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Vorwort

ZuM zweiten Vand.

Äls die erste Hälfte dieses Bandes an Ostern 1840

ausgegeben wurde, glaubte ich mit einiger Sicherheit die

Nachsendung der zweiten für das Ende jenes Jahrs ver

sprechen zu können. — „Der Mensch denkt's, Gott lenkt's!"

Nie mehr als in den letzten Jahren habe ich die Weisheit

dieses Spruchs an mir erfahren. Zweimalige schwere Krank

heit, ein neuer Lchrauftrag (des Kirchenrechts), sodann

eine große Anzahl unabweislicher praktischer Arbeiten haben

mich in meinen schriftstellerischen Beschäftigungen sehr auf

gehalten; unter diefen mußte aber die Theilnahme an der

mit Wild« herausgegebenen Zeitschrift für deutfches

Recht um so mehr die erste Stelle einnehmen, als mein

Mitherausgeber längere Zeit an der thätigeren Sorge für

diefelbe gehindert war. Daß ich verwichenen Winter, der

mit einem großen hauslichen Unglücke für mich begann,

dazu verwandte, meine alte Schuld abzutragen, mag den

jenigen, welchen dieses Buch einigermaßen werrh geworden,

Zeugniß meines ernsten Willens seyn, das Angefangene

auch zu Ende zu führen. Ich bemerke dieß namentlich um

derjenigen willen, welche ohne Kennmiß der Sachlage in

namhaften und Namenlosen Zuschriften mir die Fortsetzung
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des Werks „an's Herz" gelegt haben. Möge ihnen diese

Abschlagszahlung einstweilen genügen!

Die Arbeit an dem nun vorliegenden zweiten Bande

war nicht geringer als an dem ersten. Nach dem Plane

des Werks mußte auch in den hier besprochenen Lehren

(dingliche Rechte, persönliche Rechte oder Forderungen) ge

meines Recht und Landesrecht in der Art vereinigt werden,

daß das letztere zwar vorzugsweise erörtert, aber ergänzt

wurde mit Hülse des erstem. In dem einheimischen Rechte

war auch hier, obgleich Weishaar einigermaßen vorge

arbeitet hac (bei dem ersten Bande war dieß nicht der Fall:

dieser kann geradezu als Supplement zu Weishaar benützk

werden; so ,wenig ist bei ihm von den dortigen Lehren die

Rede), neuer Grund zu legen; und wer meine Darstellung

mit der ersten Hälfte des zweiten Bandes und dem dritten

Bande Weishaars vergleicht, wird finden, daß jetzt, obschon

auf kleinerem Raum, mehr als das Doppelte beigebracht wor

den. Das Lehen recht im gewöhnlichen Sinne (mit Aus

schluß der Bauerlehen) ist von Weishaar ganz übergangen.

Auch Herr Kanzler von Wächter wird in seinem Hand

buch des in Württemberg geltenden Privatrechts

(Bd. I. Vorrede S. VIII.) das „Ritter-Lehenrecht" aus

schließen, weil wir in Beziehung auf dasselbe „beinahe

gar keine partikuläre Bestimmungen haben, und daher hier

beinahe lediglich das gemeine Recht wiederholt werden

müßte". (Dieß würde auch für seine Aufgabe doch wohl,

zu viel beweifen.) Es ist mir jedoch gelungen, auch hier

auf Manches, theils aus den einheimischen Lehensgebräu

chen, theils aus der Gesetzgebung hinzuweisen, was in

unserem Lande von unmittelbarer Anwendbarkeit ist, ,und

dessen Bekanntmachung mir um so wichtiger schien, als die

Lehensstreitigkeiten in neuerer Zeit nicht mehr von besonderen
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Lehensgerichten , sondern von den bürgerlichen Gerichten ent?

schieden werden, welchen ein unmittelbares Bewußtseyn des

alten Lehenhofrechts nicht zuzumuthen ist. Mit lebhaftem

Danke erkenne ich die werthvolle Unterstützung, welche mir

bei meinen Nachforschungen von den Mitgliedern des könig-

lichen Lehenraths, insbesondere meinem hochgeschäzten Freunde,

dem jetzigen Obertribunalrache, Freiherrn von Sternenfels,

zu Theil geworden ist!

Aber auch das Eingreifen des gemeinen Rechts war zu

berücksichtigen, und wer die Literatur des römifchen und

deutschen Rechts kennt, und mit praktischen Arbeiten ver

traut ist, wird bezeugen, daß diese Aufgabe keine kleinen

Schwierigkeiten hat. Nach der Auffassung noch mancher

neuerer RechtSlehrer wäre es bloß das fremde Recht, das

hier in Betracht käme, und zwar im Lehenrecht das longo-

bardifche, im Nebrigen das römische. Ich gestehe, daß es

mir einige Befriedigung gewahrt hat, hier an dem Bei

spiele eines einzelnen Landes zu zeigen, wie diese von mir

anderwärts bekämpfte Auffassung eine irrige ist. Was na

mentlich das Lehenrecht betrifft, welches hier das erste

Mal als Inbegriff des ganzen Rechts der Lehen, auch der

Bauerlehen, erfcheint, so fürchte ich nicht, daß die Ver

bindung des gemeinen Rechts mit dem württembergischen

der Theorie des erstem geschadet hat; es scheint mir viel

mehr, wie anderwärts, fo auch hier das besondere Recht

mindestens ebenso vielen Stoff für die Bearbeitung des ge

meinen deutschen Rechts abgeben zu können , als dieses abge

geben hat zur Ergänzung des württembergifchen.

Wo mehr als in der Lehre von den Forderungen

ward das römifche Recht auf den Thron gefetzt, und ge

wiß ist dort auch vorzugsweise der Ort, wo die feinen

Abstraktionen der römischen Juristen am Platze sind. Aber
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man verwechsle doch nicht das den Römern eigenthümliche

Hns eivile mit dem, was Gemeingnt aller Völker ist, dem

zu« gentium; nicht die Bedürfnisse eines städtischen Ge

meinwesens, von dem der römische Staat ausgegangen, mit

den Bedürfnissen von Land und Leuten innerhalb einer deut

schen Provinz oder von ganz Deutschland! Diese verschie

denen Bedürfnisse lassen sich nicht verdrangen, und daher

auch nicht das darauf gegründete Recht. So vielfach auch

bis auf die neueste Zeit daran gearbeitet worden, das rö

mische Recht, selbst in seinen unpassendsten Formen (man

nehme nur die Lehre von den Jnnominat-Contracten Thl.il.

Tit. 2« des Ldr. s. S. 4v8), auf uns zu übertragen, so zeigt

doch nunmehr der Augenschein, wie nicht bloß im Ein

zelnen, sondern auch in der Grundansicht das einheimische

Recht von dem fremden verschieden ist, und wie sehr es

Noch thut, auf jenes einheimische Recht das Augenmerk zu

richten, damit wir endlich wissen, ^vas wir besitzen, was

wir festzuhalten und was wir aufzugeben haben.

Ausgehend von einer solchen verschiedenen Grundansicht

habe ich an die Stelle der von Weishaar gewählten An

ordnung in der Lehre von den Verträgen eine andere gesetzt,

welche weder die römische, noch die bei neueren Schrift

stellern übliche ist (S. 412. 421. f.); ich hoffe, daß hier

durch, sowie überhaupt durch das Bestreben, unabhängig

von meinen Vorgängern das bei uns anwendbare Recht in

seinem Zusammenhange zu erforschen, die Sache gewon,

nen hat. 1

Tübingen, den Z. Mai

Neyscher.



Inhalt.

Viertes Buch.

Von den dinglichen Rechten.

(Rechten auf Sachen.)

Einleitung. L. 280.

Erstes Kapitel.

Vom Eigenthum.

Begriff und Natur. L. 281.

Rechte des Eigenthums. §. 282.

Arten (Getheiltes Eigenthum). §. 283.

Allgemeine Beschränkungen des Eigenthums.

s. in Hinsicht auf Gebäude. K. 284.

b. in Hinsicht auf Feldgüter. §. 285.

Erwerbung des Eigenthums. s. Im Allgemeinen. K. 236.

d. Insbesondere,

t) Uebergabe. §. 287.

2) Zueignung. «. herrenloser Sachen. §. 288.

/?. der Sachen des Feindes. §. 289.

Z) Verbindung einer Sache mit einer andern. L. 290.

4) Vermischte Fälle. S. 29«.

5) Ersitzung. §. 292.

Verlust des Eigenthums. S. 29Z.

Von den Rechtsmitteln, s. im Allgemeinen. 8. 294.

b. Insbesondere.

1) Eigenthumsklage, z. 295.

2) Grenzscheidungsklage. S. 296.

Zweites Kapitel.

Von den Gerechtigkeiten (Servituten).

Begriff und Natur. 8- 295.

I. Gerechtigkeiten an Gebäuden. §. 296.



VIII Inhalt.

II. Feldgerechtigkeiten.

1) Weggerechtigkeit, 8 297.

2) Waidegerechtigkeit, s. Im Allgemeinen. §. 298.

b. Insbesondere Schäfereigerechtigkeit. §. 299.

IN. Gerechtigkeiten an Waldungen. §. ZOO.

IV. Wassergerechtigkeiten. 8. 5OI.

V. Nießbrauch. §. 302.

Entstehung der Gerechtigkeiten. S. 303.

Erlöschen. §. 30Ä.

Insbesondere Ablösung bestehender Schafwaidegerechtigkeiten. §. 305.

Rechtsmittel, g. 306.

Drittes Kapitel.

Von dem Pfandrechte.

Erster Titel: Vom Pfandrechte überhaupt.

Begriff und Natur. §. 307.

Grundsätze des älteren Rechts. §. 308.

Neues Pfandsystem. S. 309.

Arten des Pfandrechts: Unterpfand, Faustpfand. S. 310.

Allgemeine Bedingungen des Pfandrechts.

«. in Ansehung des Gegenstandes, g. 311.

d. — — der zu versichernden Forderung. §. 312.

Umfang des Pfandrechts.

«. hinsichtlich des Gegenstands. §. 313.

d. — — der Forderung, g. 31/t.

Rechtsmittel, g. 315.

Zweiter Titel: Von dem Unterpfands.

Erster Abschnitt: Gegenstand des Unterpfands. §. 316.

Zweiter Abschnitt: Von den Rechtsgründen.

Von den Pfandrechtstiteln überhaupt (Allgemeiner u. besonderer).

§. Z17.

Znsbesondere 1) Vertragsmäßiger undtestamentarischer.Titel g. 318.

2) Gesetzlicher Pfandrechtstitel, s. der Ehefrau. §. 319.

b. der Kinder. §. 220. ^ ., , , ^

o. der Pflegbefohlenen und milden Stiftungen. §. 321.

6. der Vermächtnißnehmer. §. 322.

e. der Erbschaftsgläubiger, g. 323.

f. der Baugläubiger. A. der angewiesenen Gläubiger. K. der

Kaut!r ^berechtigten. §. 224. . . i,'n^,o s



Inhalt. »

Dritter Abschnitt: Von der wirklichen Unterpfandsbestellung.

Gemeinschaftliche Bedingungen:

1) Wirksamer Rechtsgrund. §. 325.

2) Bestimmtheit der zu versichernden Forderung, g. Z26.

Z) Bestimmtheit der verpfändeten Sache. §. Z27.

4) Zahlungsfähiger Zustand des Schuldners. §. Z28.

Maaß der Sicherheit des Gläubigers (Schätzung des Unterpfands).

§. Z29.

Bon dem Eintrag in das Unterpfandsbuch.

s. Begriff und Zweck. §. ZZ0.

b. Veranlassung. §. ZZ1.

«. Formelle Erfordernisse. §. ZZ2.

Vierter Abschnitt: Wirkungen des Unterpfands. Gegenseitiges

RechtsverhSltniß des Pfandgläubigers und Verxfänders. §. ZZZ.

RechtsverhSltniß der PfandglSubiger unter sich.

1) Im Allgemeinen (Altersvorzug). §. ZZ4.

2) Insbesondere im Fall der Verpfändung mehrerer Grund»

stücke für eine ungetheilte Summe.

«. Befriedigungsordnung überhaupt. S. ZZK.

d. Einzelne Verweisungsregeln. §. Z36.

Rechtsverhältniß des PfandglSubigers und dritten Besitzers. §. 3Z7.

Fünfter Abschnitt: Aufhebung des Unterpfands.

Gründe der Aufbebung. §. ZZ8.

Fortsetzung. §. ZZ9.

Löschung des Unterpfands. §. 540.

Eintritt in das Pfandrecht eines Andern, g. 541.

Haftung der Unterpfandsbehörde. S. Z42.

Dritter Titel: Von den Faustpfändern.

Gegenstand. §. Z4Z.

Erwerbung, s. Nechtsgrund. §. Z44.

b. Bestellung des Faustpfands, g. Z45.

Rechtsverhältnisse des FaustpfandglSubigers. S. 346.

Ende des Faustpfandrechts, g. 347.

Viertes Kapitel.

Vom Lehenrechte.

Erster Titel: Vom Lehenrechte überhaupt.

Begriff von Lehen und Lehenrecht. S. 34«.

Wesentliche, natürliche und zufällige Eigenschaften des Lehens.

§. 349. ,



Inhalt.

Verhältniß der Lehen zur Staatsgewalt (Lehensherrlichkeit und

Lehenshoheit). S. Z50.

Einfluß der Aufhebung des deutschen Reichs auf die Lehensver

bindung. §. Z51.

Eintheilung der Lehen. §. Z52.

Zweiter Titel: Gegenstand des Lehens.

Bon der Lehenbarkeit im Allgemeinen. §. Z5Z.

Lehen an körperlichen Sachen.

1) Standeslehen. §. Z54.

2) Ritterlehen. S. Z55.

Z) Bauerlehen. «. Begriff und Quelle der Beurtheilung. §.Z56.

b. Arten. §. Z57.

L. Lehen an unkörperlichen Sachen.

1) Hoheitslehen. §. Z58.

2) Amtslehen, g. Z59.

Z) Rentenlehen. 4) Geldlehen. S. Z60.

5) Afterlehen. §. Z61.

Dritter Titel: Von der Lehensfahigkeit.

1) Auf Seite des Lehensherrn. §. Z62.

2) — — des Lehensmanns. §. Z6Z.

Vierter Titel: Errichtung des Lehens.

I. Belehnung. s. Begriff und Rechtsgründe. §. Z6/,.

b. Form. S. Z65.

c. Urkunden über die Belehnung. §. Z66.

6. Wirkung der Belehnung. §. Z67.

e. Arten der Belehnung; insbesondere

1) rücksichtlich der Zeit und der Bedingungen (Vorbelehnung).

§. Z68.

2) Rücksichtlich der Personen (Mitbelehnung und Nebenbe-

lehnung). §. Z69.

II. Ersitzung. §. Z70. , ,

Fünfter Titel: Lehenserneurung.

Begriff und Fälle der Nothwendigkeit. g. Z71.

Lehenömuthung. §. Z72.

Form der Lehenserneurung. L. Z7Z.

Lehenstaxe, Lehensgebühren, Lehenswaare. §. Z74.

Lehensträgerei. §. Z75.

Jnsbesvnvcre 1. Vormundschaftliche. g. Z76.

2. Unter Mitbelehnten. §. Z77. . , ' .: / . .

Sechster Titel: Rechte des Lehensherrn.

Von der Lehensherrlichkeit überhaupt. §. Z78.



Inhalt. «i

I. Recht auf Lehenstreue, s. Im Allgemeinen. K. 579.

b. Insbesondere

1. Lehendienste. §. 380. , ,

2. Lehensabgaben, g. 381.

II. Rechte über das Lehen. §. Z82.

Ausübung der Lehensherrlichkeit <Lehenrath). S. 383.

Siebenter Titel: Rechte des Lehensmanns.

I. Recht auf Lehenstreue. S. 384.

II. Recht auf das Lehen. §. 386.

1. Lehensveräußerung. §. 386.

Abgaben davon. S. 387.

2. Verpfändung. §. 388.

2. Von den Lehenöschulden. «. Arten. §. 389.

b. Wirkungen. §. 390.

Achter Titel: Aufhebung des Lehenrechts.

Zm Allgemeinen. S. 391.-

1. Heimfall. g. 392.

2. LehenSeignung. S. 393.

2. Verjährung, g. 394.

Fünftes Kapitel.

Vom Erbbaurechte. ,.'

Begriff und Natur. §. 395. , ^-

Rechtsverhältnis,. §. 396.

Entstehung und Ende. K^397.

Sechstes Kapitel.

Von dem Plazrechte. §. 398.

F ü n f t e s B u ch. ,

Von den persönlichen Rechten (Forderungen).

Einleitung. §. 399. ,,. ,

Erstes Kapitel. ., ,

Von den persönlichen Rechten oder Forderungen im Allgemeinen.

Begriff. §. 400. " ' ^' '

Subjeete persönlicher Rechte der Verbindlichkeiten. §. 401.

Gegenstand. ^. Im Allgemeinen, g. 402.

L. Haupt» und Nebemorderungen z insbesondere Zinsen. «) Be

griff und Gründe der Zinsverbindlichkeit. §. 403.

/?. Maß der Zinse. S- 404. " i "

Begriff und rechtliche Folgen des Zinswuchers. §. 405.

Entstehung der Forderungen. §. 406. - .



»I Inhalt.

Zweites Kapitel.

Bon den Vertragen. , ^ ,,,

Erster Abschnitt. Allgemeine Grundsätze.

Begriff und Wesen. S. 407.

Von der Verbindlichkeit der Verträge überhaupt. §. 403. . '

Erfordernisse. 1. Rücksichtlich der Personen. §. 409. .

2. — des Gegenstands, g. 41«.

F. — der Willensäußerung, g. 41t.

Eintheilung der Verträge. K. 412.

Bestärkung der Verträge.

s. Haftpfenning und Vertragsbuße. §. 413.

K. Weinkauf. §. 414.

Wirkung der Verträge. §. 415.

Gewährleistung aus Verträgen.

1. Wegen rechtlicher Mängel. §. 416.

2. — natürlicher Mängel. §. 417.

5. — unmäßiger Verletzung.

«. Begriff und allgemeine Grundsätze. S. 418.

d. Anwendung auf einzelne Verträge. §. 419.

e. Rechtsmittel und Fälle, wo diese RM. nicht eintreten. S.42«.

Zweiter Abschnitt. Von den Hauptverträgen.

Begriff und Arten. §. 421. ^

^. Auf Eigenthums»Ueberlassung.

I. Kauf. s. Begriff und Erfordernisse. §. 422.«

b. Eingehung. «. Im Allgemeinen. §. 422. b

/?. Versteigerung. §. 423.

o. Wirkungen. §. 424. ,, 7 ?, -.-,-

Z. Nebenbestimmungen. .

1. Vorbehalt besseren Angebots. §. 425.

2. — des Wiederkaufs, Wiederverkaufs und Vor»

kaufs. §. 426.

e. Losungsrecht. » ^

1. Begriff und Arten. S. 427. /'

2. Gründe und Natur, g. 428.

3. Von dem Losungsrecht an Stammgütern insbesondere.

§. 429. . ,

4. Allgemeine Erfordernisse. §. 4Z0.

5. RechtsverhSltniß der Betheiligten. §. 4Z1.

6. Zusammentreffen von Losungsrechten. §. 4Z2.

7. Förmlichkeiten und Fristen des Losungsrechts. §. 433.

8. Verlust, §. 434.,, ,



Inhalt. »n

II. Tausch. §, «IS. ? -:""!-.''

III. Schenkung, s. Begriff unb Erfordernisse.

t. In Ansehung der Personen. S. 4Z6.

2. — des Gegenstands. §. 437.

2. — der Form. §. 438.

b. Wirkungen der Schenkung und Widerruf. §. 4Z9.

IV. Darlehen, s. Begriff und Natur. §. 440.

b. Wirkungen. §.441. ' Z , "

V. Leibgeding. §. 442. .

L. Vertrage auf Gebrauchsüverlassung>

I. Pacht und Miethe. «. Begriff und allgemeine Grundsätze,

§.443. '

b. Besondere Grundsätze, 1. Bei dem Pacht von Landgü

tern. §. 444.

2. Bei der Miethe von Wohnungen. §. 445.

3. — von Thieren. §. 446.

4. Bei Verpachtung dinglicher Rechte, insbesondere Zehnt«

pacht. §. 447.

II. Leihe (Commodat). s. Begriff und Erfordernisse. §. 448.

b. Rechtsverhältniß. §. 449. .

III. Lchensvertrag. §. 450.

IV. Verlagsvertrag. §. 45I.

0. Verträge über Dienste. ... .. , .

s. Begriff und allgemeine Erfordernisse. §. 4S2.

b. Besondere Grundsätze.

I. Bei dem Gesindevertrag. §. 453. . ,, ^, .

II. Lehr -Vertrag. §.454.

III. Gesellenvertrag. §. 455.

IV. Werkübernahme. §. 4S6. ' ' , ^.

V. Hinterlegung. «. Begriff und alkg. Grundsätze. §. 457.

/?. Besondere Grundsätze.

' t. Minder Hinterlegung eingeschlossener Gegenstände.

§. 458.

2. Bei der Sequestration. §. 459. '

3. — Aufnahme von Sachen der Reisenden. §. 460.

VI. Ueberlieferungsvertrag. §. 46t'. '

^ Von dem Uebersendungsgefchäft. §. 462.

VII. Bevollmächtigung. «. Begriff. §. 463.

. /Z. Allgemeine Grundsätze. §. 464. '

Besondere Grundsätze: ' "



Inhalt.

5. Bei dem Mäklergeschäft. §. 465. :

2. — Commissionsgeschäft. §. 466. .

Z. Bei der GeschSftsfWu^

0. Gemischte Verträge.

I. Gesellschaftsvertrag. §. 468. ,

II. Vergleich. §. 469. ,, - - , - - !

III. Spiel. K. 47,0. .ln./!, -^lü in ,."'6' .. . ' '

IV. Ausspielgeschäft. S. 471. .^'s ,-',' !...? /

V. Wette. §. 472. ,.,.,- -,, ,,<,!,-,- ,

Dritter Abschnitt. Von den Nebenverträgen. , ^ . ^

Betriff und Natur. H. 4M. «, „ ,

I. Bürgschaft, s. Begriff und Eingehung, S. 474,

b. ,Rechtsverhältniß mehrerer Bürgen. §. 47ö.

e. Dauer, g. 476. s ,

ö. Besondere Grundsätze hinsichtlich derJntercession derWeiber.

«. Früheres Recht. §. 477<-

<?. Neueres Recht. §. 478. , t , ,

II. Pfandvertrag. §. 479. » - ' l !

- ZU. Wechselvertrag^. -« . ^

, 1. Begriff. §. 48«.

2. Arten des Wechsels und Bedeutung desselben. §. 481.

Z. Wechselfähigkeit. «. Personen, welchen sie zukommt. §.482.

b. Personen, welche ausgeschlossen sind. §. 48Z.

4. Bcstandtheile des Wechselvertrags. §. 484.

K. Wirkung. §. 485.

L. Form des Wechsels, s. Trassirter. §. 486.

K. Eigener Wechsel und unförmlicher Wechsel. §. 487.

7. Rechtsverhältniß der Parteien. §. 488.

. ,. - 8. Indossament. s. Arten und Erfordernisse. S. 489.

d. Wirkungen. §. 49H,

^ ,,-'A., Acceptation der Wechsel. «. Präsentation zum Behuf der

selben. §. 491.

b. Zeit, Form und Wirkungen. §. 492.

' ,, ) c. Protest wegen Nicht-Annahme, g. 49Z.

10. Zahlung der Wechsel, s. Zeit und Art der Zahlung. §. 494.

b. Vorzeigung zur Zahlung und Auslieferung der Prima.

§. 4S5.

c. Protest wegen Nichtzahlung oder Fallirung. §. 496.

6. Respecttage. §.497. „^...



Inhalt.

1t. Wechselrechtlicher Rückgriff, s. Verfahren na«' erhobenem

Protest. §. 498.

I,. Ordnung des Rückgriffs. §. 499.

v. Nothadresse und Intervention. §. 500.

12. Bestellung besonderer Sicherheit wegen Erfüllung einer

Wechselschuld (Wechselbürgschaft). §. 501.

13. Bon verloren gegangenen Wechseln. §. 502.

Drittes Kapitel.

Bon den Bergehen. , -

Von den privatrechtlichen Folgen der Vergehen überhaupt, tz. KOS.

1. Verletzung von Leib, Leben und Freiheit. §. 504. '

2. Ehrverletzungen. §. 505.

3. Fleisches vergehen. §. 506. . ' -

4. Eigenthums» und andere Vermögens- Verletzungen. §. 507.

Von dem Nachdruck insbesondere. §. 508.

5. Von Verletzungen durch Thiere. §. 509.

Viertes Kapitel.

Rechte der Gläubiger und Schuldner.

Rechte des Gläubigers im Allgemeinen. §. 510.

Rechtsmittel des Gläubigers, S. 511.

Rechtswohlthaten des Schuldners. §. 512.

Fünftes Kapitel.

Concnrs der Forderungen.

Begriff und Wirkungen im Allgemeinen. §. 515.

Rangordnung der Gläubiger. s. Weiteres Recht. §. 514.

b. Heuliges Recht, l. Klasse. §. 515.

«.Klasse, g. 516.

III. — §. 517.

IV. — g. 518.

V. — §. 519.

Von dem Absonderungsrechte: s. vermöge Eigenthums. §. 520.

d. Vermöge eines dinglichen Befriedigungsrechts.

1. Absonderungsrecht der Grundgefäll-Berechtigten. §. 521.

2. — der Erbschaftsgläubiger und Vermächtnis

nehmer. §. 522.

3. Absonderungsrecht der GesellschaftsglZubiger. §. 52Z.

4. Weitere Absonderungsrechte. S. 524.



Inhalt.

Sechstes Kapitel.

Uebergang der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Vom Uebergang einer Forderung auf Andere. §. 525.

— der Verbindlichkeiten. §. 526.

Von kaufmännischen Anweisungen insbesondere. §. 527.

Von gerichtlichen Schuldverweisungen. §. 528.

Siebentes Kapitel.

Erlöschung der persönlichen Rechte.

Erlöschungsgründe im Allgemeinen. S. 529.

Insbesondere 1. Zahlung. §. 550.

Besondere Grundsätze bei Veränderung des Werths der geschuldeten

Sache. §. 5Z1.

2. Abrechnung (Compensation). §. 5Z2.

5. Verjährung, insbesondere bei Wechseln. S. 532.



Viertes Buch.

Von den dinglichen Rechten.

(Rechten auf Sachen.)

§. 280.

Einleitung.

Was wir mit dem Worte: „dinglich" bezeichnen, ist nicht

die allgemeine Wirksamkeit gewisser Rechte, denn diese kommt

auch den Rechten der Persönlichkeit (den jurs »tsws s. II. Buch)

zu, sondern das Gegenständliche derselben, indem sie nämlich unmittel

bar auf ein Ding im engeren Sinne, eine Sache, gerichtet sind.

Allerdings ist die Folge hievon, daß sie nicht blos einer bestimmten

Person gegenüber, sondern allgemein geltend gemacht werden kön

nen; allein dieß ist kein ausschließliches Merkmal der dinglichen,

sondern der absoluten Rechte überhaupt (g. 91» Alle dinglichen

Rechte begreifen eine gewisse Herrschaft (äominiinn) über die betref

fende Sache, welche ursprünglich nur dem Eigenthume inwohnt.

Außer dem Recht auf eine eigene Sache (Eigenthum) gibt es je

doch auch Rechte auf fremde Sachen (jur» in re sliens), welche,

ohne das Wesen des Eigenthums (Proprietät) aufzuheben, von

diesem abgelöst sind und nun selbstständige Rechte Dritter bilden.

Im Ganzen lassen sich so viele dingliche Rechte an einer fremden

Sache denken, als Gebrauchsarten derselben möglich sind. Ge

wöhnlich kommen aber vor: das Pfandrecht (KvpotKecs, xignus),

das Lehenrecht, das Erbbaurecht (empkTtaeusis), das Platzrecht

(suxerövies) und die Gerechtigkeiten oder Dienstbarkeiten (Servitute«).

Von den Rechten der Stammverwandten in Hinsicht auf das Stamm-

gut wird im Erbrechte die Rede feyn.
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Erstes Kapitel.

Vom E i g e „ t h u m.

g. 281.

Begriff und Natur.

Unter Eigenthum im weitesten Sinn begreift man die Gesammt-

heit aller Rechte einer Person, oder alles, was ein Mensch hat,

was ihm angehört, was ihm eigen ist. Nicht blos körperliche,

auch ««körperliche Sachen sind darunter begriffen, insbesondere

schriftstellerische und künstlerische Erzeugnisse (geistiges Eigenthum).

Eigenthum im engeren Sinne dagegen (proprietss , Sominiura) ')

heißt das Recht, über eine körperliche Sache nach Willkühr zu

verfügen. Dasselbe äußert sich ursprünglich theils in der Befugniß,

jede beliebige Veränderung mit der Sache vorzunehmen, theils in

der Befugniß, Andere davon auszuschließen. Es kann daher Nie

eine Sache je vollständig Zweien oder Mehreren angehören; denn

iu diesem Falle müßte Ieder den Andern auszuschließen befugt seyn,

und Keiner hätte ein Eigenthumsrecht ^). Dagegen bringt der ge

meine Begriff des Eigenthums keineswegs ein unbegrenztes Dis-

positionsrecht mit sich; vielmehr unterliegt dasselbe fast allenthalben

gewissen gesetzlichen Beschränkungen, welche theils ihren Grund in

den sog. Regalien (S. 247—249), theils in allgemeinen nachbarli

chen Verhältnissen haben (§. 284 und 285). Diese Beschränkun

gen, so sehr sie den natürlichen Begriff des Eigenthums beengen,

werden in dem positiven Eigenthumsbegriff sogar als Regel vor

ausgesetzt, so daß es für das Vorhandenseyn derselben keines Be

weises bedarf. Im übrigen aber wird für die Freiheit des Eigen

thums vermuthet, so daß demjenigen, welcher ein besonderes ding

liches Recht auf der Sache des Andern zu haben behauptet, der

Beweis hievon obliegt^). Ist jedoch ein solches Recht einmal gegen

eine Gemeinschaft von Gütern, z. B. eine Markung dargethan, so

spricht die Vermuthung wieder gegen den einzelnen Besitzer.

1) ?rommsni>, 6e Sominio se<zu!sit«, ?uk. 1S79 (in Speidels verm.

Abhandl. Th. I, Nr. 1.) E. Ch. Westphal, System des römischen Rechts

über die Arten der Sachen, Besitz, Eigenthum und Verjährung. Franks,

u. Lpzg. 17S1. F. C. Gesterding, «usf. Darstellung der Lehre vom Ei

genthum. Greifswald 1817.

s) Ouoriu» iu solläum üonmüuin vel possessio esss von votest. l>. Xlll.
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g. kr. s. §. I5. Daraus crgiel't sich die juristische Unmöglichkeit des sog.

Gesammteigenthums (««nöomimum in s«1!äum). ?ru,ninsnn, äe conci«-

mmio lud. z«80 iu Speidels berm. Abhandl. Th. I, S. sZ. Vgl. K.

Th. Pütt er, die Lehre vom Eigenthum nach deutschem Recht. Berlin

18ZI'. S. S4. Maurenbrecher, Lehrbuch des deutschen Rechts §. t87.

Anderer Ansicht ist noch neuerdings Beseler, die Lehre von den Erbver

trägen. Göttingen. 18Z5. S. 87. v. Volley in Sarwey's Monatschrift

II. Bd. S. 1SZ. Dadurch, daß Hasse, Revision der ehlichen Güterge

meinschaft, Kiel 18«8. S. 20 ff. Eichhorn, Einleitung in das deutsche

Privatrecht §. IS8 als Subject eine moralische Person annehmen, wird der

Begriff desselben nicht gerettet,: denn in diesem Falle steht nun eben dev

moralischen Person das Alleineigenthum zu., ,

Z) L. <ÜKr. W«stpKsI, 6e likertsto et servltutibus z>rssäisrum. I^ins.

I77Z. §. 5 s«i.

S. 282. . ,

Rechte des Eigcnthums. , , ,

Hierher gehört: 1) die Proprietät (Eigensrecht) oder das

Eigenthum im engsten Sinn. Die Proprietät im weiteren Sinn,

d. h. die Ausschließlichkeit des Verfüguttgsrechts über eine Sache,

ist ein gemeinschaftliches Merkmal aller einzelnen im Eigenthum

enthaltenen Befugnisse. Insbesondere aber wird das Recht, über

eine Sache an sich zu verfügen, mit jenem Namen bezeichnet, als

derjenige Bestandtheil des Eigenthums, welcher allen andern Eigen-

thumsbefngnissen zu Grunde liegt, und ohne welchen daher der Be

griff des Eigenthums selbst nicht gedacht werden kann '). Iu den

Proprierätsrechten gehört: s) das Recht der Veräußerung, d.h.

die Befugniß, ganz oder theilweise, bedingt oder unbedingt, einsei

tig oder zu Gunsten eines Andern, auf das Eigenthum der Sache

zu verzichten (Veräußerung im engern Sinn), oder dingliche Rechte,

z. B. Pfandrechte, Dienstbarkeiten auf ihr einzuräumen (Veräuße

rung im weiteren Sinn), b) Die Befugniß, über die Substanz

der Sache zu verfügen, d. h. beliebige Veränderungen mit ihr vor

zunehmen, sie umzugestalten, zu verbrauchen, oder auch gewaltsam

zu zerstören Da in dem Rechte auf Grund und Boden auch die

Befugniß zur Benützung und Aneignung des über demselben befind

lichen Luftraums ^) und umgekehrt alles desjenigen begriffen ist,

was unter der zunächst benützten Erdoberfläche liegt, so kann der

Eigenthümer eines Hauses im Zweifel nicht gehindert werden, das

selbe höher zu bauen*), oder Keller, Backöfen u. s.w. in demselben

1*
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einzurichten, wofern er nur die allgemeinen Vorschriften beobachtet

und nicht besondere Dienstbarkeiten ihm entgegenstehen. Ebenso ist

der Eigenthümer^ von Feldgütern und Garten berechtigt, innerhalb

derselben Gebäude zu errichten, nach unterirdischen Quellen, Mine

ralien u. s. w. zu graben und solche sich anzueignen^ 2) Das

Nutzungsrecht, d. h. die Befugniß, die Sache unbeschadet

ihrer Substanz als Mittel oder Werkzeug zur Erreichung erlaubter

Zwecke zu benützen, insbesondere die Früchte oder Erzeugnisse der

selben sich anzueignen. Auch auf einen für den Berechtigten un

schädlichen Gebrauch einer Sache hat ein Anderer kein Recht; da

her kann der Gutsbesitzer jeder Zeit Personen, welche nicht durch

eine Weggerechtigkeit ermächtigt oder durch amtliche Verrichtungen

dazu berufen sind, den Eintritt in sein Eigenthum verwehren °),

solches einzäunen, oder ans andere Weise mit einer Hecke, Mauer

oder einem Graben umgeben (einfriedigen) Zj.Das Besitzrecht

(S. 142 f.).

1) Die Eintheilung der Eigenthumsrechte in Proprietäts- und Nutzungs

rechte wird verworfen in C. Grolmans Magazin für die Philosophie

des Rechts und der Gesetzgebung. Bd. «I. Abh. 16.

2) Vergl. Thibaut, Pand.R. §. 702.

Z) v. XI.UI. 24. tr. 22. §. 4. Vergl. „das MZHrchen von der Luftsäule"

in Gesterdings Nachforschungen Bd. III. S. 447 f.

4) L. UI. 54. eoust. 8 u. 9. ,

5) Die Befugniß zur Benützung und selbst zur Aufsuchung von Quellen,

Stein- und Erzgruben ist auch in dem Gebrauchsrechte begriffen, »»! »i'kll

»griculkirss »oeekit.« v. Vll. 1. ir. 1Z. §. 5. XXIV. Z. tr. 7. §. 1Z. 14.

Won den Schätzen s. Lehre von der Besitzergreifung §. 288.

e) o. III. Z4. e«ust. It. v. XI.I. 1. tr. Z. §. I.

7) Forstordnung S. 99. Landt. Abschied von 1608. §. 8. und von 1759. '

§. 8 a. E. (Ges. Slg. II. S. ZOZ. S25.)

§. 283.

Arten des Eigenthums.

, (Verheiltes Eigenthum.)

Der Begriff des Eigenthums bringt keineswegs mit sich , daß

Einem allein dasselbe zukomme (Alleineigenthum, Sondereigenthum) ;

es können auch mehrere gemeinschaftlich eine Sache im Eigenthum

haben (Miteigenthum , gemeinschaftliches Eigenthum). I» diesem

Falle ist jedoch nicht jeder Miteigenthümer Herr über- das Ganze,
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sondern nur alle miteinander haben das Eigenthumsrecht, wodurch

aber die Verfügung der Einzelnen über die ihnen zustehenden denk

baren Antheile (intellectuelle Quoten) nicht ausgeschlossen ist

Verschieden von diesem gesellschaftlichen Miteigenrhum ist das sog.

getcheilte Eigenthum, welches von der Praris in mehreren Fällen

angenommen wird, namentlich bei dem Lehen- und Erbzins -Ver-

hältniß, indem nämlich dem Lehensherrn oder Gutsherrn nur ei«

Theil der Proprietät (6«mi«ium directum, Obereigenthum), dem

Lehensmann, Erbzinsmann aber der übrige Theil derselben in Ver

bindung mit dem Besitz- und Nutzungsrechte (dominium utils,

nutzbares Eigenthum, Untereigenthum) zukommen soll Auch in

diesen Verhältnissen schreiben die älteren Quellen immer nur Einem

das Eigenthum zu, nämlich dem Lehens- oder Gutsherrn und

^erst die neueren Gesetze räumen dem Lehensmann ein Eigen-

thum ein Dasjenige Eigenthum, welches jemand mit allen sei

nen positiven Bestandtheilen- unbeschränkt zukommt, heißt volles,

dasjenige, wobei der Eigenthümer in Ausübung seines Verfügungs-

rechts durch dingliche fechte Anderer, namentlich Pfandrechte,

Dienstbarkeiten, gehindert ist, beschränktes oder unfreies Eigen

thum 5). Ist der Eigenthümer, wie dieß in dem Lehens- und Erb

zinsverhältnisse der Fall, blos auf die Proprietät der Sache be

schränkt, wenn auch verbunden mit Heimfalls- und anderen guts

herrlichen Rechten, so nennt man dieses bloßeö Eigenthum (nuäs

z>r«prietss) oder Gutsherrlichkeit,

t) S. Gtsellschaftsrecht. "

2) Vgl. über diese von den Glossatoren aufgebrachte Eintheilung We

ber, Handbuch des Lehenrechts Bd. I. S. 8 ff. Schon Xssiu» vlg. «ov.

Xll. Z. tr. »i yui» vi §. cktlerentis nr. 18. und <üui»eiu» »ä tit. rei

vinä. und yusest. ks^inisase lib. VIII. waren übrigens Gegner dieser Ein«

theilung.

Z) Etat. Slg. l. S. «2 oben. Land. Ordn. rie. XVI. §. 1. u. 2. Gen.

Rescr. v. 7. Mai 17S6. Ges. Slg. VI. S. S14. Vgl. Thibaut, Ver

suche Th. II. »r. Z. Vollgraff im Arch. für civ. Praxis B. IX. Bl.H.

S. 127. Reyscher, die grundherrl. Rechte S. 1SZ.

4) II. Ed. v. 18. Nov. 1817. »r. II. §. 7. Pfandges. Art. 7. Bergl.

Hohenlohisches Landr. Th. M. t!t. 8. Bürg. Geschbuch für die Grafschaft

Friedberg -Scheer Hptst. VI. t!t. 1.

s) Die allgemeinen Eigenthums -Einschränkungen §. 284 und 28z wer

den hiebet nicht beachtet.
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§. 284. '

Allgemeine Beschränkungen des Eigenthums.

s) in Hinsicht auf Gebäude.

Im Allgemeinen ist Zwar Ieder Herr seiner Sache; doch hat

der Grundeigenthümer in Ausübung seiner Rechte gewisse nachbar

liche Rücksichren zu beobachten, welche theils gesetzlich vorgezeich-

net, theils aus der allgemeinen Billigkeitsregel, daß jeder ungestört

das Seinige genießen soll, abgeleitet sind '). Zunächst in Hinsicht

auf Gebäude hat t) jeder Baunnternehmer sich selbst Raum zu

„Traufrecht" liegen zu lassen^), d. h. er hat von dem Hause oder

Gute des Nachbars sich 1'/z Werk-Schuh und nach Umständen,

worüber der Gemeinderath zu erkennen, noch weiter sich entfernt

zu halten, um nicht durch die Traufe das fremde Eigenthum Roth

leiden zu lassen. Doch kann er von dieser Obliegenheit sich dadurch

frei machen, daß er zur Ableitung des Dachwassers eine eigene

Rinne aufführt oder sich vou dem Nachbar derselben entheben läßt

und entweder mit ihm eine gemeinschaftliche. Rinne unterhalt, oder

von ihm sich eine Traufgerechtigkeit dahin bestellen, läßt , daß der

selbe das abfließende Regenwasser in seine eigene Dachrinne oder

in seinen Winkel aufnehme^). 2) Niemand ist befugt, seinem

Hausnachbar durch Ausbauen von Erkern, Wassersteinrinnen und

anderen vorstoßenden Baulichkeiten die Aussicht oder das Licht zu

entziehen Dagegen kann sich niemand beklagen , wenn sein

Nachbar, die Straßenlinie einhaltend, sein Haus hoher baut^), oder

wenn durch ein Bauwesen auf der entgegengesetzten Seite der Straße

ihm die Fernsicht genommen wird, falls er nicht eine Dienstbarkeit

auf dem gegenüberliegenden Hause erworben hat °). Z) Neue Fen

ster oder Läden, welche unmittelbar gegen des Nachbars Haus oder

Hof gehen, dürfen nur, soweit es zu Licht und Luft nothwendig ist,

angebracht werden auch sind solche auf Verlangen des Nachbars

im unteren Stock mit eisernen, in obern Stockwerken mit eichenen,

nicht mehr als 3 Zoll weiten , Gittern zu versehen °). 4) Das

Graben von Brunnen oder Zisternen auf eigenem Grund und Bo

den ist davon abhängig gemacht, daß das gemeine Wesen oder

die Nachbarn über oder unter der Erde keinen Schaden leiden 2).
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Sollte daher zu fürchten seyn, daß durch das Graben eines Brunnens

einer bereits bestehenden öffentlichen oder Privatquelle das Wasser

entzogen werde, so kann die Gemeinde, beziehungsweise der

Einzelne, dem Unternehmer widersprechen. Ebenso ist es verbo

ten, so tief oder so nahe beizugraben, daß der Grund, die Mauer

oder das Gebäude des Nachbars einstürzen könnten ">). 5) Heim

liche Gemächer und Schweinstalle sind von des Nachbars Gut

oder Haus so entfernt zu halten, daß sie demselben keinen Nach

theil oder Unlust bereiten Ebenso sind die Dungstätten , wo

solche überhaupt zugelassen, und Holzbeugen t'/ü Schuh von des

Nachbars Mauer oder Zaun entfernt zu halten Gemeinschaft

liche oder eigene Winkel sind so einzurichten und zu unterhalten,

daß keinem der Nachbarn an seinem Hans, Keller oder Brunnen

Schaden geschieht. Wofern die Nachbarn in einem Winkel gleiche

Befugniß (Winkelrecht) haben, ist derselbe als ein gemeiner zu ver-

nmthen und daher auf gemeinschaftliche Kosten zu unterhalten

«) Wenn schon der Eigenthümer eines Grundes in der Anlage von

Werkstätten/ Fabriken, Dampfmaschinen nicht gehindert ist, so muß

er doch in Ausführung dieser Einrichtungen solche Vorkehrungen

treffen, daß die Nachbarn nicht durch Rauch, Staub, Wasser u. dgl.

belästigt werden 7) Droht ein fremdes Haus oder ein anderes

künstliches Werk zum Nachrheil von Nachbarn einzustürzen, so kön

nen letztere, gleichbedeutend ob sie blos Besitzer oder Eigenthümer

sind, wegen Ersatzes des möglichen Schadens von dem Eigenthümer

Sicherheit verlangen

1) Diejenigen Beschränkungen, welche nicht die vorsorgliche Feststellung

der nachbarlichen Verhältnisse, sondern Sicherung des Gemeinwohls zum

Zwecke haben, und welche daher auch nicht von dem Einzelnen erlassen wer

den können, gehören nicht dem Privat-, sondern dem Polizeirechte an.

2) Mit dem Namen Traufrecht wird hier der nächste Raum (Trauf

raum) vor dem Hause bezeichnet, welchen jeder Hauseigenthümer anzuspre-

' chen hat, nicht allein zum Abfluß des Regenwassers, sondern auch zum freien

und anständigen Eingang, zum Austritt vor die Thür, Oeffnen der Fenster,

Läden u. dgl. C. A. Weiske skepr. pract. Behandl. einiger civilr. Ge-

genstände. Lpzg. 1829. S. 90 f.

S) Bau-Ordn. S. öl. Vgl. Stat.Slg. I. S. 526. S. unten §. 296. Nr. 1.

4) Bau-Ordn. S. 26. §. Es soll «in :c. Ebensowenig darf ein Baunn

ternehmer seinem Nachbar den Luftzug auf dessen Dreschtenne verbauen.
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«. Ill. Z4. K-. 14. §. i. Manche, z. B. Makeldey, Lehrbuch des röm.

Rechts, Z. 267 b Note ck, erstrecken dieß auch auf Windmühlen. S. jedoch

Bülow und Hagemann pract. Erörterungen Bd. IV. IXo. 2.

5) Doch muß er dem Nachbar zur Seite so vielen Raum lassen, um «ine

eigene Dachrinne (Kener) einziehen zu können. Bau-Ordn. S. 6«.

6) v. VIII. 1. tr. 9. WestpKsI äe Ilbertste et »erviwtidus prseck. §.4.

7) Maurenbrecher, Lehrb. des deutschen Rechts, §. 198. S. über die

' Streitfrage des gemeinen Rechts, ob es überhaupt erlaubt sey, neue Fenster

gegen den Nachbar anzulegen. Joh. Fr. Koch Nachbarrecht. Frkf. u.Lpzg.

17Z1. S. S7Z. Michaelis allgem. Baurechte. Braunschm. 1781. S. 56 f.

8) Bau-Ordn. S. S8. Hier ist nur von bereits vorhandenen Fenstern

und Läden die Rede. Die gemeinrechtliche Beschränkung Note 4 wird

daher dadurch nicht aufgehoben.

9) Bau-Ordn. §. 248. Note II «It.

Ig) Vgl. V. XXXIX. 2. kr. 24. §. 12. VIII. 2. kr. 18. VIII. 5. kr. 17. §.2.

11) Schon in den Rechtsbüchern des Mittelalters wird ein notwendiger

Zwischenraum von Z Fuß angenommen. Sächs. Landr. II. 51. Mauren-

- brecher a. a. O. §. 198. Note >v. Die Württemb. Bau-Ordn. S. 62

trifft dießfalls nur polizeiliche Anordnungen, wodurch aber wieder an der

gemeinen Gewohnheit nichts geändert wird. ,

«2) Bau-Ordn. S. 77. §. Nachdem «. Also auch «.

15) Bau-Ordn. S. 62.

14) V.VUI.S tr. 8. §.5. u.6. Vgl. Thibaut Pand.R. §. 701. NoteK.

Funcke, Beitröge zur Erört. prakt. Rechtsmaterien. Chemniz, 18Z«. Nr.Z.

Maurenbrecher n. a. O. §. 198.

15) S. oben §. 15«. Westz>KsI äe Udert, et «erv!t. prseä. §. 201 sez.

Thibaut, Pand.R. §. 7Z1—S4.

F. 285.

l>) in Hinsicht auf Feldgüter.

Auch in Baunng und Anpflanzung der Güter bringt das Ne

beneinanderliegen einzelner Grundstücke auf einer und derselben

Markung und hinwieder die Berührung der Markungen unter sich

und der Grundstücke mit den Gebäuden maucherlei Einschränkungen

mit sich, wie namentlich: 1) jeder Eigenthümer hat die zum Ge

brauche der Markung dienenden Feldwege (Güterwege) bestehen zu

lassen, über deren Ausdehnung theils das Herkommen, theils die

sog. Lückenbücher entscheiden. Ebenso hat jeder Gutsnachbar

dem andern einen Weg auf sein Grundstück einzuräumen, wenn

dieser nicht anders dahin gelangen kann '). 2) Die Natur des
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Jagdrechts (§. 247) bringt es mirsich, daß der Iagdberechtigte nebfi

dem norhmendigen Iagdgefolge und Hunden den ganzen Iagdbezirk

bestreichen darf, ohne eine besondere Weggerechtigkeit von den einzel

nen Gutsbesitzern einholen zu müssen. Doch hat er dabei das Ei

genthum, insbesondere die stehenden Früchte, zu schonen. 3) Ieder

Ackerbesitzer, ist verbunden, seinem Nachbar Raum zum Umwenden

des Pflugs zu gestatten. Ebenso hat derjenige, welcher ans einem

Acker eine Wiese oder einen Garten macht, oder sein Gut einfrie

digt, zu jenem Zweck eine sog. Anwande liegen zu lassen. Dagegen

muß sonst, wo ein Acker neben einer Wiese oder einem Garten liegt,

auf dem Gute selbst umgewendet werden 4) Der Eigenthümer

des niederen Grundstücks ist verpflichtet, das von dem höheren ab

fließende wilde (Schnee- und Regen-) Wasser aufzunehmen. Ande

rerseits darf der natürliche Ablauf des Wassers nicht durch künst

liche Vorrichtungen zu seinem Nachtheile gehindert werden 2). Z) Der

Eigenthümer eines Grundes ist verpflichtet, Sachen Anderer^ welche

durch Zufall, z. B. durch Gewalt des Wassers, dahin gerathen sind,

von diesen aufheben und wegnehmen zu lassen, unbeschadet des

Anspruchs auf Ersatz des durch die Hinwegschaffung verursachten

Schadens, wegen dessen er im Voraus Caution verlangen kann.

Andererseits kann der Gutsbesitzer die Wegschaffung der fremden

Sachen nebst Kostenersatz oder Verzichtleistung auf dieselben ver

langen 6) Gelände von Rebstöcken (Kammerzen) und andern

hohen Gewachsen sind von des Nachbars Haus, Zaun oder Mauer

2, und Bäume 9 (Nußbäume 12) Werkschuhe entfernt zu pflanzen

und so zu halten, daß sie auch im Wachsthum jene nicht berühren °).

Ebenso sind Bäume auf dem Felde 7 (Nußbäume 1«) Schuhe von

des Nachbars Boden zurückzusetzen °). Münden die Aeste eines

Baumes in den Luftraum des benachbarten Grundstücks aus, so

kann der Eigenthümer des letztern verlangen, daß dieselben bis zu

einer Höhe von I5 Fuß über dem Boden aufwärts gekappt werden,

und, wen» sie auf ein Haus herabhängen, daß der schädliche Baum

ganz weggenommen werde. Weigert sich der Eigenthümer des Baums,

so kann der Nachbar es selbst thun und das Holz für sich behalten

Außerdem hat jeder Nachbar das Recht, von dem Ueberfalle an

Früchten zwei Theile aufzulesen, das übrige Drittheil aber, wenn

sein Gut eingefriedigt ist, dem Eigenthümer des Bodens zu erstatten,

und, wenn daö Gut offen, ihm liegen zu lassen"). 7) Das Einfrie
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digen der Grundstücke darf nicht zum Nachtheile der Nachbarn oder

Servitutberechtigten ausgeübt werden Die Bretter- und Latten

zaune innerhalb Erters sind 7, im Felde aber S—6 Schuh, oder,

je nach Orts Herkommen, mehr oder weniger entfernt anzulegen

Bandstamme auf den Wiesen sind 4 Schuh, die Bandhecken in den

Weingärten 7 Schuh von des Nachbars Gut zu setzen Auch

durchschiejzende Wurzeln hat der Nachbar nicht zu dulden; doch

darf er sie nicht für sich abhauen Endlich 8) muß der Eigen-

thümer Anderen, welche dießfalls obrigkeitliche Schürfzcttel gelbst

haben, das Graben nach Mineralien in seinem Grund und Boden,

wofern er nicht dadurch beschädigt wird, gegen eine Abgabe von 10

vom Hundert gestacren

1) Das römische Recht (v. XI. 7. tr. 12.) spricht hievon nur in Beziehung

auf den Weg zu einem Grabmal. Die Praxis dehnt dieß aber auf alle

Fälle obiger Art aus. Bei sehr zerstückelten Markungen ergiebt sich diese

Ausdehnung von selbst, da man auf ein Grundstück, welches von anderen

umgeben ist, nicht durch die Luft kommen kann. Uebrigens hat derje

nige, welcher den Zutritt zu seinem Gute nur über fremde Güter hat,

diesen mäßig und mit Schonung der Nachbarn zu benützen. Wird ein

neuer, bisher nicht geübter, Weg jetzt erst nothwendig, namentlich, indem

der bisherige ^verbaut oder sonst unbrauchbar gemacht wird, so kann solcher

zwar von Richteramts wegen als eine nothwendige Dienstbarkeit auferlegt

werden, jedoch nicht ohne Entschädigung des leidenden Gutsbesitzers. S.

Dienstbarkeiten.

2) Stat.Slg. I. S. 411. §. Item wolt :c. Wann auch :c. Ueber Fur

chen s. das S. S26 oben.

Z) v. XXXIX. Z. kr. 1. §. 1. 2. 18. 22. 2Z. Vgl. K. A. Schneider

über die Erfordernisse der »ci!« s^uss pluvlss sreen<Zae in Linde's und

Marezolls Zcitschr. für Civilr. und Proceß. Bd. V. S. 525.

4) v. XXXIX 2. t> 9. §. 1. SöKmer »ct. sect. II, e. 4. §. 5Z.

Ein muthwilliges Hineinwerfen gibt dem Gutsbesitzer ohne Zweifel nicht

allein das Recht auf Schadensersatz, sondern auch auf polizeiliche Eiuschreitung.

5) Bon-Ordn. S. 74. §. Nachdem sich :c. Die Nußbäum :c.

6) Bau-Ordn. S, 75.

7) v. XI.III. 27. t>. 1. §. 7 und S. Ueber die unästhetische Ansicht

Hugo's (röm. Rechtsgeschichte Z. und 4. Aufl. §. 74. 1». Aufl. S. 18« f.),

daß die Worte »yum<K«im peSe» sltius« auf den Raum über den ersten

15 Fuß zu beziehen seyen, s. Dirksen in der Zeitschr. für qesch. Rechtswiss.

Bd. II. vr. is. Schwevpc, röm. Privatr. Th. II. 5. 229.
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8) Bau»Ordn. §. Es soll :c. Dagegen bestimmte die Winzerhauser Dorf»

ordnung von «69Z §. zZ. „Das hinfirther, «in Jedes wahiu es fält blei»

den, vnnd nichtz wider zum Stamen geben werden solle." Star. Slg. I.

S. 502. Vgl. S. I. Kap ff, 6e eo, <zuoä rircs ßlsnöe» Austum est.

Lud. I77S.

9) Gewöhnlich ist dasselbe nur innerhalb Etters oder wann die Güter

an die Straße (Almand) stoßen. Etat. Slg. S. 411. §. Item in dem

etter «. S. jedoch oben §. 282 Note 7.

«o) Bau-Ordn. S. 76. §. Die Bretter zc. Hinsichtlich der Entfernung

der Hecken entscheidet das Herkommen. Bau-Ordn. S. 77 oben. Vgl.

Gen. R. vom 24. Mai 166Z (Hochstettens Ertr. II. S. SS).

1t) Bau-Ordn. S. 76. §. Die Bandstämm :c.

«2) v. XI.VII. 2. kr. 6. §. 2.

tZ) S. §. 249 Note g. 6. XI. 6. const, Z. 6. v. Vlll. 4. tr. 1Z. §. 1.

§. 286.

Erwerbung des Eigenihums.

«) im Allgemeinen.

Zur Erwerbung des Eigenthums gehöxt: 1) eine erwerbfähige

Person. Unfähig im Allgemeinen sind nur solche, welche keinen

rechtlichen Willen haben (§. l13), und auch diese nur, sofern es ei

ner Erwerbhandlnng bedarf'), und solche nicht, was in der Regel

der Fall, in ihrem Namen von Anderen, namentlich Vormündern,

vollbracht werden kann?). Besondere Beschränkungen treten ein bei

Fremden (§. 177), Iuden (§. 18S und 186), Staatsdienern (g. 21«

Note 5). Auch verbieten unsere Gesetze die lästige Veräußerung

von Gütern und Grundgefällen an die sog. todte Hand, d. h. an

Kirchen und milde Stiftungen^). Eine solche Veräußerung, wofern

nicht die Genehmigung der Staatsbehörde erlangt worden, ist nich

tig. Schenkungen unbeweglicher Sachen an dergleichen Anstalten

unter Lebenden oder von Todeswegen sind dagegen keineswegs aus

geschlossen^). 2) Eine Sache, woran Eigenthum, und zwar der

betreffenden Personen, möglich ist (g. 101 und 109). 3) Eine recht

mäßige Erwerbart (moSus sezuirenäi), d. h. ein die Erlangung

des Eigenthums rechtlich bewirkender Thatumstand, welcher mit dem

der Eigenthumsübergabe, als einer dieser Erwerbarten, vorhergehen

den Erwerb g rund (causa r,rseceäe»s, tiwlus sczuirenäi) nicht zu

verwechseln ist ^). Man unterscheidet ursprüngliche und abgeleitete

Erwerbarten, je nachdem ein anerkanntes Eigenthum an einer Sache
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überhaupt erst begründet wird (z. B. Zueignung), oder solches von

einer Person auf die andere übergeht. In der Regel liegt dem

Eigenthumserwerb eine Handlung des Erwerbers zu Grund, wobei

dieser entweder ausschließlich thätig (Zueignung, Formgebung,

Erbschaftsantretung), oder doch wesentlich mitwirkende Person ist

(Uebergabe). Doch kann auch durch zufällige Umstände und ebenso

durch die Handlungen eines Andern oder aus irgend einem dritten

Grunde Eigenrhum entstehen. Ein solcher gesetzlicher Uebergang °)

findet z. B. Statt bei dem Zuwachs, bei dem Vermächtniß, bei

der vertragsmäßigen Erbfolge, bei der Erbfolge der Hauskinder

bei dem Uebergange zur Strafe eines Andern, bei der Surrogirung

einzelner Sachen von Seiten des Nutznießers. Ebenso wird Eigen-

thum erworben unmittelbar durch gerichtliche Anerkennung (säi'uäi.

estio) in Theilungs- Sachen ^).

t) Ul. i. §. z.

. 2) v. XXIX. 2. kr. 6Z.

Z) S. hierüber im Allgemeinen Danz Handb. des deutschen Privatrechts,

fortges. von Griesinger Bd. IX. S. IS f.

4) Kasten-Ordn. und Große Kirch.Ordn. S. 16Z ff. L.R. II, 9. § Fer

ner «. Vgl. frühere Erlasse v. 14. Oct. 1524. 26. Febr. 1SS6. 2». Sept.

1S71 in der Ges. Slg. Thl. ZV. Nr. z9. 59 und 69. Das in diesen Ge

setzen vorbehaltene unverjährbare Losungsrecht der nächsten Verwandten in

Beziehung auf geschenkte Immobilien (Schwarz, von den Losungen S. 79)

ist aufgehoben durch die Verordnung vom 2. März 181S (Reg.Bl. S. 79).

Anderer Ansicht scheint zu seyn Weishaar Handb. §. 476.

5) Thibaut, eivilist. Versuche Bd. I. Nr. «1. Glück, Erläuterung

der Pand. Bd. VUI. L. s?7 und 578.

6) ?r«minsim, ös äornmü slioinm^u« jurlum trsnsitu legsli. lub.

«666. in Speidels vermischten Abhandlungen Thl. I. Nr. 6. Ferner

Zok. Med. <Frss», DK», öe reäitu äomliiü legsli. ?ub. 1692 und 1696.

Lruiihliell sc^uisitione äoinini! « lege (k>Z>Z>. I^r. 1Z.).

7) Wenn gleich auch in dem letzten Fall zu Erlangung des Besitzes wirk«

liche Ergreifung oder Annehmung der Erbschaft nothmendig ist. v. Xll.

2. tr. 25. ,

8) IV. 17. 8. 4 — 7. «. m. Z7. eonst. Z. Gerichtliche Adjudication

an Zahlungsstatt findet jetzt nicht mehr Statt, wohl aber Zuweisung von

Forderungen; auch kann der Gläubiger als Käufer auftreten. Vol

ley, Comm. z. Pfdges. S. 945. 972. Dagegen in juSi«!« äivisor!« kommt

auch jetzt noch, wie nach gemeinem Recht, richterliche Zuerkennung vor.
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Daß durch «aisengerichtliche Theilung ebensowohl , als durch die Thei«

lung des römischen arditer (Q, III. Z6. «onst, 15. NokscKer prloo.

iuris §. Z«sl) Uebergang des Eigenthums an den bisher gemeinschaftlichen

Sachen (L. III. z7. «oost. Z.) bewirkt werde , sollte zumal nach der Pro»

xis keinem Zweifel unterliegen. Vgl. §. 242 Note 6. Anders nach dem

Not. Edict vom 2S. Aug. 1819. §. s. 2. Absatz a. E. <Reg. Bl. S. 5SZ):

^,Der Uebergang des Eigenthums wird nicht durch die waisengerichtliche

Theilung, sondern nur durch die Uebergabe bewirkt." (Eine förmliche Ue«

Vergabe ist selbst bei der Privattheilung nicht nothwendig, sondern es genügt

«N der possessio consensu secrets. L. Ill. Z7. e««st. Z.) Bei Sachen,

welche einem Erben allein anfallen, bedarf es nicht einmal der Theilung,

sondern es genügt an der Erbschaftsantretung (0. XI.I. 2. 2Z. IV. s.

kr. Z«. xr. II. 26. §. tl, wofern nicht schon ixso jure der Uebergang

erfolgt. Note 7. v IV. s. Z«. pr. !- f. Vgl. Pfeiffer pract. Ausf.

I. Nr. t5.

§. 287.

b) Insbesondere. 1) Uebergabe.

Die Uebergabe (trsöiti«) besteht in der Uebertragung des Be

sitzes einer Sache von Seiten des bisherigen Eigenthümers an eine»

Anderen, in der Absicht, diesen zum Eigenthümex zu machen. Hier

nach bringt schon der Begriff der Uebergabe mit sich: t) daß der

jenige, welcher die. Sache zu Eigenthum übergiebt, selbst Eigen-

«hümer sey und freies Verfügungsrecht darüber habe; es wäre denn,

daß derselbe aus einem besonderen Grunde zur Veräußerung ermäch

tigt seyn sollte'), oder iu der Folge das Eigenthum erlangte, in

welchem letzteren Falle die erfolgte Uebergabe von diesem Zeitpunkte

an billig aufrecht erhalten wird 2) Daß der Besitz der Sache

auf den Erwerber übertragen, d. h. daß diesem die Möglichkeit

gegeben werde, physisch auf die Sache einzuwirken (g. 143). I»

«elcher Form dieß geschehe, ist unwesentlich Namentlich können

Sachen jeder Art durch Urkunden (Uebergabsbriefe)^), insbesondere

Waaren durch Einhändigung des Frachtbriefs übergeben werden,

und diefer vertritt so sehr die Ladung selbst, daß der Käufer mit

telst derselben die Waare wieder in die zweite Hand veräußern und

solche jedem dritten Besitzer und selbst dem Verkäufer abfordern

kann 5). Auch durch einseitige, vom Eigenthümer gestattete, Besitz

ergreifung wird die Uebergabe bewerkstelligt Ebenso kann die
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Sache mit Einwilligung des Erwerbers kurzweg einem Dritten über

geben (trsäitio drevi insnu) oder wenn der Eigenthümer schon zu

vor sie besessen , geradezu der Befltzritel geändert werden. 3) Daß

der Uebergabe die erkennbare Absicht zu Grunde liege, Eigenthum

auf Seite des Empfängers zu bewirken. Diese Absicht kann ent

weder in einem vorhergehenden Rechtsgeschäft oder unmittelbar in

Verbindung mit der Uebergabe ausgesprochen seyn; nur ohne einen

rechtskräftigen Grund der Uebergabe (justs csuss trsckitionis) begrün

det die bloße Besitzänderung kein Eigenthum Bedarf das Geschäft

zu seiner Gültigkeit einer gerichtlichen Bestätigung, wie dieß der

Fall ist bei Veräußerung von Zubehörden eines Hauses (§. 107

Note 4), so geht ohne dieselbe auch durch Tradition kein Eigenthum

über, weil es an einem rechtmäßigen Erwerbgrunde fehlt. Anders,

wenn blos gerichtliche Eröffnung vorgeschrieben ist (§. 243), in

welchem Falle die Vollendung (Perfection) und daher auch die Voll-

ziehbarkeit des Geschäfts nicht wesentlich von derselben abhängt.

Die Bestimmung des gemeinen Rechts, daß die Uebergabe einer

verkauften Sache das Eigenthum auf Seite des Käufers erst dann

bewirke, wenn entweder der Kaufpreis bezahlt, oder Borgfrist gege

ben worden 6), gilt jetzt nur noch in Hinsicht auf unbewegliche

Sachen s). ., , ,

1) ?. II 8. pr. §. 1. v, XI.I. 1. tr. 46.

2) v. XIX. 1. tr. 46. VI. 1. tr, 72.

Z) v, Xll. 2. kr. I. §. 2. Schon die Römer hielten sich nicht streng an

die unmittelbare Gegenwart der Sache. Note 4 u. 6. Noch weniger kann

dieß im deutschen Rechte behauptet werden, welches zwar zur Uebertragung

von Grundeigenthum früher eine öffentliche Handlung (Investitur, legi.

t!ms trsöitio) forderte, wobei aber die Sache nur symbolisch zugegen mar.

Meine Beitr. zur Kunde des deutschen Rechts I. S. 5« f. Jetzt ist zwar

jene nicht mehr Erforderniß ; aber ebensowenig eine Besitzeinweisung, welche

nur ausnahmsweise bei größeren Gütern un^d bei Häusern zuweilen vor

kommt.

4) O, VIII. S4. const. 1. L. R. II. 1Z. 5. So bald :c. Verschiedene

Ansichten hierüber siehe bei WeueK <Ze trsSltloue, I^ips. 1809. p, so »e<z.

Savigny, das Recht des Besitzes §.16. Brauer, Rechtsdenkwürdig

keiten für die Anwendung des Code Napoleon als Landr. des Gh. Baden.

Carlsruhe 18«. S. 175.

5) Äoscg arten im Archiv für das Handelsrecht Thl.l. Nro. 12 u. 24.

Mittermai er, Grundsatze des gem. deutschen PrivatrechtS s.Ausg. §.S6S.
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e) e. VII. Z2. eonst. 2. Nicht blvs bei beweglichen Sachen, wie Thi-

baut, Pand. R. §, 7Z8 und Andere anzunehmen scheinen; auch und sogar

vorzugsweise bei unbeweglichen Sachen ist dieß jetzt die, ganz gewöhnliche,

Erwerbart. Damit hangt auch zusammen das Aufdrücken kaufmännischer

Zeichen von Seite des Käufers auf der gekauften Waare. Mirtermaier

a. a. O. Maurenb recher, Lehrb. §. ZZ«. Verschieden davon sind die

Ursvrungszeichen, welche Fabrikanten und Handwerker ihren Arbeiten

anzuhängen pflegen (Fabrik-, Hanvmerks-Zcichen). S. hierüber Rev. Ge

werb. O. Art. 6.

7) v. Xll. t. tr. Zl. xr.

L) I. U. t. §, 4t. Heise u. Cropp, jurist. Abhandl. Bd. I. Nr. 21.

ö) Pfandgcsetz v. 2t. Mai !»?8. Art. t6.

§. 288. . .

2) Zueignung, o) herrenloser Sachen.

Auch ohne Zuthun eines Andern wird derjenige Eigenthümer,

welcher eine herrenlose Sache in der Absicht ergreift, dieselbe für

sich zu erwerben Vorausgesetzt wird hierbei: 1) die Sache muß

herrenlos (res nullius), d. h. in Niemandes Eigenthum seyn. Hier

aus folgt, daß eine Sache, welche bereits ein Anderer im Eigenthum

hat, nicht noch einmal Gegenstand der Zueignung ist, es wäre denn,

daß jener dasselbe wieder verloren hätte 2) Der Erwerber muß

Besitz von der Sache ergriffen haben. Es muß also nicht blos über,

haupt eine fortdauernde ausschließliche Einwirkung auf die Sache

möglich, sondern es muß auch dieselbe einer solchen Einwirkung von

Seite des Erwerbers unterworfen worden seyn. Z) Die Besitzergrei

fung muß in der Absicht erfolgt seyn, Eigettchum an der Sache

auszuüben (»nimu« ö'omini). Die Absicht, solche zu besitzen (snimu,

possiäenZi), reicht uicht hin, denn der Besitz kann auch ohne Eigen

thum bestehen. Dagegen ist es gleichgültig-, ob der Erwerber nur

für kurze Zeit oder auf die Dauer Eigenthümer bleiben will. —

Insbesondere erfolgt die rechtliche Zueignung s) mittelst der Iagd

und Fischerei, welche zwar in der Regel nur einzelnen Berechtig

ten zustehen (§. L47 und 248), jedoch auch einen Anderen zum Ei

genthümer des erlegten Wildes machen, wenn gleich der Berechtigte

auf Herausgabe des letztern und Schadensersatz gegen den Wilde

rer und seine Gehülfen oder Begünstiger persönlich klagen kann
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Die Verwundung des Thiers genügt nicht zum Eigenthumserwerb,

sondern es ist Tödtung oder feste Ergreifung desselben nothmendig

Auch geht das Eigenthum an dem eingefangenen Wilde wieder ver

loren, wenn solches seiner unfreiwilligen Haft wieder entspringt,

so daß seine Beifahung mindestens ungewiß erscheint ^), oder wen»

es die Gewohnheit des Zurückkehrens abgelegt hat, und die Verfol

gung desselben unsicher ist°). Das Letztere gilt namentlich von aus

ziehenden Bienenschwärmen, welche der Eigenthümer des Mutter-

fiocks auch auf fremdem Grunde verfolgen kann, so lange er^sie i«

seinem Gesichtskreise behält Außerdem kann sie jedermann fassen,

jedoch gegen Abtrag der Hälfte des Werths (Forstgerechtigkeit) an

den Staat, falls der Schwarm sich innerhalb der königlichen Wal

dungen oder Iagdbezirke niedergelassen hat«), b) Durch das Fin

den und Aufgreifen lebloser beweglicher Sachen oder gezähmter

Thiere. Auch hierdurch erwirbt der Finder nur Eigenthum, sofern

jene Gegenstände herrenlos sind, was jedoch, wenn der frühere Ei

genthümer nicht ausgemittelt werden kann, so lange zu vermuthen

ist, bis jener sich meldet und seinen Anspruch darthut Dagegen

wird bei verlassenen Handelsgütern angenommen, daß das Zollge-

fäll in Beziehung auf dieselben umgangen worden, und daher, wenn

nicht innerhalb bestimmter Fristen der Eigenthümer sich meldet und

rechtfertigt, der Erlös zum Besten der Staatskasse eingezogen

Das Eigenthum an dem gefundenen Schatze (tkessurus), d. h. an

beweglichen Sachen, welche seit undenklicher Zeit in der Erde oder

was damit zusammenhangt ") verborgen waren, und deren Eigen

thümer nicht mehr auszumitteln ist, gehört zur Hälfte dem Finder,

zur Hälfte dem Eigenthümer des Platzes, wo der Schatz gehoben

worden Das Ganze erhalt der Eigenthümer des Platzes nicht

nur, wenn er selbst Finder ist, sondern auch, wenn der Finder ohne

seine Erlaubniß oder aus seinem Auftrag absichtlich nach dem

selben geforscht hat '^). Andererseits wird der Eigenthümer des

Platzes seiner Ansprüche an den Schatz verlustig, wenn er denselben

unter Anwendung abergläubischer oder anderer verbotener Künste

gefunden hat; in diesem Falle, so wie wenn der Platz Staatseigen

thum ist, und der Finder die hiernach dem Staate gebührende Hälfte

unterschlägt, wird der ganze Schatz für die königliche Staatskasse

eingezogen Wenn dagegen der dritte Finder nur den Antheil

des Privareigenthümers unterschlägt oder ohne dessen Erlaubniß
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nachgeforscht oder ohne Vorwissen des Eigenthümcrs verbotene Künste

angewendet hat, verliert dieser seine Ansprüche nicht; vielmehr erhält

er nun wieder das Ganze - , ,

t) v. XI.I. 1. tr. Z. pr. XI.I. 7. r>. 1.

2) Der Grundsah: res nullius c«6it primo «crnp»nti enthält daher

im Grunde einen Pleonasmus; denn für den »ecunSus ist keine Occupation

der Sache mehr möglich, weil diese nicht mehr nullius ist v. Gros, Lehrb.

des Naturrechts §. 146. Note s. Dagegen stehtlder Zueignung einer

herrenlosen beweglichen Sache nicht entgegen, daß solche innerhalb eines

fremden Guts sich befindet, v. I. e. §. 1. , , -

Z) Die Ausschließlichkeit des Jagdrechts hebt die Herrenlosigkeit de«

Wildes nicht auf. Daher ist die Wilderei noch kein Wilddiebstahl. Wäch»

ter, Lehrb. des Strafrechts, §. s««. Note 14. Ueber den Ersaß des ge»

schossenen Wildes siehe 2. Wilderer-Ordnung Art. 5. Ges. Slg. Thl. VI.

S. 295.

4) v. I. «. kr. 5. §. 1. l>. S5.

5) ^. Ii 1. 5. 12 a. E.

S) I. 1^ c. §. is. v. l, °. kr. s. §. s. Auf zahme Thiere bezieht sich

diese nicht. §. 6 oou.

7) v. I. e. §. 4. Württ. Forst-Ordnung von 1669. Thl. III. S. 107.

§. Dieweil :c. Vgl. Schwab. Landrecht Cap. Z74. Busch, Handb. dcS

Bienenrechts, Arnstadt 18Z«. S. 78 f.

8) v. I. o. Forst-Ordnung a. a. O. §. Wa aber :c. Wa sie «.

9) Nach römischem Recht ist eine solche Vermuthung nur begründet

bei Sachen, welche von der See ausgeworfen siud. 5. II. 1. §. 18. v. XI.>1I.

>. kr. 4Z. §. lt. Dagegen wird bei uns der Eigenthnmer gefundener Sa»

chen öffentlich aufgerufen, und nach fruchtlosem Ablauf der beraumten Frist

dem Finder die Sacke von Obrigkeits wegen zugesprochen. Eine Adjudica»

tion liegt hierin nicht, ebensowenig aber auch blvs eine Ueberlassnng des

factische» ,Besitzes, wie Schüz in Sarwey's Monatschrift I. S. 1Z4

meint, denn diesen hatte der Finder schon vor dem Proclama, wohl aber

ein rechtmäßiger Grund (juslus litulus) zum Eigenthumsbesitze, und damit

zur Ersitzung binnen Z Jahren <xr« öerelirt«). Ohne Grund schreibt

Lre^er, «lem, )ur!« uubl. z. Z67 die herrenlosen Sachen (über die sus-

»p«ts s. Klüber öffentl. Recht §. ZZS n. ZZ7 der Z. Auflage) dem Staat«

zu; denn die von ihm angef. Spec. Res. vom Z«. Dec. 1716 setzt wohl ge»

rade die entgegenstehende Regel voraus, welche in Beziehung auf gefundene

Schätze auch ausdrücklich von der Regierung anerkannt ist. Bckanntm. v.

t82«. Note 12 cit. Nr. 1. And. Ans. führt an Ksuterbs«!, OoH. ksnä.

Xll. 1. §. 48.

Vr>,.«. II. W. 2
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I«) Zollstrafgesey vom 15. Mai 18ZS §. Z9 (Reg.Bl. S. Z05).

11) Nur von I«N5 und monumeatis ist in den Quellen die Rede.

Wenn daher iil einer beweglichen Sache, z. B. in einer geheimen Schieb

lade von einer alten Kommode unvermuthet Sachen von Werthe gefunden

werden, so ist zu verfahren wie bei anderen gefundenen Sachen. Vcrgl.

Sell, Verfuche im Gebiete des Civilr. Gießen 18ZZ. l. Nr. Z.

12) S. Nr. 2 der Bekanntm. des Min. des Inn. v. 17. Febr. 182«

(Reg.Bl. S. 96), welche durchgängig an das römische Recht sich anschließt,

worüber üosselier I>r!ne. juris §. 9Z4. Thibaut, Pand. R. §. 74«.

1Z) Bekanntm. a. a O. Nr. Z » u. b. Also schon wenn der Finder

ohne Wissen und Willen des Eigenthümcrs absichtlich (cksts sä Koe

«per») gesucht hat. Vgl. L. X. 15. eoust. un. Z. II. 1. 5. Z9.

14) Bekanntm. a. a. O. Nr. Z « und Nr. 4. Nicht das Doppelte,

wie v. XI.IX. 14. 11. im Falle der Unterschlagung will. Nach I. ll.

1. §. Z9 soll der Finder das Ganze behalten, auch wenn er in »scro sut

religiös» loc« kortuit« cssu inveverit, im Widerspruch mit V.^IX. 14. tr.

Z. §. 1«. Allein nach heutiger Ansicht (§. 109) sind die in Kirchen, Kirch

höfen u. dgl. zufällig gefundenen Schätze mit der Kirche zu theilen. I^su-

terdsvk I.e. §. 42. (Nicht mit dem Staat, wie »«kscller I. «. glaubt.)

Ebenso die aufder Allmand gefundenen mit der Gemeinde oder dem Gutsherrn.

15) LsuterKsOk 1. e, §. Z9. Thibaut a. a. O. §. 74«. Anderer

Ans. ist ««isolier I. 0. Die Bekanntmachung enthält hierüber nichts.

§. 289.

b) Der Sachen des Feindes.

Im Kriege werden die Sachen des feindlichen Staats und

seiner Einwohner keineswegs als herrenlos betrachtet, dergestalt

daß jeder zugreifen und sich bereichern könnte. Namentlich können

unbewegliche Sachen und Forderungsrechte des Feindes nicht von

Einzelnen erobert werden, und auch das Eroberungsrecht des Kriegs

herrn läßt die Besitz-, Eigenthnms - und Vermögensrechte der

Staatsbürger unverändert es wäre denn, daß der Zweck des

Kriegs eine Beschädigung mit sich brächte, oder zum Zweck der

Bestrafung eines feindlichen Platzes von dem verantwortlichen Be

fehlshaber die Plünderung ausnahmsweise gestattet würde. Nur

Soldaten,' im Fall ihnen dieß besonders gestattet wird, mcht auch

Bediente, Marketender oder andere nicht streitende Personen sind auf

Beute (prseZs) auszugehen berechtigt Gegenstand der Beute

ist blos bewegliches Eigenthum des feindlichen Heers, seinFr An
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führer und des feindlichen Kriegsherrn, nicht auch der friedlichen

Bewohner des feindlichen Landes ^). Die gemachte Beute, mit

Ausnahme der feindlichen Geschütze, Gewehre, Armaturstiicke ,

Kriegskassen, Magazine, Fahnen, Standarten und Pauken, sowie

der von den capitulirenden Truppen mitgebrachten Dienstpferde,

worüber samtlich der Kriegsherr allein zu verfügen hat'), ferner

mit Ausnahme dessen, was der einzelne Soldat im Handgemenge

dem erlegten oder gefangen gemachten Feinde °), oder, bei erlaubter

Plünderung °), den Einwohnern des feindlichen Platzes abgenommen,

und wovon der Erbeutende allein Eigenthümer wird, gehört den

Truppen, welche zu dem betreffenden Zuge befehligt waren, gemein

schaftlich ?). Die Beute wird erworben im Augenblicke der Besitz

ergreifung b), so daß von jetzt an gültig darüber verfügt werden

kann. Umgekehrt geht das Eigenthum an einer beweglichen Sache

unwiderruflich verloren dadurch, daß der Feind sie erbeutet und in

Sicherheit (intrs prsesiäis) bringt °). Gegenstände, welche durch

unerlaubte Plünderung oder Diebstahl von einer Militärperson auf

gebracht worden, sind dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben,

oder, falls dieser nicht mehr auszumitteln, bei der nächsten Obrig

keit zu hinterlegen Ebenso sind alle Milirärpersonen , welche

den Bewohnern des feindlichen Landes widerrechtlich irgend einen

nach Geld berechenbaren Schaden zufügen, und zunächst der BefeKls-

haber, welcher eine solche Handlung begünstigt oder geduldet, zum

Ersatze desselben verbunden ").

1) I. L. Klüber, europäisches Völkerrecht. Stuttg. «821. §. 2S5. 256.

Ueber die Zueignung von Forderungen und unkörperlichen Sachen überhaupt

durch den Feind s. I^suterKsvK OoII. XI.VI. Z. §. is. B. W. Pfeiffer,

das Recht der Kriegseroberung in Bez. auf Staatskapitalien. Cassel 182Z.

S. 41 f. Riesser, Untersuchung der Frage: ob die kurhess. Kapitalschuld»

ner durch die ihnen in Napoleons Auftrage ertheilte Quittung von ihrer

Schuld befreit morden, Frankfurt a. M. 18Z7. S. Ii» f.

2) Dienst-Reglement für die k^ württ. Truppen v. I. 1809. 2. Abth.

(gedruckt in 8). Cap. XXII. §. 4. Sehr ausführliche mit dem Obigen über

einstimmende Vorschriften über die «««i^>stic> belli«» finden sich in den Re

glements für die Truppen des schwab. Kreises Thl. I. Bd. 2. Absch. 17.

Rastatt 1795. 8. S. Z15.

z) Dienst-Regl. von 1»«9 a. a. O. §. 1., Mir. Strafgesetz von 1818

(Beil. zu Nr. 69 des Reg.Bl.) Art. 87-97. Allg. Kriegsdienst.Ordnung

für die kön. Truppen III. §. 72Z.

2*
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4) Dienst -Regl. a. a. O. §. 2 u. 7. Mg. Kriegsdienst »Ordnung lll.

5- 7«. , , ,

5) Beschränkungen dieses Rechts s. in den MilStrafges. Art. 8?. 91.

Mg. Kricgsdienst-Ordn. III. §. 795—709.

«) Mil. Strafges. Art. 92—97. Allg. Kriegsdienst-Ordn. m. Cap. 14.

7) Dienst-Rcgl. v. 1809 a. a. O. §. 6. Ueber die Versteigerung und

Vertheilung der Beute, und Grunde des Ausschlusses s. das. §, 8 u. 9. s.

«) v. Xll. !. s. §. 7. 5. II. 1. §. 17.

S) Schon »ach römischer Ansicht erstreckte sich das Recht der Rückkehr

im Falle der Wiedereroberung (jus z>«sll!mi„ii) nur auf unbewegliche Sachen,

Dienstpferde und Kriegslastschiffe. Wcning Lehrbuch II. §. 58. Bei un»

beweglichen Sachen ergibt sich nach unserem Rechte die Rückkehr von selbst.

Klüber o. o. O. §. 257. Dienstpferde aber, welche der Feiud erbeutet

und in sein Lager gebracht hat, sind nach dem Dienstreglement von

18U9 la. a. O. §. 2) Gegenstand der Beute, wen» sie von den diesseitigen

Truppen ihm wieder abgenommen werden, kehren also nicht in das frühere

Eigenthum zurück. (Doch siud sie, falls sie tüchtig befunden werden, gegen

einen in jedem Kriege festzuscyenden Normalpreis dem Kriegsherrn zu

überlassen.) Hieraus ergibt sich zugleich, daß zum Verlust des Eigenthums

«n den Feind bei uns nicht 24stü»d!ger Besik nothmendig ist, wie Klüber

o. a. O. 5. 254 nach europäischen; Völkergebrauche fordert, sondern nur,

daß der Feind die Sache int,-» prsesiä!» gebracht hat.

««) Mgem. Kriegsdienst» Orb». Bd. III. §. 75.

It) Das. §. 77.

§. 29«. .

5) Verbindung einer Sache mit einer andern.

Auch durch Verbindung einer Sache mir einer andern (sccessio),

d. h. dadurch, daß jene Thcil der letztem wird, entsteht Eigenthum,

nach dem Grundsatze: die Nebensache folgt der Hauptsache (>e,

sccessoris »eczuitur rem prinvipalem). Hiches, gehören 1) die innern

Erzeugnisse (Früchte) einer Sache, welche dem Eigenthümer der

letztern zugehören, auch wenn sie ein Anderer, welcher kein Recht

darauf hat, trennen sollte Dleß gilt auch von den Erzeugnissen

der Thiere (iwturs). Eier und Iunge fallen dem Eigenthümer des

Mutterthiers zu, als dessen Bestaudlbeüe sie vor der, Trennung an

gesehen werden 2) Der Zuwachs zu einem Grundstücke durch

allma'lige Anschwemmung von Bodens. Nickt blos eigentlicher

Anschutt (Schuttland, slluvi«), auch ganze Stücke Landes , welche

durch die Gewalt des Stromes weggeführt und lamÄin fremdes
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Grundstück gerrieben werden (Triebland, »vuki«), fallen dem Eigen

thümer des letzrern zu, sobald sie angewachsen sind'), doch hat der

selbe, soweit er bereichert ist, den verlierenden Theil zu entschädigen ^).

Die in dem Flußbette selbst allmälig gebildeten Inseln und ver

lassene Flußbetten gehören, wenn es sich ron einem öffentlichen Ge

wässer handelt (§. 243) , dem Staat °); i'm andern Falle steht das

gewonnene Trockenland den unmittelbar angränzenden Gutsbesitzern

in der Art zu, daß in der Mitte des vormaligen Flußbetts eine

Linie gezogen und sofort Dasjenige, was diesseits oder jenseits liegt,

den Nebenliegern auf der einen oder andern Seite zufallt^). Wenn

dagegen ein Theil des Flusses hinter einem Grundstücke durchbricht,

so bleibt die hiednrch entstehende Insel den vorigen Eigenthümern^).

Z) Durch das Säen von Früchten wird der Herr des Bodens un

widerruflicher Eigenthümer des Samens , durch das Setzen von

Gewächsen, namentlich Baumstämmen, jedoch erst, nachdem dieselben

angewachsen sind Eigenthümer eines an der Gränze stehenden

Baums ist derjenige, mit dessen Grund er unmittelbar verbunden

ist '°). 4) Die Errichtung von Gebäuden auf einem Gute. Auch

jene erwirbt der Eigenthümer des letztern von selbst als Theile sei-

ner Sache Doch kann der Bauer, wenn er nicht wußte, daß

er auf fremdem Boden sich befinde, und der Grundeigenrhümer sich

das Gebäude zueignen will, Erstattung der Baukosten verlangen,

außerdem aber blos die Materialien abfordern, falls das Gebäude

wieder hinweggeräumt wird, was der Eigenthümer stets zu verlan

gen berechtigt ist "). Baut jemand auf eigenem Grund und Bo

den mit fremden Materialien, so kann der Eigenthümer der letzter«

gleichfalls nur den Werth derselben ersetzt verlangen, die Materia

lien aber nur dann, wenn das Gebäude niedergerissen wird, falls

ihm nicht der Werth derselben vorher ersetzt worden ").

t) I. ll. 1. §. lg. v. XXll. I. kr. 25. pr.

2) v. VI. 1. tr. 5. §. I. Z. U. !. 5. IS. v. XI.I. I. K-. gg. West»

phal a. a. O. §. 4«Z. 4«4.

Z) z. I. c. 5. 2«. v. XI.I. t. S-. 7. §. I. Von selbst versteht sich, daß

hiedurch nur das unmittelbar angrenzende Grundstück gewinnt. Wenn

also dieses Allmand ist, so erhält die Gemeinde den Zuwachs. Daß daö

Maß in den öffentlichen Büchern angegeben ist, hindert den Zuwachs nicht.

4) z. I. e. 5. 21. v. I. e. tr. 7. §. 2^ Vgl. G rimm, deutscht Rechts-

alterthümer S. S4S.
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s) v. VI. 1. kr. 22. §. « und 5. Cell, Versuche Thl. l. S. «9 f.

Thibant, Pand.R. § 744. Anderer Ansicht ist Westphal, Besitz, Ei'

genthum «. §. 411. Guyet, Abhandl. Nr. 1«.

6) Kaisers. Urtheil vom I. 1294 Ziffer 1. bei ?ert», Noumn. Kenn.

I.ez.l'om.II. p»g 46I. Bei den kleineren Flüssen macht indessen der Staat

von diesem Rechte keinen Gebrauch, sondern überläßt den Gemeinden das

trocken gelegte Land als Theil der Allmand. Vgl. Z. 248 Note 17. Ganz

bestreitet die obige Regel Gerstlacher, Handb. der deutschen Reichsgess.

Thl. X. S. 2219. -

7) v. XI.I. 1. kr. 7. §. z. s. kr. 29. Z». pr. §. 2. kr. S6. ?r. West,

phal a. a. O. §. 412. Ueber die Anwendbarkeit des röm. Rechts s. ve

tioger, Ae jure et eontrov. limitum psg. Z97.

») v. I. c. kr. 7. S- 4.

9) Schwab. Landr. Art. 245. lk. II. 1. §. z1. Z2. v. XXXIX. s. tr.

14. XI.I. 1. kr. 7. §. 1Z.kr. 9. xr. kr. 26. §. 2. e. iU. Z2. roiist. 11.

Gesterding, vom Eigenthum §. z2.

10) v. XI.VII. 7. kr. s. §. 2. Thib au t, Pand.R. 742. Anderer

Ansicht ist mit Rücksicht auf v. Xll. 1. kr. 7. §. 1z. NoksoKer xrlno.

§. 959. Westphal a. a. O. §. 465. Allein die hier vorgeschlagene Thci-

lung des Baums pro regio»« cuz'usque xrseSü ist uupractifch. Vgl. §. 285.

Nr. 6 u. 7. ^

11) Schwab. Landr. Art. 24z. v. I. e. kr. 7. §. 10—12.

12) v. I. e. kr. 7. §. IS. L. lll. z2. c«»»t. 2. Westphal «. «. O.

5, 4Z8 und 4z9.

1z> ?. II. 1. §. 29. v. VI. 1. kr. 2z. 5- 6. XI.I. 1. kr. 7. §. 1«.

Die ^ct!« ue tign« juncto fällt bei uns weg. SeKilter, »ercit. sä PSQ-

uects» XI.IX. §. 1Z. Klüpfel, über einzelne Theile des bürgert. Rechts.

Stuttg. ,817. Nr. 2. ,

§. 29t.

4) Vermischte Fälle.

Theils aus Handlungen des Erwerbers, theils aus der Bezie-

hung einer Sache zu einer andern entsteht Eigenthum in folgenden

Fallen: 1) durch Umgestaltung einer fremden Sache («peoiKostl«).

Da jede Sache durch ihre Form erkennbar ist. so wird demjenigen,

welcher einen fremden Stoff für sich verarbeitet, das Eigenthum an

der verarbeiteten Sache zugeschrieben, außer wenn er blos fremdes

Material verwendet hätte, und dieses in seine frühere Gestalt zurück

versetzt werden könnte Wurde jedoch die Umgestaltung in unred

licher Absicht vorgenommen, so erlangt der Umgestaltende auch kein
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Recht auf seiue Arbeit und der Eigenthümer kann daher seine Sub

stanz in jeglicher Form vindiciren, wofern er nur den Beweis lie

fert, daß sie in diese übergegangen. Wo jene Substanz mit ande

ren vermischt worden, ist auch dieser Beweis unmöglich, und daher

nur eine persönliche Klage gegen den Thäter statthaft Willigte

der Eigenthümer in die Verarbeitung, ohne auf die Sache zu ver

zichten, so wird diese gemeinschaftlich Wenn 2) ohne innere

Umgestaltung ein Körper dergestalt mit einem anderen fest verknüpft

wird , daß er als besondere Sache aufhört Och-uncti«), so erwirbt

der Eigenthümer derjenigen Sache, welche nach der Natur des Ver

hältnisses als die Hauptsache erscheint, auch die Nebensache^); je

doch kann der Eigenthümer der letztern Trennung verlangen, wenn

solche vollständig ausführbar ist 5); wo diese aber nichr^thunlich,

hat ihm der Gewinnende Entschädigung zu leisten °). ^ Ferner gehört

Hieher 3) die Vermischung flüssiger oder auch trockener, aber

nicht mehr für sich erkennbarer oder doch nicht trennbarer, Körper

(eonlusi«, commixtia). Standen diese Stoffe verschiedenen Personen

zu » so wird das" Eigenthum unter ihnen nach Verhältniß gemein

schaftlich ?), außer wenn Sachen verschiedener Art oder Güte unter

einander gemischt und dadurch etwas Drittes geworden sind; hier

erlangt derjenige das Eigenthum, welcher die Mischung vorgenom

men hat 8). Ebenso wenn Iemand mir fremdem Geld eine Zahlung

vorgenommen und der Empfänger solches mit, eigenem Gelde ver

mischt hat 2). Können die vermischten Sachen füglich von einander

abgelöst werden, so bleibt das Eigenthnmsverhältniß unverändert ").

4) Die Erhebung der Früchte einer Sache (truewum perceptio),

wofern, der Erhebende ein Recht dazu hat. Ist dieß der Eigentü

mer der fruchttragenden Sache, so erwirbt er sie schon als Theile

der letztern (§. 290. Nr. 1.). Hat der Erhebende aus einem an

deren Grunde das Recht, sie zu ziehen, so ist zu unterscheiden, ob

derselbe zugleich im juristischen Besitz der Sache sich befindet oder

nicht. I» jenem Falle erwirbt er das Eigenthum an den Früchten

schon durch die Thatsache der Trennung (»epsrsti« ), wer sie auch

vorgenommen haben mag, im letzteren Falle dagegen nur dadurch,

daß er sie für sich trennt oder trennen läßt (^ercepti«) Wer,

ohne zum Fruchtgenuß einer Sache berechtigt zu seyn, sich im red

lichen Besitze derselben befindet (Knnse iiäei p«s5e5«or), kann zwar

die Früchte jedem Dritten, der sie unter Störung seines Besitzes
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trennt, abfordern, auch, ohne zum Schadensersatz verpflichtet zu seyn,

vcrzchren dagegen kann sie der Eigenthümer, wofern sie noch

vorhanden und nicht verjährt sind, jederzeit vindiciren

1) ?, II. 1. §. 25. UokscKer priuc. iluls §. 9SZ. Jedenfalls ist dem

Eigenthümer Ersah zu geben. v. VI. 1. kr. 25. §. 4 u. 5. Das schmab.

Landrecht a. a. O. Art. 243. 244 hat dagegen die Ansicht: Weß das Holz

ist, deß ist auch das Werk. Doch hat der Eigenthnmer, wenn der Andere

in guter Absicht handelte, diesem Kosten und Arbeit zu ersehen.

2) 5. II. 1. §. 26. I). XIII. 1. kr. 8. xr. 15. 14. §. 5. XI.VII ,.

5Z. §. 14. Abweichend ist Sell Versuche Thl. I. Nr. 5. Siehe jedoch

Seuffert Erörterungen einz. Lehren des Rom. Privatrechts II. 4. Thi» ,

baut in.Frolen's Commentar II. S. 168.

5) 5. II. I. §. 27 u. 28. v. XI.I 1. kr. 7. §. 8. kr. 25.

4) v. X1.I. 1. kr. 26. §. i. Der Werth ist hiebe! nicht immer ent»

scheidend. Doch ist die Ansicht des kr, 9. §. 1. v. I. e. und des §. Z5.

^1 II. 1, wonach dem Eigenthum am Papier auch die Handschrift folgen

soll, nicht «nweudbar. Voet sc! ?sutlectss. Xll. 1. §. 55. I^sutsrKscli,

e«IIegium »<l Slluä. t!t. tliosi» 106. Ueberhaupt ist der richterlichen Billig»^

keit hier Spielraum gegeben, aus welcher auch hervorgegangen §. 54. III. 1,

worüber Smslcaläer ile ^Icturs prmcipsli. ?ub. 1747. Thi ba ut,

Pand.R. 742.

5) 3. B. wenn ein Körper nur angelöthet, nicht angeschmiedet ist,/

wenn ein Edelstein gefaßt worden, v. VI. 1. tr. 2Z. §. 5. X,/4. kr. s.

S. jedoch ». XXXIV. 2. kr. 19. §. 15.

6) v. VI. 1. kr. 25. 5. 2. s. XI.I 1. tr. 27. §. 2.

7) Z. II 1. §. 27. v. VI 1. kr. 5. §. 2. kr. 4. 5. Xll. 1. kr. 7. §. 8. 9.

8) Nach den Grundsätzen von der Umgestaltung (oben Nr. 1). »l. II.

1l § LZ. v. VI. 1. kr. 5. §. 4. Xll. 1. kr. 12. §. 1.

S)^ v. XI.VI. 5. kr. 78. )

, 10) v. VI. 1. kr. s. §. 1. XI.I. I. kr. 12. z. 1.

11) ll. II. 1. §. Z6. v. VII 4. kr. 15. XXII. 1. kr. 25. 5. 1. XXXIX.

5. kr. 6. XI.VII 2. k,-. 61 §. 8.

12) Mehr sagen nicht v. Xll. 1. kr. 48. xr. 40 >. k. XX«. 1. kr. 25.

§. 1. kr 28. xr. XI.VII. 2. kr. 48. f. 6.

1Z) ^. II. 1. §. 55. v. X 1. kr. 4. §. 2. O. Ill. S2. coust. 22.

^ §. 292.

S) Ersitzung.

Dadurch, daß Iemand lange Zeir une Sache als die seinige

besitzt (»s»osz>i«, prsezLripti« long» lems,«iis wird in der Regel
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Eigenthum erworben an beweglichen Sachen in Z, an unbewegli«

chen, je nachdem der Eigenthümer und der Ersitzende in demselben

Gerichtsbezirk anwesend sind oder nicht, in 10 oder 20 Iahren (or

dentliche Ersitzung) 2). Außer den allgemeinen Erfordernissen der

erwerbenden Verjährung (§. 138) wird jedoch vorausgesetzt, daß der

Besitzer aus einem rechtmäßigen Grunde (ju«w, titulus, jnstsosuss)^)

die Sache besaß, welcher an sich, d. h. abgesehen von einem be

sondern, seiner Wirksamkeit entgegenstehenden Hinderniß sofort Ei

genthum zu begründen fähig gewesen wäre, z. B. indem er eine

Sache kaufte oder als Erbe in der Masse vorfand, von der er nicht

wußte, daß sie einem Dritten gehöre Auch wenn kein solcher

äußerer Erwerbgrund vorliegt, der Besitzer glaubte aber in entschuld

barem Irrthum, daß er vorhanden sey ^), oder er täuschte sich über

die Art desselben, indem zwar nicht auf die vermeintliche, wohl

aber auf eine andere erlaubte Weise die Sache in seinen Eigen-

thumsbesitz gekommen ^), findet gleichwohl die ordentliche Ersitzung

Statt. Nur der bloße gute Glaube, daß die Sache rechtmäßig

erworben sey, ohne Rückhalt an einen bestimmten Erwerbgrund

reicht nicht hin ^). War jedoch dem Rechtsgeschäft eine aufschie

bende Bedingung beigefügt, so kann, bevor diese eingetreten, keine

Eigenthumsverjährnng darauf gegründet werden. Dagegen hindert

die Auflösung einer beigefügten Bedingung die Verjährung nichts.

Ausnahmsweise verjähren unbewegliche Sachen, welche in Folge

gerichtlicher Hülfsvollstrecknng auf dem Wege des öffentlichen Auf

streichs erworben worden, unter Gegenwärrigen in acht, unter Ab

wesenden in zehn Iahren"). Auf der andern Seite bedürfen einer

längeren Frist (außerordentliche Ersitzung, iii-aesci-ipti« lonAlssimi

temporis): t) Staats- und Privatgüter des Lai-.desherrn 2) un

bewegliche Sachen der Gemeinden und milden Stiftungen

3) Sachen, worüber ein Proceß angefangen worden, der aber lie

gen geblieben ist, sofern der Beklagte sie gegen den Kläger ersitzen

will"); 4) Sachen, deren Veräußerung durch Gesetz und Testa

ment untersagt ist"); 5) Sachen, welche ein Besitzer in bdscm

Glanben ohne Vorwissen des Eigenthümers veräußert hat

6) adventizische Sondergüter der Kinder, welche von dem Vater

»ach Aufhebung der väterlichen Gewalt veräußert worden Alle

diese Sachen sind nur einer außerordentlichen Ersitzung von 30, und

die unter Nrv. 1—s angeführten sog« vvn HO Jahren untermor
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fen '°>. Ebenso ist" ein Zeitablauf von 30 Iahren nothwendig, wenn

es an einem Rechtöritel der Erwerbung fehlt Den Beweis der

Ersitzung hat derjenige zu führen, welcher dadurch gewinnen will.

Doch genügt es, wenn der Besitz zu Anfang und zu Ende der Ver

jährungsfrist, und bei der ordenklichen Ersitzung, wenn zugleich der

Rechtsgrund des Eigenthumobesitzes dargethan wird '^).

1) Nach der Ansicht der Meisten ist der Unterschied zwischen diesen

beiden im ncuern römischen Rechte aufgehoben. 8truvluü, Szntsgma ju-

ris civ exerc. 4Z. tk. 5. I^suterKscK, O«n ?snck XI,! Z. §. 4. Thi-

b/ut, über Besitz und Vcrj. Thl.II. §. 14. Mühlenbrock), Pand. §, 261.

Hiefür ist jedenfalls auch der Gerichtsgebrauch, llokscker pr!««. jur!»

§. 964. And. Ans. sind, wiewohl in verschiedener Weise, Untcrholzner,

Vcrj. Lehre II. §. 178. Rsmesui, die usucsz>io und longi leinz). prse»

»eripti«. Giessen 18Z5. ,

2) 5. II, 6. xr. L. VII. ZI. const. UN. Auf die Lage der Sache kommt

es hiebe! nicht an. L. VII ZZ. const, 12. »I» esckem z>rov!»c!s« wird be

zogen auf denselben Richter (es<Zem prselecwrs dasselbe Oberamt).

I^»uterb»eK I. e. §. 29. IIoks6Ker priii«. §. 972. (Denselben

OberricKter Thibaut, Pand. §. 1«15.) Zwei Jahre der Abwesenheit

werden überhaupt für eines gezählt, und umgekehrt. Rov. 119. esp. 8.

Unterholzner Bd. I. S. 272 f. "

Z) S. §. 142. Note 1«. O. III Z2. const. 24.

4) Die Zahlung des Kaufpreises ist im ersteren Falle nicht erforderlich.

V. VI. 2. lr. 8. Thibaut, Pand.R. §. 1«1Z. Anderer Ansicht ist, je

doch ohne Grund, UoksoKer prlne. 5. 97«.

5) v, XI.I. 4. kr. II. XI.I. 1«. kr. s. §. 1. Der Rechtsirrthum kommt

auch hier dem Besitzer in der Regel nicht zu Statten. Mühlenbruch,

Pand. §. 265. Note Z«.

6) v. Xll. Z. kr. 44. §. 4. Xll. 4. kr. 2.

7) v. Xll. Z. kr. 27.

8) v. Xll. 4. tr. 2. §. 2—5.

S) Landrecht I. 75. §. Da jemand «. Wa dann «.

t«) L. X. 1. eonst. 6. XI. 61. e«»»t. 14.

11) L. I. 2. e«n»t 2Z. !««v. 1Z1. csp. 6. ««kscker xr!n«. §. 579.

Vgl. Richters Sammlung von Rechtssprüchen Nr. 62.

12) /ü. VII. ZZ. coost. 1.

iZ) C. VII. 26. e«»»t. s. Unterholzner, Verjährnngslehre Thl. I.

5. 76. Ist blos durch Bertrag die Veräußerung untersagt, so bleibt solche

nichts desto weniger gültig. Mühlenbrnch, Pand. §. 27«.

t4) »ov. t«9. es?. 7.'
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tS) llov. «. osp. 2«.

t6) S. die angeführten Noten to—«5.

17) «. VII. Z9. ««»»t.8. §. t. Unterholzner a. a. O. §. t«Z.

1«) v. VII. 2. tr. «Z. §. 2. Puchta, Pand. «so.

§. 2YZ.

Verlust des 'Eigcnthums.

Das Eigenthum wird verloren DdmchUebergabe an einenAn-

dern (§.287); 2) durch- Verla ssnng der Sache (ckerelictio). Da

durch, daß eine Sache blos verloren wird, d. h. zufällig aus dem

Besitze des Eigenthümerö oder seines Stellvertreters kommt, wird

das Eigenthum an ihr so wenig eingebüßt, als dadurch, daß der

selbe durch äußere Umstände genbthigc wird, sie aus seinem Gewahr

sam zu lassen'), wohl aber, wenn der bisherige Eigenthümer den

Besitz derselben aufgibt, in der Absicht, auf das Eigenthum an

ihr zu verzichten. In diesem Falle hört das letztere auf unmittel

bar mit Verlassung der Sache, und jeder Andere kann dieselbe sich

zueignen 2), ausgenommen unbewegliche Sachen, welche von der

Ortsobrigkeit demjenigen zugeschlagen werden, welcher sich zuerst

zu deren Anbau erbietet, vorausgesetzt, daß er dazu fähig ist^).

3) Durch zwangsweise Abtretung (Zwangsveräußerung, Ex

propriation, Enteignung). In der Regel kann dem Eigenthümer

seine Sache wider Willen nicht entzogen werden. Eine Ausnahme

findet jedoch Statt s) zu Gunsten des Staats, einzelner Gemeinden

oder Amtskörperschaften. Wenn nämlich die Abtretung einer unbe

weglichen Sache und darauf haftender Rechte (Pfandrechte, Dienst-

barkeiten, Reallasten) zur Ausführung öffentlicher (Staats- oder

Körperschaft-) Zwecke nach dem Erkenntnisse des königlichen Gehei-

menrathö nothwendig ist, so kann die mit jener Ausführung beauf

tragte Verwaltungsstelle sich in den Besitz der'' betreffenden Sache

setzen. Entsteht Streit über die Summe der Entschädigung , so ist

hierüber von dem ordentlichen Gerichte der gelegenen Sache (Ober

amtsgericht, Civilsenat) zu erkennen, einstweilen aber die von der

Verwaltungsbehörde festgesetzte Summe» ohne Verzug auszubezah

len^), b) Zu Gunsten von Einzelnen» Privatpersonen, welche in

Städten bauen wollen, und keine eigene Wohnung haben, auch hin«

reichendes Vermögen zu Erbaunng eines Hauses besitzen , können zi«

diesem Zweck unverbaute Hofstätten, Gärten und andere Plätze in»
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nerhalb Erters, welche an die öffentliche Straße stoßen, und zu Er

richtung von Gebäuden nach dem Erkenntnisse des Gemeinderaths

vorzugsweise dienlich sind, mittelst der s.g. Banlosung in Anspruch

nehmen, vorausgesetzt, daß sie nicht nothwendige Zubehörden stehen

der Gebäude (Einfahrren, Küchengärten) bilden, noch von dem Ei-

genthümer selbst um seines eigenen Bedürfnisses willen binnen, drei

Jahren überbaut werden wollen. Die Entscheidung über die Not

wendigkeit dieser Abtretung, so wie über das Maß der Entschädi

gung des Eigenthümers steht den ordentlichen Gerichten zu. Ebenso

kan« demjenigen, welcher mit Ändern im Besitze einer gemeinschaft

lichen Hofstätte ist, nach vorausgegangenem gerichtlichem Erkennr-

niß solche gegen Entschädignng der Miteigenthümerzur Errichtung eines

Gebäudes ganz zugesprochen- werden. Wollen die übrigen Teilha

ber gleichfalls bauen, ohne jedoch sich über ein gemeinsames Bau

wesen zu vereinigen , und ohne daß der Platz im Falle der Theilung

zur Errichtung besonderer Gebäude hinreichte, so ist demjenigen der

Vorzug zu geben, welcher des zu errichtenden Gebäudes am meisten

bendthigt ist. 4) Durch Untergang der Sache, wohin aber in der

Regel der bloße Besitzverlust nicht gehört, außer wenn dieser unwie

derbringlich ist, wie z. B. wenn das desessene wilde Thier seinem

Gewahrsam entkommt, das gezähmte Thier in den Zustand der

Wildheit zurücktritt, wenn eine Sache in Meeresgrund versenkt, ein

Grundstück in ein bleibendes Flußbett verwandelt wird S) Durch

Einziehung zu Gunsten des Staats als Strafe. Die Strafe der

Vermögens -Confiscarion ist zwar in Württemberg aufgehoben

indessen Cmisiscarion einzelner Gegenstände kommt immer noch vor,

namentlich von defraudirten Waaren. Der Ueberqang des Eigenthums

auf den Staat erfolgt in demselben Augenblick, wo sie in Beschlag

genommen werden 6) Durch Widerruf. Gnmde des Widerrufs

können liegen in einer rücksichtlich der Dauer von Anfang an beschränkten

Ucbernagung oder in gesetzlicher Bestimmung. In dem einen, wie in

dem anderen Falle kann nach dem Eintritt des Widerrufs die Sache ihrem

Besitzer abgefordert werden, und jede von dein einstweiligen Eigen-

thümer vorgenommene Veräußerung oder Belastung derselben wird

unwirksam ^, voransgesetzt, daß, wenn die Sache eine unbeweg

liche, aus den öffentlichen Büchern die Widcrruflichkeir ersichtlich

war ">). Auf Heransgabe der in der Zwischenzeit gezogenen Früchte
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kann, wofern eine Verpflichtung hiezu statt findet, nur persönlich

geklagt werden "). 7) In allen übrigen Fällen, in welchen Eigen

thum auf Seite eines Andern begründet wird 289—292). —

Geht der Gegenstand des Eigenthums selbst zu Grund, so wird mit

dem Eigenthumsrecht auch jeder andere dingliche und selbst persön

liche Anspruch auf die Sache vernichtet Nicht so, wenn das

Eigenthumsrecht nur von einer Person auf die andere übergeht. Hier

dauern die dinglichen Rechte Dritter auf die Sache fort

1) v. XI.I. 1. kr. 9. §. 8. Xll. 7. tr. 7. 5. ^. ?r«mmsllll v. ä«

snimissiove rerum kortuits. ?ub. 167Z.

2) 5. II. 1. §. 47. XI.I. 2. kr. 17. §. 1. XI.I. 7. kr. 1. 2. §. 1.

Z) Manche sprechen die Kons Uesens et ^»ro äerelicto KsKits wieder

dem Staat zu; andere nehmen ein unmittelbares Oecnxatirnsrecht, wie im

römischen Rechte, an. S. die versch. Ansichten bei K reittmayr, Anm.

über den Lo^. bsvsrlcum c!v. Thl. II. Kap. 1. §. 5. Nach der Praxis

findet Obiges statt; namentlich spricht dafür das Verfahr«i nach dem ZU»

jährigen Kriege, wo die vielen verlassenen Güter von Obrigkeits wegen

Einzelnen zugetheilt wurden Vgl. auch Curtius, sächs. Civilr. «. 1.

§. 51Z. Daraus, daß der Eigenthümer sein Gut nicht bebaut, kann allein

«och nicht auf Dereliction geschlossen werden. Die consc. 11. L. XI. 43.

aber (worüber Guyet im Archiv für civ. Praxis Bd. XVII. S. 52 f.

Mühlenbrucb, Pand. z. 251. Note 17» der Z. Aufl.) scheint bei uns

nicht anwendbar zu seyn.

4) Verf. Urk. §. Z«. Vgl. v. VIll. s. kr. 14. §. 1. XI. 7. kr. 12. nr.

Entwurf eines Gesetzes, betr. die gezwungene Abtretung von Grundeigeg»

thum und anderen Grundrechte» für Staats- und Körperschafts »Zwecke in

den Verh. der Abg. v. 18Z6. 1. Beil. Heft S. St. .

5) Bau-Ordn. S. ZS u. ZS. Vgl. Landes-Ordn. Tit. 85. §. 8.

0) S. §. 288. Note 5. u. 6. v. XI.I. I.tr. 7. §. 6. kr. Z0. §. Z. kr. Z3.

7) Verf. Urk. §. S8.

«) Zollstrafgesetz v. 16. Mai 18Z8. Art. 21. (R. Bl. S. 30«.)

y) Nach dem Grundsatze : resvlut« iure c«nce6ent!s resolvitur jn« con

c«ssum. Müller civil. Abhandl. Th. I. Nr. 7. Andere Ansichten bei

Thibaut, Pand. 5. 7Z5. (S. jedoch das. §. 92. Nott'I. Riesser, in

der Zeitschr. für Civilr. und Proceß. Bd. II. Nr. 1. u. 8. Freilich darf

man ein« durch eine Resolutivbedingung beschränkte Uebtxgabt nicht
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schon alsdann annehmen, wenn dem vorhergehenden Rechtsgeschäft (csu«s

trsSitiom») ein obligatorischer Vorbehalt beigefügt ist, z. B. des Wider

kaufs (Widerlosung). Vgl. Zimmern im Arch. f. civ. Praxis. Bd. V.

Nr. 9. Friz das. Bd. VIII. S. 291 f. Mühlenbruch Pand..§. 271.

1«) Pfandgesetz Art. S5. f. 2S9.

11) v. XVM. 2. kr. 2. §. 1. kr. 4. §. 4. kr 6. I6. Xll. 4. kr.

5. 4. Müller a. a. O. S. 294 f.

12) v. XX. s. :kr. g. pr. XI.V. 1. kr. 1Z6. §. 1. Mühlenbruch

Pand. §. 271. Note 1.

1Z) Nach dem Grundsatze: re» trsnsit cum »II« onere.

" S. 294.

Von den aus dem Eigen th um eut springenden Rechtsmitteln.

») Im Allgemeinen.

Die rechtlichen Schutzmittel des Eigenthums gehen so weit,

als das dadurch beschützte dingliche Recht. Namentlich hat der

Eigenthümer das Recht, nicht blos eine gänzliche Entziehung des

Eigenthums, sondern auch einen theilweisen Eingriff in dasselbe

abzuwehren. I» beiden Beziehungen dienen rheils schon die allge

meinen Besitz-, theils eigenthümliche Rechts -Schutzmittel. Von

den ersteren war bereits früher die Rede Von den letzteren aber

können hier nur die Eigenthumsklage und die Grenzscheidungsklage

(»otio Lnium regunämuln) naher erwähnt werden; denn die gleich

falls mit dem Eigenthum zusammenhangende Freiheitsklage (actio

neKstoiis) wird besser bei den Dienstbarkeiten, die Theilungsklage

(solio oomvauni 6i?iäun6«) aber in der Lehre von dem Miteigen-

rhume (Vlll. Buch) ihre Erörterung finden. — Nach deutschem

Recht entsprang die Befugniß zu gerichtlicher Verfolgung einer

Sache aus dem Besitzrechte (Gewehre) Eine besondere Eigen

thumsklage gab es nicht. Doch hatte derjenige, welchem eine be

wegliche Sache wider Willen aus dem Besitz gekommen war, daS

Recht, sie zu greifen, wo er sie fand (s.g. Anfang, d. i. Anfas-

sung)2); bei unbeweglichen Sachen aber, sofern solche in mehreren

Beziehungen Gegenstand der Rechtsvertheidigung seyn konnten, war

eine mehrfache Gewehre möglich, wie z. B. »eben der Gewehre des

Lehensmanns (Lehensgewehre) die des Lehensherrn (EigenSgewehre) ').
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Dagegen konnte derjenige, «elcher eine bewegliche Sache freiwillig

aus den Händen gelassen hatte (Hinterleger, Pfandschuldner, Leiber),

solche dem Dritten, an welchen sie von dem Mittelsmann eigen

mächtig veräußert worden war. nicht wieder abfordern Ebenso

war derjenige, welcher eine bewegliche oder unbewegliche Sache auf

rechtmäßige Weise Iahr und Tag besessen hatte, gegen alle mit sei

nem Besitze (rechte Gewehre) im Widerspruch stehenden Rechte

Dritter gesichert, ohne ferner, auch wenn er durch Uebergabe, nicht

durch einen ursprünglichen Erwerbgrund, die Sache exhalten, sei-

ne» Gewährsmann (Vormann, ^uctor) stellen zu müssen °). Im

romischen Rechte wird zwar die Vindication aus dem Eigenthum

abgeleitet. Allein außer der civilrechtlichen Eigenthumsklage (rei

viockicsii«), welche nur dem wahren Eigenthümer bei vollständigem

Beweise des Eigenthums zukommt'), gibt es eine nachgebildete

prätoriiche (kublioisvs in rem scti«) zu Gunsten des vermuthlichen

Eigenthümers, d. h. desjenigen, welcher aus rechtmäßigem Grund ^)

und in gutem Glauben eine Sache in den Eigenthumsbesitz erwor

ben hat '). Da nach kanonischem Recht auch der wahre Eigenthü

mer sich der publicianischen Klage bedienen und selbst solche mit

der strengen Vindication alternativ verbinden kann '°). da ferner

auf Benennung der Klage nach dem Gerichtsgebrauch gar nicht ge

sehen wird (§. 154.) und man auch demjenigen, welcher' sein Ge

such rei vinäiostio genannt hat, die Beweis-Erleichterungen der

ruKIicisns »oti« füglich nicht entziehen kann im Uebrigen aber

beide Klagen vollkommen übereinstimmen so ist kein Grund vor

handen, dieselben in dem heutigen Rechtssysteme getrennt zu behan

deln ").

t) S. L. t55. Von der Il«v! operis n,lnr!»l!« s. §. 14g. Nr. 1.

2) W. E. Albrecht, die Gemcre als Grundlage des älter,i dentschen

Sachenrechts, Königsberg 1828. Zu weit geht Phillips, Grundsätze des

deutschen Pxivatrechrs j. t7. S. meine Beiträge zur Kunde des deutschen

Rechts I. S. 5U.

Z) Albrecht a. a. O. S. 8Z f. S2 f. K. Th. Pütter, die Lehre

vom Eigenthum S. 144.

4) Eichhorn, deutsches Prioatrecht §. t56.

5) Nach dem Grundsatz: Wo man seinen Glauben gelassen hat, soll
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man ihn wieder suchen. Albrecht «. a. O. S. 8« f PStter a. a. O.

S. «48. Abweichend ist Eichhorn a. a. O. §. 171.

ö) Albrecht a. o, O. S. 99—129.

7) Verschiedene Ansichten hierüber s bei Glück, Comm. Th. VIII.

S. S85. Thibaut im Arch. f. civ. Praxis. Bd. e. S. Sil.

8) Glicht blos Uebergabe, auch jeder andere Erwerbgrund gehört Hit-

her. v. XI. 2. kr I, ^. 2. kr. 2. GlÜk «. «. O. S. Z54.

g) IV. 6. §. 4 Vlsls Käs« «upervenlen» schadet nicht. G l ü k'a.

a. O. S. 547. Möllenthiel, über die Natur des gnten Glaubens,

S. 50 f.

- I«) In Vit«. II. ,4. e. Z. l.»uterk»ck, (Zoll. l!K. VI. tit. 2. §. 14.

Glük a. a. O. §. 599.

11) Note 8. u. 9. Dieselben Grundsätze wurden schon im römischen

Rechte auf die Verfolgung anderer dinglichen Rechte angewandt, z. B.

Superücies, Servituten, so daß der Klager, wenn ihm sein Recht bestrit

ten wird, nur dessen Einräumung durch einen Vorgänger des Beklagten

zu beweisen hat, nicht auch, daß dieser Eigenthümer gewesen, v. VI. 2.

kr. II. 5. I. kr. Is. §. Z. Westphal §. 986 u. 987. Das Pfandrecht

wird in dieser Hinsicht von Manchen ausgenommen. Westp hal, a. «.>O.

§. 988. S. jedoch Thibaut, Pand. §.8I5. Sintenis, Handbuch d«

gem. Pfandr. S. 21« u. 2ll. '

12) n. VI. 2. kr. 7. §. 8. kr. 12. §. s

1Z) Vgl. Hcnschel im Archiv f. civ. Praxis Bd. IX. Heft Z. Nr. I6.

S. dagegen Mayer in d. Zeitschr. f. gesch.Rechtswiss. Th. VIII. S. 21—55.

§. 295. ^ ,

b) Insbesondere i) Eigenthumsklage.

Hiernach muß man als die heutige Natur der Eigenthumsklage

annehmen: 1) Grund der Klage ist das Eigeitthum. Aber nicht

blos wahres Cigenthum, auch schon ein redlicher, wohl begründe

ter Eigenrhumsbesltz, sofern dieser einstweilen für wahres Eigen

thum gehalten wird, rechtfertigt die Klage '). Ebenso wird nicht

gerade volles Eigenthum vorausgesetzt, auch ein dem Inhalte oder

der Dauer nach beschranktes (bloßes, nutzbares, widerrufliches)' Ei-

genthuin genießt denselben Rechtsschutz Ein Miteigenthümer

kann die Sache dritten Besitzern zu seinem Theile abfordern, gegen

die anderen Theilhaber dagegen muß er sich der Theilungsklage be

dienen 2). 2) Gegenstand der Klage sind alle Arten körperlicher
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Sachen, woran Eigenthum und Ersitzung möglich ist, sowohl be

wegliche als unbewegliche, sowohl einzelne Sachen als eine Sa-

chengesamtheit (nniversitss tscri), nicht aber auch unkörperliche

Sachen, z. B. ein ganzes Vermögen oder solche Sachen, welche

der Ersitzung entzogen sind °). Eine mit fremdem Gelde erkaufte

Sache kann der Eigenthümer des Gelds nur dann vindiciren, wenn

die Erwerbung auch wirklich für ihn geschehen ist °). Ausnahms

weise können jedoch Mündel und Kirchen das mir ihrem Gelde vom

Vormund oder Verwalter Angeschaffte , und Soldaten das aus ih

rem Soldatengute von irgend einem Dritten Erkaufte in Anspruch

nehmen, auch wenn die Absicht des Erwerbers nicht darauf gerich

tet war'). Ist die eigene Sache mit fremden vermischt, jedoch

so, daß eine Trennung zuläßig ist, so muß die Klage zunächst auf

diese Trennung gerichtet werden Ebenso kann jeder Andere,

welcher sein Eigenthum an einer Sache erst ermitteln will, oder

sonst ein erweisbares rechtliches Interesse dabei hat, eine Sache zu

sehen, deren Vorzeigung von dem Inhaber verlangen (actio sä ex»

KiKenäum) 2). 3) Klag er ist derjenige, welcher eine Sache ans

einem der (Nr. 1.) angeführten Gründe gegen den Besitzer derselben

als die seinige anspricht. Die Regel ist nämlich, daß nur dem Nichtbe-

sitzer gegen den Besitzer die Eigenthumeklage zusteht '"); doch liegt in

der Vindicatio» selbst kein Verzicht auf den Besitz auch kann

der Kläger, wenn schon er selbst behauptet, Besitzer zu seyn, zum

Zweck der Klage den Beklagten, falls dieser sich gleichfalls den Be

sitz anmaßt, als Besitzer anerkennen. Ia es kann sogar auf An

erkennung des Besitzes und Eigenthums zugleich geklagt werden

wiewohl die vorläufige Ausmittlung des erstem nicht nur dem Besitzer

den Vortheil gewährt, daß er die Eigenthumsklage des Gegners ab

warten kann, sondern auch überhaupt zur Bestimmung der Partei-

rvllen in dem petitorische» Verfahren wesentlich nothwendig ist

4) Beklagter ^st derjenige, welcher die Sache besitzt und dem

Kläger das behauptete Eigenthnm bestreitet Läugnet der Be-

klagte fälschlich den Besitz, und wird dessen überwiesen, so muß er

schon deshalb denselben zur Strafe an den Kläger abtreten '^). Hat

dagegen der Beklagte sich hinterlistig des Besitzes entschlagen oder

sich für den Besitzer ausgegeben, ohne es zu seyn, und noch in der

Eiiüassung den Kläger arglistig auf dieser Meinung gelassen, so muß

er (als s.g. Lews possessor) dem Eigenthümer auf dessen Verlangen

Rtysch« Priv. R. II. Bd. Z
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den von diesem beschwori,e» Werth der Sache bezahlen '°), während,

wenn der Beklagte nach der Einlassung den Besitz durch Nachläßig-

keit verloren, derselbe zwar ebenfalls den Sachwert!) zu bezahlen

hat, dagegen aber von dem Kläger Abtretung seines Rechts verlan

gen und sofort dem Besitzer die Sache für sich entwehren kann

S) Zweck der Klage ist Anerkennung des von dem Kläger behaupte

ten Eigenthums und demzufolge Herausgabe der Sache nebst allen

Zubehörden und Nutzungen von Seite des Beklagten '^). Was die

Nutzungen betrifft, so ist zu unterscheiden zwischen dem redlichen

und unredlichen Besitzer. Iener hat nur die »och vorhandenen Früchte

zu vergüten (§.291. Note 12 u. 13). Dieser hat nicht nur alle

vorhandenen Früchte herauszugeben, sondern auch für die verzehr

ten und vernachläßigten Ersatz zu leisten >°). Dagegen hat der Ei-

genthümer dem Besitzer (den Dieb ausgenommen) die nbthigen

Verwendungen auf die Sache (S. 108) zu ersetzen, und selbst die

nützlichen, wenn derselbe in gutem Glauben war; der unredliche Be

sitzer aber darf die letzteren nur wegnehmen, sofern dieß ohne Nach

theil geschehen kann; und ebendieß gilt allgemein von den zieren

den, falls derEigenthümer nicht freiwillig dafür entschädigen will^).

Der Aufwand auf die Früchte ist dem Beklagten nur zu erstatten,

soweit diese zurückgegeben oder vergütet werden ^'); der Aufwand

auf Erwerbung der Hauptsache selbst aber nur dann, wenn derselbe

in des Klägers Nntzen verwendet worden, oder wenn der Besitzer

die Sache in der Absicht an sich gebracht hat, um sie dem Eigen-

thümer zu erhalte»^). Nach römischem Recht hatte der, Beklagte

wegen seiner Gegenforderungen nur eine Einrede; die Praris aber

gibt ihm auch ein Klagerecht g) Ausgeschlossen ist die Ei-

genthumskjage nicht nur in der Regel, wenn der Beklagte selbst Ei-

genthümer ist, oder doch die Sache mit mindestens gleichem Rechte

besitzt, sondern auch dann, wenn er dieselbe aus einem Rechts-

grunde erworben hat, welcher für den Kläger verbindend ist, sey es,

daß dieser , selbst Urheber des dem Beklagten zukommenden Rechts

ist, oder doch als Nachfolger oder Bürge für die Entwehrung zu

haften hat

t) §. 2S2. Note 8 u. 9.

2) IZ. VI. 1. kr. 4. p,'. ir. ZZ. 4t. pr- 6«. Westphal «. a. O.

8Z. S07-915.



t. Kap. Vom Eigenthnm. 5 35

X

5) v. l. c. kr. Z. §. 2. kr. 5. pr.

4) v. I. e. kr. §. 1. z. kr. S6.

5) v. VI. ?. kr. g. tz. s. Nicht entgegen ist kr. 12. §. 2. v. e«<Z.

«) L. UI. Z2. «onst. 6.

7) V. XXVI. g. evnst. 2. «. I. «. const. ?. Glük, Cvmm.TH.VUl.

S. 1S9 f. Thi^baut, Pand. §. 7U7. Die Ehefrau genießt in dieser Hin

sicht, wenigstens nach neuerem wÄrttemb. Recht, keinen Vorzug. Ges. v.

21. Mai 1828. Art. i2. Nr. 1.

8) v. I. «. kr. 5. tv. 49. z>r. §. 1. kr. 76. xr. Doch steht der Ver

bindung dieses Gesuchs mit der Eigenthumsklage nichts im Wege. S. aber

Volley, verm. Aufsätze Bd. 1. Nr. 11.

9) v. X. 4.tr. Z. §. Z— z«. kr. 1«. Thibaut, Pand. 5. 719.

1«) IV. «. §. 2.

11) v. Xll. 2. kr. 12. §. 1.

12) Veer. Kreg. U. 11. «»r>. 2. Z. j. 6» Ll«m. II. Z. e»z>. u».

Lerger, Ose. juris IV. Z«. 5. Note 12. WervKer, vbserv. p.IV. obs.

tl8. Kleviu» VI. 6e«. 10<?. , ^

.1?) Savigny, das Recht des Besitzes 5. 56. Duroy im Arch. f.

«iv. Pr. VI. S. 265. Puchta, die ger. Klagen 5. 52. u. SZ. Volley,

Recens. S. 47. Note.

14) Auch gegen den Besitzer in fremdem Namen kann vorläufig ge

klagt werden. ^. IV. 6. §. 2. Doch kann sich derselbe der !su6si!o suct«.

ri» bedienen, worauf die Klage wider den letztern zu richten ist. v. VI.

2. kr. ult. L. II. 19. eovst. 2. I^suterksek, vi«, scs^. Vol. III. Llr.

106. Linde, Abh. aus d. Civilproc. Bd. I. Nr. 4.

15) v. VI. 1. kr. 8«.

1«) v. I. e. kr. 25. 26. 27. 71. Ohne daß der Kläger gehindert

wäre, die Sache nachher vom wahren Besitzer dennoch zu vindiciren. kr. 7.

eoä. UokseZler, prior. §. 1018. (Jedoch wohl nicht ohne Rückvergütung

des bereits erhaltenen Werths der Sache.) Daraus, daß die Sache eine

res litigiös» war, oder die Abtretung an eine vornehmere Person erfolgte,

kann noch nicht auf betrügliche Absicht geschlossen werden. Das römische

Verbot der Veräussernng rechtshängiger Sacken oder Forderungen (v.

IV. 7. kr, 4. §. Z.) findet aber nicht unbedingt Statt. Volley in Ho-

fackers Jahrb. IV. S. 17 u. 18. Und was die Veräußerung an einen

Mächtigeren betrifft, so möchte die Absicht, dem Kläger seine Rcchtsverfol-

gung zu erschweren, (»liensii« juäleii miltsoöi csuss) bei unserer heutigen

Gerichtsverfassung ebenso wenig geradezu vermnthet werden. -

17) v. I. c. kr. Zs. 6Z. Westphal a. a. O. §. 925.

13) v. I. e. kr. 17. §. 1. kr. 2g. 2Z. H§. 2-4. Vgl. v. I.. 1« kr.

246. Glük, C0mm. §. SS8.



36 l> Buch. Von den dinglichen Rechten.

19) v. VI. 1. kr. 5Z. ZZ. §. i. t>. es. §. i. O. III. 32. ronst. 5. 22.

Von der Einlassung an wird auch der b. s. possvssor in inslsm t><Zem ver-

scizt. Lo»st. 22. cit. Doch unterscheidet auch in dieser Beziehung Thi-

baut, Pand. §. 7»9.

s») r>. VI. t>. 27. §. 5. lr. 29. Z7. Z8. c:. m. 32. e«l»t. 2. 5.

21) S. 5. 1»». Note 4. v. V. Z. sr. ZK. §. s.

Z2) 0. III. Z2. r«nst. 25. V. ?j. consc. 16. U. 49. const. 1. 1i.

Thibaut, Pand. §, 71«.

2Z) Struben, rechtl. Bcd. Bd. III Nr. 76. Thibaut, Pand.§.71«.

24) In diesen Fällen kann der Bell die o«. veniiitse et lrsäitse gebrau

chen, v. XXI. Z. Gluk, Comm. ?h. XX. S. «4 f. v. Buchholz,

Versuche Nr. 1Z. lieber eine weitere Ausnahme bei den Papieren auf den

Inhaber s. die Lehre von den Forderungen.

-§. 296.

^ 2) Grenzscheidungsklage.

Sind die Grenzen des Eigenthums an neben einander liegen

den unbeweglichen Sachen (§. 244) verwirrt, so kann jeder Eigen-

thümer ans Berichtigung derselben antragen, und falls keine Ueher-

einkunft deshalb zu Stande kommt, gerichtliche Ausmittlung ver

langen Der Grund dieser Klage, welche, sofern der Beklagte

uute/ Begünstigung der verworrenen Grenze sich den Besitz eines

Theils vom fremden Eigenthume angemaßt hat, zugleich für die

Eigenthumsklagc gilt 2)5 ist die Verwischung einer bereits vorhan

denen Grenze durch willkürliche ^) oder zufallige Entfernung der

bisherigen Grenzmahle; d^,nn soll die Grenze zwischen zwei oder mehre

ren Grundstücken überhaupt erst gezogen und dadurch ein bishergcmcin-

schafkliches Eigenthum aufgelöst werden, so ist nicht die Grenz-,

sondern die Theilungöklage anzustellen °). Sind aber die Grenzen

nicht verwischt, und handelt es sich blos von Ernenrung der Grenz

zeichen, ohne daß die Grenze selbst bestritten wäre, so genügt es an

einem außergerichtlichen Gesuche bei der Untergangebehörce. Zweck

der Grenzscheidungsklage ist zunächst Wiederherstellung der alten,

und, wo diese nicht mehr auszum^teln, oder dabei eine abermalige

Verwirrung zu befürchten, Ziehung einer neuen, der frühern möglichst

entsprechenden, Grenze z im letzrern Falle unter Vorbehalt der Entschä

digung des Nachbars für den zugehenden Verlust Zu diesem

Zwecke kennen sich die Parteien der gemeinen Beweismittel (Urkun

den, Zeugen, Eideeantrag u. f. w.) bedienen. Insbesondere aber
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ist der Beweis durch Kunstverständige erleichtert vermittelst der

Anstalt der öffentlichen Untergänger oder Feldsieusler (§. 24t.).

Auch sind als Mittel für den Urkundenbeweis besonders wichtig die

öffentlichen Flurkarten, und hinsichtlich des vorausgesetzten Meßge-

halts der Grundstücke die Flur- und Güterbücher, Meßregister

(§.242.); ebenso bei Baugrenzen die obrigkeitlich genehmigten Bau-

plane, lIrundrisse u. s. w. ^). Außer der Grenzscheidung ist jeder

der Betheiligten dem andern Ersatz des verschuldeten vollen Scha-

dens und Herausgabe der gezogenen Nutzungen schuldigt); auch hat die

Klage mit der Thcilungs- und mit der Erbabsonderungsklage gemein,

daß in Folge derselben auch der Kläger vernrtheilt werden kann '"),

und daß dieselbe, soweit sie eigentliche Grenzverwirrung (oontusi«

Lnium) zum Grunde hat und nicht ein Theil sich etwas ausschließ

lich angemaßt hat, keiner Verjährung unterworfen ist ").

t) v. X. t. kr s. Die »rt!« tiolrim r«gno6oruin wird zwar im römischen

Recht nur auf prseäis rustics bezogen (kr. 4. §. 1» eock). Allein auch

bei der »i-ea von Gebäuden und ebenso im Innern gctheilter Wohnungen

können Grenzvermirrnngen Statt finden; und es ist kein Grund vorhanden,

warum hier nicht auch jent/Klage militer angewendet werden sollte. And.

Ans. ist IlokscKer, xrüic. §. Z«7Z. C. A. Weiske, stept. pract.Behand-

lung einiger civilrechtl. Gegenstände. S. 56. Allein der Grund, wovon

diese ausgehen, daß die Grenze des prwäll urksni schon durch seine Sub

stanz angegeben sey, ist nicht durchgreifend. Auch findet die Klage bei

Verwirrung dinglicher Rechte an fremden Sachen statt. v. t. e. 4 §. 9.

Z) v. X. I. kr. I.

Z) Arglistige oder verschuldet« Verrückung oder Vernichtung ist nicht

ausgeschlossen, v I. c kr. 4. §. 2. 4.

4) v I. e. tr. 8.

5) v I. «. tr. 4. 5. 6. c. III. 58. conit. g.

«) S. 5. Z4I. Note s — 8. Ueber das Verfahren hieb« s., Weist«

a. a. O. S. 75. f.

, 7) v. X. t. tr. 2. 5. 8. ?r. O. Vll. St. ««nst. 1.

8) Vgl. Weiske a. a. O. S. 60 f.

g) v. !. e. kr. 4. §. I. L. In dieser Hinsicht ist die Klage eine per?

sönliche. v. I. e kr. I.

1«) v. I. e. tr. I«.

tt) I^e7S«i-, Aeckit. »pee. 454. meä. tl. Schmidt, Lehrb. von

ger. Klagen §. .tt4Z. Note 1. S. dagegen über die »et!« f,». reg. yusli«.

est«. Uokseller, xrino. §. Z079— S0SI. Glück, Cvmm. Th. X. §. 71S.
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Thibaut, Pand. §. t02«. Ueber den Unterschied beider Puchta, über

die ger. Klagen. S. Z89 — 596. Ueber das Verfahren s. Glück a. a. O.

§. 720, das. §. !4«. Handb. in Untergangssachen (von Richter) §. S9 f.

Zweites Kapitel.

Von den Gerechtigkeiten.

(Servituten.)

§. 29S.

Begriff und Natur.

Unter Gerechtigkeit ') («ei-vituH versteht man ein Recht ans

eine fremde Sache, vermöge dessen der Berechtigte den Eigenthümer

in dem willkürlichen Gebrauche derselben beschränken kann. Die"

Sache selbst, deren Eigenthnm auf diese Weise begrenzt ist, wird

dienstbar (servier«), das Rechtsverhaltniß derselben zum Berech-

tigten Dienstbarkeit genannt. Da die Dienstbarkeit nur eine

Einschränkung der in dem Eigenthum ursprünglich enthaltenen Be

fugnisse ist, so können positive Leistungen nicht daraus hergeleitet

werden Soll daher der Eigenthümer der dienstbaren Sache auch

eine Handlung zu Gunsten des Berechtigten vorzunehmen haben,

so kann der Grund hievon nur in einem persönlichen oder dinglichen

Fordernngsrechte gesucht werden 2). Dagegen kann das Dienstbar-

keitsrecht (die Gerechtigkeit) sowohl positiver (affirmativer), als

negativer Art, d. h. sowohl dahin gerichtet seyn, daß der Be

sitzer des Pflichtigen Guts eine Handlung des Berechtigten auf dem

selben dulde, welche er sonst zn dulden, als dahin, daß er über

haupt nur etwas unterlasse, was er sonst zu unterlassen nicht ver

bunden wäre. Ienes Recht ist objectiv dinglich (ein jus in re),

d. h. unmittelbar gerichtet auf eine Sache, und daher wider jeden

Besitzer der letzteren verfolgbar ^). Nur auf einer fremden körper

lichen Sache kann daher dasselbe errichtet werden, nicht auch auf

einer eigenen Sache oder auf einem Rechte, z. B. wieder auf einer

Gerechtigkeit. Dagegen kann das Dienstbarkeitsrecht seinem Sub-

jecte nach sowohl einer Person, als einer (unbeweglichen) Sache,

d. h. einem Gute zukommen (Personal- und Real -Servitut, oder

persönliche und Grundgerechtigkeit). Im letzteren Falle ist dasselbe
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ein Realrecht, folgt daher dem herrschenden Gute und darf nicht

willkürlich von demselben getrennt werden ^). Eine andere Frage

ist: ob die Grnndgerechtigkeit nicht über die Bedürfnisse des berech

tigten Grundstücks ausgedehnt werden darf °) ? Es wird zu unter

scheiden seyn, ob dieselbe lediglich zum Vorthelle dieses Grundstücks

selbst und seiner Benutzung, oder nur überhaupt zum Vortheile des

jeweiligen Besitzers eingeräumt worden. Im ersteren Falle muß

allerdings nicht blos ein dauernder Nutzen für das berechtigte Grund-

stück selbst schon bei Entstehung der Gerechtigkeit vorausgesetzt

sondern auch die Ausübung derselben fort und fort auf diesen

Nutzen beschrankt werden. Im letzteren Falle dagegen , welcher na

mentlich bei Schäferei-Gerechtigkeiten, Beholzungsrechten häufig

vorkommt, die nichts desto weniger actio auf einem Gute (Ritter

gut, Lehenhof) haften, kann das Interesse des herrschenden Guts

keine Grenze für den Umfang der Gerechtigkeit abgeben, sondern

bloß das seines Besitzers 6). Auf der andern Seite muß das die

nende Grundstück allerdings zur Dienstbarkeit geeignet seyn; nicht

aber wird vorausgesetzt, daß der Zweck derselben jederzeit zu befrie

digen sey 2). Da eine Beschränkung der Eigenthumsfreiheit unter

Einzelnen nicht zu vermuthen ist, so mnß im Zweifel gegen das

Vorhandenseyn und für den geringeren Umfang einer Gerechtigkeit

vermuthet werden Daher ist in der Regel anzunehmen, daß

dieselbe dem Berechtigten nur für seine Person eingeräumt worden,

ohne aber den Beweis auszuschließen, daß sie auch zu Gunsten der

Erben ") eingeführt, oder als Realrecht auf einem Gute bestellt

sey Das Letztere ist im Zweifel anzunehmen bei denjenigen

Dienstbarkeiten, welche unmittelbar zum Vortheile des Nachbargnts

gereichen Andere, an sich persönliche, Gerechtigkeiten, nämlich

der Nießbrauch und das Wohnungsrecht können dagegen nicht als

Rcalrechte constituirt werden Verschieden von einer Gerechtig

keit ist eine bloße Vergünstigung (precsrium), z. B. des Durchgangs

durch ein benachbartes Haus , des Wasserschöpfens in dessen Hof,

welches nur so lange ausgeübt werden darf, als es dem Gönner

gefällt

1) Das Wort : „Dienstbarkeit" oder „Servitut" bezeichnet an sich nur

den Gegensatz von Freiheit, also einen Zustand, oder allenfalls eine Pflicht,

nicht aber ein Recht. Passender ist daher wohl, da wir für das Reckt

selbst in unserer Sprache eine gemeinövliche Bezeichnung haben, diese zu
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wählen und nicht um des römischen Sprachgebrauchs willen bei einem ab

geleiteten Kunstmorte stehen zu bleiben.

Z) v. VIII. I. kr. IS. § 1. Der Grundsatz: „»ervltus In tsolcnSo

eonsi»ter« uequit« ergibt sich hiernach von selbst, lieber die s.g. Servitutes

juris gsimsrilei (Reallasten) s. oben §. 254 f.

5) Ein Zweifel könnte hier nur entstehen bei der unten §, 29g. Note 4.

ermähnten Verbindlichkeit; allein diese ist nichts Anderes als ein gesetzliches

Accessorinm der Servitut, ohne aber deren Begriff zu verändern. Ebenso

können durch Pertrag dem Inhaber des dienenden Guts Nebenverbindlich»

leiten auferlegt seyn, sey es als persönliche Obligationen oder als Real»

lasten.'

4) L.R. II. 54. § Wann Häußer :c. S. jedoch §. Z«Z. Note 1«.

5) S. 245. Note 8. u. L.R. Th. II. Tit. 24. §. 1. Thibaut, Pand.

§. 752. Note n. Ebenso ergibt sich von selbst, daß die Dienstbarkeit, so

fern sie ein Ganzes actio oder passiv afsicirt, nicht einseitig getyeilt werden

darf. Göschen, Civilr. II. 1. §. 289. lieber den Unterschied zwischen

Real» und Personal-Gerechtigkeiten s. Glük, Pand. IX, §. 625.

«) Nach römischem Recht scheint allerdings die Frage bejal/t werden

zu müssen, v. VIII. Z. kr. s. §. 1. tr. 24. Thibaut, Versuche. Bd. I.

Nr. 1. S. 8 f. Dasselbe behauptet auch nach deutschem Recht Mauren

brecher, deutsches Privatr. §. 241. Nr. 2.

7) v. VIII. 1. kr. IS, z>r.

8) Diese können daher auch ultra vecessllstein' prs-ckü öomivsnti» ans^'

geübt werden. Dasselbe ist der Fall bei Vergnügens-Dienstbarkeiten, welche

schon nach römischem Rechte als Realservituten vorkommen können, wofern

sie nnr im Zweifel jedem Besitzer Annehmlichkeit gewähren. Ueber 8.

v. I. c. s. «otscker, princ. §. 1085.' Glük, Pand. Bd. X. S. 16.

Schrader, civ. Abh. Bd. II. Nr. 6. Seusfert, Erörter. II. S. 59.

9) I^e^ser, Aleäiit. »pec. !»7. Glük, Pqnd. Bd. X. S. 51. Nach

barschaft der Grundstücke ist nur in so fern erforderlich, als ohne Angren

zung der Zweck nicht erreichbar seyn sollte. Clurtins, sächs. Civilr. II.

Z. 5. 978. Note S.

i«) Mühlenbruch, Pand. §. 279. Nr. I.

11) v. VII. 4. kr. 5. I,r. VIII. 5. kr. 4 !. t. S. jed. §. Z«Z. Note 5.

12) Es ist nicht einzusehen, warum einzelne Arten »»^Gerechtigkeiten,

z. B. Weg-, Waide-, Holz-Gerechtigkeiten zum Voraus als Realservituten

gestempelt werden sollen, da sie in derThat ebensowohl auch als persönliche

Gerechtigkeiten vorkommen können. Die Ansichten der Romanisten hierüber

sind freilich sehr abweichend. Glük, Pand Bd. IX. S. 19. v. Lohr im

Magaz. f. Nechtswiss. u. Gesetzg. Bd. IV. S. 495 f. MKblenbruch im

civ. Archiv Bd. XV. S. Z32 f.
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!Z) Namentlich bei einzelnen GebäudeGerechtigkeiten, §. zgs. Nr. I.

bis 5. Auch bei dem dort Nr. 6. angeführten Durchgangs» oder Durch-

fahrtsrecht, falls solches unter nachbarlichen Verhältnissen eingeräumt ist.

Schmidt, Rechtssprüche Nr. 2. v. VIII. Ktr. 4. xr. -

I^suterbsck, Loll. ?a»ä. I!d. VZI. tit. '. §. 5.

is) L. R. ll. Z4. §. Wa aber :c.

S. 296.

l. Gerechtigkeiten an Gebäuden.

So mannigfacher Nutzen an einem Gebäude möglich ist, so

mannigfache Gerechtigkeiten lassen sich daran denken. Am haufigsten

kommt vor: 1) die Traufgerechtigkeit («err. stilliciäii vel ilumi-

in, recipienäi), wonach der Eigenthümer eines Gebaudes berechtigt

ist, das von diesem abkommende Dachwasser (Traufe) tropfenweise

oder in Rinnen quf des Nachbars Haus oder Land fallen zu lassen

Die Verpflichtung, anderes Abwasser, z. B. Spülwasser oder den

s.g.Kloak in dasGut oder den Kanal desNachbars zu entleeren, ist

hierin nicht enthalten ^) ; doch kann auch diese Dienstbarkeit (»er?,

clasc«) besonders bestellt werden. 2) das Trag- oder La st recht

(«err. «neris ieren6i), wonach der Theil eines Gebäudes auf dem

Fundamente des Nachbars ruhen darf. Hieher gehort auch das

Recht, einzelne Halken, namentlich Querbalken (Träger) in die

Wand oder Mauer des Nachbars zu schieben (Trammrecht,, »erv.

tiF„i imlnittsnäi) 5). D<r Eigenthümer des dienstbaren Gemäuers

ist im Zweifel verpflichtet, dieses zu unterhalten wofern er nicht

das Eigenthum an demselben ganz verlassen will.' Z) Die Licht-

Gerechtigkeit (»er?. Iiiminum), vennhg^ welcher jemand befugt

ist, gegen den Nachbar in eigener Wand Fenster anzulegen, oder

auch durch des Nachbars Wand Licht und Luft zu erhalten ^).

4) Das Recht auf eine Aussicht, wodurch der Nachbar gehin

dert ist, seinen Platz zu überbauen (»erv. prospeowz), oder sein

Gebäude zu erhöhen (»erv. sltius »on tollenäi) °). 5) .Das lieber-

baurecht, wonach jemand berechtigt ist, gewisse Theile seines Ge

bäudes (Erker, Balkon, Wetterdach) iu des Nachbars Luftraum

hervorragen zu lassen^). 6) Das Durchgangs- oder Durch

fahrt-Recht, welches in der Regel nur bei Tageszeit ausgeübt

werden darf 2). 7) Das Wohnungsrecht oder Recht des freien
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Beisitzes oder Cinsitzes , wobei der Berechtigte im Zweifel nicht

bloß die zum Aufenthalt nöthige Wohnung, sondern auch die sonst

erforderlichen Gelasse (Holz- und Keller-Raum) anzusprechen hat').

1) Weiske, scept. pract. Vehandl. einiger civilr. Gegenst. Nr. IV.

2) Bau - Ord. S. S8.

Z)'Scholz, das Vaurecht, Braunschm. 18Z9. S. 192.

4) v. VIII. 5. kr. 6. §. 2. UosscKer, prki«. §. 1U87. Mühlen-

bruch im Archiv für civ. Praxis Bd. XIV. S. Z21. Muß übrigens in

Folge der Reparatur das berechtigte Gebäude gestützt werden , so hat der

Eigenthümer des letzter» die Kosten davon zu tragen, kr. 8. I. e.

5) Wersch. Meinungen über die römischen Benennungen s. bei Kr!e

«Inger, lle »erv. lummum et ue Iu,n.v«tucistur, I,iz>s. 1819. S. oben

§. 234. Nr. Z. ,

6) Vgl. §. 284. Nr. 2. ^ ,

7) Daselbst. Vgl. Scholz a. a. O. S. 19Z f.

8) Orell, opuüeuls XII. S. 1N8. Vgl. Schmidt, §. 295. Note 1Z cit.

9) Musäus, Beitr. z. teutschen Recht. Nr. IV^ Glük, Pand. Bd.

IX. S. 4SZ. Anderer Ansicht ist >V«stpIi»I, llo lik. et serv. praz«.

§. 7IZ7. Ueber den Unterschied der KaKitstio vom usus und usus truotus

«ckiuul s. G l ü k a. a. O. S. 459.

§. 297.

II. Feldgerechtigkeiten. 1) Weggerechtigkeit.

Das Recht, ein fremdes Feld (Acker, Wiese oder Weinberg)

zum Durchwande! zu benutzen, steht auch in der s.g. offenen Zeit,

welche sich nur auf die Ausübung bestehender Waidegerechtigkeiten

bezieht Niemanden zu, der nicht ein besonderes Recht darauf er

langt hcu. Hierher gehört: l) die Fußpfad-Gerechtigkeit, welche

an sich nicht auch auf das Reiten sich erstreckt Wenn kein be

stimmter Weg hergebracht ist, so kann der Eigenchümer des dienst

baren Guts nicht gehindert werden, dasselbe umzupflügen, wogegen

der Berechtigte sich einen neuen Weg treten darf, falls der alte

unbrauchbar geworden Die Breite des Wcgs ist im Zweifel,

wie sie ein einzelner Mann zum bequemen Gehen bedarf, also min

destens 2 Fuß'). 2) DieTrifr-Gerechligkeit oder das Recht, Vieh

über eines Andern Grundstück zu treiben. Der Umfang dieses
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Rechts richtet sich nach dem Zwecke desselben, insbesondere die

Breite der Trift nach der Größe der Heerde ^). Das Gehen, Rei

ten und Fahren über den Triftweg dürfte hiernach nur so weit, als

eö zur Begleitung der Heerde nothwendig ist, gestattet seyn, wenn

nicht auch eine Fußsteig« oder Fahr -Gerechtigkeit damit verbun

den ist °). 3) Die Fahr-Gerechtigkeit, welche im Zweifel auch

den Wandel zu Fuß und zu Pferde begreift Die Breite der

Wege ist nach dem Herkommen und örtlichen Bedürfnisse zu bestim

men^). Verschieden von den Privatwegen sind die öffentlichen

Wege, namentlich 1) die Feldwege (Güterwege), welche entwe

der auf der Gemeinde- Almaus oder vermöge einer öffentlichen

Dienstbarkeit auf Privatgütern geführt sind (§. 285. Nr. 1). Die

Unterhaltung dieser Wege, welche in den s.g. Lückenbüchern näher

bestimmt sind, liegt dem Inhaber der Markung, also der Ge

meinde, beziehungsweise der Gutsherrschaft ob, wofern nicht ein

privatrechtlicher Verpflichtungsgrund erweislich ist^). 2) Die Nach

barschafts- (Vicinal-) Wege'"), welche, so weit die Marknng

geht, auf Grund und Boden der Gemeinde oder Gutsherrschaft an

gelegt und auf Kosten derselben unterhalten werden "). Eine Bei

ziehung auswärtiger Gemeinden oder Gutsbesitzer findet nur in

F»lge besonderer Uebereinkunft Statt. 3) Die Landes- oder

Staats -Straßen, auch Heer- und Commercial-Straßen genannt.

Diese sind aufStaatskosten zu bauen und zu unterhalten Wird

ein Gemeindeweg zu einer neuen Staats -Straße gezogen, so kann

der Gemeinde nur zugemuthet werden, so viel, als sie vorhin zur

Erhaltung desselben zu leisten hatte, zum Land-Straßenbau außer

ordentlicher Weise beizutragen

1) §. 208. Note s. - "

2) Anders nach v. ?.tr. 1'. iter est, yu» hui» peäss vel eqnes

«ommesr« z>owst. Allein Niemand wird bezweifeln, daß bei dem Worte

„Fußpfad" an menschliche und nicht nothwendig auch an Pferdefüße zu

denken ist. Reiten und Fahren ist daher auf unser« Fußwegen gleichmäßig

verboten. Seuffert, Erörterungen einzelner Lehren des röm. Privotr.

Abth. II. S. S6. Auch das Tragen von Menschen <tr. 7. z>r. I. e.) und

Sacken zu Fuß wird in der Regel nicht zu gestatten seyn, falls dabei zwei

neben einander zu gehen haben.

Z) Maurenbrecher, deutsches Privatr. §. 245. Nr. 6. Sonst ^ber

Harf der Eigenthümer des dienenden Guts den Weg nicht umbrechen oder
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sonst etwas vornehmen, wodurch die Ausübung der Gerechtigkeit gehindert ^

wird. L. R. Th. II. Tit. Z4. §. Hermidcxumb :c.

4) Anderer Ansicht ist Glük, Pand. Bd. X. S.14Z. u. And., welche

im Zweifel 4 bis s Fuß fordern, indem sie auf den abweichenden Begriff

des (Note 2.) Rücksicht nehmen.

5) H a g e m a n n , Landwirthschaftsr. §. Z«8.

6) Auch hier, wie bei dem !wr, hatte das römische Recht tolerantere

Ansichten, indem der »cw» plenus den Gebrauch eines Fuhrwerks in sich

schloß. II. Z. I>r. v. V III. Z.ti-. I. PI-. 7. xr. 12. Da nun aber das

römische Recht bei den einzelnen Servituten mir dann anzuwenden ist,

wenn das deutsche Wort mit dem römischen völlig gleichbedeutend ist <Thi-

baut, Pand. §. 75Z.), so wird man wie Note 2. bei dem einheimischen

Begriff stehen bleiben müssen.

7) Z. II. Z. z>r. v. VIII. Z.kr. I. pr.

8) Vgl. I>. I. e. kr. 2Z. pr. Nach den 12 Tafeln (kr. 8. evö.) soll die

Ctraßenbreite im Zweifel 8 Fuß in gerader Linie und das Doppelte in der

Biegung betragen, und dieß möchte in den meisten Fällen auch jetzt noch

genügen, wiewohl nicht blvs das Fußmaß, sondern auch die Breite der

Fuhrwerke bei nns etwas verschieden seyn wird.

9) L. O. Tit. 87. Weg-O. v. zZ. Okt. 18„8. 1. Verf. v. 19. Juni

1828. §. 1. 2. R.Bl. S. 555. - ,:

'1«) Einen weiteren Begriff s. v. Xl.IH. 8. kr. 2. §. 22. Vlse vic!nsles

sunt, i^u»! in vicis sunt, vel iznse in vit'vs öucunt,

11) Note 9. Mo hl, Staatsrecht II. ^ 2ZZ. Schüz, die Gemeinde»

Ordn. WiKtteinb. §. 187. Die standcsherrlichen und ritterschaftl. Guts

herrn haben den Bau über ihre eigenen Güter zu bestreiten. Vcr. v. Z. Juli

1812 bei Knapp, Rcpert. Th. III. Abth. Z. S. ^46.

12) Reichsschluß v. 167« in der Sammlung der neuen Reichsabschiede

Th. IV. S. 75. Mo hl a. a. O. §. 2Z2.

1Z) Streitigkeiten hierüber gehören vor die Gerichte. Mohl a. a.O.

Note 5. Innerhalb Etters haben die Gemeinden ohne Rücksicht auf eineu

besonderen Rechtsgrund die Staatsstraße zu unterhalteu. Weg'Ord. §. 4.

Schüz a. a. O. §. 189. ^ ,

§. 29».

' 2) W a i d c g e r e ch t i g k e i t.

,- - > ») Im Allgemeinen. ,

Das Recht, auf eigenem Grund und Boden Vieh waiden zu

lassen, kommt ursprünglich jedem Eigenthümer zu. Die Waidege-

rechtigkeit dqgegen, d. h. das dingliche Recht, Vieh auf eines
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Anderen Grund und Boden Futter suchen zu lassen, fordert einen

besonderen Rechtsgrund. Dieselbe ist bestimmt, wenn die Art

des Viehs, die Zahl desselben und die Zeit der Hutung vorgesehen

ist, unbestimmt, wenn es an einer dieser Bestimmungen man

gelt. Auch im letzteren Falle ist die Gerechtigkeit nicht unbeschränkt,

d. h. sie darf nicht in s Unendliche ausgeübt werden, sondern ge- '

wisse natürliche Schranken hat der Berechtigte jeder Zeit einzuhal

ten. Namentlich darf der Eigentümer in dem landwirrhschaftli-

chen Bau und Geunsse seines Guts nicht gehindert, es darf insbe

sondere vor Ableerung der Felder nicht ans dieselben getrieben und

auch jetzt nur solches Vieh in die Hut zugelassen werden,, welches

für die Bauart des betreffenden Grundes unschädlich ist. Andererseits

darf der Eigenthümer auf dem dienstbaren Gut nichts vornehmen,

wodurch das dingliche Recht des Andern beeinträchtigt oder vergeb

lich gemacht würde '). Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß,

wenn der Eigenthümer sein Gut einem Andern auf bestimmte Zeit

zur Waide eingeräumt hat, er dasselbe auf jede Zeit zuvor, nament

lich durch eine Vorwaide, benützeu darf Auch hat derselbe im

Zweifel die Mit hut anzusprechen, d. h. das Recht, neben dem

Waideberechtigren sein eigenes Vieh ans das dienstbare Grundstück

zu treiben. Da dieses Recht ein natürlicher Ausfluß des Eigen

thums ist, so kann aus dem bloßen Nichtgebrauche der Mangel

desselben nicht geschlossen werden; vielmehr dauert es so lange

fort, als das Eigenthum, wofern nicht ausdrücklich darauf verzich

tet worden, oder der Eigenthümer auf das Verbot der Ausübung

1«, beziehungsweise 2« Iahre sich beruhigt hat Reicht der Er

trag der Waide nicht hin . um beide Heerden zu nähren, so müssen

Eigenthümer und Waideherr sich gegenseitig beschränken '). Ein

ausschließliches Waiderecht findet gewöhnlich nur bei Schafen Statt

(§. 299.), während für andere Viehgattnngen, namentlich Rindvieh,

Pferde die Waide meist durch gemeinschaftlichen Zutrieb (Koppelhut)

benätzt wird ^). In dieser Hinsicht bestimmen unsere Gesetze Folgen

des: 1) Die Rinderwaide geht jeder anderen Waide, auch der Schaf

waide vor, welche nur benützt werden darf unbeschadet des Vortrieb-

rechts für das Rindvieh °). Die Zahl von Rindern, welche jeder

Bürger auf die gemeine Waide treiben darf, ist unabhängig von

dem Güterbesitze theils nach Verhältnis^ der Einwohnerzahl, theils

nach dem Ertrage der Waide von dem Gcmcinderath zu bestimmen
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2) Die Waide mit Schweinen, Gaisen, Gänsen, sowie mit Zugpfer

den und Ochsen steht der Schafwaide nach, und es sind daher diese

Thiers nur auf die zu ordentlichem Rind- oder Schafwaiden undien-

lichen Egarten zu treiben 3) Die offene Zeit für die Waide,

welche nothwendig nach den verschiedenen Culturen sich richtet^), ist

in Ermanglung eines besonderen Herkommens oder privarrechtlicher

Bestimmung durch den Gemeinderath jeden Orrs nach den jeweiligen

Verhältnissen festzusetzen Von dem Erkenntnisse eben dieser Stelle

hängt es ab, wie lange mit dem gehörnten Vieh vor- und wann

mit den Schafen und dem übrigen Vieh nachzufahren, desgleichen,

wo die Zugpferde u»d Ochsen zu waiden haben 4) Haben meh

rere in- oder ausländische Gemeinden auf gewisse Tage oder Wochen

einen gemeinschaftlichen Zutrieb auf ihren Markungen, so richtet

sich das Maß des Antriebs, woferne solches nicht durch Vertrag oder

Herkommen geregelt ist, nach dem ordentsichen Ertrage der Waide

und dem Verhältnisse der Einwohnerzahl

t) Müntex, das Waiderecht, Hanno». 18«4, §. 7t f. S. jedoch

§. 299, Note s.

2) Münter a. «. O. §. 67.

Z) Vgl. Bülow n. Hagemann, pract. Erörter. Bd. VI. Nr. «2.

Eichhorn, deutsches Privatr. §.«79. Mittcrmaier, deutsches Privat-

recht §. «68. Hinsichtlich der Verjährungszeit könne» nur die Grundsät«

von der Servituten »Verjährung entscheiden. §. Z«Z. Nr. s.

4) Glük, Pand. Bd. X. S, 18I. Eichhorn, deutsches Privatrecht.

§. 18«. Note e.

5) Auch wo die Stallfütterung eingeführt worden, ist für das Rind«

vieh doch hänsig eine Hcrl'stmaide auf den Wiesen vorbehalten. -

6) L.O. Tit. 82. § 1. Comm.O. Cap. Z. Abschn. 5. §. I. 5. Schä-

fereigefetz v. 9. April «828. Art. Z. Gewöhnlich sind jedoch für die Rind

viehwaide eigene Plätze vorbehalten. Comm.O. a. a. O. Abschn. 6. §. 8.

7) Comm.O. a. a. O. §.2—4. Ein anderes Prinzip gilt hinsichtlich

des Zntriebs von Schafen. §. 299. Note 2.

8) Comm.O. a. a. O. §. 5—7. Die Fohlen werden mit den Rindern

auf die Waide geschickt.

g) Was man gewöhnlich „offene Zeit" nennt und auch in unfern

altern Gesetzen hierüber vorkommt, bezieht sich bloß ans die Bewaldung der
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Wiesen, hauptsächlich durch Schafe. Die Commisslon der ll. Kammer,

welche das Schäfercigesetz zu begutachten hatte, glaubte, daß der Anfang

der Sommerwaide auf den 14. Merz (Verh. der Abg. Heft V. S.HZ4

steht durch einen Druckfehler 14. Mai), der der Wiuterwaide auf

den 11. November festzusetzen wäre. Allein der alte Anfangstermin für die

Sommerwaide ist Petri Stuhlfeier <22. Febr.), für die Wintermaide Mar

tini (II. Nov). Ausschr. vom I5. Nov. 1618. Z. 5. Nach Einführung

drS neuen Kalenders (§. t22. Note 2.), in deren Folge 41 Tage übersprun

gen wurden, und daher alle unveränderlichen Fest- und Heiligentage um

jrne Zeit früher erschienen, hätte der erste Termin auf den 22. Nov., der

letztere auf den 5. Merz verlegt werden sollen; indessen scheint nach wie

vor der Anfang der Winterwaide Martini geblieben zu seyn. Das Ende

derselben aber ward jn der Comm.O. v. 1758. Ca». II!. Abschn. s. §.9.

hinsichtlich der Communwaiden auf den 5. Merz und in den Gen.Rescr.

v. 2. Merz 4747 u. «Z.Mai 1782 hinsichtlich des Landgefährts sogar auf den

14. Merz, also im Ganzen um 2« Tage hinausgerückt. Hienach ist auch

zu berichtigeu der Bericht des ständischen Ausschusses, Verh. der Abg. von

1824. Heft >V. S. Z5S. Nach dem Schäfereigesetz (Note 1«.) besteht nun

gar kein Landestermin mehr für die Schafmaide, was für die Wanderheer-

den sehr lästig ist.

1«) Schäfereigesetz Art. Z. Verh. der Abg. v. 1824. S. Z46. XIII.

S. 1Z«5. Verh. v. 1828. Heft V. S. 1127—11Z4. III.Beil.H. S.85f.

Hier ist zwar nur von der Schafwaide die Rede, allein noch mehr wird

dasselbe auch bei der übrigen Viehwaide gelten müssen. Vgl. Note 11. Die

Bestimmung der Comm. O. a. o.O., daß das gehörnte Vieh bis zum I.Mai

auf der Frühlingsmaide zu dnlden sey, ist schon längst außer Uebung.

11) Comm.O. a. a. O. §. 1«.

12) Daselbst L.

S- 299.

, d) Insbesondere Schäferei-Gerechtigkeit ").

Es ist zu unterscheiden zwischen Schäfereirecht im weiteren

Sinne uno Schäferei-Gerechtigkeit. Ienes, oder die Befugniß,

Schafe auf seinem Gute zu haben und häusliche Einrichtungen zum

Zwecke des Schafhaltens zu unterhalten, ist eine aus dem Grund-

eigenthume fließende Befugniß '), welche jeder Gutsbesitzer in Be-

Ziehung auf seine Güter ausüben darf, sofern er 1) auf dieselben

gelangen kann, ohne andere Gründe zu betreiben, und 2) nicht

eine Schäferei-Gerechtigkeit entgegensieht, d. h. eine Befugniß drit.
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ter Personen , eine Waide mit Schafen zu beschlagen. Eine solche

Gerechtigkeit wird da überall, vorkommen, wo die Gründe der Guts

besitzer durch einander liegen, sey es, daß dieselbe der Gemeinde

als juristischer Person (Gemeinde-Schäferei) oder einem Einzelnen,

namentlich der Gulsherrschaft (Herrschaft-Schaferei) zusteht» Die

Schäferei-Gerechtigkeit kann neben der Koppelhut vorkommen, so

fern den Gemeindemitgliedern das Recht zusteht, eine Anzahl von

Schafen unter der Obhut des von dem Schäfereiherrn aufgestellten

Hirten mit auf die Sommerwaide zu schicken^); sie kann aber

auch für sich in der Art einer Koppelhnt (Gesamthut) bestehen, so

fern dieselbe von mehreren Berechtigten in einem und demselben

Bezirke gemeinschaftlich oder gegenseitig ausgeübt wird. Neben

dem ordentlichen Waiderechte auf einer Markung kommen f. g.

Uebertriebsrechce vor, indem auswärtige Gemeinden oder

Gutsbesitzer entweder taglich oder an einzelnen Tagen der Woche,

oder eine bestimmte Zeit hindurch die Markung oder gewisse Theile

derselben neben dem Waidcherrn zu befahren befugt sind, ohne jedoch die

Schafe auf der Markling zu lassen. Hiemit ist nicht zu verwechseln das

Recht der Wanderheerden, die auf dem Wege von'der Winterung zur

Sommerung und umgekehrtgclegenen Ortsmarkungen in herkömmlichem

Maße zu bewalden^). In Hinsicht auf die Ausübung der Schäferei-

Gerechtigkeit bestimmt das Gesetz vom 9. April 1828*), daß durch

dieselbe die Benützung des Grundeigenthums mittelst des Feldbaus

nicht beschränkt werden dürfe Sie erstreckt sich daher in

der Regel nur auf die unangebauten Theile der Markung uiid auf

die abgebeerten Privatgürer ^). Die Bewaidung des angebauten

Felds kaun, wenn nicht ein privatrechtlicher Titel erweislich ist,

vor Einheimsung der Früchte nicht angesprochen, noch der Eigen-

rhümer gehindert werdeii,, den höchst möglichen Ertrag aus seinem

Boden zu ziehen, namentlich solchen urbar zu machen, im Brach

felde anzublümen Andererseits ist der Schafereiherr den höchsten

,Ertrag aus der Waide zu ziehen berechtigt, und die polizeiliche

Bestimmung der höchsten Zahl von Schafen, womit eine Waide

zu beschlagen, ist aufgehoben^). Privatrechtlich kann dagegen der

Schäfereiberechtigte, so wie der Pächter einer Schafwaide immer

noch in der Schafzahl beschrankt werden; auch ist er von selbst be

schränkt durch das Maß des Ertrags der Waide und die Concur-

ruiz änderer Waideberechtigten ^). Wenn mehrere Schäfereibesitzer
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auf einer und derselben Markung ein Waiderecht (Koppclwaide)

haben, so ist der Schaftrieb nach Bezirken zu theilen '°). Ist die

Schafwaide verpachtet, so fragt sich: hat der Schäferelhcrr einen

gewissen Ertrag derselben zu gewahren? Es ist zu unterscheiden,

ob derselbe den Unterhalt einer genannten Anzahl von Schafen aus

drücklich garantirt hat oder nicht. Nur im ersteren Fall hat er ein

zustehen, nicht auch im letzteren, es wäre denn, daß er den Pach

ter absichtlich in Irrthnm versetzt hatte "). Wenn dem Pächter,

einbedungen worden, von den Bürgern eine Anzahl Schafe umsonst

mit auf die Waide zu nehmen, so kann derselbe gegen eine gericht

lich zu bestimmende Erhöhung des Pachtzinses den Abgang mit ei

genen oder fremden Schafen ersetzen Das Pferchrecht, d. h.'

die Befugniß, mittelst des Hürdeuschlags eine Schafheerde auf ei

nem Grundstücke zum Behufe des Düngens lagern zu lassen, ist

eine Zubehörde des Waiderechts. Daher hat der Eigenthümer einer

Wanderheerde keinen Anspruch darauf"), wohl aber der Ueber-

triebsberechtigte Bei Verpachtung des Waiderechts wird der

Pferch in der Regel vorbehalten Zuweilen haben gewisse Höfe

in der Markung ein besonderes Realrecht auf einzelne Pferchnächte.

, ,,!*), Scholz , das Schäfereirecht nach gem. Recht f. Juristen u. Landwirthe.

Braunschm. t8S7. Ueber die ältere württ. Gesetzgebung s. W. Pistorius,

Zyeitr. zur Geschichte des Schafereiwesens in Wiirtt. Tüb. 18Z8. S. s s.^

v. Wächter, württ. Privatrecht L. 28. Ueber die Ablösbarkeit einzelner

Schafmaide- Dienstbarkeiten f. unten 5. Z«s.

1) Vgl. Schäfereiges. Art. 18. 19. Scholz, das Schäfereirccht §.Z«.

Schafe als Hausthiere im Stalle zu ernähren, dazu ist jeder, auch der.

Miether des Hauses berechtigt. Ehenso können solche Hausschafe auf Gn»

ter, welche Gartenrecht haben, von dem Eigenthümer «der Nutznießer der

letztern jederzeit mitgenommen werden. Der Begriff einer SHöfer einsetzt

indessen eine eigene Schafzucht und einen Hirten (Schäfer) voxaus, unter

dessen Stab ganze Hanfen vereinigt sind, nebst Schafställen, Hürden u. s.w.

Die Errichtung einer solchen Schäferei auf einem geschlossenen Gute oder

mit Benützung besteh>nder Waidegerechtigkeiten bedarf nur einer vorgöngi»

gen Anzeige bei dem Bezirksamte. Schäfereiges. Art. 1.

V 2) Die Zahl von Schafen, welche jeder inwohnende Gemeindebürger

einschlagen darf, richtet sich in Ermangelung eines andern Herkommens

nachdem Steuerfnßc lComm.O. Cap. Hl. Abschtt. 6. §. 7.), und dieses

Verhältniß der Theilnahme ist durch das Bürgerrechts»Ges. Art. 48 u. 49,

Reysch« Priv.R. II. Vd. 4
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wonach an den persönlichen Gemeindenutzungen alle Aetivbürger in glei-

chem Maße Thcil zu nehmen haben, nicht aufgehoben; denn der Art. 48

rechnet dabiil nur diejenigen Vortheilc, welche den Gemeindcgenossen unab

hängig von ihrem Güterbesitze und ihrer Steixrquote aus dem nutz»

baren Gemeinde -Eigenthum zufließen. — Ausführlich spricht von einem

„ScKäfereistabrechre" Scholz a. a. O. §. ZS f. Velber Ablösung .

der Abgaben an den Hirtcnsiab s. oben §. 27«. Note 9.

Z> Schäfcreigefetz Art. 14. Treffen zwei Wanderheerden auf Einer

M<irk,ung zusammen, so hat die zuletzt ankommende zu weichen. Das. Wenn

während der geschlossenen Zeit eine Schafheerde aus irgend einer Ursache

von einem yrte zum andern zieht, so hängt es von dem Waideinhaber ab,

ob und unter welchen Bedingungen er ihr das Waiden gestatten will.

Art. 15. Ebenso^bei der Auf- und Abfährt von einer Winterung zur an»

deren. Verb, der Abg, v. 1828. Heft V. S. 1167. Weitere Beschränkun

gen der Wanderheerden s. Art. 16. Das frühere Recht der Rentkammer

zur Winterschafwaidc im ganzen Lande, das s. g. Landgefährt, ist auf

gehoben. Schäf.Ges. Art. «1. Vgl. Weishaar, Privatr. Z. SS2. f.

4) R.Bl. v. 1828. S. 477.

5) Art. 2. Selbst die Einfriedigung des Grundstücks kann der Be

rechtigte nicht hindern, -jedoch Entschädigung vorbehältlich , falls dadurch

Hut und Trift ausgeschlossen werden sollte. Das. Sah 2.

6) Art. Z. Durch die Nachlässigkeit einzelner Gutsbesitzer darf natür

lich der Waideberechtigte nicht aufgehalten werden; daher das gemeinde-

räthliche Erkenntniß §. 298. Note 1«. Sind die Felder gemischt angebaut,

so kann derselbe verlangeu, daß ihm ein Triebmeg geöffnet werde, um zu

-den unangebauten Gütern zu gelangen. Wc ishaar, württ. Privatr. L.541.

7) Art. 2. u. Z. Namentlich können die mit Klee nnd andern künst

lichen Futterkräutern oder Handelsgewächsen angebauten Plätze gegen den

Willen des Eigenthümers zu keiner Zeit bewaidet werden. Art. Z. Satz 2.

Vgl. Weishaar a. a. O. 5. 542. ' -

8) Art.. 17. Vgl. L.O. Tit. 82. §. 1—7. Die Gründe dieser Aufhe

bung, welche weniger wichtig ist bei Commnnschäfereien, als bei Schüfe«,

reien Einzelner, zumal da auch auf die herkömmliche Zahl jetzt nichts

mehr ankommt, s. Verhandl. der Abgeord. von 1824. Heft IV. S. Z71.

Heft XlN. S. 1Z11 f., v. 1828. HeftV. S. IIS«. 1lI.Beil.Heft S. 94.

9) Namentlich der Zu- und Uebertriebs-Berechtigten. Ueber den Grund

satz: Die Dienstbarkeit ist pfleglich auszuüben (serriwt« civiliter uteoäum

«t, v. Vitt. 1. sr. 9.) s. Eichhorn, deutsches Privatr. §. 18«. , ,

ArK «>. . .

^ ,i , ' . ^ .,
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tt) v. Volley, jurist. Aufsitze Bd. I. Nr. Z5.

12) Comm.O. Cap. W. Abschn. 6. §. 5. ^>

tZ) Schäf.G. Art. 14. Abs. Z. „Den Pförch ist der Schafer auf Ver

langen in derjenigen Markung, wo er zuletzt gemaidet hat, jedenfalls

aber unentgeldlich, aufzuschlagen verbunden." Ob der Waideinhaber

ihn unentgeldlich anzusprechen habe, oder ob der Schäfer ihn stellen könne,

wo er wolle, ist hiemit nicht ausgesprochen, jedoch billig das Erstere an

zunehmen. Vcrh. der Abg. von 1828. Heft V, S. 11 S6.

1« Anderer Ansicht ist Weishaar, Privatr. §. S4Z. Der Ueber- .,

triebsberechtigte läßt in der Regel den Pferch nicht auf der Marknng, wo

er waidet.

IS) Namentlich bei Gemeindeschäfereien, wo der Pferch entweder ver»

pachtet, oder „nach dem Steuerfuß oder dem Ackerfeld" unter die Bürger

vertheilt wird. L. O. Tit. 82. §. 29. Comm. O. Cap. IÜ. Abschn. S. §, 9. It.

§. S00.

III. Gerechtigkeiten an Waldungen^ , ^ ^ ! ,

Hierher gehört: 1) das Beholzungörecht, d. h. die Be

fugnis), in einem fremden Walde den Bedarf an Holz zu befriedi

gen. Dieses Recht, welches häufig als Realrecht auf gewissen Gü

tern ') haftet, nicht selten aber auch ganzenGemeinden an einem be

nachbarten Forste zukommt, unterscheidet sich vom Niesbranch an

Waldungen dadurch, daß nur zu Befriedigung des eigenen Bedürf

nisses, nicht auch zum Zweck des Verkaufs davon Gebrauch ge

wacht werden darf 2). Auf der andern Seite ist dasselbe nicht zu

verwechseln mit dem Rechte auf eine Holzgabe, d. h. der Befugniß

der Bürger, an der in den Gemeindewaldungen vorkommenden Holz-

verlosung Theil zu nehmen; dieß ist eine bürgerliche Wohlthctt und

beruht auf Gemeindebeschlüssen, nicht auf einer Dienstbarkeit

Doch kommen auch in Gemeindewaldungen wahre Rechte der Ein

zelnen vor. Wenn die Art des Holzes nicht vorgezeichnet ist, so

geht das Recht ebensowohl darauf, Bau- als Brennholz (Stamm-

und Reisholz) zu nehmen/); jedoch muß der Berechtigte nicht bloß

den forstwirthschafllichen Benütznngsregeln sich unterwerfen, sondern

auch das Holz von den Forstbedienten sich auszeichnen lassen ').

Eine sehr eingeschränkte Nutzung begreift das in vielen Gemeinden

herkömmliche Recht auf gewisse Holztage (Holzgänge). Im

4*
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Zweifel ist darunter nur begriffen die Befugniß, das s.g.Rsff-und

Leseholz (Stock und Sprock), wozu keine schneidenden Instrumente, ge

braucht werden, nicht auch stärkeres dürres Holz, dessen Aufarbei

tung den Gebrauch eines Werkzeugs erfordert ^Scheideholz), ins

besondere die s. g. Windbrüche und Windfalle, d. h. die vom Winde

umgerissenen Bäume und Stamme zu nutzen °). 2) Das Recht auf

Ernteweiden, d. h. die Befugniß, Weiden zur Zeit der Ernte

zur Umbindung der Garben im Walde zu schneiden. Auch hievon

darf nur für den eigenen Bedarf Gebrauch gemacht werden

3) Das Recht der Waide im Walde ist unbeschadet der Holzzuchr

auszuüben. Wann und wie lange einzelne Schläge (Haue) wegen

der Besamung und des jungenAnflugs zu verhangen sind, ist von der

Forstbehörde zu entscheiden ^). Im Üebrigen steht es bei einem un

beschrankten Hütungsrecht dem Berechtigten frei, sich desselben z>r

allen Zeiten, die Nacht ausgenommen, zu bedienen °). Verschieden

von dem Waiderecht ist 4) die Mast- oder Ekerichs - Gerech

tigkeit, d. h. das Recht, die Eichel- und Buchel-Ernte (den s.g.

Ekerich) in einem fremden Wälde als Mast für die Schweine zu

benützen. Wo die Thiere selbst nicht eingeschlagen werden, ist statt

dessen häufig eine Eichel- und Buchellese eingeführt worden

Was den, Umfang des Rechts bei eintretender Mast betrifft !'), so,

beschränkt sich dasselbe in der Regel auf die Haushaltungsbedürf

nisse des Berechtigten;' auch muß sich dieser den forstwirtschaftli

chen Regeln unterwerfen Z^). Die Waidegerechtigkeit begreift,

das Mastnngsrecht nicht in sich; daher dürfen die Waidebe-

rechtigten zur Masizeit das Rindvieh und die Schafwaare nicht, i»

das Mastholz treiben. 5) Weitere Walddienstbarkeiten betreffen

das Streumachen, das Laubrechen, das Grasen und andere Neben-

Nutzungen "). Keine dieser Gerechtigkeiten hindert im Zweifel den

Besitzer des dienenden Guts, aus diesem selbst gleiche oder ähnliche

Nutzungen zu ziehen. Eine ohne sein Verschulden eingetretene Er-

lragslosigkeit der Waldungen hindert von selbst auch die Ausübung

der darauf ruhenden Dienstbarkeiten "), wogegen eine bloße Abnahme

des Ertrags den Besitzer nur dann berechtigt, auf gegenseitige, ver

minderte Benützung des Waldes anzutragen, wenn dieser nicht mehr

hinreicht, die Bedürfnisse des Eigenchümers und der Servitutberech-

tigttn nachhaltig zu befriedigen , , , ,-- -
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1) Namentlich Mühlen. Erl. v. 8. April 1808. Reg. Bl. S. 192.

Z) Außer wenn das Recht ans eine bestimmte Quantität gesetzt ist.

rukenSorL, Ob»erv. I«m. I. «r. 124. Mittermaier, deutsches Pri-

ratr. §. 171. Maurenbrecher, deutsches Privatr. §. 246. Vgl. Star-

Samml. I. S. 71.

s) S. hierüber Comm. O. Cap. Ill. Abschn. 7. F. IS f.

4) Mittermaier, deutsches Privatr. §. 171. Nr. I. Z. And. Ans.

ist Maurenbrecher, deutsches Privatr. §. 246. Nr. 1.

5) Forst-O. v. 1614. S. 29. Erlaß Note 1. c!t. Rescr. v. I. Merz

181«. Reg. Bl. S. 8«. Schmidlin, Handbuch der württ, Forstgesetzgeb.

Th. II. §. 4«2. 404. 405. 408. Es soll aber den Berechtigten ihr Recht

nicht schwer gemacht werden. Comm.O. a. a. O. §.2. Cap. II. Abschn. 24.

§ Ig, ,

6) Schmidlin a. a. O. §. 296. 504. 586—Z88.

7) Näheres bei Schmidlin a. a. O. 5. 42«. 427. Vgl. Comm.O.

Cap. Ill. Abschn. 7. §. 6.

8) L.O. Tit. 82. 5. 28. Pfeil, Realindex der Fcrstordn. S. S42. ,

Württ. Forstdienst-Jnstr. §. 115 f. Schmidlin a. a. O. §. 459 f. 295.

Im Streitfalle ist das Gutachten Kunstverständiger einzuholen.

9) Vgl. Curtius, sächsisches Civilr. §. 996. Ueber das, Verbot des

Uebernachtens in den Waldungen s. Waldfeuer-Ordnung v.. 14. Juli 1807.

Ncg.Bl. S. 5Z7 f. Art. 12.

10) S. Über diese II. ?st>er <prse«. lispks) viss. jur.Kerm. »z>ec.

>Virtemderg!cI torestslls lle eo, lsuoä circs glsväes justum est. lub. 1775.

11) Ueber den vagen Unterschied zwischen voller, halber und Viertels-

Mast s. Schröter, Abhdl. I. S. 4«8 f. Hagemann a. a. O. S. Z4Z.

Eichhorn a. a. O. §. 285. Mittermaier a. a. O. §. 171. Mau»

renbrecher a. a. O. §. 246.

12) S. hierüber Schmidlin a. a. O. §. 457-459^

15) Forstliche Regeln s. bei Schmidlin a. a. Ö. §. 446-457.

. 14) B o l l e y , verm. jurist. Aufsitze I. Nr. 7.

15) ZUalblsllc, v. Se jure ügnsucki z>sg.25. Mittermaier a.a.O.

Vgl. §. 298. Note - , ,. ' ! ,-., ..

' i . ^ , ' ,,., , , ,,,,,,, v
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§. 301.

IV. Wasser-Gerechtigkeiten.

^ Hierher gehören alle Dienstbarkeiten, welche auf PrivatgewAsser

sich beziehen, sey es, daß sie unmittelbar auf Benützung fremden

Wassers gerichtet sind, oder, um die Benützung des eigenen Was

sers zu fordern, den Grund und Boden eines Andern in Anspruch

nehmen, oder endlich den Schutz gegen schädliches Umsichgreifen des

Wassers mittelst des fremden Grundstücks bewirken sollen. Auch

das erstere Recht ist dinglicher Art. indem das auf einem Grund

stücke sich aufhaltende Wasser als Zubehörde desselben betrachtet

wird 2). Der Eigenthümer von Grund und Boden hat daher ein

ausschließliches Recht zur Benützung des auf demselben abfallenden

Regen- und Schneewassers und der daselbst entspringenden Quellen,

so lange nicht Rechte darauf von Andern erworben sind. Dagegen

geht dKs Eigcinhum an Wasser, wenn es von dem Grunde, wor

auf es sich gebildet hat, abläuft, von selbst auf diejenigen über,

über deren Grund und Boden dasselbe hinfließt. Auch darf der

höher liegende Gutsbesitzer den unteren Anlieger in der hergebrach

ten Benützung des Wassers nicht beeinträchtigen^), noch kann der untere

Anlieger, z. B. der Eigenthümer einer Mühle, den Gebrauch dessel

ben, für sich allein in Anspruch nehmen, wenn er nicht ein aus

schließliches Recht auf Benützung des Wassers erworben hat. Die

wichtigeren hier in Betracht kommenden Dienstbarkeiten sind : 1) die

Wasserleitungs-Gerechtigkeit («ervitus s^uss 6uclu«), d. h. das

Recht, Waffer aus eines Anderen Grundstück oder durch dasselbe

in daö seinige zu führen. Verschieden hiervon ist 2) das Wasser-

ableitnngs-Rechr, welches dahin gerichtet ist, Wasser aus dem

eigenen Grundstück mittelst Abzuggräben oder unterirdischer Vorrich

tungen in ein anderes hinauszuleiren, Z) Die Wasserschöpf-

Gerechtigkeit (»er?, «qu« Ksusw«), oder das Recht, aus dem Brun

nen, Teiche oder Bache eines Andern Wasser anfzufassen. 4) Die

Tränke-Gerechtigkeit, welche die Befugniß enthält, Vieh an ein

fremdes Wasser zu treiben und daselbst trinken zu lassen. Alle diese

Rechte sind, wie Servituten überhaupt, auf eine für den Eigen

thümer möglichst schonende Weise auszuüben. Indessen hängt der

Umfang derselben nothwendig ab von der Art und Weise, wie,

und von dem Zwecke, wozu sie bestellt worden sind. Daher kann
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man nicht im Allgemeinen sage«: bei der Wasserleitungö-Gerechtig-

keit sey der Berechtigte in der Regel nur befugt, durch Röhren,

nicht aber durch steinerne Canäle noch offen daö Wasser zu füh

ren; vielmehr wird in jener Beziehung die Wassermasse entscheiden,

welche zugeführt wird, in letzterer Beziehung aber die Bestimmung

der Wasserleitung, wobei unter Umstanden das dienstbare Gut we-

niger leidet, wenn sie über, als wenn sie unter der Erde geführt

wird 5). Fehlt es an hinreichendem Wasser, so hat der Eigenthü-

mer und der Berechtigte sich xzleichzeitig in der Benützung zu

beschranken, wenn nicht die Wassergerechtigkeit blos für den

Fall des Ueberflusses eingeräumt worden. Bleibt das Wasser eine

Zeit lang ganz aus, so wird die Gerechtigkeit susvendirt; sie kann

aber, nachdem dasselbe wiedergekehrt ist, aufs Neue ausgeübt

werden °). ,

«.) lieber den Gebrauch der offen«. Gewässer s. §. 248.

Z) v. XI.IH. 24. kr. I1. xr.

S) Funk« im civ. Archiv Bd. X«. S. 285. Kori das. XVIII.

S. 4Z. Curtius, siichs. Civilr. (Z. Ausg.) II. 5. S. 5! «. Ss. Ueber

die Verthcilung der Privatwässerung unter die Äetheiligten s. F. L. v.

Cancrin, Abhandlungen vom Wasserrechte Bd. II. Abth. 7. S. 15«.

4) Glük, Erläut. der Pand. Bd. X. S. tS2. Göschen, Pand. II.

t. S. 252.

5) 3. B. periodische Wässerungen de, Wiesen. Gewöhnlich werden

diese durch Gemeinde-Anstalten unterhalten und alsdann die Kosten unter

die Betheiligten repartirt. Auch die Röhrmasserleitungen in den Städten

sind öffentliche Einrichtungen.

H L. R. II. 24. §. Vnd weil ,c.

§. 202.

' V. N i e ß b r a u ch.

Uuter Nießbrauch versteht mau die Befugniß, eine fremde be

wegliche oder unbewegliche Sache unbeschadet ihrer Substanz zu

gebrauchen und ihre Früchte sich anzueignen ?). Ist Iemand eine

verbrauchbare Sache in die Nutznießung gegeben , wohin im Zwei

fel auch Kleider gehören^), so kann nur von einem n neig entli

chen Nießbrauche (Quasiususfruct) die Rede seyn, wobei der Nutz
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nleßer alsbald das Eigenthum und damit die Gefahr der Sache

übernimmt und nur gehalten ist, eine Sache von derselben Quali

tät und Quantität, oder deren Werth seiner Zeit zurückzugeben

Ebenso wenn eine Forderung zu nutznießen ist, in welchem Falle

der Berechtigte im Zweifel das Capital beitreiben darf*). Sind

dagegen Rechte anderer Art zu nutznießen, z. B. Realrechte, so

kann zwar von einem dinglichen Rechte des Nießbrauchs gleichfalls

nicht die Rede seyn; dagegen können dieselben ohne Einwilligung

des Realberechtigten nicht zur Ablösung gebracht oder an einen

Dritten veräußert werden. Ist die Nutznießung auf ein ganzes

Vermögen gerichtet (n8ussluctus omnium bonorum), so gelten je

nach den Bestandtheilen des Vermögens die Grundsätze des eigent

lichen oder uneigentlichen Nießbrauchs °). — Bei dem wahren oder

eigentlichen Nießbrauch ist der Nutznießer nur berechtigt, die Haupt

sache nebst Zubehörungen, unbeschadet ihrer selbst, wie ein guter

Wirth °) Lii gebrauchen und deren natürliche und bürgerliche Früchte

zu erheben Daher kann er einen Gewinn, ' der keine ^Frucht ist,

z. B. den Schatz nicht für sich ansprechen Wohl «Ker erwirbt er

das Eigcnthum an den natürlichen Früchten durch Trennung dersel

ben, und, was die bürgerlichen Früchte betrifft, so kommt es darauf

an, ob sie Surrogate der natürlichen Früchte sind, wie z. B. Pacht

zinse, oder nicht. In jenem Falle kann der Nutznießer sie nur for

dern, wenn und so weit der ihnen entsprechende Nutzen schon gezo

gen ist 2); in diesem dagegen erwächst der Anspruch darauf nach Ver

hältniß der Dauer der Nutznießung, sey es auch, daß diese vor der

Verfallzeit zu Ende geht ">). Auf der andern Seite hat der Nutz«

nießer die Sache selbst in gutem Stand zu erhalten, die regelmäßigen

Abgaben daraus zu bezahlen, ordentliche Ausbesserungen und Nach-

Pflanzungen vorzunehmen, ohne aber zu außerordentlichen, den Er

trag des Nießbrauchs übersteigenden Auslagen verpflichtet zu seyn

Die Ausübung des Nießbrauchs kann er Dritten überlassen, nicht

aber denselben ganz an sie abtreten Ebenso kann er zwar zu

vollständiger oder annehmlicher Benützung der Sache dienliche Ver

änderungen mit derselben vornehmen, namentlich sie verschönern,

verbessern, ohne aber ihre wesentliche Form oder ihre ursprüngliche

Bestimmung aufzuheben. Wie der Nießbrauch im Ganzen, so kann

auch bloß der Gebrauch (usus) einer Sache Iemand von deni

Eigenthümer überlassen werden. Ist der Gegenstand eine Sache,



s. Aap. Von den Gerechtigkeiten. 57

welche nebst dem, daß sie natürliche Früchte trägt, auch sonst einen

regelmäßigen Gebrauch zuläßt, z. B. ein Reitpferd, das zugleich

Mutterstute ist, so hat der Berechtigte im Zweifel auf jenen Ge

brauch sich zu beschränken. Besteht aber der regelmäßige Gebrauch

der Sache bloß in ihrem Fruchtgenusse (lruvtus), wie z. B. bei

einem schlagbaren Walde, dessen regelmäßige Nutzung in der Be-

hvlzung besteht, so ist zu vermuthen, daß auch dieser habe einge

räumt werden wollen Hier steht also der Gebrauch dem Nieß

brauch vollkommen gleich. Ist umgekehrt Iemand bloß der Frucht

genuß (truows) überlassen worden, so folgt daraus noch nicht,

daß er die Sache auch in anderer Art gebrauchen dürfe '^). So

weit endlich der regelmäßige Gebrauch einer Sache nicht möglich

ist, ohne sie abzunützen und zu verbrauchen, ist. der Berechtigte

auch hierzu befugt. Die Verbindlichkeiten des Gebrauchsberechcig-

tennnddie des Fruchtnießers sind dieselben, wie die des Nutznießers.

An den Lasten der Sache haben sie nach Verhältniß ihres Nutzungs

rechts Theil zu nehmen '°). Zur Sicherung des Eigenthüiners ist

von ihnen, gleichwie auch von dem Nießbrauch«?, auf Verlangen

Caution zu stellen
,11,?-,- . > - ,

1) Kslvsnus, Ss usulruotu. Lck. ull. Lud. 1788.

2) Thibaut, Pand. §. 756. .- ,

5) Thibaut a. a. Ö. Göschen, Civilx. It. 1. S. 2Z«.

4) Glük, Pand. Bd. IX. S. 4«8. So lange jedoch das Capital nicht

eingezogen wird , hat nach der Praxis der Nutznießer die Gefahr nicht zu

tragen, außer sofern ihm ein Verschulden zur Last fällt. Lauterd-«^,

lK. prset. I!K. VIl. t!t. 5. §. 6. Volley, Betrachtungen über versch.

Rechtsmat. S. 164. Note sss.

s) Wening, gem. Civilr. II. §. 77. Ucber den Umfang des legirten

Ususfruets s. Glük a. a. O. S. 176.

6) v. VII. 1. kr. g. xr. kr. SS-

7) HuIckhwö in kunck« nssvlkir. I> I. e. <? g. pr. kr. 7. §. 1. Hier»

her gehört auch die regelmäßige Ausbeute von Waldungen, Bergwerken u.

Steingruben. Thibaut, Pand. §. 758. Ueber den Nießbrauch an Wal»

düngen s. Lasveyres im civ. Archiv Bd. XIX. S. 71 f.

8) Nicht einmal sie Nutznießung davon, sofern die Accesstonen sich

trennen lassen, v. I. <j. kr. 9. §. 4>.1Ve»txK»I I. e. §. 64?.
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9) Vorbehöltlich des Erstes für aufgewandte Bau» und Saatkosten.

0. V. Z. kr. Z7.

10) §. 106. Note 1. Thibant, Pand. §. 759.

11) Thibaut, Pand. §. 76«.

12) 5. II. Z. §. Z. v. XXIII. 5. sr. S6. Glük a. a. O. S. 217 f.

1Z) v. VII. 1. K. 7. s 1. :. r. t>. 15., F. 4. Glük a. a. O. S.2zS

bis 25«. Göschen a. a. O. §. 294.

14) v. VII. 8. tr. 22. pr. Glük a. a. O. S.

15) v. l. c. ir. s- §. Z. Anderer Ansicht ist Wening, Civilrccht

II. §. 72.

IS) L«fseKer, xr!vc. §. 11ZZ.

17) «slvsiiu» I. c. csp. Ig. I.suterdscli, LoN. Vll. 9. §. 1«.

Glük, Pand. Bd. IX. §. «51. Thibaut, Pand. §.7S4—7S6., Ko auch

die Ausnahmen.

§. 503.

Entstehung der Gerechtigkeiten.

Eine Dienstbarkeit kann errichtet werden: 1) durch Vertrag '),

wozu jedoch bei Realdienstbarkeiten noch gerichtliche Bestätigung

kommen muß, welche - verweigert werden kann, wenn die Servitut

entweder für das Gemeinwesen oder für den Einzelnen Nachtheile

zur Folge hätte'). Unter eben dieser Beschränkung ^) kann 2) durch

letzten Willen, sofern eine Sache des Erblassers oder die Sache

einer andern Person, welche au den Willen desselben gebunden ist,

beschwert werden Stillschweigend kann eine Dienstbarkeil

in der Regel nicht errichtet werden. Doch ist eine Ausnahme zu

machen, wenn der Eigenthümer eiu Grundstück veräußert oder le-

girt, welches er bisher zum Vortheil eines Andern benützte. Hier

ist anzunehmeu, daß dem neuen Eigenthümer diese Benützung, so

weit sie für die Ausübung seines Ergenthums nochwendig ist, als

Dienstbarkeit habe gestattet werden wollen 5). Z) Durch gericht

liches Erkenntniß. Nicht bloß bei Theilungsklagen kann hier

durch einer Partei auf dem Antheile der andern eine Dienstbarkeit

vorbehalten, sondern es kann auch sonst auf Bitten des Berheilrg-

ten gegen den Willen des Eigenthümerö auf eine Servitut («ervitus
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veeem»!s), z. B. eine Weggerechtigkeit, von Richteramrs wegen

erkannt werden, falls jener sonst seine Sache nicht gehörig benützen

konnte°). 4) Durch Gesetz. Hierher gehört namentlich der Nieß«

brauch des überlebenden Ehegatten'). 5) Durch Verjährung,

und zwar binnen 10 Iahren unter Anwesenden, binnen 20 Iahren

unter Abwesenden, und sofern zur Ersitzung der Sache selbst eine 30 bis

40jährige Zeit erforderlich wäre, binnen dieser Frist ^). Außer den

allgemeinen Erfordernissen der erwerbenden Verjährung (§. 138)

wird jedoch auch hier wie bei der Eigenthums-Verjahrung voraus

gesetzt ein rechtmäßiger Titel, d. h. daß der Besitz der Servitut

durch ein an sich gültiges Geschäft auf den Ersitzenden gekommen

sey s). Fehlt es an einem solchen Titel, oder ist die Sache selbst

der ordentlichen Ersitzung nicht unterworfen, so wird die Verjäh

rung erst durch den Ablauf von 30, beziehungsweise 40 Iahren

vollendet. Darauf, ob die Dienstbarkeit jederzeit oder nur in ge

wissen Zwischenräumen ausgeübt werden kann, ^vird bei der Ver

jährung nicht gesehen '"), wofern nur der Besitz derselben als/

eines Rechts die ganze Zeit hindurch ununterbrochen behauptet

worden. Nicht um das Recht selbst zu erwerben, sondern nur um gegen

den Besitzer der Sache , welcher von demselben keine Kenntniß hat, gesi

chert zu seyn, bedarf es jetzt einer Vormerkung der Dienstbarkeit in dem

Unterpfands- oder Gürerbuche "). — Nach dem Schäfereigesetz vom

9. April 1828 (Art. 13) ist nunmehr die Bestellung einer neuen Schaf-

waide-Dienstbarkeit verboten ; es kann daher seit Verkündigung dieses

Gesetzes (16. April 1828) auf keinem der angeführten Wege, auch

nicht durch Verjährung, wofern solche nach jenem Zeitpunkte erst

vollendet werden sollte, die Dienstbarkeit auf ein fremdes Gut ge

legt, oder bei Veräußerungen vorbehalten werden. Eine Aus

nahme macht jedoch die Gemeinde, welche zu Errichtung einer

Communschäferei noch jetzt sich eine Waideservitut von den einzelnen

Gutsbesitzern innerhalb ihrer Markung bestellen lassen kann. Doch

bedarf es hierzu der freien Einwilligung alle/derjenigen Markungsge

nossen, über deren Güter sich das Waiderecht erstrecken soll "). Auf

andere Arten von Dienstbarkeiren bezieht sich jenes Verbot nicht.

I) lieber dessen allgemeine Requisite s. Thibaut, Pand. §. 767.

2) L. R. II. 9. §. Gleichergestalt :c. Doch wann :c. Vau-O. S. 73.

Die Streitfrage des gemeinen Rechts, ob zum Vertrage eine Quasi«Tra«

dition hinzukommen müsse (Franke, civ. Äbhandl. Gött. «8?6. Nr. Z.i,
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ist hierdurch für Württemberg erledigt. Auf persönliche Dienstbarketten ie»

zieht sich die obige Beschränkung nicht. Griesinger, Cymm. Bd.M

S. S47. Hier bedarf es also nur der gewöhnlichen gerichtliche« Insinua

tion (§. 24Z.) und auch diese fällt weg bei dem Nießbrauch an beweglichen

Sachen. ,. . , . ^, .

' S) Die Bau-O. spricht zwar nur von sonderbaren Contracten, allein

das Landrecht ganz allgemein. ' ,,,,„.

4) v. VIII. z. kr. Z0. VIll. /i. kr.7. u. I«.

ö) v. XXXIII. S. kr. 1?. §. 1. Uertiu», lie »erv. ksct« eonstltuts

»ect. 1. § 7. 8. «5. (Opu,,:. Loin. III. 85 5e<z.)

6) Ltruviu«, 8)nt»gins jurls civlllz. Lxerc. XIII. §. Z0. Lrsmer,

«bs. )ur!s. lom. IV. ob«. 1147. Thibaut, Pand. §. 767. Ges.Samml.

V. S. 226. Anm. Frik in Höfackers Jahrb. Bd. IV. S. 2Z8. Nur auf

Theilungsklagen bezieht Obiges I^suterbscK, tKeoret. «ruct. lid.

VIII. til, 1. §. Z. Uokaciler, ?r!nc. juris. ?«NI. Ii. §. 1098. Zu weit

geht auf der ander« Seite I^e^ser, Aleäitt. »pec. 1(,9. invtZ. y. S. jedoch

Glük, Pand. Bd. IX. S. 101> wo auch S. 1«Z von der Entschädigung

des Eigenthi'imers. ,

7) S. Familienrecht. Ueber d. s.g. gefetzl. Servituten s, §. 284. 285.

8) O. III. 24- e«nsi. Z. VII. S9. c«>«t. Z. ch. U nt erho lzn er,

Verjährungslehrc §. 2U4. 208. Daß der Eigenthümer der Sache um die,

Ausübung der Servitut wisse, ist nicht nothwendig. Göschen, Pandect.

II. S. 269.-, . . ,

9) Anderer Ansicht ist Noksvller, prine. I. c. §. 11«'. Glü^b «,

0. S. 141 f. Unterholzner, v. d. Verjähr. Bd. II. S. 144 f. 189 f.

Thibaut, Pand. §. 1017, S. jedoch l.»uterK»cK I. «. §. 14. I^e^ser

1. c. spee. 11L. meä. j. Lqröili, öe prsescrlvtione servltntum §. 29.

und, was Württemberg betrifft, Gesetz v. «. Juli 1812. Reg.Bl. S z55

oben. Vgl. Tübinger Stadtr. v. 149Z. „Will er sich allain behelffen deß

herkhomens vnd gebrnchs. So mnß er, wysen clärlich. das er söllichs allso

hergebracht vnd genossen ^ab. durch sich vnd sein fordern tryßig iar mitr

gedultt deß aigenmanuß vnd on intregi"

1«) Aeltere, namentlich IZsraüi I. c. §. ZZ. Cous. 1°ub!nge»s.

low. I. c«. Z/,. Nr. 61 »«1. r«m. III. cs. 219. Nr. 25 seiz. Loks liier,

?rinc. Dom. II. §. 11S2. ließen bei sorvitutikus <Zise«nt!nui« nur unvordenk

liche Verjährung zu. Allein die neuere Praxis der württembergischen Ge

richte ist gegen diese Ansicht, welche auch von den Schriftstellern des ge-

mejnt» Rechts jetzt allgemein verworfen wird. Glük, Pand. Bd. IX.
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S. 1«. und dj« dort Angef. . Thj baut, Pafld. §. 1017. Wening,

Eivilr. ,11. §. ys.- GSsche-, «., «. O. S. «67. , / .- ^-

11) Gesetz v. 2!. Mai 1828. Art. I5. S. oben §. 244. Note 7.

!«.) Werh. der Abg. v. 1828. HeftV. S. Uli. in Verb, mit S.tt«2

bis itti. Weish aar, Privatr. 8. S3S. -". ' - ' '

,,' ,--. . . §. S04.'.:

Erlöschen der Gerechtigkeiten. '

Die Dienstbarkeit hört auf: j.) wenn das Recht der Servitut

qnd das Eigenthum der dienenden Sache in Einer Person zusam

mentreffen (Confusion), sey. es , daß der Herr der letztern die Ser

vitut oder der Servitutberechtigte das Eigenchum an jener Sache

erwirbt '). Dieß gilt auch von den Realservituten, falls das Ei«

genthum beider Grundstücke in demselben Subjecte vollständig ver

einigt wird,, so daß, wen» die Vereinigung später wieder aufgelöst

wich, eine neue Errichtung nothwendig ist ^). 2) Durch das Ende

des berechtigten Subjects, d. h. bei Realservituten durch Bernich-;

tung des herrschenden Guts, bei Personalservituten durch den Tod

der berechtigten Person. Ist der Nießbrauch im Allgemeinen auch

auf die Erben erstreckt, so geht er doch im Zweifel nur auf die

Kinder 2); ist er einer moralischen Person eingeräumt, nur auf die

Dauer von 100 Iahren, wenn dieselbe nicht früher aufhört

3) Durch Untergang der dienenden Sache, und ebenso durch Um

gestaltung derselben, falls die Dienstbarkeit nun nicht mehr aus

übbar ist. Doch lebt dieselbe wieder auf, falls die Sache wieder

hergestellt wird, ausgenommen der Nießbrauch an einem Gebaude,

welcher mit dem letztern nicht wieder ersteht °), 4) Durch Ablauf

der Zeit, aufweiche, oder durch den Eintritt der Bedingung,

unter welcher die Dienstbarkeit bestellt worden Diesem siebt

gleich der Fäll, wenn derjenige, welcher dieselbe einräumte, von

Anfang an nur ein widerrufliches Eigenthum daran hatte s).

ü) Durch Verzicht des Berechtigten, welcher auch stillschweigend

erfolgen kann, namentlich indem derselbe eine Handlung gestattet, '

welche die Dienstbarkeit für immer unmöglich macht ^). 6) Durch

Ablösung, wofern solche dem Inhaber des dienenden Guts von

deu Gesetzen gestattet ist"). 7) Durch Verjahrung. Sofern

nämlich lange Zeit hindurch von dem Rechte kein Gebrauch gemocht
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worden, erlischt die Diensibarkeit binnen eben jener Zeit, in

welcher die Ersitzung derselben (g. Z03. Nr. 5.) möglich ist ").

Indessen ist zu unterscheiden: «) bei positiven Gerechtigkeiten (affir

mativen Servituten ") , namentlich dem Nießbrauch reicht schon

der bloße Nichtgebrauch binnen der angeführten Zeit zur Erlöschung

des Rechts hin. Ausgenommen sind Gerechtigkeiten an Gebäuden

namentlich das Wohnungsrecht '^). Bei diesen, so wie d) bei ne

gativen Gerechtigkeiten muß zu dem Nichtgebrauche eine, der Dienst

barkeit widersprechende, positive Handlung des Inhabers vom die

nenden Gute hinzukommen, und von da die Freiheit ersessen werden '°).

c) Bei Gerechtigkeiten, welche nicht fortdauernd, auch nicht zu einer

bestimmten Tageszeit, oder einen Tag um den andern, sondern in

längeren Zwischenräumen von Monaten oder Iahren auszuüben sind,

ist das Doppelte der gewöhnlichen Verjährungszeit, wenn diese nicht

an sich schon 20 Iahre beträgt, erforderlich Eine Ausnahme

macht hier der Nießbrauch, welcher in jenem Falle nur erlischt,

wenn dem Berechtigten sein ganzes Recht streitig gemacht ist, und

er von da an 30 Iahre hindurch sich beruhigt '^).

, , 1) I^suterb sck, cke co»tus!oiie. Ecking. 16S«. §. 50—ZZ. 44—46.

Bülow, Abhandl. Th. !I. Nr. 12. Buchholz, Versuche S. 173 f.

2) v. VIII. 2. tr. Z«. xr. S. jedoch §. Z0Z. Note s.

Z) III. SZ. c«n5t. 14. Sti-?I^ üsu, moä. I!d. VII. tit. I. §. 4.

t!t. 4. 5. Z. Glük, Pand. Bd. IX. S. 51S f.

45 v, VII. 1 kr. 56. XXXIII. 2. kr. f. Glük a. «. O. S. 52S,

6) v. VIII. S. 14. u. 18.

6) v. VII. 4. «.. 1«. 5. 1. 7. Göschen, Panb. §. Z16.

7) Auch Realservituten können auf jene Weise bestellt werden, v. VIII.

I^tr. 4. I>r. Schrader, civ. Al'handl. Abth. 2. S. Z24 f. lieber Per-

sonalscn'ituten s. Glük a. a. O. S. Z6«.

8) v. VII. 4. kr. 16. VIII. 1. sl-. 4. Dagegen ist sonst die Vera»»

derung des Eigenthums ohne Einfluß, v. VII. 4. 19.

9) v. VIII. 6. kr. g. xr. Dagegen möchte die Einwilligung zur Ver»

öußerung (v. XI.lV. 4> kr. 4.^§. 12.) nicht unter allen Umständen ent»

scheiden. ' , . .

1«) S. unten §. 505.
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11) <z. IN. Z4. «onsk. 1Z. Auch der Nießbrauch an einer bewegliche»

Sache bedarf hienach derselben Zeit. ,^ ,

12) Thibaut, Pand. §. 1026.

1Z) Unterholzner a. a. O. §. 22s. Ausgenommen den Quasi-Nieß-

brauch an verzehrbaren Sachen. VVestpKsI I c. §. »47.

14) Note 16» 8cK«z>kf, äe prsescriptions «srvltutum «tinctivs.

1716. c,x. III. 5.15. We,tx, Ii sl §. 1109. -

15) S. §.296. Weiter geht Unterholzner a. O. §. 2Z7, welcher

gegen die recipirte Meinung auch bei der «erv. »sus keine Verjährung durch

von usu« zulaßt. Daß zwischen Real- nnd Personalservituten oben nicht

unterschieden wird, hängt zusammen mit dem §. 295. Note t2. Bemerkten.

Der Unterschied zwischen affirmativen und negativen Servituten liegt dage

gen hier in der Natur der Sache.

16) v. VIII. s. tr. s. Glük, Pand. X. S. 265. Thibaut, Pand.

5. «026.

17) «. III. 34. eonst. 1«. xr.

13) v. VII. 4 tr. 2». '

§. 305.

Insbesondere von der Ablösung bestehender Schafmaide»

Gerechtigkeiten.

Nach dem Schäfereigesetze vom 9. April 1828 können einzelne

Arten von Schafwaide- Dienstbarkeiten (§. 299.) auch gegen den

Willen des Berechtigten von den Besitzern der dienenden Grund

stücke zur Ablösung gebracht werden. Hierher gehören: 1) die^

Uebertrievsrechte Diese können von den Eigen rhümernD

der dienenden Markung, und, wenn es eine Gemeindemarklmg ist, Na-

m?ns der Gemeinde von dem Gemeinderath unter Zustimmung

des Bürgerausschusses nach vorgängigcr dreijahriger Aufkündigung

abgelöst werden, nicht aber auch Woiderechre, welche actio auf

einem Gute innerhalb der Markung haften, gesetzt auch, daß der

Obereigenthüiner sich dieselben vorbehalten harre, und nicht inner

halb der Markung wohnte ^). Erstreckt sich das Ueberrriebörecht

auf mehrere Markungen, so kann der Berechtigte die Ablösung ver

weigern, wenn nicht dasselbe zugleich auf allen Markungen abge

löst wird; doch kann der Inhaber einer Markung (Gemeinde,

Gutsherr) die Entschädigung für die übrigen übernehmen, und da.
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durch hinsichtlich dieser an die Stelle des bisherigen Berechtigten

treten, vorbehaltlich des Rechts dieser andern, später gleichfalls

bei ihm abzulösen 2). 2) Schafwaid e- Dienstbarkeiren auf einem

zusammenhängenden Gute, welches groß genug ist, um das Waide

recht selbstständig darauf auszuüben 3) Dienstbarkeiten, welche

gegenseitig dem Besitzer eines zusammenhängenden größeren, zu

einer Gemeindemarkung gehörigen, Guts auf den übrigen Thei-

len der Markung u,nd hinwieder der Gemeinde auf jenem Gute zu

stehen °). 4) Auch die Waide-Dienstbarkeit auf einem einzelnen

Grundstück (Parzelle) kann zum Zweck der Einfriedigung desselben

abgelöst werden, sofern dadurch die Ausübung des Waiderechts

auf den übrigen Gütern der Markung nicht gehindert wird

Gleichfalls sind für ablösbar erklart 5) alle mit einer Schafwaide-

Dienstbarkeit etwa verbundenen privatrechtlichen Eulturbeschränkun-

gen, insbesondere das Recht des Schäfereiberechtigten zur Bewaidung

eines mit gewissen Pflanzungen, z. B. Kitt, angebauten Feldes^).

— Nur die Eigenthümer der dienenden Grundstücks nicht auch die

Berechtigten haben ein Zwangsrecht auf Ablösung dieser Rechte 6);

doch kann diese nur gegen volle Entschadigung angesprochen und

bis zu deren rechtskräftiger Regulirung die Ausübung derselben

nicht gehindert werden^). Was das Verfahren bei der Ablösung

betrifft, so ist hierauf zunächst bei dem Obcramte desjenigen Be

zirks, worin die Dienstbarkeit ausgeübt wird, der Antrag zu siel

lenz die Entschädigungssumme selbst aber, wofern solche nicht durch

Vergleich oder Compromiß ansgemirtelt wird, kann nur auf dem

gewöhnlichen gerichtlichen Wege festgesetzt wuden '°>.,c ,, ..

.. ,' .. ' . Z „ ..' , ',,4«, > '!

4) Die Begriffsbestimmung des Art s. des Schäfereigcsehes: „Alle

Schafwaideberechtigungen auf fremder Markung" geht zwar weiter als

§ 299. angenommen ist; denn darnach wäre es auch ein Uebertriebsrecht,

wenn ein auswärtiger Gutsbesitzer das ordentliche Waiderecht in der

Markung hätte. S. jedoch Verhdl. der Abg. v. 1828^ Heft V. S. 1I55.

1158 unten u. lis9. III. Beil.H. S. SO. Auffallend ist es nun freilich,,

daß nur der Eigenthümer der dienenden Markung soll ablösen dürfen,

während hauptsächlich der ordentliche Waideberechtigte dabei , interessirt ist,

da dieser durch das Uebertriebsrecht beschränkt wird. "

-.
'

,
' , , . ' ?" » -

2) Art. 6.
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4) Art. 8. Nr. t. Verhandl. der Abg. von !828. Heft V. S. tZs«.

Weishaar, Privatr. §. 5Z7. Das Gesch spricht hier von einem geschlvs,

senen Gute; allein geschlossen im rechtlichen Sinne ist nur ein Gut, das

eine eigene Markung bildet. §. 2ZI.

5) Art. 8. Nr. 2.

6) Art. 2.

7) Art. S.

8) Verh. der'Abg. a. a. O. S. t!«-t149.

g) Sarwey, über das württemb. Schäfereigesed in seinen Folgen für

den Besitzstand. Stuttg. u. Tüb. t8Zl>.

to) Art. S.

§. 306.

Rechtsmittel.

Zum Schutze seiner Gerechtigkeit hat der Berechtigte eine ding

liche Klage wider jeden, der ihn in Ausübung derselben stört '),

auf Anerkennung seines Rechts («oti« contessoris) und nebenbei auf

Schadensersatz und Sicherheit wider fernere Störung (osutio äs

n«n prokibenäo). Bei Realservituten ist nicht bloß der Eigenthü-

mer der herrschenden Sache, sondern auch der juristische Besitzer

(Emphytenta, Superfiziar) und wer sonst ein dingliches Interesse

dabei hat, die Servitut geltend zu machen (Pfandgläubiger, Nutz

nießer) , befugt, die Klage anzustellen Anderer Seits hat der

Eigenthümer der Sache, und ebenso jeder Andere, der in der eben

angeführten Weise passiv betheiligt ist, eine dingliche Klage auf

Abwehrung der angemaßten Servitut (actio negstoris), d. h. auf

Anerkennung der Freiheit jener Sache und nebenbei auf Schadens«

ersatz und Sicherheitsleistung (csulio äe ncm »mpllu« wrbsi,6v) 2).

Ebendiese Klage findet auch Statt gegen willkürliche Ausdehnung

einer rechtlich bestehenden Servitut^). Wer die Dienstbarkeitsklage

anstellt, hat die angesprochene Dienstbarkeit als den Grund seiner

Klage zu beweisen, ohne Rücksicht darauf, ob er im Besitze dersel

ben ist oder nicht ^). Dagegen genügt es für den Beweis der Frei-

heitsklage, wenn der Kläger das Eigenthum an der betreffenden

Sache und die mit dessen natürlicher Freiheit im Widerspruch sie

hende Anmaßung des Gegners darthut, auch wenn der Beklagte

Roscher Priv.R. II. «d. 5



6S IV. Buch. Von den dinglichen Rechten.

im Besitze de.- Dienstbarkeit ist«). Außer dem Schutz im Rechte

selbst kann der Dienstbarkeirsberechtigte auch zunächst Schutz im

Besitze verlangen. Bei Dienstbarkeiren, welche mir dem Innehaben

der Sache verbunden sind , wie bei den^ Nießbrauchs, liegt eine

unverkennbare Besitzstörung für den Berechtigten darin, wenn ihm

die Sache selbst entzogen wird, oder zu entziehen gesucht wird, und

er kann sich daher, obgleich streng genommen nicht Besitzer der

Sache ?) . zum Schutze seines Besitzes der gewöhnlichen possessori

schen Rechtsmittel (§. 155) bedienen ^). Aber auch, wo das

Dienstbarkcirsrecht von Detention der dienenden Sache nicht be

gleitet ist, kann gleichwohl eine Besitzstörung vorkommen, indem

das factische Verhältniß zwischen dem Berechtigten und der bela

steten Sache, welches die Grundlage des Rechts bildet, verrückt

oder aufgehoben wird; und auch zur Aufhebung dieser Störung,

und demnach zum Schutze des Quasibesitzes an der Servitut ist eine

Besitzklage möglich, welche zu ihrer Begründung einzig und allein

eines erweislich gefährdeten Besitzstandes bedarf^). Bei Gerechtigkei

ten, welche eine dauernde Anstalt voraussetzen, wodurch sie ausge

übt werden dient das Vorhandenst»» dieser Anstalt zum Be

weise des Besitzes, vorausgesetzt, daß dieselbe fehlerfrei, d. h. we

der heimlich, noch gewaltsam, noch bittweise errichtet worden. An

dere Dienstbarkcitsrcchte, welche auf eine Unterlassung von Seite

des Pflichtigen gerichtet sind (negative Gerechtigkeiten) "), werden

natürlich nicht schon dadurch besessen, daß die betreffende Handlung

zufällig unterlassen worden, sondern es muß die Unterlassung als

Folge eines Widerspruchs von Seite des Berechtigten sich darstel

len Aber auch wenn die Dienstbarkeit in positiven Handlungen

des Berechtigten sich äußert (positive Gerechtigkeiten), ge

nügt es nicht zum Besitze, wenn der Kläger die betreffende Hand

lung einmal oder mehrmals ohne Bedeutung vorgenommen hat,

sondern es muß diese Ausübung in der offenbaren Absicht, jene

Dienstbarkeit auszuüben, unwidersprochen Statt gefunden haben

«) S. VIII. s. kr. 4. §. s. Nicht bloß gegen den Eigenthümer der

dienenden Sache, v. VII. 0. tr. s. §. l. VIII, 5. 1«. §. 1.

2) r.»uterb»«K,-c:«U. ?s»a. IIK. VIII. tit. s. §. s. Thibaut, Pand.

5. 771. Vgl. Glük, Pand. Bd. IX. S. 85. Note 26. Bd. X. S. 229.

Die Klage des Nutznießers nennen Manche vmüieatio usustruetus. Müh- /
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lenbruch, Pand. §. 296. Natürlich hat der Kläger, welcher hier als

Repräsentant des berechtigten Grundstücks auftritt, woferne seine Ie»iti„>.i.

ti« »6 csussm beanstandet wird, sein Verhältniß zur Sache darzuthun;

doch genügt es nach der Praxis an einer Bescheinigung. l.sui«r-

back I. c. §. 4. UokseKer, prine. §. 114Z. Vgl. Übrigens Glük Bd.X.

S. 247.

Z) v. VIII. 5. kr. 2. 4. §. 7. kr. 7. 12. 17. Auf die hier erwähnte

Canrion , so wie auf die Cautiou bei der confessorischen Klage scheint übri

gens in der Praxis selten erkannt zu werden.

4) Voet, Oomm. »ck ?s»ck. VIII. 6. §. 5. Glük a. a. O. S. 2Z7.

5) e. III. Z4. evllsr. 9. Mühlenbruch, Pand. §. 296.

6) I^e^ser, Ae6!tt. sz>ec. 409. 5. >VernK«r, Obs. k«r I.

r. 1. vbs. ZZ9. ?. Z. «Ks. i«8. Makeldey, Lehrbuch des röm. Rechts.

§. 29Z. Müh lenbruch a. a. O. Richter's krit. Jahrbücher. Bd. I.

S. 1026. Volley in Sarwey's Monatschr. II. S. 2«g. He er wart

jn d. Zeitschrift für Civilr. u. Proccß Bd. XII. ^S. 1Z1. Anderer Ansicht

ist I.suterba«b I. e. §. 4. u. 11. Uoksclier, priue. ^. 414Z. Pfeiffer,

verm. Aufsähe S. 207 f. Thibaut, Pand. §. 771. Puchta, von ger.

Klagen §. 86. Nr. S2. Ueber die Ausdehnung der negatorischen Klage

auf andere Verhältnisse, wo eine Beschränkung der natürlichen Freiheit be

hauptet wird, s. Glük, Pand. X. S. 24Z. Volley a. a. O. Bd. II.

1. Beil. Heft S. 48. Thibaut, Pand. §.771 a. S. ,

7) v. Xllll. Z. K. 1. §. 8.

L) v. VII. 1. kk. a«.

9) Voöt, comin. I.ib. XI.llI. tit. 17. j. 1. Vgl. Thibaut im Arch.

f. civ. Praxis Bd. I S. 115. Roßhirt das. Bd. VIII. S- 41 f. And.

Ansicht ist S a v i g n y, Recht des Besitzes §. 46.

1«) 3. B. bei dem Trammrecht (§. 296. Nr. 2.), bei der Wasserlei»

tungs»Gerecktigkeit.

11) 3. B. bei der Servitut gegen das Höherbauen.

12) '3. B. indem mein Nachbar Anstalt macht, höher zu bauen, auf

meine rechtliche Einsprache aber es unterläßt. Göschen, Pand.I. S.645.

1Z) Besondere Vorschriften enthält das römische Recht bei den Weg»

und Wasser-Gerechtigkeiten. Thibaut, Pand. §. 77«. Welche jetzt auf

alle positiven Servituten analog anwenden will Heerma rt in d. Zeitschr. f.

Eivilrecht und Proceß Bd. XII. S. Z22 f. Ueber den Zeitpunkt, wo die

5*
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letzte Ausübung Statt gefunden haben müsse, um eine Beslhkloge darauf

zu gründen, herrschen freilich verschiedene Ansichten. Heermart a. a.O.

S. «Z. ^

, Drittes Kapitel.

Von dem Pfandrecht.

, E r st e r T i t e l.

Vom Pfandrechte überhaupt. ^ ,

§. 307. ,

Begriff und Natur.

Das Pfandrecht ist ein, auf einer fremden Sache haftendes,

dingliches Recht, welches einem Gläubiger zur Sicherheit seiner

Forderung eingeraumt, ist, um im Nothfalle aus der Substanz der

selben oder deren Nutzungen befriedigt zu werden Aus diesem

Begriffe ergeben sich mehrere Merkmale des Pfandrechts: t) das

selbe ist dinglicher Natur, V h. unmittelbar gerichtet auf eine

körperliche Sache. Dieser Character ist in dem neuen Rechte strenger

durchgeführt, als in dem gemeinen und früheren württembergischen

Rechte, und leidet auch bei demFaustpfande an einer Forderung (pig-

nu» noivini») keine Ausnahme, iudem als Repräsentant der Forde

rung «in Schuldschein oder eine besonders ausgefertigte Urkunde,

somit abermals eine körperliche Sache unerläßlich ist Der Besitz

der verpfändeten Sache ist zum Begriff des Pfandrechts im Allge

meinen nicht erforderlich. 2) Das Pfandrecht ist accessorischer

Natur, d. h. es setzt eine Forderung voraus, mit deren Tilgung

dasselbe von selbst erlischt^). Bevor jedoch die Forderung gänzlich

aufgehoben ist, dauert ^>as Pfandrecht in seinem ganzen Umfange

fort *), und geht von selbst auf den Nachfolger im Forderungsrechte

über 5). Z)Das Pfandrecht ist subsidiärer Natur, d. h. es be

zweckt die Sicherheit des Gläubigers für den Fall, daß er von dem

Schuldner nicht aus freien Stücken befriedigt wird. Zu diesem



3. Aap. Von dem Pfandrecht. 69

Zwecke hat der Pfandgläubiger eine eigenthümliche Klage (Pfand

klage), welche zwar nicht auf das Eigenthum der verpfändeten

Sache, wohl aber dahin gerichtet ist, aus dem Werthe derselben

oder ihren Nutzungen befriedigt zu werden. — Aus diesen Merkma

len ergibt sich der Unterschied des Pfandrechts von ähnlichen Rechts

verhältnissen, namentlich von dem Inbehaltungörecht (§. 153),

welches kein dingliches, sondern ein persönliches Recht ist°), und

nur von dem Inhaber der Sache, und zwar mittelst einer Einrede

geltend gemacht werden kann; ferner von der Reallast (§. 254),

welche kein bloßes Hülfsrecht, sondern ein selbstständiges Recht ist

und nicht eine Disposition über die Pflichtige Sache, sondern ein

Recht auf gewisse Leistungen ihres Besitzers begreift. Ebenso ist

das Pfandrecht wohl zu unterscheiden von anderen dinglichen Rech

ten, welche dem Gläubiger, wenn schon zur Sicherheit seiner For

derung, doch nicht bloß subsidiär, sondern unmittelbar unter Vor

behalt des Rückfalls nach erfolgter Befriedigung eingeräumt wer

den ?). - ' ' .

O Pfondgcsetz Art, I. Nicht: eingeräumt „wird," wie es im Ge

setze heißt. Neuere hatten das Pfandrecht für eine rel obligatio. Büchel,

civilrechtl. Erört. I. Nr. 2. Siutcnis, Handbuch d. gem. Pfandrechts.

Halle 18Z6. §. 2. S. jedoch Schilling, Institutionen u. Geschichte des

röm. Privatr. Bd. II. Leipz. i8Z7. §. 204, uttd das, was über die Natur

einer dinglichen Verbindlichkeit oben §. 2Z0 u. 2S4. und in der Vorrede

zum I. Bande S. IV. u. V. bemerkt ist.

2) S^ uNten §. Z«9. u. tit. III. Vgl. v. XIII. 7. tr. 18. pr.

^ Z) ^verslli, Interprett. )ur!3 II. 12. Beschränkt nimmt jene Eigen»

schaft Büchel, Erört. II. I. S. 151.

4) v. XX. 1. ir. t9. Dieß ist es, was man die Unteilbarkeit des

^Pfandrechts nennt. Sintenis a. a. O. §. 4.

5) Pfandgesetz Art. 92. Von der Beschränkung, resp. Begünstigung

der Cesstonare hinsichtlich der Einreden des Schuldners f. Lehre v. d. Cession.

6) Auch die Pfändung verleiht jetzt kein wahres Pfand mehr, sondern

ein bloßes Retentionsrecht. §. 15Z.

7) 3. B. Dienstbarkeitsrechte, welche dem Gläubiger vom Schuldner

bestellt werden. Zwar reden hier die Schriftsteller gleichfalls von einem
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Pfandrechte. Gliik, Pand. XIV. S. 2«. Mayer, Comm. zum Pfand-

Gesetze I. S. 67. Allein nicht bloß Besitz und Genuß erhält der Gläubi

ger an dem bestellten Dienstbarkeitsrechte, wie etwa bei dem Faustpfande,

sondern unmittelbar das Recht selbst, das sich, sofern das dienstbare Gut im

Eigenthume des Schuldners ist, gar nicht denken läßt ohne jene Voraus

setzung. Auch das Eigenthum und jedes andere veräußerliche Recht kann

übrigens dem Gläubiger unter einer Resolutivbedingung abgetreten werden,

ohne daß dabei an ein Pfandrecht zu denken wäre.

§. 308.

Grundsätze des älteren Rechts.

Schon vor Aufnahme des römischen Rechts gab es ein Pfand

recht sowohl an beweglichen als an unbeweglichen Sachen. Es

konnten nämlich nicht bloß bei mangelnder Befriedigung des Gläu

bigers unter obrigkeitlicher Mitwirkung (Pfandschätzung) dem Schuld

ner einzelne bewegliche Sachen („die man treiben und tragen mag"),

und im Norhfalle auch unbewegliche Vermögensstücke gepfändet wer

den sondern es kamen auch freiwillige Versatzungen (Pfandsatzun

gen) vor, und zwar wieder theils von fahrender Habe , theils von

Gütern. Aber während ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache

voraussetzte, daß diese von dem Pfandgläubiger selbst oder in sei

nem Namen von dem Gerichte in Gewahrsam genommen wurde ^),

konnte ein Pfandrecht an einer unbeweglichen Sache nur unter Beobach

tung derselben Oeffentlichkeit entstehen, welche überhaupt zum Er

werb von Rechten an Immobilien nothwendig war, indem der Ei-^

genthümer vor Zeugen oder vor Gericht entweder die Sache dem

Gläubiger in Besitz und Gegennutzung überließt), oder dieselbe

ausdrücklich zu Urstakt (Unterpfand) einsetzte ^), wobei alsdann der

Pfandschnldner im Besitze der Sa'che blieb, jedoch binnen der be

stimmten Zeit solche von dem Pfandrechte zu losen hatte, widrigen

falls der Gläubiger dieselbe als sein Eigenthum angreifen und sich

damit bezahlt machen konnte °). Das Letztere war dem Gläubiger

auch gestattet, wenn dem Schuldner wegen irgend einer Forderung

ein Pfand geschätzt und dieses nicht binnen der herkömmlichen Frist

von ihm ausgelöst worden war °). Eine Verpfandung des ganzen

Vermögens desgleichen ein gesetzliches Pfandrecht^) und eine

geheime Hypothek an Immobilien waren dem deutschen Rechte un

bekannt und wurden erst aus dem fremden Rechte iu das varer-
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ländrsche hereingetragen. Zwar bestimmten noch die beiden ersten

Landrechte, daß eine Verpfändung fahrender Habe nur wirksam

sey, sofern der Gläubiger solche in seine Gewalt bekomme, und

Verpfändungen von Gütern, sofern solche in das Gerichts buch

eingetragen seyen^). Allein zugleich räumte dasselbe, unter Nach

ahmung des römischen Rechts, eine Anzahl von stillschweigenden

(gesetzlichen) General- und Spezial-Hypotheken ein ">). Das dritte

Landrecht gestattet, beiderlei Hypotheken auch privatim zk errich

ten "), und somit hatte die öffentliche Errichtung eines Pfand

rechts vor Gericht „ur noch Werth, sofern sie im Gante einen

' Vorzug verlieh Und auch dieser Werth wurde durch die Pfand-

Privilegien des römischen Rechts, welche im Landrechte noch ver

mehrt wurden, und durch das absolute Vorzugsrecht einer Anzahl

nicht versicherter Forderungen bedeutend geschwächt. Die Gesetzge

bung nach dem Landrechte vermehrte »och die Zahl der stillschwei

genden Pfandrechte und die Privilegien einzelner Forderungen

Besonders aber litt die Sicherheit der Pfandgläubiger sehr Noch

durch das den Gemeinden nach Analogie des Staats in Ansehung

der Steuern und selbst der Strafen und Contractsfordernngen zu

geschriebene privilegirre Pfandrecht'^), da die Gemeinden, welche

in Württemberg auch die ordentliche Staatssteuer von Nichteremten

einzuziehen haben, während der Kriegsjahre große Rückstände bei

Einzelnen anwachsen ließen, wodurch öfters im Falle des Gantes

fast das ganze Vel-mögen öes Schuldners absorbirr wurde, so daß

selbst bei einem gerichtlichen Unterpfand« von dem dreifachen Werthe

des Darlehens- Capitals (dreifacher gerichtlicher Versicherung) der

Gläubiger nicht selten unbefriedigt ausgjeng.

t) S. 1S2. Note 2 u. Z. Star. Samml. I. S. ZZ6. §. So ainer «.

S.487. „Vom verpfanden." S.491. Item so ainer «in beclagten Schuld :c.

Bei unbeweglichen Sachen wurde symbolisch gepfändet. Das. S. Z27. Spl.

2) Hinterlegung im Wirthshaus: Stat.Samml. I. S. Z27 oben. Ge

gebene fahrende Pfänder durfte der Schuldherr nicht brauchen. 1. u.2.L R»

Ges. Samml. IV. S. Z16.

Z) I. u. 2. L.R. Ges. Samml. I. S. Zl6. Noch nach dem Z. «.R.

ll. 7. §. Da auch einer «. ist hierzu gerichtliche Insinuation nothmendig.

Vgl. «.O. Tit. S6. §. Z.

4) Stat.Samml. I. S.Z74f, „vrstat." S.so1. Nr.45. Stat.Samml.
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I S. 527. (Nordheim.) Item es ist zu Northen Recht, welcher eim ein

vnderxfandt insch.'n will der sol das thun vor den Schulthaißen vnd vor

zween Richtern mit einer maß wins «. Als eine Art der Oeffentlichkeit

ist es zu betrachten, wenn Güter unter dem Sigill des Stadt- oder Dorf-

Gerichts „hast gemacht" werden konnten. Stadtrechte ,von Stuttgart und

Tübingen.

5) Stat. Samml. S. Z75. 48g. 5«1. (Nr. 4L.) sos. (Nr. 77.) Hier

nach kannte das ältere Recht allerdings schon eine Hypothek. Mayer,

Comm. zum wnrtt. Pfandges. I. S. 42. ^

6) Stat. Samml. I. S 488. §. Item der schuldner zc. An manchen

Orten mußte jedoch ein öffentliches Ausgebot vorhergehen und die Sache

„von einer Hand der andern" verkauft werden. Das. S. Z27.

7) S. jedoch Stat. Samml. I. S. Z74. wo alle fahrende Habe neben

,einem Gute als Pfand erwähnt wird.

8) Spuren des röm. Rechts s. Stat. Samml. 487. §. Item wann «in

Burger oder Inwohner allhie ainHauß bestanden hatt :c. S. 501. Nr. 46.

und in dem Tübinger Stadtrecht v. 149Z. Gesetzlicher Pfandrechts» Titel

s. Stat. Samml. a. a. O. §. Item wenn :e. — zu khauffen gibt.

9) 1. u. 2. L.R. §. Verpfandung liegender Güter «. Ges. Samml.

IV. S. Z16.

, 10) Das. Tit. „Von Pfandungen, so stillschweigend :c." Ges.Samml.

a. a. O. S. Z19 f.

L.R. II. 7. §. „Wann ein ligend Gut vuderpfandsweise verschriben

oder verhafft würd, soll dasselbig in das Gerichtsbuch eingeschriben oder son-

sten vermög gemeiner geschribnen Rechten, beweißlich fürgenommen werden."

12) Das vor Notar und Zeugen bestellte Unterpfand, welches auch im

römischen Recht als ein öffentliches (pignn» yussi publicum) gilt, wurde

dem Privat-Pfandrechte gleichgestellt. Wer. v. 19. Merz 17Z6.

1Z) S. über das Pfandrecht vor der neuen Gesetzgebung Weishaar,

württemb. Privatr. 2. Ausg. §. 510—598. Z. Ausg. §.,57,6. Vgl. Gme-

lin, Ordnung der Glälchiger. Z. Ausg, 181Z. Volley, Lehre von den

öffentl. Unterpfändern. Tüb. 18«2. Verh. der Abg. v.^1824. Z. Veil. H.

1. Abth.- S. 69 f. Wächter, württ. Pnvatrecht I, §. 74.

14) 3. B. G. Refcr. v. 9. Merz u. Z. Juli 1755. (Zucht- u. Arbeits

haus) Wechsel-O. Cap. 7. §. 7. (Wechselglöubiger.)

15) Das L.R. II. 8. §. Ferner :c. spricht nur von Schulden, welche

„von gemeinen Nutzens wegen" entstanden sind. S. jedoch Griesinger,

Comm. II. S. S18 f. Weis haar a. a. O. §. 555.
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§. 309.

Neues Pfandsystem.

Zweck der neuen Pfandgesetzgebnng (§. 49) war Hebung des

öffentlichen Credits oder Sicherung der Gläubiger im Interesse der

Schuldner. Demzufolge mußten die Pfandgläubiger gegen unbe

kannte Ansprüche Dritter geschützt werden. Dieß führte von selbst

1) auf den Grundsatz der Ding lichkeit (Realität), wonach ein

Pfandrecht nicht unmittelbar Kraft des Gesetzes oder durch einfa

chen Vertrag erworben werden kann, sondern nur gilt, wenn es in

dinglicher Form errichtet, namentlich an unbeweglichen Sachen,

wenn es in das öffentliche Buch (Unterpfandsbuch) eingetragen

(Grundsatz der Oeffentlichkeit), an beweglichen Sachen, wenn es als

Faustpfand bestellt ist '). Hierdurch sind ausgeschlossen die gesetz

lichen (stillschweigenden) Pfandrechte und die Privathypotheken.

2) Auf den Grundsatz der Bestimmtheit (Specialität), wonach

nur auf einzelnen bestimmten Gegenständen, nicht auch auf einem gan«

zen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen ein Pfandrecht errich

tet werden kann Hierdurch sind ausgeschlossen die Generalhy

potheken des bisherigen Rechts. 3) Auf den Grundsatz des Al

tersvorzugs (Priorität) unter den verschiedenen Pfandrechten ^).

Zwar genießen auch jetzt noch einzelne Forderungen im Gante einen

Vorzug vor den Psanogläubigern *), welche erst in der zweiten

Classe folgen. Dagegen sind ausgeschlossen die Pfand-Privi

legien. — Auf diesen Grundsätzen ruht jetzt der ganze Inbe

griff des würrrembergischen Pfandrechts, und es erklären sich dar

aus die verschiedenen durchgreifenden, Abweichungen desselben von

dem gemeinen Recht und dem württembergischen Rechte der letzten

Iahrhunderte. Wichtig ist besonders der erstere Grundsatz, wodurch

nun wieder ein Grundsatz des älteren deutschen Rechts, wenn

auch in veränderter ^orm , hergestellt worden, wichtig besonders

auch darum, weil damit die Form derDinglichkeit, nämlich der unmit

telbare Nenis zwischen dem Berechtigten und der Sache, welcher nament

lich bei der Privathypothek und bei den generellen Unterpfändern nicht

hervortrat, nunmehr vollständig gewahrt ist, indem der Pfandgläubiger,

wenn auch nicht im Besitze der verpfändeten Sache, doch durch die öf

fentlichen Bücher in ein Verhaltmß zu derselben gesetzt ist, welches ihm

eine seinem Rechte entsprechende Einwirkung auf die Sache und eine
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Verfolgung seines Rechts gegen Dritte jederzeit möglich macht.

Wenn gleich übrigens in dem Pfandgesetze und den dasselbe ergän

zenden Vorschriften sehr umfassende Bestimmungen über das Pfand

recht enthalten sind, fo kann doch die Beiziehnng des gemeinen

Rechts theils als Auslegungsinittels, theils als subsidiärer Quelle

nicht ganz entbehrt werden 5); nur ist um der bemerkten Eigenthüm«

lichkeiten des einheimischen Rechtes willen sehr vorsichtig bei je

nem Gebrauche z» verfahren.

1) Pf. Ges. Art. 2-4. 245. Vgl. Verh. d. Abg. v. 1824. I Beil.H.

I. Abth. S. 72.

2) Pf. Ges. Art. ««. Verh. d. Abg. a. a. O. S. 118. Hufnagel,

Belehrung über das Pfand :c. Gesey 4. Ausg. Bd. I. S. ZZ.

Z) Pf. Ges. Art. 96 f. Verh. d. Abg. a. a. O. S. ,75.

4) Prior. Ges. Art. 4. n. 5.

5) In dem Art. 26«. des Pfandgesetzes werden ausdrücklich nur dieje

nigen allgemeinen und besonderen Rechtsgrundsätze aufgehoben, welche den

neuen Bestimmungen entgegen sind.

§. 31«.

Arten des Pfandrechts: Unterpfand, Faustpfand.

Die Eintheilung in generelle und fpecielle, ausdrückliche und

stillschweigende, öffentliche und Privat -Pfandrechte ist nach dem

neuen Pfandgesetze weggefallen, da es jetzt weder allgemeine, noch

gesetzliche, noch Privat -Hypotheken mehr gibt. Dagegen unter

scheidet das Pfandgesetz ausdrücklich zwischen Untetpfand und

Faustpfand, jedoch in einem vom bisherigen Rechte etwas verschie

denen Sinne. Der bisherige Sprachgebrauch hat nämlich mir dem

Worte Unterpfand keine bestimmte Unterart des Pfandrechts bezeich

net, und namentlich gebraucht das Landrecht ') jenes Wort ohne

alle Beziehung zu dem verpfändeten Gegenstand. Das Pfandgesctz

dagegen stellt das Unterpfand dem Fanstpfande entgegen, und zwar

nicht etwa im Sinne des römischen Unterschieds zwischen KvpoiKec«

und piFnns?), welcher lediglich auf das Verhältniß des Pfand

gläubigers zur verpfändeten Sache sich bezieht, je nachdem nämlich

derselbe zugleich in den Besitz der letztern gesetzt worden oder nicht

sondern es ist ein eigenthümliches Merkmal für das eine wie für
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das andere Recht geschaffen worden. Ein Unterpfand kann nämlich

nur an unbeweglichen, ein Faustpfand nur an beweglichen Sa

chen bestellt werden Zwar ist die Uebergabe der Sache an den

Gläubiger auch jetzt noch bei dem Faustpfande, nicht, aber der

Mangel derselben bei dem Unterpfande wesentlich ; denn ein Pfand

recht an einer verpfändeten unbeweglichen Sache, auch wenn diese

dem Gläubiger in Besitz gegeben wird, bleibt dennoch Unter-

Pfand. Dabei ist jedoch noch etwas Characteristisches in der Erwer-

bungsart auch bei dem jetzigen Unterpfand« ins Auge zu fassen.

Wie nämlich das Faustpfand durch Uebergabe der verpfändeten

Sache zu Handen des Gläubigers als Folge des Pfandvertrags ^)

zu Stande kommt, so erhält dagegen das Unterpfand sein Daseyn

nur durch den von der Obrigkeit bewirkten Eintrag in das Unter-

pfandsbuch Auch diese Eigenschaft, welche ohne alle Ausnahme

überall dem Unterpfande nothwendig ist und dasselbe gleichfalls

äußerlich von dem Faustpfande unterscheidet, ist als ein wesentli

ches Merkmal in den Begriff des Unterpfands aufzunehmen Man

versteht daher unter Unterpfand ein durch obrigkeitlichen Ein

trag in das öffentliche Buch bestelltes Pfandrecht auf einer fremden

unbeweglichen Sache, unter Faustpfand dagegen ein Pfandrecht

auf einer fremden beweglichen Sache, welche durch Uebergabe der

selben bestellt ist.

. i) Th. II. Tit. 7. .

2) Wiewohl im Gesetze Art. I» hierauf hingewiesen ist.

Z) ?. IV. s. §. 7. Sintenis, Pfandrecht §. 27. Zuweilen wird

auch gar nicht unterschieden, v. XX. t. tr. s. §. t.

4) Art. Z. 245. Ueber den Begriff von beweglichen und unbeweglichen

Sachen s. oben §. !«Z. Schon im römischen Rechte finden sich Spuren,

wonach ein x!gnus vorzugsweise nur an Mobilien gedacht wurde, v. I,.

«s. tr. 25g. §. 2. ?. I. «. S. jedoch c. VIII. 14. const. 4. Lck. 8eKr».

äer, Oomm. »ck §. 7.1n«t. I. c. '

5) Art. 245.

6) Art. 2.

7) Mayer, Comm. des Pfandges. Th. I. S. zZ.
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Allgemeine Bedingungen des Pfandrechts:

i>) In Ansehung des Gegenstandes.

Soll eine Sache Gegenstand des Pfandrechts werden, so mnß

dieselbe veräußerlich ') und im Cigenthume des Verpfänders seyn^).

Daraus folgt: t) eine fremde Sache kann nur mit Einwilligung

des Eigenthümers verpfändet werden. Es kann daher der Mann

die Güter seiner Frau, der Vater oder die Mutter die Güter ihrer

Kinder nicht ohne deren Willen versetzen Eine ohne diese Ein

willigung vorgenommene Verpfändung ist von Anfang an nichtig>

und kommt auch dann nicht zu Kräften, wenn in der Folge der

Schuldner Eigenthümer oder der Eigenthümer Nachfolger des

Schuldners wird 2) Ein bedingtes Eigenthum kann nur auf

so lange verpfändet werden, als dasselbe nicht aufgelöst

ist 5). Ebenso verliert das von dem Eigenthümer bestellte Pfand

recht seine Wirksamkeit, wenn aus irgend einem andern Grunde

das Eigenthum rückwärts aufgelbst wird. Das Pfandrecht des

Gläubigers hört daher mir dem Rechte des Verpfänders von selbst

auf °); doch kann derselbe jedenfalls an dasjenige sich halten, waö

der zur Erwerbung oder Wiedererlangung des Guts Berechtigte

an den Verpfänder zu bezahlen har^). Ein bloß persönlicher An,

spruch auf die Erwerbung oder Wiedererlangung einer Sache, selbst

wenn der Gläubiger denselben zur Zeit der Erwerbung seines Pfand

rechts kannte, steht dagegen der Gültigkeit und Wirksamkeit des

letztern nicht im Wege^). Z) Eine im Miteigentum Mehrerer be

findliche Sache kann von jedem der Theilhaber nur zu seinem in

tellectuellen 'Antheile verpfändet werden. Wird die Sache später

, getheilt, so tritt dafür der dem Verpfänder reell zugeschiedene Theil

an die Stelle, vorbehaltlich des Regresses an die übrigen Theile,

im Falle jener weniger Werth haben sollte, als die verpfändete nn-

abgesonderte Quote 4) Steht jemand bloß der Nießbrauch, nicht

auch das Eigenthum, an einer Sache zu, so kann er nur jenes sein

dingliches Recht'"), nicht auch die Sache selbst zu Pfandrecht ein

setzen. Steht umgekehrt dem Verpfänder bloß das Eigenthum,

nicht auch die Nutznießung an der Sache zu, so erstreckt sich das

Pfandrecht nur ^ auf die Substanz der Sache, nicht auch auf die

Früchte, so lange die Nutznießung dauert!"). »
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1) Pf. Ges. Art. 6. 247. Vgl. §. 109. Heeger, Comm. I. S. Z6.

Ueber die Beschränkung der Veräußerungsbefugniß bei Lehen- nnd Stamm»

gütern s. Lehenrecht, Erbrecht. Eine bloß persönliche Beschränkung der

Veräußerungs» Befugnis! macht das bestellte Pfandrecht nicht unwirksam.

Mayer, Comm. I. S. 77 f.

2) Pf. Ges. a. a. O. Ueber die Vermuthung des Eigenthnms an

unbemeglichen Sachen aus den öffentlichen Büchern s. §. 242. Note e.

Daraus folgt aber -nicht, daß jede von einem nicht öffentlichen Eigen-

thümer vorgenommene Verpfändung ungültig sey. Volley, Commentarl.

S. 2z9 f. 29. ' '

s) L. R. u. 7. §. So der Mann :c. Volley, von öffentlichen Unter-

Pfändern K 6«. Mayer a. a. O. S. 8Z.

4> Art. 6. Vgl. L.R. a. a. O. ^

5) Außer wen» die Bedingung ohne den Willen des Verpfänderö nicht

erfüllt werden könnte, v. XX. s. tr. S. Thibant, Pand. §. 92. Bol«

ley, Comm. S. 78 f.

6) Pf.Ges. Art. 8. 12Z. 1Z4 Anderer Ansicht ist Mayer, Comm.

I. S. 1Z4. S. jedoch §. 29Z. Note 9. ,

7) Art. 8. Gesetz vom 21. Mai 1828. Art. 71. Satz 2.

8) Gesetz v. 21. Mai 1828. Art. 7«. S. jedoch §. 244. Note 2.

9) Pf. Ges. Art. 9. Auf den Fall, daß durch reinen Tausch ein an

deres Ob>ect vom Verpfänder erworben wird, findet obige Surrogirung

nicht Statt; hier bleibt vielmehr das Pfandrecht auf der ausgetauschten

Sache, wenn nicht der Pfandgläubiger jn die Surrogirung einwilligt.

Ig) v. XX. 1. kr. I1. §. 2. Hepp im civ. Archiv Bd.'XIIl, S.Z47.

Sintenis, Pfandrecht S. 1Z1. Die Bedingungen, unter welcheu ein

Lehen und Fidcicommiß verpfändet werden kann, richten sich nach den bei

diese» Lehren vorzutragenden Grundsätzen. Pf.Ges. Art. 7.

11) Art. 7.

§. 312.

K) I» Ansehung der zu versichernden Forderung.

Ueber die nothwendige rechtliche Beschaffenheit der Forderung,

wofür ein Pfand bestellt wird, enthält das Pfandgesetz keine Be

stimmungen. Es kommen daher hier die gemeinrechtlichen Grund

sätze zur Anwendung. Hiernach kann im Allgemeinen eben sowohl
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für eine zukünftige als gegenwartige, für eine ungewisse und be

dingte, als gewisse und unbedingte Forderung, eben sowohl für eine

fremde als eigene Schuld ein Pfandrecht bestellt werden '). Ver

möge der accessorischen Natur des Pfandrechts wird jedoch überall

eine gültige Hauptverbindlichkeit vorausgesetzt. Daher hat ein

Pfandrecht für eine Forderung, welche durchaus und in jeder Be

ziehung nichtig ist 2), so wenig Anspruch auf Bestand, wie die ver

sicherte Hauptverbindlichkeit selbst. Ebenso ergibt sich von selbst,

daß ein Pfandrecht/ welches für eine Forderung bestellt wird, nach

dem diese bereits vollständig bezahlt ist, kein rechtliches Daseyn zu

gewinnen vermag. Kann aber nicht für eine s. g. natürliche Ver

bindlichkeit (§. 161) ein Pfand bestellt werden, d. h. für eine Ver

bindlichkeit, welcher es zwar an den allgemeinen natürlichen Re

quisiten nicht fehlt, welcher aber gleichwohl der volle rechtliche Ef

fect aus positiven Gründen entzogen ist? Nach römischem Recht

scheint die Frage bejaht werden zu müssen Indessen selbst die«

jenigen Rechtslehrer, welche hierin am weitesten gehen, nehmen die

Wirksamkeit des Pfandrechts in dem eben angeführten Falle nicht

durchaus an, sondern machen dieselbe davon abhängig, daß dem

Schuldner im Falle geleisteter Zahlung keine Rückforderungsklage

zustehe Wann nun aber diese zustehe, ist gleichfalls bestritten

und kann im Allgemeinen wieder nur aus dem Wesen der Schuld

beurtheilt werden, woraus auch die gegenwärtige Frage zu beant

worten ist. Wenn nämlich die Wirksamkeit des Pfandrechts ab

hängig ist von der Wirksamkeit der Hauptverbindlichkeit, so kann

jenem nur in demselben Maße Klagbarkeit zugeschrieben werden, in

wclchem sie dieser zukommt. Ist daher die Forderung nur durch

eine, Einrede geschützt, so kann auch das Pfandrecht nur auf diesem

Wege geltend gemacht werden^). Ist ferner die Forderung, wofür

die Verpfandung geschehen ist, nicht ganz, sondern nur theilweise

ungültig, so ist das Pfandrecht für den gültigen Theil allerdings

wirksam °). Ist endlich durch die hinzukommende Pfandbestellung

ein ursprünglicher Mangel der Hauptverbindlichkeit gehoben oder

eine Einrede wider die Forderung entfernt worden, so ist oas be

stellte Pfandrecht in so weit gültig und klagbar, als es die zu

Grund liegende Forderung nunmehr selbst ist

I) v. XX. I. fr. s. xr. §. s. Vgl. Pf. Ges. Art. 1t. Sah Z. ?r.

Osun, L«mm. üe pignore äebit« tuwr« acceäoule. Lub. 17S«. Hepp,
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über den Anfang des Pfandrechts an zukünftigen Gütern in Roßhirts Zeit

schrift f. Civil- u. Criminal-Recht I. S.ZZ6. Sintenis, Pfandr. Z. 16.

Ist dij Forderung noch nicht exigibel, so kann freilich auch das Pfand

recht nicht geltend gemacht werden, außer wenn Gefahr ist, dasselbe zu ver

lieren. Glük, Comment. XIV. S. 45. Ueber die nothwendige Ausmitt-

lung der Größe der Forderung bei dem Unterpfandsrechte s. unten tit. II.

2) Glük, C,mm. Bd. I. S. 178 f. Bd. XIV. S. 4«.

Z) v. I. o. I. pr. kr. 14. §. 1.

4) Mayer, Comm. I. S. 22 f.

5) Sofern nämlich der Gläubiger die Sache in Händen hat. Web/r,

über natürl. Verbindl. §. 1«7. Glük, Comm. Th. XIV. S. 4z. Seuf-

fert, Erörterungen zu Schmeppe II. S. 88. Volley, Comm. S. 2,;i.

Anderer Ansicht ist Frenke, civ. Abhandl. Gött. 182«. Nr. 2. Mayer

a. a. O. S. z1 f. Sintenis, Pfandrecht S. 42.

6) Glük, Comm. I. S. 189. XIV. S. 43.

7) Z. B. wenn ein Haussohn, nachdem er sein eigener Herr gewor

den, für eine früher contrahirte Schuld ein Pfandrecht einräumt. v. XIV.

6. tr. 9. pr. „Us^ue sck pignori» tjusutitstem." Ebenso wenn eine Frauens»

Person für eine von ihr unförmlich übernommene Bürgschaft ein Unterpfand

in Form des Art. 2t und 22 des Pfandgesetzes vor der Obrigk it einsetzt.

Volley, Comm. S. 7. Dasselbe gilt, wenn die Forderung verjährt ist

und daher mit einer Einrede vernichtet werden kann. Ein Verzicht auf

diese Einrede liegt nämlich eben sowohl darin, wenn «in Pfand für die

Forderung bestellt, als wenn diese bezahlt wird, ohne daß man darum nö-

thig hätte, mit Weber, natürl. Verbindl. 5.92. u. A. jenes daraus her

zuleiten, daß auch nach der Verjährung dem bisherigen Gläubiger im-

mer noch eine Einrede übrig bleibe. Vgl. j. 16«. Note 1.

§. 312.

Umfang des Pfandrechts:

s) hinsichtlich des Gegenstands.

Nachdem die Generalhypotheken des römischen Rechts durch

das Pfandgesetz abgestellt sind (g. 509. Nr. 2.), kann das Pfand

recht nur noch gewisse fest bestimmte Sachen oder Rechte, nicht auch

einen Inbegriff von Vermögensrechten, als ein Ganzes (universtts» ,

juris), z. B. das ganze gegenwärtige und zukünftige Vermögen,
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eine Erbschaft, das ganze Beibringen eines Gatten umfassen. Da

gegen kann auch jetzt noch ein Inbegriff gleichartiger beweglicher

Sachen (uni>. tscti), z. B. eine Heerde, ein Waarenlagev» eine

Bibliothek verpfändet werden, und in diesem Falle ^ unterliegen

dem Pfandrechte von selbst auch die einzelnen Sachen, welche nach

der Verpfändung der Gesamtheit einverleibt werden, wogegen,

sofern ein Wechsel unvermeidlich ist, diejenigen Bestandtheile,

welche daraus veräußert werden, mit der Hinweggabe vom Gan

zen aufhören, mit >dem Pfandnexus behaftet zu seyn Auf

unbewegliche Sachen findet dieser Grundsatz der Surrogirung oder

wechselweisen Haftung, der auch bei Mobilien nur als Ausnahme

vorkommt, keine Anwendung 2). Wenn nämlich ein ganzer Güter-

Complex, z. B. ein Rittergut, ein Bauerhof verpfändet wird, so

begreift das Pfandrecht nicht das Ganze als solches, sondern nur

die einzelnen Güter, cms welchen dasselbe zur Zeit der Verpfändung

bestand Daher erstreckt sich das Pfandrecht zwar, wie bei be

weglichen Sachen, auf die natürlichen und künstlichen Accessionen,

so lange solche als T heile der verpfändeten Gegenstände bestehen,

namentlich auf die Früchte, so lange sie nicht getrennt sind^), auf

Gebäude, welche auf dem Grund und Boden errichtet werdeli, nicht

aber auch auf diejenigen beweglichen oder unbeweglichen Sachen,

welche bloß in eine äußere willkürliche Verbindung mit dem Güter-

ganzen gebracht und nicht speciell in der Verpfandung begriffen

sind, z. B. auf Güterstücke, welche demselben später einverleibt

werden °). Es verhält sich also hier in der Hauptsache nicht an

ders, als wenn mehrere Güterstücke, welche kein zusammenhängen

des Ganzes bilden, verpfandet werden, oder wenn eine einzelne' un

bewegliche Sache eingesetzt ist. Auch hier erstreckt sich das Pfand

recht auf äußere Zugehörungen irgend einer Art nur, sofern sie in

der Verpfändung ausdrücklich begriffen sind

t) Pf. Ges. Art. 5i. Hier ist zwar nur von der Verpfändpug solcher

Gesamtheiten als Zugehörden von Immobilien die Rede; allein dasselbe

gilt auch von der sclbstständigen Bestellung zu Faustpfand. Wenigstens

ist hierin das bisherige Recht nicht abgeändert; worüber I^ser, AKSilt.

sö ?snö. »peo. 22Z. LoLseKer, prin«. §. 1168.

2) §.105. Note2. Warnkönig im Arch.-Bd.XI. S.!g7. Verschied. ^

Ansichten s. bei Glük, Pand. Bd. XVIll. S. 2Z«. u. 2ZI. Sintenis,

Pfandrecht S. 467.
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Z) Thibaut, Pand. L. 784. Note f. Volley, verm. Anfi. Bd. I.

Z29. ,

4) Volley, Comm. I. S. 229. Daher die nothmendige Hinwcisung

auf die Urkunden, worin die einzelnen Bestandtheile beschrieben sind.

Art. t ,9. .

, z) Art. 49.

6) Volley, verm. Aufsätze I. S. Z28.

7) Nur in der Form der Verpfändung findet ein Unterschied Statt.

Art. 189 a. E. ." , ' - ,'' ' ^

8) Art. 19«. V

s. SN. - „ , , '

b) Hinsichtlich der Forderung.

Das Pfand haftet für die ganze Forderung, wofür es bestellt

morden, und zwar im Zweifel mit Einschluß der Zubehörungen an

Zinsen, Kosten, vertragsmäßigen Strafen '). Hinsichtlich der Haf

tung für die Zubehörungen macht jedoch das Pfandgesetz eine Aus

nahme bei dem Pfandrechte an unbeweglichen Sachen (Unterpfande).

Diese haften nämlich für die Accessionen der Hauptforderung nur

folgendermaßen: 1) ist eine Forderung nicht als verzitislich in daö

Unterpfandsbuch eingetragen, so haftet das Pfand für keine Zinse,

ausgenommen die Verzugszinse, welche von Anstellung der Schuld-

oder Pfandklage oder von Erkennung des Concurses an erwachsen

sind 2). 2) Auch wenn eine Forderung als verzinslich eingetragen ist,

haftet das Unterpfand nur für den laufenden Zins bis zur Zeit der

Einklagnng und die Rückstände zweier Iahre, nicht auch für wei

tere Zinse oder für die dem Gläubiger verursachten Proceßkosten

oder sonstige Nebenforderungen In dieser Beziehung hat daher det

Gläubiger nur ein persönliches Forderungsrecht Selbst eine entge

gengesetzte Uebereinkunft der Parteien ist unverbindlich 5); wiewohl

allerdings für einen bestimmren Betrag bereits rückständiger Zinse,

sowie hinsichtlich anderer Nebenforderungen ein besonderes Pfand

recht errichtet werden kann °). — Diese Beschränkungen (1. n. 2.)

finden jedoch aufPfandrechte an beweglichen Sachen (Faustpfänder)

keine Anwendung ; vielmehr kann hiebei der Pfandgläubiger nicht

nur für die versicherte Hauptsumme, sondern auch für alle bedun-

Sltyschtr Pri». R, II. Bd. ,6
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gene oder Verzugs-Zinse, Proceßkosten und andere Nebenforderungen

die verpfändete Sache in Anspruch nehmen ^

1) Sintenis, Pfandrecht §. 48. Z. V. Kosten eines Processes,

welchen der Fanstpfandglaubiger als Besitzer der Sache zu führen hatte,

Aufwand an Meliorationen.

2) Pf. Ges. Art. 55. Volley I. S. !ZZ.

Z) Das, Art. 54. u. 55. Volley I. S. 254. Die Zinsen nach ein

gereichter Klage oder erkanntem Gante (Art. 115) sind unter obiger Be

schrankung nicht begriffen.

4) Nicht entgegen ist Art. 95. Satz 2, wonach der Gläubiger auch

hinsichtlich dieser weiteren Accessorien ans dem Erlöse des Pfands Befrie

digung verlangen kann , wenn der Verpfänder zugleich Schuldner ist und

kein anderer Pfandglänbiger dadurch verkürzt wird; vielmehr geht gerade

hieraus der Mangel eines Pfandrechts hervor. Auch auf die Priorität im

Concurse erstreckt sich jenes weiter gehende Bcfriedigungsrecht nicht. Prior.

Ges. Art. 9.

5) Pf. Ges. Art. 54. Satz 2. - , ^

«) Auf künftige Zinse kann das Pfandrecht nicht erstreckt werden.

Pf. Ges. Art. 54. Satz Z. Eine scheinbare Ausnahme enthält die Verord.

vom 21. Mai 182-,. §. 15. hinsichtlich der Cautionen der Präsumtiverben

eines Verschollenen. S. jedoch Volley, Comm. I. S. 255. Auf Kosten

und andere Nebenfordernngen bezieht sich das Requisit des Rückständig-

seyns nicht; hier gilt der Art. 11. Satz 2. Vcrh. der Abgeord. v. 1824.

III. Beil.H. S. 2jl.

7/ Pf. Ges. Art. 255. Prior. Ges. Art. 9. Hierher gehört nament

lich auch der nothwendige Aufwand auf die Sache. Wegen des nützlichen

Aufwands gestatten nur eine persönliche Klage in Verbindung mit dem

Jnbehaltungsrecht Glük, Pand. XlV. S. «7. Volley, Commentar II.

S. 592. Sintenis, Pfandrecht S. 248.

, §. Z15.

Rechtsmittel.

Das Pfandrecht verleiht ein dingliches Recht auf die verpfän

dete Sache, welches durch ein eigenes Rechtsmittel, die Pfand

klage, geschützt ist. Die persönliche Klage aus dem Hauptgeschäft

(z. B. Darlehen) ode'd anderen persönlichen Nebenverbindlichkeiteu
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(z.B. aus der Bürgschaft) ist dadurch nicht ausgeschlossen. Vielmehr

hat der Gläubiger die Wahl, ob er sich sogleich an die verpfändete

Sache oder vorerst an den Schuldner halten will. Beide Rechts

mittel können sogar mit einander verbunden werden Allein zwi

schen der Pfandklage und diesen persönlichen Rechtsmitteln findet

der wesentliche Unterschied Statt, daß jene dem Gläubiger und sei

nen Rechtsnachfolgern zusteht gegen den Besitzer der verpfändeten

Sache, sey dieser nun der Pfandschuldner oder ein Dritter^), wäh

rend die persönliche Klage stetö nur gerichtet ist gegen den persön

lich Verpflichteten, den Hauptschuldner oder Burgen. Die Pfand

klage kann daher möglicher Weise gegen einen ganz Anderen gerich

tet seyn, als die Schuldklage, namentlich wenn der Schuldner die

verpfändete Sache veräußert, oder wenn ein Dritter für den Schuld

ner das Pfand bestellt hat. Zwar setzt die Pfandklage als ein accef-

sorisches Recht eine gültige Forderung voraus ^). Alle Einreden,

welche zegen den Bestand der Forderung gerichtet sind, können da

her auch ihr entgegengesetzt werden^), namentlich die Einrede des

nicht bezahlten Gelds, der Novation, der Zahlung, der Verjäh

rung^). Allein daraus folgt nicht, daß die Pfandklage von der

Schuldklage unbedingt abhäng'g oder nnr statthaft-sey neben der letz

tern. Kann nämlich ein Pfandrecht auch bestehen für eine nicht

fällige und daher derzeit nicht klagbare Forderung, fo muß auch die

Pfandklage zum Schutze desselben gegeben seyn, ungeachtet die

Schuldklage wegen Beschaffenheit der Forderung im Augenblick un-

zuläßig, namentlich wenn der Faustpfandgläubiger aus dem Besitz

der Sache gekommen ist °). Zweck der Pfandklage ist Befriedi

gung der versicherten Forderung mittelst der verpfändcten Sache ?) ;

und zwar hat der Pfandgläubiger im Allgemeinen die Wahl, sich an

dieses oder jenes ihm eingeräumte Pfand zu halten ^). Indessen

darf derselbe sich nicht unmittelbar durch Vcräußerung der Sache be

zahlt machen, sondern er muß sich im Falle nicht geleisteter Zahlung

der obrigkeitlichen Hülfe bedienen ^). Ein Nebenvertrag, wonach in

diesem Falle das Pfand ohne Verkauf dem Gläubiger verfallen seyn

soll, ist ebenso ungültig, als eine Uebereinkunft, wodurch dem

Gläubiger das Recht, die Veräußerung der Sache zu bewirken,

entzogen werden will '").

1) Pf. Ges. Art. 9«. tt6.

6*
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2) Art. 114. Volley, Comm. I. S. Z04-Z06. , - - .,. . v

Z) S. §. Z«!. -

4) Art. 12Z. Nr, 1. Art. 86.

5) Anderer Ansicht ist in letzterer Beziehung neben Ander» Volley,

Comm. I. S. 261. S. jedoch §. 16«. Note 1.

6) v. XX. ,. kr. 14. Mayer, II. S. 12 f. 161 f. And. Ans. sind im

Allgemeinen Seeg er I.S.28i. Bolleyl. S.Z11 f. S. auch §. ZZ5. Note Z.

7) Pf. Ges. Art. 9«.

8) v. XX. s. tr. 8. S. jedoch §. ZZ5. u. ZZS.

9) Cxecut.Ges. Art. Z2.

1«) Art. 91.
,, ,

,

Zweiter Titel.

Von dem Unterpfande.

«rster Abschnitt.

Gegenstand des Unterpfands.

S- 316.

Gegenstand der Unterpfands -Bestellung sind: 1) unbewegliche

körperliche Sache», also liegende Güter und darauf stehende

Gebäude nebst Zugehörden bewegliche Sachen nur als Zugeho-

rungen von unbeweglichen namentlich s) sofern sie mir solchen

durch Natur oder Kunst verbunden sind. Diese sind mit der Haupt

sache, deren Natur sie annehmen, immer zugleich verpfändet; da

gegen hört das Unterpfand an ihnen von selbst auf, sobald sie ge

trennt und somit wieder Dinge für sich geworden sind ^) ; b) sofern

sie in eine willkürliche, äußere (incvhärente) Verbindung mit einer

unbeweglichen Sache gebracht sind Diese sind nicht von selbst

mit verpfändet 5); vielmehrbedarfes einer ausdrücklichen Bezeichnung

derselben im Unterpfandsbuche entweder nach einzelnen Stücken oder

unter Hinweisung auf eine bereits vorhandene urkundliche Beschrei

bung °). In diesem Falle aber wird dasPfandrecht nicht aufgehoben durch

einseitige Trennung?). 2) Rechte, welche den unbeweglichen Sachen

gesetzlich gleichkommen. Hierher gehören überhaupt Rechte> welche
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in einem unmittelbaren Zusammenhange mit Immobilien stehen,

namentlich Rechre von, an und auf unbewegliche Sachen (Real

rechte, Reallasten, objectiv dingliche Rechte)^). Sofern indessen

diese Rechte Zubehörden unbeweglicher Sachen sind, können sie in

der Regel nicht selbstständig, sondern nur mit dem herrschenden

Gute zugleich verpfändet werden ^) , und auch im letzteren Falle

bedarf es einer besonderen Bezeichnung im Unterpfandsbuche

Das Pfandrecht, als Zubehörse der Fvrderung, kann nur mit dieser,

und zwar nicht zu Unterpfand, sondern bloß zu Faustpfand («uK-

planus) eingesetzt werden ").

1) Pf. Ges. Art. Z. 49. Ueber den Begriff unbeweglicher Sachen s.

§. 10Z.

Art. Z. Sah 2. Abgesondert von der Hauptsache können sie nicht

zu Unterpfand, sondern nur zu Faustpfand eingesetzt werden. And. Ans.

ist Mayer, Comm. I. S. 6t f. S. jedoch Haupt.Jnstr. §. 6«. See.

ger, Comm. I. S 29. Volley, Comm. I. S. 21.

Z) 3. B. die Ziegel auf dem Dache, die eingemauerten Spiegel,

Oefen, die Pfahle im Weinberg. Diese sind eigentlich nicht Zubehörungen

im engeren Sinne, sondern Bestandtheile der Hauptsache, somit selbst un

beweglich. Mayer, Comm. I. S. 59. 'Volley, Comm. I. S. 2«.

4) §. 107. 3. B. eisern Vieh bei einem Gute, Gefässe und Waaren

bei einer Apotheke, bei Brauhäusern Schiff und Geschirr. Vgl. Lehnert,

bair. Hypothekenrccht. Sulzbach 18Z8. §. 2Z.

5) Wie Mayer, Comm. I. S. 62. u. 6Z. glaubt.

6) Art. 19«. 3. B. das Gutsinventar. Haupt-Jnstr. §. 68. Bol»

ley, Comm. l. S. 21.

7) Nicht entgegen ist Pf. Ges. Art. Z. „so lange sie diese Eigenschaft

haben :c." Mayer, Comm. I. S. 65., welcher jedoch S. 6Z. zu weit

gehend Obiges auch auf die Accessionen lic. «, bezieht. Ebenfalls zu weit

geht Weishaar, Handbuch II. §. S79. Note e, indem er die Trennung

selbst für nichtig hält; denn die von ihm angeführte Stelle (oben §. 107.

Note 4 e!t.) bezieht sich nicht auf bewegliche Zugehörungen. Ebenfalls

zu berichtigen ist Hufnagel, Belehrung I. ,S. 26.

«) §. 245. 254. 28«.

9) §. 245. Note 8. §. 107. Vgl. Seeg er I. S. ZI f. Mayer l.

S. 66 f. Volley I. S. IS.
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1N Note 6. Haupt-Jnstr. §. «S«.

,ll) Art, 4. Haupt'Justr. §. S9. Seeger a. o. O. S.

Zweiter Abschnitt,

von den Rechcsgründen der Unterpfands - Bestellung.

Von den Mandrechtstiteln überhaupt.

(Allgemeiner und besonderer.)

Wie bei dem Eigenthum (§. 285), so ist auch bei dem Unter

pfand zu unterscheiden ein Erbwerbgrund (tiwlus soczuirenäi, Pfand-

rechtstitel) und eine hinzukommende Thatsache der Erwerbung (m«-

<Ii,8 scciuirencli, Unterpfandsbestellung). Iener kann liegen in ge

setzlicher Bestimmung (gesetzlicher Pfandrechtstitel) oder in Privat-

Willkür (bedungener Pfandrechtstitel), namentlich Vertrag und letz

tem Willen '). Dadurch entsteht aber vor der Hand noch nicht

das dingliche Recht des Unterpfands, welches nur durch Ein

trag in das Unterpfandsbuch bewirkt wird, sondern bloß ein

persönliches Recht, eine Unterpfandsbestellung zu verlangen 2).

Dieses Recht ist entweder unbestimmt auf alle unbewegliche Sachen

des Schuldners gerichtet (allgemeiner Pfandrechtstitel)^), oder nur

auf bestimmte Gegenstande (besonderer Pfandrechtstitel) ^f. In

jenem Falle kann der Pfandrechtstitel so lange geltend gemacht

werden, als noch unterpfandsfähiges Vermögen des Schuldners

vorhanden ist; er umfaßt jedoch weder, wie die Generalhypothek

des früheren Rechts, das ganze Vermögen mit einem dinglichen

Rechte, noch gibt er der Regel nach dem Gläubiger die Wahl un

ter den vorhandenen verpfändbaren Gegenständen; die Allgemeinheit

des Pfandrechtstitels liegt vielmehr nur in der Unbestimmtheit des-

stlben, vermöge welcher der Gläubiger verlangen kann, daß ihm

ans der vorhandenen Masse von unbeweglichen Gegenständen ein

bestimmtes Pfandrecht ermittelt werde ^). Vereinigen sich die Be

theiligten nicht über die zu verpfändenden Gegenstände, so hat die

Unterpfandsbehörde solche auszuwählen °). Der besondere Pfand

rechtstitel ist dagegen an sich schon auf gewisse Sachen gerichtet;

aber auch er gibt noch kein dingliches Recht, sondern nur die Be-

fugniß, ein solches Recht auf jenen Sachen errichten zu lassen ?).
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Gleichwie daö Pfandrecht selbst, so erstreckt sich auch der Pfand

rechtstitel nur auf die Forderung, für welche er erworben ist; er

kann mithin nicht von einer Forderung anf eine andere übertragen,

noch verbindungsweise (copulativ) auf eine nicht accessorische For

derung erstreckt werden. Dagegen kann ein Pfandrechtstitel auch

für eine ihrer Existenz oder ihrer Summe »ach durchaus unbe»

stimmte Forderung s), erworben und ist er erworben, wie ein an

deres Vermögensrecht von den Erb?» des Berechtigten ^) und gegen

die Erben des Verpflichteten geltend gemacht werden.

1) Pf. Ges. Art. 15. und I6. Einen gerichtlichen Pfandrechtstitel s.

§. 524. Note 8.

,2) Art. ,s. im Eingang.

5) Hierher gehören die meisten gesetzlichen Pfandrechtstitel Z. 519 bis

321. Aber auch durch Vertrag kann ein allgemeiner T^tel eingeräumt seyn.

4), Hierher gehört z.B. der gesetzliche Titel derBaugläub'iger und der

angewiesenen Gläubiger §. 524. Der Titel der Erbschaftsgläubiger §. 525,

ist ein allgemeiner oder besonderer, je nachdem er gegenüber von der Köre-

<Zitas i»(t.n» rder dem Erben geltend gemacht wird.

ö) Mayer, Comm. I. S. 225. Volley, Comm. I. S. 104.

6) Art. 179. Dieß gilt auch, wen» der Titel alternativ auf diese

oder jene bestimmte Sache gerichtet ist. Das. 5. Abs. Volley a. a. O.

Hierdurch ist das gemeine Wahlrecht des Schuldners aufgehoben. Anderer

Anficht scheint zu seyn Mayer a. a. O. S. 226. Wenn durch Vertrag

oder Testament dem Einen oder Andern ein Wahlrecht eingeräumt ist, so

bleibt es allerdings hierbei.

7) Mayer a. a. O. Volley a. a. O. S. los.

8) Wenn gleich seine Vollziehung Bestimmtheit der Forderung voraus»

setzt. Mayer a. a. O. S. 226.

9) Vgl. Volley a. a. O. I. S. 186. Ueber die Dauer des Pfand

rechtstitels und dessen Vollziehung überhaupt s. §. 525.

» - §. 31«.

Insbesondere 1) Vertragsmäßiger und testamentarischer

Pfandrechtstitel.

Das Pfandgesetz läßt zwar aus dem Vertrage und letzten Wil

len noch kein wirkliches Pfandrecht hervorgehen, wohl aber einen
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Pfandrechtstitel. Vorausgesetzt wird hiebe! die Gültigkeit des

Rechtsgeschäfts, worauf der Titel beruht, und die Fähigkeit des

Ertheilers, über den betreffenden Gegenstand zu verfügen In

dessen kann sowohl durch einen Codicill, als durch ein Testament, so

wohl durch einen stillschweigenden, als ausdrücklichen^ Vertrag ein

Pfandrechtstitel zugesagt werden. Der Minderjährige kann ohne

Einwilligung seines Vormunds keinen vertragsmäßigen Titel ein

räumen 2). Für den Unmündigen, Wahnsinnigen, Verschwender

und Gantmann kann nur der obrigkeitlich bestellte Verwalter auch

in diesem Falle handelns). Wird von dem Verwalter eines frem

den Vermögens ein Pfandrechtstitel bestellt, so muß derselbe er

mächtigt seyn, nicht bloß für Rechnung jenes Vermögens eine

Schuldverbindlichkeit einzugehen, sondern auch Güter zu veräußern

und zu verpfänden Daher kann von dem Vormunde ohne Er

mächtigung der Vormundschaftsbeh'orde kein Titel eingeräumt wer

den °). Will eine verheirathete Frau unter Lebenden einen Pfand

rechtslitel bestellen, so bedarf es der Zustimmung des Ehemanns;

und wenn die Schuld eine f,emde ist, sey es die des Ehemanns

oder eines Dritten, so müssen überdieß die hinsichtlich der weiblichen

Bürgschaften vorgeschriebeneu Förmlichkeiten beobachtet werden

1) Pf. Ges. Art. 17. u. ,8.

2) Das Pf. Ges. Art. 15. fordert zwar „erklärten" Privatwillen;

allein da nach allgemeinen Grundsätzen der vertragsmäßige Wille nicht bloß

ausdrücklich, sondern auch stillschweigend erklärt werden kann, so liegt

hierin keine Ausnahme. - ,.

Z) Ob durch Testament (oder Codicill) hängt von seiner Testirfähigkeit ab.

4) Ueber den Gantmann s. Art. ig. und unten §. Z28.

5) Art. 18.

6) Volley, öffentliche Unterpfänder §. 64 f. Mayer, Commentar

I. S. 258.

7) Art. 21. Ges. v. 21. Mai 1828. Art. 2-g.

S. 319.

2) Gesetzlicher Pfandrechtstitel,

s) der Ehefrau.

Schon vermöge des Gesetzes, also unabhängig von dem Wil

len des Verpfänders, kommt ein Pfandrecht zu der Ehefrau in Hin
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ficht auf das von ihr bei Eingehung der Ehe oder während derselben

dem Manne zugebrachte und in dessen Verwaltung stehende beweg

liche Vermögen '). Wegen der eingebrachten Immobilien bedarf

die Frau, so lange solche nicht mir ihrer Einwilligung veräußert

find, keines Pfandrechts, denn hieran, behält sie das Cigenthum^).

Dagegen erstreckt sich ihr Pfandrechtstitel auf den Betrag des ge-

sammten von ihr eingebrachten beweglichen Vermögens, ohne Un

terschied zwischen Heirathgut und s. g. Paraphernal-Vermögen, und

nicht bloß in Hinsicht auf ihr eigenthümliches, auch iu Hinsicht

auf das in ihrer gesetzlichen Nutznießung stehende Vermögen hat

sie Anspruch darauf 2). 2) In Ansehung des Erlöses aus

wahrend der Ehe veräußerten unbeweglichen V?rmögenöstücken

der Ehefrau wofern nicht derselbe sogleich wieder zur Erwerbung

«euer Immobilien verwendet worden. Z) Hinsichtlich des der Ehe

frau im Ehevertrage zugesicherten Wittums und der vertragsmäßi

gen Gegenschenkung oder Widerlage Hinsichtlich der bloß auf

Familienstatuten oder Gewohnheit beruhenden Wittwenversorgnng

oder Widerlage °), sowie hinsichtlich anderer aus dem Ehevertrage

zustehender Rechte hat die Ehefrau keinen gesetzlichen Pfandrechts-

tirel — Daß auch die jüdische Ehefrau wegen ihres Beibringens

u. s. w. dieselben Rechte genieße, wie die christliche, ist unzweifel

haft 6). Dagegen hat den Pfandrechtstitel nicht die Braut, noch

der Mann wegen des versprochenen Heirathsgnts, oder ein Dritter,

welcher sich die Zurückgabe des Heirathguts bedungen.

1) Pf. Ges. Art. 28. Außer der Ehefrau kann auch ihr Vater und

(bei Eingehung der Ehe, denn nachher ist sie gesetzlich volljährig) derVor-

mnnd den Titel geltend machen. Art. 29. Dem Vater gleich steht ohne

Zweifel ein Dritter, welcher die Frau ausgestattet hat, in Absicht auf

diese Ausstattung. Ueber die Vollziehung durch die Inventur- und Thei»

lungsbehördc s. §. ZZl. Nr. 1.

2) Als solches sind dieselben auch in die öffentlichen Bücher einzutra

gen. Art. Z0.

' Z) Art. 28. Zwar können ' die Kinder zur Sicherung ihres Vermö

gens auch den der Mutter wegen „ihres Beibringens zustehenden

Pfandrechtstitel gegen den Stiefvater geltend machen." Art. Z6. Allein

doch nur, wenn er von der Mutter nicht geltend gemacht ist, und nicht

als ein besonderer Titel, wie Volley, Comm. I. S. !85 anzunehmen

scheint. Vgl. Mayer, Comm. I. S. 29t. Nicht damit zu verwechseln
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ist der den Kindern am Vermögen des nntznießenden xsreas zukom

mende Titel. ^ Art. ZZ. , , , ^ "

4) Pfand-G^ Art. 28. -

5) Daselbst.

ö) Mayer Comm. l. S. 28» unten meint zwar, der Beisatz: „ver

tragsmäßig" begründe cht den Gegenschluß, das: es für eine Widerlage

ohne Vertrag keinen Titel gebe; allein der <Ärmid, den er anführt, daß es

ohne Vertrag keine Widerlage gebe, ist unrichtig, und würde jedenfalls zu

viel beweisen. Ruht das Wittum herkömmlich auf dem^tammgute, so ist die

Wittwe schon durch die Natur desselben als einer Reallast gesichert (§. 254);

nur bedarf es auch hier «iner Verwahrung im Unterpfands - oder Güter

buche (Z. 244).

7) Anderer Ansicht sind namentlich hinsichtlich dcr Morgengabe Mayer

Comm. I. S. 28Z. Volley Comm. I S. 185. Allein da das Gesey sich

hierüber nicht ausgesprochen hat und Vorrechte nicht zu vermnthen sind, da

auch die Morgengabe schon nach gemeinem Recht (Eichhorn deutsches Pri

vatrecht §. 50Z.) nicht gleiche Rechte wie das Heirathgnt genießt, so kann

diesen nicht beigepflichtet werden.

8) Jndengesch Art. 41. Vgl. oben §. 185 Note 7 u. 8. Crgänzungs-

Band z. Reg. Blatt 18Z8. S. 1«2. '

§. 320.

b) der Kinder.

Einen weiteren gesetzlichen Pfandrechtstitel haben die Kinder

auf der Liegenschaft ihrer Eltern wegen ihres in der gesetzlichen Ver

waltung der letztern stehenden beweglichen Vermögens so wie wegen

des Erlöses ans ihren eigenthümlichen unbeweglichen Gütern, wel

che wahrend der elterlichen Verwaltung veräußert worden sind

Nach dein früheren Rechte wurde das hinterfällige Gut der Kin

der, welches nacy dem Tode eines Gatten in der Nutznießung des

andern zurückblieb, wo möglich gesichert durch eine Verweisung auf

unbewegliche Güter, welche aber blos zum Zwecke hatte, ein Abson-

dcrungsrecht in? Falle eines Gnnts, nicht aber ein wirkliches Eigen-

rhnm der Kinder zu begründen Dieser s. g. communordnungs-

mäßige Norverweis ist jezt aufgehoben und dagegen angeordnet, daß

den Kindern für ihre Erbschafrsfordernng ihr Antheil an den in der

Erbschaft befindlichen unbeweglichen Vermögensstücken zu wirklichem

Eigenthum zugeschieden, der Mehrbetrag aber durch Unterpfänder
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sichergestellt werden solle Da auf gleiche Weise auch der Antheil

der Kinder an den Erbschaftsschnlden denselben zuzuweisen ist, so

dürfen bei Berechnung des Mehrbetrags nicht erst die darauf ver

wiesenen Schulden abgezogen werden, wegen welcher sonst die Kinder

nicht gesichert wären, sondern es ist der ganze Activverweis nach

Abzug der ihnen als wahres Eigenthnm zugefallenen Guterstücke zu

Grund zu legen falls nicht jener Schuldaittheil sogleich von dem

überlebenden Gatten abgezahlt oder dieser von den Gläubigern als

Schuldner angenommen wird. Nicht blos wegen des von dem vor

verstorbenen Vater oder der Mutter ererbten, auch wegen des von

anderen Seiten her angefallenen und in der nutzbaren Verwaltung

beider Eltern oder eines derselben stehenden Vermögens haben die

Kinder einen Pfandrechtstitel Wird während der elterlichen

Verwaltung ein den Kindern eigenthümlich zugewiesenes Grundstück

veräußert, so kann der gesetzliche Pfandrechtstitel auf die Immobilien

der Eltern auch wegen des daraus erzielten Erlöses geltend gemacht

werden °), falls nicht dafür sogleich ein neues eigenthümliches Gut

eingesetzt wird Dagegen haben die Kinder diesen Titel nicht,

wenn sie freiwillig den Eltern die Verwaltung ihres Vermögens ein

räumen^), oder wenn die Eltern in der Eigenschaft von Vormün

dern solche ausüben

1) Pf. Ges. Art. ZZ. Vgl, L.R. II. 8. §. Ebenmäßig :c. Ueber die

Vollziehung durch die Behörde s. §. ZZ1. Nr. 2.

2) Comm.O. Kap. II. §. 14. Volley öffentl. Unterpfänder L. 61.

Dessen ZZ Aufsätze Nr. 15 u. 16. Dessen Entwurf einer Amts-Justr. für

die Ger. Notare S. 56, 1»6, 124. Motive hierzu S. Z5. Hufnagel,

Belehrung über das Pfandgesetz l. S. 194^

Z) Pf. Ges. Art. ZZ. Z4. Seeg er Comm. I. S. 152 f. Mayer

Comm. I. S. 287 f. Volley Comm. I. S. 183 f. Hufnagel a. a. O.

S. 196 f.

4) Art. Z4. Satz 2. Verordn. v. 21. Mai 1825. §. Z8. Haupt-Jnstr.

§. 9« u. 95. Volley S. 197. Hufnagel a. a. O. S. 2l>o f.

5) Seeg er I. S. 149. Hufnagel a. a.O. S. 2»7. Vgl. LR. IV.

12. §. 1. Auch bei allgemeiner Gütergemeinschaft der Eltern kau» der' Titel

Statt finden. Volley I. S. 2gt. And. Anf. Sceger I. S. 155.

6) Art. ZZ. a. E. Eine solche Veräußerung kann von der Behörde

nur dann gestattet werden , wenn sie für die Kinder nützlich oder noth»
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wendig ist. Verordnung v. 2I. Mqi 1825. §. 48. Hufnagel a „. O.

S. 209. Indessen hängt, der Pfandrechtstitel nicht von der Gültigkeit der

Veräußerung ab. Mayer I. S. 288. . , >

' ' 7) Wenn für die veräußerte Sache eine andere eingetauscht m'Ud^so geht

das Eigenthum von selbst auf diese über. Aber auch sonst sollte die Mög»

lichkcit der Snrrogirmig auf dem Wege einer besonder» Ubereinkunft nicht

zu bezweifeln seyn, nach Analogie des Gesekes v. 21. Mai 1828. Art. S2.

Nr. 1. a. E. Vgl, Verordn. v. 21. Mai 1825. j. 4.9. ,)

8) Sceger a, a. O. S. 149. Mayer a. a. O. S. 23«

9) Änderer Ansicht sind Mayer I. S.288. Volley I. S. 2N« u. 2«1.

Allein die vormnndschaftliche Verwaltung der Eltern ist keine gesetzliche;

nur der Delationsgrund ist ein gesetzlicher. Gegen die Eltern ols Vor

münder haben die Kinder den Z21. angef. beschrankteren Titel. Vergl.

auch Vcrh, der Abgeordn, Z. Beil. Hl. Abth. S. 1Z2 u. 1ZZ, wonach der

umfassendere Titel gegen die Eltern darauf beruht, daß- dieselben BortlM

aus der Verwaltung haben. . ^ ' ', ,^

«) der Pflcgbefohlcnen und milden Stiftungen.

Nach alteren:, württembergischem Recht hatten nicht blos min

derjährige, sondern auch andere unter Pflegschaft gestellte Personen

ein gesetzliches Pfandrecht am Vermögen ihrer Vormünder '). Die

ses gesetzliche Pfandrecht verwandelt das Pfandgesetz in einen gesetz

lichen Pfandrcchcstitel Hierbei ist jedoch Folgendes zu bemerken :

1) Das Gesetz verleiht diesen Titel „den unter Vormundschaft ge

stellten Personen". Also nur diejenigen, welche von Obrigkeits

wegen einer Vormundschaft unterworfen sind, haben denselben anzu

sprechen, nichr auch solche Personen, welche freiwillig ihr Vermögen

einer fremden Verwaltung anvertrauen 2) Dieser Titel kann

nicht, wie das frühere gesetzliche Pfandrecht, schon zur Zeit der

Verwaltungsübernahme, sondern erst alsdann gellend gemacht wer

den, wenn eine wirkliche Schuld des Vormunds durch die Rechnung

nachgewiesen ist, welche nicht sogleich befriedigt werden kann

3) Bloß „wegen Forderungen aus der Verwaltung" ist der Titel

begründet, namentlich sofern dem Berwalter einzelne Ausstands

posten wegen versäumter Erhebung zu Rest gelegt werden, nicht auch

wegen anderer Forderungen, z. B. wenn der Vormund als Erbe in
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eine Schuld eintritt Den gleichen Titel wie die Pflegbefohlenen

haben die milden Sriftnngen °), nicht aber auch die Gemeinden

oder andere Körperschaften.

!) L. R. N. 8. §. Nicht weniger x.

2) Pf. Ges. Art. Z7. Ueber die Vollziehung durch die Behörde s.

§. ZZ!. Nr. Z.

Z) Secgcr I. S. 1S2 f. Mayer I. S. 298. Dagegen kann der

Titel auch nach Beendigung der Vormundschaft noch geltend gemacht wer

den, falls nicht sogleich Bezahlung zu erlangen ist (Note 4). Seeger I.

S. 1S4. Volley l. S. 2«Z.

4) Art. Z7. „wenn bei Ablegung der Rechnung flch ein solcher Anspruch

ergeben hat, und die Hulfs-Vollstreckung gegen deu Pfleger oder Verwalter

nicht sogleich bewirkt werden kann." Bergl. Mayer I. S. 209.

s) Mayer I. S. 299.

«) Art. 57. Vergl. L. R. a. a. O. §. Ferner zc.

§. 322.

6) der Vermächtnißnehmer.

Gleichfalls räumt das Gesetz einen Pfandrechtstitel ein denje

nigen, welche aus einer Erbschaft ein Vermächtniß anzusprechen

haben, dessen Ausbezahlung nicht sogleich nach dem Erbschaftsantritt

begehrt werden kann Hiebei macht es keinen Unterschied, ob das

Vermächtniß auf einem Testamente, Codizille, Erbvertrage, oder

einer Schenkung von Todes wegen berühr, ob dasselbe Legat, Fidei

commiß oder anders genannt wird, ob es die ganze Erbschaft, einen

Thcil derselben oder einen einzelnen Gegenstand umfaßt^), wofern

nur der Erbe auf verbindliche Weise damit beschwert ist ^). Dieser

Pfandrechtstitel ist kein allgemeiner, wie der der Ehefrau, der Kinder,

der Pflegbefohlenen und milden Stiftungen, fondern blvs auf die

ererbten unbeweglichen Vermögensstucke des Beschwerten gerich

tet *). Ans dem Worte: „ererbt" ist übrigens nicht zu schließen,

daß der Titel nur gegen den Erben geltend gemacht werden könne;

denn das Gesetz räumt denselben überhaupt gegen denjenigen ein,

welchem die Entrichtung eines Vermächtnisses vom Erblasser auferlegt

worden. Also auch der Vermächtnißnehmer (Legatar oder Fioeicom-

missar), sofern er wieder mit einem Vermächtnisse besch vert ist, hat

dem Ticel Statt zu geben. Sind Mehrere zugleich mit einem Vc.
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mächtnisse beschwert, so haftet ftder zu ftincm Antheile ^)'. Nicht

unter allen Umstanden besteht der Titel des Vermachmißnehmers,

sondern nur unter der Voraussetzung, daß die Ausbezahlung des

Vermächtnisses nicht sogleich nach dem Erbschaftsantritte begehrt

werden kann, sey e6, weil ein sparcrer Termin im Testamente gesetzt

oder die Leistung von einer Bedingung abhangig gemacht, oder weil

im Augenblick keine Hülfsvollstreckung möglich ist °).

1) Art. 58. In der Aufschrift dieses Art. ist zwar nur von den Le^

gatarien, im Texte selbst aber überhaupt von denjenigen die Rede, welche

aus einer Erbschaft ein Vermächtnis; anzusprechen haben. Auch in den Ver»

Handlungen sind Legatarien und Fideicommissarieu gleichbedeutend genom

men. Vcrhandl. der Abg. v. 1824. Z.Bcil.H. S. 184 Buchst.«. S. 255.

Seeger l, S. 166. Bolle» I. S. 205.

?) Nur auf Singular -Vermächtnisse beziehen den Titel Seeger l.

S. 165 u. 166, Mayer I. S. 5»1, Weishaar Privatr. §. 599. Allein

unter Vermächtnissen und Fideicommissen sind auch die Universal -Fideicom-

misse und das I«g»tum psniti«ms begriffen. L.R. III. 1. Z. Thibaut §.82«.

gzu. Schrader in der Tübinger krit. Zeitschrift II. S. 4«o unten.

Z) Der Titel beginnt vom „Erbschafts-Antritte" an. Seeger I. S.167.

4) Art. 58.

s) Seeger I. S. 172. Mayer I. S. 50». Volley I. S. 2»s.

Dieser meint, wenn, was der gewöhnliche Fall, der Erblasser von feinem

Vermögen überhaupt gewisse Vermächtnisse ausgesei/t, und in Beziehung

auf das Uebrige Erben ernannt hsbe, so werden die Vermächtnißuehmer

NN» »ach gleichen Grundsähen behandelt, wie die Erbschafts-Gläubiger. Allein

hier haften nun eben die Vermächtnisse vorerst auf sämtlichen Erben.

6) Seeger I. S. 169. Mayer I. S. 5«1. Volley I. S. 2U4.

§. NZ.

e) der Erbschaftsglänbiger.

Auch den Erbschaftsglänbigcrn, falls solche nicht sogleich aus

der Masse befriedigt werden oder einzelne Erben oder Erbschafts-

schuldner unter ganzlicher Befreiung der Erbschaft als Schuldner

annehmen , räumt das Pfandgesetz einen Pfandrechtstirel ein ').

Dieser geht nach dem Ausdruck des Gesetzes „auf das zur Erb

schaftsmasse gehörige Vermögen". Es ist jedoch zu bemerken:

1) kann hierunter nur das unbewegliche Vermögen verstanden sevn,
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da an dem beweglichen als solchem kein Unterpfand möglich ist.

2) Wenn der Pfandrechtstitel noch vor oder bei der wirklichen Ver-

theilung der Erbschaft geltend gemacht wird, so kann derselbe aller

dings auf sämtliche in der Erbschaft befindliche Immobilien ge

richtet werden. Findet jenes aber erst nach dcr Theilnng Statt,

so kann er gegen mehrere Erben nur im Vcrhälmiß zu ihrem Erb-

anthcil angesprochen werden 2) Der Titel fällt hinweg , we^nn

der Erbschaftsgläubiger bereits gegenüber von der Erbschaftsmasse

mit Unterpfändern hinreichend gesichert ist^); und es ist in diesem

Falle blos das Unterpfandsrecht unter Dem Namen der Erben, wel-

chen die Güter zugefallen sind, in dem Unterpfaitdsbuche überzu

tragen i)/ — Die bisher angeführten Grundsätze finden auch im

Falle einer Vermögensübergabe unter Lebenden ^), so wie in Ansc

hung dcr auf den überlebenden Gatten übergehenden Schulden des

zuvor verstorbenen Gatten ihre Anwendung, wenn jener in dem un-

getheilten Besitze des gesammten Vermögens bleibt

I) Art. Z9. Ueber die Vollziehung s. 5. ZZ1. Nr. 4.

2) Mayer I. S. Z«4. Volley I. S. 216.

Z) M,ayer I. S. Z«s.

4) Haupt-Jnstr. §. S«. Wenn die Forderung durch Faustpfänder ge

sickert ist, so ist dafür zu sorgen, daß auf denjenigen Erben, welcher den

Gegenstand des Faustpfands erhält, auch die betreffende Schuld verwiesen

wird. Das. §. 91.

5) Art. 41. Nicht blos bei der elterlichen Uebergabe, auch wenn ein

ganzes Vermögen schenkungsweise oder gegen ein Leibgedüig an einen Drit

ten abgetreten wird. Mayer I. S. Z«8. Volley l. S. 2.1.

6) Art. 41. a. E. Wenn getheilt wird, sey es auch, das! die Nry-

nießnng bei dem Ueberlebeuden bleibt (5. 519. Nvte Z.), so geht der Pfand

rechtstitel wieder gegen die verschiedenen Erben. S. jedoch Haupt-Jnstr.

§.95. .-

§. 324.

s) Der Baugläubiger, Der angewiesenen Gläubiger.

K) Dcr Cantionsberechtigten.

Das bisherige Recht gab ein gesetzliches Pfandrecht demjenigen,

welcher zum Bau oder Besserung cines Hauses Geld darleiht ').

Das PfkNdgeselz dagegen verleiht einen Pfandrechtöritel nicht dem
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eigentlichen Banglaubiger, sondern demjenigen, welcher durch

Arbeit oder Abgabe von Werkstoffen für Errichtung , Wiederherstel

lung oder Ausbesserung eines baulichen Werks thätig gewesen ist

und deßhalb an den Bauherrn etwas zu fordern hat, rücksichtlich

ebendieser Forderung, namentlich dem Baumeister und den einzelnen

Handwerksleuten und Arbeitern Dieser Titel ist gerichtet auf

das betreffende Gebäude 2). — Weiter kommt ein Titel zünden an

gewiesenen Gläubigern Das Gesetz spricht zwar (in der Auf

schrift) von den eingewiesenen Gläubigern; allein die immittirten

Gläubiger, d h. diejenigen, welche in den Gennß der Güter des

Schuldners zum Zweck ihrer Befriedigung eingesetzt werden^), ha

ben keinen Titels, sondern blos die angewiesenen Gläubiger, d. h.

diejenigen, welche mit ihrer Forderung auf ein im Wege der Hülfs-

vyllstreckung verkauftes Gut verwiesen sind, falls nicht sogleich baare

Bezahlung des Kaufschillings erfolgt. Dieser Titel ist lediglich ge

richtet auf das verkaufte Gut — Endlich kann derjenige, welcher

vermöge gerichtlicher Verfügung Sicherheit durch Unterpfänder zu

fordern berechtigt ist, diese Verfügung als einen allgemeinen Pfand-

rechtvtitel auf die Immobilien des Cautionspflichtigen geltend ma

chen 6).

1) L. R. II. 8. §. Sodann zc. Gener.Rescr. v. 6. Juni 1741. Ges.

Samml. VI. S. 4S«. Weishaar Privatrecht 2. Ausg^ §. 545. ^

2) Pfand-Ges. Art. 42. Vorausgefcht wird jedoch ohne Zweifel, daß

die Forderung an den Eigenthümcr des Gebäudes unmittelbar gerichtet ist,

und nicht a» den Baunnternehmer.

5) Das Gesetz spricht von einem „Gebäude oder baulichen Werke". Daß

dieses ein Wohnhaus scy, ist nicht erforderlich. Mayer l. S. Zl>9. Je

doch muß es für sich verpfändbqr seyn, was z. B. bei einem Müllerwehr

nicht der Fall ist.

4) Art. 4Z. Ueber die Vollziehung durch die Behörde f. 5. 551. Nr. 5.

5) Exec, Gesetz Art. 44—48.

6) Anders nack dem bairischen Hyvothekengesetze. §. 12. Nr. 12. Leh

ne rt Lehrb. des Bair. Hypoth. Rechts §. SS.

7) Art. 45.

8) Art. 4«. Vgl. Haupt-Jnstr. §. 129. Satz 2. Volley I. S. 22s.

Streng genommen ist dieser Pfandrcchtstitel ein richterlicher, kein gesetzli

cher. Dagegen kommt das römische i!ignus juäicisle s. praetorium jezt nicht

mehr vor. , ' ^' . . . . ,. ^ :
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Dritter Abschnitt,

vs» der wirklichen Unterpfands - Bestellung.

§. 326.

Gemeinschaftliche Bedingungen.

' t) Wirksamer Rechtsgrund.

Der vertragsmäßige Pfandrechtstitel kann geltend gemacht

werden mit dem Augenblicke des vollendeten Vertrags, ausgenom»

men, wenn derselbe von einer Bedingung abhängig ist, in welchem

Falle erst der Eintritt der letztern, oder wenn derselbe auf eine

fremde Sache gerichtet, wo erst der Erwerb der letztern durch den

Schuldner oder die Einwilligung des Eigenthümers abgewartet

werden muß. Der letztwillige Pfandrechtstitel hängt von der Wirk

samkeit der letzten Willensverordnnng ab, worauf er beruht, kann

also nicht früher geltend gemacht werden, als bis dieselbe eröffnet

und die Erbschaft angetreten ist. Hierbei ist es gleichgültig, ob

der Titel auf ein Erbschaftsstück oder eine Sache des Beschwer

ten gerichtet ist Der gesetzliche Pfandrechtstitel endlich ist be

gründet und wirksam von dem Augenblicke an, wo die Schuld cri-

stirt, für die er verliehen. — Uebrigens ist die Vollziehung des

PfarHrechtstitels im Zweifel an keine Zeit gebunden; derselbe kann

also so lange ausgeübt werden, als die Forderung, welcher er an

hängt ^), wofern nur nicht die sonstigen Erfordernisse seiner Aus

übung mangeln. Auch dauert die Wirkung des Rechtstitels gegen

den Schuldner unter Umständen selbst noch fort nach erfolgter Voll

ziehung desselben, indem unter Umstanden auf Ergänzung der ein

mal geleisteten Sicherheit Kraft des ursprünglichen Pfandrechts-

titels angetragen werden kann

I) Wann das testamentarische Pfandrecht in diesem Falle seinen An

fang nehme , ist gemeinrechtlich bestritten ; bei dem Pfandrechtstitel, als

einem vor der Hand bloß persönlichen. Recht, kann aber hierüber kein

Zweifel seyn. Mayer, Comm. I. S. 257. Note

2> 3. B. Pf. Ges. Art. 29. Satz 2. Das Pfandrecht, wiewohl gleich

falls Zugehörde der Forderung, unterlag zwar bisher einer besonderen Ver

jährung, allein der Grund hievon lag in der Dinglichkeit jenes Recnts, wel

ches eben dadurch eine gewisse Selbstständigkeitx erlangte. Unbestimmt ist, wenn

Volley, Comm. I. S.21S sagt: es treten die allgemeinen Grundsahe von der

Rtyscher Priv.R. II. Bd. 7
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Verjährung ein. Also etwä eine besondere Extinctiv-Verjährung des Pfand

rechtstitels von So Jahren?

S. §. Z29. Note 6— l«.

§. 326. -

2) Bestimmtheit der z» versichernden Forderung.

„Die Forderung, für welche das Unterpfand bestellt wird, muß

der Summe nach bestimmt seyn. Ist die Größe des Anspruchs

noch unbestimmt, so muß vor Bestellung des Unterpfands der Be

trag festgesetzt werden, für welchen das Unterpfand haften soll ')."

Hieraus folgt: 1) auf die Bestimmtheit der Forderung an sich

kommt es nicht an; auch für eine ihrem Daseyn oder ihrem Um

fange nach ungewisse oder bedingte Forderung kann ein Pfandrecht

bestellt werden; allein für den Zweck der Pfandbestellung ist

ein bestimmter Betrag der Forderung unter den Betheiligten

anzunehmen 2). 2) Die Forderung muß „der Summe," d. h.

wohl der Geldsumme nach bestimmt seyn. Hat dieselbe andere

Sachen als Geld zum Gegenstande, so sind diese auf Geldwert!)

zurückzubeziehen, selbst in dem Falle, wenn die Forderung auf eine

Sache oder Handlung gerichtet ist, welche nach den Gesetzen durch

keine andere vertreten werden kann^). Z) Die Summe der zu ver

sichernden Forderung ist vor der Unterpfandsbestellung festzusetzen.

Kann dieselbe nicht sogleich fest ermittelt, noch durch vorläufige

Uebereinkunft der Betheiligten festgesetzt werden, so ist nur eine

Vormerkung des Pfandrechtstitels gestattet Ein für eine unbe

stimmte Summe definitiv eingetragenes Unterpfand ist dagegen

nichtig und kann auch durch eine spätere Bestimmung der Summe

nicht gültig werden; vielmehr bedarf es hier einer durchaus neuen

Unterpfandsbestellung

1) Pf. Ges. Art. «I. Satz 1. u, 2.

2) Das. Satz Z. Vgl. §. Z«l. Note 1. Seeger, Comm. I. S. 92.

Ist die Forderung an sich bedingt, so hängt freilich das Pfandrecht wie

die Forderung ab von dem Eintritte oder Nichteintritte der Bedingung,

je nachdem die Bedingnng suspensiv oder resolutiv ist. Mayer, Comm.

S. Z85. Volley, Comm. I S. 272.

5) Mayer I. S. 19«- !S5., welcher dieß sehr richtig ausführt, ver-
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fällt in eine Folgewidrigkeit, wenn er ungeachtet des oben Nr. I. u. 2.

Bemerkten gleichwohl die völlige Gewißheit de. Grundes der Forderung

(csuss ckebenöi) und die specielle Angabe dieses Grundes für wesentlich

hält. S. nun auch Ges. v. 21. Mai 1828. Art. 29. in Verb, mit Pf.G.

Art. 187. Volley I. S. 97.

t) §. 244. Note Z. Ueber alternative Forderungen s. Mayer I.

S. 2«2 f.

S) Mayer I. S. 199. Volley l. S. 95.

'.. §. 327.

Z) Bestimmtheit der verpfändeten Sache.

Nach dem Pfandgesetze kann ein Unterpfand nur auf bestimm«

ten besonders bezeichneten Gegenständen bestellt werden '). Hieraus

folgt: 1.) der Gegenstand muß an sich bestimmt und für das Un

terpfandsrecht ergreifbar, d. h. wenigstens der Hauptsache nach

eine einzelne unbewegliche Sache oder ein gleichkommendes indivi

duelles Recht seyn. Die Verpfandung der Gesamtheit des Ver

mögens findet hiernach nicht Statt; dagegen kann auf sämtliche

einzelne, zur Zeit der Verpfändung unter dem Vermögen begriffen^

unbewegliche Sachen und denselben gleichgestellte Rechte ein Un

terpfand erworben werden; ebenso auf eine Mehrheit solcher ein

zelner Sachen, jedoch nicht als Begriffsganzes (umveisitss), son

dern nur als Aggregat von einzelnen Sachen 2) Der Gegen

stand muß besonders bezeichnet, d. h. er muß so beschrieben

seyn, daß er individuell erkennbar ist und nicht mit sonstigen Sa

chen verwechselt werden kann^). Auf die größere oder geringere

Genauigkeit in der Beschreibung, namentlich der Größe, der Lage,

der Beschaffenheit, der darauf haftenden Lasten, kommt es im All

gemeinen nicht an *), wofern nur an der Einheit des verpfändeten

Gegenstands mit dem bezeichneten nicht zu zweifeln ist. — Eine

Verpfändung , welche dieser Bestimmtheit (1. u. 2.> ermangelt, ist

ungültig, jedoch nur soweit sie derselben abgeht. Ist daher für

eine Forderung ein allgemeines und darneben ein besonderes Unter

pfand eingesetzt, so gilt das letztere, wenn gleich das erstere unzu-

täßig und daher wirkungslos ist 5).

1) Art. 10.

2) Das. Vgl. §. siZ.

7*
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^ 3) Mayer, Comm. I. S. 178. Nur eine scheinbare Ausnahme findet

Statt bei Verpfändung ^ines Gütercomplexes. §. Z1Z. Note 4.

, ^) S. jedoch Haupt-Jnstr. §. 1SZ.

S) Das. S. 182.

- " §. 328.

s) Zahlungsfähiger Zustand des Schuldners.

Nach dem früheren Rechte konnte eine Verpfändung wegen

Zahlungsunfähigkeit des Schuldners *) nur dann als nichtig ange

fochten werden, wenn entweder zur Zeit der Pfandbestellung der

Gant (Concurs) schon eröffnet oder wenigstens eine Vermögensun-

. tersuchung angeordnet und in deren Folge dem Verpfände? die

Dispositionsbefugniß entzogen worden war Außerdem konnte die

s.g.Paulianische Klage angestellt werden, wenn die bettügliche Ab

sicht (s«imus irsuäsn^i) des Pfandgläubigerö, oder, falls das

Pfand für eine alte Schuld oder unentgeldlich für eine fremde

Schuld bestellt mar, wenn Mick) nur die bösliche Absicht des

Schuldners nachgewiesen werden konnte^). Das Pfaudgesetz (Art. 19)

nennt mehrere Fälle , in welchen ein Unterpfand nicht mehr bestellt

werden kann: 1) wenn der Schuldner der Verwaltung seines Ver

mögens entsetzt worden (formeller Concurs); 2) wenn derselbe dem ^

Gemeinderath oder Gericht seine Ueberschuldung angezeigt; 3) wenn

der Gemeinderath wegen Besorgniß einer Ueberschuldung bei dem

Oberamtsgericht auf Untersuchung seines Vermögens von Amtswe-

gen angetragen hat, oder wenn ohne einen solchen Antrag dem

Gemeinderath von dem Oberamtsgerichte Auftrag zur Vermögens-

Untersuchung ertheiit worden ^); 4) wenn die Unterpfandsbehörde

mit Rücksicht auf den Vermögens stand des Schuldners eine Unter

pfandsbestellung schon einmal abgelehnt hat^). Indessen macht

keiner dieser Umstände das spätere Unterpfand an sich nichtig, son

dern nur, wenn derselbe durch Eintrag in das Unterpfandsbuch zur

Oeffentlichkeit gebracht ^) und dieser Eintrag nicht wieder gesetz

mäßig gelöscht ist°). Es fragt sich nun aber: wenn ein solcher

Eintrag nicht vorausgegangen, kann nicht immer noch die Paulia

nische Klage angestellt werden, namentlich wegen betrüglicher Ab

sicht des Gläubigers? Ausdrücklich aufgehoben hat sie i>er Gesetz

geber nicht; aus der Geschichte des Gesetzes aber geht nur hervor,
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daß die Begünstigung eines Gläubigers von Seite des Schuld«

ners, wenn auch von diesem in böslicher Absicht unternommen,

auf die Gültigkeit des Unterpfands ohne Einfluß seyn?), nicht

aber, daß die berrügliche Handlungsweise des Gläubigers zum

NachtheiK Dritter in Schutz genommen werden solle Man wird

daher unterscheiden müssen: 1) Wenn der Gläubiger betrüglich

handelte, d. h. wenn er, die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners

kennend, gleichwohl zum Nachtheil anderer Creditoren sich ein

Pfandrecht bestellen ließ, so kann diese Verpfändung von den letz

teren mit einer persönlichen Klage gegen den betrügerischen Pfand-

gläubiger angefochten und um Herstellung in den vorigen Stand

gebeten werden^). 2) Wenn dagegen bloß der Verpfände? be

trüglich gehandelt, namentlich wenn dessen Insolvenz dem Gläubi

ger nicht bekannt gewesen, so kann das Unterpfand nicht angetastet

werden, außer wenn eines der obigen Hindernisse zur Zeit der Ver

pfändung (1—4) in das öffentliche Buch eingetragen war, in wel

chem Falle aber die Verpfändung nicht bloß rescissibel, sondern

nichtig ist.

Schuldner und Verpfänder sind hier identisch genommen; wir ver

stehen also unter ersterem auch denjenigen, welcher intercefstsnöweise für

eine fremde Schuld ein Pfandrecht bestellt.

1) IV. Edict §. I6«.

2) Schweppe, Concurs der Gläubiger, Z. Aufl. Gött. 1820- § ZZ.

82s. Volley, öffentl. Unterpfänder §. 71. Vgl. Franke in dem civil.

Archiv Bd. XVI. S, 125 f. Seeger, Comm. I, S. 116 f. Mayer I.

S. 244 f. Das Landrecht Th. I, Tit. 75. §. Nachdem sich :c. berührt nur

den-Präcurs hinsichtlich erlangter Zahlung: ebeirso Weishaar, überCon-

curs u. Präcurs, mit Rücksicht auf das württemb. Recht. Heilbronn 18«2.

S. Z4 f.

Z) Diesem gleich steht der Fall, wenn in Beziehung aus einen Befrei

ten erster Classe die Vermögens -Untersuchung von dem Kreisgerichts»

Hofe angeordnet worden. Pf. Ges. Art. 2».

4) Zur Ablehnung eines solchen Antrags ist nämlich die Behörde schon

dann berechtigt, wenn sie von Verwilligung desselben auch nur einen

Nachthejl für andere gleichberechtigte Gläubiger fürchtet, ohne daß sie jetzt

schon eine Vermögens-Untersuchung begründet fände. Berordn. v. 21. Mai

1825. §. IS. Sah 2. Verh. d. Abg. v. 1824. Ul. Beil.H. S. 297. z88.
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453 unten. Heft IX. S. 748. u. 749. Namentlich wenn ein Erbe die

Erbschaft nur unter der Rechrswohlthat des Inventars angetreten hat. Zu

weit geht in letzterer Beziehung die Haupt-Jnstruction §. 97. u. Volley

I, S. 127.

5) Art. 19. Satz 2. u. Z. Ver. v. 21. Mai 1825. Satzl. Volley

Comm. I, S. 12». Es ist zwar in dem Art. 19. zunächst nur von dem

vertragsmäßigen Nechtstitel die Rede; allein das Ende desselben lautet all

gemein: „eine nach solchem Eintrage und vor gesetzmäßiger Entfernung des

Grundes geschehene Oerpfändung ist nichtig."- Vgl. Haupt-Jnstr. L. 72.

6) Mayer I. S. 2«. Weishaar, Privatr. §. 604.

7) Vexh. der Abg. v. 1824. IX. Heft. S. 748. 749. III. Beil. Heft

S. 246. 296.

8) Anderer Ansicht ist Mayer I. S. 244 f. Volley I. S. 122 f.

Dagegen hält das gemeine Recht noch jetzt für völlig anwendbar Seeg er,

Comm. I. S. IIS, wie dieß nach bairischem Hypothekenrechte der Fall ist.

Lehncrr o. a. O. §. 6«.

9) Dieß die Tendenz der Paulianischen Klage. Thibout, Pattd.

§. 688. Der Antrag der stand. Commission (Verh. v. 1824. III. Beil. H.

S 297): „Die Anfechtung einer solchen Verpfändung steht jedoch in die

sem Falle nur den wirklich verletzten Gläubigern gegenüber von demjenigen,

zu dessen Gunsten sie ausgestellt wurde, und dessen Erben, nicht aber ge-

^ genüber vom dritten redlichen Besitzer der Pfandverschreibung zu," stimmt

daher in dieser Beziehung ganz mit den allgemeinen Grundsätzen überein.

§. 329.

Maß der Sicherheit des Gläubigers (Schätzung des Unterpfands).

Um dem Gläubiger über das Maß seiner Sicherheit Gewißheit

zu geben, und, was namentlich für die nachversicherten Gläubiger

wichtig '), das VcrhZlrniß des Pfandwerrhö zu der versicherten

Forderung prüfen z» können, ist dieser Werth durch obrigkeitliche

Schätzung zu bestimmen2) und sofort im Unterpfandsbuche anzu

geben. Nur in zwei Fallen ist jene Schätzung überflüssig: 1) wenn

die Betheiligten den Werth gemeinschaftlich selbst festsetzen; 2) wenn

dieselben auf irgend eine Schätzung ausdrücklich verzichten. Doch

ist, daß dieß oder jenes geschehen, in dem Unterpfandsbuche zu

bemerken 2). Die Unterlassung der Schätzung oder dieser Bemer

kung hat übrigens in keinem Falle Nichtigkeit der Unterpfandsbe
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stellung zur Folge, wenn gleich die Unterpfandsbehorde dadurch

pflichtwidrig handelt^). — Nun entsteht aber die Frage: welches

Maß von Sicherheit kann der Gläubiger verlangen? Hat derselbe

einen besonderen (bestimmten) Pfandrechtstitel (§. 317), so ist das

Maß seiner Sicherheit von selbst auf den Werth der bestimmten

Gegenstände begrenzt, Ist der Pfandrechts-Anspruch aber allgemein

(unbestimmt) auf das ganze unterpfandsfahige Vermögen des

Schuldners gerichtet, so kommt es darauf an/ ob das Verhältniß

des Pfandwerths zu dem Betrage der Forderung (einfache, zweifache

Sicherheit u. s. w.) durch Verlrag festgesetzt ist oder nicht. Im

erstern Falle hat es hiebet sein Bewenden. Ist aber eine Uebrrein-

kunft jener Art nicht getroffen, so kann der Gläubiger zum minde

sten verlangen, daß der Schatzungswerth des ihm zu bestellenden

Unterpfands nicht unter dem anderthalbfachen Betrage der Forde

rung stehe. Nur der gesetzliche Pfandrechtstitel der Ehefrau und

der Kinder (g. 319. 320.) begründet bloß den Anspruch auf ein

fache Sicherstellung ^). Verliert eine Sache, worauf der Gläubiger

ein Unterpfand erworben hat, durch eine mit Verschulden des Ei-

genthümers °) oder zufallig entstandene Verschlimmerung der Sub

stanz ?) so sehr in ihrem Werrhe, daß sie dem Gläubiger nicht

mehr dasjenige Maß von Sicherheit gewahrt, welches er gesetzlich

oder vertragsmäßig zu fordern berechtigt ist^), so kann dieser in Er

manglung einer von dem Schuldner angebotenen Ergänzung jener

Sicherheit gleichbald 5 Zahlung fordern; doch muß der Gläubiger,

wenn die Forderung unverzinslich ist, sich den Abzug der Zwischen

zinse gefallen lassen ^). Ebenso kann der Gläubiger, wenn das

ihm einstweilen bloß zugesicherte Unterpfand noch vor der wirklichen

Pfandbestellung einen von seiner Seite unverschuldeten Ausfall

erleidet, Ergänzung der mangelnden Sicherheit fordern und bis da

hin das versprochene Darlehen zurückhalten, oder, falls es sich um

eine schon bestehende Schuld handelt, deren schuldige Sicherstellung

verweigert wird , auf die angegebene Weise deren alsbaldige Zah

lung verlangen.

,, . ,
'

.

1) Ps.Ges. Art. 18Z. Satz 2. Art. 185.

2) Pf. Ges. Art. 12. Satz 1. Näheres über die Schätzung s. Art. 181.

Haupt-Jnstr. §. IS« f. Weishaar, Privatr. §. 618.

^ S) Art. 12. Satz 2. Haupt-Jnstr. §. is«.
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4) Mayer, Comm. l. S. 2t7. Volley I. S. 98 u. 9S.

ö) Art. 1Z. Seeger I. S. 97. Volley I. S. t««.

«) Vermindert flch der Werth der Unterpfänder durch Schuld des

Gläubigers, so bedarf es keiner Ergänzung, da hier die Forderung dessel

ben um den Betrag des Schadens vermindert wird. Weishaar, Privat

recht §, s«8.

7) Eine bloße Verminderung der Gilterpreise influirt nicht. Volley

I. S. It4 u. Iis. Die Frage über die Ergänzungspflicht des Schuldners,

im Falle die verpfändete Sache dem Verpfänder entwehrt wird oder ver

borgene Mängel enthält, beantwortet flch nach den allgemeinen Grundsii^en

über Gewährleistung. S. übrigens Mayer I. Z21 f. in Verbindung mit

S. 227. Volley I. S. tt«.

8) Das Gesetz, (Note 9) sagt zwar nur: „hinlängliche Sicherheit;"

allein durch Verweisung auf den Art. 1Z. (Note s) ist obiger Sinn herge

stellt. Volley I. S. 107. Bei einem besonderen Titel fällt daher die

Ergänzungspflicht weg, wenn derselbe auf sämmtlichen bestimmten Gegen

ständen vollzogen worden, da es auf den Werth des Pfandes hier gar nicht

ankommt. Volley I. S. 11Z.

g) Art. 52. ^

in) Das Gesetz spricht zwar von diesem Falle nicht; indessen müssen

im Allgemeinen hier wohl gleiche Grundsätze entscheiden. Volley l.

S. 1«ö f. Weishaar, Privatr. §. 608..

§. 330.

Von dem Eintrag in das Unterpfandsbuch,

s) Begriff und Zweck.

Schon das frühere Recht forderte zu dem 'öffentlichen Unter-

pfande gerichtliches Erkenntniß und Eintrag in das Unterpfands-

buch'; aber keine 'dieser Handlungen war wesentlich zu Errichtung

eines Unterpfands, sondern es genügte, wenn die Unterpfandsbe

stellung durch eine öffentliche Urkunde (das Gerichtsprotocoll, das

Unterpfandsbuch, den Unterpfandszettel oder die nach ihm gefer

tigte Obligation) bewiesen werden konnte '). Das neue Gesetz da-

gegen fordert vor Allem Eintrag des Unterpfands, d. h. Einschrei

bung desselben in das gerichtlich geführte Unterpfandsbuch. Ohne

diese Ingrossation ist nach ausdrücklicher Bestimmung des Gesetzes
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ein Unterpfand nicht vorhanden Auch ein öffentlicher Pfand

schein, welcher auf Verlangen des Gläubigers und, wenn die For

derung auf einem Vertrag beruht, unaufgefordert auszustellen ist^),

ersetzt den Eintrag nicht*). Nur hinsichtlich eines formellen Er

fordernisses des Eintrags, nämlich der zu Bestellung eines Unter

pfands erforderlichen Einwilligung von wenigstens fünf stimmenden

Mitgliedern der Unterpfandsbehörde, wird schon der Pfandschein als

vollkommen beweisend angesehen 5); dagegen die Einschreibung des

Unterpfands selbst nebst den übrigen formellen und materiellen Be

dingungen derselben (§. 325—328. 3Z2.) wird durch den Pfand

schein nicht ersetzt. Zweck des Eintrags ist nicht der Beweis des

bestellten Unterpfands, welcher wie früher durch den Pfandschein

geführt werden könnte, sondern die Errichtung des Unterpfands

selbst, welche schlechterdings nur in jener Form der Oeffentlichkeit

möglich ist. Verschieden von dem Eintrage in das Unterpfandsbuch

ist die vorläufige Ausfertigung eines Informativ -Unter

pfand scheint (Unterpfandzettels), mittelst dessen der Verpfänder

erst einen Gläubiger aufsuchen und über die zu leistende Sicherheit

sich ausweisen will. Hierbei hat zwar die Behörde dieselbe Prüfung

anzustellen, wie bei Versicherung einer wirklich vorhandenen Schuld ;

allein der ausgestellte Schein gibt an sich noch kein Pfandrecht,

sondern kann nur als Anhaltspunkt für einen vertragsmaßigen be

sondern Pfandrechtstitel und somit als Grundlage des spateren

Eintrags in das Unterpfandsbuch benützt werden °). Dagegen ist

die Vormerkung eines Pfandrechts-Anspruchs, d. h. der vorläufige

Eintrag desselben in das Unterpfandsbuch (§. 244) alö eine bedingte

Unterpfandöbestellung zu betrachten

t) Weishaar, Privatr. 2. Ausg. §. S2Z f., wo auch weitere An.

sichten. Eigene Hintersatz- oder Unterpfandsbücher wurden erst eingeführt

durch das Gen.-Rescript v. 24. Juli IS2«. §. I. Ges.Samml. VI. S. Z7«.

Ueber den Unterpfandszettel und die Obligation s. Comm.O. S. St. §. 5.

2) Art. 47.

Z) Art. igt. «94. '

4) Art. 47 a.E. - - , . -

s) S. unten Z. ZZ2. Note S. - ' .

«) Art. 174. "

7) Mayer, Comm. I. S. 272. §.244. Nr.2. Z2Z.Note2. S. oben.
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, s. 331. , - :

d) Veranlassung des Eintrags.

Die Verwirklichung eines Pfandrechtstitels durch Eintrag in

das Unterpfandsbuch oder die Bestellung eines Unterpfands! kann

erfolgen auf den Antrag des Schuldners, des Gläubigers oder ei

ner den letztern vertretenden Behörde Im Allgemeinen ist es

den Betheiligten 'überlassen, ob, wann und in wie weit sie den

ihnen zukommenden Pfandrechts - Anspruch geltend machen wollen,

und es findet baher die Einschreibung in das Unterpfandsbuch in

der Regel nur auf den Antrag der Parteien oder ihrer Bevollmäch

tigten Statt 2). Ausnahmsweife sind jedoch theils vermöge des

Pfandgesetzes, theils vermöge älterer Bestimmungen die Behörden

befugt, beziehungsweise verpflichtet, die Sicherstellung der Berech

tigten durch Unterpfänder von Amtswegen zu bewirken: 1) den

gesetzlichen Titel der Ehefrau (§. 319) kann bei Eingehung der

Ehe diejenige Behörde, welcher die Errichtung des Beibringens-

Inventars obliegt, auch unaufgefordert geltend machen; doch trifft

dieselbe in keinem Falle wegen Unterlassung dies« Fürsorge eine

Veranrwortung 2) Zu Geltendmachung des Pfandrechtstitels

minderjähriger oder noch in väterlicher Gewalt befindlicher Kinder

rücksichtlich ihres in der gesetzlichen Verwaltung der Eltern stehen

den beweglichen Vermögens (§. 320) ist zunächst der Pfleger, so

dann das Waisengericht in Verbindung mit dem Notar und hülfs-

weise der Gemeinderath verpflichtet. Die wirkliche Unterpfandsbe-

stellung ist mittelst eines Zusammentritts der Theilungs- und der

Unterpfandsbehörde einzuleiten *). 3) Die Verwirklichung des Pfand-

rechtstitels der Pflegbcfvhlenen und milden Stiftungen gegenüber

von ihren Verwaltern (§. 321) liegt denjenigen Stellen ob , welche

über die Verwaltung des betreffenden Vermögens gesetzliche Aufsicht

zu führen haben, also der Vormundschafrsbchörde, beziehungsweise

dem Stiftungsrath 5). 4) Bei dem Rechtstitel der Erbschaftsgläubi

ger (§.323) hat die Theilungsbehörde die Pflicht, die Unterpfands-

bestellung im Zusammentritt mit dcn übrigen Mitgliedern der Un-

terpfandsbehörde einzuleiten °). 5) Zur Sicherstellung der angewie

senen Gläubiger (§. 324) hat die Behörde sogleich bei dem Erkennt

nisse über den Verkauf das Unterpfand auf der verkauften Sache

in das Unterpfandsbuch einzutragen — Fehlt es zur Vollzie-
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hung eines Pfandrechtstitels an einem freien unterpfandsfähigen

Gegenstande, so kann der Berechtigte, wenn er sich nicht mir einer

Vormerkung begnügen will (§. 244. Nr. 2), Bestellung von Faust

pfändern verlangen, falls der Schuldner solche durch Activforderun-

gen zu gewähren vermag Die Ehefrau kann überdieß, wenn sie

Haares Geld eingebracht hat, oder ihr Beibringen in solches verwan

delt worden ist, verlangen, daß mit jenem Gelde Pfandgläubiger be

friedigt und deren Pfandrechte ihr eingeräumt werden

1) Pf. Ges. Art. 17Z. Vgl. Art. 1S9.

2) Haupt -Jnstr. 5. St. Hinsichtlich des Beweises über das Vorhan-

denseyn eines Pfandrechts -Anspruchs gelten die gemeinen Erfordernisse.

S. jedoch Haupt-Jnstr. §. 7Z—8li.

Z) Art. 29. Verl), der Abg. von 1824. Ill. Beil.H. S. 1«. (§. 54.)

S. 252. Z9«. 44«. Haupt-Jnstr. §. 82. Mayer I. S. 284.'

4) Not.O. v. 29. Aug. 1819. §. 6. Haupt-Jnstr. §. 8z^-87.

5) Haupt-Jnstr. §. 88. Dem Pfleger oder Verwalter nicht; denn

gegen diesen ist ja der Titel gerichtet.

S) Art. Z9. Satz 2. Art. 41. Haupt-Jnstr. §. 89. 96.

7) Art. 44. Haupt-Jnstr. §. 98.

8) Art. 2SI.

9) Art. ZI. Heber das Eintrittsrecht anderer Gläubiger s. §. ZZ«.

§. 332.

e) Formelle Erfordernisse des Eintrags.

Außer den allgemeinen materiellen Bedingungen des Pfandrechts

(§. 311 u. 312) und des Unterpfands insbesondere (S. 323-^327) erfor

dert der Eintrag in das Unterpfandsbuch: 1) daß derselbe bei der zu

ständigen Unterpfandsbehörde geschehe. Diese bildet in Hinsicht

auf Güter, welche im Gemeindeverband stehen, der Gemeinderath

des Orts, unter dessen Gerichtsbarkeit die Güter gehören, in Hinsicht

auf befreite Güter der Civilsenat desjenigen Gerichtshofs , in dessen

Kreist sich die Unterpfänder befinden Liegen die Gegenstände

in verschiedenen Markungen, so hat je die Behörde der gelegenen

Sache über die in ihrem Bezirke befindlichen Güter abgesondert zu
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erkennen 2) Daß der Eintrag von der gesetzmäßig versammel

ten Unterpfandsbeh'orde beschlossen und 3) von wenigstens fünf

stimmenden Mitgliedern derselben im Unterpfandsbuche unter

zeichnet se»2). Die Beschlüsse der Unterpfandsbehörde werden

mit Stimmenmehrheit gefaßt; zur Gültigkeit der Beschlüsse für

einen Eintrag in das Unterpfandsbuch , er betreffe Errichtung oder

Löschung von Unterpfändern oder Pfandrechrstiteln, gehört jedoch,

daß wenigstens fünf stimmberechtigte Mitglieder Theil nehmen und

in den Beschluß einwilligen^). Ein Unterpfand, dessen Bestellung

nicht in gleichzeitiger Anwesenheit von mindestens fünf stimmfähi

gen Mitgliedern (mit Einschluß des Vorstandes) beschlossen, oder

durch eine geringere Anzahl von Collegialmitgliedern ausgeführt

worden, ist nichtig 5). Dagegen begründet es keine Ungültigkeit,

wenn auch der Eintrag nicht sogleich erfolgt °), oder die Unter

schriften dem Gesetze zuwider außerhalb der Versammlung beige

fügt werden Ebenso ist der Gläubiger in Hinsicht auf die

Förmlichkeit der Unterzeichnung alsdann vollkommen gesichert, wenn

dem Pfandschein eine vollständige, auch die Unterschriften der für

die Unterpfandsbestellnng stimmenden fünf Mitglieder der Unter-

pfandsbehörde begreifende, Abschrift des Eintrags im Unterpfands

buche einverleibt und dieser Pfandschein am Schlüsse mit den Ori

ginal-Unterschriften eben dieser Mitglieder versehen ist ^). Weiter

ist nothwendig 4) zum Eintrage selbst die Bemerkung des Namens

des Schuldners und Gläubigers und, sofern jener nicht selbst das

H>fand bestellt, des Verpfänders; ferner die Bezeichnung des Un

terpfands und der versicherten Summe '). Der Eintrag des Grun

des der versichertei^orderung ist nicht wesentlich, wenn nur die

Identität der Forderung durch den Pfandschein oder auf andere

Weise hergestellt werden kann "). Auch der Mangel des Datums

im Unterpfandsbuche, wiewohl dieser jedem Eintrage beigefügt

werden soll "), begründet keine Nichtigkeit der Unterpfandsbestel

lnng «).

i) Pf. Ges. Art. 1ZS-1Z8. Volley, Comm. II. S. SN7 f. Huf

nagel, Belehrung I. S. 45. Ueber hie Obliegenheiten der Unterpfands

Behörden und das Verfahren in Unterpfandssachen s. Art.15I—1S7. 165f.

Jeitter, freim. Gerichtsbarkeit Th. II. §.lisuf. Ueber die Pfandhülfs-

Beamten Gef. v. I6. Juli 18ZS u. 14. Juki I8Z9.

2) Art. 1Z9. Sah l. Nur dieses Erkenntniß ist wesentlich, nicht
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auch die im 2. Satze des Art. 159 befohlene Rücksprache mit der Behörde

des Wohnorts des Schuldners, wiewohl deren Unterlassung eine Nichtig

keit der Unterpfandsbestellnng und darum eine Verantwortlichkeit der er-

kennenden Behörde in sofern mittelbar zur Folge haben kann, als deshalb

die dort bekannte Unfähigkeit und insbesondere die dort vorgemerkte Zah

lungsunfähigkeit des Verpfändcrs unbeachtet geblieben ist. Ges. ?. Ä1.Mar

1828. Art. 27. Bolle», Comm. III. S. 1184 f. Ebenso verhält es^slch

mit der vorgeschriebenen Anmerkung auswärtiger Verpfändungen in dem

Unterpfandsbuche des Wohnorts und mit der Aufnahme derselben in einen

gemeinschaftlichen Pfandschein durch die dortige Behörde. Pf Ges. Art. I4d

bis 142. Haupt-Jnstr. j. 155. Form, zur Haupt-Justr. Nr. III. Buchst. L.

Seeg er in Sarwey's Monatschrift I. S. 77. Sarwey daselbst S. 7«.

Erkenntniß das. S. 81.

5) Pf.Ges.Art.145—15«. Ges. v. 21. Mai 182». Art. 51. Nr. 1. Durch

das letztere Gesetz wurde wieder aufgchobeu Art. 48 des Pf.Gef. , welcher

keineswegs die von Volley, Comm. II. S.525. III. 1189^ behauptete Deu

tung zuließ.

4) Art. 146. Bei denjenigen Gemeinderöthen, welchen ein Pfand-

hnlfsbeamter beigegeben ist, gebührt deu Rathschreibern , welche nicht zu

gleich Mitglieder sind, keil« zählende Stimme. Sarmey, Monatschr. 1^

S. 8«. Vgl. Ges. v. 21. Mai 1828. Art. Z6.

5) Pf. Ges. Art. 14Z—147. Volley, Comment. III. S. 1189. Als

einwilligend ist jedes Mitglied anzusehen , welches deu Eintrag im Unter-

xfandsbuchc oder den Pfandschein unterschreibt. Art. 149.

6) Wiewohl dieß geschehen soll. Pf. Ges. Art. 186. "

7) Ges. v. 21. Mai 1828. Art. 28. Volley a. a. O. S. 1192.

8) Gef. v. 1828. Art. 52. Vgl. Pf. Ges. Art. 192 u. 19Z. Volley

S. 1195 u. 1196. Sind Hie Unterschriften nicht im Buche enthalten, ist

also die Abschrist falsch, so kann nicht bloß von einem Versehen, sondern

auch von einer Fälschung die Rede seyn.

S) Das. Art. ZI. Nr. 2. S. auch §. 526 u. Z27.

1«) Das. Art. 28. §. Z26. Note Z.

11) Pf.Gef. Art. 161.

12) Daf. Art. Z«. S. jedoch unten §. z54 a. E.
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Viercer Abschnire.

Von den Wirkungen des Unterpfands.

§. 333.

Gegenseitiges Rechtsverhältnis des Pfandgläubigcrs und

^ Verpfänders.

Der Eigenthümer der verpfändeten Sache hat das Recht, über

dieselbe so weit zu verfügen, als es ohne Verletzung der Sicher

heit des Gläubigers geschehen kann, namentlich ein Nachpfand darauf

zu errichten; die Zusage, auf die Sache kein weiteres Unterpfand

zu legen, ist ungültig Auch eine Veräußerung ist dem Eigen-

thümer des Unterpfands unverwchrt; doch kann der Pfandgläubi-

ger verlangen, daß ihm zunächst aus dem Erlöse der Sache Be-

Zahlung verschafft und, wenn diese nicht zur Befriedigung der dar-

auf versicherten Forderung hinreicht, auch der Eigenthümer den

Mangel nicht befriedigend zu decken vermag, durch öffentliche Ver-

steigerung ein höherer Erlös zu erzielen gesucht werde Nament

lich ist bei Ablösung grundherrlicher Abgaben mit der Ablösungs

summe zunächst der daraus versicherte Gläubiger zu befriedigen

Eine andere Frage ist: in wie ferne kann der Pfandgläubiger selbst

eine Veräußerung des Unterpfands herbeiführen? Wird dem Pfand-

gläubiger von dem Schuldner nicht freiwillig Zahlung geleistet, so

hat derselbe die Wahl, entweder mit der ihm zukommenden Pfand

klage (§. 315) aus den ihm verpfändeten Gegenständen Befriedi

gung z.r verlangen, oder mit einer einfachen Schuldklage die, Ere-

cution auf das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuld

ners überhaupt nachzusuchen. Im crsteren Falle ist je nach dem

Betrage der Forderung zur Beschlagnahme der Früchte des laufen

den Iahrs oder zum öffentlichen Verkaufe der verpfändeten Güter

zu schreiten Doch kann, der Schuldner verlangen , daß der An

griff nach Verhältniß der fälligen Forderung beschränkt und zunächst

auf diejenigen Güter gerichtet werde, deren Veräußerung ihm am

wenigsten nachtheilig ist °). Ebenso hat der Pfandgläubiger bei

Verfolgung seiner Ansprüche unbeschadet seines Wahlrechts die

Rechtsansprüche Dritter auf die verpfändeten Stücke möglichst zu

schonen ?). Auch der Nachpfandgläubiger kann auf Erecution an

tragen, jedoch unbeschadet des Vorrangs des zuerst versicherten
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Gläubigers hinsichtlich der Befriedigung°). Können mit dem Er

lbse des verpfändeten Guts die darauf eingeschriebenen Vor« und

Nachpfandglänbiger nicht vollständig befriedigt werden, so ist bei

denselben die Genehmigung des Verkaufs einzuholen und anf ihr

Verlangen eine zweite und nöthigenfallö eine dritte Versteigerung

zu versuchen. Wird auch hiebet kein hinreichender Kaufpreis er

zielt, so steht es zwar bei den Gläubigern, das Gut noch um einen'

höheren Preis zu übernehmen; die Veranstaltung eines weiteren

Aufsireichs können sie jedoch nicht verlangen Meldet sich gar

kein Kauflustiger und erbieten sich auch die Gläubiger nicht, das

Gut um einen gewissen Preis zu übernehmen, so ruht die Pfand-

klage'«). '

t) Art. S5. gI. -

2) s. Z. ZI4.

Z) Art. 9«. Sah t. Vgl. Ges. v. 2I. Mai 1828. Art. ZZ. II. Z«.

4) Art. 94. Sah 2.

5) Art. 9«. Er«. Ges. Art. Z2.

6) Art. 98. Mayer II. S. 75. Volley I. S. ZS6.

7) Mayer II. S. 78 f.

8) Art. tt2. - - ,

9) Ex«. Ges. Art. 57. 88. 62. Ueber den Verlust des Pfandrechts

durch Bezahlung des Erlöses s. unten.

t«) Daselbst Art. «Z. ,

§. 254.

Rechtsverhältnis der Pfandglaubiger unter sich.

1) Im Allgemeinen (Altersvorzug).

Ist eine Sache mehreren Gläubigern gleichzeitig oder nach ein

ander verpfändet <S. 33Z. Note 1.), so hat zwar jeder ein Unter

pfand auf der Sache und daher daö Recht, bei ausbleibender Leistung

die Veräußerung des Unterpfands zu verlangen. Iedoch müssen,

wenn in dessen Folge das Unterpfand angegriffen wird, von dem

Erlbse vor allen Dingen die vorgehenden Pfandgläubiger befriedigt

werden '). Die Ordnung, in welcher die Pfandgläubiger sowohl
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im Gante als außer demselben Befriedigung ans dem Unterpfands

verlangen können, rvird einzig durch die Zeit des Eintrags ihrer

Unterpfandsrechte in das Unterpfandsbuch bestimmt^). Dieß ist

auch der Fall, wenn ein Unterpfandsrecht auf einem bestimmten

Vermögensstück nur vorgemerkt worden, falls der Anstand, wegen

dessen dasselbe nicht sogleich definitiv eingetragen werden konnte,

' später gehoben ist. Hier wird namlich der Eintritt der Bedingung

zurückbezogen auf die Zeit der Vormerkung und das Unterpfand als

damals schon erworben betrachtet^), vorausgesetzt, daß hierbei die

formellen Erfordernisse der Uuterpfandsbestellung (§. 332) gewahrt

sind Sind mehrere Unterpfander auf ebendasselbe Gut in einer

Sitzung der Unterpfands-Behörde eingetragen worden, so haben

sämtliche Gläubiger, wenn nicht ein bestimmter Vorrang unter

ihnen verabredet ist, unter sich gleiche Rechte, und es wird daher

der Erlös aus der verpfändeten Sache, sofern er zu ihrer vollen

Befriedigung nicht hinreicht, unter alle nach Verhältniß ihrer For

derungen vertheilt Weun dagegen an demselben Tage in ver

schiedenen Sitzungen ein Unterpfand bestellt worden, so entscheidet

auch hier der Vorzug der Zeit. Ist die Zeit der Uuterpfandsbestel

lung im Unterpfandsbuche nicht bemerkt, so steht der betreffende

Gläubiger anderen concurrirenden Pfandgläubigern, bei deren Unter

pfändern jener Mangel nicht ist, nach, wenn nicht sein früheres

Recht auf anderem Wege, namentlich durch das Unterpfandsproto-

koll oder den Pfandschein, bewiesen werden kann '').

I) Pfond»Ges. Art. 112.

s) Art. 96.

5) Art. 79— 81. S. §.244. Nr.?. Eine Ausnahme macht Mayer ll.

S. S5 f. bei protestativen Bedingungen unter Berufung auf L, R. II. II.

§. Dann erstlich :c. Am Andern :c. S. jedoch Volley !. S. 547 f.

4) Art. I4Z. 145. 146. 15«. Hanvt-Jnstr. z. 201. f. Wie das Hin

dernis; der Unterpfandsbestellung, so ist auch dessen Beseitigung im Unter-

pfandsbuche zu bemerken, und dadurch der frühere bedingte Eintrag in

einen unbedingte» zu verwandeln.

5) Art. 97. Wen» von dem ursprünglich versicherten Betrage etwas

abgetragen worden , ist alsdann jener oder der Rest zu Grund zu legen ?

Für jenen waren die Stände, für diesen die Regierung. Verhdl. der Abg.

von 1824. III- Beil.H. S. 44Z. 4S9. 471. Die' erste« Ansicht dürfte »ach
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dem jetzt entscheidenden gemeinen Rechte die richtigere seyn. Glück Com«.

XIX. S. Z,8. Vgl. Seegerl. S. Z«9. Mayer I. S. S5. Volley I.

S. ZSi. Weishaar Privatrecht S. 626. . , ,.,., - .-,

6> Gesetz v. 2t. Mai tS2K Art. ZO. . i, .

, - . ' , §. 2Z5. . .., ' , ,.,

2> Insbesondere im Fall der Verpfändung mehrerer Grund«

stücke für eine nngetheilte Summet " :' ' '

s) Von der Befriedigungs -Ordnung überhaupt.

Wenn den Gläubigern für ihre Forderungen ganz verschiedene

Unterpfänder eingeräumt sind, so entsteht eigentlich kein Concurs von

Pfandrechten; denn jeder hat nun eben seine Befriedigung aus dem

Erlöse des ihm verpfändeten Guts, und nöthigenfalls aus der ge

meinen Masse zu suchen. Eben so einfach löst sich ein wirkliches

Zusammentreffen von Unterpfandsrechten, wenn eine und dieselbe

Sache ') mehreren Gläubigern gleichzeitig oder nach einander

verpfändet worden: im ersteren Falle theilen sich die Gläubiger nach

Verhälrmß ihrer Forderungen in das gemeinschaftliche Unterpfand;

im letzteren Falle aber werd:.i die zuerst eingesetzten, also bevorzug

ten, Gläubiger zuerst befriedigt, und das Uebrige erhalten sodann

die Nachpfandglänbiger. Ebendieß tritt ein, wenn zwar einem und

demselben Gläubiger mehrere Unterpfänder versichert sind, auf wel

chen zum Theil wieder Nachpfänder ruhen, zugleich aber die For

derung des Vorpfandgläubigers dermaßen getheilt ist, daß auf

jeder der verpfändeten Sachen ein einzeln ausgeschiedener und dem

Betrage nach besonders genannter Theil derselben ruht Schwie

riger ist die Auflösung,, wenn einem Gläubiger für eine ungeth eilte

Summe mehrere Güterstücke verpfändet sind und später »och auf

einem der letztern ein anderer Gläubiger ein Nachnnterpfand erlangt

hat. Dieser Nachpfandgläubiger kami natürlich nicht zum Nach

theile des Vorpfands seine Rechte geltend machen. Da /«ber der

Pfandgläubiger im Allgemeinen die Wahl har, aus diesem oder je

nem Unterpfand Befriedigung zu suchen 2), so konnte der bevorzugte

Gläubiger leicht durch Ausübung seines Wahlrechts die Nachhypo

thek unwirksam machen, wenn nicht für diesen Fall besonders gesorgt

wäre. Das PfaiU>gesetz (Art. 98.) bestimmt hierüber: „Ein Gläu

biger, welchem mehrere Güterstücke in ungetheilter SumM ver-pfän-

Sitysch«, Priv.R. II. »d. 8
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det sind, ift aus denjenigen Gütern zu befn'edigen> deren Angriff

für Rechts-Ansprüche Anderer, oder für den Schuldner am wenig

sten nachtheilig ist und zugleich dem Gläubiger die gebührende Zah

lung sichert i)." Hiernach hat der Vorgläubiger die Rechte des nach

gesetzten Gläubigers so weit zu schonen, daß dieser neben ihm zur

Zahlung gelangen kann. Auf der andern Seite aber darf durch

diese billige Berücksichtigung des Nachgläubigers der Vorgläubiger

keinen Nachtheil leiden: daher hat der Nachgläubiger mit den schlech

teren Beftiedignngsmitteln, z.B. Zielern sich zu begnügen, falls

der Vorgläubiger die besseren Befriedignngsmittel in Anspruch nimmt.

Jene Regel reicht indessen nur ans für den Fall, daß samtliche

Pfandgläubiger ans den verpfändeten Gütern möglicherweise befrie

digt werden können. Wenn dagegen der Gesamt-Erlös aus den

verpfändeten Gütern nicht zur vollen Befriedigung der Gläubiger in

der ebengenannten Weise hinreicht, so fragt es sich: in welcher Ord

nung sind dieselben zu befriedigen? Es lassen sich verschiedene Ord

nungen denken 5). Entweder t) tritt eine Theilnng nach geometri

schen Portionen ein, und es wird der ältere Gläubiger nach Verhaltniß

seiner Forderung je zu dem Erlbse aus den einzelnen ihm verpfändeten

Gütern befriedigt (Socicrätstheorie)°); oder es wird 2) der Erlös

ans sämtlichen Unterpfändern m eine Unterpfandömasse zusam

mengeworfen und jedem Gläubiger lediglich nach dem Vorzüge der

Zeit Befriedigung gegeben (Prioritärstheone) Die letztere Theorie

verletzt den Grundsatz der Specialitäc des Unterpfandsrechts, und

es kann hier ein Gläubiger als der jüngste mit seiner Forderung

durchfallen, welcher, hätte man sich an die bestimmten Unrerpfänder

gehalten, befriedigt worden wäre. Die erster? Regel dagegen ver

stoßt gegen das Billigkeirsprineip des Art. 9». des Pfandgesetzes

und gegen den Grundsatz der Untheilbarkeit des Pfandrechts; denn

nach jener Regel kann der Vor- oder der Nachgläubiger durch Ent

ziehung der geometrischen Portion eines andern Gläubigers in Nach

theil gerathen, ohne daß dieser einen Vortheil dadurch erlangte, so

fern nämlich seine Forderung mir Hülfe der übrigen Unterpfänder

hatte bezahlt werden können. Der Mittelweg, welchen das Pfand

gesetz eingeschlagen hat, soll nun die zweite Regel mit dem Princip

der Specialität verbinden und dadurch, wo möglich, allen concurrj-

renden Pfandgläubigern Befriedigung verschaffen, unbeschadet des

Borzugs der ältern Pfandgläubiger. Die Erlöse von den verschie-
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denen Correal-Objecten werden nämlich in eine Masse zusam

mengeworfen und zur Befriedigung der darauf versicherten Gläu

biger, im Allgemeinen nach Verhältniß der Zeitordnung, verwen

det, fo daß nur dasjenige an die gemeine Masse zurückfällt, was

nach Abzug samtlicher versicherten Forderungen übrig bleibt. Zu

gleich aber wird bei der Verweisung darauf Rücksicht genommen,

daß jedem Gläubiger, sofern er ans dem ihm verpfändeten Gut ab

gesehen von der Gläubiger-Concurrenz Befriedigung erhalten hätte,

diese Befriedigung auch im Concurse wirklich zu Theil werde

1) Derselbe Fall, wenn mehrere Sachen gemeinschaftlich mehreren

Gläubigern verpfändet worden.

2) Nicht aber, wenn z. B. für eine Forderung von 6«» st. drei Sachen

je im Werthe von s«« st. verpfändet sind; hier ist die Forderung ein und

dieselbe (wenn sie auch auf verschiedenen Entstehungsgründen beruht), und

nur verschiedene Unterpfänder sind vorhanden.

Z) §. 515. Note 8.

4) Vergl. hierüber Seeger I. S. 512 u. 515. Mayer II. S. 74 f.

Bolle» I. S. 555 f. '

5) Vgl. Verhdl. der Abg. v. 1824. Z. Beil. H. S. 81 f. Seeger I.

S. 51S f. Bolle» I. S. 557 f. Guy et im Archiv für eiviliff. Praxis

Bd. XVIII. S. 57Z.

S) 3. B. ^ hat für eine Forderung von 50N0 st. ein Unterpfand auf

einem Acker von 12«« st. und einem Hause von 5««g st. Erlöswerth; v auf

diesem Hause eine Nachhypothek für 12»« st. Hier würde ^ aus dem Acker

nach Verhältniß ,75« st. und aus dem Hause 225« st. erhalten, L dagegen

nur die vom letzten übrigen 75« st.

7) Nach dieser Theorie, welche in dem danischen Prioritätsgesehc §. 19.

angenommen ist, würde in dem Note s angeführten Falle S den ganzen

Ueberrest des Gesamterlöses und somit volle Befriedigung erhalten. Gesetzt

aber, auf dem Note s erwähnten Acker wäre noch ein späterer Gläubiger L

eingetragen mit 45« st., so würde dieser nichts erhalten, während, wenn

^ nach Verhältniß auf den Erlös vom Acker und Hause angewiesen worden

wäre, er seine ganze Forderung bekommen hätte, -

8) Art. 99. ^

8*
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§. 336.

d) Einzelne Verweisung s- Regeln.

Hiernach ergeben sich für die Verweisung im Einzelnen folgende

Regeln: 1)Wenn einem Gläubiger, der rücksichtlich seines Unterpfands

nur mit jüngeren, zugleich auf andern Gütern versicherten, Gläubi

gern zusammentrifft, nur ein Gut verpfändet worden, so ist er von

dem Erlöse dieses Guts bezahlt zu machen. 2) Wenn einem Gläubi

ger mehrere Unterpfänder bestellt sind, wovon eines oder das andere

zugleich sonst verpfändet, so ist zur Befriedigung desselben abgesehen

von der Zeitfolge zunächst der Erlös aus dem ihm allein verpfän

deten Gute anzuweisen. Deßgleichen ist 3) ein Gläubiger, welcher

aus dem Erlöse eines ihm und Andern verpfändeten Guts ohne

Nachtheil für diese besonderen Concurrenten bezahlt werden kann,

auf jenen Erlös zum Voraus zu verweisen. Erst 4) in Absicht auf

die alsdann noch unbefriedigte Summe von Forderungen, welche

durch mehrere Unterpfänder solidarisch gesichert sind, findet sofort

der absolute Vorzug der Zeitfolge in so weit Statt, als der Erlös

aus der den einzelnen Gläubigern verpfändeten Sache reicht —

Diese Befriedigungsordnung findet auch Statt, wenn der Erlös aus

den verschiedenen solidarisch verhafteten Unterpfandern theils in baa-

rem Gelde, theilö in Güterzielern besteht. Auch hier sind nämlich

die besseren Befriedigungsmittel stets den alteren Pfandgläubigern

vor den jüngeren zuzutheilen, jedoch wieder mit Rücksicht auf den

Grundsatz der Specialität, d. h. wenn und so weit dergleichen Mittel

in dem Unterpfande der ältern Pfandgläubiger sich befinden Auf

die quantitative Verweisung hat jedoch diese qualitative Zuscheidung

keinen Einfluß. Es kann also darum, weil der baare Erlös zur

Befriedigung des Vorgläubigers verwendet worden, dem Nachgläu-

biger nicht alle Befriedigung entzogen werden ; vielmehr tritt dieser,

so fern er bei dem Conkurse überhaupt etwas, von seiner Forderung

gerettet hat, gleichsam tauschweise in die schlechteren Befriedigungs

mittel ein

1) Pfandgeseh Art. «««—««2. n. Beilage zum Pfandgesetz. Volley

Somm. I. S. ZS5.

2) Art. 10Z.

S) Beilage zum Pfandgesetie. Volley l. S. Z7S f.
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," §. ZZ7.

Rechtsverhältniß des Pfandgläubigexs und dritten Besitzers.

Das Unterpfandsrecht als ein dingliches (§. 307. 315.) unmit

telbar auf der verpfändeten Sache haftendes Recht kann gegen den

dritten Besitzer der Sache verfolgt werden ohne Rücksicht darauf,

ob dieser Kenntniß von dem Unterpfand hatte oder nicht '). Da

gegen steht dem Besitzer unter den allgemeinen Voraussetzungen eine

Entschädigungsklage gegen seinen Vorganger zu, von dem er die

Sache auf lästige Weise erworben hatte; auch kann er subsidiär

Regreß bei dem Gerichte suchen, welches versäumt hat, vor dem

Erkenntniß über die Veräußerung den Erwerber von dem Unterpfands

in Kenntniß zu setzen Die Einrede der Vorausklage kann dem

Pfandgläubiger von dem Besitzer nur dann entgegengesetzt werden,

wenn dieselbe schon dem Verpfände? zustand, namentlich, wenn

das Unterpfand wegen einer für einen Andern geleisteten einfachen

Bürgschaft eingesetzt ist^), oder wenn dasselbe ausdrücklich nur

für den Fall bestellt worden, daß der Schuldner vergeblich ausge

klagt wäre. Uebrigens haftet der dritte Besitzer dem Gläubiger

rücksichtlich des Unterpfands nur so weit, als die Forderung dessel

ben darauf versichert und die Sache zur Befriedigung dieser Forde

rung nöthig ist. Er kann daher sowohl durch Bezahlung der For

derung, als durch Abtretung der verpfändeten Sache von dem

erhobenen Ansprüche des Gläubigers sich befreien Im ersten

Falle tritt der Besitzer von selbst und ohne besondere Cessio» in

die Rechte des befriedigten Pfandgläubigexs gegenüber von dem

Schuldner und anderen gleichzeitigen und späteren Pfandgläubigern

eiu 5). Andere Besitzer von verpfändeten Gütern aber kann derselbe

zwar ohne Cession, jedoch nur nach verhältnißmäßigen Antheilen

mit der dem Gläubiger zugestandenen Pfandklage belangen °). Hin

sichtlich der accessorischen Rechte gegen den Bürgen oder andere

Jntercedenten ist zu unterscheiden: 1) ein Uebergang dieser Rechte

auf den dritten Besitzer, welcher den Pfandgläubiger befriedigt hat,

ist überhaupt nur alsdann statthaft, wenn die Intercession vor der

durch den Hauptschuldner geschehenen Unterpfandsbestellung Meister

worden Hier Hedarf es aber nicht erst einer Abtretung Es

wird nämlich angenommen, daß die Intercession ohne Rücksicht auf

die Realsicherheit Statt gefunden habe ; daher auch der Intercedent
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gegen die Bürqschaftsklage des Gläubigers sich nicht durch die Ein

rede schützen k«nn, daß der dritte Besitzer des Unterpfands, sondern

nur daß der Hauptschuldner zuerst zu belangen sey, wenn er sich

nicht zugleich als Selbstschuldner verbindlich gemacht hat. 2) Da

gegen kann derjenige, welcher bei oder nach der Unterpfondsbe-

stellnng, also im Vertrauen auf dieselbe, intercedirt hat nicht nur

gegen die Bürgschaftsklage des Gläubigers sich durch die Einrede

schützen, dag der dritte Besitzer zuerst zu belangen sey >°), sondern

er wird auch folgerechter Weise durch Bezahlung des Gläubigers

von Seite des dritten Besitzers seiner subsidiären Verpflichtung ent

hoben. Z) Wenn ein Intercedent als Selbstschuldner sich verbind

lich gemacht hat, so steht ihm zwar, mag er sich vor oder nach der

Unterpfandsbestellung verbunden haben, die Einrede der Voraus-

klage gegen den dritten Besitzer so wenig als gegen den Gläubiger

selbst zu; indessen kann derselbe nur dann von dem Besitzer in An

spruch genommen werden, wenn ihm die Klage von dem Gläubiger

besonders abgetreten worden — Gibt der dritte Besitzer die ver

pfändete Sache heraus oder befriedigt er den Pfandgläubiger blos

theilwcise, so gehen auf ihn die Rechte des Pfandgläubigers nur so

weit über, als der Gläubiger befreit wird und selbst in dieser Be

ziehung muß er den noch übrigen Ansprüchen des Gläubigers in

Hinsicht auf andere verpfändete Güter nachstehen Die für die

Sache gemachte Gegenleistung kann er von dem Gläubiger nur ersetzt

verlangen, so fern und so weit dieselbe zur Bezahlung der versicher

ten Forderung verwendet worden '^). Hinsichtlich der gegenseitigen

Entschädigungsansprüche wegen Verbesserung oder Verschlechterung

der Sache entscheiden die allgemeinen Grundsätze

1) Pfandgesctz Art. 114. 115. im Eing.

2) Art. II5. in Verbind, mit Art. 2«Z. u. 2«!.

2) Art. 11«^ , ,

4) Art. 117. ,

b) Art. 12«. 108.

5) Daselbst a. E. Dieselben haben daher die Einrede der Theilung.

Mayer Comm. II. S. 194 f.

7) Gesetz v. 21. Mai 1828. Art. 2Z. u. 24. Sey es auch, daß die

Jntercession selbst durch Verpfändung von Gütern geleistet worden. Anders

natürlich, wenn das vom Jntereedenten bestellte Unterpfand in die Hände
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«»eS DrÄt<tt>'Aekommen und d«i diesem gelöst worden. Hier wird, der

Bürge nicht befreit., Wollet Cipnn. Ul. S. LtTS. Note Z. S. 117».,

^"«) Ä»Lrf> Grs. Art. tt:"''Wdrrs Nach dem Pf.Ges. Art. tsv? '

'^'! ?A-!N «'s z^n,s !c , ^ ^ : ,. ^ , I-

9) Pas, Gesetz (Note, 10) Ma^t z^nzar nur von dem, der sich «ein fach

verbÄxgt^ hat; allein nur.um den Gegensatz zu demjenigen, derD ,D,ür^e

und" Seldstschutdner/' ^so'mcht bloß subsidiär, sich verpftichtet hat^

auszu'drS^n. "Dietelör K>ge ÄttK^ii daher diejenigen anspreche», welche

ihre Bürgschaft durch eine Untttpfändsbeftellung verstärkt haben. "Note ?5

Vgl. Pf. Ges. Art. tt«. 22K. - ' . ', -.-:,... ,'?

.1») Ges. v. 2t. Mai 1823. Art. Zis. / '

,- , Il),Denn vi dieser Hinsicht ist das Pfandgesetz Art. 12« nicht abge^

ändert worden. . ., - . , -

',21 Pf.Gts. Art. 12t. : .' ' ' I" . ,",-',„

' «Z> Art. 118. S. auch §. Z«. Note L"^ >" ' ' N

, 1«) Art. 119. S. oben S. 54. Mayer II. S. 178 f.' "

Fünfter Abschnice. . . . -, .

Vsn Aufhebung des Unrerpfands.

§. 338. - . ' '' . - ' ^-

- 7 .. Gründe der Aufhebung.

Das Unterpfand erlischt: 1) durch Aufhebung der versicherten

Forderung, sey es in Folge einer Nichtigkeitserklärung oder einer

vollständigen Tilgung derselben Doch können gegen einen Drit

ten, welcher die im Unterpfandsbuch eingetragene Forderung unter

lästigem Rechtstitel und in gutem Glauben erworben oder zu Faust

pfand erhalten hat, Einreden wider die ursprüngliche Richtigkeit

der Forderung, sowie später entstandene Einreden, namentlich der

Zahlung, der Compensation nur dann geltend gemacht werden,

wenn solche in dem Unterpfandsbuche zur Zeit des Eintrags der

Erwerbung durch den Dritten bereits vorgemerkt oder auf die Nach

richt von dem Vorhaben dieses Eintrags von dem Schuldner als

bald angezeigt worden waren 2) Durch gänzlichen Untergang

>er verpfändeten Sache. Ein theilweiser Untergang vernichtet das

Unterpfand nur cheilweise. Wird die Sache wiederhergestellt, z. B.
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eiil abgebranntes Haus auf demselben Platze wieder aufgebaut, t>

lebt !daö Pfandrecht wieder auf Wenn dagegen ein in Folge

eines, Brandes zerstörtes Gebäude auf,,«inem anderen Platze wieder

,gcb.al,t wird, so geht das Pfandrecht des Gläubigers nicht über

auf 'das neue Gebäude, außer wen^ baüpÄizeMchen- Rücl^tch«

ten dem ^igenthümer zur Wiedererbaüung eine anderwärtige Fläche

angewiesen worden Die Umwandlung oder neue Gestaltung der

verpfändeten Sache, z. B. Verwandlung eines Weinbergs in einen

Acker, Errichtung eines Hauses auf einem Gute, bewirkt Hinsicht«

lich verpfändeter unbeweglicher ,Sachen keine Veränderung^), wohl

aber die Umgestaltung zugehöriger Mobilien, soweit überhaupt das

Eigenchum an solchen dadurch verlören geht (§. 291>°). Z) Durch

- Ablauf der Zeit, auf welche das Pfandrecht ursprünglich bestellt

worden. Doch ist zu unterscheiden: s) wenn )er Schuldner selbst

auf eine bestimmte Zeit das Unterpfand bestellte, fo ist im Zweifel

anzunehmen, daß dadurch bloß der Termin für die Schuldzahlung

habe festgesetzt werden wollen; das Unterpfand dauert also auch nach

jener Zeit noch fort K) Hat dagegen ein Dritter intercessions- >

weise auf eine gewisse Zeit ein Unterpfandsrecht für den Schuldner

bestellt, so erlischt solches, wenn nicht innerbalb 30 Tagen nach

Ablauf der Frist der Schuldner oder der Besitzer des Unterpfands "

auf Befriedigung belangt wird^). Dasselbe M, wenn eiy dritter

Berechtigter, z. B. der Lehensherr, der Stammgutsfolger seine

Einwilligung zur Verpfändung der Sache nur auf bestimmte Zeit

ertheilt hat; doch erlischt in diesem Falle das Unterpfandsrecht nur

in so weit, als solches von der Einwilligung des Dritten abhängig

war v). v) Ist ein auf eine gewisse Zeit begrenztes Vertragsver-

hältniß (z. B. ein Pacht, eine Miethe), wegen dessen ein Unter

pfand bestellt wurde, nach Ablauf der gesetzten Frist fortgesetzt

worden, so erstreckt sich das früher bestellte Unterpfand nicht von

selbst auf die dadurch neuerdings begründete Verbindlichkeit, wenn

nicht das Gegenrheil schon bei der Pfandbestellung verabredet und

vorgemerkt worden '°). ' .

1) Pf. Ges. Art. I2Z. Der Tilgung steht gleich eine privative Nova»

tion. v. Xl.VI. s. tr. !8. und eine Confuslon der Person des Gläubigers

und Schuldners. Pf. Ges. Art. 216.

2) Art. t24. in Verbindung mit Art. 83. S. §. 244. Note lt. Ge
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nauer ist die Zeit für diese Gegenverwahrung absichtlich nicht festgesetzt

worden; es entscheidet daher im Streitfalle das richterliche Ermessen.

Mayer, Comm. I. S. 4«4. Außer der Anzeige des Schuldners fordert

noch eine Vormerkung Mayer I. S. 4«s. Anderer Ansicht ist Volley

I. S. 295.

Z) Art. 125. Satz Z. Der Pfandgläubigcr ist in dem angeführten

Fall einigermaßen durch die von der Brandversicherungs-Anstalt zu leistende

Entschädigungssumme (Art. 181) gesichert, welche er zwar nicht zur Til

gung seiner Forderung, wohl aber zur Bewirkung der Wiederaufbaunng

des Gebäudes in Anspruch nehmen darf. Das. Satz 5.

4) Gesetz v. 2t. Mai 1828. Art. 26-. Volley II. S. 488. Anders

wenn zur Wiedererbaunng eines sonst abgebrochenen oder eingestürzten Ge»

bäudes ein anderer Platz angewiesen wird. Erlaß des Obertribunals vom

««. Jan. 18Z8. ,

5) Pf. Ges. Art. l,5. ,

6) Volley I. S. 487. And. Ans. ist Mayer II. S. 214.

7) Art. 126. Satz l. Nicht aber auch, wenn eine andere Zahlungsfrist

schon ursprünglich festgesetzt, oder wenn ausdrücklich erklärt ist, daß das

Pfandrecht nach dem gesetzten Termine keine Wirkung mehr haben solle.

Mayer II. S. 222 u. 22Z. Anderer Ansicht ist in ersterer Hinsicht Bo,l-

ley l. S. 49«.

8) Art. 127. Satz 1. Hat der Dritte eine von ihm cingegaugene

Bürgschaft dnrch ein Unterpfand bestärkt und einen Termin beigefügt,

so gilt dieser im Zweifel wieder Nicht dem Pfandrechte, sondern der Bürg-

fchaftsverbindlichkeit. In letzterer Beziehung aber kommt dann' zur Anmen»

dung L.R. II. 5. §. Damit :c. (f. di, Lehre von der Bürgschaft) und von

einer Anwendung der obigen Bestimmung kann auch dann nicht die Rede

seyn, wenn die Bürgschaft auf eine gewisse Zeit in ihrer Wirksamkeit be

grenzt und weiterhin für unverbindlich erklärt morde» (wie Boll ey S. 4»«

meint): denn in diesem Falle erlischt das Pfandrecht mit der Bürgschaft;

oder wenn der Bürge auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat

(wieMayer S. 221 glaubt): denn dadurch wird in der Dauer der Bürg

schaft und des vok ihr abhängigen Pfandrechts nichts geändert.

9) Art. 127. Satz 2 u. 3.

1«) Art. 126. Satz 2. Mayer II. S. 215 f. Volley I. S. 4SI f.

Dieß gilt auch bei einem intercessionsweise bestellten Unterpfande. Vergl.

L.R. II. 5. 5. Wann der Mayer II. S. 221 u. 222.
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., - :",,§. 339. ^ ^ " " '!

Fortsetzung. i ^ , -) , , ','

Femer hört das Unterpfand auf 4) durch Verzicht. In der

Regel muß dieser ausdrücklich erfolgen, wenn er Wirkmigen äußern svll.

Namentlich kami aus der Einrvilligung des Pfandgläubigers indie künf

tige Veräußerung des Unterpfands auf Verzicht nicht geschlossen wer-

den'), und das Unterpfandsrecht dauert daher fort, wenn nicht sofort

mit dem Erlöse die ganze Schuld abgezahlt worden. Ausnahmst

weise wird jedoch, auch abgesehen hievon, dasselbe aufgehoben:

s) wenn der Gläubiger den zu seiner Kenntniß gebrachten Privat-

verkauf der Sache ohne Vorbehalt ausdrücklich oder durch ganz

unzweideutige Handlungen, namentlich durch unbedingte Annahme

des it>m angewiesenen Kaufpreises oder durch die Annahme des

Käufers als Schuldners für eine bestimmte Summe genehmigt

hat 2). K) Wenn der Gläubiger auf die ihm obrigkeitlich gemachte

Mitteilung von der Verweisung des Erlöses aus dem verpfände

ten Gute binnen der gesetzten Frist sich nicht erklärt und sofort der

Erlös der Verweisung gemäß bezahlt wird; vorbehältlich des Re

gresses an die gesetzwidriger Weise aus dem Erlöse befriedigten

anderen Gläubiger und an die Behörde, welche diese gesetzwidrige

Befriedigung eingeleitet oder zugegeben hat 2). 5) Durch obrigkeit

lichen Verkauf des Unterpfands und darauf erfolgte Bezahlung des

Kaufspreises. Wenn nämlich die verpfändete Sache im Wege der

Hülfsvollstreckung oder im Concurse mittelst öffentlicher Versteige

rung unter Beobachtung der gesetzlichen Form verkauft worden, so

geht sie auf den Käufer frei von aller Verbindlichkeit über, sobald

die Bezahlung des ganzen Kaufpreises auf den Grund eines rich

terlichen Erkenntnisses oder eines Collegialbeschlusses der Unter

pfandsbehörde entweder an die dadurch bezeichnete obrigkeitliche

Stelle, z. B. den bestellten Güterpflcger oder unmittelbar an die

jenigen geleistet worden, welchen der Erlös zugewiesen ist*)^ Wird

der Kaufpreis nur theilweise bezahlt, so wirkt bei dem öffentlichen,

wie bei dem Privatverkaufe für den Rest der versicherten Forderung

das Unterpfandsrecht fort^); die auf den Kaufpreis augewiesenen

Gläubiger aber sind in derjenigen Ordnung zu befriedigen, in wel

cher sie nach ihrer Priorität u«d der darauf beruhenden Verwei

sung folgen °). 6) Durch Erlöschung des Eigenthumsrechts des
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Verpfänders, falls dieses rückwärts aufgelöst wird (§. Zao. Nr. 2).

8) Durch gerichtliches Erkenntniß, falls hierdurch das Pfandrecht

des Gläubigers rechtskräftig abgesprochen wird Noch entsteht

die Frage: 9) kann auch durch Verjährung ein Unterpfandsrechr

verloren gehen? Da jetzt der Eintrag des Unterpfandsrechts iir

das öffentliche Buch für den Besitz desselben entscheidet, so kamt

weder rücksichtlich der versicherten Hauptsumme, noch in Ansehung

der Unterpfänder die Verjährung ihren Anfang nehmen, so lange

nicht jener Eintrag gesetzmäßig gelöscht oder von dem die Löschung

nachsuchenden Berechtigten eine Verwahrung deshalb eingetragen

ist 6). Ebenso wenig in dem Falle, wenn das Unterpfandsrecht

auf gesetzmäßige Weise gelöscht ist (§. 540); denn eine solche Lö-

schung hebt das eingetragene Recht auf, ohne daß es einer hinzu

kommenden Verjährung bedürfte^). Dagegen kann von einer Auf-

Hebung des Unterpfandsrechts durch Verjährung immer noch die

Rede seyn, wenn s) die Löschung desselben wegen erhobener An

stände zwar nicht ausgeführt, aber eine Verwahrung deshalb ein«

gelegt worden. Hier nimmt die Verjährung ihren Anfang mit dem

Augenblicke der eingetragenen Verwahrung '"). b) Wenn jc,ne Lö

schung zwar wirklich vorgenommen worden, aber auf ungesetzliche

Weise. Zwar bestimmt das Pfandgesetz, daß eine solche Löschung

dem Berechtigten nicht schaden solle "); allein damit ist ohne Zwei

fel nur ausgedrückt, daß dieselbe an sich das Pfandrecht nicht auf-

hebe, nicht aber auch, daß das gelöschte Pfandrecht durch Verjäh

rung nun nicht könne verloren werden. Das Pfandrecht verjährt

in diesen Fällen, wenn der Schuldner oder bei Lebzeiten desselben

ein schlechterer Pfandgläubiger das Pfand besitzt, in 40, in ande«

ren Fällen in 30 Jahren, falls nicht der Besitzer die Zeit mitrech

nen will, wo der Schuldner im Besitze war"). Auger der erlö

schenden Verjährung kann auch fortgesetzter Freiheitsbesitz von 10,

beziehungsweife 20 Iahren (§. 292) gegen die Pfandklage geltend

gemacht werden, falls der Besitzer in gerechtem Titel und gutem

Glauben war

N Pf. Ges. Art. «28. S. auch § ZZ«. Note S. Ueber die Pflichten

der Behörde im Falle eines Verkaufs s. Pf. Ges. Art. 20Z f. Gesetz vom

2t. Mai 1828. Art. ZZ. 5«.

2) Ges. vom 2t. Mai 1828. Art. Z5. Aus dem bloßen Schweigen



124 IV. Buch. Von den dinglichen Rechten.

des Gläubiger« auf die ihm amtlich ertheilte Nachricht föigt demnach keine

Genehmigung, wie im Art. 1Z0 des Pfandgeseyes angenommen war; eben

so wenig aus der Annahme einer Abschlagszahlung, z. B. eines Ziels (s.

Note 5), oder aus der Bezahlung des Preises an die Obrigkeit. Anderer

Ansicht ist in letzterer Hinsicht Volley Ul. S..1211 u. 1212. Mein der

uuten Note 4 bemerkte Fall ist nur als Ausnahme zu betrachten. : - .

Z) Pf Ges. Art. 208. 209. 218. Ges. vom 21. Mai 1828. Art. «6.

Vgl. Pf Gesi Art. gl.

4) Pf. Ges. Art. 129. 217. 218. Hierdurch ist die frühere Streitfrage

entschieden: ob schon gerichtliche Verweisung für Zahlung gelte? welche

bejaht wird bei Tafel, Civilrecl^ssprüche der höheren Gerichte in Württ.

I. Nr. 2., verneint von Volley, rerm. Aufsätze I. Nr. 18. Uebrigens

läßt sich wohl nicht mit letzterem a. a. O. S. Z17. sagen , daß das Pfand»

recht auf den zur Masse bezahlten Erlös übertragen werde. >

5) Art. 1Z1.

6) Haupt Jnstr. §. 24Z. Auch im Gante des neuen Schuldners

Volley, Comm. ll. S. 850 u. 851. Verm. Aufsätze I. S. Z14 u. z15.

7) Pf. Ges. Art. 22«.

8) Art. 7Z. Vgl. Mayer I. S. ZS6. ZS7. Volley I. S. 2SZ f.

9) Art.lZ5.Sotz2. Es läßt sich allerdings denken, daß ungeachtet der

vorhandenen formellen Erfordernisse der Löschung dennoch diese materiell

unbegründet ist, z.B. wenn der Schuldner eine unverdächtige, aber falsche

Quittung vorlegt (Pf. Ges. Art. 515). Allein dennoch schadet diese dem

Gläubiger (Art. 222), wenn er nicht ans die ihm ertheilte Nachricht

(Art. 151. 212.) alsbald ein« Verwahrung einlegt. Art. 87. Volley i.

S. 265. 26«.

10) Dieß folgt aus Art. 7Z. Note 7 «!t.

11) Art. 222.

12) O. VII. Z9. c«i!8t. 7 z>r. §.1. 2. Unterholzner, Verjährungs-

lchre II. §. 249. Ueber die allgemeinen Requisite s. §. IS«. Volley,

Comm. I. S. 258. Note 2.

1Z) Volley, Comm. I. S. 259. Hiefür ist auch das Obertribunal

nach Sarwey's Monatschrift Bd. III. S. 121. Einen titulirten Frei

heitsbesitz hält anch hier nicht für nothmendig Bo ll ey in Hofackers Jahrb.

M. S. 444 f. und in Sarwey's Monatschr. Bd. III. Beil.H. S. 2 f.
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§. 24«.

Löschung des Unterpfands.

. Die Aufhebung des Unterpfandsrechts wird unmittelbar be

wirkt durch die §. 338 und 339 angeführten Gründe. Hat daher

ein Gläubiger aus einem derselben sein Pfandrecht verloren '), so

kann er dieses nicht mehr verfolgen, wenn auch der Eintrag im

Unterpfandsbuche nicht gelöscht und somit das Unterpfano noch

nicht öffentlich getilgt seyn sollte. Ebenso wenig kann ein Dritter,

dem der bisherige Pfandgläubiger später die Forderung -abgetreten,

das verlorne Pfandrecht geltend machen Auch rücken die Nach-

pfandgläubiger ohne Rücksicht auf die Löschung sogleich ihrer Ord

nung nach vor ^). Allein theils um den Beweis der Aufhebung

des Unterpfandsrechts zu sichern, theils um neue Verpfandungen

oder Veräußerungen der verpfändeten Sache zu erleichtern *), ist

es für den Schuldner, so wie für den dritten Besitzer der Sache ,

von Wichtigkeit, daß die eingetretene Befreiung aus dem Unter-

pfandsbuche ersichtlich sey. Wie der Eintrag in das Unterpfands-

buch, so kann auch die Löschung nur geschehen vermöge eines col-

legialischen Beschlusses der Unterpfandsbehörde ^), und zwar auf

Anrufen eines Betheiligten oder der ihn vertretenden Behörde'').

1) Auf den Antrag des Gläubigers, wofern dieser den ausge

stellten Pfandschein zurückgibt Der bloße Antrag des Gläubi

gers oder, was diesem gleichsteht, seine schriftlich erthcilte Einwil

ligung genügt nur dann, wenn kein Pfandschein ausgestellt wor

den 6). Behauptet der Gläubiger, denselben verloren zu haben, so

kann die Löschung nur erfolgen nach vorausgegangener gerichtlicher

Kraftloserklärung Hat der Schuldner selbst die Forderung er

worben, so muß neben dem Pfandschein auch der Beweis jener Er

werbung beigebracht werden'"). 2) Auf den Antrag des Schuld

ners "), wenn dieser eine unverdächkige Urkunde über die Tilgung

der Schuld und zugleich den Pfandschein, wofern, ein solcher aus

gestellt ist, beibringt "). Ist ein Pfandschein zwar ausgestellt,

aber verloren gegangen, so kann die Löschung wieder nur dann er

folgen, wenn derselbe nach vorheriger Vernehmung des Glaubigers

gerichtlich entkräftet worden "). Diese Vernehmung dcs Gläubi

gers ist auch dann Zur Löschung norhwendig,^wenn entweder die

Tilgung der Schuld durch Bezahlung oder Erlassung nicht beschei-
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nigt ist oder behauptet» wird, daß das Pfandrecht ans einem anderen

Grunde erloschen sey ausgenommen wenn diese Erlöschung durch ge

richtliche Urkunden vollständig bewiesen und zugleich der ausgestellte

Pfandschein durch gerichtliches Erkenntniß für kraftloserklärt wäre '^).

Ist derPfandglaubiger abwesend und sein dermaliger Aufenthalt unbe

kannt, oder verweigert der Gläubiger die Herausgabe des völlig erlo

schenen Pfandscheins, oder bestreitet endlich Herselbe den behaupteten

Erlöschungsgrund, so muß der Schuldner an den Richter verwiesen

werden, und die Löschung kann sofort nur dann erfolgen, wenn

durch ein rechtskräftiges Urtheil die Urkunde für kraftlos erklärt

ist '°). Außer der gänzlichen Löschung der für eine Forderung ein

gesetzten Unterpfänder kann auch eine theilweise Löschung derselben

Start finden , wenn in Hinsicht auf das eine oder das andere einer

der Z. ZZ8 und ZZ9 angeführten Gründe vorhanden ist. Außerdem

darf eine solche Löschung nur mit Einwilligung des Gläubigers

vorgenommen werden Eine Zurückgabe des Pfandscheins 'isk

hier nur dann nothwendig, wenn derselbe nach dem Ermessen der

Unterpfandsbehörde oder des entscheidenden Gerichts für den Gläu

biger alle Bedeutung verloren hätte '6). — Was die Form der

Loschung betrifft, so genügt es, wenn dem Eintrag, worauf, sich

die Löschung bezieht, das Wort: „gelöscht" neöst der Zeit der

Handlung und den Unterschriften der einwilligenden Mitglieder der

Unrcrpfandsbehörde beigesetzt wird

1) Pf.Ges. Art. 12Z. „Das Unterpfand erlischt 1) durch «.V

Vgl. Art. 1L4. 1Z«. 1Z4. Art. 1Z5. „Ist das Unterpfand erloschen, so

wird dassell'e im Unterpfandsbuche gelöscht."

2) Eine Ausnahme s. §. 541. Note Z.

, Z) Nicht entgegen ist Art. 1ZS, wo das Vorrücken als mit der Lö-

chung zusammenhängend aufgefaßt ist.

4) Eine andere Folge der Löschung s. §. Z23. Nr. 8.

S) Art. 14Z. Haupt-Jnstr. §. 255. Vgl. oben 5. ZZ2. Nr. 2.

5) Art. 21«. Satz 1. Haupt-Jnstr. §. 2S6. Vgl. oben §. ZZ1.

7) Art. 21«. Volley, Comm. II. S. S4Z. , , -,

8) I» diesem Falle aber nach Analogie von Art. Z15.

S) Art. 211-,,, ,,- - . i, ' ^ ' /
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IS) Art. 216. > - "',.! . ,

«1) Diesem steht gleich der Besitzer der verpfändeten Sache. Art.^lZ.

Sah 1.

«2) Art. 21«. 21s. Haupt-Justr. 5. 26I.

1Z) Art. 212. Satz S. ^

1t) Art. 212.

15) Art. 21Z. Satz 2.

16) Art. 214. Satz 2.

17) Art. 217. Hauxt-Jnstr. §. 262.

18) Art. 218. Satz 2. Mayer, Conim. II. S. 288. Volley II.

S. z47s

19) Art. 221. Haupt-Jnstr. §. 2S5.

§. 341.

Von dem Eintritt in das Pfandrecht eines Andern.

Dieser Eintritt kann erfolgen : 1) durch Erwerb der versicherten

Forderung selbst. Sowohl ein Dritter, welcher Nachfolger deö ur

sprunglichen Pfandgläubigers wird, als auch ein nachgehender

Pfandgläubiger kann auf diesem Wege in das Pfandrecht eines

Andern eintreten, jedoch mit dem Unterschied, daß es bei dem er

steni einer förmlichen Abtretung (Cesston) der Forderung oder eines

andern gemeinrechtlichen Erwerbgrundes (Erbfolge, Legat) bedarf,

wahrend ein Nachpfandgläubiger mir Beibehaltung seines bisheri

gen Pfandrechts in die Stelle des Vorgläubigers schon dadurch ein

tritt, daß er die versicherte Forderung (§.314) vollständig ablöst Von

diesem Ablösungsrechte (jus otkeienäi) kann der Nachgläubiger jedoch

nur alsdann Gebrauch machen, wenn der Schuldner in dieselbe einB

willigt oder der Vorgläubiger seine Forderung eingeklagt oder ge

kündigt hat 2). 2) Auf gleiche Weise tritt, wie bereits bemerkt

worden (§. 337. Note 5), der dritte Besitzer der verpfändeten Sache,

welcher von dem Pfandgläubiger in Anspruch genommen worden,

durch Bezahlung der Pfandschuld in die Rechte des versicherten

Gläubigers ein. Auch kann der Kaufer einer verpfändeten Sache,

falls mir dem von ihm bezahlten Erlöse ein Pfandgläubiger befrie
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digt worden, die Rechte des letztern gegenüber von anderen Vor-

vder Nachpfandgläubigern in soweit geltend machen , als jene Ver

wendung Statt gefunden hat Doch ist sowohl der Käufer als

der dritte Besitzer gegen spätere Unterpfandsrechte, sowie gegen die

Ansprüche künftiger Cessionarien und Faustpfandgläubiger hinsicht

lich der versicherten Forderung nur alsdann gesichert, wenn sie ihren

Eintritt in dem Unterpfandsbuche zugleich mit der Löschung des ab

gelösten Unterpfands haben bemerken lassen ; oder richtiger, der

Eintritt in das Unterpfandsrecht wird erst bewirkt durch diese Vor

merkung^). 3) Nicht dieselbe, doch eine ähnliche Begünstigung

genießt der Darleiher einer Summe, woraus ein älterer Pfand-

gläubiger befriedigt wird. Derselbe tritt nämlich in die Rechte des

letztern nur dann ein, wenn ihm von dem Schuldner nicht nur das

selbe Unterpfand, sondern zugleich auch die Stelle des befriedigten

Gläubigers ausdrücklich eingeräumt worden °). 4)Lluch unabhängig

von der Forderung des älteren Pfandgläubigers und deren Befriedi

gung kann der durch den früheren Eintrag in das Unterpfandsbuch

erworbene Vorzug von jenem an einen später auf dieselbe Sache

eingetragenen Gläubiger abgetreten werden. Die bloße Abtretung

des Vorzugs begründet jedoch nicht auch den Verzicht auf das

Unterpfand; vielmehr behält der Abtretende auch ohne ausdrückli

chen Vorbehalt sein Recht a»f den ihm versicherte» Sachen, -nur

mit dem Unterschiede, daß er hinsichtlich der Befticdignngsordnung

in die Stelle desjenigen Pfandgläubigers eintritt, zu dessen Gun

sten er sich seines Vorzugsrechts begeben hat — Die Rechte der

in der Mitte liegenden Gläubiger werden durch den Eintritt in ein

ältexes Pfandrecht nicht verletzt 6). Auch muß derjenige, welcher

ein solches älteres Pfandrecht in Anspruch nimmt, die nach Löschung

des letztern bestellten Unterpfänder gegen sich anerkennen, wenn er

nicht seinen Eintritt in dem Unterpfandsbuch hat bemerken lassen °).

1) Art. 1«5- Sah 1. Art. los Eing. Seeger I. S. ZZ6. Mayer

II. S. 12Z. Volley I. S. 411.

2) Art. 105. Satz 2. Mayer II. S. 122. Volley I. S. 407.

Nimmt der Gläubiger die angebotene Zahlung nicht an, so ist die Ablö

sungssumme auf <«n.e Gefahr gerichtlich zu hinterlegen. " Art. 1«6. Satz 2.

Unter mehreren die Ablösung anbietenden Nachgläubigern entscheidet zwar

zunächst Prävention; allein auch dem Prärenirenden kann wieder angeboten

«erden. M ay e r II, S. 413 f. ' ,
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5> Art. 1«s.

4) §. 244. Note s.

5) Zwar geht die Haupt-Jnstr. §. 214—2IZ. und Volley, Comm.

Äh. I. S. 4Z4. und Recens. S. 44. davon aus, daß in diesen Fällen, so

mie in dem oben Nr. Z angeführten Falle des gesetzlichen Eintritts in das

Pfandrecht eines Andern die Vorbemerkung des Eintritts ebenso wie bei

der Cessio» (oben Nr. 1. Vgl. §. 244. Note 10.) nur nothmendig sey zur

Sicherung, nicht zur Begründung der Pfandnachfolge. Allein von der Ab»

tretung einer Forderung ist die Ablösung derselben wohl zu unterschei»

den. S., auch Pf. Ges. Art. 11». Satz 2.

6) Art. 1«7. Volley I. S. 415-^42«.

7) Art. 1«4. 128. Versteht sich, nur bis zum Betrage der Forderung

dieses Andern; in dieser Beziehung aber auch, wenn jene Forderung später

befriedigt wird. Mayer II. S. 107. u. 108. Durch die bioßc Einwilli

gung in die weitere Verpfändung einer Sache begibt sich der Pfandgläudi»

ger dieses Vorzugsrechts nicht, da das neuere Unterpfand neben dem ölte»

ren bestehen kann. Vgl. Art. 91. Mayer II. S. 1U5. Volley I. S.400.

8) Art. I«4. 1«6.

9) Art. 11«.

§. 342.

- - Haftung der Unterpfandsbehörde.

Wenn die Unterpfandsbehörde (§. 332) die ihr rücksichtlich des

Unterpfandswesens obliegenden Pflichten absichtlich oder ans Nach-

läßigkeit hintangesetzt hat, so ist sie den Betheiligten znm Ersatze

des ihnen dadurch zugegangenen Schadens verpflichtet Insbe

sondere tritt diese Verbindlichkeit ein, wenn Einträge in das Un

terpfandsbuch gesetzwidrig von ihr unterlassen, verspätet oder un

richtig ausgeführt, wenn Thatumstände oder Rechtsverhältnisse,

auf welche sie hingewiesen ist, bei ihren Beschlüssen nicht erhoben

oder nicht berücksichtigt, oder unstatthafter Weise vorausgesetzt,

wenn unrichtige Mittheilungen aus den öffentlichen Büchern von ihr

gemacht worden Die Schadensklage wider die Behörde ist

subsidiarisch, d. h. sie findet erst alsdann Statt, wenn der Beschä

digte nicht auf anderem Wege zum Ersatze gelangen kann 2). Doch

können nicht bloß die Gläubiger, sondern auch andere Personen,

Sltysch« Pri». R. II. V>. 9
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welche durch die obrigkeitliche Pflichtverletzung Schaden gelitten

haben, namentlich die Bürgen, welche gleichzeitig mit dxr Unter-

pfandsbestellung sich verpflichtet haben, dieselbe anstellen Was

die Person des Beklagten betrifft, so ist zu unterscheiden: 1) Ist

der Schaden in Folge eines Collegiaibeschlusses oder Collegialver-

sZumnisses dem BetKeiligren zugefügt worden, so kann die Klage "

sowohl gegen das Collegium der Unterpfandsbchörde als gegen die

einzelnen schuldigen Mitglieder oder deren Erben gerichtet werden

Schuldig aber sind nicht bloß diejenigen Mitglieder, welche an dem

Beschlüsse sogleich oder nachtraglich Theil genommen, sondern auch

solche, welche erweislich der Theiluahme an der Verhandlung

sich entzogen habendi. Ausgenommen von der Verantwortlichkeit

sind jedochdiejenigenMitg!iedcr,welche gegen den nachtheiligenBcschluß

gestimmt und zugleich jeglicher Anerkennung desselben durch Unter«

schrift sich enthalten haben Dagegen befreit der bloße Mangel

der Unterschrift eines Mitglieds, welches nach den öffentlichen

Acten an der Verhandlung Theil genommen, nicht von der Ent-

schädignngsverbindlichkeit, wenn nicht zugleich der Grund der

- Nichtunterschrift dargerhan wird Dem Kläger steht frei, jedes

der betheiligten Mitglieder der Unterpfandsbehörde mir Uebergehnng

der andern auf das Ganze zu belangen; cs kann jedoch der Be

klagte, wofern er nicht betrüglich gehandelt, der Einrede der Thei-

lung so lange und so weit sich bedienen, als die übrigen schuld-

haften Mitglieder zahlungsfähig sind'). In Hinsicht derjenigen

Mitglieder, welche dem Beschlüsse widersprochen haben, ist jedoch

selbst alsdann, wenn sie durch Unterzeichnung deö Unterpfandsbuchs

oder des Pfandscheins dem Glaubiger verantwortlich geworden

sind, die Einrede der Theilnng von Seite der einwilligenden Mit

glieder ausgeschlossen Ebenso wenig kann davon hinsichtlich der

Erben anderer gleich oder vorzüglich verpflichteter Mitglieder der

Unterpfandsbehörde von den belangten Mitgliedern Gebrauch ge

macht werden "). Dagegen bleibt diesen gegen jene Erben sowohl,

als gegen andere schuldhafte Mitglieder, rücksichtlich welcher die Einrede

entweder nicht zuläßig gewesen oder doch nicht benützt worden, der

Regreß vorbehalten <z) Entspringt die Beschädigung nicht aus

einer Handlung oder Unterlassung des Collegiums, sondern lediglich

aus der Verfehlung eines Einzelnen, z. B. des Actuars, so kann

nur dieser in Anspruch genommen werden Ist jedoch die Un-

.-.,..
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terpfandsbehörde durch den Actuar oder ein einzelnes Mitglied ine

geleitet worden, so kann sie deshalb ihrer Verbindlichkeit gegen die

durch ihren Beschluß Beschädigten sich nicht entziehe», wohl aber

steht ihr der Regreß gegen den Einzelnen zu, welchem ursprünglich

die Schuld zur Last fällt Ist endlich 3) die Unrichtigkeit, wo

durch jemand in Schaden gekommen, einzig durch die Pflichtver

letzung einer der Unterpfandsbehörde nicht untergebenen Stelle, her

beigeführt worden, so findet nur gegen diese eine Entschädigungs-

klage Statt

1) Art. 2ZZ. Nach Analogie der Grundsätze vom Mandate (L. R. II.

4- §. Es soll auch «.) haftet die Behörde für mittlere Schuld (§. tZt.

Nr. 2). Vgl. Weishaar, Privatr. §. «54. Dafür ist auch die frühere

Praxis. Volley, öffentliche Unterpfänder S, 29s. Comm. II. S. 55Z.

Der Gläubiger kann nickt zum Voraus unbedingt auf den Regreß verzich?

ten. Mayer II. S. ZI«. And. Ans. Volley II. S. 555.

2) Art. 224. Vgl. Mayer II. S. 29S f. Volley II. S. 558 f.

Z) Art. 225. Volley II. S. 5S2.

4) Art. 22s. Volley II. S. 5SZ. Weishaar §. 656.

5) Art. 227. Satz 1. Art. 2Z4. Thibaut, Pand. 5. 1Z4. Ueber

die Einrede der Theilung s. Art. 2Z5—2Z8. Volley II. S. 577 f.

^. , 6) Art. 227. 2ZS. Ueber das Verfahren gegen die abwesenden Mit»

glieder s. Art. 2Z1. Volley II. S. 571 f.

7) Art. 228 u. 229. Satz 1. Diesen gleich steht derjenige, welcher

bloß das Protocoll, dieses aber mit Verwahrung, unterschrieben hat.

Art. 229. Satz 2 u. Z.

8> Art. 2Z«. ,

9) Art. 2Z5. Ueber den Gerichtsstand der materiellen Connexität in

diesen Fällen s. Art. 2Z8.

10) Art. 2ZS.

11) Art. 2Z7. Satz 1.

1!) Das. Satz 2.

1Z) Art. 252. Satz 1 u. s. ^

14) Das. Satz Z. ,

15) Art. 2ZZ.

9*
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D r i r t e r T i r e l. ' - , . , - /

Von Fa u stp fa nd e rn.

§. 343.

Gegenstand.

Gegenstand des Faustpfands (§. 31«) sind bewegliche Sachen

im weiteren Sinn. Ausser den körperlichen Mobilien können daher

auch Forderungsrechte zu Faustpfand gegeben werden Was 1) die

, beweglichen körperlichen Sachen betrifft, so wird vorausgesetzt,

daß sie Individuen, d. h. Dinge für sich, bilden ; denn^ sind sie mit

einer andern, beweglichen oder unbeweglichen, Sache natürlich oder

künstlich verbunden, so können sie, so lange die Verbindung dauert,

nur mit dieser verpfändet werden. Anders, wenn sie rechtliche Zu-

gehörungen einer Hauptsache sind, ohne äußerlich einen Bestandtheil

der letzteren zu bilden. Man unterscheide : s) diese ist eine unbeweg

liche Sache. Hier können dieselben theils mit der letzteren zu Un

terpfand (g. 316), theils auch für sich zu Faustpfand gegeben wer

den. Auch wenn die unbewegliche Hauptsache bereits als Unter

pfand eingesetzt ist, kann immer noch die bewegliche Zugehörung als

Faustpfand gereicht werden, sey es, weil das Unterpfand nicht aus

drücklich auf dieselbe erstreckt ist und daher im Falle der Trennung

aufhört 2), oder indem das Faustpfand als Nachpfand errichtet

wird 2). b) Die Hauptsache ist beweglich. Hier ist eine juristische

Zubehörung theils in so ferne gedenkbar, als der Inöegriff mehrerer

gleichartiger Sachen rechtlich als ein Ganzes in Betracht kommt (z.B.

eine Heerde, ein Waarenlager) , von dem die einzelnes inbegriffenen

Sachen sofort als Znbehörden erscheinen , theils in so fern, als eine

bewegliche Sache um einer andern beweglichen Sache willen vorhan

den, also juristisch Theil derselben ist. So lange ein Theil bei dem

andern ist, erstreckt sich das an der Hauptsache bestellte Faustpfand

auch auf die Nebensache. Da jedoch eine Trennung beweglicher

Zugehörden nicht verboten ist, so können letztere auch für sich ver

pfändet werden. Was 2) die Forderungen betrifft, so müssen

solche nicht nothwendig aus einem Darlehen entstanden seyn; auch

jede andere persönliche Forderung, z. B. aus einem Kanfe, Tausche,

selbst aus einein Vergehen kann als Gegenstand des Faustpfands

dienen. Ebenso kommt es nicht darauf an, daß die Forderung ge-
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rade auf Geld gerichtet sey, auch jeder andere Anspruch auf ver

tretbare oder nicht vertretbare Sachen oder auf Dienste kann ver

pfändet werden Ist jedoch die Forderung auf Erwerbung einer

unbeweglichen Sache gerichtet, so kann die Verpfändung für den

Fall, daß die Verbindlichkeit des Dritten durch Uebergabe des Guts

getilgt und dadurch die verpfändete Forderung aufgehoben wird, nur

dann gesichert werden, wenn der Anspruch des Berechtigten auf das

Gut und zugleich die von jenem geschehene Verpfändung seines be

dingten Anspruchs auf dasselbe im Unlerpfandsbuche eingetragen

wird; was die Wirkung hat, daß eine Unterpfandsbestellnng auf

der Sache nur unter denselben Beschränkungen, wie an einer frem

den Sache <§. 311) statthaft ist Ist die Forderung dinglicher

Art, z. B. das Recht auf Frohnen, Gülten, so kann kein Faust

pfand, sondern nur ein Unterpfand darauf erworben werden °).

1) Pf. Ges. Art. 4. 245. Vgl. §. 105 a. Ä,

2) S. §. ZI6. Note Z.

S> Hievon ist zwar in dem Pfandgesetze nickt die Rede ; allein da das

Faustpfand im Falle des Concurfes wie ein Unterpfand behandelt wird

(Prior. Ges. Art. S.) , so ergibt sich Obigcö wohl von selbst.

4) Ges. v. 2t. Mai 1828. Art. ZS. Satz 1.

5) Das. Satz 2 u. 5. Volley Comm. III. §. 54t. Einfacher ist eS,

wenn einstweilen der Gläubiger sich ein Unterpfand auf der zu leistenden

Sache für den Fall des Erwerbs vormerken läßt.

K) S. oben §. Z16. Nr. s. Auch rückständige Gefälle machen hier

keine Ausnahme, wofern sie auch gegen den Nachfolger im Besitze geltend

gemacht werden wollen. Vgl. §. 255. Note 6. , '

§. 344.

Erwerbung des Faustpfands,

s) Rechtsgrund.

Auch hier kann man wie bei dem Uirterpfande (§. 317) zwi

schen Erwerbgrund und Erwerbart unterscheiden. Rechtsgrund zur

Erwerbung eines Faustpfands kann fcyn: 1) Gesetz. Vermöge

Gesetzes kann derjenige, welchem ein allgemeiner (gesetzlicher, testa

mentarischer oder vertragsmäßiger) Pfandrechtstitel zukommt, i»
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dem Falle, wenn dieser nicht durch Unterpfänder verwirklicht werden

kann, Sicherheit durch Faustpfänder verlangen, vorausgesetzt daß

der Schuldner solche durch Activforderungen zu gewähren ver-

mag Ebenso kann 2) durch Vertrag oder letzten Wille«

Sicherheit durch Faustpfänder im Allgemeinen oder mit Rücksicht

auf bestimmte Gegenstände zugesagt werden. Endlich kann 3) durch

gerichtliches Urtheil ein Schuldner zu Bestellung von Faustpfändern

angehalten werden, namentlich wenn derselbe zu einer Realeaution

verpflichtet ist. Eine Beschränkung auf Forderungen, wie in dem

Falle Ziffer 1, findet hier nicht Statt; vielmehr bleibt es dem

richterliches Ermessen überlassen, die Caution auch auf andere be«

wegliche Sachen auszudehnen

,) Pf.Ges. Art. 2St. ^,

^, - , ,., , - — ,  ,

») Das. Art. sss.

§. 345.

K) Bestellung des Faustpfands.

Zur Erwerbung des Faustpfandes selbst wird erfordert: 1) Ueber-

gabe der Sache zu Handen des Gläubigers Bei Verpfändung

von Forderungen vertritt die Stelle der körperlichen Tradition die

Uebergabe der Urkunde, womit die Forderung bewiesen wird (Schuld

schein, Erkenntniß u. s. w.)z doch ist, um sicher zu gehen, von der

Verpfändung dem Schuldner des Verpfänders Anzeige zu machen,

wodurch jener verbindlich wird, vor Befriedigung des Pfandgläu-

bigers weder an den Verpfänder, noch an sonst jemand bei Gefahr

doppelter Zahlung die Hauptschuld abzutragen Ausnahmsweise

genügt s) die Uebergabe der Sache an einen Dritten, unbeschadet

des juristischen Besitzes auf Seite des Gläubigers, wenn Gläubiger

und Verpfänder darüber einig geworden sind ^). b) Bei Verpfän«

dung von Forderungen, welche in das Unterpfandsbuch eingetragen

sind oder bei öffentlichen Kassen stehen, kann die Uebergabe der

Schuldurkunde erfetzt werden durch die Bemerkung in dem Unter-

pfandsbuche, beziehungsweise in dem Schuldbuche der betreffenden

Kasse: daß, gegen wen und wofür die Forderung verpfändet sey,

und daß der Eigentümer der Schuldurkunde solche im Name«

des Gläubigers in Händen behalte Ist über eine im
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Unterpfandsbuche eingetragene Forderung kein Pfandschein ausge

stellt, so ist eine Verpfandung derselben gleichwohl zulässig, wenn

von der Unterpfandsbehörde über die in dem Unterpfandsbuch ge

schehene Vormerkung eine Urkunde ausgestellt und solche dem Gläu

biger eingehandigt wird Andere als in dem Unterpfandsbuche

eingetragene Forderungen können nicht auf diese Weise reprasentirr,

also in Ermanglung einer das Forderungsrecht darstellenden Urkunde

nicht verpfändet werden °). e) Wird Mehreren gleichzeitig eine Sache

oder Forderung als Faustpfand bestellt, so ist der Besitz der Sache,

beziehungsweise der betreffenden Urkunde von einem derselben oder

mit Einwilligung des Verpfänders von einem Dritten im Namen

aller Gläubiger auszuüben — 2) Die Ausstellung einer schrift

lichen Urkunde über die vorgenommene Verpfändung, worin die

versicherte Forderung und der verpfändete Gegenstand erkenntlich

bezeichnet sind Auch diese Urkunde, welche von dem Verpfänder

und PfandglZubiger zu unterzeichnen^), ist dem Gläubiger zuzustel

len. — Eine Nachversicherung ist bei Faustpfändern in der Regel

unstatthaft, da eine Sache nicht je ganz von Mehreren besessen wer

den kann Ausnahmsweise ist jedoch dieselbe zulässig, wenn eine

mit Unterpfändern versehene Forderung Gegenstand des Unterpfands

ist. Hierauf kann auch noch einem Zweiten und Dritten ein Nach-

pfand eingeräumt werden, indem solches gleichfalls in dem Unter

pfandsbuche angemerkt und die hierüber ausgefertigte Urkunde dem

Gläubiger eingehändigt wird " .

t) Pf. Ges. Art. 245. Satz 2.

2) Art. 248.

S) Art. 245. Sah 2.

4) Ges. vom 2t. Mai 1828. Art. 4«. 41. Pf. Ges. Art. 249. Auch

hier erlangt der Gläubiger den Besitz per ni«<Zum c«ost!wti ^«»»essorii.

Daß die Bemerkung im UnterpfandSbnche auf einem Beschluß der Unter»

Pfandsbehörde beruhen müsse, ist in dem Gesetze nicht vorgeschrieben; allein

nach Analogie anderer Bestimmungen/welche bei Eintragen in das Unter-

xfandsbuch in der Regel die collegialische Mitwirkung jener Behörde ver

langen (vgl. Pf. Ges. Art. 14Z. 15Z.), möchte diese auch hier nicht über»

flüssig seyn. Anderer Ansicht ist Volley Comm. III, S. 1221.

5) Das. Art. Z8. Volley a. a. O. S. 1217. Ein besonderer Schuld

schein wird nicht außer dieser Urkunde gefordert, wie Weishaar Privatr.

§. 059 meint; vielmehr dient letztere statt der Obligation.
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0) Volley Comm. II. S. 60«. lll. S. IZI7.

7) Ges. v. 1828. Art. 42. Pf. Ges. Art. 2S0.

8) Pf. Gef. Art. 216. Der Grund der Forderung ist nicht nothwen-

dig anzugeben, wie Mayer II. S. Z4« meint. S. §. S26. Note Z.

v) Dieß ergibt sich aus Art. 245. Satz 2, wonach Gläubiger und Ver-

Pfänder die Hauptpersonen der Handlung sind.

1«) Anders wenn der neue Glaubiger von öem ältern in den Mitbesitz

aufgenommen wird. Volley III. S. 1224.

II) Art. 25«. Satz l. Vgl. oben Note s.

§. 3^6.

Rechtsverhältnisse des Faustpfandgläubigers.

Der Gläubiger erhält durch Bestellung des Faustpfands 1) den

rechtlichen Besitz der verpfändeten Sache und damit das Recht auf

die Besitzschntzmittel '). Ein Dritter oder der Verpfände? selbst,

dem ausnahmsweise die Sache in Händen gelassen worden (§. 345.

Note 4.), ist als bloßer Inhaber (Detentor) zu betrachten. Eben

dieß ist der Fall, wenn Mehreren an einer Sache ein Faustpfand

bestellt worden (§. 345. Note 7); hier sind sämmtliche Gläubiger ju-i

ristische Besitzer, während nur einer die Sache inne hat. Ein Recht,

die Sache zu benützen, hat der Gläubiger nur, wenn ihm solches

ausdrücklich eingeräumt ist 2). Dagegen kann der VerPfänder die

mit dem Besitze des Gläubigers verträglichen Nutzungen aus der

Sache ziehen. Auch die Veräußerung der Sache zum Zweck der

Befriedigung des Gläubigers ist jenem nicht verwehrt; wohl aber

eine Verfügung über dieselbe zum Nachtheil des Gläubigers

Ferner hat der Pfandgläubiger seiner Seits in Bewahrung der

Sache getreuen Fleiß anzuwenden Anderer Seits aber kann er

die nothwendig?„ und auch die nützlichen Auslagen, soweit sie mäßig

sind, so wie jeden sonstigen durch Versehen des Schuldners er

wachsenen Schaden ersetzt verlangen, und, sofern das Pfand durch

unbestimmte rechtliche oder physische Mängel leidet, die Einsetzung

eines andern fordern ^). 2) Das Recht, sich im Nothfalle aus der

verpfändeten Sache bezahlt zu machen. Doch kann er nicht unmits

telbar selbst an die Sache sich halten, sondern bloß verlangen, wenn

der Zahlungstermin eingetreten oder der Gant gegen den Schuldner

erkannt worden, aus dem Erlöse des Pfandes befriedigt zu wer
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den °). Im Falle des Gantes muß er das Pfand an die Gantmasse

abgeben, woraus er sodann nach Maßgabe des Prioritätsgesetzes Be

friedigung zu erwarten hat Ist der Gegenstand des Pfands eine

Activforderung, fo kann der Gläubiger von der Erecutions-, so wie

von der Gant-Behörde geradezu auf dieselbe angewiesen werden

Ebenso kann der Verpfände? selbst dem Pfandgläubiger die verpfän

dete Sache an Zahlungsstatt überlassen s>. Ist auf einer und der

selben Sache Mehreren gleichzeitig und zu unbestimmten Antheilen

ein Faustpfand eingeräumt, so wird der Erlbs aus derselben nach

Verhältniß getheilt >°). Ist dagegen auf einer Sache ein Nachpfand

bestellt (§. 34S a. E.), so wird zuerst der ältere und dann der nach

eingesetzte Gläubiger befriedigt und erst, was nach Abzug aller ver

sicherten Forderungen übrig bleibt, an die gemeine Masse heraus

gegeben.

t) Art. 254. Sintenis Pfandrecht §. SO.

2) Pfandgeseh Art. 254. Sah!. Eine stillschweigende Antichrese kommt

somit nicht mehr vor. ,

Z) Das. Art. 2SZ.

4) L. R. II. 7. §. Es soll ein jeder :c.

5) Hierin ist das gemeine Recht nicht geändert, worüber Thibaut

Pand. §. 794.

S) Pfand-Ges. Art. 254. Satz 2. Art. 255. S. oben §. ZI5. Note 9.

7) Art. 254. Sah Z. Execut. Ges. Art. Z2. Sah 2.

8) Art. 256. '

9) Daselbst. S. jedoch Art. 257. u. §. ZI5. Note 1«.

1») Geseh v. 2t. Mai 1828. Art. 42. Volley Eomm. II. S. 59Z.

III. S. 122Z.

s. 347.

Ende des Faustpfandrechts.

Das Faustpfandrecht hört auf: 1) durch gänzliche Tilgung der

Schuld, einschließlich der Zinsen und Kosten, namentlich durch Be

zahlung oder Erlaß der Schuld, privative Novation, Zusammen

fluß der Rechte des Gläubigers und Schuldners in einer Person

^Confusion) Auch unabhängig von dem Rechte der Forderung

hdrt das Faustpfandrecht auf 2) mit dem Untergang der verpfän
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deten Sache, namentlich wenn die verpfändete Forderung im Gante

durchfällt oder für nichtig erklärt wird. Dagegen kann die Bezah

lung der verpfändeten Forderung an den Vcrpfänder dem Gläubi

ger keinen Nachthcil bringe», nachdem dem Schuldner die gesche

hene Verpfändung eröffnet oder, wenn dieselbe durch Unterpfän

der gesichert, nachdem sie im Uncerpfandsbuche vorgemerkt ist

3) Wenn das Faustpfand nur auf eine gewisse Zeit oder unter einer

auflösenden Bedingung eingeräumt war, mit dem Eintritte jenes

Endtermins oder dieser Bedingung 4) Wenn daö Recht des Ver-

pfänderö an der Sache rückwärts aufgelöst wird g> Durch Ver,

zicht von Seite des Gläubigers. 6) Mir freiwilliger Zurückgabe der

Sache an den Verpfändet), nicht aber auch, wenn ohne Zuthun des

Gläubigers das Pfand in dritt,e Hände kommt; doch kann im letztern

Falle der Pfandglänbiger sein Recht gegen denjenigen nicht geltend

machen, welcher in der Zwischenzeit in gutem Glauben und unter

beschwerendem Nechtsritrl ein Recht darauf erworben hat ^). Be

trachtet man den Faustpfandgläubiger als juristischen Besitzer, wie er

nach dem früheren Recht und den Bestimmungen des Pfandgesetzes

betrachtet werden muß so sollte freilich das Fanstpfandrecht nicht

durch bloße Zurückgabe der einfachen Detention, sondern bloß durch

Verlust des juristischen Besitzes eingebüßt werden. Auch wenn der

Gläubiger dem Schuldner selbst die Sache vorübergehend, z. B. leih

weise, bittweise wieder zustellt, sollte daher sein Recht nicht anfge-

höben werden; und so gut dieses in gewissen Fällen ohne wirkliche

Uebergabc (per rao^um cvnsticuti p««se«s«rii) erworben werden konnte

(§. 345. Nr. 1.), so gut, sollte man glauben, müsse auch das mit

dem natürlichen Besitz ursprünglich verbundene Pfandrecht in einen

Interdicten -Besitz ohne Detention in der Folge verwandelt werden

können 6). Indessen sind die Fälle, wo das Gefetz eine willkürliche

Trennung der Detention von dem juristifcheu Besitze des Faustpfand-

gläubigers gestattet, doch nur als Ausnahme zu betrachten und auch

in dieser Beschränkung aus Rücksicht auf die Sicherheit des Verkehrs

mit schützenden Formen umgeben worden, welche eine Ausdehnung

auf weitere, in dem Gesetze nicht vorgesehene, Fälle nicht zulassen.

Wenn daher der Pfandgläubigcr selbst im Falle eines unfreiwilligen

Verlusts der Innehabung gegenüber von dem gutgläubigen Besitzer

kein Schutzmittel geltend machen kann (Note 6), so muß er noch mehr

desselben beraubt seyn, wenn er freiwillig die Sache aus seinem Ge



K K^ap^ V«A dem Pfandrecht. t39

wahrsam läßt. Freilich wenn er die Sache dem Schuldner dder ei

nem Dritten unter Vorbehalt der Zurückgabe überließ, behalt er einen

personlichen Anspruch auf diese Zurückgabe; allein das dingliche

Recht des Faustpfands, welches auf die Innehabung der Sache

gegründet war, bleibt ausgesetzt, bis die Sache wieder in seinen

Gewahrsam zurückkehrt °).

t) Vgl. oben §. ZZ8. Note t. Thibaut Sintenis Pfandrecht §. 6S.

2) S. oben §. ZZ8. Note 2. .

5) Vgl. oben 5. ZZ8. Nr. 5.

4) Vgl. oben §. ZZ9. Nr. S. Thibaut Pand. §. 8l7. Sintenis

S. SSS f.

5) Pfand-Ges. Art. ZS8. Nicht auch, wenn der Verpfänder zufällig oder

nicht durch den Gläubiger di« Sache zurückerhält.

6) Das. Say >.

7) §. 546. Note I.

8) Mayer Comm. Hl. S. Z49. Volley Comm. II. S. 588.

9) Es ist also der deutschrechtliche Grundsatz : „Wo du deinen Glauben

gelassen hast, mußt du ihn wieder suchen," welcher in dieser Lehre wieder»

hergestellt worden.

Viertes Kapitel. ,

Vom Lehenrechrc.

Erster Titel.

Vom Lehenrechte überhaupt.

Begriff von Lehen und Lehenrecht.

Der Begriff des Lehens (beneLcium, teuäum) s>nn auf dreierlei

Weise gefunden werden: 1) indem man sich an die Legaldefini

tion hält, d. h. an die Begriffsbestimmung, wie sie in dem longo-

bardischen Rechtsbuch enthalten ist Diese Definition ist, wenn

wir die ursprüngliche Bedeutung von Lehen (deneiicium) und die
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gewöhnliche Erscheinung des Lehens in's Auge fassen ^-nicht unrich

tig; allein entscheiden kann sie nicht, da Definitionen wie überhaupt

wissenschaftliche Zugaben in den Rcchtsbüchern nicht verbindend sind.

2) Auf etymologischem Wege. Hält man sich hiebei an das alte

Wort: benelioium, so scheint dieses anzuzeigen, daß. das Lehen ur

sprünglich auf einer lehenherrlichen Begnadigung beruht habe

Allein im Uebrigen gibt jene Bezeichnung als zu allgemein keine

befriedigende Erklärung. Das Wort leuZum, welches seit dem 1sten

Iahrhundert allmälig aufgekommen ist, wird von dem Feudisten

selbst 2) von iicleles (franz. iesux) abgeleitet. Hier wird also das

Eigeuthümliche des keuclum oder Lehens in der Treue gefunden, wozu

der Vasall seinem Herrn verpflichtet ist. Erschöpft wird der Begriff

auch hierdurch nicht, da das dingliche Recht des Vasallen auf die

Sache selbst, das Lehenrecht, welches allerdings erst nach und nach

zu einer öffentlichen Geltung gelangt war dadurch nicht angezeigt

ist. Das Wort Lehen endlich, abgeleitet von leihen, bezeichnet eine

Sache, welche von dem Eigenthümer einem Andern geliehen , d. h.

zur Benützung überlassen ist. Hier ist nur das dingliche Element

des Lehens, nicht auch das persönliche, und selbst jenes nicht klar

angedeutet; denn es gibt mauche Rechtsverhältnisse, wo jemand

etwas geliehen oder verliehen wird, ohne daß dieses darum ein Lehen

ist, z. B. bei der s. g. Leihe (Commodat), bei dem Darleihen, bei

dem Pacht. Es bleibt daher nur übrig Z) der geschichtliche Weg,

der allenthalben der sicherste ist. Die ursprüngliche Bedeutung des

Worts benei'ioium, seuZum oder Lehen ist die eines Grundstücks,

welches von dem Eigenthümer desselben einem Andern (vsssus, Käelis)

in die Nutznießung und Vertretung (usu«fruotus et posse^i«, Nutz

und Gewehre) gegeben wurde, mir der Verpflichtung, auf Anfor

dern des Herrn (6ominu«, senior) dafür Kriegsdienste zu leisten und

überhaupt dem Herrn dafür treu und hold zu seyn °). Eine weitere

Bedeutung des Worts entstand jedoch dadurch, daß auch andere Ge

genstände zu Lehen gegeben wurden. Schon frühe wurden nämlich

auch unk'orperliche Sachen, nämlich Rechte, z. B. Aemrer, Vogtei-

rechte, Regalien, Renten auf gleiche Weise verliehen. Eben so kam

es vor, daß als Gegenverpflichtung des Vasallen keine Kriegsdienste,

sondern andere Dienste, namentlich Diensie bei Hof, Rathödienste,

gemeine Dienste oder keine Dienste, sondern andere Reichungen an

Geld oder Früchten bedungen wurden. Auch hier, so wie wenn dem
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Lehenmaun gar keine Leistungen oblagen (bei dem Frettchen) wurde

der Ausdruck: teu6»m oder Lehen angewandt. Namentlich kommt

der Ausdruck benelicium, )'u« benticisrium , wie noch jetzt das Wort

Lehen, Lehenrecht, schon in Urkunden des 8ten Iahrhunderts in bäuer

lichen Verhältnissen vor°). Nur die Pflicht zu einer besonderen Treu?

<MeIits« 5pevislis) kann als eine allgemeine überall aus dem Lehen-

vertrage geltend gemacht werden; aber nicht bloß von Seite des

Lehenherru gegen den Lehenmann, sondern auch umgekehrt. Hier

nach ist Lehen eine Sache (körperliche oder «»körperliche), rückstcht-

lich welcher das Berfügungsrecht zwischen zwei Personen dermaßen

getheilt ist, daß der einen (dem Lehenherrn) das s. g. Obereigen

thum (clomlniuln Zirectum), der andern (Lehenmann) das s. g>

Untereigenthum (clom. utile) unter der Bedingung wechselseitiger

Treue zugeschrieben wird. Den Gegensatz davon bildet das Allodinm

(Eigenthnm, Erbegut). Lehenrecht im subjectiven Sinne ist der

Inbegriff von Rechten, welche dem Lehenman» rücksichtlich der ver

liehenen Sache zukommen; im Gegensatz zur Lehenherrlichkeit (jus

«lomini in leuäo). Lehenrecht im objectiven Sinne dagegen (jus

leuösle) ist der Inbegriff von Rechtsgrundsätzen, welche auf die

verschiedeneu Arten von Lehen Anwendung finden.

1) ?.II. 2Z. §.2. — beoelieium ex Keoovolent!» it» ästur slieui, ut />^s-

z»°«c<« <^llöem re! i'mmo^,?« KeneLcislse peve» üsntem rsmancst: «^u,r/?u«u^

vero illiu« rel it» seclplentem trsnsesi, M sö «um /le^eck^«« »uo» mss-

cul«« siv« koeminss (s! o!s »vmiiistiin «lictum slt) in ^erp^Uluin z,oi t!llest:

s6 K«e ut !IIe et »ui Ixzreöes öomin« svrvisnt —

2) Eine Ableitung des Worts benekcmm s. Z. e. »Keoevols srt!«

trikliens gsuöium os^iieotikus.» Daß bei dem Worte bouvlicium nicht noth»

wendig an ein Amt zu denken ist, wie Weber Handb. des Lehenr. I.

S. S2 thut, darüber s. Note s u. s. ., - .

Z) II. 3. ^, 4. i. k. Krups» «Ks. Kerm. «Ks. 18. x. 33/j.

4) Ueber den Ursprung und die allmälige Ansbildnng des Lchenwesens

s. Weber, Handb. des Lehenrcchts Th. I. S. 5Z f. Peters Abhandl.

aus dem Gebiete des deutsche» Prirat- u. Lehenrechts, Berlin t»Z«. Bd. t.

Heft t. Ders. über den Ursprung des Lehenvcrbandes. Berlin 18Z1.

Moser, die bäuerl. Lasten der Würtembergcr S. t87 f.

5) ?. II. 21. §. 1. u. 2. Schwab. Lehenrecht Kap. II5. §. t. 5. Sachs.

Lehenr. Art. «7.

6) S. Moser, a. a.O. S. 198 f.
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- l- ^- - §. 349.

Wesentliche, natürliche und zufällige Eigenschaften des

Lehens.

Unter den Wesenheiten des Lehens (essentialia teuäi) versteht

man solche Merkmale, welche zum Daseyn eines Lehens schlechter

dings nothwendig sind, ohne welche also dieses seinem Begriffe nach

gar nicht gedacht werden kann. Wesentlich gehören zu jedem Lehen:

1)zwei Subjecte: ein Lehenherr und ein Lehenmann, d.h. eine Per

son, von welcher —, und eine andere, welcher das Lehen verliehen ist.

Iedes Lehen ist daher zugleich ein Activ- und ein Passiv-Lehen,

je nachdem es im Verhältniß zur einen oder andern dieser Personen ge

dacht wird. 2) eine Sache, welche fähig ist, zu Lehen geliehen zu

werden. 3) die Verfügung über diese Sache muß zwischen jenen zwei

Personen dermaßen getheilt seyn, daß der einen (dem Lehenherrn)

ein s. g. Obereigenthum (die Lchenherrlichkeit), der andern ein s. g.

Unter- oder nutzbares Eigenthum (Lehenrecht) zukommt. 4) Die

Verpflichtung zu wechselseitiger besonderer Treue zwischen dem Lehen-

herrn und Lehenmann, haftend auf der verliehenen Sache '). —

Verschieden von den Wesenheiten des Lehens sind die natürlichen

Eigenschaften (naturalis teuäi), d. i. diejenigen Grundsätze und Be

stimmungen, welche die gemeine Natur der Lehen (communis teuäv-

»-um ratio) mit sich führt, welche also immer als vorhanden anzu

nehmen sind, wenn nicht durch den Lehenvertrag Aenderungen ge

troffen worden. Die Natur des Lehens ist verschieden je nach

der Lehen-Gattung, wovon ausgegangen wird. Anders die Na

tur der Ritterlehen, anders die der Bauernlehen. Wenn aber von

der gemeinen Natur der Lehen überhaupt die Rede ist, so sind

darunter zu begreifen diejenigen Eigenschaften, welche dem Lehen

schlechthin beigelegt sind , ohne Rücksicht auf jene besonderen Merk

male, welche die Natur einer einzelnen Lehengattung ausmachen.

Solche regelmaßige Eigenschaften des Lehens sind z. B. als Object

eine unbewegliche Sache, als Form der Errichtung des Lehens die

Belehnung (Investitur); Wiederholung der Investitur bei einem Ver

änderungsfalle: Erblichkeit des Lehens mit Ausschluß der Weiber;

Verbot der Veräußerung; Verpflichtung des Vasallen zu Lehens

diensten 2). Ein Lehen, welchem eine dieser gewöhnlichen Eigenschaf

ten fehlt, heißt ein uneigentliches oder unregelmäßiges Lehen

(seuöum impr«tirium), im Gegensatz zu einem eigentlichen oder regel.
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mäßigen Lehen (ieuZ. pr«pi!um), bei welchem dieselben sämtlich vor,

handen. Iene Naturalien tonnen namlich wie andere s. g. Dispo-

sitivgesctze durch die Betheiligren abgeändert werden, ohne daß darum

das Lehen aufhört, ein Lehen zu seyn ^). Solche Abänderungen

(Jmproprietäten) und die dadurch herbeigeführten zufälligen Ei

genschaften des Lehens ( sceiöentslii, lb„äi) werden jedoch nicht ver-

mnthet, müssen vielmehr im Streitfalle bewiesen werden'), wobei,

sich jedoch von selbst versteht, daß, wenn einmal die besondere Natur

eines Lehens (z.B. Falllehen) dargethan ist, diejenigen Folgen, welche

sich hieraus ergeben, nicht noch speziell dargethan werden müssen.

t) Eichhorn deutsches PrivatrccKt §. 1S2 führt als allgemeines Kenn

zeichen des Lehens nur an die Verpflichtung zum Ritterdienst und zum

Lehen-Eid. Allein es gibt auch adeliche Freilehen und unbeschworne

Lehen (der Ritterdienst kommt überdieß gemeinrechtlich auch bei allodialen

Rittergütern vor). Ebensowenig kann mit Mayr, Handbuch des bairi-

schen Lchenrechts §. 42. die Erblichkeit zu den Wesenheiten des Lehens

gerechnet werden.

2) Sezer, öeliaest. jur. teuä. csp. 1. Z. 2t secs. führt 18, Weber,

Handbuch II. §.Z7 dagegen to natürliche Eigenschaften auf. Indessen eine

vollständige Aufzählung kann hier nichts nützen, sondern wurde nur der

ferneren Entwicklung vorgreifen. Die' Verpfficntung zum Kriegsdienst

kann übrigens nicht zur gemeinen Lehensnatur, sondern nur zur besonderen

Natur der adelichen Lehen gerechnet werden. ,

Z) r. U. «8. !. 5 Eichhorn a. a. O. §. 19Z.

4) Weber a. a. O. §. 4«.

§. 250. . . ,

, Verhältniß der Lehen zur Staatsgewalt (Lehenherrlichkeit

und Lehenhoheit) *).

Die Lehen sind der Aufsicht, Gesetzgebung und Verwaltung des

Staats unterworfen, wie andere Rechte. Daraus folgt aber nicht,

daß das Lehenverhältniß dem öffentlichen Rechte angehöre oder daß

die Staatsgewalt über die Lehen mehr oder weniger gebieten könne,

als über sonstige Privatrechte. Dieß führt auf den Unterschied zwi

schen Lehenherrlichkeit und Lehenhoheir. Diese Rechte sind ihrem

Begriffe, ihrem Grunde und ihrer Wirkung »ach gleich sehr von ein

ander getrennt. Unter Lehenherrlichkeit (Lehenherrschaft, jus.

äomini in leuä«) versteht man den Inbegriff der Befugnisse, welche

dem Verleiher des Lehens, dem Lehenherru, zukommen, also die^
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Rechte, welche der Lehenherr aus dem Obercigenthum und aus der

Lehentreue geltend machen kann; unter Lehenhoheit dagegen

(potests« ieu6sli« suKIimi«, jus circs teuäs mujostslicvin) den Inbe-

griff der Befugnisse,.welche der Staatsgewalt als solcher hinsichtlich

der im Staatsgebiete befindlichen Lehen zustehen, namentlich das

Recht der Gesetzgebung , der Polizei, der Gerichtsbarkeit, der Be-

steurung. Die Lehenherrlichkeit ist ein Privatrecht, entspringt aus

dem Lehenvertrage und äußert sich nach Maßgabe des Lehenrechts

an den im Lehenverbande haftenden Lehen sowohl außerhalb (Außen

lehen, leu6s extra curtem) als innerhalb des Staatsgebiets (ieu^s

in «ui'te, Binnenlehen, landsäßige Lehen). Die Lehenhoheit dage

gen ist ein öffentliches Recht, entspringend aus der Staatsgewalt

,md wirksam nach Maßgabe des Staatsrechts an den im Staate

befindlichen Lehen. Dem Subjecte nach können sie allerdings zu

fällig mir einander verbunden seyn. Dieß ist der Fall bei Staats

lehen, d.h. solchen Lehen, woran die Lehenherrlichkeit dem Staate

zukommt, jedoch auch hier nur, sofern sie zugleich im Lande gele

gen, nicht aber auch bei Privatlehen, d.h. solchen Lehen, welche

von einem Unterthanen oder einem Auswärtigen (Staat oder Privat

mann) verliehen sind. In Hinsicht auf nicht landsäßige Staatslehen

sieht die Lehenhoheit der auswärtigen Staatsgewalt zu ; in HinsiM

auf landsäßigePrivatlehen abel übt der Landesherr nur dieLehcnhoheit,

nicht auch die Lehenherrlichkeit aus. Selbst wo diese beiden Rechte,

Lehenhoheit und Lehenherrlichkeit, zusammentreffen, sind sie nicht

identisch; vielmehr stellt das Staatsoberhaupt hier eine gedoppelte

Person dar : Landesherr und Lehenherr. Als L a n d e s h e r r übt er die ,

Hoheitsrechte in Lchensachen aus; als Lehenherr, wenn schon

gleichfalls im Namen des Staats, dessen moralische Persönlichkeit er

vertritt, die lehenherrlichen Rechte. Diese sind und bleiben nämlich

auch in jener Verbindung Privat-, jene öffentliche Rechte '). —, Wie

dcrLchenherr und der Landesherr zwei wesentlich verschiedene Snbjecte

sind, so Lehenmann und Unterthan. Die Lehenpflicht bringt nämlich

keine Unterthanenpflicht mit sich, wie umgekehrt der Unterthanen-

Eid keinen Lehen-Eid ^). Selbst wenn das Lehen Staatslehen und

landsäßiges Lehen zugleich ist, folgt daraus noch nicht die Untertha-

nen-Eigenschaft des Lehenbesitzers ; denn das Lehen kann auch einem

Ausländer verliehen seyn, und dieser bleibt Fremder für den Staat

ungeachtet der Belehnung Abgesehen von der besonderen Lehenpflicht
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ist er nur den auf den Grundbesitz sich beziehenden Staatsgesetzen

unterworfen

1) Schon zur Zeit des westphälischen Friedens war es ausgesprochener

Grundsatz, daß von der Lehensherrlichkeit allein noch nicht auf Landes

hoheit geschlossen werden könne. ?. «. ^rt. is. §. 42.

2) II. 5.

Z) Die Häupter der standcsherrlichen Familien haben zwar, auch wenn

sie nicht im Lande ihren Wohnsitz nehmen, wegen ihrer der Souveränität

untergebenen Besitzungen den Unterthaneneid zu leisten, aber nicht mit

Rücksicht auf ihre vasallitischen , sondern ihre standcsherrlichen Rechte.

Deel, in Betr. Taxis vom 8. August 1819. §. 1. Waldeck vom 25. desf.

Mts. §. 1. Vergl. Deel, in Betreff des vormals reichsritterschaftlichen

Adels vom 8. Dec. «821. §. 4^-7. ,

4) S. jedoch §. 176. Note 6.

§. 3S1.

Einfluß der Aufhebung des deutschen Reichs aufdieLehens»

verbindung.

Der Umsturz des deutschen Reichs hatte von selbst die Auf

hebung der kaiserlichen Oberlehensherrlichkeir und des Lehenverban

des der Reichsstände zur Folge. Allein die Reichslehen iuid die

Lehen der vormaligen Reichsstande erloschen damit nicht von selbst ;

vielmehr ist zu unterscheiden: 1) Diejenigen unmittelbaren Reichö-

lehen, welche die nachmaligen souveränen Regierungen trugen, sind

durch Vereinigung der lehenshenlichen und nutzbaren Rechte erlo

schen 2) Dagegen ist in Hinsicht auf die Reichslehen anderer Va

sallen, namentlich der mediatisirten Fürsten und Grafen, dereu

Gegenstände schon früher innerhalb des Gebiets der nunmehr sou

veränen deutschen Regierungen gelegen waren oder jetzt erst einem

solchen Gebiete einverleibt wurden, die Lehensherrlichkeit von Kai

ser und Reich auf die betreffende souveräne Regierung übergegangen^

Reichsafterlehen, welche vom Landes herrn verliehen waren, haben sich

in einfache Sraatslehen verwandelt. Ferner haben 3) die Rheinbun-

desfürsten gegenseitig auf alle Ansprüche entsagt, welche einer derselben

auf die im Gebiete des Andern gelegenen Besitzungen machen konnte,

vorbehältlich der eventuellen Nachfolge in denselben für den Fall

des Aussterbens der gegenwärtig darüber gesetzten Regentenfamilie. ^

Keyscher Pri». R. II. Bd. 10
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Ieder Bundesfürst ist somit Nachfolger der von den andern Bun-

desgliede,rn in seinem nunmehrigen Gebiete ausgeübten Lehensherr

lichkeit geworden Die Lehensherrlichkeit solcher Fürsten, welche

dem Rheinbunde nicht beigetreten sind, wurde hierdurch nicht ange

tastet; doch hatten schon zuvor Oesterreich einerund Baiern, Würt

temberg und Baden anderer Seits gegenseitig der Lehensherrlichkeit

in dem andern Staate entsagt 4) Auch die Verbindung inlandi

scher Lehenbesitzer mit auswärtigen Privatlehensherrn ist durch die

rheinische Bundesacte nicht aufgehoben worden 5). 5) Die Activ-

lehen der mediatisirren vormaligen Landesherrn sind Privatlehen ge

worden, und bleiben denselben unverändert °). Dagegen fragt es

sich 6): kann der König Vasall seines Unterthanen oder eines aus

wärtigen Fürsten oder Unterthanen seyn? Zur Zeit des Reichs war

es nämlich nichts Ungewöhnliches, daß ein Landesherr von land-

sässigen Stiften und Familien Lehen trug, und nach dem Grund

satze, daß der Lehensverband keinen Unterthanenverband begründe,

scheint auch nichts Widersprechendes darin zu liegen. Allein in

Folge des in dem rheinischen Bunde aufgestellten Souveränitäts

systems und der gleichzeitig angenommenen Purifications- Grund

sätze (oben Nr. 2. und Z.) ward die Fortdauer der Lehenspflicht

eines Souveräns, sey es gegen einen unter seiner eigenen oder frem

de« Souveränität siehenden Patrimonialherrn oder gegen einen aus

wärtigen Souverän als mit den heutigen Staatsverhältnissen un

vereinbar behauptet Da jedoch die Eigenthumsrechte der Stan

desherrn in der rheinischen und in der deutschen Bundesacte aner

kannt sind und da aus der Unzulässigkeit einer persönlichen Dienst

pflicht gegen einen dem Bunde fremden Herrn ^) kein Schluß ge

zogen werden darf anf die Aufhebung des Obereigenthums , so

können den Standesherrn oder anderen Personen, welche lehens

herrliche Rechte an einzelnen Theilen des Staats- oder Hofkam-

merguts hergebracht haben, diese Rechte, sofern sie Eigenthums

befugnisse, namentlich Heimfallsrechte oder Einkünfte mit sich füh

ren, nicht entzogen werden s). Dagegen können Ritterdienste bloß

noch für den Staat, nicht auch für einen Unterthanen oder einen

auswärtigen Lehensherrn gefordert werden '").

0 Rh. B.A. Art. 2. und Z.

- 2) K. Patent vom 16. Dez. 1806. (Ges-Slg. VII. S. 7Z.) Dekl. in
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Betreff Taxis S8. in Betreff der hohenlohischen Häuser v. 27, Sept.

1825. §. S6. Vergl. Klüber öff. Recht §. 558. -

Z) Angef. Patent, vergl. mit der Rhein. B.A. Art. 25. u. Z4. Für

spätere Erwerbungen konnte diese nicht präjudiciren. Vergl. Staatsvertrag

mit Baiern v. 1Z. Okt. 1806. S. jedoch den spätern Vertrag vom 5«. Okt.

1816. Haus, über die Lehenherrlichkeit eines Souveräns des Rhein.

Bundes im Gebiete des andern. ' Würzb. 1807.

4) Preßburger Brieden v. 26. Dez. 1805. Art. 15. Wichtig nament»

lich wegen der von Tyrol und Böhmen herrührenden vstreichische» Lehen in

Württemberg. Die Lehensverhältnisse zwischen Kaiser und Reich einer und

Frankreich und der Schweiz anderer Seits wurde schon früher aufgehoben

durch den Reichsdeputations-Schluß v. 180Z. Art. 29.; und in dessen Ge»

mäßheit hat z. B. der Fürst von Wolfegg das volle Eigenthum derjenigen

Lehen erworben, welche er von dem Canton St. Gallen vormals getragen

hatte. Min.Resc. v. Z. Aug. 1812.

ö) Klüber §. 6«.

5) Deel, in Betreff des fürstl. Hauses Taxis v. 8. Aug. 1819. §. 59.

Ebenso in den übrigen Deel, mit Ausnahme von Vsenburg und Waldeck.

Vergl. die bairische Deel, der standesherrlichen Rechte v. 19. März 1807.

in Verb, mit dem Art. 14. der B.A.

7) Brauer, Beiträge zum allgem. Staatsrecht der rhein. Bundes»

staaten S. 108. f. Demgemäß wurden in der bairischen Ver. v. 17. April

t8«7. alle Passivlehen der bairischen Krone für Eigenthum erklärt.

8) Rhein. B.A. Art. 7.

9) Vergl- Anbringen des württ. Lehenhofs v. II. Jan. 181«., betr.

die gegenseitige Aufhebung des Lehenverbandes zwischen Württemberg und

dem Fürsten von Fürstenberg, in Verb, mit der k. Entschließung vom

26. Februar 1812. und Deel, in Betr. Fürstenberg vom 15. Juli 1821.

10) Deel, in Betreff Taxis a.a.O. Fürstenberg §. 2.

§. 352.

Eintheiluug der Lehen.

Die Unterscheidung in Acriv- und Passiv-, regelmäßige und

unregelmäßige, Staats- und Privat-, landsässige und Außen-Lehen

ist bereits angeführt worden (§. 349. 35«.). Eine andere Einthei-

lung, welche von der Art der Verleihung hergenommen wird, A

10 *
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die in Thronlehen, Kanzleilehen und Amtslehen, je

nachdem nämlich die Lehen unmittelbar vor dem königlichen Thron,

oder in der Lehenskanzlei (Lehenhof) oder bei einer untergeordneten

Amtsstelle (Vogtei, Cameralamt, Rentamt) empfangen zu werden

pflegen Weiter unterscheidet man zwischen adelichen, Bür

ger- und Bauer-Lehen. Bei dem württembergischen Lehenhof

wurde früher jedes Lehen für ein adeliches gehalten, das einer

Person adelichen Standes verliehen worden. Bürgerliche Lehen

dagegen waren solche , welche der Lehensherr einer Person bürger

lichen Standes angesetzt hatte. Dergleichen Lehensleute hießen

auch unedle. Hieher gehörten z. B. diejenigen Lehen, welche gan

zen Städten , Dörfern , Kirchen , Spitälern , Heiligen verliehen

worden. Bauerlehen kommen bei dem königlichen Lehenhof, da sie

keine Kanzlei-, sondern Amtslehen sind, nicht unmittelbar in Be

tracht, sondern nur, sofern sie als Afterlehen die Zugehörde eines

adelichen Lehens bilden. Aber auch jene Unterscheidung zwischen

adelichen und bürgerlichen Lehen war nicht durchgreifend, sofern

auch nicht adeliche Personen, namentlich Räche des Landesherrn,

mit adelichen Lehen ursprünglich, belehnt oder auf onerosem Wege

in den Besitz derselben gesetzt werden konnten. Gleichwohl war

dieselbe in zweierlei Beziehungen practisch: 1) es gab adeliche

und bürgerliche Mannengerichte. Bei dem ersteren, durften alle

diejenigen als Mannen sitzen, welche adeliche Lehen hatten (vor

ausgesetzt, daß sie selbst adelichen Standes waren); Lehens-

leute bürgerlichen Standes dagegen waren schuldig , wen» ein

bürgerliches Lehen- oder Mannengericht gehalten wurde, auf

Erfordern dabei zu erscheinen. Indessen kam in den letzten

Iahrhunderten kein Beispiel eines bürgerlichen Mannengerichts vor,

und auch adeliche Mannengerichte werden nach der Heutigen Ge

richtsverfassung nicht mehr eingerufen. 2) Auch für den Lehens-

eid war bei den adelichen Vasallen eine besondere Form vorgeschrie

ben. Die einzige Abweichung bestand jedoch zuletzt darin, daß

dieselben sich ausdrücklich verpflichteten, bei den Mannengerichten

zu erscheinen, was bei dem bürgerlichen Lehenseid weggelassen wurde,

und daß der adeliche Lehenbrief von dem Lehensherrn eigenhändig

unterschrieben, der bürgerliche nur untersiegelt wurde. Ietzt besteht

aber auch in diesen beiden Beziehungen kein Unterschied mehr ^).

Dagegen kann man allerdings noch immer zwischen Ritter- und
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Bauerlehen unterscheiden, je nachdem nämlich ein Ritter, oder ein

Bauergut Gegenstand des Lehens ist; nur ist diese Unterscheidung

nicht erschöpfend, da es auch noch andere Lehensobjecte gibt, z. B.

Standesherrschaften, Aemter, Renten.

t) S. unten §. sss.

2) Noch unter der königl. Regierung ward zwar in letzterer Beziehung

unterschieden, indem bei denjenigen Lehen, welche objectiv und subjectiv ade

lich, der Lehenbrief von dem König eigenhändig unterzeichnet, die übrigen

- aber von dem Lehenhof ausgefertigt werden sollten. Jetzt werden aber alle

wirkliche Lehenbriefe bei den unter dem königl. Lehenrathe unmittelbar ste

henden Lehen von dem Könige unterzeichnet.

Zweiter Titel.

Gegenstand des Lehe»s.

§. 353.

Von der Lehenbarkeit im Allgemeinen.

Wollte man bei dem Begriffe des getheilten Eigenthums stehen

bleiben (§. 283. 349), so könnten nur körperliche Sachen zu Lehen

gereicht werden, da nur auf diesen Cigenthum im strengen Sinne

möglich ist. Zu derselben Beschränkung käme mau, wollte der Be

griff eines dinglichen Rechts (§. 280) streng zu Grunde gelegt

werden, da auch dieses der Regel nach nur auf einer Sache im en

gern Sinne, nicht auf einem Rechte, gedenkbar ist. Indessen hat

die Lehensgewohnheit (§. 348) die Lehenbarkeit theils weiter, theils

enger aufgefaßt; weiter, sofern dieselbe auch auf «»körperliche

Sachen erstreckt, enger, sofern bewegliche Sachen davon ausge

schlossen worden. Lehensfähig im Allgemeinen (res inleuästioni«

espaces) sind nämlich solche Gegenstände, worauf die unmittelbare

Ausübung lehensherrlicher und vasallitischer Rechte gesichert ist. Dieß

ist nun der Natur der Sache nach nur der Fall bei Immobilien

und ihnen gleichkommenden (§. 103) Rechten. Als regelmäßige

Gegenstände des Lehens kommen daher vor 1) unbewegliche Sachen,

namentlich Gebäude, liegende Güter, ganze Gütercomplere ; — 2)

Rechte auf und an Immobilien, namentlich Iagdrechte, Grund

gefälle. Doch gibt es Ausnahmen von der Regel, welche darauf

beruhen, daß ein Gegenstand, wenn schon an sich untauglich

(odjective tslis), gleichwohl vermöge seiner eigenthümlicheu Bezie
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hung zum Lehensherrn tauglich seyn kann (suHeotive tsll«), als

Lehen angesetzt zu werden, z. B. Einkünfte bei dem Lehensherrn.

— Ueber den Gegenstand und Umfang eines Lehens geben Aufschluß

die Lchenbriefe und die Lehenlagerbücher, besonders aber die Le«

hensbeschreibungen, welche bei königlichen Lehen eingeführt sind.

Wer die Lehenseigenschaft behauptet, muß solche beweisen, da für

die Freiheit vermuthet wird. Eine Ausnahme machen diejenigen

Gegenstände, welche rechtlich Zubehörungen einer lehenbaren Haupt«

fache bilden (Lehenspemnenzien), namentlich Realrechte Bei die

sen wird, auch wenn sie sich trennen lassen, die Lehenseigenschaft

vermuthet. Indessen können auch Zubehörungen einer Hauptsache

lehenbar seyn , während diese selbst es nicht ist; und umgekehrt

wird eine allodiale Sache dadurch, daß sie von dem Vasallen zu

dem beständigen Gebrauche des Leheirs bestimmt ist, nicht lehen«

bar 2). Wenn eine Gesammcheit von Sachen, z. B. ein Rittergut,

ein Bauerhofgut das Lehen bildet, so ist im Zweifel alles dasjenige

darunter begriffen, was zur Zeit der Verleihung zu derselben ge

rechnet worden, oder alles, was dazumal innerhalb der Grenzen

des Gnts gelegen war; ebenso, wenn eine Hauptsache mit dem

Beisatze: nebst Zugehörungen verliehen ist, alles, was zur Zeit der

Verleihung factisch mit derselben verbunden war

1) Öl en §. 24Z. ?eu<z. II. 8. §. 1. Gebäude, welche von dem Lehens»

mann auf dem Gute errichtet worden, II. 28. §. 2., ssnd nicht sowohl

Zubehörungen als vielmehr Bestandtyeile des Guts, ebenso Früchte und

andere Accesstonen. Oben §.29«. Namentlich die Alluvion. r.1.4. §.5. 6.

Päz, Lehenrecht ? ZU.

2) üoekrner xri«e. juns keuck. §. 5Z.

Z) r. I. 4. §. 5. Vergl/Louhn in Zepernik's Miscell. des Lehnrechts

Bd. I. Nr. 7. Buri, Erläut. des Lehenrechts Abth. II. S. 696. Gleich,

bedeutend ist die in alten württembcrgische» Lehenbriefen bei Verleihung

von Gütern häufig gebrauchte Klausel: „besucht und ^„besucht, " „bebant

und unbebaut," „nichts ausgenommen."

S. 354.

^. Lehen an körperlichen Sachen.

t) Standeslehen.

Hierunter begreifen wir diejenigen standesherrlichen Güter (S. 2ZZ),

welche früher von dem deutschen Reiche zu Lehen verliehen worden
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und seit dem Iahre 1806 unter die Lehensherrlichkeit deK Königs

gekommen sind. Nicht bloß die standesherrlichen Domänen, auch

die damit neuerdings verknüpften Rechte (S. 234) sind dieser

Lehensherrlichkeit unterworfen, wenn gleich jene Rechte erst durch

neuere staatsrechtliche Verleihungen, und zwar mit Rücksicht auf

die standesherrliche Qualität, nicht auf die Lehenseigenschaft ge

dachter Domänen begründet worden. Iene Rechte sind nämlich an

die Stelle der früheren Landeshoheit und Reichsstandschaft getre

ten, und, wofern daher die Landeshoheit selbst von der Reichsgewalt

unmittelbar oder mittelbar zu Lehen getragen ward, können auch

die Surrogate als lehenbar in Anspruch genommen werden.

War das standesherrliche Territorium früher lehenbar, so ist es

daher jetzt auch die Standesherrschaft. Auch hinsichtlich der lehens

herrlichen und vasallitischen Rechte entscheiden, soweit dieß unter

den veränderten Verhältnissen möglich ist,, die früheren Lehensver-

träge und Lehensgcwohnheiten und hülfweise die Grundsätze des

Reichslehenhofrechts. Alle lehenbaren Standesherrschaften sind

Thronlehen im heutigen Sinne. Die Lehensdienste oder deren Sur

rogate sind nach Verhältniß der früheren Leistungen billig zu be

stimmen Verschieden von den Standeslehen sind die eigenen

Güter und Rechte der Standesherren, sowie die von denselben er

worbenen Ritterlehen, welche, selbst wenn sie jetzt den siandesherr-

lichen Gütern einverleibt sind, doch ihre -eigenthümliche Lehensnatur

beibehalten haben.

t) Ausnahmsweise wurden nach einem Erlasse des k. Ministenums

der auswärtigen Angelegenheiten v. 16. Okt. 1825. den fürstlichen Häusern

Hohenlohe-Jaxtberg, Ochringen, Kirchberg und Langenbnrg as besonder er

Rückslcht auf die bei ihnen zutreffenden Verhältnisse für die Zukunft alle

Surrogate von Lehendiensten, sowie sonstige Lehensabgaben mit Ausnahme

der Kanzlei-Auslagen von den bei der Belehnung vorkommenden Ausfer

tigungen und der Taxen und Gebühren für außerordentliche Vermilligun-

gen und Ausfertigungen , z.B. Veräußerungs - Consense, erlassen. Die

Declarationen in Betreff der fürstlich hohenlohischen Häuser v. 27. Sept.

tS25. §. S6. u. S7. enthalten nichts hiervon.
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, §. S5S.

, k) Ritterlehen.

Ist der Gegenstand des Lehens ein Rittergut (§. 236), so

heißt dasselbe ein Ritterlehen (ieuäum oobils s. «ezuestre)»

Darauf, ob das Gut von großem oder kleinem Umfange, ob dasselbe

namentlich ein geschlossenes oder mit anderen Grundstücken unter-

wischtes Gut ist, ob obrigkeitliche Rechte darauf haften, kommt

es bei, diesem Begriffe nicht an. Allerdings sind auch Rechte der

letztern Art den Besitzern von Rittergütern in neuerer Zeit wieder

eingeräumt worden, allein nicht bloß den Besitzern von lehenbaren,

sondern auch von allodialen Rittergütern ; auch kann darauf von

den Besitzern^verzichtet werden (§. 237). Mauche haben das W e-

sen des Ritterlehens darein gesetzt, daß es mir Ritterdiensten ver

dient werden müsse; allein es gibt auch ritterliche Freilehen.

Dagegen liegt allerdings die Verpflichtung zu Ritterdiensten in der

geschichtlichen Natur der Ritterlehen; auch kommt diese eigen-

thümliche Lehenspflicht oder ein Surrogat derselben (die sog. Rit-

terpferdsgelder) noch jetzt regelmaßig bei Ritterlehen vor ; die Frei

heit von jenen Diensten ist daher als Ausnahme und ein freies

Ritterlehen als ein uneigentlichcs oder unregelmäßiges Lehen zu

betrachten. — Obgleich das Ritterlehen auch adelicheö Lehen

vorzugsweise genannc wird, so sind doch beide Bezeichnungen nicht

zu verwechseln. Die letztere (H. 3S2) gibt nämlich einen weiteren

Begriff, indem außer den Rittergütern auch gewisse Hofämter, Re

galien und andere Rechte an Personen vom Adelstande verliehen

zu werden pflegten. Auch die standesherrlichen Lehen (§. 3S4)

sind unter adelichen Lehen im weitern Sinne begriffen '). Häufig

kommt in adelichen Lchenbriefen der Ausdruck vor: Lehen und

Mannschafren. Hier sind unter Mannschafren die Afterlehensleute

verstanden , ,

1) Vergl. die Lehensverzeichnisse und andere Urkunden bei corx.

)Ur. teuä. r«m. II. PAß. 1S5«. Reichsständische Archival- Urkunden und

Lurgerme ister tkes. juris «lzuestris, wo viele wÜrtt. Lehen genannt sind.

>) In einem andern Sinne ist Mannschaft so viel als Lehenseid.

Schwab. Lehenrecht (hier und in der Folge nach der Laßb. Ausgabe citirt)

Art. 9«. b. ii1. b.
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S. 356.

Z) Bauerlehen.

' ») Begriff und Quelle der Beurtheilung.

Bauerlehen heißt ein Lehen, dessen Gegenstand ein Banergut

(§. 239) ist. Nicht alle Baucigürer, worauf Dienste und Abga

ben lasten, sind lehenbar, sondern nur diejenigen, bei welchen die

Wesenheiten des Lehens (§. 349) Mreffen. Die Lehrer des ge

meinen Lehenrechts betrachten die Bmierlehen nicht als wahre Lehen,

sondern bloß als dem Lehen ahnliche oder nachgebildete Verhält

nisse (ieuässtrs) '), und schließen daher dieselben entweder geradezu

von dem Lehenrecht aus oder indem sie zugeben, daß auch bei

Bauergütern eine Verleihung nach gemeinem Lehenrecht ausnahms

weise Statt finden könne und daß in diesem Falle letzteres zur An

wendung komme 2). Es ist wahr: die deutschen Lehenrechtsbücher

wie das longobardische gehen von dem Satze aus, daß das Lehen

mit Ritterdiensten zu verdienen sey Allein dieser Satz würde

zu viel, nämlich dafür beweisen, daß nicht bloß Lehen, woraus

Zinse (Zinelehen, Beutellehen) sondern auch Lehen, woraus

Burghutdienste (Vnrglehen) °) oder Hofdienste (Hoflehen)^) zu lei

sten', nicht nach Lehenrecht zu beurrheilen seyen: eine Annahme,

welche selbst im Sinne der Rechtsbücher unstatthaft ist 6). Ueber das

Daseyn eines Lehens kann nur der Begriff desselben (g. 348) ent

scheiden; einstweilen aber bietet der Name Lehen, welcher bei

Bauergütern, wie bei adelichen Gütern gebraucht wird und die

Uebereinstimmung in Grundzügen, welche in beiderlei Vesitzver-

haltnissen Statt findet "), eine Vermuthung dafür dar, daß

auch auf Bauergüter der Lehensbegriff anwendbar sey ; und wo

dieß wirklich der Fall ist, kann auch an der Anwendung des Lehen

rechts nicht gezweifelt werden. Wenn nämlich der Bauer mit dem

Gutsherrn den Lehensvertrag schließt, so heißt dieß mit anderen

Worten so viel: das rechtliche Verhältniß, in welches sie treten,

solle nach den bestehenden Lehensgrundsatzen beurtheilt werden

Maucherlei Bestimmungen des gemeinen Lehenrechts, welche, auf

die besondere Natur der Ritterlehen gebaut sind, können freilich auf

die Bauerlehen keine Anwendung finden ; allein dasselbe ist auch der

Fall bei anderen Lehen, welche von der Natur jener Lehen abwei«
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chen. Weiter ist bei Beurtheilung des Rechtsverhältnisses der Baner-

lehen auf die Lehenbriefe und Lagerbücher und das besondere Her

kommen zunächst Rücksicht zu nehmen; allein derselbe Grundsatz

gilt bei anderen Lehen auch In Beziehung auf Württemberg

ist »och zu bemerken, daß die Wahrnehmung der lehensherrlichen

Rechte an Bauerlehen, sofern der Staat Obereigenthümer ist, der

Finmizkämmer zukommt, während die Beaufsichtigung und Admi

nistration der übrigen königlichen Lehen dem königlichen Lehenrathe

zusteht

1) ?. K. OKr. cke 8el«li«w II öe 6ilker«ntÜs prseckioruin rusticorum

et selläoruin z>rseI, <^»«ilS suecsssionem, Koett 1765. I. A. Kopp, Pro«

ben des deutschen Lehcurechts Th. I. S. 272 f. 288 f.

2) Piz, Lehenrecht §. 2Z. Note k. Vgl. Mayer, Handbuch des gem.

und bairischen Lehenrechts §. 42. Note 12. Damit steht jedoch im Wider»

spruch Alsxim. Ksvsrieu, civ. TK/. IV. Cap. 18. §. 4. Nr, 1., m0

neben Ritterleheu auch Beutellchen genannt werden. In Oestreich «er

den die Lehen eingetheilt in Ritterlehen, Beutellehen und Rechtslehen.

Heinke, Handbuch des niedcröstreich, Lehenrechts I. S. 177.

Z) Runde, deutsches Privatrecht §. S25. Weber, Handbuch deS

Lehcurechts Bd. II. S. IS f. Eichhorn, Einleitung in das deutsche

Priratrecht §. 2Z5. Nr. 1. §. 258.

4) Schwab. Lehenrechr §. I.b. m. 125. Sachs. Lehenr. Art. 2.

r. ii. io.

5) Schwab. Lehenr. §. 28. 1«3. 125.

6) Das. §. 1ZS— 142.

7) Das. § Ii1.

8) Schwab. Lehenr. Das. §. 97. III. 125. Eichhorn, Einl. §.214.

Geht man freilich von der Ansicht aus, daß Ritterdienst und Lehenseid

(„Mannschaft") zum Begriffe de? Lehens im Gegensatz der Feudoster

gehören, wie Eichhorn deutsches Privatr. §. 192. u. And., so ist es unzulässig,

bei Gütern, denen jene Eigenschaften fehlen, gleichwohl eine Verleihung

jure s«u6I anzunehmen. Allein jene Eigenschaften gehören nicht einmal

wesentlich zum Begriffe des Ritttrlehens. §. Z49. Note 1.

9) S. oben §. 548. Note s. Auffallend ist die Behauptung von

Phillips (Grundsätze des deutschen Privatrechts I. S. 227. der zweiten

Ausg^): „daß alle Lehen in früherer Zeit allein beim Adel vorkamen und

auch gegenwärtig noch immer vorzugsweise sich beim Adel finden."

10) Lsrsten» ä« »ueeessloue v!Uie»Ii m äueslu l^neburgens!, Los«.

17SZ. SS se<r.
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1t) Zachariä, Handbuch des sächsischen Lehenrechts 2te Ausg. S.

SZ9. <wo jedoch von den Bauerlehen nur anhangsweise dieRede ist). Ney-

scher, die grundherrlichen Rechte des württ. Adels S. S4. Für die An»

wendung des gemeinen Lehenrechts mar auch Weishaar, Handbuch des

württ. Privatrechts 2te Ausg. §, 4ZS. (In der Zten Ausg. ist die Frage

übergangen)

12) Schwab. Lehenrecht L. Ii1. „Dvrch die manecvalten gewonheit

die die pischove, vnd die abbte vnde die abtissen die da forsten sind vnd

ander fursten in ir Hoven sehent, so mvgen wir da von nicht mere gesvre»

che«, man gvote gewonheit sol man behalten" :c.

1Z) Ueber das Verbot neuer Bauerlehen s. §. ZS2.

S. 357. , ^

K) Arte n.

Man unterscheidet mit Rücksicht ans den Gegenstand der Bauer-

lehen: 1) Feldlehen (Güterlehen), d. h. diejenigen Lehen, deren

Gegenstand wenigstens der Hauptsache nach in einem Feldgute be

sieht. Hieher gehören nicht bloß die sog. Hoflehen (Hofgüter),

welche eine Gesammtheit von Dütern in verschiedenen Zeigen be

greifen, übrigens häufig auch wieder in kleinere Antheile (halben,

Vicrtelshof u. f. w.) aufgelöst sind, sondern auch die kleineren

Feldlehen: Hueb guter und Söldengüter ') genannt. 2)

Dorflehen (Hansleheu), deren Gegenstand ein Gebäude, allen

falls in Verbindung mit einer darauf haftenden Gerechtigkeit, ist,

z. B. eine Mühle (Mühllehen), eine Schenke (Tafernlehen). 3)

Feld- und Dorflehen, sofern neinlich der Gegenstand der Haupt

sache nach theils in Feldgütern, theils in Gebäuden bestehr. Als

Zubehör eines Dorflehens können auch Grundstücke vorkommen,

z. B. ein Küchengarten, und selbst ein Feldgut, wofern nur die

Hauptsache ein Haus ist. Ebenso Mobilien, z. B. bei einer Lehen

mühle Schiff und Geschirr und was sonst zur Mühle gehört. Auch

bei Feldlehen kommen Zubehörden vor, namentlich sog. Beihülfen,

d. h. gewisse Geld- oder Naturgefälle, deren Bezug dem Lehens

besitzer zur Erleichterung seiner Lehensleistungen bei Dritten über

lassen ist. Güter, von welchen diese Beihülfen zu leisten sind, heißen

Bei hülfgüter, auch Ausbrüche, indem der geschichtliche Grund

derselben darin besteht, daß sie durch Veräußerung oder Erbthei-

lung vo» dem Hauptbestandtheile des Lehens abgesondert und in
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drilre Hände gekommen sind. Uebrigens können diese Güter sowohl

allodial als lehenbar sey» Zweifelhaft kann es seyn, ob, die

sog. Gemeindegerechtigkeiten in gutsherrlichen Orten Znbe-

hörden d.r Lehengüter sind, d. h. ob das Recht zur Theilnahme

an den Gemeinde-Nutzungen und namentlich zum Genüsse der All-

mandstücke ein mit dem Lehenbejltz verbundenes Realrecht ist. Daß

dieses Recht in Orten, wo sonst^ der Realvcrband zu Hause war,

als ein Realrecht noch jetzt auf gewissen Gütern vorkommt, ist

außer Zweifel (S. 246); allein aus der äußeren Verbindung der

G'meindegerechtigkeic mit d m Lehen folgt noch nicht, daß jene die

Eigenschaft des letztern annehme, und also bei dem Abgange der

belehnten Familie mir der lehenbaren Hauptfache dem Gutsherrn

anheimfalle; denn so wenig die haufige Verbindung allodialer Grund

stücke mit eiilem Lehen an der Eigenschaft der erster« etwas ändert

<S. ZSZ), so gewiß können auch die Realgemeinderechte, selbst wenn

sie wirklich auf Lehen ruhen, als allodialer Natur gedacht und aus

der Gemeindeverfassnng hergeleitet werden. Im letztern Falle wür

den die Gcmeinderechte zwar immerhin als Realrechte erscheinen,

aber nur in so lange, als die Güter im bäuerlichen Besitze sind und

ohne daß dem Lehensherrn ein Verfügnngs- oder Heimfallsrecht

darüber zukäme; und diefe Ansicht scheint wenigstens da, wo die

Markung nicht selbst gutsherrliches Eigenthum ist, der Natur des

Gemeinderechts am ehesten zu entsprechen. Selbst die Anführung

der Gemeindegerechtigkeit in den Lehenbriefen kann in diesem Falle

nichts andern z denn, abgesehen davon, daß dieselbe auch die Erklä

rung zuläßt, daß der Besitzer des Lehenguts in den Besitz der Ge

meindegerechtigkeit komme, ohne diese als Theil des Lehens zu prä-

dicireu . so kann doch jedenfalls jene Anführung der Gemeinde in

ihrem Rechte nichts benehmen.

«) Star. Slg.I.S. 245. 245. 276 -278. Z24. und besonders Z5» f. Utber

Söldengi'lter in Württemberg s. Wer Herl in im Magazin für württ.

Schreiber I, Heft S. tS. f.

2) Büuerlins Taschenbuch !798. S. 8t. Kapffs Rechtssprüche

l. S. ZI5.
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§. Z58.

v. Lehen an «»körperlichen Sachen.

DHohcirslehen (Regalienlehen).

Nicht bloß als Zubehörungen adelicher Lehengüter, auch als

selbstständige Gegenstände der Verleihung kommen vor wirkliche

Hoheitsrechte (Regalien), welche, sofern sie auf einen bestimmten

größeren oder kleineren Landesbezirk gerichtet waren, den unbeweg

lichen Sachen immer gleichgeachtet wurden. In früherer Zeit war

namentlich die Vogtei (säv««stis), d.h. die Schutz- und Schirm-

gerechtigkeit, allein oder in Verbindung mit anderen, jetzt in der

Landeshoheit begriffenen, Rechten, z. B. der Iurisdiction, häufig

Gegenstand der Verleihung. Diese Rechte sind in Folge der Auf

hebung der Patrimonial- Gerichtsbarkeit (10. Mai 1809) als erlo

schen zu betrachten, und, wenn schon den standesherrlichen und rit-

terschaftlichen Gutsbesitzern in neuerer Zeit wieder ähnliche Rechte,

namentlich der Gerichtsbarkeit und Polizei, anvertraut worden sind,

so unterscheidet sich diese neue Uebertragnng doch wesentlich dadurch,

daß nicht die Substanz jener Rechte, welche im Mittelalter als

Gegenstände hes Verkehrs betrachtet wurden, sondern allein deren

Ausübung überlassen . ist. Auch können nicht mehr die früheren

Einkünfte aus der Vogtei und Iurisdiction, sondern nur gewisse,

durch die allgemeinen Landesgcsetze bestimmte Gebühren (Sporteln)

und Strafen als Ausfluß der neueren obrigkeitlichen Gewalt ge

fordert werden Dagegen kommen noch jetzt einzelne nutzbare

Regalien (reKsIis minnrs) im Lehenverbande vor, namentlich 1)

die Iagd, welche als Regal (§. 247) bald im Ganzen, bald mit

Beschränkung auf die hohe oder niedere Iagd einzelnen Grundbe

sitzern geliehen ist (Iagdlehen) ^). 2) Der Nvvalzehnte. Da

dieser in Württemberg Regal ist (§. 275), so kann er nur durch

landesherrliche Verleihung in den Besitz von Privaten kommen.

Sofern diese in Lehensform Statt findet, entsteht ein Zehntlehen ^ ,

das jedoch auch als einfaches Renteulehen vorkommt. Zu unter

scheiden von der Infeudation des Novalzehntrechts ist die wider

rufliche Ueberlassung seiner Ausübung an die Standesherrn*). 3)

Das Postregal. Das „nutzbare Eigenthum" und die Verwal

tung der sammtlichen Posten im Königreiche in Verbindung mit

der Würde und dem Amt eines königlich württembergischen Erb-
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landpostmeisters ist durch Verordnung vom 9. September 1819 dem

Fürsten Carl Alexander von Thuni und Taxis für sich und seine

standesmäßigen männlichen Nachkommen als Erbmannthronlehen

verliehen worden Dieses Postlehen ist in allen Fällen, in wel

chen die Lehen nach den Gewohnheiten des königlichen Lehenhofs

erneuert zu werden pflegen, von dem Erblandpostmeister persönlich,

oder, im Falle der Dispensation, durch einen Bevollmächtigten zu

empfangen. Eine Veräußerung, Verpachtung, Theilnng oder After-

belehnung desselben ist nicht gestattet °). — Die Regalienlehen sind

wie Privilegien zu betrachten und daher streng auszulegen Bei

Ausübung derselben steht der Vasall unter den allgemeinen Landes

gesetzen »).

1) §. 2S7. Note 11. - '

2) Im Zweifel wird nur die niedere Jagd als verliehen betrachtet.

?. IHricK äe teuäo venstioms §. 8. "

Z> Weber, Handbuch des Lehenrechts II. S. 417.

4) §. 2Z4. Note Z.

») Reg.Bl. v. ISIS. S. 617 f.

6) Art. s. a.a.O. Das Nähere s. im Staatsrechte.

7) LoeKmer prlnc. jur. teuä. §. 64. Oben Note2. S. jedoch §.284.

s. f. Mertens Grundsahe des gemeinen Lehenrechts L. S8. Note ü. 1.

8> Vexgl. Art, 6. u. 8. der Note s. cit. Ver.

§. 359.

2) Amtslehen.

Auch Aemter und Würden waren im Mittelalter Gegenstand

der Belehnung. Namentlich war dieß der Fall bei den Reichs

fürstenämtern und Reichshofamtern, welche beide jetzt eingegangen

sind. Den letzteren nachgebildet sind die Erbhofämter der Fürsten

(Hoflehen) Von den zur Zeit des vormaligen Herzogthums

Württemberg gegründeten Erbhofämtern ^) sind jetzt noch ver

liehen die Würden eines Erbkämmerers und Erbmarschalls. Außer

dem bestand früher auch das Amt eines Erbschenken ^) und Erb-

truchsessen Diese vier Erbbeamten hatten, so oft der Lehensherr

es verlangte, bei Hof zu erscheinen und ihr Amt zu versehen.

Dasselbe fand auch bei anderen Lehensleuten Statt, wenn in der

Investitur der Hofdienste insgemein erwähnt war. Ietzt sind be-

soldete Hofbeamte da, und auch bei außerorventlichen Gelegenhei
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ten werden die alten Erbbeamten nicht mehr benützt. Indessen

wurden die beiden noch übrigen Erbamrer, mit welchen je ein Kam-

merlehen verknüpft ist, durch Decret vom I5. April 1,826 und Ver

ordnung vom 23. Mai 1828 anerkannt ^). Auch sind durch Sta

tut vom 1. Januar 1809 °) vier neue Krön erb ämter geschaffen

worden: das eines Reichserbmarschalls, Reichsoberhofmeisters,

Reichsvberkammerherrn und Reichserbpanners. Das Geschäft die

ser, neuen Hofbeamten ist, bei feierlichen Veranlassungen mit den

königlichen Insignien (Schwerst, Krone, Scepter, Fahne) den

Thron zu umgeben und die königliche Procefsion zu begleiten. Da

für haben die Reichserbbeamten die Kronämter in ihren Titeln und

das Symbol derselben in ihren Wappen zu führen, auch wahrend

der Zeit der Verrichtung einen ausgezeichneten Rang anzusprechen.

Nutzungen an Gütern oder Einkünften sind damit nicht verbunden.

Die Ausübung des Amtes geschieht jedesmal durch den Aeltesten

des Hauses, welchem dasselbe verliehen ist. Auf denselben wird

auch der Lehenbrief ausgefertigt. ,

1) Schwab. Lehenr. §. ill.

2) Breuer, elem. juris publ. ^Vürtt. §. 144.

Z) Breuer l. e. ,

4) Dieses bekleidete die Familie Speth zu Sulzburg.

5) Reg.Bl. v. 1826. Nr. 2«. von 1828. Nr. Z8. In dem neuen

Lehenbriefe der Freiherrn Thumb v. Nenburg ist das Erbamt desselben als

„Erl'marschallenamt von wegen des vormaligen HerzogthumS Württem»

berg" bezeichnet worden.

6) Reg.Bl. von 1809. S. 17.

§. 36«. ,

Z) Rentenlehen. 4) Geldlehen. v:

Das Rentenlehen (leuiZum snnuss prseststionls) ist ein

solches Lehen, welches ein jährliches Einkommen zum Gegenstande

hat. Dieses lehenbare Einkommen kann bestehen in Geld (Pfund

lehen) oder Naturerzeugnissen (Gültlehen). Nach älterem deutschen

Leheurecht waren nur solche Einküofre lehenfähig, welche auf

Grund und Boden oder auf Regalien angewiesen worden Nach

longvbardischem Rechte genügt es, wenn die Einkünfte in unablös-

licher Weise auf eine öffentliche Kasse, den Kasten oder Keller des
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Lehensherrn, angewiesen sind (Kaunnerlehen, Kellerlehen) und da-

mit stimmt auch, der württembergische Lehensgebrauch überein —

Verwandt mit dem Rentenlehen ist das Geldlehen (leuöum ^ecu-

,»isrium)^), welches eine Hauptsumme in Geld zum Gegenstande hat,

welche in der Regel bei dem Lehensherrn selbst, zuweilen aber auch bei

dem Vasallen oder einem Dritten abgelegt ist, und woraus der Vasall

die Einkünfte zu erheben hat. Abweichend von der Natur der rechten Lehen

findet hier in der Regel Widerruflichkeit Statt, und zwar von Seite

des Lehensherrn, welcher alsdann entweder dem Lehensmann ein

anderes taugliches Lehen anzusetzen oder das Capital selbst zu er

statten hat, um damit ein solches Object aufzusuchen, und dem

Lehensherrn aufzutragen. Ausnahmsweise kann auch der Lehens

mann aufkünden, wenn ihm oder seinem Vorfahren das Recht hierzu

eingeräumt worden. Besonders häufig kommen lehenbare Capita-

lien vor als Supplemente oder Surrogate von Lehen; hier ist als

dann das Capital gewöhnlich bei einem Dritten gegen Unterpfand

angelegt und der Lehensherr gegen dessen einseitige Ablösung da

durch gesichert, daß die lehenbare Eigenschaft desselben in das Un

terpfandbuch eingetragen und auch im Pfandscheine erwähnt wird,

was die Wirkung hat, daß ohne Einwilligung des Lehensherrn

weder an den Vasallen, noch an sonst jemand bei Gefahr doppel

ter Zahlung die Hauptschuld abgetragen werden kann — Das

P fand lehen °), d. h. der Vorbehalt eines Ober- oder Unter-

Eigenthums zur Sicherstellung einer Forderung, kann nach dem

neuen Pfandsysteme nicht mehr vorkommen

t) Schwab. Lehenrecht (Laßb.) §. S7. s. k. „lehen ane gewer ist nyt

lehen." Vergl. das. S. 14. 2Z. 24. S9. s. k.

2) ?. II. 1. §. t. II. S8. z>r. 8«K,Iter Cnmment. sä Lock. jur.

^lein. teuä. csp. XIV.

Z) Die Verwandlung eines sonstigen Lehens in ein Kammerlehen ist

unter lehensherrlichem Consens gegzu Bezahlung einer Sportel gestattet.

Ges, Slg. Bd. XVII. S. 1S09.

4) Weber, Handbuch des Lehenrechts II. S. 474 f.

5) Vgl. Pfandgese« Art. 248. Früher wurde der Pfandschein bei

dem nächsteu Cameralamte hinterlegt; am Z. Aug. 1829 beschloß aber der

kön. Lehenrath, zur Sicherstellung des Staats als Lehensherrn von der im

Art. 243. des Pf. Ges. angebotenen Cautel Gebrauch zu machen.
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6) Schwab. Lehenr. §. 9Z«. 96. Weber o. a, O. S. «SS f. Sich»

Horn, deutsches Privatrecht §. 196.

7) Vgl. Pf. Ges. Art. 45.

§. Z61.

4) Afterlehen.

Ein Afterlehen oder Unterlehen ( subteuäuin ) , im Gegensatz

zu einem einfachen Lehen (teuäum simplex), ist ein solches Lehen,

dessen unmittelbarer Lehensherr hinsichtlich desselben Lehens zugleich

Vasall eines Andern ist. Ein solches Lehen kann auf mehrfache

Weise entstehen: 1) durch Unterbelehnung im engern Sinne

(sudinteuäati«), indem der Lehensmann sein vasallitisches Recht

einem Anderen zu Lehen reicht, der, hierdurch Aftervasall wird

(subink. per ästionem), oder indem derselbe einem Andern dasselbe

zu Lehen aufträgt, d. h. ihn zu seinem unmittelbaren Lehensherrn

(Obervasallen) macht, und sich als Unterbelehnten bekennt (subins.

per oblstionem); s) durch Oberbelehnung (obmteuäatio) , in

dem der Lehensherr entweder sein lehensherrliches Recht einem An

deren zu Lehen reicht («Kins. per ästionem), oder ihm zu Lehen

auftragt («bink. per oblstionem), d. h. ihn entweder zu seinem

unmittelbaren Vasallen macht oder sich als seinen Vasallen (Ober

vasallen, Unterlehensherrn) bekennt. Nicht das bereits getheilte Ob-

ject der ursprünglichen Infeudation ist Gegenstand der Afterbeleh-

nung, sondern bloß das lehensherrliche, beziehungsweise vasallitische

Recht an demselben, also immer eine unkörperliche Sache?).

Ebenso wie hier das Recht des Lehensherrn oder Vasallen an einem

Lehen, so kann auch ein anderes unvollkommenes Eigenthums- oder

dingliches Nutzungsrechts, namentlich die Emphyteuse , allein oder

in Verbindung mit andern Sachen, Gegenstand des Lehens seyn^).

t) Der über lonäorum gebraucht davon die Ausdrücke: teu<Zu,n z>er

keuöum ösre, per teuöuin slic^iem socinere, »eounäo Ivo« KeneLcium so«,

per« u.s.w. II, Z. §. t. 9. xr. II. 54. §. Z. II- 4. S5. §. 4.

2) Von dem Recht der Afterbelehnnng wird unter den Befugnissen

der Lehenspersonen die Rede seyn. Tit. VI. «. VII,

Z) Weber, Handbuch des Lehenrechts Bd. II. S, IU4.

Reyschtr Pri». !>i, II. Dk. 1 l,
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Dritter Titel.

Von der Lehensfahigkeir.

§. 362.

, 1) Auf Seite des Lehensherrn.

Die Fähigkeit, ein Leheu zu reichen (aktive Lehensfähigkeit),

setzt zunächst voraus die rechtliche Möglichkeit, sich vertragsmäßig

zu verbinden und über den betreffenden Gegenstand zu verfügen.'

Daher kann 1) ein Minderjähriger oder Geisteskranker nicht ohne

Vormund ein Lehen errichten ; in wie fern aber dieser für jene dazu

befähigt ist, richtet sich nach allgemeinen Grundsätzen. Der Reichs

verweser ist dazu nicht befugt '). 2) Der Miteigenthümer einer

Sache kann über seinen Antheil allerdings verfügen, also ihn auch

zu Lehen geben. Dagegen ist der jeweilige Besitzer eines Stamm-

guts an die Zuwilligung der lebenden Stammgutsberechtigten in

diesem Falle ebenso gebunden, wie bei einer anderen Veräußerung

desselben Hat der Lehensherr unbefugter Weise eine fremde

Sache zu Lehen gegeben, so entscheiden, die Grundsätze von der Ge

währleistung. Wußte daher der Lehensmann, daß die Sache eine

fremde sey, so kann er nicht auf Einsetzung einer andern dringen,

wenn ihm nicht solche ausdrücklich versprochen worden; wußte er

es aber nicht, so muß ihn der Lehensherr schadlos halten und da

her auf Verlangen eine andere Sache von gleichem Werthe zu

Lehen einsetzen; auf die Mitwissenschaft des Herrn kommt es da

bei nicht an 2). 3) Was die Staatslehen betrifft, so kann

nach württembergischem Recht die Ansehung eines neuen. Lehens

aus den Bestandtheilen des Kammerguts ohne Einwilligung der

Stande nicht Statt finden Eine Ausnahme macht jedoch eine

bisher ausgeliehene und der Krone heimgefallene Sache (res inten-

ösri sollt«) ; diese kann vor ihrer Einverleibung in das Kammergut

zur Belohnung ausgezeichneter Verdienste um den Staat vom Kö

nig wieder verliehen werden Ebenso unbeschränkt kann der Kö

nig ohne Zweifel neue Erbhofämter schaffen oder aus Bestandthei

len seines Privatvermögens wirkliche Ritterlehen errichten. Die

Bewilligung der Agnaten ist bei Errichtung eines Lehens aus Mit

teln des Kammerguts nicht erforderlich, da dieses zum Staatsgut

erklärt worden °); wohl aber dürfte dieselbe erforderlich seyn, wenn



4. Kap. Von dem Lehenrecht. 168

bedeutende Stücke des Hoflammerguts zu Lehen gegeben werden

sollten ?). 4) Auch Bestandtheile des Kirchen vermögens sol-

len nach den Kirchengesetzen in der Regel nicht, oder doch nur un-

ter Einwilligung der Kirchenobern in Lehen verwandelt werden ^);

solche Lehen heißen geistliche Lehen, Kirchenlehen, krummstäbi-

sche Lehen, und sind noch jetzt, wofern sie nicht vom Staate ein-

gezogen worden, als der Kirche zustehend zu betrachten und der

Aufsicht der Kirchenobem unterworfen — Eine andere Frage ist:

wem kcmmt, abgesehen von den allgemeinen Erfordernissen der Ver-

fügungs- und insbesondere Veräußerungsfähigkeit, die active Lehens-

fähigkeit zu? Das Recht, ein Bauerlehen zu errichten, setzte nie-

mals besondere Eigenschaften voraus; der Stand des Lehensherrn

kam hiebe! nicht? in Betracht '"). Aber auch das Recht, ein ade-

liches Lehen zu errichten, ward im Mittelalter keineswegs auf Per

sonen von hohem Adel beschrankt: auch geistliche und weltliche

Körperschaften verliehen adeliche Güter und Rechte »ach Art rech

ter Lehen Sofern solche Lehen noch jetzt bestehen, sind diesel

ben forthin anzuerkennen Dürfen aber einzelne Uuterthanen

jetzt noch neue Lehen errichten? Da das Recht, Kriegsdienste z«

fordern, heutzutage ein bloß der Staatsgewalt inwohnendes Recht

ist, so können Ritterlehen von Unterthanen nicht mehr gegründet

werden^). Aber auch die Errichtung von Bauerlehen, insbeson

dere die Veränderung freien Grundeigenthums in Erb- oder Fall-

lehen, ist jetzt nicht mehr gestattet, und jedes hierauf gerichtete

Rechtsgeschäft unkräftig Eine Ausnahme machen nur die

heimfallenden Lehen, welche von dem Eigenthümer wieder unter

den früheren Bedingungen ausgeliehen werden dürfen '^). Der Er

richtung von Geld- oder Kammerlehen (§.Z60) steht dagegen nichts

im Wege.

1) Verf.Ürk. §. 15. ^.

2) S. Lehre von den Stammgütern.

Z> II. 3. xr. Vergl. schwab. Lehenrecht Art. 62. 8oKiUer ,a

j« teüS. ^lem. ^.rt. 66. Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 20».

4) Verf. Urk. §. 107.

5) Das. §. 107. a. E.

K) Das. §. 1«2. los

7) FürstbrKderl. Vergleich v. I7»n. Art. 22-24. (Ges.Slg. II. S.

SIS u. «19.) Mohl, Staatsrecht I. §. 6«. meint, der König sey in der

II *
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Verfügung über das Hofkammergut durch die Agnaten nicht beschränkt;

allein ohne das ebengenannte Hansgesetz zu beachten.

8) Eichhorn, Kirchenrecht II. S. 779 f. Eine Ausnahme machen

auch hier die heimfallenden Lehen. X, III. 2«. csp. 2

9) Ges.Slg. Bd. X. S. 484.

I«) Weishaar, würti. Privatr. 2te Ausg. §. 445.

11) E i ch h o r n Privatrecht §. 20«. '

12) S. jedoch oben.

1Z) Oben§.ZSia.E. Eichhorn a.a.O Auch der König ist hierin nicht

unbeschränkt. Note 4-7.

14) Ges. v. 4. Juli '1809. Reg.Bl. S. 282. Dem gleichen Verbot

unterliegt analog wohl auch die Errichtung neuer Gült- und Afterlehen.

§. Z6«. u. Z61.

15) Das Gesetz Note 14. spricht nur von Veränderung freien Grund»

eigenthums in Lehen, und in dem II. Ed. v. 18. Nov. 1817. §. 1. ist die

Wiederverleihung von Falllehen an die Nachkommen zur Pflicht gemacht

und nur beigefügt, daß diesen keine lästigeren Bedingungen auferlegt wcr.

den dürfen. Aber auch für das Recht zur Wiedervcrleihung an Dritte,

falls die Familie ausgestorben, ist das Herkommen und die Änal. des

§. 107. der Verf.Urk. Jedenfalls liegt die Einziehung eröffneter Bauer-

güter an die Herrschaft nicht in dem Zweck des Edikts.

§. 363.

2) Auf Seite des Lehensmanns.

Die Fähigkeit, ein Lehen zu empfangen (passive Lehensfähig

keit, Lehensfähigkeit im engern Sinn), begreift zunächst in sich die

rechtliche Möglichkeit, das nutzbare Recht an der verliehenen Sache

zu erwerben und die Pflichten, welche der Lehensverband mit sich

bringt, zu übernehmen. Fremde und Andere, welche im Erwerbe

unbeweglicher Sachen und gleichkommender Rechte beschränkt sind '),

unterliegen den gleichen Beschränkungen auch im Lehenrecht, vor

ausgesetzt, daß der Gegenstand des Lehens von dieser Natur ist.

Wer überhaupt außer Stande ist, Verbindlichkeiten einzugehen,

kann auch die Lehenspflicht nicht in Person übernehmen, wie na-

mentlich Minderjährige, welche jedoch hierin, wie anderwärts, durch

einen Vormund vertreten werden können. Von diesen Voraus

setzungen und Beschränkungen kann auch de» Lehensherr nicht ent

binden. Anders ist es mit denjenigen Eigenschaften, welche nur

der Erfüllung der Lehenspflichten hinderlich sind, und welche daher
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den Lehensherrn berechligen, eine Person zurückzuweisen, welche

sonst ein Recht auf Lehensreichung hatte Von diesen Eigen-

schaften, welche nur eine bedingte Lehensunfähigkeit mit sich

bringen, kann der Lehensherr dispensiren, und er thut dieses still

schweigend, wenn er ungeachtet derselben die Verleihung vornimmt 2).

In dieser Art sind unfähig: 1) juristische Personen^). Indessen

kamen sowohl in den alten als in den neuen Landestheilen verschie

dene Fälle von Belehnungen an Städte, Kirchen unh andere An

stalten vor; nur sind diese in solchem Falle verpflichtet, einen Lehen

träger aufzustellen, bei dessen Tod jedesmal ein Lehensfall in die

nender Hand angenommen wird. 2) Frauen; ausgenommen wenn

sie in einem Weiberlehen folgen 3) Geistliche Hierbei macht

es keinen Unterschied, ob der präsentirte Geistliche zur protestan

tischen oder katholischen Religion sich bekennt, ob er Ordensgeist

licher oder Welkpriester ist Auch da, wo die Geistlichen als

Lehensbesitzer zugelassen wurden, mußten übrigens dieselben häufig

durch einen Lehensträger sich vertreten lassen. 4) Kranke und ge

brechliche Personen 6). Auch Blödsinnige gehören hieher; doch wur

den deren mehrere noch in neueren Zeiten als Nachfolger zugelassen.

5) Ehrlose, Bescholtene und Anrüchige (§. 190 — 192)°); nach

einem neueren württembergischen Gesetz jedoch nur diejenigen, welche

zur Zuchthausstrafe rechtskräftig verurtheilt sind ">). — Außer die

sen in der Regel ") eintretenden Ausschluß-Gründen kommen noch

besondere Hindernisse in Betracht, welche die Natur der einzelnen

Lehen mit sich bringt. Wie nämlich zu den Standeslehen der

Regel nach nur diejenigen gelangen können, welche dem standesherr

lichen hohen Adel angehören (g. 235), so war bei den Ritterlehen

der Lehensherr berechtigt, einem nicht adelichen Nachfolger die Be

lehnung zu versagen; ward aber diese ertheilt, so hatte das Lehen

so sehr Bestand, wie ein anderes "). Nach dem jetzigen Rechte

kann jeder Staatsbürger ein Ritterlehen empfangen, ohne daß es

einer besonderen Begnadigung von Seite des Lehensherrn bedürfte^).

Auch die Fähigkeit, ein Baue riehen zu erwerben, ist nicht von dem

Geburtsstande des Besitzers, wohl aber davon abhängig, daß der

Nachfolger das Gut selb,7 oder mit Hülfe seines Gesindes im Bau

zu erhalten vermag ").

1) §. 177. 185. Note 14— 12. §. 286.

2) Namentlich bei einer im Allgemeinen cvnstntirten Lehensverä'uße-
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rung. Weber, Handbuch Bd. iIi, §. 9«. Eichhorn, deutsches Pri

vatrecht. §. 201.

Z) Schwab. Lehenr. §. i b Ueber die Wirkung der Dispensation f.

Sich Horn a.a.O.

4) Eichhorn a.a.O.

5) Schwab. Lehenr. §. 4. Sachs. Lehenr. Art. 2. ?euck. II. s«. xr. 56.

6) Schwab. Lehenr. §. Ib. j. vre^er, elem. iuris r>ubl. ^Vürtt.

" §. 254., welcher auf ein herz. Decret v. (s«. Mörz?) 1615 und eine beson

dere Entschließung v. 28. Okt. «755 sich bezieht. Auch eine Signatur v.

12. Mörz 1685 wird in Akten angeführt.

7) Anch die Ritter geistlicher Orden, namentlich Maltheserritter, mur-

den regelmäßig nicht zugelassen. Bunz, Msc. des württ. Lehenr. Kap. 25.

§. 11» f. Als Regel galt dieß auch bei dem östreichischen und badischen

Lehenhof; anders bei Reichslehen und bischöflich konstanzischen Lehen. Vgl.

schwab. Lehenr. §. 44 a. E.

8) VeKis ^uctor äe benek. csp. I. §. 4. ?euck. II. Z6.

9> Schwab. Landr. §. 41. 49. 1««. 276. Sachs. Lehenr. Art. 2. Be>

zieht sich nicht bloß auf adeliche Lehen. Weber, Handbuch III. S. Z«.

oben. And. Ans. ist in Hinsicht auf Bauerlehen Zacharia söchs. Lehenr.

2te Ausg. S. 544.

10) Gesetz v. 5. Sept. 18Z9. Art, 2. Reg.Bl. S. 554. Vgl.LZerh.

der Abg. v. 1819. Sitz. 2«. S. 4. Die besonderen Bestimmungen in ade»

lichen Familienstatuten über die Ausschließung Ehrloser von Familiensidei»

connnissen sind zwar vorbehalten; allein daraus kann der Lehensherr kein

Recht ableiten, zu disxensiren.

11) Bei Bauerrehen wird nicht streng darauf , geachtet. Schwab. Lehenr.

§. 125. Anch das Note 1« cit. Gefetz scheint sich nicht darauf beziehen zu sollen.

12) Schwab. Lehenr. §. 1 K, Daß Ritterbürrigkeit niemals ein absolutes

Vrforderniß war, geht auch hervor aus einem Lebensverzeichniß der Graf

schaft Vaihingen von 1Z91 u. 1414 in den Reichst. Archival-Urk. Seet. I.

.p. 12., wo Albrecht (von Güglingen), des Mößners Sohn, mit einem Theil

des Dorfs zu Zaberfeld, Kirchensatz, Hnt und Gut, als Vasall aufgeführt

wird. Vergl. Urk. von 1ZSZ das. S. 8. „alle Lehen, oy Wir lyhen Edlen

Luten vnd auch andern Luten." Dagegen wurde noch i. I. 1821 gegen den

Gerichtshof in Ellwangen von dem k. Lehenrothe die Behauptung ausgc°

sprochen , daß der Lehensherr bei einem Ritterlehen keinen Bürgerlichen als

Käufer annehmen müsse, und dieß in einem Falle, wo es sich von einem

frei veräußerlichen Lehen handelte.

, 1Z) Die Deel. v. 8. Dec. 1821 §. 51. (s. oben § 2Z8.) spricht zwar

nur „von Erwerbung eines Ritterguts" (nicht Ritterlehens), aber durch

dtnBeisaH: „mit den damit verbundenen Real-Rechten und Real»Lasten"
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wird jeder Zweifel gehoben. Auch war schon das frühere Herkommen we

nigstens nicht für den Ausschluß der Personen vom höheren Bürgerstande.

So mnrde schon i. I. 1S67 dem Kabinetssekretär Franz Kurz erlaubt, die

untere Burg zu Ehningen, Böblinger Amts, nebst dem Graben und vier

Maunsmad-Wiesen gegen «inen von Adel „oder sonst «in stattlichen Bur

ger" zu verkaufen. Ebenso wurde i. I. 1816 den Grafen von Sponeck er

laubt, ihr Lehen an eine ehrbare Person zu veräußern. Vergl. Eichhorn

a.a.O. §. 201. Mayr, Handb. des gem. u. bair. Lehenr. §. s«. 61.

15) Schwab. Lehenr. §. 108. Weishaar, 2te Ausg. §. 4Z5.

, - V i e r t e r T i t e l.

Von d^r Errichtung des Lehens.

H. 364.

I. Von der Belehnung.

») Begriff und Rechtsgründe derselben (Lehensvcrtrag).

Die ursprüngliche Lehenserrichtung ( oonstiwtio seuäi), d. h.

die Verwandlung eines vollkommenen Eigenthums in ein Lehen,

findet ordentlicher Weise nur Statt durch Belehnung (ivteuäsüo,

investiwrs), als diejenige förmliche Handlung, wodurch der Eigen-

thümer einer Sache (Lehensherr) das Lehenrecht (g. 348) auf einen

Andern (Lehensmann) überträgt. Von der Belehnung selbst oder

dem Akte der Investitur ist zu unterscheiden der Rechtsgrund der

selben (csuss prssOeZeas) >). Dieser kann seyn: 1) eine Ueberein

kunft zwischen dem Lehensherrn und Vasallen, wodurch die Beleh

nung auf verbindliche Weise zugesagt wird (Lehensvertrag). Diese

Uebereinkunft kann abgeschlossen seyn in Form einer Schenkung

(Gnadenlehen),' eines Kaufs (Kauflehen), oder eines anderen Rechts

geschäfts, wobei die Belehnung zur Bedingung gemacht worden;

auch kann dieselbe in Verbindung stehen mit einem Lehensauftrage,

d. h. der Uebertragung des Eigenthums an den Lehensherrn, unter

Vorbehalt der Zurückgabe als Lehen (aufgetragenes Lehen, teuöun,

oblswin). 2) Eine letztwillige Verordnung, worin ein Dritter dem

Erben oder einem Vermachtnißnehmer die Belehnung auferlegt hat

(legstuiu teuäi) 2). Der Lehensverband wird durch keinen dieser

besonderen Rechtstitel unmittelbar begründet, sondern zunächst nur

ein Anspruch auf die Belehnung; der Lehensherr kann daher von

dem Lehensmann noch keine Lehenspflicht fordern, der letztere noch

kein Lehenrecht auf der Sache geltend machen. Aber es fragt sich :
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entspringt auch nur ein persönliches Recht aus dem vorgängigeu

Vertrage? Allerdings kann auch nach Abschluß desselben der Be«

rechtigte nicht zum Lehensempfangniß gezwungen werden; der

Lehensherr hat daher keine Klage gegen denselben, um ihn zu nöthi-

gen, sich belehnen zu lassen; allein hieraus kann gegen die Ver»

Kindlichkeit des andern Theils nichts gefolgert werden. Der Grund

jenes Reurechts liegt nämlich darin, daß die Belehnung als eine

Wohlthat (benelZoium) für den Belehnten betrachtet wird, welche

rechtlich Niemanden aufzudringen ist 5). So gewiß daher der Va-

fall sogar das ihm beliehene Lehen wieder aufgeben und dadurch

der darauf haftenden Lehenspflichten sich entledigen kann so

gewiß kann derselbe auch darauf verzichten, ein ihm bloß verspro-

chenes Lehen zu empfangen. Für die Verbindlichkeit des Lehens-

herrn aus dem Lehensversprechen ist dagegen der allgemeine Grund«

satz von der Klagbarkeit der Vertrage, wovon in den Lehensgesetzen

keine Ausnahme gemacht ist Der gleiche Grund sprich^ auch

für die Rechtspflicht der Belehnnng aus dem Testamente anf Seite

derjenigen, welche an den Willen des Erblassers gebunden sind.

1) Ueber die Streitfrage wegen der Einheit oder Verschiedenheit des

Lehensvertrags und der Belehnung s. Lr. Wlsuritius kositioves juri»

teuäalis «ontroversi (1'llbiug. et liil. 167Z. 4. Dess. «pust:. «. 584. setz.)

ve«. 7. §. 4. Weber, Handbuch des Lehenrechts II. S. 49 f.

2) Päz, Lehenrecht §. ss. Andere, namentlich Schnaubert a.a.O.

S. 9Z., Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 204. betrachten den Lehens

vertrag als allgemeines Fundament der Belehnung und die letztwillige

Verordnung nur als eine der Veranlassungen dieses Vertrags.

Z) l>. 17. kr. 69. Iiivit« beneiieiuni «VN 6stur.

4) II. z8. ,

s) Aus ll. 7. i. k.2.II. 26. §. !4. glaubten Manche schließen zu dür

fen , daß der Lehensherr durch Leistung des Interesses sich frei machen

könne. S. jedoch Weber Handb. M. S. 96.

S. 365.

K) Form der Belehnung.

Die Belehnung enthält der Regel nach eine feierliche Erklä

rung des Lehensherrn, wodurch dieser dem Vasallen nach geleistetem

Lehenseid das Lehen unter Zuficherung des lehensherrlichen Schutzes

übergibt. Ursprünglich war die Form der Handlung eine symbo-

l i sch e ; sie bestand nämlich in Handhabung gewisser Wahrzeichen



4. Kap. Bon dem^ehenrech t. 169

(Symbole), welche einer Seits die Unterwerfung des Lehensmanns

und das Gelöbniß persönlicher Treue, anderer Seits das überge

hende vasallitische Recht anzeigten; die Handlung geschah vorZeu-

gen, welche aus der Zahl der Lehensgenossen (psres curise, Man-

nen) genommen wurden '). Die symbolische Form ist bis auf den

Handschlag verschwunden 2) , und auch dieser ist nicht für wesentlich

zu halten ; eben so wenig der Lehenseid, welcher wenigstens bei Rit-

terlehen einst vorausgehen mußte da es auch unbeschwvrne Lehen

(Handlehen) gibt. An die Stelle der Mannen, als Belehnungs-

zeuFen, sind seit dem 16. Iahrhundert landesherrliche Rathe getreten,

i« deren Gegenwart ein Bevollmächtigter des Lehensherrn (Lehens-

probst, jetzt der Minister der auswärtigen Angelegenheiten) bei kö

niglichen Lehen die Belehnung vornimmt. Die Ertheilung von

Bauerlehen, welche immer mit weniger Feierlichkeiten verbunden

gewesen, wird meist von dem nachstgelegenen Amte vorgenommen.

Nur ausnahmsweise bei einzelnen Lehen, deren Gegenstand die

höchsten Hofwürden (g. 359), und bei Lehen, welche den vormali

gen Regallehen analog sind, wie z. B. wenn der Regent einen Un-

rerthanen mit einer Standesherrschaft neu belehnen wollte (S. 354),

findet die Belehnung vor dem Throne Statt Auch die Ueber-

reichung eines Lehenbriefs, an den Vasallen ist mit der Belehnungs-

handlung nicht nothwendig verbunden, gleichwie überhaupt die Aus

fertigung der Lehensurkunden (g. 366) keineswegs zum Wesen der

Lehenserrichtung gehört.

1) Schwab. Lehenrecht §. 4S», 42°, 45. 9S°^ U, z. xr. II. Z2. ZZ.

pr. u. §. 1. II. 58. §. s. Reyscher, Beiträge zur Kunde des deutschen

Rechts I. S. 55 f.

2) r. II, SZ. xr. Schwab. Lehenr. §. 42°,

S) Schwab. Lehenr. §. 94b. m.

4) Da neue Belehnungen jetzt nur selten vorkommen und die Form

der ersten Belehnung ganz dieselbe ist, wie bei der Lehenserneuerung, so

dürfte das Nähere passend erst am letzten Orte (§. Z7Z) vorgetragen

werden.

§. 366.

«) Urkunden tiber die Belehnuug.

Hierhergehört 1) der Lehenbrief, d.h. eine Urkunde, welche

von dem Lehensherrn oder ans seinem Auftrage von der Lehens



17« lV. Buch. Von den dinglichen Rechten.

behorde über die Belehnung aufgenommen ist,' mit Bezeichnung der

belehnten Personen, des Gegenstands der Belehnung und der Be

dingungen derselben. Verschieden von dem Lehenbrief ist der Le

hen ssch ein (Recognitionsschein), worin für den Fall, daß der

Lehenbrief nicht sogleich ausgefertigt werden kann, vorläufig die

erfolgte Belehnung beurkundet wird. 2) Der Gegenbrief(Lehen-

revers), eine Urkunde, worin der Vasall den Empfang des Lehens

und die eingegangene Lehenspflicht bescheinigt. 3) Die Lehens

beschreibung (Lehensdinumerament), d. h. ein Verzeichniß der

einzelnen Leheiksbestandtheile mit den darauf haftenden Lasten und

anderen Eigenschaften 4) Das über den Vorgang der Belehnung

in der Lehenskanzlei aufgenommene Protokoll (Lehensprotokoll),

welches nebst dem Gegenbrief und der Lehensbeschreibung in der

Lehensregistratur oder in dem Lehensarchive aufbewahrt wird —

Zweck aller dieser Urkunden (1—4) ist, über die vollzogene Beleh

nung und das Rechtsverhältniß der Lehenspersonen Zeugniß zu ge

ben. Dieselben sind daher für die Lehenspersonen, welche sie durch

Unterschrift oder sonstige Handluvgen anerkannt haben sowie

für deren Nachfolger als gemeinschaftliche Urkunden zu betrachten,

und es kann, so oft ein Interesse von diesen nachgewiesen wird,

deren Ausfolge verlangt werden Auch auf die Gläubiger und

Eigenthnms-Erben erstreckt sich dieses Recht, bevor das Lehen von

der übrigen Verlassenschaft abgesondert ist Hinsichtlich der Aus

legung der Lehensurkunden gelten die allgemeinen Grundsätze über

Auslegung der Rechtsgeschäfte (g. 12S). Bei einem Widerstreite

des Lehenbriefs mit dem vorausgegangenen Lehensvertrage geht der

letztere vor, wenn nicht eine absichtliche Aenderung (Novation)

nachgewiesen werden kann^). Dagegen ist bei dem Widerspruche

zwischen älteren und neueren Lehensurkunden nach allgemeinen

Grundsätzen den letzteren der Vorzug Zu geben ?), ansgenommen,

wenn bewiesen wird, daß der Inhalt des neueren Lehenbriefs auf

einem Irrthnm beruhe, oder wenn Rechte und Pflichten einer al

teren Linie der vasallitischen Familie zur Sprache kommen, auf

welche der neuere Lehenbrief nicht erstreckt worden.

1) Alle Ivo Jahre pflegte sonst bei dem württ. Lehenhof eine neue

Beschreibung aufgenommen zu werden; gegenwärtig geschieht dieß bei jeder

neuen Belehnung, da die alten in der Regel unbrauchbar sind.

z) Vergl. Bericht des k. Lehenraths v. «9. Ott. 1827, genehmigt von
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dem Ministerium der ausm. Aug. am 23. dess. Mts. Hiernach sollen alle

Originalurkunden in der Regel im Archive aufbewahrt werden.

S) Aus der Annahme des Lehenbriefs allein möchte diese Anerkennung

nicht immer zu schließen seyn. Eichhorn §. 2«ö.

4) Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 2«S. a. S.

5) Struben, recht. Bedenken Th. IV. S. 1SZ.

S) Der Grund ist, weil der Lehenbrief eine einseitige Urkunde ist. Vor

dem württ. Lehenhof kam die Frage einmal zur Sprache bei dem gräflich

Beroldingischen Lehen zu H. und das Collegium war der Ansicht, daß der

Lehenbrief nicht entscheide, es müßte denn, daß eine neue I» Investitur»«

hinzugekommen, bemiesen werden.

7) LrooKe? O. 6« Lcks receutiorum litersrum luvest, antlc^uis major«

Vitemb. 17Z4. 3. B. wen» der neuere Lehensbrief oder die neuere Lehens»

beschreib««« ein weiteres Grundstück enthält. Aud. Ansicht sind Siegel

oe literis iuvestitui-sinin csp. 4. §. 1Z. Berg, Rechtsfälle Th. l.Nrv. 24.

Weber, Handb. in. S. 1SZ. Eichhorn §. 216. Nr. IN. u. And.

§. 367.

S) Wirkung der Belehnung.

Durch die Belehnung wird das Lehen errichtet: der LehenS-

mann erlangt also dadurch die vasallirischen , der Lehensherr die

lehenshcrrlichen Rechte. Die bloße Üebergabe, des Lehens ersetzt

dieselbe nicht Umgekehrt bedarf es außer der Belehnung keiner

besonderen Uebergabe, um auf den Vasallen das Lehenrecht zu über

tragen ; denn die Investitur ist eben die dem Lehen noch jetzt eigen-

thümliche Tradition des deutschen Rechts Der Belehnte (In-

vestirte) ist daher berechtigt, unmittelbar in Folge der Belehnung

sich in den Besitz der Sache zu setzen, und, sofern dieser streitig

gemacht wird , sowohl von dem Lehensherrn selbst die Einräumung

des Besitzes zu verlangen, als auch gegen jeden dritten Besitzer der

Vindicatio» sich zu bedienen Nur in zwei Fällen muß der

Lehensmann auch nach der Belehnung einem Dritten weichen: 1)

wenn dieser schon früher von dem Lehensherrn die Sache mit glei-

chem oder stärkerem Recht erlangt hat; 2) wenn der Lehensherr

selbst nicht wahrer Eigenthümer der Sache, noch sonst zur Errich«

tung eines Lehens (wenn auch nur eines Afterlehens) auf derselben

berechtigt war. Doch wird auch hier vorausgesetzt, daß der Dritte

entweder selbst Eigenthümer «der rechtgläubiger Besitzer der Sache
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sey Außer dem dinglichen Rechte des Lehensmanns hat die Be

lehnung den ganzen übrigen Lehensverband zwischen Lehensherrn und

Vasallen zur Folge. Ein persönlicher und dinglicher Verband, wovon

der erster« schon durch den Lehensvcrtrag, der letztere durch die Beleh

nung hervorgebracht werden solle, lassen sich hier nicht unterschei

den 5); denn auch die Lehenstreue ist eine reelle Treue, d. h. ge

gründet auf den Besitz des Lehens, und kann daher erst eintreten

mit dem letzteren, also mit dem dinglichen Verhältniß.

1) I. 25. xr. II. 1. 5. 1. Nicht entgegen ist II. ZZ. xr.

2) Reyscher a.a.O. S. 7Z. Anders nach ver Ansicht derjenigen,

welche zwischen einer investlwrs proprio und sduslvs unterscheiden, wie

unter den Neueren namentlich Weber, Handb. des Lehenr. Th. III. S.

Päz, Lehenrecht §. 54. Ort-loff, Grundzüge eines Systems des

deutschen Privatrechts S. ZZ9.

Z) I. 4.xr. II. 7. §. I. II. 3Z. Auch Weber a.a.O. S. 121. und

Eichhorn a.a.O. §. 2«7. geben dem Belehnten obige Rechte; und doch

soll nach ihnen in der Belehnung keine Tradition liegen ! Folgerechter ist

L«eKm.er v. !»S«1e et uswrs luvest, teuäal« §. 5«. Westphal rechtl.

Abhandluisgen Nr. 5. , ,, ,

4) v. VI. 2. kr. g. §. 4. S. oben §. 2gZ.

5) Wie z. B. Päz, Lehenrccht §. 2. Weber, Handb. II. S. 58.

Eichhorn §. 2«4. und die meisten Andern, welche schon aus dem Lehens»

vertrag nicht bloß die Verpflichtung zur Belehnung (s. oben §. ZS4.), son-

deni auch unmittelbar zur wechselseitigen Lehenstreue hervorgehen lassen.

S. dagegen Mayer, gem. u. bairisches Lehenrecht §. 66.

§. 368.

e) Arten der Belehnung; insbesondere

1) rückflchtlich der Zeit und der Bedingungen. Vorbe lehnung.'

Die Belehnung kann in verschiedener Weise Statt finden, ein

mal rücksichtlich der Zeit, dann rücksichtlich der Bedingungen,

und endlich in Rücksicht auf die belehnten Personen. In ersterer

Beziehung gilt als Regel, daß das Lehen für immer, d. h. für

den ersten Erwerber und seine folgefähigen Nachkommen errichtet

worden '). Ist nämlich in dem Lehensvertrage keine Ausnahme

festgesetzt, fo tritt die gesetzliche Lehensfolge ein, und es erwerben

die Lehenserben kraft der ersten Belehnung das Lehen , wenn gleich

zur Wahrung der Lehenspflicht (nicht zur Begründung derselben)
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die Lehenserneurung erforderlich ist. Die Nachfolger des ersten

Erwerbers sind daher, auch ohne ausdrückliche Erwähnung, in der

ersten Belehnung stillschweigend mitbegriffen, und nur als eine Ab

weichung von der gemeinen Lehensnatur ist es anzusehen, wenn die

Belehnung in ihren Wirkungen auf eine bestimmte Zeit (Taglehen)

oder auf das Leben des ersten Belehnten (Personallehen) beschränkt

ist 2). — Die Belehnung kann ferner sowohl bedingt als unbedingt

seyn, je nachdem ihre Wirksamkeit von dem Eintritte eines künf

tigen Umstandes abhängig gemacht ist oder nicht. Auch im erstern

Falle erlangt der Lehensmann ein Recht am Lehen, aber nur ein

bedingtes. Die Bedingung kann seyn sowohl eine aufschiebende,

als auflösende, je nachdem die Wirksamkeit des Lehenverbandes mit

dem Eintritte derselben beginnt oder aufhört. Das Erstere geschieht,

wenn die Belehnung für den Fall der Erledigung des Lehens voraus

ertheilt wird (Eventualbelehnung) ^) ; das Letztere, wenn der Besitz

des Lehens vorläufig auf den Vasallen übertragen wird unter der

Bedingung, daß das Lehen zurückfallen soll, wenn ein über dasselbe

obschwebender Streit zum Nachtheile des Belehnten entschieden wer-

den sollte (Provisionalbelehnung)^). Den Besitz des Lehens erhält

der Eveutualbelehure erst dann, wenn die Bedingung eintritt, hier

aber, unabhängig von einer neuen Belehnung, kraft der ersten In

vestitur. Auch wird das, wenngleich zunächst nicht wirksame. Recht

auf das Lehen von demselben im Zweifel ebenso, wie das eigent

liche Lehen, übertragen auf seine Nachkommen ^).

1) ?. II. 2Z. §. 2.

2) Eichhorn, deutsches Privatrecht 8. 208.

Z) Weber, Handb. IV. S. 108 f.

4) K. I^. LovKiner Odsvrv. juris keuck. «Ks. X. §. 5 n. 6.

5) ?. I. 9. Weber a.a.O. S. 12«.

§. 369. >

2)Ruckflchtlich der Personen. Mitbelehnung und Nebenbelehnung.

Eine einfache Belehnung findet Statt, wenn eine einzige

physische oder juristische Person mir einer Sache belehnt wird. Das

Lehen heißt hier Sonderlehen, im Gegensatz zu Sammtlehen, wel

ches vorkommt, wenn mehrere Mitbelehnte vorhanden sind. Eine

Mitbelehnung findet Statt, wenn zwei oder mehreren Personen



174 IV. Buch. Von den diaglichen Rechten.

das Lehen geliehen wird. Dieß kan« entweder in der Art geschehen,

daß jedem der Mitbelehnten ein denkbarer Antheil, z. B. die Hälfte,

ei« Vierttheil am Lehen zukommt (eigentliche Mitbelehnung , eviu-

vestiwrs juris I^ongobsrgioi) ; hier tritt dasselbe Rechtsverhältniß

ein, wie unter mehreren Miteigenthümern ^); oder so, daß nur

Auer derselben das Lehen in Besitz und Genuß erhalt, während

die Andern für den Fall des Abgangs des Hauptbelehnten in die Be-

lehnung aufgenommen sind (Investitur» simultanes, Sammtbeleh-

nung). Das Wesen der letzteren Einrichtung wird in einer sog.

gesammten Hand gesucht, in welche die Nebenbelehnten (Gesammt-

händer) mit dem besitzenden Hauptvasallen eintreten, und kraft wel

cher denselben der künftige Eintritt in den Besitz und Genuß des

Lehens gesichert seyn soll Allein so wenig ein mit dem Begriffe

des Eigenthums (§. 281) in Widerspruch stehendes Gesammt«

Eigenthum Mehrerer an einer und derselben Sache gedenkbar ist,

so wenig kann auch eine Lehensgemeinschaft von der Art, daß jeder

Gemeinschafter unmittelbar mit dem Ganzen belehnt wäre, gedacht

werden. Geschichtlich richtig ist nur, daß die Belehnung in Deutsch-

land Statt fand und zum Theil noch Statt findet in Fällen, wo

sie nach gemeinem Recht nicht nöthig ist. Zur Sicherstellung des

Folgerechts der Seitenverwandten des Vasallen auch wenn sie

Nachkommen des ersten Erwerbers waren, diente nämlich die Auf

nahme derselben in die BeKhnnng, und das durch diese gleichzeitige

Belehnung begründete Recht nennen nun die Rechtslehrer gesammte

Hand. Indessen wird durch dieselbe, wo sie noch jetzt herkömmlich

ist, der Natur der Sache nach nichts weiter hervorgebracht, als

daß die Lehensfolge jener Verwandten auf dieselbe Weise gesichert

ist, als sie es nach gemeinem Recht an sich schon ist. Allerdings

können auch andere Personen, welche nach den Gesetzen kein Folge

recht haben, bei der ersten oder einer nachfolgenden Investitur, un-

ter Einwilligung des Vasallen, mit diesem zugleich belehnt wer-

den *); allein auch hierin liegt, wenn ihnen nicht zugleich ein be

stimmter, ideeller oder reeller, Antheil am Lehen gegeben wird, zu

nächst nichts mehr als ein Grund für die künftige Lehensfolge

(tunäsmenwin suvoessionis). Die Simultan - Investitur ist daher

ihrem Wesen nach eine Eventual-, d. h. eine suspensiv bedingte,

keine unmittelbar wirksame, Belehnung, und nur in so ferne eigen-

thümlich, als die Nebenvasallen (sog. Gesammthänder) zugleich mit
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dem Hauptvasallen belehnt und in den Lehenbriefen nachgeführt

werden °).

t) Oben §. 28Z. Note t. .

2) Eichhorn, deutsches Privatr. §. 209 in Verb, mit §. i«g u. «SS.

Phillipps, deutsche« Privatr. §. 2«9.

Z) S. Erbrecht.

4) Sportelgesetz v. 1823. Ges.Slg. Bd. XVII. S. «609. Vgl. Weber,

Handbuch IV. S. 118. verb. mit S. lä6.

5) In dieser Art kommt dieselbe namentlich vor bei vormals ellwan» ,

gischen, vorderöstreichischeu, konstanzischen, altbairischen und baden-durlachi»

schen Lehen. Auch bei dem altwürttembergischen Lehenhvf wurde i.J. isi8

für rathsam erkannt, die Simultan-Jnvestitur einzuführen, und es sollten

deshalb in einem Specialfall alle erbfähige Agnaten angeführt werden;

allein durchgeführt wurde der Grundsatz nicht. Zur Sicherstellung des Be-

weises der Abstammung kann sie übrigens gegen Leistung einer Sportel

immer noch nachgesucht werden. Ges.Slg. a. a. O. Verh. der Abg. von

,828. III. Bl.Hft. S. l2«-12Z.

-S. 370.

ll. Ersitzung.

Durch Ersitzung kann ein Lehen errichtet werden, sofern ent

weder das lehensherrliche Recht auf einem Eigenthum des Lehens-

manns oder das Lehensrecht auf einem Eigenthum des Lehensherrn

lange Zeit ununterbrochen ausgeübt wird. Im Allgemeinen gelten

hier die Grundsätze der Eigenthums -Ersitzung (§. 292). Indessen

fragt sich: welche Zeit ist zur Lehens-Ersitzung erforderlich? Es ist

zu unterscheiden : 1) die io, beziehungsweise 20 jahrige Ersitzung ist

statthaft, wenn dieselbe mit einer Belehnung (ju5tus titulus) den

Anfang nimmt, z. B. wenn der Lehensherr sich irrt und jemand

als Vasallen belehnt, der keiner war Es kann aber auch 2) der

Fall vorkommen, daß jemand ohne vvrgängige Belehnung eine Sache

in gutem Glauben als Lehen besitzt, oder daß der Lehensherr selbst

in der Annahme, er sey berechtigt, längere Zeit sich als Lehensherr

über ein Gut benimmt und die Lehensdienste oder Abgaben entrich-

tet; hier wird 30 jährige ununterbrochene ^Ausübung des Rechts

auf Seite des Vasallen oder Herrn erfordert — Nur so weit

die Gesetze jetzt überhaupt noch die Errichtung neuer Lehen zu

lassen 2), können diese auch durch erwerbende Verjährung gegründet
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werden. Anders ist es mit denjenigen Lehen, deren Erwerb auf

eine frühere Ersitzung sich gründet; diese genießen den Schutz der

Gesetze, wie die durch Belehnung errichteten. Ebenso ist die über

tragende Lehensverjährung, d.h. die Erwerbung eines schon errich

teten Lehens durch Verjährung keineswegs ausgeschlossen.

1) Nicht entgegen ist ll. 26. §. 4., mo nur von der prsesori^ti«

trigints simorum die Rede ist; denn hier wird vorausgesetzt: „csusmv» äe

es re von 5it mvestitus." Vergl. Locer 6e prseseri^tione teucki. 1°ubiuA.

1616. esx. 2. Nr. 1S8. Päz, Lehenr. §. 66. And. Ans. ist SosKmsr

princ. jur. teuck. §. 20Z. /

2) ?. I. «. II. ZZ. pr. Eichhorn §. 211.

Z) S. oben §. Z62 a. E. In Baiern kann nach dem Lthensedict vom

,7. Juli 18«8. §. 77. durch Verjährung kein Lehen errichtet werden.

Fünfter Titel.

Von der Lehens erneurung. ^

S. 371.

Begriff und Fälle der Nothwendigkeit.

Unter Lehenserneurnng versteht man die Wiederholung der ersten

Belehnung, wodurch der Lehensverband in Hinsicht auf ein bereits

errichtetes Lehen aufs Neue geknüpft und gesichert wird. Durch

diese Handlung, welche aus der ursprünglichen Widerruflichkeit des

vasallitischen Rechts sich erklärt, wird zwar das Lehen nicht erwor-

den; vielmehr setzt dieselbe eine frühere Erwerbung des Lehens

voraus Doch ist die Nachsuchung der Lehenserneurung (§.372)

zur Sicherung des Lehensverbandes in gewissen Fällen darum noch-

wendig, weil die Versäumniß derselben gesetzlich den Verlust des

Lehens nach sich zieht ^). Umgekehrt ist aber auch der Lehensherr

verpflichtet, die erneuerte Belehnung, wo diese eingeführt ist, auf

Ersuchen des Lehensmanns ohne weitere Beschränkung zu ertheilen,

widrigenfalls dieser ihm seine Dienste verweigern kann. In zwei

Fällen findet dieselbe , wenigstens bei Standes - und Ritterlehen,

regelmäßig Statt: 1) bei einer Veränderung in der Person des

Lehensherrn (Herrenfall), 2) bei einer Veränderung in der Per

son des Lehensmanns (Vasallenfall). Bei mauchen Lehen ist

auch schon nach einer Anzahl von Iahren eine Erneuerung noth.
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wendig. Andererseits gibt es viele Lehen, wo die Lehenserneurung

wegfällt. Namentlich wird eine Veränderung in herrschender Hand

bei den Bauerlehen in der Regel nicht beachtet. Bei anderen Lehen,

den sog. Erblehen, unterbleibt auch dieses, „nd nur eine Anzeige

von der Statt gefundenen Veränderung ist erforderlich zur Umschrei

bung in den Lehenregistern. — Regel ist, daß nur die besitzenden

Vasallen belehnt werden, sey es, daß das Lehen im Besitze eines

»der mehrerer Vasallen ist, so daß nur der Tod eines von diese«

als Lehensfall angesehen und sofort der Nachfolger im Besitze oder

Mitbesitze von Neuem belehnt wird. Bei einzelnen Lehen ist jedoch

eine wirkliche Simultan -Investitur eingeführt, dergestalt, daß alle

zum Lehen berechtigten Vasallen zusammen belehnr werden, inwel,

chem Falle dann der Tod eines jeden, ohne Rücksicht auf den Be-

sitz, also auch der Nebenbelehnten, als Lehenöfall angesehen und

den a» die Stelle tretenden die Belehnung ertheilt wird ^. '

t) Eschhorn, deutsches Privatrecht §. 216. °' -

2) I. I. Majer teutsche Erbfolge insbesondere in Lehen- u.Stamm»

gittern S. 4S f. '

S) Schwab, Lehenr. §. 1«8.

4) S. Pben, ^ ZS9.

§. 372.

Lehen smuthung. -.

Voran geht der Lehenserneurung die Lehensmnthung (Lehens-

requistrion), d. h. das Gesuch des Lehensmanns um die Belehnung.

Dieser ist nämlich in eintretendem Veränderungsfall verpflichtet,

binnen Iahr und Tag, d. h. binnen 1 Iahr, 6 Wochen und 3 Ta

gen, in Person,.,und nicht durch Bevollmächtigte, die Belehnung

nachzusuchen Diese Frist wird zunächst von der eingetretenen

Veränderung an gerechnet; behauptet jedoch der Lehensmann, die

selbe später erfahren zu haben, oder war er fönst durch gesetzliche

Ursachen an der Muthung gehindert, namentlich durch Abwesenheit,

und kann er diese Einwendung beweisen, so läuft die Frist erst von

dem Tage an, wo das Hinderniß gehoben worden?). Ereignet sich

während des Laufs der Muthungsfrist eine weisere Veränderung,

sey es in herrschender oder dienender Hand, so sängt dieselbe

mit dem letzten Falle von Neuem zu laufeu au 2). Die Muthung

«eyscher Prix. R. II. Bd. " 12
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ist in der Regel schriftlich und, wenn ein Vasall mehrere für sich

bestehende Lehen besitzt, für jedes derselben besonders einzureichen').

Nach dem Herkommen des württembergischen Lehenhofs wird den

königlichen Lehensleuten zum Beweis der geschehenen Erforderung

ein Muth schein gegen besondere Taxe ausgefertigt. Bei mauchen

neu erworbenen Lehen war es jedoch früher nicht gebräuchlich, die

Muthung zu bescheinigen; hier wird daher nur auf Verlangen der

selbe ertheilt. Ist der Lehensmann durch Abwesenheit im Auslands

oder andere entschuldbare Ursachen an Empfängniß des Lehens ge

hindert, oder nicht im Stande, die erforderlichen Belege seiner Mu

thung innerhalb der gesetzlichen Frist beizubringen, so hat er, um

den Nachtheilen der unterlassenen Muthung zu entgehen, unter

gaubwürdiger Anführung der eingetretenen Hindernisse um Verlän

gerung der Muthungsfrist vor deren Ablauf anzusuchen Ein

gleicher Indult (Rccognitionsschein) ist nothwendig, wenn der

Lehensmann eine schwangere Wittwe hinterläßt oder wenn minder

jährige Hehensfolger succediren, iu so lange, bis den Nachkommen

Vormünder bestellt sind °).

1) K. Patent v. 16. Dez. 18«6. (Ges.Slg. VII. S. 75.) Aufford. v.

18. Febr. 181, ,das. S. 28«.). Beschluß des Lehenraths v. Z«. Juni 182«

§. i. (ungedr ) Vgl. schwab. Lehenrecht §. 48. S«b. 102. Mertens,

Grunds, des gem. u. östr. Lcheur. §. 162. !66. 226. Im württ. Landr.

III. 16. „Von Seit der Losungen" (Ges.Slg. V. S. 207.) wurde die Frist

von Jahr und Tag buchstablich als 1 Jahr und 1 natürlicher Tag genom

men. Ebenso bei dem alrwürttembergischen Lehenhof (Sre^er elem. juris

puKI. ^Vürtt, p. 48« ) und bei dem kemptischen Lchenhof; bei andereu

Lehenhöfen dagegen als 1 Jahr 4 Wochen Z Tage, oder 1 Jahr 6 Wochen

Z Tage. Durch das angef. Patent 18«6 wurde für königliche Lehen die

Muthungsfrist zu 1 Jahr 6 Wochen und Z Tagen angenommen, und diese

gemeinrechtliche Frist (Phillips, Privatr. I. §. 4Zl.) ist seither beibehal

ten worden.

2) Schwab. Lehenr. §. 88. 89. Angef. Beschl. §. 2. Die Restitutions-

gründe s. 5. 162.

z) 5i I. 2s. Struv, «Z'utsgms jui-i, keuck. csp. 1«. §. 9. Beschluß

§. Z.

4) Ueber die Einrichtung der Muthnngen bei dem, k. Lehenhof s. Decret

v. 6. Ott. 1807. Ges.Slg. VII. S. 118. Vgl. das. S. 7Z. Auff. vom

18. Febr. !81l. Ges.Slg. VII. S. Z8«. Mertens, Grnudsähe des

gem. n. östreich. Lehenr. S. 2Z8. z«9. ' ' '
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5) Angef. Beschluß § «. Die Spvrtel für Muthschein, sowie für den

Indult s. im Sportelgesetz v. 1828. Ges.Slg. XVIl. S 161«.

6) Hat der Vasall bereits gemuthet, so kann kein Lehensindult, son

dern nur eine Terminserstreckung (Prorogation) ss:r die Vornahme der

Belehnung bewilligt werden. Doch wird in dem Sportelgesetze v. 1828.

(Ges.Slg. XVII. S. 161«. Nr. 9.) hier nicht mehr unterschieden.

Z. 37Z.

Form der Lehenserueurung.

Die Form der Lehenserneurung ist in der Regel dieselbe, wie

bei der ursprünglichen Belehnung (§. 365). Sie erfolgt: 1) was

die eigentlichen Thronlehen betrifft, durch den König unmittel

bar oder einen besondern königlichen Commissär in Gegenwart des

Gesammtministerinms und des königlichen Oberlehenhofs. Da

hin gehören s) die thronlehenbaren Rechte, nämlich die neu ge«

schaffenen Kronerbämter, sodann K) die thronlehenbaren Güter, näm

lich die lehenbaren Standeshen schaffen/ mit deren Besitz die fürst

liche und gräfliche Würde verbunden ist '). 2) Hinsichtlich der übri

gen königlichen Lehen, soweit solche nicht Banerlehen sind, bei dem

königlichen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, als Ober

lehenhof 3) Hinsichtlich der Bauerlehen bei den königlichen Ca-

meralämtern, beziehungsweise den standesherrlichen und ritterschaft-

lichen Rentämtern. — Ieder Lehensmann oder Lehensträger hat

hierbei, wenn er nicht Dispensation erlangt hat^), persönlich zu

erscheinen. Von mehreren in wirklichem Mitbesitz stehenden Va

sallen kann indessen einer derselben, mir Vollmacht der übrigen ver

sehen, zugleich in deren Namen das gemeinschaftliche Lehen empfan

gen, ohne dazu einer besonderen, mit Taransatz verbundenen, Er-

laubniß zu bedürfen In Folge der Belehnungöhandlung hat der

Vasall gewöhnlich einen von ihm unterzeichneten Lehenrevers einzu

legen, wogegen ihm der von dem Lehensherrn selbst ^) oder (bei

Bauerleheu) von dem Cam^ral- oder Rentamte vollzogene Lehenbrief

zugestellt wird.

1) Nach einer kön. Eutschl. v. 18. Jan. 1809 sind nur diejenigen Le»

hen der ehemaligen Reichsfürsten und Grafen vor dem Thron zu empfan

gen , welche in vormals reichsstäudischen Besitzungen und Rechten bestehen.

Eine Belchnung der Mediatisirten hinsichtlich ihrer Nichtthronlehen fand

den 8. Ja». 1812 durch Bevollmächtigte vor dem k. OberleKenhvf Statt.

12 *
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2) Das CeremonicU der hier Statt findenden Belehnungen wurde im

Jahr 1812 und aufs Neue den 2. Okt.-4. Dez. 1827 von dem k. Lehenhofe

festgesetzt.

Z> S. Sportelgeseh v. 1828 a. a. O. Vergl. Mertens, gem. m

östreich. Lehenrecht §. 227.

4) Aufruf v. 18. Febr. 1811. Nr. I«. Ges.Slg. Vll. S. 281. Min.-

Erlaß y. 17. März 1828.

s) S. oben §. S52. Note 2.

§. 374.

Lehenstaxe, Lehensgebühren, Lehenwaare.

Die für die Belehnung von dem Vasallen zu entrichtenden

Taren und Gebühren richten sich nach dem besonderen Herkommen

eines jeden einzelnen Lehens und desjenigen Lehenhofs, von welchem

dasselbe ursprünglich verliehen worden. In der Regel wird für

jeden rückständige» Lehensfall (Herren - oder Vasallenfall) auch

wenn für mehrere Fälle zugleich gemuthet worden, die sog. Le

henstare in dem herkömmlichen Betrage angefetzt ^) ; «riv

zwar mit Rücksicht auf den Antheil, welchen der zu Belehnende

am Lehen besitzt^). Die übrigen Sporteln, namentlich die für den

Lehenbrief, Lehenrevers und andere Ausfertigungsgcbühren werden

dagegen nur einfach bei der wirklichen Belehnung und Ausfertigung

entrichtet, wenn nicht das Herkommen auch hier für die Nachho-

lung oder für Befreiung von dem Ansatze spricht Ebenso wird

,da, wo Simultan - Investitur eingeführt ist, ^in der Regel nicht

jedem der Belehnten, sondern nur allen zusammen die Belehnungs-

tare nebst Gebühren angesetzt Außer der Belehnungstare und

den Lehensgebühren (jurs) kommt noch bei einzelnen Lehen ein sog/.

Anfallsgeld (Isuclemium, Lehenwaare) vor, welches bei dem An

falle des Lehens an Seitenverwandte entrichtet wird. Diese Ab

gabe beruht geschichtlich darauf, daß die Seirenverwandten des

letzten Besitzers, auch wenn sie Nachkommen des ersten Erwerbers,

von der Lehensfolge ausgeschlossen waren, und somit den Anfall

des Lehens dem Lehensherrn gleichsam abkaufen mußten. Nach

Analogie des bei dem Verkaufe eines Lehens zu bezahlenden Lau-

demiums und der von einem in die Mirbclehnung aufgenommenen

Auswärtigen zu entrichtenden Taxe wird jetzt bei denjenigen Lehen,
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wo die Anfallögelder in Collateralfällen hergebracht sind, '/««« vom

Capitalwerthe des anfallenden Lehenstheilö angesetzt °).

1) Mit Ausnahme der Veränderung des Lehensherrn in Folge eines

Ländertausches ; nach Änal. des Reichsdep. Schlusses v. 180Z. s.

Entschl. v. 17. Juli 18«8. ^ ^

Z) Dieselbe mar bei einigeu Lehenhöfen für alle oder doch die meisten

Lehen gleich; so bei dem comburger Lehenhof 4 Goldgulden und 1 Goldg.

für Expedition der Lehen - und Reversbriefe.

Z) Nach dem Herkommcii einiger Lehenhöfr wird dagegen für jeden

Todesfall, wenn nicht eigentliche Lehcnsträgerei eingeführt ist, die Beleh-

Mugstaxe ganz gerechnet.

4) Sporteltarif v. 1828. Ges.Slg, XVII. S. 161», Nr. 11. 12. Verh.

der Mg. v. 1828. Hft. V. S. 1278. III. aust. Bl Hft. S. 117.

H) Anders bei würzburgischen Lehen, wo aber in der Regel auch jedem

der Belehnten ei» eigener Lehenbrief ausgefertigt wurde.

6) Also mit Einschluß der Schreibegebühr Z6 kr, auf 10» ff. Spor

teltarif v. 1828 a. a. O. S. 161». Diese Lehenwaarc, welche nur aus<

nahmsweise vorkommt und daher nicht verniuthet wird, ist mit derLehens-

taxe nicht zu verwechseln- Vgl. Mertens a.a.O. S. 22s—227. Eich

horn S. 21s. Nr. IV.

, §. Z75.

, . ,. Lehensträgerei.

In der Rege.1 hat der „Mann" unmittelbar daö Lehen

zu empfangen und die Lehenspflicht wahrzunehmen '). Ausnahms

weise kann jedoch dieses Geschaft auch einem Andern überlassen

senn, welcher entweder aus besonderem Auftrage des Vasallen

und mit besonderer Dispensation des Lehensherrn die einzelne

Lcbenshandlung vornimmt, oder, unabhängig von einer jedes

maligen besonderen Ermächtigung, den Vasallen in allen Beziehun

gen zum Lehensherrn vertritt. Iener heißt Le hensbevo Ilm äch

tig ter (Lehensanwalt, Lehenssubstitut), dieser Lehensträger

(Treuhänder, pr«v»ssllus). Beide unterscheiden sich nicht dadurch

von einander , wie man gewöhnlich annimmt ^) , daß der Lehens

träger kraft eigenen Rechts und in eigenem Namen auftritt: denn

einige Lehensträger (die gewillkürten) handeln gleichfalls nur im

Namen und aus Auftrag der Vasallen, wie die Lehensbevoll-

machtigten^ «b<» so wenig durch den,G,rundsütz der Unwiderruflich
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keit: denn diese gehört keineswegs zum Wesen der Lehensträgerei,

sondern durch die ständige Natur der letzteren Art von Stellvertre

tung und dadurch, daß der Lehenstrager eigene Lehensp flichten

bei der Belehnung übernimmt, daher er auch den Lehenseid nicht

wie der Lehensanwalt in die Seele des Prinzipals, sondern in seine

eigene Seele abzuschwören hat. Die Lehensträgerei (Treuhänder

schaft, provsssIIsAium ) kann beruhen auf dem Gesetz, d. h.

auf allgemeinen gültigen Grundsätzen oder auf dem Lehens an trag.

Die gesetzliche Lebensrrägerei tritt ein bei denjenigen Lehensleu-

ren, welche ihrer persönlichen Eigenschaft wegen gehindert sind, die

Lehenspflicht selbst wahrzunehmen, wie namentlich: 1) juristische

Personen, z. B. Städte und Dörfer, Spitäler (§. 363. Nr. 1).

Hier übernimmt gewöhnlich der erste Vorstand oder der Gemeinde

pfleger, Stiftungspfleger die Lehensträgerei. 2) Frauen, auch

wenn es sich von Weiberlehen handelt (das. Nr. 2). Sind

dieselben geheirachet, so ist der Ehemann der natürliche Lehens-

träger 3) Geistliche (das. Nr. 3). 4) Personen, welche einer

Vormundschaft bedürfen, insbesondere Geisteskranke, Unmündige

(S. 376). — Die vertragsmäßige oder gewillkürte Lehensträ

gerei findet Statt, wenn entweder in dem ursprünglichen Lehens

vertrag oder in einer späteren Uebereinkunft der Lehenspersonen eine

ständige Stellvertrcrnng verabredet worden (s. S. 377). Wo weder

die Gesetze, noch die Natur der Sache die Lehensträgerei mit sich

bringen, kann solche als Ausnahme von der Regel nur auf diesem

Wege festgesetzt werden. — Bei den juristischen Personen ist der

Tod des Lchenträgers wie ein wirklicher Fall (Trägerfall) anzu

sehen und daher eine Lehenserneurung nothwendig '). Nicht so

allgemein gilt dicß von den der Lehensrrägerei unterworfenen ein

zelnen Personen, deren Tod an sich schon als ein Fall angerechnet

wird. Doch hat sich auch hier die Gewohnheit meist für die Noth-

wendigkeit der Lehenserneurung bei dem Abgange des bestellten

Trägers, oder, wenn deren mehrere bestellt sind, bei dem Abgange

sämmtlicher Träger entschieden ^).

1) S. z. Z7Z. Note Z.

2) Päz, Lehenrecht §. 5». Mayer, gem. u. bainsches Lehenx. §. 1Z5.

z) Beschluß des k. Lehenraths v. !6. Mai 1828.

4) Damit die Lehen nicht in msmum inorkmm gerathen. Preußisches

Rescript ron t70t bei I^ünig corpus juri« teuä. II, S. ö?4. ^ » -
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5) Selbst in dem Falle Note Z. bei dem Tode des Manns. Beschluß

des k. Lehenraths v. 29. Okt. I8ZZ. ' ,

. K- 376^

Insbesondere !) Vormundschaftliche Lehensträgerei (Lehens»

vormundschaft).

Auch der Vormund tritt nach deutschem Recht als Treuhänder

oder Lehensträger auf, sofern ihm, nicht dem eigentlichen Vasallen,

das Lehen übertragen, zu treuen Händen empfohlen wird'). Da-

her wird, wenn der ordentliche Vormund nicht zur Lehensempfäng-

niß geeignet ist (§. 363), ein besonderer Lehensvormund für diese

Handlung durch die vormundschaflliche Behörde bestellt Als

lehensfahia.es Alter wird bei dem Württemberg iscken Lehenhof das

zurückgelegte 25. Lebensjahr angenommen, und nur ausuahmsweise,

mit Rücksicht auf das besondere Herkommen bei einz?lnen Lehen,

der minderjährige Vasall schon früher nach erreichter Mündigkeit

zum Lehenseid zugelassen^). Eine Nachsicht (Indult) in Hin«

ficht auf Belehnungen Unmündiger oder Minderjähriger ist nicht

gebräuchlich; vielmehr hat ein vormundschaftlicher Lehenstrager das

Lehen zu muthen ^) , und nur dann weichen die Gewohnheiten von

einander ab, daß bald auf erreichte Lehensfähigkeit eine neue Be«

lehnung vorzunehmen ist, bald nicht; daß ferner bei einzelnen Lehen

auf den Abgang des Vormunds oder aller Lehensvormünder, wo

deren mehrere bestellt sind, eine Lehensemeurung nothwendig ist,

während anderwärts der Wechsel des Vormunds nicht als Fall an«

gesehen wird^). Was ist nun aber die Regel? Nach dem Zwecke

der Lehenserneurung, wodurch, der ursprünglichen Belehnung un

geachtet, der Lehensverband zwischen den jeweiligen Lehenspersonen

auf's Neue geknüpft werden soll, und nach dem Herkommen des

württembergischen Lehenhofs °) macht allerdings die dem Vormunde

ertheilte Investitur eine neue, dem Vasallen persönlich ertheilte, Be-

lehnung nicht überflüssig. Iene vertritt vielmehr bloß die Stelle

der Lehensnachsicht, und es hat also der Vasall nach gehobenem

Hinderuiß selbst das Lehen zu empfangen. Andererseits kann eine

bloße Veränderung in der Person des Vormunds, nachdem durch

den ersten Vormund das Lehen bis zu erreichter Großjährigkeit des

Vasalleirgemuthet ist, wenn nicht bestimmte Gewohnheiten entgegen
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stehen, nicht als eigentlicher Lehensfall angesehen und eine neue

Muthnng durch den nachfolgenden Vasallen gefordert werden.

1) Schwab. Lehenr. §. 48>,-s1. Revers des Grafen Rudolph zu

Sulz Namens der Grafen v. Württ. v. 1419. bei Lünig «orp. jur. keuö.

II. col. 6». Alb recht, die Gewere S. 245. Phillips, deutsches Pri^

vatrecht II. S. 562. Andere, namentlich Eichhorn deutsches Privatrecht

§. 217. 222. 225. nehmen dagegen keine eigentliche Lehenströgerei bei Min»

derjährigen an, sondern nur eine particularrecktliche Lehensvormundschaft.

Vgl. I. Ch. K. Schröter, Abh. über die Lehnträger u. Lehnsvormün»

der. Leipzig 1801.

2) Decr. v. 26. Juni 1809. Ges.Slg. VII. S. 209.

5) Was jedoch keineswegs die Einsetzung des Vasallen in die Verwal

tung des Lehens vor zurückgelegterMinderjährigkeit oder erlangter Alters-

disxensation zur Folge hat. Einer Lehenströgerei oder eigenthümlichen

Lehensvormundschaft bedarf es aber hier nicht. .',-'

4) Z. B. bei würzburgischen, östreichischen, pfälzische« Lehen.

5) 3. B. bei Reichslehen, Mertens, gem. u. östreich. Lehenrecht

§. 165. ^ ^

. 6) Vgl. Verfügg. des k. Minist, der ausm. Angel, v. 24. Juli 1826.

S. 377.

2) Lchensträgerei unter Mitbelehnten.

i: . . i . '

Besonders haufig kommt die Lehenstragerei, hier vorzugsweise

Lehenstragerei genaunt, vor bei Mitb eleh nungen, indem nam-

lich stact und im Namen sämmrlicher Micbelehnten das Lehen durch

einen gemeinschaftlichen Trager empfangen, und in der Regel erst

bei dessen Abgang, nicht schon bei dem Abgange eines der Mitbe-

lehnten, ein Fall in dienender Hand angenommen wird. Nicht bei

allen Mitbelehnnngen ist übrigens diese Einrichtung hergebracht,

sondern nur bei einzelnen. Ebenso häufig findet sich dieselbe, wo

Sammtbelehnung (Simultan-Investltur) eingeführt ist. Ohne

Einwilligung sämmtlicher Lchenspersonen, namentlich des Lehens

herrn, kann aber die Lehenstragerei auch hier nicht eingeführt wer

den. Dagegen steht, wo sie einmal eingeführt ist, die Ernennung

des Tragers im Zweifel sammtlichen Vasallen ohne Zuthun des

Lehensherrn zu. In Hinsicht auf diefe Ernennung weichen nun

aber die Gewohnheiren der verschiedenen Lehen wieder sehr von ein

ander ab. 1) Am häufigsten, namentlich bei altwürttembergischen

Lehen, findet sich die Lehenstragerei dem Aeltesten der FamiK-e
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oder dem Weitesten unter den besitzenden Vasallen übertragen ')>

wobei von den Mirbelehnten bald Vollmachten auf denselben aus

zustellen sind, bald nicht. Der Regel «ach dürften jene Vollmach

ten da, wo die Einführung des Seniorats zur Kenntniß des Leheus

herrn gebracht ist, nicht gefordert werden; über seine Eigenschaft

als Aeltester aber hat sich der Lehensrräger allerdings auszuweisen.

2) Auch auf der ältesten Linie haftet sehr oft die Lehensträgerei>

so daß nur der Abgang des Erstgebornen als Vasallenfall angese,

hen wird 2). Hier ist die Lehensträgerei erblich , und es kann die

selbe der berechtigten Linie nicht entzogen werden, wenn sie auch

einen unmündigen Vasallen treffen sollte; denn an dessen Stelle

muß nun der Vormund die Tragerei übernehmen. Endlich 3) findet

sich nicht selten, daß der Lehensträger geradezu durch Wahl der

Familie bestimmt, wird ^). Im letzteren Fall hat der Gewählte,

der ebensowohl ein Auswärtiger, als einer der Vasallen seyn kann,

durch eine Generalvollmacht der berechtigten Familienmitglieder sich

über seine Ernennung auszuweisen. ,

1) Auch bei ehemals pfälzischen, eslmangischen, mainzi'schen, konstant

zischen und einigen östreichischen Lehen kommt d«s Seniorai vor.

2) Dieß war namentlich die Regel bei dem vorderöstreichischen Lehen

hof. Mertens a.a.O. §.225. - .

Z) Z. B. bei früheren Reichslehen, anspachischen Lehen ü. s. «.

S e ch s t e r T i t e l. ,

Rechte des Lehensherrn.

. §. 37«. : ,. -,'5-:
/ ,

-

Von der Lehen shcrrlichkeit überhaupt. ^

.
'

,
- - ,

!-:,,.,'<

Die Lehensherrlichkeit begreift alle dem Lehensherrn aus de«

Lehensverbande zukommenden Rechte, sowohl die auf die Substanz

der Sache selbst gebenden dinglichen Rechte, als die gegen den Be«

sitzer des Lehens als solchen gerichteten Forderungen (Reallasten).

Dieselbe kann sowohl allodial als lehenbar seyn ; im ersteren Falle

kann sie, wie jedes Eigenthum, frei übertragen werden, wofern

«icht der Lehensherr durch Fideicommißnerus, oder wofern es sich

«on öffentlichen Lehen Handelt, durch die Staatsverfassung beschränkt
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ist. Im zweiten Falle kann die Lehensherrlichkeit nur unter den

selben Beschrankungen, wie ein vasallikisches Recht, veräußert wer

den '). Eine Auftragung (Oblstio) des lehensherrlichen Rechts

unterliegt jetzt in Württemberg denselben Beschrankungen, welche

oben (g 362) hinsichtlich der Errichtung neuer Lehen bemerkt worden

sind. Ebenso die Verleihung sllitenclsli«) des lehensherrlichen Rechts,

wozu überdieß die Einwilligung des Lehensmanns nvthwendig ist,

da diesem kein neuer Herr gegen seinen Willen aufgedrungen wer

den kann 2). Ebenso ist der König bei Veräußerung jenes Rechts

durch die Mitwirkung der Stande und durch den Grundsatz be

schränkt, daß Ritterdienste nur dem König, nicht auch einem Unter-

thanen oder einem Auswärtigen geleistet werden können Eine

Einwilligung des Vas.illen zur gänzlichen Weggabe der Lehensherr-

lichkeir an einen Andern ist nur dann erforderlich, wenn der Er

werber eine Person niederen Standes ist*).

t) S. unten Rechte des Lehensmanns. ' , ,- '

2) Zur Auftragung ist diese Einwilligung nicht nothwendig. Ko»e»,

tksl äe teuäm csp, 9. eoncl. gz. Ur. Z4. 54.

Z) S. §. ZSt. Note t«. , '

4) Schwab. Lehenr. §. 85. im Eing. Vetu« L«etor 6e Kenek. I. 58.

reuck. II. 54. §. 2. SoeKiner prine. i'iu-i» keu^. §. 209. And. Ans. ist

Eichhorn, Privatr. §. 219. ^ , >

§. 379. /

I. Recht auf Lehenstreue,

s) Im Allgemeinen.

Unter Lehenstreue im weitern Sinne versteht man den Inbe

griff der von dem Lehensmann gegen den Lehensherrn übernomme

nen Verpflichtungen, namentlich die Pflicht, dem Lehensherrn treu,

hold und gewärtig zu seyn. Hierin liegt 1) die Lehenstreue

im engeren Sinne, d. h. die Verbindlichkeit des Vasallen, solche

Handlungen zu unterlassen, welche dem Lehensherrn in irgend einer

Beziehung, namentlich an seiner Ehre, seinem Leben, seiner Ge

sundheit und seinem Vermögen, nachtheilig seyn könnten, und solche

Nachtheile, sofern sie von andern Seiten drohen, von ihm abzu

wenden. Selbst einzelne, sonst erlaubte, Handlungen waren in die

ser Beziehung dem Lehensmanne untersagt, nämlich s) Anklage
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oder Denunciation wegen eines Verbrechens '). In dieser Hinsicht

ist jedenfalls eine Ausnahme zu machen bei denjenigen Verbrechen,

welche gegen den Vasallen selbst oder die Seinigen begangen wor

den^), oder zu deren Anzeige der Staatsbürger bei Strafe verpflichtet

ist 2); allein auch die Anzeige anderer Verbrechen, wenn sie nicht

fälschlich geschehen ist, kann dem Lehensmann nicht als Untreue

angerechnet werden, da dieselbe, wenn auch nicht bei Strafe befoh«

len, doch jedenfalls nicht mit einer Strafe belegt werden kann

d) Antrag auf den Gefährdeeid ^) ; dieser ist in Württemberg auf

gehoben °), folglich die Bestimmung unanwendbar, c) Zeugniß

wider den Lehensherrn in Criminal - und wichtigern Civilsachen

Allein nicht nur sind Lehenssachen hiervon immer ausgenommen ge

wesen, da in diesen ursprünglich allein Zeugniß durch Lehensgenossen

möglich war, sondern es kann jetzt auch die Regel nicht mehr an

erkannt werden, da das Zeugniß vor der Obrigkeit in Civil- wie in

Criminalsachen Bürgerpflicht ist, und aus dem Grunde des Lehen

verbandes nicht verweigert werden kann — 2) Die Lehens

huld (Lehensreverenz), d. h. die Verpflichtung des Vasallen, dem

Lehensherrn eine besondere Ehrerbietung zu zeigen. Auch diese ist

sowohl positiver, als negativer Art. Sie enthält nämlich theils die

Verbindlichkeit, dem Lehensherrn gewisse Ehren zu erweisen, z. B.

vor ihm aufzustehen, theils die Verbindlichkeit, solche Handlungen

zu unterlassen, welche mir ver schuldigen Achtung im Widerspruche

stehen, z. B. ihm nicht den Vortritt zu nehmen v). 3) Der Lehens

gehorsam, d. h. die Verpflichtung des Vasallen, sowohl den all

gemeinen Lehensgesctzen, als den besonderen Anordnungen des Le

hensherrn, sofern sie mit der Natur des Lehens, dem Lehensverrrage

und dem Lehensherkommen übereinstimmen, sich zu unterwerfen,

namentlich die Lehensmuthung bei Zeiten vorzunehmen und die Le-

henedienste und übrigen obliegenden Leistungen zu erfüllen. — Alle

diese Verpflichtungen übernimmt der Vasall in der Regel feierlich

durch den Lehenseid, welcher sowohl bei der ersten Belehnung, als

bei der Lehenserneuerung zu schwören ist; doch liegen sie dem Nach

folger auch ohne diesen Eid von selbst ob, da sie auf der Sache

als Zubehörde haften und somit jeden Lehensbesitzer als solchen bin

den '"). Auch die Vorbelehnten (Eventualbelehnten) und Neben

belehnten haben, sofern sie sich ihr bedingtes Recht auf das Lehen

erhalten wollen, die Förmlichkeiten, welche zu Wahrung desselben
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nöthig sind, zu beobachten; zu Lehensdieusten und Lehensabgaben

aber sind sie nicht verbunden. -

1) II, 24. §.8. II, ZZ. §. s. Außerdem nennt Eichhorn §. 2IZ.

als unerlaubt Anstellung beschimpfender Klagen; allein aus?. II. 22. §. 1.

folgt dieß nicht; eher aus der Anologie von v. IV. Z. kr. I1. §. 1. XIVII»

15. kr. s. Doch auch diefe Stellen entscheiden bei uns nicht, da die

Civilklageu, z. B. lict!« öoli, scti« injttriarum, bei uns nicht infamiren.

2^ Arg. v. Xd,vm. 2. 1. 2. 11. pr. «. IX. I. c«n»t. 14.

Z) Strafgesetzbuch v. 18Z9. Art. 95 u. 94. 14Z. 21Z. Vgl. Art. »2.,

wo der Lehensmann nicht angeführt ist. ,

4) Zwar die Analogie von Art. 9. des Gesetzes über die privatrechtl.

Folgen der Verbreche» u. Strafen v. s. Sept. 18Z9. (Reg.Bl. S. 556.).

scheint diesem entgegenzustehen; allein das Gesetz selbst nicht, welches obi

gen Fall nicht ermähnt und im Art. Z4. entgegenstehende Bestimmungen

aufhebt. ^ '' ,

5) II. ZZ. §. 4.

S) IV. Edict v. ZI. Dez. 1818. §. II6. (Ges.Slg. VII. S. 726.) Ver.

v. 22. Sept. 1819. §. 9. (Das. S. 878.)

7) r. II. ZZ. 8. s.

«) Ob Zengniß in Civilsachen unerlaubt, war schon nach der Note 5.

«it. Stelle zweifelhaft, und Uommsl KKsps. Vol. I. «Ks. 211. v. Vs»«1>

lus meinte, daß dieselbe überhaupt nur auf ein freiwilliges Anerbieten zu

beziehen sey. Dieß möchte jedenfalls für die Gegenwart das Richtige seyn.

— Weber, Handb. IV. S. 276. u. And. meinen, auch die Üebernahme

eines Processes gegen den Lehensherrn als Sachwalter sey unstatthaft; allein

auch hiervon möchte dasselbe gelten.

9) Schwab. Lehenreckt Art. 7. I«1 II. 2Z. Das «iLcinm strexse ist

längst außer Uebung gekommen.

1«) Auch wo keine unbewegliche Sache, sondern ein Recht Gegenstand

des Lehens ist, hängt die Lehenspflicht dem letzteren an.

§.38«.

' K) Insbesondere.

1) Lehensdienste. !

„Die Verpflichtung zu besonderen Diensten kommt bei allen Ar

ten von Lehen vor. Allem Regel ist dieselbe nur: 1) bei Stan

des- und Ritterl eh en, woraus ursprünglich Kriegsdienste, und

»zwar in FoM von Reiterdiensten, zu leisten maren. K,och Mr .zs
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auch adeliche Freilehen (renös trsnos), aus welchen vermöge beson-

deren Vertrags oder Herkommens keine Dienste geleitet werden

Die Naturalleistung und auch die Entrichtung der statt derselben

angesetzten Dienstgelder wurde zwar seit dem Iahre 1691 öfters vers

weigert; dech ward die Dienstpfticht der ritrerschafrlichen Lehens-

leute in einem Vergleiche mit den ritterschafrlichen Kantonen Neckar

schwarzwald und Kocher v. Z«. Okt. 1769 ausdrücklich anerkannt

und im Iahre 1806 auf die standesherrlichen Vasallen ausgedehnt,

jedoch in beiden Beziehungen freigestellt, den Dienst entweder in

Natur oder ein Ersatzgeld von 150 fl. für jedes Lehenspferd zu er-

legen 2). g) Bei Amrsle hen, welche von selbst die dem Amre

angemessenen Dienste mit sich bringen — Die ihm obliegenden

Dienste hat der Lehensmann ^in der Regel erst nach vorgängigcm

Aufgebote und, was Kriegsdienste betrifft, nur bei einem gerechten

Kriege zu leiste» 5). Der Umfang der Dienstpflicht richtet sich nach

den Lehenbriefen und dem Herkommen ; zum mindesten ist aus jedcrn

Ritterlehen das Dienstgeld für 1 Reiter zu entrichten — Bei

Bauer! ehe» ist die Dienstpflicht nicht gewöhnlich wo sie vor

kommt, entscheiden über deren Ausübung, Ablösung und Verwand

lung die allgemeinen Grundsätze von den Frohnen (§. 258— 265).

1) S. z. B. §. 354. Note 1.

2) Ges.Slg, Bd. I. S. 125.'

Z) Gedruckte Aufforderung. Der Ansatz war nicht immer gleich. In

dem Vergleiche v 1769 wurde das Ritterpferd zu 12» ff, angeschlagen, je»

doch nur die Hälfte des Ansatzes für das Jahr genommen. I» einer Ent-

schließung v. 27. Dez. 18«5 wird ein Surrogat von 15» ff., und bei den»

jenigen Lehen, welche das Doppelte des Ansatzes für 1 Lehenreiter nicht er

tragen, die Hälfte der Einkünfte angesprochen i und diese Taxe ward auch

späterhin beibehalten.

4) S. oben §. Z59.

5) Ueber die Ausnahmen s. r. II. 28. pr §. 1. 4.

6) Vergleich v. ZU. Okt. 1769. Ges.Slg. a, a. O. Nr. 4. Auch der

der anspachischen Curie wurden einem Vasallen so viele Rittenpferde ge

rechnet, als er Lehenbriefe hatte, da« Ritterpfcrd jedoch nur zu 75 ff. (die

Hälfte des eigentlichen Ansatzes, wie in dem Vergleiche v. 1769) angeschla

gen. Bericht v. 2. Nov. 1796.

7) Schwöb. Lehenr. §. 125. 152. Sichhorn, deutsches Privatrecht.

§. 2t4. Note c. Allerdings kommen sie auch dort vor, z. B. auf Lehen

des Spitals Biberach 2-4 Tage Handdienste von Kleinhäuslern , 2 — Z
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Spanndienste von Söldnern (Halvbauern), 4—12 Spanndienste von Bauer

höfen (worauf 4 oder mehr Pferde zu halten); allein häufig durfte die

Leistung in Folge eines Unterthanenverhältnisses auf die Güter gelegt wor

den seyn. ,

§. S81.

Z) Lehensabgaben.

Außer den bei der Lehenserneurung und Lehensveräußerung zu

entrichtenden Taxen und Gebühren und den Ersatzgeldern für den

Lehensdienst haften auf den Lehen in der Regel keine Gefalle an

den Lehensherrn. Eine Ausnahme machen jedoch die Bauer

lehen, welche regelmäßig mit einer ständigen Gült belastet sind ').

Insbesondere kommen vor: 1) Küchengülten, bestehend in Lei

stungen von Küche-Bedürfnissen, z. B. Gänsen, Fischen, jungen

Schweinen 2), Eyern, Honig, Käse, Pfeffer, Salz. Die häufigste

Lieferung dieser Art besteht in einem Huhn, Gülrhuhn (Gülthenne,

Gülchahn) im Gegensatz zum Leibhuhn (§. 222) genannt. Auf

der Verschiedenheit der Lieferungszeit beruhen die Benennungen:

Sommerhuhn, Herbsthuhn, Eri^dtehuhn, Martins-, Weihnachts-,

Fastliachtshuhn u. s. w. , auf der Verschiedenheit des Pflichtigen

Guts die Namen Rauch- (Haus-) und Gartenhuhn. 2) Frucht

gülten, bestehend aus Erzeugnissen des einheimischen Bodens,

namentlich Wein, Korn, Hafer, Heu, Stroh u. s. w. Diese sind

entweder jahrlich in denselben Fruchtgattungen zu leisten (jährliche

Gült) oder nur in denjenigen Inhren, wo die betreffenden Güter

ordentlicher Weise angebaut zu werden pflegen. Hier wird alsdann

Rücksicht genommen auf die zelgliche (flurliche) Bauart, daher der

Name Nachzelgfrüchte oder Landachtfrüchte ^). Wenn oas betref

fende Gut im Winterfeld steht, ist gewöhnlich Dinkel (Fehsen), im

Sommerfeld Hafers zu leisten, im Braachfeld nichts. Verschie

den von den Landachtfrüchten sind die T heilfrüchte (§. 275).

Auch diese richten sich zwar nach der zelglichen Bauart, aber wah

rend die ersteren, wie andere Gülten, ohne Rücksicht auf den wirk

lichen Ertrag des Guts entrichtet werden müssen steigt und fällt

dagegen das Theilgefall mit jenem Ertrage, und. wenn das Gut

nichts tragt, kann auch die Abgabe nicht erhoben werden °). 3)

Geldzinse. Diese heißen Hellerzinse, wenn der Zins anf eine

Anzahl «on Hellern bestimmt ist, auch Pfundgeld, sofern die Heller
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früher nach Pfunden, nach jetzigem Geld 43 kr. 2 hlr., berechnet

wurden. Auch der Ausdruck: Hubgeld und Widdumgeld kommt

vor, hergeleitet von dem Pflichtigen Gute, das im erstern Falle eine

Hufe Landes, im letztern F-ille ein Widdumgut, d. h. ein zur Aus

stattung (Zo«) einer Kirche oder eines Heiligen bestimmtes Gut istV

Auf die Zeit der Reichung beziehen sich die Namen: Ostergeld,

Wintergeld. Die gewöhnliche Verfallzeit ist Martini (11. Nov.)

Alle diese Abgaben kommen übrigens auch bei eigenen Gütern vvr>

und es gelten in Hinsicht auf ihre Leistung die allgemeinen Grund

satze (g. 267); ebenso, was die Verwandlung der Naturalgefälle iu

Geld betrifft°).

1) Ueber den Begriff dieser Abgabe s. §. 266.

2) Auch Schweinsfuße, Schmeinsvicrtel, Schweinsschultern kommen

vor. Stat.Slg. S. Z7 unten. Z8. Ks.

/?) Landachtfrüchte heißen sie, weil ansäen Landgebrauch im Anblümen

gesehen, geachtet wird, nicht, wie IZe»«Iä ck««. ÄI«ns»t. Wiirtr, p. «47.

und nach ihm Weishaar, Handb. §. 5«S. annehmen, weil eine gewisse

Schätzung des FeldertragS mit Rücksicht auf das angrenzende Land zu Grunde

gelegt wird. Nicht zu verwechseln mit Ochten — octums«, Frohndiensteu,

bey Boom ann, rheingauische Alterthümer S. g. ,

4) Gewöhnlich halb so viel Hafer als sonst Dinkel. ,

5) Ueber den Einfluß des Mißmachses s. h. 267. Nr. 2.

6) Die §. 277. Note Z. angeführte Bestimmung geht bloß auf den

Zehnten. Dagegen hat der Gutsherr das Recht, den Leheusmann zum

Bau des Guts anzuhalten und zuletzt ihm dos Lehen zu entziehen.

7) Stat.Slg. l. S. Z7. Der, Hospital in Biberach zieht von Fall-

leyen häufig ei» sog. Rechnuugsgeld, z. B. von einem Häuschen und

Stadel jährlich t fl. 8 kr.

8) S. §. 257 u. 26». Keine Ausnahme von den §. 257. Nr. Z. an

geführten Grundsätzen enthält das Gen. Rest. v. 24. Mai 166Z. Nr. 79.

bei Hochstetter Crtract der württ. Ges. I. S. II5. hinsichtlich der Kü-

chengülten. And. Ans. ist Weishaar, Handbuch §. 512 a, E.

§. 382. ' - ,

ll. Rechte über das Lehen. ,

Nicht bloß über das vorbehaltene vbnherrliche Recht und den

damit verknüpften Anspruch auf Lehenstreue kann der Lehensherr

verfügen (§. 37«), sondern auch auf dereinstigen Heimfall des Le
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hens über das vasallitische R-cht selbst. Namentlich kann er t)

eine Anwartschaft (Erspecranz) auf das Lehen erthcilen, d. h.

für den Fall der Eröffnung desselben einem Dritten die Belehnung

in einem Testamente oder in einem Vertrage zusagen. Durch den

Eintritt der Bedingung erwirbt der Anwärter oder sein lebensfähi

ger Erbe ') eine Klage auf die Belehnung nicht bloß gegen den

Ertheiler selbst, sondern auch gegen dessen Erben Der Lehens-

herr kann aber auch 2) den Anwärter vorläufig belehnen. Von der

bloßen Beanwartmig unterscheidet sich diese Vorbekehnung (g. 368)

dadurch, daß durch die letztere ein bedingt dingliches, durch die

erstere ein bedingt persönliches Recht auf den Andern übertra

gen wird. Daher ist auch die Vorbelehnung nur mit Rücksicht auf

ein bestimmtes Lehen möglich, wahrend die Anwartschaft auch auf

irgend ein unbenanntes, zunächst heimfallendes, Lehen gegeben wer-

den kann 2). Bor dem Einrritte der Bedingung ist der belehnte

Anwärter dem bloßen Anwärter gleich. Mir dem besitzenden Va

sallen steht daher derselbe in keinem unmittelbaren Rechtsverhält-

niß ; namentlich hat er gegen denselben im Falle einer ordnungs

widrigen Veräußerung des Lehens so wenig eine Klage als gegen

den dritten Besitzer. Tritt jedoch der Eröffnungsfall ein, so wird

sein eventuelles Recht sogleich wirksam ^), und es bedarf nunmehr

nicht erst einer Lehenserrichtung ; wohl aber hat der Belehnte, wie

ein anderer Lehensfolger, die wiederholte Investitur nunmehr als,

eine unbedingte bei dem Verleiher selbst oder seinen Nachfolgern^)

in der gewöhnlichen Muthungsftist nachzusuchen °). Die Einwilli

gung des besitzenden Vasallen in eine der gedachten Handlungen

des Lehensherrn ist nicht erforderlich Dagegen unterliegt jetzt

die Lehensanwartschaft und Vorbelehnung demselben Beschränkun-

gen, wie die unmittelbare Lehenserrichtung (g. 362). e

1) Weber, Handbuch IV. §. 178. Eichhorn, Privatrecht §. 22«.

Wenn die Anwartschaft nicht bloß auf ein einziges Haupt ertheilt worden.

2) l?. LoeKmer, Viss. 6e «Klizzatione »uecessoris ei eiszwclst.

teuä. s»ieces5«ris. (Llects )-ur!s keuä. tom, II. Nr. g.) ?rine. §. 174 — 178.

Weber a.a.O. S. Ii« f. Durch den Eintritt der Bedingung wird der

Bertrag nicht erst perfect, wie Eichhorn Privatr. §. 22«. meint, son»

Kern »irksam.

Z) Schwab. Lehenrecht §. 12. ScKilter sä zu« keuä. ^lom. csx. 12.
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4) ? II. 26. §. ». llsuer 6e uswrs et inäole mvest. keuä. («puse.

II. ?kr. S4.1 §. 44. ',

5) k «u6. I. c. I. Z u. S. II. 45. LooKmer vi»s. eit. §. tZ. Weber

a. a. O, S. 1Z«.

«) Lock. Mvai-icus «iv. IV. lg. L. 18. Nr. I2.

7) Anders nach schwäb. Lehenr. §. 19. S. jedoch ?. II. ss. §. 2. II.

S5. Eichhorn §. 22«. Zur Aufnahme in die Belehnung des Basallen

(§. 569) bedarf es allerdings jener Einwilligung.

§. 383.

Ausübung der Lehensherrlichkejt (Lehenrath).

Die lehensherrlichen Rechte werden von dem Lehensherrn ent-

weder in eigener Person oder durch einen Andern ausgeübt. Das

letztere geschieht namentlich, wenn der Lehensherr für seine Person

nicht fähig ist, dieselbe auszuüben, wie der Minderjährige: in die-

fem Falle übt der Vormund sie in seinem Namen aus ; oder, wenn

derselbe sie nicht unmittelbar ausüben will: hier vertritt seine, Stelle

. Entweder ein Bevollmächtigter (Lehenscommissar, Lehensprocui'ator)

oder ein mit den lehensherrlichen Rechten bekleideter LehenSprobst.

Die Behörde, durch welche die württembergische Krone ihre lehens

herrlichen Rechte und zugleich die Hoheit in Lehenssachen (S. 3S«)

ausübt, ist der königliche Lehenrath. Dieser führt die Aufsicht

über alle von dem königlichen Oberlehenhofe abhängenden königli«

chen Activlehen , sowie über die Activlehen der Standesherren, und

zwar über letztere nicht bloß in Rücksicht auf die darunter begriffe

nen königlichen Afterlehen, sondern in Hinsicht auf die Ausübung

der lehensherrlichen Rechte durch die gedachten Lchensherrn über-

Haupt. Insbesondere liegt ihm ob die Wahrung der oberstlehens-

herrlichen Rechte in Ansehung aller derjenigen adelichen und bür

gerlichen Lehen, welche herkömmlich vor dem Throne oder bei

dem königlichen Lehenhof empfangen zu werden pflegen, und er

ist daher diejenige Stelle, an welche die Vasallen wegen der Mu-

thung jener Lehen und sonstiger dieselben betreffender Gesuche zu-

nächst sich zu wenden haben '). Außer der Amrsbefngniß des Le-

henrakhs liegen jedoch 1) diejenigen Gegenstände, welche nach dem

bisherigen Herkommen zur Einholung königlicher Entschließung geeig-

nct und daher dem vorgesetzten königlichen Ministerium der aus

wärtigen Angelegenheiten, als Oberlehenshof, von demselben vor-

Rtyschex Prtv.N, II. Bd. 1Z
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zulegen sind, wie namentlich die wirkliche Vornahme von Belehnun

gen oder Lehenserneurungen, lehensherrliche Consense, Rügungen

von Lehensfehler«, welche die Strafgewalt der Administrativ-Mit-

telstellen überschreiten^). Doch hat auch in diesen Beziehungen

der königliche Lehenrach die höhere Entschließung vorzubereiten.

2) Die Ausübung der den Standesherren über ihre Activlehen zukom

menden Rechte, wie Belehnung, Consense, Heimfallsrechte, womit

die Standesherren je eine eigene Behörde als Lehenhof, jedoch mit

Unterordnung unter die Gesetze und Behörden des Königreichs, beauf«

tragen können 3) Die Verwaltung und Beaufsichtigung derjeni

gen königlichen Lehen, welche von den Cameralamtern verliehen

werden und unter der Aufsicht der königlichen Finanzkammern ^)

stehen. Dieß ist namentlich der Fall bei der ganzen Classe von

Bauerlehen. 4) Alle zum Prozesse erwachsenen Lehensstreitigkeiren^

ohne Unterschied, ob zwischen dem Lehensherrn und den Lehensleute«

oder unter den letzteren selbst. Diese sind von den zuständigen bür

gerlichen Gerichten zu verhandeln und zu entscheiden

1) Jnstr. für den k. Lehenrath p. 17. Mai 1824. §. 1 u. 2. (ungedr.)

2) Jnstr. §. Z.

Z) Deel, in Betreff der Aufhebung des zwischen Württemberg und

Fürstenberg bestandenen Lehenverbands v. 15. Juli 1321. §. 2. Reg.Bl.

v. 1821. S. 492.

«) Jnstr. der Finanzkammern v. 17. Jan. 182Z. §. 7. Ges.Slg. XVII.

S. 17».

S) Org.Man. v. 18. März 1»»6. §. 4Z. (Ges.Slg. III. S. 256.) In

struktion für den 2. Senat des Oberjusti; - Cell. v. 4. Mai I8«s. §. Z5.

(Ges.Slg. VII. S, 11.) IV. Edict v. A 1813. §. SZ. 54. (das. S. 699.)

Novelle v. 15. Sept. 1822. §. 1. 2. Jnstr. für d. Leheilrath §. Z.

Siebenter Titel.

Rechte des Lehenmanns.

§. 384.

' l. Recht auf Lehenstreue.

Die Treue, welche durch den Lehensvertrag zugesagt wird, ist .

keine einseitige, sondern eine gegenseitige '). Der Lehensherr

hat daher nicht bloß von dem Vasallen die Lehenstreue zu fordern,
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sondern hinwieder auch demselben einen entsprechenden Lehensschutz

(Lehensprotection) ««gedeihen zu lassen. Namentlich hat der Lehens,

herr sowohl selbst aller den Vasallen gefährdender Handlungen sich

zu enthalten, als auch Gefahren und Nachlheile, welche denselben

in Beziehung auf seine Person oder sein Vermögen bedrohen, von

ihm möglichst abzuwenden Zu Erweisung ceremonieller Höflich

keiten oder zu Leistung besonderer Lehenedienste ist dagegen der Le-

hensherr dem Manne nicht verpflichtet. Ausnahmsweise kommen

bei Bauerlehen vermöge Vertrags oder Her ommens gewisse Bei-

, Nutzungen vor, welche der Lehensmann als Zubehörde des Lehens

von dem Herrn zu fordern hat, insbesondere Holzgerechtigkeiten,

doch ist hierfür nicht zu vermuthen

t) Schwab. Lehenr. §. 6». II. s. i. k. ss. §. 2. II. 47. Daher

, . das Sprüchwort : getreuer Herr, getreuer Knecht. Eisenhart, das deutsche

Recht in Sprüchwörtern S. 676.

2) ?K. IluipseKilck, intormstio äe odligstwne öomini vssslli ?. I.

q. t. 2.

Z) Gefetzbuch für Feiedberg»Scheer, Hptst. VI. Tit. l. §. 10.

§. 38S:

II. Recht auf das Lehen.

Das Recht des Manns auf das Lehen (Lehenrecht) ist zwar

kein Eigenthum, vielmehr ein dingliches Recht auf einer fremden

Sache Gleichwohl umfaßt dasselbe die meisten Rechte des Ei

genthums, insbesondere 1) das ausschließliche Recht, die Sache

mit ihren Zubehörden zu besitzen und sich der hierzu dienenden

Schutzmittel zu bedienen 2) Das Recht, alle und jede, ordent-

liche und außerordentliche, bürgerliche und natürliche Früchte aus

der Sache zu ziehen „nd hinwieder die Benützung der letzter»

mehr oder weniger Anderen zu überlassen, namentlich das Lehen in

Pacht oder Miethe zu geben '), einen Nießbrauch oder ein sonsti

ges dingliches Recht für die Dauer des vasallitischen Rechts auf

der Sache zu errichteu Ebenso kann der Lehensmann die Sache

zu Afterlehen verleihen, nicht aber zu Lehen auftragin Die Frau

kann das ihr verliehene Lehen dem Manne einbringen, nich^t aber

der Vater sein Lehen der Tochter zu Heirathgut geben denn

dieß wäre eine wahre Veräußerung. An dem auf dem Lehengute

1Z * "
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gefundenen Schatz hat der Lehensniann nur Antheil, wenn er Fin-

der ist 6). Zur Veränderung des Wirthschaftssystems ist derselbe

berechtigt, wofern das Lehen dadurch nicht Schaden leidet

3) Die Befugniß, das Eigenthnm an der Sache gegenüber von

Dritten zu vertreten, namentlich der Eigenthumsklage sich zu bedie

nen ">), Grundgerechtigkciten und andere Realrechte für die Sache

zu erwerben Ebenso ist er bei Anstellung der petitorischen Rechts

mittel von Seite Dritter in Beziehung auf das Lehen der rechte

Beklagte, ohne sich durch Verweisung des Klägers an den Lehens-

herrn (laudatio uuctoris) von der Klage frei machen zu können.

Selbst zur Streitverkündigung (Iltis ^enuvcisti«) an den Lehens-

herrn ist der Vasall an sich nicht verbunden; vielmehr wird die

Entscheidung rechtskräftig auch gegenüber von dem Lehensherrn

ohne dessen Mitwirkung „nd nur zur Sicherung von Gewähr-

ansprüchen gegen den letzteren kann dieselbe nothwendig seyn

1) S. §. 285. Z48 und NuN auch Duncker über äoiniuium äirectllm

„nd utile in der Zeitschr. für deutsches Recht II. S. 177 f.

2) ?. II. 8. §. 2. Vergl. schwab. Lehenrecht §. 29. 42K, 57 a.E. 71.

Eichho,rn, Privatr. § 224. Note IO Auch gegen den Herrn schwab. Le»

henr. §. 22. Z5. 77.

Z) ?. II. 2Z. II. 28. 5. Z. Weber, Handb. IV. S. 33S f.

4) II. 9. §. 1.

5) II. 8. pr. IZoel, m«r princ. juils lenö. §. 26Z. Auch die gesetz-

liche Nntznießung hindert der Lehensvcrband nicht. Weber a.a.O.

S. 341. ^

6) Eichhorn, Privatr. §. 2Z1.

7) ?. II. 9. I,r. 1Z. 17. xr. u. §. 1. Weber IV. S. Z42 f.

8) And. Alls, ist die Glosse zu ^. II. 1. §. Z9. u. zu e. X. I5. const. 1.

Weber a. a, O. S. ZZ7. und die dort angef. S. jedoch Overbeck,

Meditatt. Bd. I. Nr. Z«. S. 269. Mayr, gem. u. bair. Lehenr. §. 210.

Note 4. Dunker a. a. O. S 208. ^

9) Eichhorn , Privatr. §. 22Z.

10) r. II. 8. Weber, Handb. IV. S. SS7 f.

11) II. 8. K I.

12) ?.II. 26. §. 1. II. 4Z.

1Z) II. 25. Ueber die Gewährleistung bei Lehen s. Weber a.a.O.

S. z64 f.
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§. Z86. '

- , " Insbesondere i) von der Lehens veräußerung.

Zur Veräußerung des Lehens m der Eigenschaft eines Allo-

diumö ist der Vasall nicht berechtigt, weil er nicht Eigenthümer

ist. Aber auch das ihm zukommende Lehenrecht kann er vermöge

der Lehenstreue in der Regel nicht für sich auf einen Andern über

tragen; und wofern eine solche Handlung ohne Einwilligung des

Herrn Statt gefunden, ist dieselbe ungültig und selbst mit Ein

ziehung des Lehens bedroht'). Hierbei ist es gleichgültig, ob die

Veräußerung das ganze Lehen oder nur einen Theil desselben be-

trifft 2), und unter welchem Titel, ob als Kauf, Tausch, Schen

kung sie Statt gefunden ^). Eine Ausnahme von dem Verbote der

Veräußerung tritt ein 1) wenn das Lehen an eine in der ersten Be

lehnung ausdrücklich oder stillschweigend begriffene Person veräußert

worden. Hierzu bedarf es der Einwilligung des Lehensherrn nichts,

wohl aber einer Anzeige durch den abgehenden und einer Muthung

durch den neuen Vasallen ; 2) bei veraußerlichen, d. h. solchen

Lehen, in Beziehung auf welche dem Vasallen durch Vertrag oder

Herkommen die Befncmiß ertheilt ist, das Lehen ohne Einwilligung

des Herrn zu veräußern doch ist auch hier der Consens des letz

tern der Form wegen zuweilen vorbehalten unter der Clause!: er

dürfe ihn nicht abschlagen °). In diesem Falle kann der Lehensherr

ihn nur aus Gründen verweigern; die unterlassene Nachsuchung

desselben ist aber nichts desto weniger ein Lehensfehler; Z) wenn

die Veräußerung unter Vorbehalt der nachzuholenden Einwilliguqg

Statt gefunden hat Hier wird zwar die Veräußerung erst durch

die ertheilte Zustimmung wirksam; allein einer Strafe unterliegt

dieselbe nicht. Dieß gilt auch 4) von einem Vergleiche. des Va

sallen über das Lehen, worin eine Veräußerung enthalten ist

Außer der Einwilligung des Lehensherrn ist bei Stammlehen,

d. h. solchen Lehen, welche entweder nach Lchensgesetzen, oder doch

nach einer von der gemeinen Successionsordnung abweichenden Folge

vererbt werden 9), nothwendig die der lebenden Lehenserben, wofern

die Veräußerung ihnen gegenüber wirksam werden soll Auch

haben dieselben ein Widerspruchsrccht gegen die ihnen nachtheilige

Veräußerung, und eine Klage auf Wiederaufhebung derselben, wel

che jedoch ebenso, wie die Widerrufsklage des Herrn ") binnen
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Jahr und Tag von erlangter Wissenschaft der Veräußerung an, spä-

testens aber in Za beziehungsweise 40 Iahren erlischt Min

derjahrige Lehensberechtigte bedürfen nicht allein zur wirklichen Ver

äußerung des Lehens , sondern auch zur Einwilligung in solche aus

ser der Zustimmung ihres Vormunds der Ermächtigung des letztern

durch die Vormundsbehörde Die gleichen Grundsätze, wie beim

Verkaufe, gelten auch bei dem Tausche hinsichtlich eines Lehens oder

einzelner Theile desselben. Wird daö ganze Lehen gegen ein anderes

weggegeben, so ist für das letztere die Lehenserneuerung (g. 571)

auf die gewöhnliche Weise nachzusuche.n. Wird ein Allodium gfgen

das Lehen erworben, so bedarf es, um die Lehenseigeuschaft auf

jenes zu übertragen, einer wahren Belehnung, welche jedoch im

Ucbrigen ganz die Wirkungen einer Lehenserneuerung hat

1) Die Ungültigkeit tritt übrigens nicht ipso jure ein. sondern nur auf

den Antrag des Lehenshcrrn. Schwab, Lehenr. §. 25. 121. Senteatis IW.

öoloki Imp. <Iv so. 1299. bei ?«rt«, Alonum. Lerm. I»sgu,n tom. II.

456. Schwab. Lehenr. §. 2t. Z«. 1N5. 122. Ucber die Strafe s. unten

§. Z92. Nr. Z.

2) Die Veräußerung einzelner Theile von Bauerlehen soll gar nicht

gestattet werden. Decr. v. I6. Dez. 1807. Reg.Bl. S. «25.

Z) Unrichtig unterscheidet Mayer Comm. des Pfandges. I. S. 1«8.

zwischen bedingter u. unbedingter Veräußerung. Volley, Erläut. des

Pfdges. I. S. 4t.

4) r. i. i^. §. s.

5) r. II. 26. §. 2Z. Eichhorn, Privatrecht §. 2ZZ. Ueber II. 48.

s. die verschiedenen Auslegungen bei Weber IV. S. Z95 f. In die Classe

der veräusserlichen Lehen gehören im Zweifel die sog. Erblehen. Doch be

darf es auch hier einer Anzeige. Selbst bei Falllehen kommt ausnahms»

weise freie Veräußerlichkeit vor. Ellwang. Ver. v. 17z8. Art. 28.

6) 3. B. bei zwei Hänserlehen in Stuttgart.

7) Schwabisches Lehenrecht. §. 2t.

8) Dieß ist wenigstens der Natur der Sache angemessen. Auch sind

dafür die meisten Schriftsteller ls. Weber IV. S. ZS4.), ungeachtet des

entgegenstehenden liK. ?«uck. II. 26. §. 21. II. 4Z.

9) Nicht «ach bei sog. Erblehen und Falllcyen. Ueber leztere s. Erec.

Ges. Art. 8«. Volley Comm. II. S. 1«Z1.

10) ?. I. 8. §. 1. II. Z9. Auch die Kinder haben einzuwilligen. Schwab.

Lehenr. §. 58. Verordn. Note 1Z. eit. Entscheidung des Obertribunals

». 2«. Mai 18ZI. Verschiedene Ansichten s. bei Weber IV. S. 456 ff.
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Bolley, Entwürfe von Geseyen. Stuttg. 18Z5. S. 1«3 f., wo auch die

ongef. Entscheidung. Die Eigenschaft als Erbe verpflichtet den Lehensfol-

gex nur zum Ersaye des geleisteten Preises. Preuss. Ldr. I. 18. §. 26S f.

11) Unverjährbar ist dieselbe nach deutschem Recht niemals gewesen.

Schwab. Lehenr. §. 2S. 58.

12) Nach deutschem Rechte muß der Erbe wie der Herr (Note II) sein

Widerspruchsrecht binnen Jahr und Tag von erlangter Wissenschaft an gel»

tend machen, und war er gegenwärtig, sogleich. Schwab. Landr. (Laßb.)

§. 76.111, „. §. 2«9. Schwab. Lehenr. §. II. Z5. 67. 68." 68. 81. Rechts-

buch nach Dist. B. I. Kap. Z9. Darauf weisen auch hin II. 26. §. 1Z.

An die Stelle jener kurzen Verjährungsfrist kann aber auch die gemein»

rechtliche Klagenverjährung l§. 16«) treten, wobei auf die Wissenschaft

des Erben nicht gesehen wird. II. 9. §. I. Aus r. II. 52. §. 2. u. II. 8Z.

wird nun zwar geschlossen , daß die Revocationsklage der Erben erst von

der deferirten Lehensfolge angehe und so »us<zue in Inliniwm« (!) ange

stellt werden könne. W e b e r IV. S. 47«. f. u. And. Allein die letzte

Stelle ist nicht glofsirt, und bei der ersteren zweifelt Accursius selbst: mruni

lei slt vel von. KIv»«s »6 II, 5Z. §. Z.

1Z) Ver. vom 2«. Inn! 1812. Ges.Slg. VII. S. 559. v. Bolley

verm. Aufsätze I S. 123. Die Aufstellung eines curstor ns»«!turorum zum

Zweck der Einwilligung ist nicht nothwendig, außer für das Kind in Mut

terleibe; letzteres nach Analogie des schwab. Lehenr. Z. Z8. IZ8. BadischeS

Landr. B. II. Tit. 2. Kap. 5. § 577 es. Kap ff, Rechtsfprüche I. Nr. 1.

14) Wird bloß ein Theil des Lehens verändert, so ist eine Lehenser

neuerung von dem bisherigen Vasallen nicht nachzusuchen. Vergl. Spor-

teltarif in der Ges.Slg.' XVII. S. 16II. Nr. 17.

'S. 387.

Abgaben von Lehensveräußerungen.

Für die Einwilligung in die Veräußerung und die Annahme

des auswärtigen Erwerbers als Vasallen ist dem Lehensherrn eine

^ Taxe (I^uäsmium, Handlohn) zu bezahlen welche entweder in

einem unveränderlichen Betrage, oder in gewissen Procenten des

Lehenwerths (Schatzgeld , Ehrschatz) besteht 2). In der Regel hat

bloß der neue Lehensmann dieselbe zu entrichten ^). Bei Bauerlehen

liegt jedoch häufig dem An- und Abgehenden zugleich eine Abgabe

ob ; hier unterscheidet man : 1) den H a n d l o h n oder das Auffahrts

geld (Bestandgeld, Gewinngeld), welches der neu eintretende Besitzer

für das Einstandsrecht zu entrichten hat. 2) Die Weglbst oder das
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Abfahrtsgeld (Kauffall, Abwich), d. h. eine Abgabe, welche von

dem abgehenden Besitzer für die Entbindung von dem Lehensverband

geleistet, wird. Ist weder in den Lehensurkunden noch durch Her

kommen der Betrag dieser Abgaben festgestellt, so entscheidet die

Analogie anderer, in demselben Lehensverbande stehender, Lehen; doch

gibt es auch Lehen, wo Handlohn und Weglbse oder eine dieser

Abgaben zu Gnaden stehen, d. h. von dem Lehensherrn nach einem

billigen Verhältnisse zu dem Werthe des Lehens bestimmt werden

können (Gnadenlehen) ^). Gewöhnlich wird bei Bauerlehen der

zehnte Theil des Werths als Handlohn entrichtet^); zuweilen aber

auch der dritte und vierte Pfenning °).

1) Auch halber Zins kommt vor als Fall und Handlohn. Stat.Slg. I.

S. 122. Vgl. ferner Stat.Slg. l. S. 124. 2Z2. 246.

2) In einer Verfügung v. 22. Juni 1808 wurde die Abgabe zu sProet.

des Lehenwerths angenommen; jetzt beträgt sle mit Einschluß der Schreib»

gebühr S fl. 24 kr. vom 1««. Sporteltarif von 1828. Ges. Slg. XVll.

S. 1611. Dieß gilt jedoch nur als Regel bei Staatslehen z und auch hier

sind Ausnahmen vorzubehalten, s. Note 4— 6.

Z) Beck, von Abschoß, Nachsteuer und Handlohn. Nürnb. u. Franks.

1779. Tbl. II. Kap., 4. Re »scher, grundherrl. Rechte S. 96.

4) Stat.Slg. I. S. Z24 unten, Z25. G.R. v. 24. Mai 166Z. §. 5. bei

Hochstetter Ertract I. Anhg. S. 8. Gesetzb. für Friedb. Scheer VI. 1. §. 7.

5) Knapp, Rcpert. IV. S. Z8I. Ellwang. Ver. v. 17Z8. Art. 2g.

Svkoepsk, <Ze Könis vitsl. «sp. ll.§. 18. «sp. III. §. 27. Gaisberg,

Beleuchtung der Rechtsverhältnisse bei Schupfiehen. Stuttg. 182Z. §. 1«.

6) Als Regel wird angenommen bei staatskammerlichen Falllehen der

4. Pfenning als Handlohn, u ,d ebensoviel als Weglöse mit dem Unter»

schied, daß der erstere aus dem Lehenswerthe, die letztere auS Sem Kauf»

schilling berechnet wird. Gen.R.escript v. leöZ. a. a. O. §. Z.

§. ZS3.

2., Verpfändung.

Die Verpfandung des Lehens, sofern sie die Veräußerung des

letztern bedingt in sich schließt, ist gleichfalls dem Vasallen unter

sagt und kann daher nur durch die Einwilligung des Lehensherrn

gültig werden '). Gewöhnlich wird diese Einwilligung nur auf be«

stimmte Zeit ertheilt, nach deren Abfluß das Unterpfandsrecht den

Lehensherrn nicht mehr verbindet, wenn nicht der Gläubiger inner
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halb 30 Tagen von jenem Zeitpunct an den Schuldner oder Ver-

Pfänder auf Befriedigung belangt ^). Verschieden von der Ver-

Pfändung des Lehenrechts, welche dem Gläubiger im Nothfalle die

Befugniß gibt, auf Veräußerung des Lehens anzutragen ^), ist eine

Verpfändung der Lehensfrüchte Auch nach dem Pfandgesetze ist

es gestattet, Lehen - und Stammgüter lediglich in Beziehung auf

das Frucht-Erzeugniß zu verpfänden, und es bedarf hierzu nur der

Einwilligung derjenigen , welchen wahrend der Dauer des Pfand«

rechts die Früchte zufallen werden °). Der Eintrag in das Unter-

pfandsbuch ist aber hier eben so nörhig, als wenn das Lehen selbst

verpfändet wird. Der Gläubiger kann sich in jenem Falle aller-

dingö nicht an die Substanz des Lehens halten; dagegen kann im

Erecutionswege zu Gunsten desselben auf Beschlagnahme der Früchte

des laufenden Iahrs, auf zeitweise Verwaltung (Sequestration) "oder

Einweisung (Immission) erkannt werden ^). Ist der lehensherrliche

Consens nicht eingeholt worden, so kann das bestellte Pfandrecht

nur diese Wirkung haben. Aber auch diese ist gegenüber von den

Lehensfolgern nur alsdann gesichert, wenn solche ebenfalls einwil-

ligen ?); widrigenfalls erlischt das Pfandrecht mit dem Tode des

Verpfänders. Auch die Lehensfolger können ihre Einwilligung von

Bedingungen abhängig machen, oder auf eine Anzahl von Iahren

beschranken ; im letzter« Fall gilt wieder das oben Gesagte. (Note 2.)

I) Ilonrlo! VII. Ltstuwm jo lav. ?rmeipum äs s«. 12ZI bei ?ert«,

l.egum t«m. II. p. 283. Schwab. Lehenr. §. 25. 52. 1«5. 10S. 121. Lan»

desordnung Titel 15. §. 7. Pfd.Ges. Art. 7. Bokley, Comm.I. S.41 f.

Ueber den Sporrelansah s. Ges.Slg. XVII. S. 1611.

Z) Pfd.Ges. §. 127. Volley a. a. O. S. 492.

5) Die Uebertragmig des Besitzes ist nicht das characteristische Merkmal

einer verbotenen Verpfändung, wie Eichhorn, Privarr. §. 227. Note «.

annimmt; denn auch in Form einer Hypothek kann das Lehen selbst ver»

pfändet werden.

4) LoeK«ler princip. jur. keull. §. 288.

5) Volley, verm. Aufsähe I. Nr. V. Dessen Ges.Entwürfe S. 167.

Nur dahin ist auch zu deuten der in seiner Allgemeinheit unrichtige §. i»Z.

der Hauptinstr. zum Pfandgesey. '

S) Execut.Geseh Art. 4S u. 47.

7) Ueber die Einwilligung Minderjähriger und ihrer Vormünder siehe

§. Z86. Note iZ. Hpt.Jnstr. z. Pfd.Ges. §. iiZ-121. iZ«.
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§. 389.

^ Z) Bon den Lehensschulden.

») A r t e n.

Die Schulden des Lehensmanns haften im Zweifel auf seiner

Person und sind für den Lehensfolger, der nicht zugleich Eigens-

erbe ist, unverbindlich. Ausnahmsweise können jedoch einzelne For

derungen gegen alle oder doch gegen einzelne Nachfolger im Lehen

geltend gemacht werden (absolute und respective Lehensschnlden),

und zwar entweder in der Art, daß sie unbedingt ans dem Lehen

zu befriedigen sind, oder nur bei Unzureichenheit des Allods (noth-

wendige und subsidiäre). Der Grund dieser Haftung ist entweder

das Gesetz oder der Vertrag (gesetzliche oder consenlirte). Allge

mein und unbedingt haften auf dem Lehensfolger vermöge des

Gesetzes wirkliche Lehensverbesserunzen, d. h. solche Aus

gaben, wodurch der Werth und der Ertrag des Lehens bleibend

vermehrt worden Auch der Lehensherr ist bei dem Heimfall

des Lehens zum Ersatz verbunden Den Lehensverbesserungen

gleichzusetzen ist der Aufwand, welcher gemacht wird zur Befreiung

des Guts von aufliegenden Lasten, z. B. Frohnen, Gülten oder

zur Bereicherung desselben mit Realrechten, z. B. Realservituten

Außerdem anerkennt aber das würtembergische Recht keine allge

meine, auch für den Lehensherrn verbindliche, gesetzliche Lehens

schuld; denn auch die Pfandschuld haftet auf dem Lehen nur ver

möge Consenses oder soweit eine wesentliche Lehensverbesserung

dadurch herbeigeführt worden. Dagegen können allerdings einzelne

Verbindlichkeiten freiwillig sowohl von dem Lehensherrn als von

den Lehensfolger« auf das Lehen erstreckt werden. Diese sind aber

im Zweifel bloß subsidiarisch °) und nur verbindend für den Ein

willigenden selbst und seine Erben. Auch der Wittwengehalt bei

adelichen Lehen und das Heirathgut der Töchter des Lehenbe

sitzers liegen nach dem Herkommen des würtembergischen Lehenhofs

nur dann dem Lehensfolger als solchem ob, wenn diesen ihre Lei

stung durch Familienvertrag oder besonderes Lehensherkommen zur

Pflicht gemacht ist Ebenso ist die Abfindung der Nachgebornen

bei eingeführter besonderer Lehensfolge und die Entschädigung der

folgeberechtigten Geschwister bei einer Civiltheilung des Lehens von
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denjenigen Lehensfolgern zu tragen, zu deren Gunsten die Einrich

tung erfolgt ist 6). Der Unterhalt des wegen körperlicher oder gei

stiger Gebrechen lehensunfähigen Nachkommens sowie die Leib

zucht des letzten Lehensbesitzers sind endlich eine Last aller derjeni

gen, welche diirch Uebergehung des erstem, beziehungsweise durch

den Zurücktritt des letztern früher zu dem Lehen gelangt sind. Hat

der Lehensb^itzer eine Lehensschuld bezahlt, so sind dessen Nachfol

ger im Lehen zur Wiedererstattung nur dann verpflichtet, wen» die

Schuld unbedingt und unmittelbar, nicht aber, wenn sie nur sub«

sidiarisch das Lehen angieng, oder bloß aus den Lehensfrüchten zu

bezahlen war ">). Ienes ist aber bloß der Fall bei Lehensverbesse-

rungen, soweit diese dem Nachfolger zu Statten kommen Ebenso

verhält es sich, wenn mit einer neuen Schuld eine alte getilgt wor

den auch hier geht die Eigenschaft einer Lehensschuld auf die

erstere in Zweifel nicht über, außer wenn die Schuld in sich scho»

eine absolute und nothwendige Lehensschuld war oder wenn der

frühere Consens bei der neuen wiederholt worden.

«) ?. II. 28. §. 2. LoeKmvr xi-Incip. §. Zl7.

2) Verbesserungen an Gebäuden , und selbst die Kosten neuer Gebäu

de, z.B. Scheuern, Pferdeställe, wurden i» der Regel nicht erseht, außer

wenn sie zugleich den Ertrag vermehrten, z. B. Mühlen, Ziegelhütten.

Nach einem Erlaß des Ministeriums des Innern v. 1«. Juni «815 sollen

zwar auch wahre Meliorationen bei dem Heimfalle nur dann ersetzt wer

den, wenn sie mit Borwissen und Genehmigung des Lehensherrn vorge

nommen und in dem Lehensbriefe vorgemerkt worden; allein wenn der

Beweis derselben auf anderem Wege geführt werden kann, so werden wohl

die allgemeinen Grundsähe von der In rem verslo (Pöz, Lehenr. §. 159.)

entscheiden müssen. Die Praxis war hierin sowohl, als was die Gegen,

stände der Verbesserung betrifft, nicht immer consequent.

Z) Wichtig bei den gegenwärtigen Ablösungen. Daß der Lehensherr

selbst der Gefällberechtigte oder daß die Frohn Lehensdienst ist, kann die

Sacne nicht ändern, da der Werth des Lehens jedenfalls durch die Ablö

sung erhöht wird, und niemand, auch der Lehensherr nicht, zum Nachthcil

eines Andern reicher werden soll. ^

4) I e. Illern ckieo, si pretio »erv!tutem teuäo sö^ulrst.

5) Einen gesetzlichen Pfandrechtstitel könnten nur allenfalls die Bau

gläubiger l§. Z24.) geltend machen, sofern eine wesentliche Bauverbesserung

mit ihrer Hülfe vorgenommen worden ; allein hier würden Grund und Um

fang des Titels doch nur aus der gesetzlichen Eigenschaft der versicherte»
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Schuld (Not« I.) zu entnehmen seyn. Der Wirksamkeit der übrigen gesey»

lichen Titel hinsichtlich des Lehens steht die Natur des letztern entgegen.

Pfd.Ges. Art. 7. oben §. 587. , , '

e> Weber, Handb. IV. S. 599 f. Eichhorn, Privatrecht §. 2Z5.

Anderer Ansicht ist nun noch Weiske Abhandl. S. 151. Hinsichtlich der

Falllehen ist Obiges ausgesprochen durch das Er«. Ges. Art. 79. Eine

Ausnahme macht die Pfandschuld. Pfd.Ges. Art. II6. lieber die Einrede

der Vorausklage s. Volley Gesetzes-Entwürfe S. 1ZZ.

7) Daß das Wittum kein äebiwm teucki ll«le»s»r!um bewirke, ward

in verschiedenen Fällen und noch in neuerer Zeit von dem Lehenhof ausge

sprochen. (Ist das Heirathgnt der Frau in das Lehen verwendet worden,

so gilt das zu Note 1. Bemerkte.) Dasselbe ist aber auch hinsichtlich der

Heirathgüter mehrfach, namentlich im Jahr 1775, von dem Lehenhof

angenommen morden. Vcrgl. Sporteltarif v. 1828 in der Ges.Slg. XVII.

S. 1611 unten. Volley a. a. O. S. 159 u. is«. And. Ansichten s. bei

Weber IV. S. S47.

8) Vtrgl. Ii i n ä czii.iest. s«renses. ?om. II. csp. 4. ?«m. I. csp. 9.

Strnben, rechtl. Bedenken. Thl. I. Nr. 145. Volley a. a. O. S. 15».

Ueber Lehensstamm, Lehensquantum und Lehensreversgelder s. Weber II.

S. 48S— 51«.

9) ?. I. 6. §. 2.

1«) Vergl. v. Bülow und Hagem an» pract. Erörterungen B. V.

Nr. 29.

11) LoeKmer prlnc. §. S2I.

12) Verschiedeu hievon ist der Fall, wenn dieselben nur bestärkt oder

erweitert worden (uovai!« cumulstivs). Volley verm. Aufsätze I. S. I6«.

iZ) Volley a. a. O. S. 171.

§. Z90.

d) Wirkungen, insbesondere im Gante.

Die Lehensschuld an sich ist eine persönliche Verbindlichkeit,

welche von einer Allodialschuld nur dadurch sich unterscheidet, daß

sie (bedingt oder unbedingt) auf den Lehensfolger übergeht. Keines

wegs verbindet sie daher jeden Lehensbesitzer, sondern nur denjeni

gen, für welchen ein besonderer Vcrpfli'chtnngsgrund in dem Gesetze

oder in ertheilter Einwilligung vorhanden ist '). Daher kann ferner

der Gläubiger in der Regel bloß verlangen, aus den Früchten des

Lehens bezahlt zu werden; aus dem Lehen selbst nur dann, wenn

dieses mir Einwilligung des Lehenehcrrn für die Forderung verpfän
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det ist, oder wenn die Schuld alle Lehensfolger, auch den Lehens-

herrn, verbindet, oder wen» endlich das Lehen veräußerlich ist

Die gewöhnlichen Mittel der Hülfsvollstreckung bei Lehensschulden

sind, wofern nicht Beschlagnahme der Früchte des laufenden Iahrs

hinreicht, die Sequestration der Lehengüter und die Einsetzung der

Gläubiger in dieselben Indessen ist dem Besitzer standesherr-

licher und ritterschaftlicher Lehen, bei dem Mangel zureichender son

stiger Einkünfte, im Verhältniß Z» seinem Stande, zur Größe feiner

Familie, dem Ertrage der Güter und sonstiger Einkünfte, sowie

unter Berücksichtigung der Ursachen der entstandenen Ueberschuldnng

eine angemessene Competenz auszusetzen, welche jedoch keinen Falls

die Hälfte des reinen Ertrags der Güter übersteigen darf'). Bei dem

Gante des Lehensmanns sind die Lehengüter als fremdes Eigenthum

(jure äomi,iü),von Amts wegen aus der übrigen Masse auszuschei-

den. Die natürlichen und bürgerlichen Früchte derselben gehören

zwar an sich zur Allodialmasse; allein nicht nur sind die in deu

öffentlichen Büchern auf jene Güter oder deren Früchte eingetrage«

nen absoluten und respectiven Lehenslasten, z. B. Ritterdienstgelder,

Competenz- und Deputatengelder, sowohl was die laufenden Lcistun-

gen, als die Rückstände' zweier Iahre betrifft, desgleichen die auf

das Lehen eingetragenen Pfandschulden von Amts wegen zunächst

aus dem Erlöse der vorhandenen Früchte zu befriedigen sondern

es können auch die übrigen Lehensgläubiger eine Absonderung der

Lehens- und Allodialmasse (jure oreäiti) verlangen, was dann die

Folge hat, daß die Lehensfrüchte wo möglich auch »och zu ihrer

Befriedigung neben den eingetragenen Gläubigern verwendet wer

den °). Haften Pfandrechte auf der Lehenssubstanz, so können die

Pfandgläubiger zum Zweck ihrer Befriedigung in und außerhalb

des Concurses auch auf Veräußerung des Lehens antragen, und bei

einer Concurrenz mit einfachen Lehensgläubigern können sie jene Be

friedigung nicht zum Nachrheile derselben bloß auf den Lehensfrüch

ten suchen Dagegen kann eine Veräußerung des Lehens auch im

Gante zum Zweck der Tilgung einer von dem Lehensherrn nicht con-

sentirten Schuld, namentlich zur Befriedigung von Allodialgläu-

bigern, nur unter den früher (g. M) angeführten Voraussetzungen

Statt finden «). -

>) I» rem ,criM möchte darum die Klage des Gläubigers nicht zu

nennen seyn, wie jetzt die Meisten thun, z. B. Päz Lchenrecht §. «6Z.
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Eichhorn Privatrccht §. 2Z7. Mayer gtmeints und bairisches Lehenr.

§. 152, wenn je diese mit dem römischen Formularmesen zusammenhän»

gende und nur einmal in den Quellen vorkommende Bezeichnung auf deut

scht Verhältnisse anwendbar gesunde» werden will.

Z) Usrtm. ?ist«ri», l^usest jurls I!b. I. ^u. 15. 75 -»7?.

z) Erec.Ges. Art. 41—47. 75 -77. S. oben §. 15«. Wenn die Schuld

den Lehcnsherrn nicht verbindet, so kann auf Immission nur mit Ein-

willigung desselben erkannt werden. 6ons. Bübingen«. VIII. «ous. SZ.

Nr. 42—49.

4) Exec.Ges. Art. 48. Utber die Zulässlgkeit des Verzichts s. Bolle«

Comm. S. 95Z. 122Z. Dess. Entwürfe von Gesehen S. 145 f.

5) Erec.Gesetz Art. 75. Gesetz vom 21. Mai 1828. Art. 72. Volley

Comm. III. S. 129« ff. Das Pfandgesetz Art. 49. Nr. Z. scheint zwar

rücksichtlich des Begriffs der vorhandenen Früchte von dem gemeinen Recht

(s. oben §. 1«6 a. E.) abzuweichen. Siehe jedoch Gesetz v. 21. Mai 1828.

Art. 72. Satz 1. v. Volley Comm. Bd. II. S. 1«S9. Note 4. Dessen

verm. Aufs. I S. 175.

S) v. Volley Comm. III. S. 1291 ff. Die nicht eingetragenen Glau»

biger stehe« allerdings den eingetragenen nach. Das. S. 1296.

7) S- §. 1Z5 u. 15».

8) In Hinsicht auf Falllehen s. Er«, Ges. Art. 79. Volley Comm.

II. S. i«26 ff. in Verbindung mit den ständischen Verhandlungen. Das.

S. 1»18. Note 1. «t.

Achter Titel.

Aufhebung des Lehenrechts.

§. 391.

Im Allgemeinen.

Das Lehenrecht hort auf 1) mit dem Untergange der Sache ').

Wenn der Lehensgegenstand nur rheilweise zerstört ist, so bleibt das

Uebrige Lehen 2); 2) durch Aufhebung des Rechts des Ertheilers,

wenn diesem von Anfang a» nur ein widerrufliches Eigenthum an

der Sache zukam 3) durch den Eintritt der Zeit, auf welche,

und der auflösenden Bedingung, unter welcher das Lehen errichtet

war 4); 4) in Folge der V,eränßernng des Lehens in der Eigenschaft

eines freien Eigenthums an einen Dritten, unter Zustimmung sämmt-

licher Lehenspersonen (§. 386). Einfache Beistimmung des Lehens-
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Herrn zu dem Verkaufe oder zu der Verpfändung des Lehens hat im

Zweifel nicht den Zweck, das Lehensverhaltniß aufzuheben; viel

mehr wird hier dasselbe gegenüber von dem neuen Erwerber fort

gesetzt 5). Dieser steht gleich die Ersitzung des Lehens in dieser

Eigenschaft von Seiten Dritter (g. 394) Z 5) bei Vereinigung des

Lehenrechts mit dem lehensherrlichen Eigenthum (Co»s«Ii6stio).

Diese kann erfolgen in der Person des Lehensherrn (§. 392. 394)

oder Lehensmanns (§. 393. 394).

1) Socer cke mo6!s smlttenäi fsu6um ?uk!ng. 1612. klsz>. I. Nr. 47 ff,

2) II. 28. 8. 2.

Z) 5. S«4. Note 8.

4) §. Z«4. Note 7. Ueber die Provislonalbelthming s. oben §. ZS».

5) Nicht norhmendig scheint die Bestimmung des §. 1U4 der Haupt»

Instruction zum Pfondgesetz Absah t.

§. 392.

Insbesondere

t) Heim fall.

Der Heimfall des Lehens an den Lehensherrn (Confolidation im

engern Sinn) setzt voraus eine Eröffnung des Lehens, d. h. einen

der Fälle, wo das vasallitische Recht aufhört und in dessen Folge

daö lehensherrliche Eigenthum frei wird. Hierher gehört 1) der

Abgang derjenigen Personen, welchen das Lehen geliehen worden,

also der Regel nach sammtlicher folgeföhiger Nachkommen des er

st«» Erwerbers, der Mirbelehnten und Vorbelehnten. Hier fällt

vtts Lehen von selbst zurück an den Lehensherrn. 2) Der Verzicht

Ves Vasallen auf das Lehen (resutstio). Hierzu ist derselbe auch

gegen den Willen des Herrn berechtigt '), sowohl zum Besten einer

in der ersten Belehnung ausdrücklich oder stillschweigend begriffenen

Person , als ohne diesen Vorbehalt. Im letzteren Fall hört der Le

hensverband mit allen seinen Wirkungen auf. Werden jedoch wohl

erworbene Rechte der Agnaten durch den Verzicht gekränkt, so steht

diesen eine gleiche Klage auf Widerruf zu, wie im Falle einer nicht

bewilligten Lehensveraußerung 3) Untreue des Lehensmanns

(Felonie). Nicht jede Versäumniß der dem Lehensherren schuldigen

Leheuspflicht begründet den Verlust des Lehens für den Vasallen,
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sondern bloß eine gröbere und in der Regel nur eine vorsätzliche

Verletzung derselben auch tritt jener Verlust nicht unmittelbar

in Folge des Lehensfehlers ein, sondern erst auf rechtskräftiges ge«

richtliches Erkenntniß 4) Durch verbrecherische Handlungen ge-

gen Dritte, welche den Vasallen des Lehens unwürdig machen Wussi.

Felonie) Ietzt tritt jener Verlust nur ein in Folge einer rechts-

kräftig erkannten Zuchthausstrafe Das Folgerecht der Agnaten

und Mitbelehnten wird durch die Schuld des besitzenden Vasallen

uicht verwirkt; vielmehr tritt an die Stelle des letztern der nächste

Lehensfolger Leheusfehler, welche die Entziehung des Lehens

nicht zur Folge haben, werden mit Verweis oder Geldstrafen an-

gesehen Die Klage des Lehensherrn auf Entziehung des Lehens

in den genannten beiden Fällen (3 u. 4.) erlischt binnen Iahr und,

Tag von erlangter Wissenschaft an s)z jedenfalls aber binnen Zo,

beziehungsweise 40 Iahren '"), und durch den Tod des schuldigen

Vasallen ").

« , ?. Ii. Zg. .

2) S. oben §. Z86. Note II u. 12. And.z. B. Eichhorn, Privatr.

§. 24«. nehmen hier eine temporäre Consolidation an und lassen die Re»

vocation der Agnaten erst zu nach ieferirter Lehensfolge.

Z II. 2Z. Die Fälle ergeben sich im Wesentlichen aus dem^Frühe»

ren, namentlich §. Z79. Vgl. Weber, Handbuch IV. S. 7US ff. Nach

einem vvt« »eript« vom I1. Juni 17Z6 findet sich kein Exempel bei dem

württemberg. Lehenhof, daß jemals ein Vasall seines Lehens pr-opter öebit«

tempore n«n t»ct»m re^ulsitionem xrivirt worden scy , vielmehr sey solcher

Fehler auf Gutachten des Lehenhofs den Vasallen entweder condonirt oder

mit einer Strafe von 12 — 15 mehr oder weniger fl. angesehen worden (in

einem Falle v. I. 1806 20 Rthlr.). Nach einem Dccret v. 2«. Oct. 17SS

soll indessen bei allen sich ergebenden Lehenkadnzitäts-Vorfällen, insbesondere

wegen unterbliebener Lehens-Requisition, der Lehenhof in seinem Gutachten ,

den Rigeur der Lehenrechte zu Grund legen, und die Anträge darnach ein»

richten, die etwa mitigirenden Umstände aber lediglich auf die herzogliche

Gnade aussehen.

4) Schwab. Lehenr. §. 76. 78. 81. 82. Loarsäi I. eöictum äo »nnc>

10Z7 bei Pertz legun, II. i>. 59. Weber IV. S. 712 ff. Auch die ver»

botene Lehensveräußerung (§. Z86) macht keine Ausnahme. Gesetzbuch für

Friedberg-Scheer VI. 1. § IS, 16, S7.

5) S. die Fälle bei Weber IV. S. 72«., Zum Theil unrichtige An

sichten hierüber in den Verh. der Abg. v. 13Z9. 29. Sitzung S. 18 u. 19.
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«> Gesetz über die pnvatrechtlichen Folgen der Verbrechen und Strafen

v. ö. Sept. 18Z9. Art. 2 ZZ. Reg.Bl. S. SS«.

7) Schwab. Lehenr. §. 85." a. E. „DeHein ki»r sol dez vater schulde

engelten, da ez selbe nyt schulde anhat, wan daz were wider go^." Anders

nach longobardisch. Recht (!'. II. 24. h. 11. II. 26. §. 17), welches bei der

wahren Felonie eine zeitweise Einziehung des Lehens annimmt u„d die

Dcscendenten in Folge des Fehlers ihrer Ascendenren von der Folge sog«

ganz ausschließt^ womit auch übereinstimmt die östreichische Lehensordnnng

Tit. IS» (Mertens a. a. O. §. 2«6. 211. 2Z8>. Dagegen sagt das Note S

angef. Gesetz Art. 2. Satz 1: „Der Verlust des "Adels (Art. S5. Ziffer 2

des Strafgesetzbuches) hat in Beziehung auf die Succession liuch der »ach

dem Strafurtheile erzeugten Kinder in Lehen keine Folge." Was

heißt dieß? Der strafrechtliche Verlust des Adels und der Verlust des Le.

heus folgen gleichmäßig aus einer rechtskräftig erkannten Zuchthausstrafe.

Daß das Lehen in einem solchen Falle den etwa künftig gebornen Kindern

vorbehalten und deshalb die Privativ» aufgeschoben werden soll, kann der

Gesetzgeber nicht gewollt haben. Der Satz 1 ist daher nur zu beziehen auf

die Snccesstonsfähigkeit überhaupt, welche auch nach Entziehung des Lehens

und dessen Ueberkommung an die Lehensfolger immer wieder zur Frage

werden kann, sofern die nunmehr besitzende Linie ausstirbt und sofort erst

der Linie des Entadelten das Lehen anfällt.

8) Ueber die Strafgewalt, des k. Lehenraths oben §, Z8Z. Pote 2.

S> Schwab. Lehenr. §. 7S u. 78. Vgl. üommel «Klect. jui-i» Kuck.

«Ks. IV, welcher nur die Revocation wegen verbotener Lehensveräußerung

ausnimmt. S. jedoch §. Z86. Note 1«. Anderer Ansicht ist KosentKsI

tr. juris t'euck. csp. 1«. conrl. 59. Nr. Z8. Weber IV. S. 717.

1«) Nach Anal, von §. Z87. Note 11.

II) Gegen 'den unschuldigen Erben kann sie nicht angestellt werden,

Dieß folgt aus Note 7.- Vgl. schwäb. Lehenr. §. 78. 79. „Der sun a»t-

wortet Ayt an dez vater stat in lehen rehte."

§. 393.

2) LehenSeignung (Appropriation).

Der Khensmann erlangt das Eigenthum am Lehen 1) durch

Eigenmach u 11 g (Modification) d. h. durch Ablösung der lehens-

herrlichen Rcchre von Seite des Lehensmanns. In der Regel ist

diese von beiden Seiten freiwillig '). Eine Ausnahme machen jedoch

die bäuerlichen Fall lehen. Diese können auch geg«,n den Willen

des Herrn in reine Zinsgüter ,verwandelt werden durch Entrichtung

Sityschk, Prix,»!. >l, Bk, 14
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einer Loskaufssumme, welche bei Lehett des Staats und der Hof«

' kammer sowie der unter Staatsaufsicht siehenden Körperschaften und

Stiftungen in dem vollständigen Ersatze für die bei dem Antritte

und bei der Verlassung des Guts zu entrichtenden Laudemial- und

Fall-Gebühren, bei den Lehen anderer Gutsherrn aber überdieß in

einer besonderen, gesetzlich zu bestimmenden Entschädigung für die

Lehensherrlichfeit besteht Die Ablbsungsverträge sind der vor

gesetzten Kreisregierung und bei staatskammerlichen Falllehen der

betreffenden Finanzkammer vorzulegen, welche darüber mit jener sich

zu benehmen hat Außerdem ist den Lehensbesitzern gestattet, die

auf den Lehengütern haftenden jahrlichen Abgaben von i fl. Z0 kr.

und weniger, sowie die Theilgebühren, Frohnen und Frohngelder,

Beeten, den Blutzehnten und die Verpflichtung zur Hnndefütterung

nach dem gesetzlichen Maßstabe abzulösen 2) Durch Gesetz

wurden die bäuerlichen Erblehen ohne Unterschied vom 18. Nov.

1817 an aufgehoben und in das vollkommene Eigenthum ihrer Be

sitzer übergegangen erklärt. Die bisher auf denselben ruhenden Ab

gaben, mit Ausnahme der für Dispense und Concessionen, namentlich

bei Trennung des Lehens, angesetzten Taren, welche ganz aufgeho

ben sind, haften forthin als Reallasten auf dem Gute °). 3) Durch

Verlassung des lehensherrlichen Rechts. Auch einseitig kann der

Lehensherr auf sein Eigenthum und die Rechte aus der Lehenstreue

verzichten; aber unbeschadet der aus dem Lehensvertrage ihm oblie

genden Nebenleistungen 4) Durch Untreue des Herrn (Felonie)

d. h. durch mangelnde Erfüllung der lehensherrlichen Verbindlich

keiten , sofern in deren Folge dem Lehensmarn das Eigenthum ge

richtlich zugesprochen werden kann/).

1) Die hergebrachte Eignungsgebühr ist bei Mannlehen V? (Lehens

terz), bei Weiberlehen V?. (Lehensqnart) des Lehenwerths, und nur wenn

der Heimfall höchst unwahrscheinlich, wurde auch schon eine geringere Ge,

bühr durch Uebereinkunfr festgesetzt. Bei den östreichischen Bauerlehen gal-

en sehr hohe Allodisicationstaxen.

2) Zweites Eoict v. I. 1817. Nr. II. §. 1-4. III. §. I— 5. ,(Ges.Slg.

III. S. 454. 455). Die Norm für die Abrösmigsberechnunqen hinsichtlich

der Laudemialgefalle s. in der Ver. v. 1Z. Sept. Z813 (Reg.Bl. S. 5«Z).

Erläuternder Nachtrag v. 2Z. dess. Mts. (das. S. 545). Gesetz v. 2Z. Inn.

t82l (Reg. Bl. S. Z27), Ein Regulativ für die Modification gegenüber

von den Privatgutsherr» ist noch nicht erschienen, vielmehr die Vollzie
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hung des Edicts hinsichtlich der Standesherrn in obiger Beziehung ausgesetzt

Deel, in Betreff Taxis vom 8. Aug. 1819. §. 52 (Reg.Bl. S. S19) und

ebenso in and. Deel. Vgl. jedoch Deel, i» Betr. Waldeck vom 25. August

dess. I. §. 25. (das. S. 5Z2) Rescript v. 6. Jul. 1812 (Reg.Bl. S. 5Zg).

Weis haar, Privatrecht §. 5gZ. Ueber die Falllehen der Gemeinden und

Stiftungen s. noch G R, v. 16, Jul. 181».

5) Zweites Edict a. a. O. Nr. II. §. 5. Ver. v. 1818 a. a O. §. ,5.

Jnstr. für die Finanzkammern v. 182Z. §. 7. (Ges.Slg. XVII. S. 17«).

4) Zweites Edict Nr. llI. §. 6 — 2». Ver. von 1818 a. a. O. §. iZ.

Näheres s. oben 261 f. 268.

5) Zweites Edict Nr. II §. 7- II. Erl. v. 22. Jan. 1818. Reg.Bl.

S. 49. Obige Bestimmungen sind auch den Standesherrn gegenüber nicht

suspendirt; wenigstens beziehen sich die Declarationen wörtlich nicht hier

auf und konnten sich nicht darauf beziehen, da der trsnsitus legsli» öominü

bereits Statt gefunden hat. Weishaa r, Privatr. II. H. 5»4. Volley,

verm. Aufsähe I. S. 207.

6) Z. B. Holzgaben. K. v. Uokkinsun, äe spp^ristione feu<Zi.

Lubiiig. 1751. §. 9. Urtheil des Tübinger Gerichtshofs v. 2«. April 18ZS.

And. Ans. ist Weber, Handb. IV. S. 7Z4. Eichhorn, Privatr. §. 244.

Allein «us II. z8. folgt nichts, da hier die Refutation nur den Vasal

len eingeräumt ist (Z. Z92. Nr. 2).

7) S. oben §. Z84. Weber, Handbuch IV. S. 724.

§. 394.

3) Verjährung.

Durch Verjährung kann der Lehensverband auf mehrfache Weise

aufgelbst werden: 1) mittelst Ersitzung des Lehens in der Eigen

schaft eines Allods von Seite Dritter. Hier entscheiden die gemei

nen Grundsätze von der Eigenthumsverjährnug 2) Mittelst Er

sitzung des lehensherrlichen Eigenthums von Seite des Lehensmanns.

Auch hier genügt es, unter der Voraussetzung, daß wirklicher Ei

genthumsbesitz und ein gerechter Grund desselben vorhanden ist, an

der ordentlichen, in Ermanglung des letztern aber an der außeror

dentlichen Ersitzungszeit Die unterlassene Leistung der Lehens

dienste oder Abgaben begründet übrigens noch keinen Eigenthnms-

besitz an dem Lehensgegenstand; wohl aber kann die Freiheit von

jenen Lasten besonders ersessen werden Endlich kann 3) auch die

Freiheit des lehensherrlichen Eigenthums von dem darauf haftenden

Lehenrecht binnen Z« Iahren ersessen werden 4) Vorausgesetzt

14*
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i

wird hiebet, daß der Vasall die ganze Zeit hindurch das Lehen we

der besessen, »och Ansprüche darauf gemacht hat.

1) S. §- 292. Anderer Ansicht ist mit Rücksicht auf r. II. 4« u. S5.

SoeKmor, pri»«. juris ieuck. §. 272. Z69 a. E. Weber, Handbuch des

Lehenr. Bd. IV. S. 7Z6. Eichhorn, Privatr. §. 258, welche mider den

Lehenshexrn nur die unvordenkliche Verjährung zulassen. Auf den Fall

einer vorausgegangenen verbotenen Veräußerung beschränkt die letztere

Struben, rechtl. Bedenken Th. II. Nr. 106 (Ausg.^v. 1788). S. jedoch

oben §. Z86. Note 11 u. 12. Andere Ansichten s. bei Dalwigk, prakt.

Erört. Nr. 4. Hage mann, prakt. Erört. Bd. VII. S. Z78.

2) Nach schwäb. Lehenr. §. S7 genügte sogar ruhiger Besitz von Jahr

und Tag. Jetzt entscheidet die Analogie der römischen Eigenthumsverjäh-

rung. S. Eichhorn, Privatrecht §. 244, welcher jedoch in Ermanglung

eines justus tltulus nur unvordenkliche Verjährung einräumt. Die Meisten

lassen dagegen nur sojahrige Ersitzung zu. LoeKmer, pr'mrip. §. ZS9.

Weber a. a. O. S. 7Z4. Gegenüber vom Staat und einigen Andern sind

zur Ersitzung 40 Jahre erforderlich §. 292. Note 14.

Z) §. 257. Nr. s.

4> Nach Anal, von §. Z«4. Note lu. KosentKsI, trsct. juris leuä.

osp. VI. concl. 8Z. Andere, namentlich Struv, s^nt. juris teuck. «sp. 15-

Z. IVr. 4. I,. 8oKmi6, prsesvr. seuäsll sv<zuisitivs, ?eus 1758, §. 2S

geben der Verjährung keine Wirksamkeit gegen die Agnaten und fordern '

daher gegenüber von einem jeden derselben von dem Augenblicke der defe-

xirten Lehensfolge an neue Verjährung.

Fünftes Kapitel.

Vom Erbbaurecht e.

§. S95.

Begriff und Natur.

Erbbaurecht (emplyreusi«, Erbzinsrecht, Erbmeierrecht) ist das

erbliche Recht, ein fremdes Grundstück (Erbzinsgut, Erbmeiergut)

gegen eine jahrliche Abgabe (Erbzins, osnon) ') landwirthschaftlich

zu benützen und dessen Früchte sich anzueignen. Nur eine unbe

wegliche, landwirthschaftlicher Benützung unterworfene, Sache, nicht

auch ein bewegliches Vermdgensstück oder ein Gebäude kann als
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hauptsachlicher Gegenstand dieses Rechts gedacht werden 2). Der

Berechtigte wird Grundholde, Erbzinser, Erbmeier (empK^teuts) ,

der Eigenthümer Grundherr, Erbzinsherr (äominus) genannt. Schon

m dein älteren einheimischen Recht kam ein solches, von dem Lehen

verschiedenes, Rechtsverhältniß vor und wenn .gleich seit Auf

nahme des römischen Rechts dieses auch hierin vielfach berücksich

tiget und namentlich bei geistliche« Herrschaften zuweilen darnach

verliehen wurde , so sind doch besondere Abweichungen nicht ausge

schlossen. Vielmehr ist überall, wo ein solches Verhältniß vor

kommt, dieses zunächst aus den besonderen Leihebriefen, sowie aus

dem örtlichen Herkommen und den Lagerbüchern, und, wenn diese

keinen Aufschluß geben, aus der gemeinen Natur der Emphyteüse zu

beurtheilen Das Wesen des Erbzinsguts besteht nicht in dem

Aufheben eines Zinses, welcher auch bei eigenen Gütern vielfach

vorkommt 5), sondern in dem von dem Eigenthume gerrennten erb

lichen Baurechte des Besitzers (äominiuW utile), wofür jener Zins

als Gegenleistung eintritt Von dem Lehenrechte unterscheidet

sich dieses Baurecht wesentlich dadurch, daß eine Verpflichtung zur

besonderen Treue und daher auch eine Erneurung dieser Verpflich

tung durch den Erben dabei nicht Statt findet

1) Nicht nothmendig besteht der Zins in Geld; auch Früchte, Vieh

kommen vor. Hohenl. Landr. Th. III. Tit. 8. §. L. Vgl. oben S. 2S6.

2) Das ähnliche Benühungsrecht an Gebäuden (F. Z98) ist hiermit

nicht zu verwechseln. S. Loveeji, ius «ontrov. IIb. VI. tK. Z. qu. Z

(wiewohl die dort angeführten rechtlichen Verschiedenheiten nicht durchaus

begründet sind). Buri, Abhandl. v. Bauergütern (Erläut. des Lehenr.

Abth. II. oder 4. und 5. Forts.) S. 574. Anderer Ansicht ist Thibaüt,

Pand. §. 776.

Z) Spangenberg, die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf

alte Urkunden. Heidelb. 1827. Abth. 1. S. Z75 f.,

4> Hierfür kann dann die Analogie des römischen Rechts allerdings

benutzt werden. Buri, Abhandl. von den Bauergütern S. 184. Vergl.

Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 2S9.

S) S. §. 2Z9. Gesetzbuch für Friedberg-Sch'eer s. Hauptst. 1. Titel.

§. 4Z f. Im Zweifel ist für ein „schlechtes" Zinsgut zu vermuthen. «inä.

<zuse«t. I«r. wm. II. esp. 1. S. jedoch Buri a. a. O. S. 111 f.

«) Hohenloh. Landr. Th. III. Tit. 8. §. 1. Ueber die Erblichkeit als

Merkmal der Dinglichkeit s. Eichhorn, Privatr. §. 2S9.

7) Zuweilen wird auch das Erblehen Erbzinsgnt genannt, z. B. angef.
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Gesetzbuch §. t7 a. a. O. und umgekehrt. Auch die Erbzinsgüter im Ho<

henlvhischen waren ursprünglich Lehen, werden aber in dem hohenl. Landr.

Th. III. Tit. 8. und in der Praxis subsidiär nach den Grundsätzen von der

Emphyteuse beurtheilt.

tz. 396.

Rechrsverhälrniß.

Der Erbbauer hat zwar kein wahres Eigenthum, wohl aber

ein dem Eigenthnm sehr nahe kommendes dingliches Recht auf die

Sache Namentlich kann er 1) die Sache nebst Znqehörde be:

sitzen und der rechtlichen Besitzschutzmitrel sich bedienen. 2) Die

selbe auf jede wirthschaftliche Weise ohne „Abschleif" benützen und

alle Früchte durch Trennung sich zueignen Weiter hat er 3) die

Befugniß zu gerichtlicher Vertretung der Sache gegenüber von Drit- '

ten, insbesondere zur Anstellung der Vindication '2). Auch kann er

4) über sein dingliches Recht unter Lebenden oder von Todes we

gen zu Gunsten eines tüchtigen Nachfolgers verfugen '); g) die

Sache unbeschadet des grundherrlichen Eigenthums verpfänden und

mit Dienstbarkeiten belasten ^); 6) sein Recht auf seine Nachkom

men im gewöhnlichen gesetzlichen Erbgange übertragen °). — Da

gegen hat er das Gut in baurechtlichen Ehren zu erhalten ?) , dem

Gutsherrn den Grundzins zu rechter Zeit abzuliefern, und eine ein

tretende Veränderung in dienender Hand demselben anzuzeigen. Die

Zustimmung des Gutsherrn zur Veräußerung oder Trennung der

Sache ist nicht erforderlich ^) ; wohl aber haben im letzteren Falle

die Theilnehmer einen Zinstrager aufzustellen, durch welchen der

Erbzins aus einer Hand an den Herrn entrichtet wird Auch

hat der auswärtige Erwerber für die Aufnahme auf das Gut einen

Handlohn (lauäemium, Bestehhandlohn, Bestandgeld) im Zweifel

von '/so des Lehenwerths an den Lehensherrn zu entrichten '"). Eine

gleiche Verpflichtung des gesetzlichen Erben (Sterbehandlohn) oder

die Verbindlichkeit zu Entrichtung eines Falls (Hauptrechts, Best

haupts) oder Abfarthgeldes ist nicht zu vermuthen ").

1) S. §. 285. D nuker, in der Zeitschr. für deutsches Recht Bd. ll.

S. 201. /

2) Kreittmayr, Anmerk. zu dem Lock. Lsv. Th. IV. Kap. 7. §. t.

Gesenius, Meierrecht Bd. II. S. 1Zg. Auch eine Aenderung der Wirth-

schaft zu jenem Zwecke ist ihm erlaubt. Ke«K, Ss jur« empKvteutica c«,p, s.
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H. «. U«ks«Ker, princ. juris o!v. §. 1U42. Auf den Schah hat er dage»

gen keinen Anspruch. Buri, Abh. von Bauergütern S. 1S8. And. Ans.

bei Glück, Comm. Bd. VIII. S. Z98. .

Z) Thibaut, Pand. §. 777. Eichhorn, Privatr. §. sZg.

4) Glück a. a. O. S. 4«I. ^

5) Glück a. a. O. S. Z99. And. Ans. ist Buri a. a. O. S. 17«.

S) Buri a. a. O. S. 178. «oksvker I. c. §. igz1.

7) Eine Verpflichtung zur Verbesserung ist auch nach römischem Recht

nicht zu vermuthen. v. Buchholz, Versuche S. 2«1 f. Mühlenbruch,

Pand. §. s««. , .

8Z L. IV. S6. eo»st. Z Anders nach dem hoheul. Landr. a. a. O. F. Z.

S. jedoch ll. Edict v. I. 1817. Nr. II, §. g. Dccl. in Betreff Hohenlohe

v. I. 1825. §. S7, wo jedoch die hergebrachten Comesslonsgebühren vorbe

halten sind. Die gemeinrechtlichen Ansichten s. bei Buri a. a. O. S. iig.

Kreittmayr a. a. §. 12. Glück a. a. O. S. 44«. Das Einstands

recht des Gutsherrn ist aufgehoben durch das Gesetz vom 2. März 1815.

Reg.Bl. S. 79. II. Edict v. 1817. Nr. II. §. 8.

9) Buri a. a. O. S. 178. Ueber die Einrichtung der Tragereizettel

s. Wekherlin in Bäuerlens Taschenbuch für württ. Schreiber, von 1799.

S. 97.

1«) «. I. c. v. B eck, von Abschoß, Nachstener und Handlohn (2. Aufl.

Nürnberg und Frankfurt. 1749). Th. II. Kap. 1. «b», s. Kleber die Ver

schiedenheit des Handlohns s. das. «bs. i - 4. Buri a. a. O. S. 178 f.

Kreittmayr a. a. O. §. XI. Im Fränkischen besteht derselbe gewöhnlich

in 5 Procent. 8«Kneiät, Se IsuSemi« §. Z7, Nicht der Abgehende hat

den Handlohn zu entrichten , sondern der Aufziehende. Hohenl. Landrecht

a. «. O. §. 4. dsrp««v, j«r!spruä. kor. ?. II. «onst. Z9. äek. ZZ Buri

S. 191. Auch bei bloßen Zinsgiitern kommt der Handlohn vor; doch ist

hierfür nicht zu vermuthen. Sclmeiät I.e. § 24, Ueber die Ablösbarkeit

der Laudemien f. II. Edict v. 1817. Nr. III. §. 1 f. Oben §. ZSZ. Note 2.

11) Buri a. a. O. S. 2«8 f. Kreittmayr a. a. O. §. XI. Nr. s.

Glück a. a. O. S. 487- 49«. S, jedoch hohenl. Landr. a. a. O. §. 4 ff.

§. 397.

Entstehung nnd Ende. , .

Vermöge des Verbots der Auflegung neuer Abgaben (g. 256)

kann nun auch das Erbbaurecht nicht mehr neu gegründet werden ').

Wohl aber kommt dasselbe in Folge früherer Verleihungen, nament

lich auf Gemeinde- und gutshenlichen Gründen häufig vor ; und es

fragt sich daher nach dem rechtlichen Enrstehungsgrunde des Ver
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hältnisses. Dieses beruht regelmäßig auf gutsherrlicher Verlei,

hung. Grund dieser Verleihung aber kann seyn 1) Vertrag (cor.-

trsctus empKiteutiosrius) ; doch überträgt dieser nicht unmittelbar

das dingliche Recht auf den Grundholden; vielmehr ist dazu weiter

erforderlich die Uebergabe des Guts, gewöhnlich mittelst des aus

gefertigten Erbzinsbriefs 2) Letztwillige Verordnung. Auch

hierin liegt vor der Hand nur ein Grund zur Errichtung des Erb-

baurechts, welche erst erfolgt durch die Verleihung 2). Außer der

Verleihung kann auch durch Ersitzung das Erbbaurecht begründet

werden, und zwar binnen derselben Zeit, in welcher das Eigenthum

ersessen wird — Das Recht geht verloren 1) durch Untergang

der Sache; 2) Vereinigung der Rechte des Grundherrn und Bauern

in einer Person; 3) beiderseitige Einwilligung; 4) Verlassung des

Guts von Seite des Bauern 5); 5) zur Strafe, wenn dieser das

Gut in Abgang bringt oder den Zins mehrere Iahre lang hindurch

arglistig oder aus grober Saumseligkeit nicht abgetragen hat; je

doch erst auf gerichtliches Erkenntniß °); g) durch Verjährung, sey

es, haß der Gutsherr die Freiheit seines Ei'genthums zurück, oder

der Grundholde das letztere hinzu erwirbt^), oder daß endlich eiu

Dritter das Gut in der Eigenschaft eines freien Allods ersitzt —

1) Ausgenommen sind jedoch wohl Güter, welche herkömmlich auf diese

Weife verliehen werden. Aufgehoben sind die bereits bestehenden Erbbau

rechte nicht durch das II. Edict vom I. 1817. Nr. II., da hier bloß von

Erblehen die Rede ist.

2) e«a. «»vsricu» «v. Th. IV, Kap. 7. §. 5. Wesentlich' ist jedoch

dieser Brief nicht. <^««vei! jus controv. lib. VI. tit. Z. qn. 2.

Z) Vgl. Kreittmayr, Anmerk. zu dem Loci. Lsv. Th. IV, Kap. 7.

§. l. u. II. Nr. Z. And. Ans. ist Buri a. a. O. S. IS5.

4) S. oben §. 292. Buri a. a. O. S. 166. .

5) 8«KiIter Lxercit. scl ?sn<Z, Vsr. 16, §. 9 ff. Buri S. 229

6) Hohenlol). Landr. a. a. O. §.2. B u r i S. 247. Kreittmayr

a. a. O. §. 18. Ueber den Abschwand (Abschleif) s. das. §. 8. Nach Buri

a. a. O. S. 2ZS f. genügt es, wenn bei kirchlichen Emphyteusen 2, bei

weltlichen s Jahre hindurch der Zins nicht entrichtet worden, auch bei dem

Unvermögen des Bauern. And. Ansicht ist hohenlok. Landrecht o. a. O.

I^e^ser Neöitt. »pec. 1«Z. m«6, 2. Vgl. Thibaut Pand. §. 78».

7) Vgl. 5. Z0Z. Note IS u. 18.

S) Note 4.
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Sechstes Kapitel.

Von dem Platzrechte.

§. 398.

Das Platzrecht (Grundrecht, Flächenrecht, Zimmerrecht, super-

Lvie«) ist die erbliche Befugniß, einen Raum (Platz) auf dem Grunde

eines Andern, abgesehen von dem Fruchterzeugnisse, gegen einen

Grundzins zu benützen Der Fruchtgenuß als Nebensache ^)

wird durch diesen Begriff nicht ausgeschlossen; ist aber das einge

räumte Recht zunächst auf Hervorbringung von Früchten gerichtet,

so kann nicht von einem Platzrechte, sondern nur von einem Erbbau

rechte die Rede seyn (g. Z95). Am häufigsten ward das Platzrecht

früher errichtet zum Zweck der Aufführung eines Gebäudes auf frem

dem Boden 3), namentlich auf herrschaftlichem Grunde oder auf der

Gemeinde -Allmand. Da nämlich das Eigenthum an Grund und

Boden auch die damit verknüpften Baulichkeiten nach sich zieht

so kann ein Verfügungsrecht über diese nur erworben werden durch

vertragsmäßige Einräumung von Seite des Grundherrn, welcher die

Ersitzung binnen bestimmter Zeit (prsesor. äeLnits) in ihren Wir

kungen gleichkommt. Der Umfang des Rechts richtet sich nach der

Absicht des ursprünglichen Vertrags und der Natur der dadurch ein

geräumten Benützung. Das Recht in die Tiefe zu bauen, nament

lich ein Fundament in dieselbe zu setzen, einen Keller zu graben, ist

nicht ausgeschlossen S), vielmehr bei einem Wohngebäude der Regel

nach inbegriffen. Durch den Untergang des Gebäudes hört das

Recht nicht auf; vielmehr kann nun ein neues an die Stelle gesetzt

werden. Im Uebrigen finden ganz dieselben Grundsätze Statt, wie

bei dem Erbbaurechte. Ein Platzrecht kann daher jetzt nicht mehr

gegen einen Grundzins errichtet werden °), wohl aber eine Dienst

barkeit (§. 296).

I) Andere Begriffsbestimmungen s. bei I.suterKacK doli. ?snS. lib.

XI.III. t!t. 8. §.4. Buri o. a. O. S. 57«. Beck o. a. O. TH.II. Kav. 2.

«b«. 6. Kreittmayr, Anm. zum bair. Codex Th. IV. Kap. 7. §. z4 ».

25. Nicht uothwendig besteht der Zins in Geld. I^evs«r, Alodltt. »pe«.

5»s. h. 11. And. Ans. ist Lauterbach I. o. 2Z.

14 K
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2) 3. B. ans einem Küchengarten , der mit auf dem eingeräumten

Hausplatz angelegt worden.

Z) Wesentlich ist dieß keineswegs; auch bereits vorhandene Gebäude

wurden auf obige Weist überlassen, z. B. Badstuben, Trinkstuben. Eben

so konnte ein Raum zu anderer Benützung, z. B. als Bleiche, verliehen

werden.

4) Schwab. Landr. §. Z72.

5) I^eyssr I. «. §. 2. And. Anficht Kreittmayr a. a. O. Nr. t.

Unter Umständen kann jenes Recht sogar allein begriffen seyn ; z, B. wenn

jemand sich das Recht erwirbt, unter dem Boden des Andern sich einen

Keller zu graben, Fossilien daselbst zu suchen. '

S) Nach dem Gesetz in Betreff der Beeten vom 27. Octbr. 18Z6. 5. 7

(Reg. Bl. S. 549) findet zwar die herkömmliche oder lagerbuchmäßige

Auffegung von Abgaben auf neue Gebäude auch »ach erfolgter Vollziehung

jenes Gesetzes in einer Gemeinde immer noch Statt, wenn und so weit

solche als Ersatz für eine Abtretung oder Leistung von der berechtigten

Grundherrschaft gegen den Bauenden anzusehen sind; allein dieselben wer

den sogleich nach dem 2ofachen Jahresbetrag in <ein vom Gebäude-Eigen»

thümer zu bezahlendes Ablösungscapital verwandelt. ^



Fünftes Buch.

Von den persönlichen Rechten,-,.,

! (Forderungen.) , .-. - z

' - '. ^ ^ ...1)6

« 599 ' ' ^' ' !

Einleitung.

Der Unterschied zwischen persönlichen und dinglichen Rechten

(§.92) ist nicht in dem berechtigten Subjecte zu suchen: denn auch

die persönlichen Rechte (jurs »6 rem) sind im Zweifel nicht auf KK

Person des ersten Berechtigten beschränkt, sondern in dem Rechts-

objecte. Gegenstand des (objectiv) dinglichen Rechts (jus in rö)

ist nämlich eine Sache (g. 280), Gegenstand des persönlichen

Rechts eine Handlung. Da unn eine Handlung unr von einer

Person ausgehen und gleichfalls nur gegen diese Person das Recht

selbst gerichtet seyn kann, so erklärt sich damit die Bezeichnung:

persönliche Rechte, welche nicht activ (wie bei den Personenrechten)

sondern passiv zu nehmen ist. Anschaulicher wäre es, von persön

lichen Äer Kindlichkeiten zu reden: denn in der Verpflichtung

einer bestimmten Person beruht das Wesen des persönlichen Rechts.

Die persönlichen Rechte werden auch Forderungen und Ob

ligationen genannt, sofern der Inhalt des persönlichen Rechts

stets eine Forderung (§. 400) ausmacht, welcher hinwieder eine Ver

bindlichkeit (Obligatio) auf der andern Seite entspricht ; allein man

vergesse nicht, daß es auch (passiv) dingliche Forderungen oder viel

mehr dingliche Obligationen gibt, welche wir unter dem Namen

„Reallasten" kennen gelernt haben (§. 2dS): Will man daher nicht

persönliche und dingliche Forderungen unterscheiden, und beide

in der gegenwärtigen Lehre begreifen, was unpassend scheint,, so

bleibt nichts übrig, als die Bezeichnung: „persönliche Rechte"

beizubehalten und hierunter lediglich die sogenannten Forderungen

abzuhandeln ,« , „ , .,..,, ^-,^ -.-„

Rryscher Priv.R. II, Bd. !6
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Erstes Kapitel.

Von den persönlichen Rechten oder Forderun?

gen im Allgemeinen.

Begriff.

Persönliches Recht oder Forderung im gewöhnlichen Sinne ist

die Befugniß einer bestimmten Person auf die Handlung einer an

dern. Da ursprünglich niemand für den Andern zu handeln hat,

so sezt der Begriff der Forderung voraus eine besondere Verbind

lichkeit, d. h. die Verpflichtung einer bestimmten Person zu einer

Handlung gegen eine andere. Ieder Forderung steht eine solche

Verpflichtung gegenüber; allein nicht jede Verpflichtung kann mit

einer Klage verfolgt werden, sondern blos diejenige, welche den

positiven Vorschriften gemäß eingegangen ist (bürgerliche Ver

bindlichkeit) ; wenn gleich auch in Fällen, wo die Klagbarkeit aus

geschlossen ist, der Schuldner das einmal Gezahlte in der Regel

nicht zurückfordern kann, wofern nur ein factischer Grund der Ver

pflichtung vorhanden (natürliche Verbindlichkeit) und dieser in

den Gesetzen nicht ganzlich verworfen ist ^). Eigenthümlich ist dem

württembergischen Rechte, daß einzelne an sich persönliche Be

fugnisse, namentlich auf Erwerbung oder Wiedererlangung einer

unbeweglichen Sache, durch Vorbemerkung in den öffentlichen Büchern

dingliche Wirkung erlangen können ^); wodurch jedoch im Uebri-

gen die Natur jener Rechte nicht verändert wird.

1) A. D. Weber, system. Entwicklung der Lehre von der natürlichen

Verbindlichkeit, 4. Ausg. Schwerin und Wismar 18«s. §. 42. Vgl.

Reinhardt, von der Verbindlichkeit im Allgemeiuen und von dernatürl.

Verbindlichkeit insbesondere, Stuttg. 1827. Roßhirt, Zeitschrift Bd. I.

S. 12Z ff.

z) S. oben §. 2«. Ueber den Grund dieser Einrichtung s, Volley,

Vomm. z. PfoudgeseHe Bd. I. §. 28.

, §.401. ,,^. ^,i'Z'j ,

Bon den Subjecten persönlicher Rechte und Bevdrndlich-

^- keiten. .,, ^.

Bei der Forderung kommen zum mindesten zwei Personen vor:

ein Berechtigter und ein Verpflichteter; jener heißt Gläubiger,

ei
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dieser Schuldner. Es können aber auch bei einer und derselben

Forderung mehrere Gläubiger und hinwieder mehrere Schuldner

betheiligt seyn. Im lezteren Falle ist der Regel nach der einzelne

Schuldner nur zu einem verhälrnißmaßigen Antheile (pro rst«) ver

pflichtet^); ausnahmsweise ist jedoch jeder für das Ganze (in «oliäu«)

verbunden (obligatio ««rresli«) 2) z 1) vermöge der Natur der Sache

wenn der Gegenstand der Schuld selbst nicht theilbar ist und daher

von Einem allein geleistet werden muß, z. B. eine einzelne Dienst

leistung 5); 2) vermöge Vertrags, wodurch Mehrere sich samt und

sonders verbindlich gemacht haben ; 3) vermöge lezten Willens,

wodurch mehrere Erben solidarisch mir einem Legate beschwert wor

den sind°); 4) vermöge der Gesetze, welche in einzelnen Fällen

mehrere Mitschuldner je für das Ganze verbindlich machen, z. B.

wenn Mehrere zusammen ein Verbrechen begehen und dadurch zum

Schadensersatz verbindlich geworden sind °). In allen diesen Fällen

kann jeder der Mitschuldncr auf das Ganze belangt werden; doch

gestattet die Praxis dem auf das Ganze belangten Schuldner, mittelst

der Einrede der Theilung (beoeiicium 6ivisioni«) erst die Ausklagung

der übrigen in Hinsicht auf ihren Antheil zu verlangen, wenn diese

nicht mit Schwierigkeiten verbunden ist noch die Correalverbind-

lichkeit aus einem Verbrechen ^) oder aus einer Handels °) - oder

Wechselschuld herrührt. Durch Belangung des einen Mitschuld

ners, wofern solche erfolglos ist, verliert der Gläubiger die Klage

wider die übrigen nicht. Dagegen werden durch Bezahlung von

Seite eines der Schuldner die anderen von der Gesamtschuld be

freit. Doch bleibt dem Bezahlenden der Rückgriff gegen dieselben

in Hinsicht auf ihren Antheile , ' ' ''-

1) v. XI.V. 2. kr. t u. 2. , . .!

S) Näheres über Correal-Verhältnisse I. ^. ?roinms»n äs eorresl!'

«Kligslione, rubmgse 1677. Ribbentrop, zur Lehre von den Correal-Ob-

ligationen, Gött. 18Z1. v. Schröter in d. Zeitschr. für Civilrecht und

P«zeß, Bd. VI- »r. 12. . «-., , ,- - .- ,, , ,-.-,)- , ..-

Z) v. XI.V. 1. kr. 2. tz. 2. , , '''>,.', /

4) v. XI.V. 2. kr. 9 xr. 1^ 17. kr. 1S2. pr. Serger de«, juris I^ib, !v,

ör. Z tK. 4. ». s. Trützschler, Anmeisg. zu Abfassung rechtl. Aufsätze

I. Hptabth. Z. Hptst. §. 16. UokscKer prin«. h. 2«Z«. , , ,,

5) v. I. «. Glück, Paud. Comm. Bd. IV. S. 5,Z und S16.

15 *
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,,,«) v. IX. 2- tr.,«^. h, 2. I.ezserMeM. ,p. 112. meä. 1. Glück «. «. O.

S. 5ä7. 51». Ueber andere Falle a» den betreffenden Orten.

7) Gl ü ck a. a. O. S. 527. , ,. ,,.,,.,,

8) WernKer OKserv. ?. VIll. «Ks. 45si. ,

'«) Q»«t«rK»eK ««II. r«„ck- I!K^ 45. tit. 2 Z. 25,

" i«) Leipziger WO. §, 15.

'' ' ' ) ,' ä«2. ,

,--,. Gegenstand. , im Allgemeinen.

,,,, iDer unmittelbare Gegenstand einer Forderung ist immer eine

positive oder negative Handlung, d. h. entweder eine Leistung

oder eine Unterlassung. Der mittelbare Gegenstand kann zwar eine

Sache seyn; allein das Forderungsrecht selbst geht nicht direkt auf

die Sache, sondern auf die Leistung derselben. Gegenstand der

Leistung kann nämlich seyn ein bloßes Thun (Dienste) oder das

Geben einer Sache. In besonderen Betracht kommt hier das G e l d

als das allgemein gültige Tauschmittel und zugleich das Maß des

Tauschwerths aller übrigen Sachen. Gewöhnlich versteht man

darunter nur das gemünzte Geld; zum Geld im weiteren Sinne

gehört aber auch das Papiergeld, welches jepoch in Württemberg

keinen Zwangskurs genießt '). Im Zweifel ist die Forderung einer

Geldschuld auf gemünztes Geld gerichtet, und zwar im Nominal-

werthe ohne Rücksicht auf seinen inneren Werth oder bestimmte

Sorten oder Stücke; doch kann dem Gläubiger nur die Annahme

landläufiger Münze ^) und die Annahme von Kreuzern und noch

kleineren Stücken nicht über den Betrag von 25 fl. zugemuthet wer

den ^). Ist die Forderung nicht blos auf einen Gegenstand (ein

fache Forderung) sondern auf mehrere zugleich gerichtet (mehr

fache Forderung), fo fragt es sich: ob verbindungsweise (co

pulativ), d. h. so daß die verschiedenen Gegenstände samt und sonders

zu fordern sind oder wahlweise (alternativ), .d. h. so daß die

Forderung nur auf den einen oder den andern gerichtet ist. Im

lezreren Falle hat im Zweifel der Schuldner die Wahl zwischen den

verschiedenen Gegenständen (s. g. tsoults« slternstivs) ^z, außer roenn

das Wahlrecht dem Gläubiger besonders zugestanden worden °) oder

wenn der Schuldner in Verzug kommt, wo dasselbe von Rechts

wegen auf den Gläubiger übergeht ?). Hat jedoch dieser einmal

gewählt und die Klage auf den einen Gegenstand gerichtet, so hört

damit sein Wahlrecht auf, und die Forderung wird eine einfache
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t) Der Antrag des Kanzlers v.Wächter aufAusgabe von Staatskassen»

Billets im Gesammt-Betrage von 5 Millionen wurde von der 2. Kammer

verworfen. Berh. der Abg. v. !8Z«. 78. Sizg. S. 25—57. !

2) Verschieden davon ist der Verkehrs - (Curs-) Werth, welcher bei kauf

männischen Zahlungen in Gold und gröberen Sitt>erstilcken zu Grund gelegt

wird.,, ... . ,. ', - , ^ ... , -!., ,,

Z) Vgl. die zwischen den süddeutschen Staaten des Zollvereins getroffene

Vereinbarung in Münzsachen v. 25. Aug. t8Z7. Regbl. S. 579-^-58».

«) Reichsmünzordnung v. iZZ9. §. ill. Reichsabschied v. 1576. §. 76.

5) v. XVIll. 1. kr. Z4. h 6. XXttjk. Z. kr. t«. h. 6. XI.V. 1. kr. ,58

Vgl. Überhaupt liurrsr <Io «bligstlsn« »Itern«iivs ?„b. 1S8S Zim-

met n im, Archiv f. civ. Praxis Bd. I. Rr. 2Z., .' ^ ^ ^'1>n ° ,!,!,,'! <

6) « XX«l. Z kr. 1«/ §. Ä^xm«/«^ kr. t'ts. pr.'-'-''U-,' '"'^

7) v. XIU. 4. kr. 2. §- Z-' XliVl/'Z. kr. 57 pr.

8) v. XI.V. I. kr 112 pr.

„.,-, - §. 4«Z. .,

». Von Haupt» und Nebenforderungen; insbesondere Zinsen. «) Begriff

, / ., und Gründe der Zinsforderung»- - ,,

Außer dem nächsten und hauptsächlichen Gegenstand einer For

derung können auch Nebentheile (Accessionen) derselben vorkommen,

welche um der Hauptforderung willen erwachsen und mit dieser zu

gleich zu entrichten sind. Dahin gehören namentlich die Zinsen

(usurse), d. h. diejenigen persönlichen Forderungen, welche dem

Gläubiger einer Summe vertretbarer Sachen (Hauptsumme, Grund

stock) für den entbehrten Gebrauch derselben nach Verhältniß der

Hauptforderung zustehen. In den beiden ersten Landrechten war,

übereinstimmend mit dem kanonischen Recht und dem Freiburger

Stadtrecht, das Zinsenehmen bei Strafe verboten; auch im Falle

des Verzuges konnte der Gläubiger blos das gerichtlich zu ermes-

sende Interesse fordern^). Das neneste Landrecht gestattetik zwar

dem Gläubiger im Falle d^s ^Verzugs 5 vom hiWeri zu nehmen

(Verzügszinse), nicht alM/auch, für die Zeit des zjarlehens ,ftlbst

Zinse (Berttagszinse) anzu^edingen oder zu nehmen^. Doch «an

auch biß bald darü«1f -WMhr." '^Jezit/ ^ eiiisteht die ' Zinsverbknd-

lichkeit: H) Vmch Vertrag ^ u n d " l e z t i« ,Wl l l e K - (bWunMe

Zinse). Eine Vermuthung für ein gültiges Zinsversprechen gcht

daraus hervor, daß der Schuldner längere Zeit hindurch den Zins
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aus «iner schuldigen Hauptsumme entrichtet hat *). L) Vermöge

allgemeiner Grundsatze (gesetzliche Zinse) 1) durch Verzug in Ab

tragung einer gültigen Hauptschuld. Eine besondere Bestimmung

enthält das Ausschreiben v. 6. Nov. 1736 hinsichtlich des Verzugs

gegen Handelsleute und Handwerker, falls solche für Waaren oder

Arbeitslohn etwas zu fordern haben. Gegen diese ist man im Ver

zuge, wenn die Forderung nicht binnen eines halben Iahrs vom

Empfang der Waaren, beziehungsweise von geleisteter Arbeit an

befriedigt wird, falls nicht ein früherer oder späterer Termin ver

tragsmäßig festgesezt oder vor Ablauf der 6 Monate eine Klage

erhoben worden 6). Dem Verzuge (g. 136) steht gleich: 2) wenn

jemand fremde Gelder in eigenen Nuzen verwendet^), oder über

haupt dem Eigenthümer den erlaubten Gebrauch derselben entzieht'),

3) wenn der Verwalter fremden Vermögens die Eintreibung

und zinsbare Anlegung anvertrauter Kapitalien vernachläßigt

Ferner ist zur Zinsenzahlung verbunden: 4) derjenige, in dessen Nuzen

fremdes Geld verwendet worden 5) der Käufer einer Sache,

wenn ihm die Sache übergeben und der Kaufpreis nicht unver

zinslich angeborgt ist >°). 6) Wer rechtskräftig zur Bezahlung einer

Schuld an einen andern verurrheilt werden "). Die gesetzlichen

Zinsen können nach völliger Tilgung der Hauptschuld nicht nach

gefordert werden, wenn sie nicht bei Annahme derselben vorbehalten

sind Dagegen kann der Gläubiger, wenn er durch den Verzug

feines Schuldners (Nr. 1—3) einen größeren Nachtheil erlitten,

diesen ersezt verlangen "). Dir römische Bestimmung, wonach die

allmäligen Zinsrückstände den Kapitalbetrag nicht übersteigen dürfen,

ist bei uns nicht anwendbar ^), wohl aber das Verbot der Zinsen-

vervielfaKigung (^»stacismus), d. h. der Forderung von Zinsen aus

Zinsen «). , - ". -

' . - i ' - ! !?Y -.- - . -' ,.:-;-./,' in

1)^ Zum Unterschiede von den Grundzinsen S. 266. . ,

H Hes.Slg. Bd. IV. S. 29«. h. Wir ,,se§en «. Z, U. »»«Km,x jus

^««1 ?r«t. lid. V. tis. ,t9^. Freiburger Stadtrecht v. 152«. Traktat » tit- 1.

^ Wie der sumig :c. Z^on gelyhner barscher :c.

, Z), LR. U. 1,, 5. Wächter württ. PrivaK . 7k. «.,««. A97. And. Ans.

sind Griesinger Comm. Bd. I. S. 1H. (wo guch hie, öltern Schriftsteller)

Reinhard Comm. Bd. I. S. s.

4) GR. ,p. ,22, Ftbx. 162«. (Ges. Slg. V, S. 567) GR. ^ 12. Merz
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166« (Reg Ges.). Ueber die Reichsgesetze s. Eichhorn, deutsches Privatr.

S. i«8. '. ,«---5 tt- npZ

5) Ges.Slg. VI. S. 419. Weishaar, Privgtr. 1024- ,

6) v. XVII. 1. tr. i«. §. Hins, des Kassenrests s. Gesetz über^ik

privatrechtk. Folgen der Verbrechen v. 5. Septbr, .1859. Art. ss. Sai,1,,

7) Namentlich durch Erpressung Ges. über privatr. Folgen Art. 2l.

Ungerechtes Arrestgesnch. I.ev» er 8pee. 244. meä. 4.

8) v. m. 5. tr. 19. §. 4. XXII. j. Irl 17. z. 7. xxvi. 7."tr. -

9) V: tll, 5 tr. 19. Z. 4. ' « ' ' - ^

1U) v. XIX.^. tr. «- § 2« „ 21. c- IV. 49. o«nst/M ^

11) Uommel KKsvs. Vol. VI. «bs. 71». Bolley Cmnm. z. Pfdges. U.

S. 91« f. ' -- .'f,1 ,:-'-chk-f ' Nü , -! '

12) LsuterbsoK tüoll. IIb. XXII. tit. 1. §.Z1. UotkeKor princ.

§. 1848. Glück, Pand. Bd. XXI. S. S5. Auch im Falle des Vorbehalts

wollen Mauche gegen die gemeine Praxis eine besondere Klage a,uf Zinse,

die keine selbstständige Forderung bilden, ausschließen. S. Bolley a. a. O.

S. 91«. Note 1. und die Erkenntnisse iu der Ges.Slg. Bd. VI. S. 420

Note, in Richters Sammlung von Rechtssprüchen Nr, 1Z. und in Sar-

mey's Monatschrift I. S. 254. Die Uebergehung in einem rechtskräftigen

richterlichen Urtheil schadet dem Gläubiger, v. Baz, venu. Abh. S. 147 f.

Glück a. a. O. S. 59. S. jedoch Seuffert im civ. Archiv Bd. I. S.

2Z2 f.' ' ' t.^ ' -

1Z) LR. II. 1. §. s.

1«) Glück, Pand. a. a. O. S. 1«9. Richter a. 0. O S. 2Z9. And.

Ans. ist Schümm in Hofackers Jahrb. I. S. 209 K . !? ^

15) Leipziger Wechsel-Ordnung §.s«. I,suterdacl> (Holl. IIb. XXII. tit. i,.

j. 27. Glück a. a. O. z. 11Z5. Auch auf Verzugszinse und nsurse rei

juäicstse anwendbar G ö z, Entscheidungen der Altdorfer Juristenfac. Thl. I.

Nr. 16. Das Polizeistrafgesetz Art. 66 ff. ermahnt des Verbots der An»

bedingung von Zinseszinsen nicht: es finden daher die in demselben Art. 74

bestimmten Strafen darauf keine Anwendung. Knapp, Erläut. zu jenem

Gesetz. Stuttg. u. Tüb. 184« S. 92.

^ g. 404. ,.7 .. „.,

/?) Maß der Zinse. 5, 1 , -,

Es ist zu unterscheiden das gesetzlich höchste Zins maß, d.h.

der gesetzlich erlaubte äußerste Zins und der landläufige Zinsfuß,

d. h. das landesübliche und daher im Zweifel gesetzlich zu ver-

murhende Zinsmaß. Der Betrag der Verzugszinsen wurde schon

durch das dritte Landrecht auf 5 pro cenr festgesetzt Die Ver

ordnung vom 22. Februar 162« ^ dagegen gestattet Geld um einen
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„landläufigen" Zins auszuleihen, ohne aber den Betrag des

leztern zu bezeichnen. Erst das Generalreseript vom 12. Merz 1660

spricht mit Beziehung auf diese Vorgänge in der Gesetzgebung von

erlaubten landläufigen 5 pro Onw, unter Verbot weiterer Steige-

rungen auf 6 und mehr pro denw. Hierbei blieb es auch bis auf

die neuere Zeit, und nur Handelsschulden, d. h. Schulden der

Kaufleute unter sich, und Wechselschulden machten eine Ausnahme,

indem bei diesen ausnahmsweise 6 vom Hundert gestattet waren ^).

Namentlich wurde noch durch ein Gesetz vom 24. Ian. 1807 der

sechste Zinsgulden verboten und den Gerichtsbehörden aufgetragen,

von Amts wegen darüber zu wachen, daß nicht mehr als 5/10« in

Obligationen zugesichert werden^). Durch die Verordnung vom

12: Sept. 1814 wurde dieses Verbot auch auf den Fall angewendet,

wenn in den neuen Landen unter der vorigen Verfassung, wonach

rheilwcise Zinsen über 5 Procent erlaubt waren, ein höherer Zins

gültig versprochen ward : auch in diesem Falle sollten von Einführung

der württembergischen Gesetze M die Zinse in Betreff der Quantität

nur nach Maßgabe der letztern zuerkannt werden Endlich wurde

durch ein Gesetz vom 26. Febr. 1836 ") das Verbot des sechsten

Zinsguldens aufgehoben und somit die Anbedinguug eines dem

Iahre nach 6 vom hundert betragenden Zinses bei Geldforderungen

jeder Art für rechtlich erlaubt und gültig erklärt. Dieser Bestim-

mung ward zugleich eine Rückwirkung eingeräumt, indem die Zusage

oder Annahme des sechsten Zinsguldens auch in Betreff bisheriger,

derzeit unerledigter Fälle nicht mehr bestraft und dem Schuldner das

Recht anfZurückforderung des bezahlten 6. Zinsguldens, beziehungs

weise der Abzug desselben am Kapital nicht mehr gestattet ist. Da

gegen ist die bürgerliche Rechtsverbindlichkeir des Zinsversprechens,

wann und soweit solches noch nicht erfüllt, nach den zur Zeit des

selben bestandenen Gesetzen zu beurtheilen: ist daher das Zinsver-

sprechen aus einer Zeit, wo die Annahme des 6. Zinsguldens nicht

gestattet war, so kann der Gläubiger, wenn nicht eine Novation

hinzugekommen, denselben auch jezr nicht fordern, wenn gleich der

Schuldner, falls er ihn dennoch bezahlt, kein Zurückforderungsrecht

hat. Der bisherige landläufige Zins von 5 Procent ist durch das

angeführte Gesetz nicht geändert worden: derselbe ist daher noch

immer zu entrichten, wen« blos die Zinspflicht im Allgemeinen,

nicht auch das Maß derselben bedungen worden. Ebenso gilt noch



1. Kap. Von den Forderungen im Allgemeinen. 227

immer das bisherige gesetzliche Maß der Verzugszinse von 5 pro Oenl.

In diesen Beziehungen machen auch die Handels - und Wechsel

schulden keine Ausnahme, da bei ihnen der sechste Zinsgulden nur

gilt, wenn er ausdrücklich versprochen worden ^ Der Bezug wei

terer als 6 Procente ist auch nach jetzigem Rechte verboten ^) ; ans-

geiiommen: 1) bei Darlehen an Personen, welche unbedingte Wechsel

fähigkeit genießen, desgleichen bei Darlehen an Ortsvorsteher und

andere Personen , welchen von dem Ortsvorsteher auf ihr persön

liches Vorbringen die Zuficherung einer bestimmten höheren Leistung

bei Schließung des Darlehens schriftlich zugelassen worden. 2) Bei

Darlehen an den Staat und au die unter Staatsaufsicht stehenden

Körperschaften und Leihanstalten, sofern das höhere Zinsmaß von

der Staatsbehörde gebilligt ist °). Dieselben Grundsatze finden

auch Anwendung, wenn andere Gegenstände als Geld dargeliehen

worden Sind die Zinsen mit der Hauptforderung nicht gleich

artig, so ist das Darlehen oder der Zins in demjenigen Werthe zu

Geld auzuschlagen, der ihnen zur Zeit der Darleihnnq, beziehungs

weise der Zinsentrichrung zukam Ebenso ist, wenn dem Gläu

biger statt des Zinses ein Grundstück oder sonstiger Gegenstand zur

Gegenmltzung überlassen worden, der gesetzliche Zins nach dem zur

Zeit der Einräumung erfahrungsmaßig zu erwartenden Reinertrage

zn ermitteln ^). , .. ,,. ,,,' ! '. -

1) LR. II. §. s. Vgl. L,O. Tit. ö6. ',! - ' -."i' ''! -

s) Ges.Slg. V, S. 567. , , , !

3) Gen. Res«., v. 22. Sept. 1798 in der Ges.Slg. VI, S. 776. S armey,

Monatschr. I. S. Z«s. Gemeinde- und sonstige öffentliche Kassen machten

insofern keine Ausnahme, als sie zur Aufnahme eines Kapitals zu 6 pxu

Cent Dispensation nöthig hatten. G.R. 19. Nov. 1799 a.a. O. S.777.

4) Reg.Bl. v. 1807. S. 29. Ges.Slg. Vll. S. 81. Ueber deq Sinn die-

scs Gesetzes und dessen verschiedene Anslegung durch die Civil? und Crimi»

nalgerichte s. Schümm in Hofackers Jahrb. I. S. 68 s. 2ZZ. Hofacker

das. S. 76. Note -ig' ' '" ' - '"''' «« '

^ 5) Reg.Bl. 1814 S. 327. Ges.Slg. VII. S. 425 und die dortigen Citate.

- 6) Reg.Bl. S. los. ,",,:,. ?< '.

V 7) WeraK er «b«erv. ?. II. obs. 417. VI. «b»^ 428. l^e^ssr »xe«. 245.

ineä. 6. 7., : ^ , , , ,

Polizei-Strafgesetz Art. 66. lieber betrüglichen Wucher s. Strafgesetz-

M,,Art. Z55. , , . -> . : - .

P. St. G. Ätt.,/5. Knapp Erläut. S. i«2—1«4.

1«) Diß liegt imz>llcite allerdings in der Bestimmung des P. St. G.
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Art. 71 in Verb, mit Art. 7Z. Die frühere Ausnahme hinsichtlich des

Darlehens von Früchten auf Uebersauf (Aufmaß), wonach für das 4. Jahr

der 8. Theil (1 Sri auf den Scheffel) anbedungen werden konnte (Gen.-

Rescr. v. 14. Merz 1S42. Gef.Slg. V. S. 42«), ist nicht aufgehoben. Vgl.

Art. 77.

11) Das P. St. G. Art 71 Satz 1 spricht zwar allgemein von Darlehen

oder Zinsen, so nicht in Geld bestehen, allein wenn beide in dexselbsv

Gattung von Früchten u. f. w. bestehen, bedarf es der Reductioii Ms

Geldwerth nicht. Knapp Comm. S. 98.

is) P. St. G. Art. 71. Satz 2. Ldr. Th. ll Tit. 7. §. 4. Knapp

O. S. 98. Die früher vorgeschriebene gerichtliche Insinuation fällt

jetzt weg. P. St. G. Art. 77 in Verb, mit der Eingabe der Ständeverslg.

v. 8. Jul. 18Z9 u. k. Reseript v. 9. Jul. 18Z9. Von der Viehperstellung

spater bei der Miethe, , , ;

S. 4«5.

., .. x) Begriff und rechtliche Folgen des Zinswuchers.

Die Ueberschreitung des gesetzlichen Zinsmaßes durch Anbedin-

gung und wirklichen Bezug einer höheren Summe als 6 vom Hun

dert des Kapitals heißt Wucher ^). Hierbei ist es gleichgültig,

unter welcher Form die Zinsen bedungen und erhoben sind : auch die

unter einem anderen Titel, namentlich als Provision für die An

schaffung des Darlehens erhobenen Leistungen sind zum Behuf der

Vergleichung mit dem erlaubten Kapitalzins zusammen zu rechnen;

nur wirkliche Auslagen des Darleihers zur Vollziehung des Dar

lehens, sowie eine billige Belohnung für besondere Arbeiten und

Dienste, die derselbe im ausschließlichen Interesse des Schuldners

erweislich geleistet hat, werden nicht unter die Zinsen gerechnet —

Daß der wucherliche Vertrag nichtig, also ohne alle bürgerlichen

Wirkungen sey 3), läßt sich nicht behaupten : er ist vielmehr nur

nlchtig, so weit er wucherlich, d. h. soweit das Zinsversprechen

das höchste gesetzliche Maß von 6 vom hundert übersteigt Uebri-

gens findet jetzt, auch bei absichtlichem Wucher, keine Confiscation

des wucherlichen Darlehens mehr Statt, sondern blos das Recht

des Schuldners 1) auf eine öffentliche Geldstrafe des Gläubigers

und 2) auf Zurückgabe des wucherlichen Uebermaßes zu klagen

In lezterer Hinsicht ist zu unterscheiden: s) eine von dem Gläubiger

vor oder bei der Darleihung für diese ungebührlich bezogene Leistung,

z. B. Provision, voraus bezahlter Zins, wird an der Hauptforderung
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abgezogen und vermindert daher mit dieser zugleich den Betrag der

zulässigen Zinse, ohne daß jedoch mit Rücksicht auf die verminderten

Zinse eine fortschreitende Abnahme des Kapitals einträte °). b) Das

Uebermaß der dem Darlehen nachgefolgten Leistungen für die An

borgung, namentlich der jährlichen Zinsen, wird nicht am Kapital

abgezogen, sondern zum Zweck der Ausmittlung des wucherlichen

Uebermaßes blos die Gesamtsumme dieser späteren Leistungen

ohne Zwischenzinse aus denselben berechnet und mit der Summe

der Zinsen, welche aus, dem wirklichen Darlehen (lit. s) nach der

Dauer der Anborgung erlaubter Weise bezogen werden durften, ver

glichen Das Zurückforderungsrecht des Schuldners sowie das

Recht desselben aufBestrafung des Gläubigers erlöschen, wenn nicht

spätestens bis zu Ablauf eines Iahrs, von Erstattung des Darlehens

an gerechnet, die Klage angestellt worden

1) Strafgesetz Art. Z55. Pol. St.G. Art. 66. 74. Die bloße Anbedin-

g u n g ist einstweilen nur ein Versuch des Wuchers , welcher nicht gestraft

wird, wenn er nicht in Betrug übergeht. St.G. Art. ZZ5. Auf der an

deren Seite macht der bloße Bezug einer höheren Summe noch nicht

den Wucher aus : denn freiwillige Leistungen, z. B. die f. g. Kuchengrüße kom

men nicht in Anschlag. Knapp S. 94. ,

, DPol. St.G. Art. 67. 68. ,

5) Wie Weis haar Handbuch §. 1029 annimmt; auch nach dem frühe

ren Rechte war diese Annähme unrichtig.

P. Et.G. Art 7Z. ', " "

Z) Art. 7Z. 74. Die frühere Unterscheidung zwischen s, g. dolosem und

culposem Wucher, indem bei jenem Confiskation des ganzen, bei diesem nur

des vierten Theils des in der Schuldverschreibung ausgedrückten Kapitals

eintrat (LO. tit. 56. §. 9. GR. v. s. Dez. 1692. Weishaar Handb.

§ 1027—1<>Z») ist hierdurch unpraktisch geworden.

. 6) Art. 6V. Die s. g. Staffelrechnung, welche übrigens auch die früheren

württembergischen Gesetze nicht geradezu anerkennen (Kran ß in Hofackers

Jahrb. HI. S 9z f.), ist hierdurch unzweifelhaft beseitigt. . . '

, ,,?) Art. 7«. Knapp S. 9Z s>

, 8), Art. 76. ,

''' ' ° ' - §. 406.

Entstehung der Forderungen.

, Die Forderungen entstehen, wie die Rechte überhaupt, 1) durch

W setz A Dahin gehören z. B. die gesetzlichen Zinsen, von
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welchen bereits die Rede gewesen (§. 403). Andere gesetzliche Ver

bindlichkeiten sind gelegenheitlich bei anderen Lehren, namentlich

im Familienrechte zur Sprache zu bringen. 2) Durch Rechts

geschäfte (g. 112 f.), namentlich durch Vertrag und lezten Wil

len. Von dem Vertrag wird nachher (Kap. U) ausführlich die

Rede seyn. Der lezte Wille aber, als Grund theils von dinglichen,

theils von persönlichen Rechten, wird in dem Erbrechte (Buch VII.)

zur Sprache kommen. 3) Durch unerlaubte Handlungen

(§. 129). Auch diesen wird weiter unten ein eigenes Kapitel (Kap<

III) gewidmet werden. ^ s:,,,,

,, , ! Zweites Kapitel. " S,M,-1^.-

Von den Verträgen.

, Erster Abschnitt. ,, ,, .. ' ,,,,',^.

Allgemeine Grundsätze.

„,'.«. §. 407.

Begriff und Wesen. - ,,

Der allgemeinste nnd gewöhnlichste Entstehungsgrund (Rechts-

titel) der Forderungen ist der Vertrag, d.h. eine gegenseitige rechts

verbindliche Willenserklärung zweier oder mehrerer Personen über

die Begründung oder Aufhebung einer Verbindlichkeit ^). Wesent

lich gehören hienach zu jedem Vertrage: 1) mindestens zwei Per

sonen, wovon die eine etwas verspricht (Promittent) > die andere

das Versprechen annimmt (Promissar). Doch kann ein Versprechen

auch von Mehreren ausgehen oder angenommen werden. Ebenso

kann der eine Theil eine Zusage machen nnd zugleich sich dagegen

wieder etwas zusagen lassen; in diesem Fall ist jeder Gläubiger

und Schuldner zugleich. Darauf beruht der Unterschied zwischen

einseitigen und zweiseitigen (lästigen) Verträgen. 2) Als Ge

genstand: eine Verbindlichkeit. Nicht wesentlich gehört zum Vertrag

die Begründung eine/ Forderung; auch die Auflösung eines per

sönlichen Rechtsverhältnisses kann Zweck des Vertrags seyn Da

her die Einteilung in verpflichtende (obligatorische) und befreiende

(liberatorische) Verträge, welche beide auch wieder verknüpft vor

kommen können 2). Z) Als Form: eine verbindliche sich gegenseitig
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entsprechende Willensäußerung der vertragenden Personen, bestehend

in dem Versprechen von der einen und in der Annahme von der

andern Seite (§. 41«). Hierdurch unterscheidet sich der Vertrag

von bloßen Verhandlungen (Traktaten), welche zwar für die

Auslegung des auf ihre Grundlage hin abgeschlossenen Geschäfts

sehr wichtig seyn können, nicht aber durch sich selbst verbindlich

sind *). — Unwesentlich ist, daß der Gegenstand der Forderung

sogleich mit in Erfüllung gehe. Der Berechtigte erwirbt durch den

Vertrag nur das Versprechen, nicht das Versprochene selbst.

t) Die gewöhnliche Begriffsbestimmung: „der Vertrag sey ein angenom

menes Versprechen", ist zwar nicht unrichtig, aber eine bloße Nominalde-

finition; nur die Form, nicht auch der Inhalt des Vertrags wird dadurch

bestimmt.

2) 3. B. der Nachlaßvertrag. Hiervon später im IV. Kap.

Z) Bei der novstio privativ».

4) Nicht zu verwechseln sind die Trattaten mit s. g. Punktationen

und vorbereitenden Verträgen. Glück, Pand. IV. S. 1»5—!«7. P uchta,

Handb. des gerichtl. Verfahrens in Sachen der freiw. Gerichtsbarkeit

Bd. I §.79—81. Mittermaier, Grunds, des deutschen Privatr. s. Aufl.

§. 278.

Von der Verbindlichkeit der Verträge überhaupt.

Das römische Recht, welches nur bei einer kleinen Anzahl von

Contracten (Kauf, Miethe, Gesellschaft, Bevollmächtigung) mit

der formlosen Einwilligung der Coutrahenten sich begnügte (Con-

sensualeontracte), andere Verträge aber, wenn sie nicht in einer be

stimmten civilrechtlichen Form: entweder in ausgesprochenen Wor

ten (Verbal-) oder schriftlich (Literal-Contracte) eingegangen wa

ren, erst dann für vollkommen hielt, wenn zu dem Versprechen die

Leistung hinzugekommen war (Real-Contracte), ist in dieser Be

ziehung in Deutschland nicht durchgedrungen ; vielmehr gilt hier im

Allgemeinen jede Uebereinkunft, welche in Ansehung der wesentlichen

Bestandtheile eines Vertrags (g. 409— 411) keinen Mangel hat ').

In der Regel reicht also die bloße Einwilligung der Betheiligten

(«ucku« «onsensu«) schon hin, einem Vertrage Klagbarkeit zu geben.

Das Landrecht Th. II, Tit. 23 hat dieß ausdrücklich erklärt -), und

nur eine Beschränkung beigefügt hinsichtlich der Verträge über

unbewegliche Sachen, wegen welcher gerichtliche Insinuation vor
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behalten wird Dennoch hat das Landrecht kaum zuvor, Tit. 20

desselben Theils, die Lehre von den römischen Jnnominat-Contracten

(„6e contrsctibus innominsti«") bestehen lassen, Indem es nicht nur

von „Contracten und Gedingen, die nicht eigene oder besondere

Namen haben," ausdrücklich spricht, sondern auch beifügt:

„darin solle es nach gemeinen geschriebnen Rechten gehalten

werden." Das Eigenthümliche dieser ungenannten Contracte im

Gegensaz zu den im altrömischen Civilrechte mit einem eigenen

gesezlichen Knnstnamen und einer festen Klageformel versehenen

Contractsarten besteht darin, daß nicht bloß bis zur Erfüllung

von einer Seite jeder Theil unbeschränkt zurücktreten, sondern

auch derjenige, welcher mit der Leistung vorangegangen und dadurch

den Conti act zu Stande gebracht hatte, wählen kann, ob er nun

auf Gegenleistung oder, mir Rücksicht auf den Verzug des Andern,

auf Zurückgabe des Geleisteten klagen will Auch dieses Wahl

recht ist in dem Landrechte anerkannt nnd auf den Tausch in An

wendung gebracht ^). Nun entsteht aber die Frage: wenn schon

das Landrecht die Grundsäze hinsichtlich der beschränkten Klagbarkeit

der Innominateontracte anerkennt, ist darum auch das Gebiet dieser

Lehre aufrecht erhalten worden; mit anderen Worten: ist die Zahl

klagbarer Verträge nach unserem Rechte ebenso wie im römischen

Rechte als geschlossen zu betrachtend? Die Bejahung dieser Frage

würde mit dem Grundsaze: daß die ernstliche Einwilligung den

Vertrag gültig und klagbar mache, in geradem Widerspruch stehen.

Das Landrecht nennt zwar wörtlich dieselben Formeln, worauf im

römischen Rechte die Innominateontracte zurückgeführt zu werden pfle

gen 7), und versteht hierunter überhaupt diejenigen Vertrage, welche

keinen besonderen Namen haben; allein daß der Mangel einer alt-

civilistischen Benennung kein entscheidendes Merkmal der s.g. In

nominateontracte mehr ist, geht daraus hervor, daß schon nach spä

terem römischem Rechte mauche Verträge, die keinen civilistischen

Kunstnamen hatten durch bloßen Consens klagbar waren. Eben

sowenig kann der Mangel einer gesezlichen Benennung überhaupt

entscheiden: denn der Tausch, wenn schon jezt ein genannter Vertrag,

da er im Landrecht unter diesem Namen angeführt ist, wirh in dem

Landrechte geradezu nach den Grundsazen von den Innominatcontracten

beurtheilt Auch daß der Innominateontract nach römischem Recht

keine eigens benannte Klage, sondern bloß eine unbestimmte Contracts-
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klage (actio in tsvtuiv, svtio prseseripti» verbis) erzeugt?/ kann nicht

als Kennzeichen desselben betrachtet werden ^: denn derselbe Fall

war bei vielen anderen Verträgen, die gleichwohl jezt theils ver

möge des Gesezes "), theils vermöge unzweifelhafter Gewohnheit ^)

den Konsensualverträgen zur Seite gesezt werden. Wenn hiernach

weder der im Landrechte aufgestellte Begriff, noch ein anderes Merk

mal der Innominarcontracte sich rechtfertigen läßt, so bleibt nichts

übrig, als die von dem Landrechte allgemein gesezte und auch in

der Praxis anerkannte Regel festzuhalten, wonach jede bedachtliche,

- d. h. mit wirklicher Absicht erfolgte, mündliche oder schriftliche Zu

sage, also schon die Einwilligung der Parteien, zur Klagbarkeir des

Vertrags hinreicht, und hiervon nur bei denjenigen Verträgen eine

Ausnahme zu machen, bei welchen entweder die Geseze die Gültig

keit des Geschäfts von einer befondern Form abhängig gemacht

oder den Parteien ein Reurecht besonders eingeräumt oder wo

diese selbst ein solches durch eine Nebenbestimmung sich vorbehalten

haben.

1) I«iiterds«K «oll. ?s»6. II. 14. h. 68. llosseker prino. §. 17S1. Müh-

ltnbruch Pand. §. Z42. Mittermaier Grundsäze des deutschen Privatrechts

§. 271. 272,

2) „Welcher dem andern ettwas bedächtlich verspricht, es seye mit bloßen

Worten oder andern Zusagungen, derselbig soll sein Verspruch vnd Zusag

zuhalten, oder auf des andern Theils gebürliches ansuchen, »und klagen,

mit Recht darzu angehalten werden." Im 1. und 2. Landrecht stand noch

bei: „Dann es gebürt sich Menschlicher Erbarkeit, das man glauben halte,

es wer dann das Zusagen vmb vnehrlich Sachen." Ges.S. IV, S. Z12.

§. „Wölcher bedächtlich zusagt, der soll es halten."

Z) Ldr. Theil II. Tit. 25. §. 2. S. oben §. 2«.

4) Ueber den Grund «nd Umfang dieses Rcurechts ist freilich viel Streit.

S. L. L. Wsecliter äoctrins ös eoniZict. esus» <Zsts, causa »on seeuts

in «outr. IN»«M. lub. 1822. Elvers über die -^eti« nrsesvr. verkis in

seiner Themis, neue Folge Bd. I. Heft 2. Gött. 184«. S. ZZZ f.

5) Ldr. II. 2«. §. 2. in Verb, mit Tit. 21. Damit stimmt überein die

Relation des v. Haug zu dem II. Theil (Tit. 40 des Msc.), wo flch auf

die Glosse zu tr. 5 O. 6e v«uä. esuss 6st« o. «. s. und VeseobeK pars.

Ms i» ?soä. (prsescr. verKIs vr. 4. trsussct. nr. 7) bezogen wird. In dem

Protocoll der Commisslon (Msc. Th. II. tit. 56) heißt es bloß: „Bleib,t bey

der Eorrection diß Texts: m «mittswr verdum verhaißen (stand im lSnt-

wurf) <t rei trs^iti« v«I prseststi« tset! povstur, «um iuoominsti eontrs etus
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smt resles et non » pr«mik,si«iie s«ä s Kations vel tseto iacipisnt." Und

zum folgenden Titel vom Tausch : Ui« in t«w SKtiooti« ,ervstur inter per-

mutstiooem l^usv s rei trsckitione Ineiz>it et z>r«m!«»ione permutstioni«.

ö) Auf verschiedene Weise haben den Titel 2» des U. Theils des Ldr.

mit dem 24. Titel dess. Theils zu vereinigeii gesucht Griesinger, von

der Verbindlichkeit der Verträge S. 72 f. 60mm. zum Landrecht Bd. IV.

5. 25«. 2S1. 258, Weishaar Privatr. 8. 98Z — 99«. 10S2, Reinhard

Comm. Bd. I. S. Z48 f. Z57 f.

7) Ldr. II. 2«. §. 1. Vgl. v. XIX. s. ». pr. Glück Pand.

Bd. XVIIl. §. i«S9. ^ . .

8) Die pseta prsetoris und legitim«, ferner alle pacta sch-ects. Buchholz

jurist. Abh. Nr. 22. ,.. , I ^ ' ,'!

9) Ldr. II. 21. „Vom Tauschen". Vgl. Note s. , ... - . ,

1«) Weishaar Privatrecht §- l«61. u. 10S2. , - .-,

11) Z, B. Vergleich, Wette. Ldr. II, 22. 24, ,^,„ ,

, 12) 3. B. Leibrentenvertrag, Verlagsvertrag. .

1Z) Z. B. bei namhaften Schenkungen, Erbvertragen der Ehegatten,

Einkindschaften. ,

14) 3. B. bei Verträgen über unbewegliche Sachen. Note Z. Auch

der Tausch gehört hierher; Näheres hierüber in der Lehre vom Tausch.

§. 409.

Erfordernisse 1. rücksichtlich der Personen/ , -

Da der Vertrag auf einer Willensäußerung^ beruht , so kön

nen vor Allem nur solche Personen einen Vertrag eingehen, welche

fähig sind, einen Willen zu äußern. Unfähig sind daher: 1) Un

mündige (Kinder), weil sie keinen reifen Willen haben (§. 168).

Mündige können allerdings einen Vertrag eingehen; nur bedürfen

sie, um selbst gebunden zu werden, iu der Regel der Einwilligung

ihres Vormunds 2) Blödsinnige, d. h. solche, welchen es an

Vcrsiandcskraften überhaupt dermaßen fehlt, daß sie keiner Ueber-

legung und Handlung fähig sind (S. 171). Z) Geisteskranke, d. h.

solche, welche in dem Gebrauch ihrer Vernunft vorübergehend oder

für die Dauer krankhaft gestört sind. Dahin gehöre„ die Rasenden

und diejenigen, welche an stillem Wahnsinn oder Schwermuth

(Melaucholie) leiden. Doch können solche Personen in Augenblicken

zurückgekehrter Vernunft (Iuci<Zs interrslls) allerdings ein Rechts

geschäft eingehen ^), und daß dieses in einem hellen Zwischenraume

zu Stande gekommen, vermuthen unsre Gesetze wenn dasselbe

au ßerlich keine Spuren von Geisteskrankheit an sich trägt und die
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betreffende Person erweislich nur an zeitweise!« Wahnsinne leider*).

4) Solche, welche dnrch völlige Trunkenheit °) oder Iahzorn °)

augenblicklich willenlos geworden sind. — Abgesehen von diesen

allgemeinen Unfähigkcitsgründen sind einzelne Personen durch ihre

äußeren Verhältnisse mehr oder weniger gehindert, Verbindlichkeiten

einzugehen, z. B. der Hanssohn oder an gewissen Verträgen Theil

zu nehmen, z. B. öffentliche Diener, welche an einem Vertrage,

z. B. Pacht, Kauf, der unter ihrer Leitung oder Aufsicht abgeschloj-

sen wird, weder offen noch geheim, weder unmittelbar noch dnrch

Mittelspersonen selbst gültig Theil nehmen oder nachher in den

selben eintreten können ^.

1) S. Lehre von der Vormundschaft.

2) «. V. 7«. eonst. s II. 12. §. 1. Das Landrecht Th. III. t!l. 2.

§. Z. unterscheidet „ohnbesinnte", „tobsüchtige" und „thö richte"

Leute, gleichbedeutend mit mente cspti, turi«« und dementes. Vergl.

Relation des Dr. Eisen grein zu dem M. Theil des Landr. Nur bei

den beiden erster,, nimmt es mit Recht lichte Zwischenräume an, nicht auch

bei den leztern (oben »r. 2).

Z) Das Ldr. a. a. O. hat diese Vermuthung , welche den Meinungen

alterer gemeinrechtlicher Schriftsteller entlehnt ist (^«s. I^u^ovici vstisi-

nnes, krsncok. 1S07. t«m. I. <Ze«. 1. nr. 1Z.) nur anf Testamente in Anwen

dung gebracht. Allein wenn bei Testamenten, die nicht begünstigt sind,

jene Voraussetzung gilt, so »och mehr bei Rechtsgeschäften unter Lebenden.

Wenn übrigens die betreffende Person, wie zu erwarten ist, unter Vor

mundschaft steht, so kann, bevor diese aufgehört hat, die Vermuthung nicht

entscheiden. ,

4) Zu unterscheiden von eigentlichen intervstts, welche nur bei periodischem

oder intermittirendeni Wahnsinne vorkommen, ist ein bloßes Remitmen

oder Nachlassen von Geisteskrankheiten, d. h. ein Zurückrreten der Krank-

heitssymxtome. Auch darf bekanntlich, namentlich bei partiellem Wahn

sinne von einem selbst klugen und berechneten Benehmen noch nicht auf

Beseitigung der Krankheit, d. h. der fixen Idee geschlossen werden.

5) X. III. 1. e, 14. Eheger. O. Th. II Kap. 7. §. 4.

6) v. I.. 17. tr. 48. Thibaut, Theorie der log. Auslegung S. 1»2.

Seuffert, Erört. nr. iZ.

7) S. Lehre von der väterlichen Gewalt.

8) Widrigenfalls kann der Vertrag von demjenigen Theil, dessen In

teresse dadurch verlezt ist, als nichtig angefochten werden. Gcsez v. S. Sept.

181«. Art. 51.

Roscher Pilv R. ll, Vd. 16
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§. 410.

s. Rücksichtlich des Gegenstands.

Da die Forderung wesentlich gerichtet ist auf eine Handlung, so

kann auch der Vertrag nur eine Handlung zum Gegenstande haben,

nnd zwar eine mögliche Handlung (§. 110). Ein Dienst, dessen

Leistung den menschlichen Kräften überhaupt, oder doch den beson

deren Kräften des Verpflichteten unangemessen ist, kann rechtlich

nicht gefordert werden. Ebenso wenig das Geben einer Sache,

welche entweder gar nicht, oder doch nicht unter den vertragenden

Personen Gegenstand des Verkehrs ist 'X Iedoch ist Folgendes zu

bemerken: 1) Die Dienste sind entweder solche, wobei vorzugsweise

geistige Thätigkeit erfordert wird («perse liberal«, geistige Arbeiten),

oder solche, welche zunächst in körperlichen Verrichtungen bestehen

(nporss illiberales, körperliche Arbeiten) ^). Die ersteren können

nicht erzwungen werden; daher findet eine Hülfsvollstreckung zum

Zweck ihrer Vollbringung nicht Statt, sondern nur auf den Werth

derselben; wohl aber bei deu lezteren ^). Ebenso wird, wenn jemand

verpflichtet ist, eine Handlung zu unterlassen, gegen den Ungehorsam

eingeschritten ^). 2) Der Vertrag kann ferner gerichtet seyn sowohl

auf einen individuell, als einen blos der Gattung nach bestimmten

Gegenstand. Auch lezreres gilt; unr darf die Unbestimmtheit nicht

so weit gehen, daß die Bedeutung des Vertrags lediglich der Will

kür des Verpflichteten anheimgestcllt wäre 5); wogegen dem billigen

Ermessen desselben oder eines genannten Dritten (s,bini,»n Koni

>iri) allerdings der Umfang der Leistung überlassen seyn kann ^).

Ebenso kann der Vertrag auf Bausch und Bogen, d. h. dahin ge

hen, daß einem Andern eine bestimmte Sachen -Menge, ohne Rück

sicht auf die Einzclnheiten, woraus sie bestehen, überlassen werde °).

Z) Da der Begriff des Vertrags nicht mit sich bringt, daß der

selbe sogleich vollzogen werde, so kann auch ein Dienst, dessen der

Verpflichtete im Augenblicke nicht fähig ist, mit Rücksicht auf die

künftige Leistungsfähigkeit desselben versprochen werden. Ebenso

das Geben einer zukünftigen Sache (res Kiturs), sey es, daß sie

überhaupt noch nicht eristire, z. B. die künftige Erndte, oder doch

nicht im Besitze des Verpflichteten, z. B. der Gewinn aus einer

Lotterie. Ist zugleich eine Gegenleistung bedungen, so fragt sich:

ob diese unbedingt geschehen solle disctum spei simplicis, Hoffnungs-
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vertragt oder nur dann, wenn die zukünftige Sache ganz oder theik

weise wirklich werde (psotum rei sperst»e.)? Welches von Beide«

Statt finde, hängt von der Willensbcstimmnng der Beteiligten ab;

im Zweifel ist bei cincm Gegenstande, dessen Verwirklichung ganz

lich vom Zufalle abhangt, das Erste, bei dem Vertrage über eine

Sache aber, , die nach dem ordentlichen Laufe der Natur gehofft

werden kann, das Zweite anzunehmen 4) Haben die Parteien

unbefugter Weife über eine fremde Sache oder eine fremde Hand-

lung verfügt, so ist der Vertrag zwar in Ansehung des Dritten

ungültig; allein daraus folgt nicht, daß derselbe überhaupt ohne

Folgen sey. Vielmehr kann der Promissar, wofern er nur selbst in

gutem Glanbc» war, Anschaffung der Sache oder Leistung des In

teresse fordern ^) ; ist aber die fremde Sache bereits übergeben und

wird dieselbe sofort entwährt, so treten die Grundsatze von der Ge

wahrleistung ein (§. 413).

1) Ueber den Einfluß unmöglicher Bedingmigen auf die Gültigkeit der

Verträge s. §. !2tt.

2) Sind die eineu «der die andern auf ein Ganzes von Arbeiten gerich

tet, so heißt dies! ein Werk («pu«).

Z) S. über diese Exccnt. Gesetz Ärt. 27. Wersch. Ansichten »ach gemei

nem Recht s. bei Mirtermaier, die persönliche Haft als Vollstreckungs-

mittel ini Civilprocesse im civ. Archive Bd. XIV. S. «27.

4) Das. Art. 26. <

5) Thivant Pand. 5. 453.

«) Glück, Pand. Bd. XV I, S, «,.

7) Glück a.a.O. Bd.lV, S. t»2 f. und die dort Note Ii Angeführten.

Thibaut Pand. §. 457.

«) v. XVIll. t. tr, Z4. h. Z XIX. 1. t>. ZN. h. t. Nsrlül, «KI!g«.

tionv r»r!l',i<1!, rubi„i;»e 1749. ^. »2. Verschiedene Ansichten s. bei Glück

a. a. O. S, 504.

§. 411.

Z) Rücksichtlich der Willensäußerung.

Die allgemeinen Grundsätze von den Rechtsgeschäften (§. 113 f.)

finden hier zunächst ihre Anwendung. Ieder Vertrag fetzt also

voraus eine Willensäußerung. Diese kann mündlich, schriftlich oder

in bezeichnenden Handlnngen erfolgen Iedoch wird erfordert:

1) beiderseitige vollständige Willenserklärung. Der Vertrag be

sieht aus zwei Handlungen: dem Antrag von der einen und der

IL*
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Annahme von der andern Seite. Vollendet wird das Geschäft

erst durch die letztere ^. Der Antrag kann daher zurückgenommen

werden, bis der andere Theil sich erklärt hat; und auch ohne diese

Zurücknahme ist der Antragsteller nicht mehr verbunden, wenn aus

den Umstanden hervorgeht, daß der andere Theil ans den Antrag'

nicht eingehen will, namentlich wenn längere Zeit keine Erklärung

auf das gemachte Anerbieten erfolgt ist Ein bloßes Versprechen

erzeugt in der Regel keine Verbindlichkeit'). 2) Eine verbind

liche Willensäußerung, d. h. eine Aeußerung in der Absicht, sich

rechtlich zu verbinden °). Ob die Aeußerung auch wirklich aufrichtig

gemeint war, darauf kommt zulezt nichts an, wofern nur dieselbe

von der Art ist, daß sie nicht als bloßer Scherz oder Höflichkeits-

form (Compliment) erscheinen konnte. Z) Willensfreiheit,

d. h. die Einwilligung darf der Hauptsache nach weder erzwungen,

noch durch einen Irrthum oder Betrug herbeigeführt seyn 4) W i l-

lenseinheit, d. h. die Aeußcrungen beider Theile müssen unter

sich übereinstimmen und sich gegenseitig ans einander beziehen. Sind

daher dieselben auf verschiedene Hauptbestandthcile des Vertrags

gerichtet, namentlich ans verschiedene Gegenstände oder auf verschiedene

Personen oder Vertragsarten, so ist keine Willenseinigung, also

auch kein Vertrag vorhanden

1) LR. II. 2Z „es seye mit bloßen Worten oder andern Zusagnngen"—

Ucber stillschweigende Einwilligung s. Glück, Pand. Bd. IV. §. 29«.

/»rlisrise lik. <iusest. vr. 22.

2) Auch unter Abwesenden. Nommel, yuaest. «Ks. 409. nr. 18. We-

n i n g im civ. Archiv Bd. II. S. 267 f Andere fordern , daß der Antrag»

steller erst die Annahme von dem Andern vernommen habe, und nehmen

daher den Vertrag erst z» der Zeit und an dem Ort als vollendet an, wo

die Acceptation dem Offerenten zugekommen. V oöt «Domm. lib. V. t!t. 1.

h. 7Z. Insuls rkscl, 0. 6e uuntio § «7. 68. Hasse im rhei». Museum

II. S. Z71 f, Wächter im civ. Archiv Bd. XIX. S. 116. Note Z a. E.

Hiefür war auch das Obertribunal in einer Entscheidung v. 27. Nov. I»2g.

Mühlenbruch Pand. § ZZl, ist dagegen für den Zeitpunkt der „erweis

lich geschehenen" Acceptation. Allein daß drese im Streitfalle zu bewei»

sen, versteht slch von selbst. Aus obiger Ansicht folgt übrigens nicht, daß

" der Vertrag lediglich nach dem Sprachgebrauch und den Gesehen des Orts

der Annahme auszulegen sey; worüber Wächter a. a. O. S. 117 f.

5) Bis jezt entscheidet hierüber das gerichtliche Ermessen, Zweckmäßige
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Bestimmungen für Kaufleute schlägt vor der Entwurf eines wlg. Handels

gesetzbuchs von Hofacker Art. 287 — 289.

4) Eine Ausnahme macht nach römischem Recht die p«IIi«!t»ti«, d.h. das

dem Staate oder einer Mnnicipalstadt (re! public») geleistete Versprechen

(v. I^. t7), wozu aber jezt kein Grund mehr vorliegt. S. auch Kritz

Rechtsfälle II. S. 142 f. Ueber Gelübde s. Eichhorns Kirchenrecht II.

S. 52« und 521.

5) LR. a.a.O. „Welcher dem andern ettmas bedächtlich verspricht" :c.

Vgl. das. II. Tit. 18. §. 1. Tit. 24. Griesinger, von der Verbindlich

keit der Verträge Tüb. 179Z. §. 19—21. Weishaar Privatr. §. 979.

6) S. oben §. 114 — 116. 164. Sehr allgemein lautet hierüber daS

LR. II. 25. „Nach dem Vnsere Vnderthonen mehrmalen auß Jngent,

Ohnverstand, einfalt oder ohnfürsichtiger Haußhaltung von ander» arglistig

hinderführt vnd beredt worden" :c. Vgl. III. Hofgcr.O. v. 1557 in

der Ges.Slg. IV . S. 145. Ueber das ebendas. enthaltene Verbot der Ber-

öußernng an Ausländer s. oben §. 177.

7) v. XII. 1. sr. Z2. XI.IV. 7. tr. 57. XI.V. 1. kr. 8Z. §, 1.

§. 412.

Eintheilung der Verträge.

Da die bloße Einwilligung der Beteiligten der Regel nach den

Vertrag vollendet, so ist die auf das römische Recht gegründete

Eintheilung in Consensual-, Verbal- und Literal- Verträge l§. 408)

für uns bedeutungslos ^). Ebenso unerheblich ist die Unterscheidung

in genannte und ungenannte Cvntracte (contractu« nomiusti und

innominsli), da die Grundsalze der leztern gesetzlich nur noch bei

dein Tausche zur Anweudung kommen. Auch der römische Unter

schied zwischen Verträgen des strengen Rechts und des guten Glau

bens (contrsctus «Uicti juris und Kons« L6e!) fallt bei uns hinweg,

da jeder Vertrag nach der Absicht der Parteien auszulegen ist

Dagegen kann man die Vertrage eintheilen: 1) in Haupt- und

Neben -Vertrage, je nachdem der Vertrag" für sich besteht oder

abhangig von einem andern 2) Einseitige und z w e i se i t I g e

Vertrage sS. 407), je nachdem daraus blos für den einen Theil

oder für beide Theile eine Verbindlichkeit entsteht. In jenem Fall

kann der Berechtigte, wenn die Vollziehung des Vertrags anders

nicht von einer Bedingung oder Zeit abhangig gemacht ist, alsogleich

auf Erfüllung klagen. In diesem Falle aber ist die Leistung des

einen Theils durch die des andern bedingt, wenn nicht die eine
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Leistung nach Gesetz oder Vertrag oder nach der Natur der Sache

der andern vorherzugehen hat. Ein Recht zum Rücktritt wird durch

die bloße Säumniß des andern Theils nicht begründet, sondern

bloß eine Klage auf Erfüllung, es wäre denn, daß die nachtragliche

Erfüllung für den Berechtigren jezt kein Interesse mehr hätte

Auch dann kann die Annahme der verspäteten Leistung verweigert

werden, wen» in dem Vertrage auf den Fall der Säumniß der

Rücktritt dem andern Theile vorbehalten worden wäre. Ein solcher

Vorbehalt (psowm commi«s«ri„m) kann auch stillschweigend einem

Vertrage einverleibt seyn, wie z. B. bei kaufmännischen Bestellungen,

deren Gegenstände einem täglichen Steigen und Fallen ausgesetzt

sind, und welche der Besteller, wenn sie nicht zur rechten Zeit ein

treffen, nicht mehr mit Nutzen gebrauchen kann

D And. Ansicht Weis haar Handbuch §. 984. 1«Z2 f. 1«64 f.

2) Auch das Darlehen (mutuuin) kann nicht als contrsctus strloti jur!»

in Deutschland behandelt werden. Glück Pand. IV. S. 2S4.

Z) S. unten §. 42I.

4) Glück, Pandecten Bd. IV. S. 417. Thibaut Pand. Recht §. 99.

5) Dagegen ist jenes psctmn nicht, wie in dem Ooäe civil ^rt. 1184. bei

jedem zweiseitigen Vertrage zu vermuthen.

s. 413.

Bestärkung der Verträge.

^. Haftpfenning und Vertragsbuße.

Ein sehr gewöhnliches Bestärkungsmittel bei einzelnen Verträgen

ist der Haftpfenning (Haftgeld, Handgeld, si-rds). Derselbe

hat eine doppelte Bedeutung : 1) als Haftgeld im eigentlichen Sinn,

d. h. als Wahrzeichen des eingegangenen Geschäfts, sofern durch

Reichung, beziehungsweise Annahme desselben der vollständige Ab

schluß des Vertrags, d. h. die beiderseitige verbindliche Einwilligung

erklärt wird Die Vollendung des Geschäfts ist von dieser Form

nicht schlechthin abhängig. Kann daher der Beweis derselben durch

andere Mittel erbracht werden, so sind diese allerdings zuzulassen.

2) Als Reugeld (Reukauf, Wandclpbn), sofern der einseitige Rück

tritt unr unter Zurücklassmig des Haftpfennings, beziehungsweise

doppelter Erstattung desselben möglich ist Die leztere Bedentung

wird durch die erste« (Nr. 1) nicht ausgeschlossen, da die Ausübung des

Renrcchts einen fertigen Vertrag voraussetzt, der dadurch aufgelöst
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wird; von einem Rengcld kann aber überhaupt nur die Rede seyn

bei solchen Geschäften, welche einem gesetzlichen herkömmlichen

oder vertragsmäßigen Renrcchte unterworfen sind Wird das

Geschäft mit beiderseitiger Einwilligung oder doch ohne einseitiges

Verschulden aufgelöst, so ist der Haftpfenning zurückzugeben.

Kommt aber dasselbe zur Ausführung, so bleibt der Haftpfenning

im Zweifel dem Empfänger ohne Einrechmmg in die Hauptleistung °).

Verschieden von dem Haftpfenning ist die Vertragsbuße (Conven-

tionalstrafe), d. h. eine Privarsirafe, welcher sich der Schuldner

vertragsmäßig für den Fall der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit

unterwirft. Hierbei hat der Gläubiger die Wahl, ob er auf nach

trägliche Erfüllung oder Erlegung der Buße klagen will ; und

auf beides kann er klagen, wenn die Strafe schon auf verspätete

Leistung gesezt war S). Ist dem Schuldner die Wahl zwischen Er

füllung und Strafe eingeräumt, so nimmt leztere die Natnr eines

Reugeldes an ^). Die Vertragsbuße kommt übrigens nicht bloß

als Mittel, zur Bestärkung eines Hauptvcrtrags, sondern auch als

Sicherungsmittel gegen andere Üebertretungen vor

1) LR. Ii. 11. §. iu.

2) LR Ii. 9. §. 2«.

Z) 3. B. bei Veräußerung unbeweglicher Sachen. LR. II. g. §. s«.

Tit. 1Z. §. 5.

4) 3. B. bei der Gesindemiethe.

5) Griesinger Comm. II. S. 57t. Reinhardt Comm. Bd.!. S. 19g,

welcher leztere jedoch aus dem Landrecht zu viel folgert.

6) Diß gilt allgemein bei der Gesindemiethe. Aber auch bei dem Kauf,

s. §. 422. Anders »ach römischem Recht. l.«ulerdseK »rrks ejus^us

jui-e, 'lud. 1657. §. 128—1Z0. S. jedoch das. §. 1Z1 8Y.

7) v. II. 14. kr. 1». h. 1. «. II. 4. oonst. 17.

») r>. XI.V. 1. tr. II5. §. 2. Tbibant Pand. §. 8Z.

9) M a k e l d e y «ehrbuch des beut. röm. Rechts §. 177 Note b (10. Ausg.).

in) Z. B. gegen Collusione» bei Auf- und Abstrichs -Verhandlungen

der Gemeindeu und Cameralämter. Rescr. v. 4. Merz u. tv. April tS0Z.

Ges.Slg. XIV. S. 1222.

S. 414.

d) Weinkauf.

Weinkauf ist die gemeinschaftliche Zehrung an Wein, welcher

zur Bestärkung eines Rechtsgeschäfts von den Betheiligten und
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Zeugen genossen worden Derselbe kann bei jedem Vertrage :

Kauf, Tausch, Theilung, Pacht u. s. w. vorkommen Gewöhn

lich ist er jedoch nur bei dem Verkaufe unbeweglicher Sachen.

Weinkanf sezt e!n bereits abgeschlossenes Geschäft voraus, dessen

Bestärkung dadurch bezweckt wird ^). Das gesetzliche oder vertrags

mäßige Renrecht wird dadurch nicht ausgeschlossen Es ist zu

unterscheiden zwischen einem verabredeten und einem gesetzlichen

Weinkauf. Von den Bcchciligten hängt es nämlich ab, ob, was

und wie viel sie trinken wollen. Indessen haben die Gesetze für

gewisse Fälle ein Maß desselben festgesezt.: 1) wenn Abwesende be-

theiligr sind, namentlich wenn eine pflegschaftliche ^) oder ein im

Wege der Hülfsvollstreckung dem Schuldner abgenommene Sache

versteigert wird oder wenn für eine Gemeinde ein Gut gekauft

oder verkauft wird J„ diesen Fällen darf nur der gesezliche

Weinkauf anbedungen und verrechnet werden. 2) Wenn ein der

Losung unterworfenes Gut verkauft wird. Hier ist der Löser nur

den gesezlich passülichen Weinkauf zu ersetzen schuldig Z) Wenn

zwischen den Vertragenden nichts über das Maß verabredet worden.

Auch hier kann nur das gesetzliche Maß gefordert werden. Im

Zweifel müssen beide Theile den Weinkanf gemeinschaftlich bestrei

ten °). Wird jedoch das Geschäft durch Schuld des einen Theils

aufgelöst, fo fällt er diesem allein zur Last '").

1) Auf den trockenen Weinkanf beschrankt den Begriff die Bekannt«, des

Obertrib. v. I. Nov. 18ZS Ges.Slg. VI, S. 215«.

5) Reyfcher Beiträge zur Kunde des deutschen Rechts Heft 1. S. 4Z.

„Wein oder Lentkanff" LR. II. s. §. 26. Lentkanf ist hier wohl aus Leihkauf

corrumpirt. Vgl. Comm. Ordnung Kap Z. Abschn. Z. §. 4 u. 5. (Kauf

oder Verleihung).

Z) In dieser Beziehung wird der Weinkanf dem Haftpfenning gleichge,

stellt. LR. II, I1. §. ig. II, 9. §. 2«. Einrechnung in den 'Kaufpreis sin»

det nicht Statt; ebensowenig liegt darin ein sugmenium pretii. Decret der

Obersinanzkammer v. 21. Iul. 1808 Reg.Bl. S. ZIZ.

4) LR. II, 9. §. 2«. t!t. iz. §. 5.

s) Nicht gegen den tarifmäßigeu Weinkauf ist Staat und Unterricht für

Vormünder v. 1776. Kap. Z. §. 14 f. Bekanntm. des Obertribnnals v.

1. Nov. 18Z5.

6) Comm. V. Kap. 2. Abschn. 1». §. 9.

7) Bei dem Verkauf oder Verpacht geringerer Commungüter ist jedoch

Kin Weinkanf gestattet. C.O. Kap. Z. Abschn. Z. §. 5. - . ^
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8) GReser. v. Z.Apr. 17«. (Ges.Slg.Vl. S.479.), wo auch der Tarif.

In der LO. Tit. 2«. h. 5 ist nur von einem „ziemlichen Weinkanf" die

Rede; im LR. II, 16. § 2S „von dem Weinkauf und was sonst gebührlich

aufgangen". Wenn bei einer und derselben Verkaufshandlnng mehrere

Stücke an verschiedene Käufer veräußert werden, so ist diß rechtlich kein

unzertheilter Kauf und daher der Erlös nicht zusammenzurechnen. And.

Ans. ist der Jnstizmin. Erlaß v. 51. Merz 18Z7. Wgl.Jeitter in Sarweys

Monatschrift Bd. I. S. 5«g.

9) Bekanntmachung des Obertrib. v. I. Nov. 18ZZ. Ges.Slg. Bd. VII.

Abth. 2. S. 215«. StrvK usu5 mock. I!b. XVIII. t!r. 1. §. 12. Weishaar

Priv. III. §. i»76. Bei dem Verkaufe von Gemeindegütern soll derselbe

dem Käufer einbedungen werden. Comm. O. Kap. III. Abschn. Z. 4.

Sin Minist. Erlaß v. lg. Merz. 18ZS schließt sogar den Gemeindepsseger

von dem Genüsse des Weinkanfs aus und nimmt den die Gemeinde tref

fenden Antheil für die Gemeindekasse in Anspruch. Anders bei Pflegschaften,

wo die die Pflegschaft treffende Hälfte zu Gunsten des Pflegers noch jezt ver-

rechnet wird. Angef. Bekanutm. v. 18ZZ.

1«) LR. II. g. §. 2«. Griesinger Comm. Bd. ll. S. 572.

s. 415.

Wirkung der Verträge.

Ieder gültige Vertrag erzeugt ein Recht auf Erfüllung. Ie

doch ist ein Unterschied zu machen zwischen einseitigen und zwei

seitigen Vertragen (S. 412). Auf den erstcren kann der Berechtigte,

wenn die Leistung nicht von einer Bedingung oder Zeitbestimmung

abhängig gemacht ist, ohne Weiteres klagen; bei den lezteren da

gegen kann kein Theil die Leistung des andern fordern, ehe er seiner

Seits geleistet hat ^), es wäre denn, daß jene Leistung nach der

Natur der Sache oder besonderer Uebereinkunft vorhergehen müßte.

Ein zweiseitiger Vertrag ist übrigens kein bedingter Vertrag: der

Verzug des einen Theils gibt daher dem andern noch kein Recht,

vom Vertrage abzugehen, sondern bloß ans Erfüllung und Leistung

des Interesses zu klagen ausgenommen wenn die nachträgliche

Erfüllung unmöglich oder doch für den Berechtigten werthlos wäre ^).

Andererseits ist der Berechtigte verpflichtet, die Leistung zu jeder

schicklichen Zeit anzunehmen, widrigenfalls der Schuldner durch

gerichtliche Hinterlegung der Sache oder, falls diese nicht möglich,

durch Vernichtung derselben sich von semer Schuld frei machen
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kann — Da in dem Vertrage nur der Wille der vertragenden

Personen geeinigt ist, so ergibt sich von selbst, daß Dritte dadurch

weder berechtigt, noch verpflichter werden. Eine Ausnahme hiervon

findet Statt, wenn der Vertrag zu Gunsten eines Dritten geschlos-

sen ist. Hier gilt derselbe nicht blos unter den ursprünglichen Thei-

len, sondern es kann auch der Dritte die ihm zugedachten Vortheile

geltend machen, wofern er die zu seinem Besten erfolgte Zusage

angenommen hat, ehe die Paciseenten wieder davon abgegangen

sind 5). Derjenige, in dessen Namen ein Vertrag geschlossen wor-

den, desgleichen der Erbe, welcher die Person eines der Betheiligten

fortsezt, ist nicht als Dritter zu betrachten.

1) Verschiedene Ansichten über die Beweispssicht s. bei Heermart im

civ. Archiv Bd. VII. Nr. 18. Bd. XIV. Nr. g. A. Lang über die Ein-

rede des nicht erfüllten Contracts, Regensb. 1829.

2) Ldr. II. 9. §. 2.

Z) v. XIX. 2. kr. 24. §. 4. Glück Pand. Bd. IV. S. 417.

4) v. XVIII. «. il-. 1. §. Z. Thi baut §. 474.

S) Glück a. a. O. §. Z4Z. und die das. Note «8 Angef. And. Ans. ist

unter Andern Thibaut Pand. z. 4SZ.

§. 416.

Gemährleistung aus Vertragen.

1) Wegen rechtlicher Mängel.

Wird demjenigen, welcher eine Sache durch einen lastigen Ver

trag übertragen erhalten hat, dieselbe ans einem der Uebcrnagung

vorgangigen Rechtsgrunde abgestritten (evincirt), oder zeigt sich

sonst, daß der Gegenstand des Vertrags geheime, d. h. dem Er

werber unbekannte rechtliche Fehler hat, wie namentlich, daß die

Sache ohne Wissen des Erwerbers einem Dritten gehört, oder mit

einer dinglichen Beschwerde, z. B. einer Diensibarkcit, Rcallast

oder einem Pfandrechte belegt ist, so hat der Urheber (suctor) dem

selben Gewahr zu leisten, d. h. das für die Abtretung Empfangene

nebst Interesse zurückzugeben, beziehungsweise ihn wegen des ge

ringeren Worths und sonstiger Nachtheile schadlos zu halten

Diese Verpflichtung tritt ein, obgleich der Urheber nichts von dem

Fehler wußte; und selbst durch Vertrag kanu dieselbe nicht zum

Voraus weggenommen werden. Doch hat ein solcher Vertrag (6s

evlctione n«n rirse«tsn6s) die Wirkung, daß der Erwerber nach



2. Kap. Von den Verträgen. ' 24S

erfolgter Entwehrung bloß die Erstattung, beziehungsweise ver-

hältnißmäßige Verminderung der Gegenleistung, nicht aber auch

Ersatz sonstiger Nachtheile fordern kann; ausgenommen, wenn der

Urheber den Mangel kannte und verschwieg, in welchem Falle der

Nebenvertrag nichtig ist^). Dagegen fallt die Pflicht hinweg: 1)wenn

der Erwerber selbst deu rechtlichen Mangel kannte oder nach

den Umstanden hatte wissen sollen ^); 2) bei der Schenkung, wenn

an der versprochenen einzelnen Sache sich ein Mangel erfindet

2) bei dem Vergleiche, wenn der Gegenstand desselben, nicht aber

auch, wenn eine dafür hingegebene Sache sofort von einem Drit

ten entzogen wird ^); 4) bei der Hingabe eines Vermögensganzen,

z. B. einer Erbschaft, wenn bloß einzelne Stucke daraus entwehrt

werden, nicht aber auch bei der Entwehrung des Ganzen oder ein

zelner Stücke aus einer faktischen Sachengesamtheit, z. B. einer

Heerde, eines Waarenlagers ^). — Die Gewahrleistung kann nur

gefordert werden, wenn der Anspruch des Dritten entweder durch

gerichtliches Unheil anerkannt, oder so klar ist, daß nur muthwil-

lige Streitsucht denselben abzuläugnen vermöchte. In ersterer

Hinsicht ist zur Sicherstellung der Gewährleistung nothwendig, dem

Urheber von dem erhobenen Ansprüche sogleich oder wenigstens so

zeitig Nachricht zu geben, daß jener von den ihm zustehenden Ver-

theidignngsmitteln noch vollständig Gebrauch machen kann Wird

diese Streitverkündignng (litis 6enunoisti«) durch die Schuld

des Angegriffenen unterlassen, so verliert dieser dadurch den Rück

griff an den Urheber v). Andererseits wird durch dieselbe selbst für

den Fall, daß der Dritte in dem Streite unterliegen sollte, so viel

bewirkt, daß der Auctor dem Erwerber die ihn treffenden Prozeß-

kosten zu erstatten hat ">). ^ '

1) LR. Th. II. Tit. I5. §. I. '

2) LR. a. a. O. §.2.

Z) Glück, Pand. Bd. XX. S. 228 f. And. Ans. ist BolleyComm. z.

Pfandgesejt I. S.448. u. Weishaar Privatr. 996 o. E. mit Rücksicht

auf die Note 2 cit. Stelle, welche jedoch obige Ausnahme nicht ausschließt.

4) Wie z. B. bei Dienstbarkeiten und öffentlichen Abgaben, welche die

Regel auf einer Markung bilden. Thibaur Pand. §. 485. Nicht aber

auch bei Unterpfändern, obgleich diese aus dem Unterpfandsbuche ersichtlich sind.

5) v. XXIX. S. kr. §. Z. I.suterbil<:K LoU. IIb. XXI. tit. 2. §. IS.
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«Zersch. Ans. s. bei Glück Pand. Bd. XX. §. mg. Thibaut eiv. Abh.

T. 4» f. . ' . ,

S) LR. II. 22. §. Z. Vgl. 0. II. 6. e«°»t. SZ.

7) Glück a. a. O. S. 2is f. Thibaut Pand. 5. 482.

8) LR. Ii. is. 5. Z u. 4. Weishaar Handbuch 5- 994. Thibaut,

Pand. §. 491.

9) v. XXI. 2. kr. SZ. §. 1. e. VIII. 45. tr. 8.

t«) LR. II. I5. §. 6.

§. 417.

2. Wegen natürlicher Mängel.

Nach gemeinem Recht muß derjenige, welcher auf lästige Weises,

namentlich durch Kauf, Tausch, Theilung, Vergleich eine Sache

einem Anderen übernagen hat, für diejenigen heimlichen Fehler

derselben, welche der Brauchbarkeit der Sache schaden, und schon

zur Zeit des Vertrags vorhanden waren, einstehen. Der Erwerber

hat nämlich die Wahl, ob er binnen 6 Monaten auf Vernichtung

des eingegangenen Geschäfts (s«li« leclKibiloliii, Wandlungeklage),

oder binnen eines Iahrs auf Verminderung der Gegenleistung im

Verhältnis; zu dem geringeren Wcrthe der Sache (»cti« «zusnri ini-

«ori«, Mindernngsklage) klagen will ^). Indessen ist es nicht blos

in vielen Fällen zweifelhaft, ob ein Fehler wirklich der Brauch

barkeit der Sache schade, sondern es ist auch der Beweis, daß der

Fehler schon bestanden habe zur Zeit des Vertrags, in den meisten

Fällen für den Beschädigten schwer zu führen. Daher das Regu

lativ der s. g. Hauptmängel, worin die württembergische Re

gierung mit den Regierungen der vorderöstreichischen und der baden-

badenschen Lande übereingekommen ist ^). Hierin sind die zu ge

währenden Fehler einzelner Thiergattungen angeführt, und es bildet

einen Hauptmangel: 1) bei dem Pferde, wenn es rotzig, Kolderer,

krätzig, fistlicht, wnrmicht, hauptmörtig, herzschlächtig , wehetägig

oder mondbli'nd ist. Wegen des lezten Fehlers ist 8 Wochen, wegen

der übrigen 4 Wochen und 5 Tage Gewähr zu leisten. 2) Bei

dem Hornvieh, wenn es hirschig (cränicht, zepfig, oder pfer-

lich), wehetägig, riplich (nmlänfig), lungenfaul, lungenhart, herz

weich oder übergallig ist. In dieser Hinsicht dauert die Gewähr

zeit 4 Wochen und Z Tage, mit Ausnahme des ersten Fehlers,

wo sie auf zwei Monate sich erstreckt; Z) bei den Schafen,
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wenn sie an nasser oder trockener Raute, oder dem s. g. An

bruche leiden. Hier dauert die Gewahr 2 Wochen und 1 Tag;

4) bei den Schweinen, wenn sie an Lungenfäule oder den Pfin-

nen leiden. Hier dauert die Gewährzeit 4 Wochen und 3 Tage>

mit Ausnahme der Milchschweine, auf welche das Regulativ keine

Anwendung findet ^). Wegen anderer als der angegebenen Mängel

wird bei den genannten Thiergattungen keine Gewahr geleistet: denn

der Znxeck des Gesetzes war, Streitigkeiten wegen der Beschaffen

heit der Fehler zu begegnen ^). Dagegen hat 5er Beschädigte, wenn

in der Gewahrzeit ein Hauptmangel sich zeigt, nicht zu beweisen,

daß dieser schon bei Eingehung des Vertrags Statt gefunden; viel

mehr wird dieß gerade darum vermuthet, weil der Mangel in der

Gewährzcir sich ausgesprochen. Umgekehrt kann zwar nach Ablauf

der Gcwahrzeir die Wandlungs- oder Minderungs- Klage binnen

Her gemeinrechtlichen Frist immer noch angestellt werden, aber nur

sofern der zu gewährende Fehler in der Gewährzeir erweislich her

vorgetreten °). Anders verhält es sich mit den Mängeln derjenigen

Thiere oder leblosen Dinge, welche in dem Regulativ nicht genannt

sind. Zwar hat auch bei diesen der Urheber für verborgene Fehler

zn haften'), und es fallen hier die Beschränkungen hinsichtlich der

Gewahrzeit nnd der zu gewahrenden Mangel hinweg. Dagegen

hat nun der Klager jedesmal zu beweisen, daß der Fehler schon

znr Zeit des Vertrags vorhanden gewesen ^) ; und nur in dem Falle,

wenn derselbe binnen 3 Tagen nach Abschluß des Vertrags sich

zeigt, macht die Praxis eine Ausnahme, indem auch hier bis zum

Beweise des Gegeutheils vermuthet wird, daß der Mangel zur Zeit

des Abschlusses schon vorhanden gewesen In Folge der Ge

währleistung hat der Beklagte bei der Wandlungsklage dem Klä

ger die ganze Gegenleistung nebst Zinsen und den durch die Sache

gehabten' Auslagen nnd Schäden zu erstatten, wogegen dieser die

Sache nebst dem daraus gezogenen Nutzen und den durch seine

Schuld ihr zugefügten Beschädigungen abzuliefern hat ^°). Die Min

derungsklage ist auf dasjenige gerichtet, was die Sache in Folge

des Fehlers weniger Werth ist "). Den Ersatz des vollen In

teresse kann der Kläger bei beiden Klagen nur dann verlangen,

wenn der Beklagte den Fehler kannte oder ausdrücklich dafür

zu haften versprach Ausgeschlossen ist die Pflicht zur Gewähr

leistung zwar nicht bei einem Gesammtkaufe (Kauf in Bausch und



248 V. Buch. Vo» de», Forderungen.

Bogen) noch bei einem Kauft in Folge eines öffentlichen Auf-

streichs '^), wohl aber 1) wenn der Fehler unbedeutend ist, d. h.

der Brauchbarkeit der Sache nicht schadet ,"); 2) wenn der Er

werber denselben bei Eingehung des Vertrags, wenn auch nicht kannte,

doch leicht hätte entdecken können Z) wenn ausdrücklich feste

gesezt wurde, daß keine Gewahr stattfinde, z. B. durch den Beisatz :

„Haar um Haar," „sonder Nachspruch und Wandel" Auch in

diesen Fällen haftet übrigens der Besitzer, wenn er den Fehler kannte

und den Kaufer wissentlich irren ließ.

1) Nicht auch bei der Schenkung, v. XXI. 1. fr. 62.

Z) I,suterbs ek eoII.?«nä.IIK.XXI. tit.1. §. Z2. Koksclierxrine.Z. 19Z«

—19Z2. Thibaut Pand. §. 495, Andere gebe» die Waudlnngsklage über»

Haupt nur bei einem hauptsächlicheu Mangel zu. VvK-t Oomm. »6 ?si>ck.

XXI. 1. §. 4u, 5. Kreittmair Anm. über den c«<1. Ksvsr. civ. Th. IV.

Cap. 5.§. 2Z—25. nr. 9. Müuter Rvßtauscherrecht, 2. Ausg. 1796. Abh. 2.

2. Abh. tZ. t. Eichhorn, deutsches Privatr. §. 87.

Z) Gen. Rescr. v. 17. Febr. 1767. Ges. Slg. VI. S. 585. Außer die

sem G. R. wird in der Praxis beachtet eine von der badischen Regierung

am 21. Aug 1789 erlassene Belehrung über die dort genannten Haupt-

mängel. Ges. Slg. VI. S. 681. Note. Auch diese erscheint nach den seit

herigen wissenschaftlichen Fortschritten als mangelhaft/ und es steht daher

ein neues Regulativ zu erwarten. Einstweilen muß das einbeimische Ge

setz nach der Absicht des Gesetzgebers ausgelegt werden, und es kann den

vormaligen Gesetzen in Nenwürttemberg , z. B. dem Hoheulohischen Land

recht Th. III. Tit. 4 keine Anwendung dagegen gegeben werden, wenn die

Betheiligten nicht diese verabredet haben. Vgl. auch die medicinischen Schrif

ten von Ploucquet über die Hauptmängel der Pferde. Tübiug. 179«.

D. Hofaker (Prof.) Anleitung zur Benrtheilung der Hauptmängel der

Hansthiere. Tüb. 1825. Hering, Vorlesungen für Pferdeliebhaber.

Stuttg. 18Z4, S, 24! f. Ritter, die gesetzlichen Hauptmängel der Hausthiere

im Königreich Württemberg und de» angrenzenden Staaten in polizeil. u.

gerichtl. Beziehung. Rottend. 18Z5. - - > .

4) G.R. v. 12. Oct. 1797. Ges.Slg. VI. S. 71Z. Die Gewährleistung

überhaupt ist dadurch nicht ausgeschlossen.

5) G.R. Note Z cit. im Eingg, Weiöhaar Privatr. §. 1««5 n. 1094.

6) Volley das Wichtigste von den Rechten und Verbindlichkeiten des

württemb. Bürgers. S. Z64. Weishaar §. inos. Reinhard Comnient.ir

zumLandr. I.S. 2tn. Note 2. And.Ans.istG.D.Hoffmann,».<^.-»:'!«««

emtori reäklbeut! sä rejictonäum z>retium »olutum c«mf>eteote. lub. 1 779. h 24.
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7) V.XXI.1.kr.6Z.I.suterbseK l.e.h.z. 8trxK I.c. §.14»<l. Kreitt'

mair a.a.O. Nr. 2. 3. B. bei deu Gaisen. Gesetz Note Z cit. nr. V.

„Solle der Berkäuffer dem Käuffer überhaupt frische und gesunde Waor

zu liefern, widrigenfalls aber allen Schaden auf sich zu leiden haben." Zu

analoger Anwendung des Regulativs auf Thier«, welche den dort ange«

führten ähnlich sind, z. B. Maulthiere, Esel, gibt der Inhalt des Gesetzes

keine Berechtigung.

8) 8t, vek usus moä. XXI. 1. §.26. I,e^«erAIeäitt. Vol. IV. »z>e«.2Z8.

meö. Z. Uommel KKsps. Vol. I. «Ks. 87.

9) Oben Note 1.8tr5«K I.e. §. 27. WernKer, «Ks. kor.tom.II. ?. 1».

VKs.ZZ9, Kreittmair a.a.O. Nr.4. HokscKerprinc. §.1928. Note».

Hartitzsch, Entscheidungen praktischer Rechtsfragen, Leipzig 184«. Nr. 7.

And. Ans. ist Thibaut, Pand. §. 49Z.

1«) Gluck, Pand. XX. §. 1111. Thibaut §. 498.

11) Heber die Berechnung s. Glück a. a. O. S. 114.

12) I>. I. e. kr. 1. §. 1. a. E. I.suterb»eK I. e. §. 1Z. Die Kenntniß

oder den Betrug hat ohne Zweifel der Kläger zu beweisen. And. Ans.

ist Hartitsch a. a. O Nr. 8. Daß im höchsten Falle blos der doppelte

Werth der Sache zu ersetzen sey, glaubt Thibaut §.498. S. jedoch Glück

a. a. O. S. 9Z. ' -

1Z) Nicht aber auch, wenn derselbe in gutem Glauben blos versicherte,

die Sache habe keinen Fehler, wie Glück Bd. XX. S. 89. 1Z5. annimmt.

14) Thibaut Pand. §. 496. Hartitzsch a. a. O. Nr. 11.

15) And. Ans. ist Hering a. a. O. S. 247. Nur bei fiscalischen Wer»

kaufen macht das römische Recht (l. e. kr. 1. h. Z.) eine Ausnahme.

16) v. I. «. kr. 1. §. 8. kr. 4 §. 6. I.suterK»«>, I. c. §. 1«. 11.

17) I>. I. «. kr. 1. §. 6. kr. 14. 10. Le) s«r 8pee. 240. §. 9.

18) I>. I. «. kr, 14. §. 9. Manche glauben, es sey nur die Ausnehmung

bestimmter Mängel zulässig. 8trz?eK I. «. § 1«. Allein die ebengenannte

Stelle sagt dicß nicht. Ebensowenig schließt das in dem G.R. vom

1». März 1791 (Ges. Slg. VI. S. 681.) vorgeschriebene Formular der

Biehnrknnden eine Abrede obiger Art aus, wie Weishaar §.1«08 meint;

oder die Wer. v. 5. In». 18Z9 (R.Bl. S. 4«7.), worin diese Urkunden

abgestellt sind, unbeschadet der Gewährleistung.

§. 418.

5) Wegen unmäßiger Verletzung,

's. Begriff.

Der Irrthmn über den Werth einer Sache ist kein wesentlicher.

Wenn daher auch der Erwerber mehr für die Sache bezahlt, als
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sie werth ist, oder der bisherige Besitzer weniger dafür erhält, so

kann deßhalb das Geschäft nicht als nichtig angefochten werden.

Dagegen gestattet das gemeine Recht in dem Fall, wenn einer der

Betheiligten über die Hälfte verkürzt ist (Ise«« ennrmis), auf Re-

seission, d. h. Wiederaufhebung des Vertrags zu klagen, wenn nicht

der andere Theil die Verletzung dadurch ganzlich aufhebt, daß er

das Fehlende zum Werthe nachbezahlt, beziehungsweife das zu viel

Empfangene zurückgibt^). Nur ist es nach gemeinem Recht be

stritten, ob das Rechtsmittel bloß bei dem Kauf oder auch bei an

deren lästigen Verträgen Statt finde ^)? Das Landrecht entscheidet

diese Frage dahin, daß bei allen lästigen Verträgen das Rechts

mittel Statt finde, namentlich beim Tansch, bei der Theilung

Zugleich bestimmt dasselbe aus Rücksichten der Billigkeit, daß nicht

bloß eine Verletzung über die Hälfte, sondern schon eine Verletzung

über ein Dritthcil zur Anstellung der Klage berechtige Nur bei

dem Vergleich macht das Landrecht eine Ausnahme: hier ist bloß

wegen Verletzung über den halben Theil die Verletzungsklage begrün

det 5). Wann eine Verletzung über die Hälfte vorhanden sey, dar

über kann nach gemeinem Recht hinsichtlich des Verkäufers kein

Zweifel obwalten : dieser ist verletzt, wenn er nicht einmal die Hälfte

des wahren Werths der verkauften Sache, also wenn er für

eine Sache im Werth von 60 fl. nur 29 fl. 59 kr. erhält. Hin

sichtlich des Käufers dagegen sind die Ansichten abweichend. Einige

meinen, er sey dann verletzt, wenn er mehr als den doppelten Werth

der Sache gegeben, z. B. wenn er für eine Sache im Werth von

6«fl. über 12« fl. bezahlt habe«). Andere: er sey verletzt, wenn

er für eine Sache mehr als die Hälfte ihres wahren Werths, also

schon wenn er für jene Sache über 90 fl. gegeben habe ^). Die

erstere Ansicht stützt sich ans den Grundsatz: wer an Werth über

einmal so viel empficug, als er weggab, hat den Andern über die

Hälfte verletzt. Dieser Grundsatz würde zwar anf Kaufer und Ver

käufer formell gleiche Anwendung finden : allein bei beiden ein ganz

verschiedenes materielles Resultat herbeiführen. Während der Ver

käufer in dem angeführten Falle schon dann verletzt wäre, wenn er

einen Verlust von mehr als Z« fl. erlitten, könnte der Käufer erst

wegen Verletzung klagen, wenn er über L0 fl. verlieren würde. Diese

thatsächliche Ungleichheit suchten nun die älteren Romanisten und

namentlich die Glossatoren dadurch zu vermeiden, daß sie bei Be
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rechnung der Verletzung auf Seite des Käufers, wie auf Seite des

Verkaufers immer von dem Werth« der verkauften Sache ausgien«

gen und annahmen, der Kaufer fey dann verletzt, wenn er für eine

Sache mehr als die Hälfte ihres wahren Werths gegeben habe.

Das Landrecht hält sich an diese ältere Berechnungsweise und wen

det solche auf die Verletzung über ein Drittheil > an.

1) 0. IV. 44. coust. 2.

2) I^SuterKseK ?s»ck. IIb. XVIII. t!t. 5. Z. Z9—44.

Z) LR. II. 14. I. „Wenn einer im Kauffen, Verkauffen, Tauschen,

Theilnngen , oder andern dergleichen Conträcten , sich also »versehen" :c.

Vgl. H a u g s Revision des II. Theils (Msc. Tit. Z0) ,,moS! (äummoä«)

tsl«s »ml coiitrselus, in <ziiikus imiicem csuiö 6stur vel reclpitur."

4) LR. a.a.O. „Daß er ober den dritten Theil des rechten Werths

vbernommen, »und vernachtheilt were" :c. I^suterbseK I. c. §. 9.

5) LR. II. 22. §. 4. Gemeinrechtlich ist es bestritten, ob überhaupt Sei

dem Vergleich das Rechtsmittel Statt finde? S. die verschiedenen Ansichten

bei Griesinger Comm. Bd. IV. §. 256. Baz, verm. Abhandl. »r. is.

Haug wollte den Vergleich ebenso behandeln, wie andere Verträge (s.

Relation a. a. O.). Die Commission (nicht erst Kanzler Enzlin in sei

ner Revision) traf aber obigen Mittelweg (Prot. Msc. Tit. 42). Nur

wenn über die Läsion selbst ein Vergleich eingegangen, ist das Rechtsmittel

nicht zulässig. Dagegen ist der gerichtlich abgeschlossene Vergleich nach

dem LR. keineswegs auszunehmen, wie von den sächsischen Practikern ange»

nommen wird. LR. o. a. O. in Verb, mit §. 1 das.

s) g. B. IiSllterKscK I. v. §. 1«. Griesinger Comm. Bd. iU. S.

666. Baz a. a. O. »r. 14. §. 7.

7) 6I0ss» sck e. z. L. «!t. Auch ?i»ellu» Lomm. sS ck. e. (L«I. 1584

welcher in der H aug'schen Relation mehrfach angeführt wird) r. 1. esx. 2,

n. s—7, wiewohl in der Theorie anderer Meinung» bezeugt, daß obige An»

ficht allgemein recipirt sey. Ebenso spricht Baz a. a. O. §. 6. davon

als einer Ansicht der Praxis. Näheres über den Streit s. bei Glück

Pand. XVII. S. ZS f.

§. 419.

K) Anwendung auf einzelne Verträge.

, ,, Das landrechtliche Princip ist: wenn der „rechte Werth" der

Sache, über welche man Vertrag schloß, über ein Drittheil mehr

oder weniger beträgt, als angenommen worden, ist eine übermäßige

Verletzung vorhanden. Dieses Princip leidet nun freilich verschie-

Rcyscher Pttv.N. II. Bd. ^ 17
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Vene Anwendung: 1) beim Kauf ist jene Sache eine und dieselbe,

nämlich der verkaufte, beziehungsweise gekaufte Gegenstand. Nach

dem von dem Landrecht selbst gewählten Beispiel ist daher der Ver

käufer über ein Drirtheil verletzt, wenn er um die Sache weniger

als 40 fl. empsieng, der Käufer, wenn er über 80 fl. dafür gab

2) Bei dem Tausch sind es verschiedene Gegenstände; hier ist also

das Princip : wenn der rechte Werth der Sache, die ich vertauschte,

über ein Drittheil mehr beträgt, als die Sache, die ich dagegen

eintauschte, der richtigen Schätzung nach Werth ist, so bin ich enorm

verletzt. Wenn ich also einen Acker im Werth von 60 fl. gegen

einen andern Acker vertausche, so bin ich danu übermaßig verletzt,

wenn der letztere nicht einmal 40 fl. Werth ist. Umgekehrt kann

ich von dem andern Theil erst wegen Verletzung belangt werden,

wenn sein Acker mehr als 90 fl. werth ist Z) Die Uebertragung

von Eigenthums- oder anderen Vermögensrechten bei einer Thei-

lung ist nach Aehnlichkeit des Kaufs oder des Tausches zu beur-

theilen, je nachdem das eine oder das andere Geschäft zu Grunde

liegt 2). 4) Auf den Pacht und Mietvertrag ist in dem Land

recht die Verletzungsklage nicht ausdrücklich angewendet; allein

gleichwohl muß auch hier dieselbe für zulässig erachtet werden, und

zwar auf Seite des Eigenthümers, wenn dieser nicht einmal zwei

Drittheile des mittleren Pacht- oder Mietpreises erhält, aufSeite

des Pachters oder Miethers, wenn der von ihnen zugesagte Pacht

oder Miethschilling diesen mittleren Maßstab um mehr als ein

Drittheil übersteigt ^. — 5) Der Vergleich kann zwar nur wegen

einer Verletzung über die Hälfte angefochten werden; aber in Hin

sicht auf die Berechnung der Verletzung kann wieder nur der oben

aufgestellte Grundsatz in Anwendung kommen. Hiernach bin ich

verletzt, wenn ich für eine wirkliche °) Forderung von 60 fl. nur

29 fl. erhielt, umgekehrt der Schuldners, wenn er für jene For

derung 91 fl. bezahlte

1) Das Landrecht II. 14. §. 2 gebraucht zwar die Worte: „Achtzig

oder mehr;" allein offenbar aus Jrrthnm. Griesinger Comm. Bd. III.

S. «S6. And. Ans. ist Weishaar Prisatr. §. 1»12.

L) Wird von einer Seite Geld aufgegeben, so ist dieses natürlich zu dem

Werthe der Sache zu schlagen. Dagegen ändert eine zu Grund liegende

Geldschätzung die Natur des Tausches nicht. And. Ans, scheint We i sH a ar

§. 10I5. '. - : ' ^,-4 , ,. .!" ^-ir-'!»? - .«Zl'i,^

--5 .5« I:
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?) Näheres s. bei Griesinger a. a. O. S. 614.

4) Nur bei einer Verletzung über die Hälfte, meintWeishaar §.!12t.

Allein die Regel LR. 11.14. z.l ist allgemein; die Bestimmung hinsichtlich

des Vergleichs (nr. 5) nur eine Ausnahme.

5) LR. II. 22. §. s. „so jhme von Rechtswegen gebührt hette." , Auf

eine Schätzung wegen des möglichen Ausgangs des Processes kommt es

hierbei nicht an, sondern auf den erweislichen Betrag der Forderung zur

Zeit des Vergleichs. Griesinger IV. S. 1«6«. Hiefür ist auch die

Haug'sche Relation, worin auf «ine sächsische Constitution hingemiesen wird.

Vgl. Curtius söchs. Civilrecht Bd. III. §. 1Zgg. Note 6. Ueber den Be

weis der Verletzung s. Griesinger Comm. IV. S. t««u. Volley verm.

Aufs. I. S. Z07. Weis haar §. IUI« a. E. Wersch. Ans. s. bei Rein

hard Comm. Bd. I. S. 2S4.

6) Das LR. II. 22. §. s spricht zwar nur von dem Gläubiger; allein

auch der Schuldner kann verletzt seyn, und daß das LR. wegen dieser Ver

letzung die Klage ausschließen wollte, ist nicht anzunehmen. Weishaar

§. 101Z u. 1016. ,.-

7) Ueber die Berechnung der Verletzung s. Volley verm. Aufsätze I.

S. Z«7. Note. And. Ans. Weis haar §. 1«17.

S. 42«.

e) Rechtsmittel und Fälle wo diese RM. nicht eintreten.

Die Verletzung kann sowohl mit einer Einrede geltend gemacht

werden, wenn der Verletzte den Vertrag noch nicht erfüllt hat und

auf Erfüllung sofort belangt wird, als auch mit einer Klage, wo

durch Aufhebung des verletzenden Geschäfts erbeten wird. Im

lezteren Falle kann der Beklagte bis zu dem Erecutionstermine das

Geschäft dadurch aufrecht erhalten, daß er die Verletzung bis zum

wahren Werths der Sache, nicht bloß soweit sie übermäßig ist, aus

gleicht Der wahre Werth der Sache ist nach der Zeit des Ver

tragsschlusses, bei unbeweglichen Sachen mit Rücksicht auf den ge

meinen Preis des Orts, wo sie gelegen, bei beweglichen Sachen mit

Rücksicht auf den Marktpreis am Orte des Vertrags zu ermitteln^.

Die bemerkten Rechtsmittel kommen nicht bloß dem Verletzten und

seinem Erben, sondern auch dem Bürgen desselben zu ^). Dagegen

sind sie ausgeschlossen : 1) wenn der Verletzte ausdrücklich oder still

schweigend darauf verzichtete. Das Letztere wird angenommen,

wenn derselbe, ungeachtet er den wahren Preis kannte, gleichwohl

das Geschäft eingieng 2) Wenn der verletzte Käufer die erkaufte
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Sache oder Theile derselben veräußerte, oder dieselbe durch seine

Schuld untergieng und daher das dem Verlezer zustehende Wahl

recht nicht mehr übrig ist °). e) Bei einem Verkauf in Folge ei

ner öffentlichen Versteigerung (§. 42Z.) «). 7) Bei gewagten Ge

schäften Endlich aber auch 8) bei allen andern Geschäften in

Folge des Ablaufs von 10 Iahren

I) LR. ll. 14. §. 1. a. E. I^suterbsoK I. e. 5. 48. Dem Kläger steht

jene Wahl nicht zu; doch wird die Klage nicht verworfen, wenn auch das

Gesuch alternativ gestellt ist. SoeKmsr 6« likelli» slteinsrivi» Uslse 1714.

«sp. III. §. Z. , .- .

s) LR. a. a. O. §. Und soll das «. Griesinger a. a. O. S. «S5.

Glück Pand. Bd. XVII. S. 57.

Z) Gluck a. a. O. S. 76 f.

4) Thibaut, Pand. §. s«1.

5) Voet Comm. sS ?sva. XVIII. 5. §. 2». S. das Erkenntniß des

Obertrib. in der Ges.Slg. Bd. V. S. 218. Note. Wersch. Ans. s. bei

Reinhard Comm. Bd. i. S. 2S2.

«) Daß dieß in Württemberg Gerichtsgebrauch scy, wird bezeugt in dem

Note 6 angef.Erk. S. auch Exek.-Gesey v. 1825. Art. S6. Kap ff Rechts

sprüche I. S. I6. Weishaar §. 1«20. Weiter geht Volley Comm. z.

Pfandges. Bd. II. S. 1««Z. Note 2. Die entgegengesezte Ans. s. in Sar-

weys Monatschr. I. S. Z«2.

7) Voet Oomm. I. e. §. 15.

8) LR. Ii. 14. §. I. „welches innerhalb zehen Jaren beschehen mag."

Ohne Unterschied zwischen enormer und enormster Verletzung. Griesin

ger a. a. O. Bd. IV. S. 1«K1. Volley verm.Aufs. I. S. Z09. Ges.Slg.

V. S. 218. Note i«2. Auch der Einrede kann man flch später nicht mehr

dedienen. S. oben S. IS«. Notet. Griesinger a.a.O. Bd. III. S. SKI.

Zweiter Abschnitt.

Von den Haupt-Verträgen. , .,

K. 421.

Begriff und Arten.

Hauptverträge sind solche Vertrage, welche um ihrer selbst wil

len, d. h. unabhängig von einem andern Vertrage, bestehen. Daß

die eine oder andere Partei bei Eingehung des Vertrags noch ein

anderes, vorgängiges oder nachfolgendes, Geschäft im Auge hatte,

schließt die Eigenschaft eines selbstständigen oder Hauptvertrags
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nicht aus, wofern nur die Uebereinkunft rechtlich für sich bestehen

kann und nicht, nach der Natur der Sache oder der Verabredung

der Parteien, einen andern Vertrag zur Voraussetzung hat. Die

Verträge können gerichtet seyn 1) auf Ueberlassung von Eigenthum,

namentlich Kauf, Tausch, Schenkung, Darlehen; 2) auf Ueber

lassung des Gebrauchs einer Sache. Hieher gehört Pacht, Miethe,

Leihe; 3) auf Dienste (im weitern Sinn), z.B. Gesinde-Vertrag,

Vollmacht, Hinterlegung; 4) auf das Eine und das Andere (ge

mischte Hauptverträge), z. B. der Gesellschaftsv^ertrag, der Ver

lagsvertrag und die Glückverträge., ,,,,,,

§. 422. , , > «,-,!', /? ,:,i,,L'

^ 5. Auf Eigenthums - Ueberlassung. ^' «"i-

I. Kauf. ») Begriff und Erfordernisse. ^ '

Unter Kauf versteht man denjenigen Vertrag, wodurch Iemand

(Verkäufer) einem Andern (Käufer) eine Sache gegen einen bestimm

ten Preis zu übertragen verspricht ^). Vorausgesetzt wird:

1) eine käufliche Sache. Im Allgemeinen kann jede Sache, welche

- dem Verkehr nicht entzogen ist (g. 409), auch eine unkörperliche mch

selbst eine ungewisse künftige Sache (§. 4«9), Gegenstand des Kauf

vertrags seyn 2). Ausgenommen sind jedoch rein persönliche Rechte,

z. B. das Recht aus einer angefallenen Erbschaft. Daher ist dex^

Erbe auch nach dem Verkauf der Erbschaft immer noch Erbe und-,

als solcher den Erbschaftsgläubigern unmittelbar verbindlich ^),

gleichwie ihm auch die aufgehende Erbsportion anwächst und nicht

dem Käufer der Erbschaft *). Ebenso kann auch das Nießbrauchs

recht nicht seiner Substanz nach an Andere abgetreten werden ^).

Eigenthümlich ist noch beschränkt die Veräußerung unbeweglicher

Sachen, welche ohne Erlaubniß der Regierung weder an die s. g.

todte Hand (sck msnu« martuss), d. h. an Kirchen und milde Stif

tungen "), noch an Ausländer verwerthet werden dürfen ^). Das

frühere Verbot des Verkaufs stehender Früchte ist aufgehoben

2) ein bestimmter Preis und zwar in baarem Gelde. Wird eine

andere Sache als Geld versprochen, so ist kein Kauf, sondern ein

Tausch oder anderer Vertrag vorhanden

1) Die «Kügsti« <ZsnSi im Gegensatz zur «blig. trs6e»6i ist nicht aus

geschlossen. Anderer Ansicht ist Griesinger Com«. U. S. se«.
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si L.R. li. g. z. a. , - x :> > ' - , . ... ,. - ^ - ... ,

3) Doch kam, er stch bei dem Käufer des erbschaftlichen Vermögens er

holen. L R. a. a. y, Z. 7. Vgl. I. u. II, L R. Ges.Slg. IV. S. Z««.

4) Weis haar Privatrecht III. §. iv?l. . ,

S> L.R. a. a. O.' 6.,

6) L,R. II. 9. §.14. Vgl. Kastenordnung in der großen Kirchenordnung

S. Z5Z. '

7) S. §. ^77. Ueber das Verbot der Trennung von Zubehörden der

Häuser s. §. 107. a. E.

8) Polizei-Strafgesetz Art. 77. Das alte Verbot des Verkaufs von

Harnisch und Gewehr (L.O. Tit. 11«. §. 11. L R. II. 9. §. S), welches

Weis haar, Privatr. §. 1«7Z, immer noch nachführt, hat stch in ein

Verbot des Besitzes von Feuergewehren verwandelt. Ges. vom 12./18. Ja

nuar 1809. R.Bl. S. 25. Verordn, v. 2Z. Jan. 1817. R.Bl. S. 45.

9) L.R. II. 9. §. H« , ^ . .

»tt.,-- .,.!,^ S. 422. ., ,

! ° , ^ , , b) Eingehung «) im Allgemeinen. ,

Der Kauf kann der Regel nach in beliebiger Form, mündlich

vdtt schriftlich, unter An- oder Abwesenden eingegangen werden,

unb'er ist, wie nach gemeinem Recht, vollendet mit der Uebereinkunft

der Betheiligten in Ansehung des Inhalts, namentlich über Gegen

stand und Preis Zwar bestimmt das Landrecht daß, wenn

der Kauf „mit gewisser Maß, Condition oder Geding getroffen,"

oder wenn Anfangs insbesondere verabredet worden, daß, der Kauf

„in Schriften geschehen und verbindlich aufgerichtet werden solle",

jeder Theil, bevor die Bedingung vollzogen oder die Schrift auf

gerichtet und „gefertigt", davon wieder abgehen könne. Allein diese

Stelle darf nicht fo verstanden werden, daß überhaupt von jedem

bedingten Kaufe oder gar von jedem bedingten Vertrage ein

seitig wieder abgegangen werden könne: denn einmal wäre dieß im

Widerspruch mit allgemeinen Grundsätzen; dann aber besagt das

Landrecht an einzelnen Stellen ausdrücklich das Gegentheil °), selbst

wo die Bedingung eine rein potestative ist °). Es hat daher die

angeführte Bestimmung wohl nur solche Fälle im Auge, wo die

Betheiligten, oder einer derselben die Einwilligung selbst noch

von einer Bedingung abhängig gemacht oder verabredet haben, den

Vertrag auf eine verbindliche Weise erst schriftlich abzuschließen

Wenn dagegen die Parteien vollkommen unter sich übereingekommen
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find und dem von ihnen gewollten Vertrage nnr eine Bedingung,

Zeit- oder Zweckbestimmung beigefügt oder verordnet haben, daß

der Vertrag des Beweises wegen ^) schriftlich abgefaßt werben'

solle, so ist der Vertrag mit Einschluß der Nebenbestimmung alsbald

gültig. Ein wahres Reurecht bestehr jedoch nach unsern Gesetzen

bei dem Kaufe unbeweglicher Sachen, von welchen innerhalb

14 Tagen jeder Theil wieder abgehen kann, wenn nicht früher der

Vertrag vor Gericht gebracht oder vollzogen wird '). Allein auch

hierauf können die Betheiligten verzichten und dadurch ihre Ein

willigung zu einer unwiederruflichen machen "). Anderntheils kön

nen dieselben, wenn sie wollen, eine längere Reuzeit unter sich fest

setzen oder den einseitigen Rücktritt von Entrichtung eines Reu

geldes abhängig machen. Ist etwas „in den Kauf" versprochen,

so daß daneben noch der vollständige Kaufschilling gegeben werden

soll (Zugeld, Dareingeld) so ist dieß als eine Vermehrung des

Kanfgeldes (suFmenwm pretü) anzusehen; dasselbe . nimmt daher

die Natur des letztern an und es liegt in seiner Leistung, als einer

Vollziehung des Kaufvertrags, ein Verzicht auf das zustehende

Reurechr. Wird dagegen erwas „auf den Kauf" gegeben (Auf

geld), so kommt es darauf an, ob dieß in der Absicht geschehen ist,

dadurch das Geschäft besser erweislich zu machen: hier ist das Ge

gebene als Haftpfenning (§. 412) anzusehen "), und daher das

Reurecht nicht ausgeschlossen; oder ob dasselbe als Abschlagszahlung

am Kaufschilling (Angeld) dienen soll, wo dann die Leistung wieder

als Verzicht auf das Reurecht gilt

i) L.R. Ii. 9. §. 1.

s) Das. F. 19. . , . -..

Z) Wie W e i s h a a r Privatrccht §. 1 «8«. meint.

4) §. 119. Note 1.

5) L.R. II. 9. §. 2. in Verb, mit h. 1. ll. 11. 2. Daselbst §. 4. in

Verb, mit §. 6.

S) L.R. II. 1«. §. 1 u. 2.

7) Dieß folgt auch aus den Worten der Note 2. cit. Stelle: „verbind

lich" aufrichten.

8) Im Zweifel ist dieß zu vermuthen. Glück Pand, Bd. IV. S. öS«.

9) 5. 245. Note 6. «.R. II. 9. §. 2«.

10) §. 24Z. Note 7. Griesinger Comm. Bd. III. S. 6Z«.

it) Wer. v. 19. Zun. 18«8. §. 2. (Ges.S. VII. S. 149).
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12) Z. B. bei Hausverkäufen das Schlüsselgeld, welches jedoch nicht zu

vermuthen ist. Kämmerer, Beiträge zur Lehre vom Schlüssel« oder

Heerdgelde, Rostock 184Z. S. 4«.

1Z) Daß dieser auch bei unbeweglichen Sachen vorkommt s. LR. II.

1Z. 5. 5. ' '

14) Diese Unterscheidung zwischen Darein - und Daraufgeld wird gemacht

in einem Specialrescript vom 19. Juli 1746. Ges.S. Bd. VII. 2. Abth.

S. 2Z«7.

§.

,, Versteigerung. , ...., . ,.. ,

Die Versteigerung (Aufstreich, Aufschlag, Lic!t«tion) unterschei

det sich dadurch von einem gewöhnlichen Verkauf, daß durch ein

Zusammentreffen verschiedener Kauflustigen und deren wechselseitiges

Aufgebot ein möglichst hoher Preis zu gewinnen gesucht wird.

Dieselbe kann sowohl in Hinsicht auf bewegliche ^), als unbeweg

liche Sachen, sowohl öffentlich, d. h. unter Anordnung und Leitung

der Obrigkeit, als auch unter Einzelnen vorgenommen werden. Eine

Privatversteigerung ist jedem gestattet, welcher über das Seinige

verfügen kann. Für einzelne Gegenstande ist jedoch eine öffent

liche Versteigerung (Subhastation) vorgeschrieben. Dahin gehört:

1) pflegschaftliche Fahrniß und Liegenschaft^). Ausnahms

weise kann von der vormundschaftlichen Aufsichtebehörde auch ein

Privatverkauf gestattet werden, wenn der Kaufer nicht anders sich

einlassen will und nach den Umstanden bei dem Aufstreich kein hö

herer Preis zu erzielen scyn möchte ^); 2) bewegliches und unbe

wegliches Eigenthum und Nutzungsrechte der Gemeinden; es wäre

denn, daß besondere Gründe für einen freien Verkauf sprächen,

worüber höhere Entscheidung einzuholen. — Die mit der Beauf

sichtigung oder Verwaltung der Gemeinden und Vormundschaften

betrauteu Beamten und Diener dürfen ohne besondere Genehmignng

weder in eigener Person, noch durch Andere an einem dieselben be

treffenden Ausstreiche teilnehmen ^). 3) Bei Vertheilung erb

schaftlichen Vermögens sollen Häuser und andere nicht wrchl

theilbare Sachen entweder unter den Erben versteigert und dem

Meistbietenden oder, bei gleichem Angebot, demjenigen, welchem die

größere Erbsportion zusteht, zugeschieden oder auf Verlangen ein

zelner Erben, zumal wenn Minderjährige betheiligt sind, öffentlich
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versteigert werden 4), Gepfändete ErekutionsgeMstände,

d. h. bewegliche oder unbewegliche Vermögensgegenstände, welche

im Wege obrigkeitlicher Hülfsvollstreckung einem Schuldner abge

nommen sind, werden an dem Orte der gelegenen Sachen und,

ausnahmsweise an dem Wohnorte des Schuldners, nach dreimaliger

öffentlicher Bekanntmachung, zum Aufstreich gebracht, welcher nach

Umstanden ein oder zwei Mal zu wiederholen ist °). Ebendieß gilt

auch 6) von Gütern, welche im Concurswege veräußert werden ^).

Eine im Executions - oder Concurswege ohne Grund oder unförmlich

veräußerte Sache kann der Schuldner oder die Gantmasse von dem

in gutem Glauben befindlichen Besitzer unter Erstattung des bezahl

ten Kaufpreises zurückfordern Endlich 6) kann auch auf den

Antrag des Eigenthümers oder mehrerer Miteigenthümer eine öffent

liche Versteigerung angeordnet werden, namentlich wenn der Schuld

ner die von ihm verpfändete Sache veräußern will, ohne daß der

Erlös zur Befriedigung der darauf haftenden Forderung hinreicht,

in welchem Falle ebenso wie bei der Veräußerung im Erecutions-

wege (Nr. 4) zu verfahren ist °). In allen diesen Fällen, sowie

im Zweifel bei jeder andern Versteigerung , ist der Steigeret- (Lici-

tant) an sein Gebot so lange gebunden, bis dasselbe entweder durch

ein acceptirtes Mehrgebot unwirksam gemacht oder verworfen wird

Dagegen kann der Steigerer, wenn nicht der Zuschlag (letzter Streich)

sofort erfolgt, sein Angebot zurücknehmen; ausgenommen: s) wenn

bei Eröffnung der Verhandlung spatere Genehmigung vorbehalten

worden, in welchem Falle diese abzuwarten ist; b) bei dem Ver

kaufe von Executionsgegenständen. Hier ist derjenige, welcher in

einer der ersten Aufstreichsverhandlungen das Meistgebot gethan

hat, bis zu einem höheren Angebote in der zweiten oder dritten

Versteigerung gebunden wird jedoch auch hier nicht zugeschlagen,

ist er seines Anerbietens entledigt Ist der Verkauf desExe-

cutionsgegenstandes in Folge öffentlicher Versteigerung wirklich zu

Stande gekommen, so ist derselbe schon vor dem Eintritt des ge

richtlichen Erkenntnisses ^) für Heide Theile vollkommen verbindend

und es kann weder ein Recht der Reue (S. 421) ausgeübt, noch der

Vertrag aus dem Grunde übermäßiger Verletzung (§. 419 Note 6)

angefochten werden. Anders bei einem blos vorläufig, unter Vor

behalt des Aufstreichs, abgeschlossenen Kaufgeschäft hinsichtlich

einer unbeweglichen Sache; hier bleibt der Kaufer bis zu dem
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ersten Mehrgebote in Folge des Aufstreichs nur dann gebunden,

wenn er nicht von dem gesetzlichen Renrechte (§. 422) Gebrauch

gemacht hat Sind mehrere Güter insgesamt ersteigert, so kann

eine unr theilweise Erfüllung nicht gefordert werden, obgleich bei

jedem Gute ein besonderer Kaufpreis bestimmt feyn sollte

t) Hier Versteigerung im engeren Sinne, Auction genannt.

2) Staat für Vormünder Kap. III. §. io u.U. Pfandgesetz Art. 44

und 45. ,

Z) Justiz -Min. Erl. v. 4. Aug. 1829. Erl. des Oberteil,, v. 19. Aug.

1829. Jeitter freiwill. Gerbrkt. II. §. 86Z.

4) Comm.O. Cap. IV. Abschn. 1. L. iZ. Schüz in Sarweys Monat»

schrift Bd. II. S. i1« f.

5) L.O.Tit. I6. §.4. Gen.Rescr. v. 4. Merz 17Z5. (Ges.S. VI. S. 404.)

Volley ZZ Aufsätze S. 269.

S) Die einzelnen umständlichen Vorschriften, von deren Beobachtung

großentheils die Gültigkeit des Geschäfts abhängt, s. in dem Exce.Gesetz

Art. 59—41. 49—68.

7) Näheres s. Exee.Ges. Art. 63—72. Vgl. Ges. v. I5. Sept. 1822.

R.Bl. S. 689.

8) Gesetz v. 21. Mai 1828. Art. 45. Dagegen besteht die frühere Schul

denlosung nicht mehr Exec.Ges. Art. 59.

9) Das. Art. Z4.

1«) Ein Mehrgebot, worauf nicht eingegangen worden, gilt nicht. Glück

Comm. Bd. XVI. S. 269.

11) Erec.Ges. Art. 6«.

12) Exec.Ges. Art. 62. Satz. 2.

1Z) Vorgeschrieben ist dieses auch hier. L.R. II. 11. §. Doch sollen :c.

14) L.R. II. 11. §. 1«. Exec.Ges. Art. 66. Satz 1. Auch fiskalische

Versteigerungen machen hier keine Ausnahme, wenn nicht Genehmigung

vorbehalteu ist. Weishaar Privatr. §. 1555.

15) Art. 66. Satz 2. Ist auf das Reurecht ausdrücklich verzichtet, oder

stillschweigend, z.B. durch den Bezug der Früchte, so kann hiervon natür

lich nicht mehr die Rede seyn. Das. Satz Z. Ebenso hört dasselbe auf,

wenn das gerichtliche Erkenntniß vor dem Ablauf von 14 Tagen erfolgte,

h. 245. Note 6. Unrichtig wird in der Uebersicht nnd Belehrung über das

Pfandgesetz z, 15. Satz 4. das Reurecht auch dem Meistbietenden gegeben.

16) Das. Art. 67.
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S- 424.

«) Wirkungen des Kaufvertrags.

Der Kauf im Allgemeinen ist wirksam, sobald derselbe einge

gangen s§. 422) und, wenn ihm eine aufschiebende Bedingung

beigefügt '), sobald diese eingetreten ist. Der Kauf bewirkt für

den Käufer ein Recht auf Uebergabe der Sache, für den Verkaufer

einen Anspruch auf Bezahlung des Kaufpreises. Zunächst ist der

Käufer verbunden, die Zahlung anzubieten, wofern diese nicht auf

ein bestimmtes Ziel hinausgeschoben und der Verkaufer zur Ueber

gabe bereit ist ^). Dagegen ist der Verkäufer verbunden, dem Käufer

die versprochene Sache nach erfolgter Zahlung, und, wofern der

Kaufpreis angeborgt ist, sogleich zu übergeben; ist er hieran gehin

dert, so kann er auch in so lange die Zahlung nicht fordern ^).

Hält er aber die Uebergabe widerrechtlich auf, so hat er dem Käu

fer den Nutzen und das ganze Interesse von der Zeit der Sänmniß

an zu ersetzen Das Eigenthum an der Sache gelangt auf dem

Käufer erst mit der Uebergabe der Sache, wozu bei unbeweglichen

Sachen noch Borgftist oder Zahlung kommen muß (g. 287 a. E.).

Gleichwohl hat der Kaufer, sobald das Geschäft zu feiner recht

lichen Wirksamkeit und Bestimmtheit ^) gelangt ist, allen Nutzen

aus der Sache zu ziehen, dagegen aber jeden Zufall, der dieselbe

in den Händen des Verkäufers trifft, zu tragen, es wäre denn, daß

der Verkaufer die Uebergabe verzögert, oder den Schaden durch

Verabsäumung des getreuen Fleißes selbst verschuldet hätte °).

1) LR. il. 9. §. 24. II. 1Z, 5. 4 u. s.

2) LR. Ii. 9. §. 21. Widrigenfalls er diesem Kosten und Zinsen zu be

zahlen hat. LR. a, a. O. §. 2Z.

Z) LR. II. 9. §. 21 a. E.

4) LR. II. 9. h. 22.

s) Dahin gehört namentlich bei dem Kauf eines Waaren -Quantums,

daß dem gegenwärtigen Käufer oder seinem Bevollmächtigten dasselbe zu

gewogen oder zugemessen, und unter Abwesenden, daß die bestellte Waare

abgesendet ist. I>. XVIII. 6. tr. 8. pr. «ominel, quse5t kor. Vol. s.

obs, 6«8. 689. Struben rechtl. Bedenken Thl. Ii. Bnd. 65. Preuß. LR.

Thl. I. Tit. 2. §. 128. 12S.

5) LR. II. 9. §. 24. 2S u. 26. Ueber den Begriff des getreuen Flei

ßes s. 5. 151. , .:'
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K. 425.

6) Nebenbestimmungen.

t> Vorbehalt besseren Angebot«.

Die Abrede, wodurch ein Kaufvertrag davon abhängig gemacht

wird, daß nicht binnen einer bestimmten Zeit ein besseres Angebot

von anderer Seite erfolge, kann sowohl mit aufschiebender als auf

lösender Wirkung beigefügt seyn. Im leztern Fall, welcher im

Zweifel anzunehmen ist der Kauf sogleich wirksam. Der

Käufer kann daher Zurückgabe der Sache, der Verkäufer Bezahlung

des Kaufpreises verlangen. Im ersteren Falle dagegen kommt der

Vertrag nicht zur Wirksamkeit, bis die Bedingung eingetreten ist.

Unter einem bessern Angebot ist nicht bloß das Anerbieten eines

höheren Kaufpreises, sondern überhaupt anderer, für den Verkäufer

vortheilhafterer, Bedingungen verstanden ^). Wird dem Verkäufer

ein solches Anerbieten gemacht, so hat derselbe die Wahl, ob er

solches annehmen, oder bei dem ersten Kaufe stehen bleiben will;

erst durch die Annahme desselben wird er befreit ^). Im Uebrigen

kommt es darauf an, ob die Annahme d. h. der Zuschlag an den

Dritten als aufschiebende oder auflösende Bedingung gesetzt war.

Im erstem Fall wird lediglich der ursprüngliche Hauptvertrag ver

nichter, im lezteren Falle dagegen werden zugleich die Wirkungen

desselben rückwärts aufgehoben. Der Käufer hat daher dem Ver

käufer die Sache nebst Früchten herauszugeben'), wogegen ihm

von diesem der Kaufpreis nebst Zinsen und den auf die Sache ver

wandten nothwendigen Kosten zu ersetzen ist ^).

1) v. XI.1. 4. tr. 2. §.4. Außer wenn derAufstreich vorbehalten worden.

.«) LR. II. il. 8. Weishaar Hvndb. §. 1Z5Z. !.

Z) LR. a. a. O. §. s. Weishaar §. 1Z54. Ders. Ansicht ist nach gem.

Recht Glück, Pand. Bd. XVI. S. 2S9. Anderer Ansicht Mittermaier,

deutsches Privatrecht (s. Ausg.) §. 282.

4) LR. a- a. O. 8. Z.

s) LR. a. a. O. §. Z. 5-.^

' ' ' ., , tt'-,?-"

S- 426. i, :-' !-,,,-'„

2) Borbehalt des Wiederkaufs, Wiederverkaufs und Vorkaufs.

Eine andere, zuweilen vorkommende, Nebenabrede ist das Ge-

ding der Wiederlosung (psctum retr«ve„6ei>6i), wodurch sich der
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Verkäufer das Recht vorbehält, die verkaufte Sache später wieder

zu kaufen. Das Landrecht nimmt diese Abrede, falls sie nicht bloß

zum Schein, namentlich zu Verdeckung eines wucherlichen Darlehens

oder zu Gunsten eines Dritten geschehen ^), ausdrücklich in Schutz

und bestimmt, daß der Käufer (oder dessen Erben) nach erlegtem

Kaufschilling die gekaufte Sache dem Verkaufer herauszugeben,

und im Falle der Weigerung alle durch diese veranlaßten Kosten

und Schäden zu tragen habe Ist der Wiederkaufschilling nicht

besonders festgesetzt, noch auch ausdrücklich verabredet, daß derselbe

nach dem zur Zeit des Wiederkaufs bestehenden Preise sich richten,

also durch Schätzung bestimmt werden solle, so ist der frühere

Kaufschilling zu Grund zu legen, außerdem aber der Aufwand an

Kosten und Verbesserungen dem Käufer zu ersetzen Dem leztern

und nicht dem Wiedertaufer gehören auch die einstweilen aus dem

Gute erhobenen Früchte, fo wie die durch Anschwemmung zuge

kommenen Stücke Dagegen haftet er nicht für die zufälligen

Verschlechterungen, sondern nur für die durch Unterlassung getreuen

Fleißes verschuldeten Nachtheile Ist ein bestimmter Zeitraum

für die Ausübung des Wiederkaufs festgesetzt, so kann nach dessen

Abfluß kein Gebrauch ^mehr davon gemacht werden Ist jedoch

entweder keine Zeit, oder nur eine Zeit benannt, von wo an dem

Wiederkauf Statt zu geben (äies s yuo), so steht es dem Verkäu

fer und seinen Erben frei, binnen der gemeinrechtlichen Verjäh

rungsfrist von Z« Iahren von dem Kaufgeschäft, beziehungsweise

dem festgesetzten spätern Ziele an die Sache an sich zu lösen

Das Recht der Wiederlosung kann sowohl gleich Anfangs beim

Kaufe, als auch später durch einen besondern Vertrag eingeräumt

werden; jedenfalls ist aber die Abrede, falls sie eine unbewegliche

Sache betrifft, gerichtlich zu eröffnen und in das Contractbuch ein

zuschreiben 6). Außer dem Verkäufer können auch dessen Erben von

dem Rückkaufsrechte Gebrauch machen °). Dagegen kann dasselbe

nicht an Andere abgetreten werden '"), und auch gegen den Nach

folger des Käufers ist nur insofern davon Gebrauch zu machen,

als dieser zugleich dessen Erbe ist Haben mehrere Verkäufer

in einem Gesammrkauf ein Rückkaufsrecht erworben, oder sind

mehrere Erben dabei betheiligt, so kann dasselbe nicht von Einem

allein zum Nachtheil der übrigen ausgeübt werden "). Wie das

Recht des Wiederkaufs, so kann auch die Verbindlichkeit des
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Wiederkaufs (pactum rerr«ömen6i) oder das Recht des Wieder

verkaufs durch Vertrag festgesetzt werden. Verschieden hiervon,

so wie von dem Rechte des Wiederkaufs ist das Recht des Vorkaufs

(jru protimizevs), wonach der Berechtigte, ohne Rücksicht auf ein

vorangegangenes Kaufgeschäft, verlangen kann, eine Sache vorzugs

weise vor Andern zu kaufen Sollen durch einen dieser Verträge

auch Dritte gebunden werden, so kann diß unr geschehen in Form

eines Losungsrechts (§. 427). Auch das an sich persönliche Recht

der Wiederlosung kann mittelst Eintrags in das Güter- oder Unter

pfandsbuch zu einem dinglichen erhoben werden

1) LR. II. «2. §. 1. „so ferr es eigentlich also vnnd nicht zu einem

schein, oder von eines andern wegen fürgegangen." Griesinger Com-

mentar Bd. 2. S. 61». Weishaar, Handbuch §. 156« u. 1561. Ueber

den Sinn der Worte „eines andern wegen" vgl. die ähnliche Stelle LR. II.

I6. §. Z2.

2) LR. II. 12. §. 2. Ueber die Lesart: nach erlegtem Gelt vnnd (lese: von

den) Gütern s. Anm. 142 in der Ges.Slg. Bd. V. S. 198.

Z) UsrvvrevKt resp. 74. Rro. 58—44. Oaus. ?ub. «««s.26. Nr«. 40.

Weishaar §. 1ZSZ. And. Ans. Griesinger Comm. Bd. II. S. 6«7.

4) LR. II. 12. §. 5. In Ansehung der Früchte vgl. daselbst §. 2. „sambt

aller Nutzung, sonach erlegtem Geld auffgehaben worden"«. Hieraus

geht mittelst eines srgum. » ««ntrsrlo hervor, daß auf die vor dem Verzug

bezogenen Früchte, und nur auf diese, nicht auch auf die zur Zeit des

Wiederkaufs stehenden Früchte der Käufer resp. Wiederverkäufer ein

Recht hat. Griesinger a.a.O. S. 614. And. Ans. Weishaar §.1567.

s) Nach den Grundsätzen vom Kaufe §. 424. Note 6.

6) LR. a. a. O. §. 4 a. E.

7) Das Landrecht nimmt zwar das Wort Losung in einem weitern Ver

stande und wendet es namentlich an auf das Wiederkaufen LR. II. 12.

§.Z. „miederkauffen oder lösen;" ebenso auf die sog. Schuldenlosung, welche

gleichfalls von dem Verkäufer ausgeht. Wie nun bei der leztern Losung die

Losungsfrist von Jahr und Tag galt, obgleich sie nur eine Losung im wet

tern Sinne mar (LR. I. 75. §. 15.), so könnte man sagen, sey dieß auch

bei der Wiederlosung anzunehmen. Allein nicht nur ist die Wiederlosung

von der eigentlichen Losung sehr verschieden, sondern es stehen auch die

Worte: „ober knrtz oder lang" (LR. II. 12. §. 2) einer Ausdehnung der

landrechtlichen Losungsfrist von Jahr und Tag (II. 1«. §. 15) auf die er

ste« entgegen. Es kann daher nur die gemeinrechtliche Klagenverjährung

zur Anwendung kommen. Verschiedene Ansichten über den Zeitpunkt, von

»0 an diese läuft, s. bei Glück, P«nd. Bd. XVI. S. 2«6. Die Ansicht
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derjenigen, «eiche die Frist erst vom Zeitpunkte der Ausübung des Wieder

kaufs und sofortiger Weigerung des Wiederverkäufers abhängig machen

(auch Weis haar §. 1Z64), würde die Wiederlosung in eine ewige ver

wandeln. !

8) LR. II. 12. §. 6 in Verb, mit II. 1Z. §. 7. Ueber die Wirkungen

der Insinuation s. oben §. 245. Nro. 4. Weishaar §. 1ZS2. . ,s ^

9) LR. II. 12. h. 2. „Der Verkäufer oder seine Erben." . ' ,

1«) Nur von dem Verkäufer oder seinen Erben ist die Rede s. Note 9

vgl. oben Note 1. , . ,

11) LR. II. 12. §. 2. „Käuffer oder desselben Erben." Die Worte des

zweiten Landrcchts : „oder Jnnhaver der Güter" (Ger.Ges. I. S. Z«Z §.

Wann in eine «.) sind in der dritten Ausgabe weggelassen worden. Mit

Unrecht meint Weishaar §. 1ZS6, durch ein dem Vertrag angehängtes

psewm äe n«n sllensväo werde auch eiue Klage gegen den dritten Besitzer

bewirkt. (!)

12) LR. II. 12. §. 4. Griesinger Comm. Bd. 2. S.616. ZumTbeil

abweichend ist Weishaar §. 1Z«5.

1Z) Auf gleiche Weise kann auch jemanden der Verzug bei Eingehung

einer Pacht oder Miethe zum Voraus zugesichert werden.

14) Ges. v. 21. Mai 182S. Art. 71. Haupt-Instruktion zum Pfandgesetz

vom 14. Dez. 1825. §. 195.

§. 427.

, , ,«) Losun gsrecht.

s) Begriff und Arten des Losungsrechts *)

Das Losungsrecht (Nähenecht, jus retrsKenäi), d. h. das Recht,

im Falle des Verkaufs einer bestimmten Sache in das Rechtsver-

hältniß des Kaufers wider dessen Willen einzutreten, und durch

Erfüllung der von ihm eingegangenen Bedingungen die gekaufte

Sache an sich zu ziehen, galt früher in Württemberg, wie im übri

gen Deutschland, in großer Ausdehnung. Schon vor dem dritten

Landrechte wodurch die zum Theil sehr abweichenden Orts

gebräuche in dieser Beziehung auf eine gemeine Ordnung zurück

geführt wurden^), bestanden herkömmlich die meisten nachher be

kannten Retractarten, namentlich die Erblosung, das heißt das

Recht der Blutsverwandten, vererbte Güter (b«»» svits), die an

Fremde verkauft wurden, von diesen auszulösen ^) ; dieZinslosung,

susgeübt von Mitzinspflichtigen in Hinsicht auf das veräußerte
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zinsbare Gut 2); dieMarklosnng, ausgeübt von den Einwohnern

der' betreffenden Markung gegen Auswärtige bei Gütern innerhalb

der Markung '); die The illosung, zur Begünstigung der Wieder

vereinigung getrennter Güter 6) ; der grund herrliche oder Lehens-

Retratt ^). Durch die Laudesordnung s15Z6. 1552) wurde noch

die Landlosung eingeführt nebst dem Losnngsrechte an ge

wissen beweglichen Gegenständen, welche an Ausländer verwerthet

werden Die Losung der Hinterfallserben in Beziehung auf hin

terfällige Fahrniß und in Hinsicht auf das Recht der Nutznießung

aus hinterfälligen Gütern, welche der Nutznießer veräußerte, des

gleichen das Losungsrecht der Jinspflichtigen an der veräußerten

Reallast wurden von dem Landrecht hinzugefügt v), welches zugleich

die vertragsmäßig bedungene Losung ausdrücklich anerkannte,

aber auch die Erblosung nur insofern einräumte, als sie vertrags

mäßig bedungen war Schon durch ein Gesetz vom 14. Febr.

1812 wurde daß Losungsrecht der Inländer an einzelnen Handels

artikeln gegen Ausländer aufgehoben ; das Gesetz vom 2. Merz

1815 aber hob alle gesetzliche Losungen auf, mit Ausnahme der

Erblosung an lehenbaren Stammgütern Die gleichfalls noch

zugelassene Wicderlosung des im Executionswege veräußerten Guts

durch den Schuldner") war nicht als wirkliche Losung anzusehen;

auch diese besteht aber nach dem neueren Rechte nicht mehr

Durch das Gesetz v. 1815 ward zugleich die Ausübung des bedun

genen Losungsrechts in eigenthümliche Grenzen gezogen. Auch ist

das Losungsrecht jczt durchaus beschränkt auf unbewegliche Sachen,

und solche, welche ihnen gleich zu achten sind.

*) Sehr ausführlich handelt von dem Losungsrecht nach dem Recht vor

I8i5. Griesinger Comm. Bd.III. S.859 f. Weishaar, Handbuch

2. Ausgabe §. !06S—1227. Die Z. Ausg. §. i»85 f., wo das jezige Recht,

bedarf mehrfacher Berichtigung. Wie einseitig schön die Gesammt-Ansicht

von dem Losungsrecht, das er als ein „mit der Achtung für Gerechtigkeit

und bürgerlichen Verkehr nicht gut vereinbares Institut" erklärt, während

dieser Tadel doch nur dessen Ausartung trifft. S. nunmehr auch Wächter

Hondb. l. §. 7Z. Heber das gemeine Recht f. hauptsächlich Walch

Näherrecht Z. Ausg. Jena 1798.

1) LR. Thl. II. Tit. I6. Die Zinslosling, anbedingte Losung und Markt

losung werden das. §. 1 nur als „fürnämblich gebräuchig" angeführt. W äch»

t e r Handb. I. S. ZI« erwähnt dagegen nur der Erblosung , 3insl>sung
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und Marklosung ; neben diesen soll dann noch an vielen Orten das bedun»

gene Losungsrecht gegolten haben.

s) Kam jedoch gewöhnlich nur vor als unter den Erben anbedungene

Losung. Stat.Slg. I. S. 486, wo dem ältesten Erben der Vorzug gegeben

wird. Ebenso wird sie auch im Landrecht a. a. O. §. 1 aufgefaßt.

Z) Ueber das ältere Recht s. Wächter Handbuch l. S. Z»9. Wergl.

damit das Z. Landrecht a. a. O. §. 7—9. in Verb, mit 8. 1. Analog wurde

später auch eine s. g. Frohnlosung der Mitfrohupflichtigen angenommen.

Rescr. vom 2. Merz 1708. Ges.Slg. VI. S. 25».

4) Wächter a. a. O. S. 51«. Dieser ermähnt schon die S.O. v. 1552

(Ges.Slg. XII. S. 215) und I. n. 2. Landrecht (Ges.Slg. IV. S. Z«4)

Vgl. 5, LR. Ii. 16. §. 17—Zt.

5) Erst durch das Landrecht von 161«. a. a. O. §. 6. 8 eingeführt, meintW ä ch>

t e r I. S. 526. Allein das Gespilderecht ist ein sehr altes und verbreitetes

Institut. Sogar Spuren einer allgemeinen Nachbarlosung kommen vor.

Stat.Slg. I. 486. 141. 147.

6) Schwab. LR. Art. ZS. (Laßberg S. 22 nnten) «lso »«I e« 6e»

Kerren e siiobiew» e s»äer livte. Wörttb. LR. von 161«. 11.16. §. 1«. a. E.

7) Ges.Slg. XII. S. 116. 215. Vgl. LO. Tit. 17. 5. «. Tit. s«. §. s.

8) LO. 1552. (Ges.Slg. XII. S. i«8. 209. LO. von 1621. Tit. S9, wo

auch Note 96Z noch weitere Citate. Vgl. LR. II. I6. §. Z. Später w»r»

den noch andere Gegenstände hinzugefügt f. §. 177. Note 1.

9) LR. II. 16. 5. 4. 5. 1«. IV. 5. §. 8. Vgl. Zweites Landrecht in der

Ges.Slg. IV. S. Z7Z. §. dem vberblibnen «.

1«) LR. II. 16. §. 12—16. Das testamentarische Losungsrecht, welches

Wächter I. S. ZI«, schon in den alten Ortsgebräuchen (?) gefunden ha»

den will, wird im LR. nicht erwähnt, und ist erst durch die Praxis dem

vertragsmäßigen gleichgestellt worden. S. über dasselbe 8cKoexkk S« retr.

oonvent. et teslsineutsrio, Lub. 1758 und Wächter selbst «. «. O. 559.

11) LR. II. 16. §. 1. 15.

12) Ges.Slg. V«. S. 546.

15) Das. S. 447. Nro. I. II». Ueber die Aufhebung des lehensherrlichen

Retracts f. auch II. Edict v. 18. Nov. 1817 »r. II. §. 8. I1. Das Gesetz

wurde auf die Vorstellung eines Privatmanns erlassen, nachdem die Ober-

regiernng und die höheren Gerichte Gutachten über die vorgeschlagene Re

form gegeben hatte». Weishaar Handb. Z. Ausg. §. i»37. Wächter

Privatr. I. S. 8Z8 nennt dasselbe das ersprießlichste unter den für daS

Privatrecht in der Periode von 1809-1816 und überhaupt in langer Zeit

gegebenen. An das Heilmittel, welches darin lag gegen nachtheilige Güter»

Zerstücklung, wird bei solchen Urtheilen nicht gedacht. . -

14) LR. I- 75. §. 15. Vgl. II. u. III. Hofger.O. in der Ges.Slg. IV.

Reysch« Priv R. II. »d. 48
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S. t46. Wächter Handb. I. S. 6«6. Verschieden von dieser s.g.Schul-

denlosnnA ist das Recht des Schuldners, die verkaufte Forderung einzulösen;

wovon später.

i5) Exek.Gesek v. «5. Axr. 1825 Art. 59.

§. 423. ,,

Z) Gründe des Losungsrechts und Natur desselben.

Noch immer gibt es zwei Hauprarten des Losungsrechts: die

sog. bedungene Losung, deren Gnmd die Privatwillkühr ist, d.h.

Vertrag oder lezter Wille, und die gesetzliche Losung, welche

aus Gesetz oder Gewohnheit entspringt Von den gesetzlichen

Losungen ist nur die Erblosung bei lehenbaren Stammgütern übrig

geblieben Das vertragsmäßige Losungsrecht kann erworben

werden: 1) durch Vorbehalt bei Veräußerung eines Grundstücks

mittelst eines dem Hauptvertrag : Kauf, Tausch, Schenkung, bei

gefügten Nebenvertrags 2) Bei Erbtheilungen, indem die Mit

erben an den ihnen zugetheilten Sachen sich gegenseitig ein Losungs-

recht, die sogenannte Erblosung einräumen Auch hier erscheint

die Losung als vorbehaltenes Recht. Dagegen kann an einer Sache,

die im Eigenthum eines Dritten ist, kein Losungsrecht eingeräumt

werden ^). — Das testamentarische Losungsrecht kann begrün

det werden sowohl dnrch Testament als durch Codicill, sowohl zu

Gunsten eines der Erben, als auch eines Dritten. Dasselbe ist als

ein Legat zu betrachten; dock) gilt auch hier der Grundsatz, daß nur

auf einer Sache des Erblassers oder einer solchen Person, welche

dessen Willen zu achten hat (des Erben oder eines Legatars), das

Losungsrecht begründet werden kann °). Allgemein aber wird zu

Begründung der bedungenen Losung jezt Eintrag in das Unterpfands

buch gefordert, welche daher der Berechtigte wenigstens noch vor

Eintritt des Veräußernngsfalls bei Verlust seines Losungsrechts zu

bewirken hat^). Hierdurch wird die dingliche Form des Losungs

rechts, welche den gesetzlichen Losungen au sich schon zukommt, her

gestellt. Das Losungsrecht ist nämlich seiner Wirksamkeit nach ein

dingliches, gegen jeden Besitzer der Sache gerichtetes Recht; seinem

Subjecte nach aber ist es ein höchstpersönliches Recht, indem es

immer nur demjenigen zukommt, welcher es für feine Person er

worben hat, und daher weder abgetreten, noch auch nur auf den

Erben übertragen werden kann Dagegen kann dasselbe allerdings
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von den Eltern, beziehungsweise Vormündern im Namen der Kinder

oder Pfleglinge ausgeübt werden ^).

1) Ges. v. 2. Merz 1815. Ho. „anbedingte und testamentarische Losungen,

die noch ferner nach dem Witten der Paciscenten oder Erblasser bedungen

und angeordnet werden können."

2) Das. II, s. §, 427. Note IZ. Nicht mit dem Lvsnngsrecht zu ver-

wechseln ist das Vorkaufsrecht des Königs bei standesherrlichen Domänen

und Rechten §. 2ZS. Note Z. Dieses beruht auf dem öffentlichen Rechte.

s) LR. II. I6. §. 1. 12. Gesetz v. 1315. Note i angef.

4) S. die Stellen voriger Note.

s) Weis haar Z. Ausg. §. i«89».

e) Griesinger Comm. Bd. III. S. 878 f.

7) Gesek v. 1815. nr, III. Erl. v. 18. Febr. «825 in den Ger.Ges. Bd. IV.

S. 1487. Note 17Z7.

8) Vgl. LR. II. 16. §. Z2 in Verb, mit der Aufschrift. Ges. v. 1815

nr. IV. K. Hier ist zwar nur von der bedungenen und testamentarischen

Losung die Rede; allein auch die Erblosung bei lehenbaren Stammgütern

muß auf Seite des Löfers in eigener Person begründet seyn. Auch LR II.

16. §,. 15 war genau genommen früher nicht abweichend. Vgl. nunmehr

Weishaar §. i«9«» a. E.

9) GR. v. 29. Mai 17Z9 (Ger.Ges. III. S. 44«.) „ihren Kindern zu

gutem". Weis haar §. i«9«» am Ende meint, dieß wäre durch das Gesetz

v. 1815 ausgeschlossen.

§. 429.

Von dem Losungsrechte an Stammgütern insbesondere.

Die Erblosung bei adelichen Stammgütern (Stammlosung),

wie überhaupt das besondere Familien- und Erbrecht des Adels

blieb durch das Landrecht unberührt. Dieselbe bestand daher, wo

die Stammgutseigenschaft durch Herkommen oder Satzung bei einer

Familie eingeführt war, kraft der Autonomie des begüterten Adels

fort. Ebenso galt neben dem im Landrecht erwähnten lehensherrlichen

Retract der gemeinrechtliche Retract der Lehensfolger, und dieser

gieng sogar jenem in der Anwendung vor Durch das Gesetz

von 1815 ward nur die „Lchenlosung d. h. der lehensherrliche

Retract aufgehoben, dagegen ausdrücklich vorbehalten die „Erblosung

bei lehenbaren Srammgürern, in Ansehung welcher es

einstweilen bei den Lehen - Rechten fein Bewenden hat^ ^. Die

Erblosung an allodialen Stammgütern blieb hier darum unerwähnt,

18'
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weil das besondere Familien- und Erbrecht des Adels damals auf-

gehoben war. Daraus folgt aber nicht, daß dieselbe auch jezt noch

ausgeschlossen ist ^) ; vielmehr muß sie nach Wiederherstellung der

, Autonomie des stcmdcsherrlichen und ritterschafrlichen Adels, als

der Quelle jener Berechtigung, gleichfalls als wiederhergestellt betrach

tet werden. Die Beschrankungen des bedungenen Losungsrechts, welche

das Gesetz v. 1815 aufstellt, finden hierauf keine Anwendung

Namentlich bedarf es nicht des Eintrags in das Unterpfandsbuch

zu ihrer Begründung. Schon die Eigenschaft eines Stammgnts,

welches seinem Begriffe nach der Familie zu erhalten ist, bringt

den Stammretract mit sich, ohne daß es einer besonderen Einführung

desselben bedürfte. Alle Folgebercchtigten haben ein Losungsrecht,

welche zur Zeit der Veräußerung geboren waren, auch die Sohne

des Veräußerers °). Auch im Falle einer durch Noch erzengten

oder von den Stammfolgern bewilligten Veräußerung findet dasselbe

- Statt: denn das Losungsrecht, als das Recht des Eintritts in ei

nen fremden Kauf, setzt seine? Natur nach eine gültige Veräußerung

voraus °); es kann daher davon nur Gebrauch gemacht werden,

wofern das Wiederrnfsrecht der Agnaten entweder nicht begründet

oder doch nicht ausgeübt ist.

D ?. Ii, 9. h. 1.

2) Ges. v. 1815. vr. IK. Ger.Ges. 4. Bd. S. 447.

Z) Wie Wächter Handbuch I. S. 861 oben annimmt.

4) S. die Stelle Note 2.

5) Auch Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 229 gibt dieß zu, obgleich

er hinsichtlich der Widerrufsklage bei nicht consentirten Lehensveränßerun°

gen eineu Unterschied zwischen Descendeuten und Agnaten macht.

S) Unrichtig bemerkt Eichhorn a. a. O. h. t«Z, daß die Retractklage

zunächst nur dann gegeben sey, wenn der Verkäufer gegen das gesehlichr

Verbot veräußert habe.

§. «0.

4) Allgemeine Erfordernisse bei Ausübung des Losungs -Rechts.

Aus dem Begriffe des Losungsrechts ergeben sich folgende, auf

alle Arten desselben anwendbare, Grundsätze: 1) die Ausübung des

Losungsrechts kann nur erfolgen bei einer Veräußerung, wo der

Losungsberechtigte vollständig in die Stelle des Erwerbers einzu«
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treten im Stande ist, also bei einem Verkaufe, sey es aus freier

Hand oder durch Aufstreich, und bei der Hingabe an Zahlungsstart,

nicht aber auch beim Tausche oder bei der Theilnng ^). Daß auch bei

einem Gesammtkaufe das Losungsrecht an einzelnen darin begriffenen

Gegenständen geltend gemacht werden kann, ist eine Abweichung

des württembergischen Rechts, worüber jedoch das Ausschreiben

vom 28. Sept. 1740 keinen Zweifel übrig läßt Nach diesem

Rescript ist dem Retrahenten selbst dann das Losungsrecht gestattet,

wenn er, ohne die sämmtlichen Stücke beisammen zu haben, den

Kauf nicht eingegangen hatte Dagegen ist das Losungsrecht

nicht anwendbar bei einem sogenannten Freundeskauf, weil hier

günstigere Bedingungen vermuthet werden. Als solchen betrachtet

das Gesetz von 1815 aber bloß einen Kindeskauf Bei einem

Kaufe zwischen Geschwistern ist das Losungsrecht anwendbar.

2) Das Losungsrecht kann nicht ausgeübt werden gegenüber von

andern Losungsberechtigten, d. h. wenn der Käufer selbst dasLosnngs-

Recht hat, namentlich bei der bedungenen Erblosung gegenüber von

solchen, welche im Beding mit begriffen sind ^). Eine Ausnahme

wird jedoch eintreten müssen, wenn das Losungsrecht des Käufers

dem des Dritten nachsteht (S. 4Z2) °). Z) Damit eine Veräußerung

das Losungsrecht zulasse, muß das Veräußerungsgeschäft vollendet

und keine Reue mehr zugelassen seyn Dagegen wird keineswegs

vorausgesetzt, daß dasselbe durch Uebergabe vollzogen oder der Kauf

preis bezahlt oder angeborgt sey. Iedoch können die Betheiligten,

bevor die Sache übergeben ist, immer wieder von dem Kaufe ab

gehen und das Losungsrecht vereiteln Nur wenn die Losung

schon ausgeübt oder de^ Kauf durch Uebergabe vollzogen ist, steht

ein Rücktritt zum Nachtheil des Losungsberechtigten dem Käufer

und Verkäufer nicht mehr zu. Ist die Sache im Besitz des Kaufers

oder eines Dritten, so kann der Lbser sie diesem mittelst der Losungs-

klage abfordern. Ist sie noch nicht übergeben , fv ist die Losung

zwar gleichfalls gegenüber vom Kaufer geltend zu machen, aber

nur um von ihm die Klage ans dem Kaufe sich abtreten zu lassen,

und alsdann mit dieser auf Vollziehung des Geschäfts gegen den

Verkäufer auftreten zu können.

1) Gesetz v. or. IV«. Weishaar h. 1C8SK Note c. Daß der Re«

tract bei öffentlicher Subhastation statt finde, wird zwar von manchen

Lehenrechtslehrern geläugnet. S. jedoch Weber Handbuch IV, S. 495 f-
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2) Gerichtsgeseße III. S. 4S6. Vgl. LR. II, 16. §. 9. Der Loser hat

hier so wenig vollständig in den Gesammtkauf einzutreten, daß er selbst

von den der Losung unterworfenen Stucken eines oder das andere aus»

wählen, und die übrigen dem Käufer lassen kann. Griesinger Comm.

III. S. 8Z7. Weishaar h. 109«.

S) Scheinbar spricht hiergegen das Exekutionsgesctz Art. S7 (oben h. 425

Note 15). Allein diese« hat nur die Vollziehung des Kaufs als solchen,

nicht das Losungsrecht im Auge.

4) Gesetz v. 181Z. IV«. „oder der nicht ein Descendent des Verkäufers

ist." !V>,. „Nur beim Verkauf an einen Defcendenten , wenn er gleich

nicht in der Losung ist, kann fle nicht, wohl aber bei einem weiter« Ver

kaufe von diesem an Fremde ausgeübt werden."

5) Daselbst:

6) Daselbst IVd.

7) II. 26. z. 12. I^ser NeS. »pec. 19Z. «or. Z. Weber Handbuch

des Lehenrechts Bd. IV. S. 487. And. Ans. ist ^VernKer Ob», p. V.

«1,s. 15Z.

8) Gmelin, über die Folgen der Wiederaufhebung des Kaufs auf die

Losung. Tübingen 18«7.

§. 4ZI.

s) Rechtsverhöltniß der Betheiligten.

Der Loser tritt ein in alle vertragsmäßigen und gesetzlichen Rechte

des Kaufers, und zwarsowohlgegenüber von dem Verkaufer als gegen

über von dritten Personen. Er hat daher gleich dem Kaufer das Recht,

gegen den Verkäufer wegen unbekannter natürlicherund rechtlicher Män-

gel, namentlich wegen unmäßiger Verletzung, zu klagen. Andererseits

bleibt der Käufer bis zur Vollziehung der Losung, durch Bezahlung des

Kaufpreises uebst Kosten, vollständig zur Sache berechtigt. Er ist

daher bis zu diesem Zeitpunkte zu jeder Verfügung über dieselbe

befugt, trägt aber auch den Zufall, welcher einstweilen die Sache

trifft '). Geht also diese vorher zu Grund, so kann der Losungs«

berechtigte immer noch von der Losung abstehen, geht sie nur theil-

weise zu Grund, sich mit einer verhältnißmäßig geringeren Entschä

digung des Käufers begnügen. Durch Vollziehung der Losung wird

aber das Recht des Käufers rückwärts aufgelöst: er ist jedoch für

die vergangene Zeit als redlicher Besitzer zu betrachten und kann

daher die notwendigen und uüzlichen Auslagen, sowie die Zinsen

aus dem Kaufschilliug nach Abzug der bezogenen Früchte ersetzt
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verlangen Eigenthümlich ist dem Gesetz von 1815 die Bestim

mung, daß, wenn von dem Kaufer der Losnng nicht sofort statt

gegeben, und von dem Gerichte für dieselbe erkannt wird, die Zinsen

aus dem Kaufschilling, Baukosten und Abgaben gegen die bezogenen

Früchte ohne Berechnung ausgeglichen werden sollen Da hier

nach der Käufer in den Fall kommen kann, nicht für alle Kosten

Ersatz zu erhalten, fo fragt es sich: kann er wegen des Weiteren

Regreß suchen bei dem Verkaufer? Namentlich auch wegen der

Kosten eines Rechtsstreits, in welchen er sich aus Unkenntniß des

Losungsrechts eingelassen? Die Frage ist hinsichtlich des auf Ver-

trag oder Testament beruhenden Losungsrechts in dem Falle zu be

jahen, wenn der Verkaufer unterlassen hat, den Käufer von dem

auf dem Gute haftenden Losungsrecht in Kenntniß zu setzen Da

gegen hat der Kaufer wegen Entziehung der Sache selbst keinen An

spruch wider den Verkäufer auf Gewährleistung, wenn diese nicht

besonders zugesagt ist

1) Gesetz v. 1815. lVs. „Der an einer Sache erwachsend« zufällige Tch<r»

den fällt auf den Löfer von der Zeit an, zu welcher der Käufer wegen sei»

ner Auelagen und Koste» die Bezahlung erhalten hat; vorher liegt die

Gefahr auf dem Käufer." Dieß ist auch der Natnr der Sache gemäß.

2) Nach dem LR. Il, 16. §. 22 u. 25. hatte der Löser, um noch die

Früchte desselben Jahrs erhebeii zu dürfen, die Losung binnen « Wochen

auszuüben. Dieß hat jezt keine Bedeutung mehr.

Z) Das. IV g. Dieß bezieht sich jedoch unr auf die anbedungeue Losuug,

nicht auf die Stammlofung.

4) Das. IV e,

ö) Walch, Näherrecht S. 2«.

§. 4Z2.

6) Zusammentreffen von LosungSrechten.

Treffen mehrere Losungsrechte zusammen, so geht nach der

Natur der Sache das ältere dem neueren, das gesetzliche dem be

dungenen vor. Es ist daher zu unterscheiden: 1) collidirt die ge

setzliche Stammlosung mit einem bedungenen Losungsrecht, so ist

jener der Vorzug zu geben 2) Unter mehreren Stammfolgern

geht derjenige, welcher näher ist zur Folge, dem entfernteren vor

5) Collidiren mehrere bedungene Losunzsrechte mit einander, so geht
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das früher errichtete dem spateren vor, wofern nicht in der neueren

Errichtung ein Verzicht auf das frühere enthalten ist. 4) Zwischen

mehreren bedungenen Losungsrechten von gleichem Alter entscheidet

die Prävention, d. h. derjenige erhält den Vorzug, welcher zuerst

die Verbindlichkeiten des Losers vollständig erfüllt, und, sofern diese

von keinem erfüllt sind, derjenige, welcher dem Käufer die Losung zu

erst angekündigt hat 2). K) Unter mehreren Gleichberechtigten ent

scheidet das Loos ^.

I) Hieflir ist auch die Ver. v. 24. April 1588. Ger.Ges. l. S. 451.

Hier wird der gesetzlicheu Marklosung der Vorzug vor der bedungenen

Erblosung gegeben. Anch die Erblosung bei adelichen Stammgütern be

ruht zwar schließlich auf einem Vertrag oder Testament, da die Stamm,

folge auf Autonomie sich gründet, allein sie braucht nicht besonders bedungen

zu seyn, sondern wird bei Stammgütern von Rechtswegen vorausgesetzt.

2) Mittermaie r, deutsches Privatrecht §. 287. Note 21. Nach dem

LR. II. 16. §. 15 sollte zwar bei der bedungenen Erblosung unter den

Miterben das Loos über den Vorzug entscheiden; allein hiervon kann nicht

auf die gesetzliche Erblosung geschlossen werden.

Z) Gesetz von 1815. nr. IV K.

4) LR. II, I6. h. 15. Eichhorn deutsches Privatrecht §. l«S.

§. 4ZZ.

, 7) Förmlichkeiten und Fristen des Losungsrechts.

In Hinsicht auf die Erblosung bei Stammgütern gilt noch

jezt das ältere Recht, wonach, wenn nicht durch eine gültige Be

liebung ein Anderes festgesetzt worden, die Losung in Iahr und Tag,

d. h. innerhalb 1 Iahrs und 1 Tags, von erlangter Wissenschaft

des vollendeten Kaufgeschäfts an, durch Anbietung des Kaufschillings

nebst den nothwendigen und nützlichen Kosten auszuüben ist

Weigert der Kaufer die Annahme, so hat der Losungsberechtigte den

Kaufschilling bei Gericht zu hinterlegend, und binnen einer neuen

Frist von Jahr und Tag von der Hinterlegung an die Klage bei

Gericht einzureichen ^. Die Formalien und Fristen bei dem ver-

tragsmäßigenundtestamenta tischen Losungsrecht können belie

big festgesetzt werden *); für den Fall jedoch, daß keine autonomischen

Bestimmungen vorhanden sind, hat das Gesetz von 1815 folgendes

bestimmt: 1) innerhalb Z0 Tagen von der Zeit an, wo die Ver

äußerung dem Lbser durch besondere Eröffnung, oder allgemeine Be
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kannttnachung, oder auf andere glaubhafte Weise zur Kenntnkß gekom-

men, hat der Losungsberechtigte dem Käufer die Losung anzukündigen

und nicht bloß zur Bezahlung des Kaufschillings und der Kosten

sich bereit zu erklären, sondern auch, im Falle der Käufer der Losung

Statt gibt, diese Zahlung wirklich zu leisten Ist der Vertrag

wegen gesetzlichen oder vertragsmäßigen Rcurechts noch nicht voll

kommen geworden, so läuft die Frist, auch wenn der Losungsberech

tigte schon früher Kenntniß davon erhalten, erst von dem Zeitpunkte,

wo keiner der Betheiligten mehr einseitig davon abgehen kann °).

Ist der Kanfschilling inZZelern zu berichtigen, so kann der Losungs

berechtigte zwar verlangen, gleichfalls in solche einzutreten; doch

muß er dem Kaufer auf Verlangen Caution leisten 2) Wider

spricht der Kaufer dem Losungsrechte, so hat der Löser innerhalb

einer neuen Frist von Z0 Tagen, von derzeit des Widerspruchs an,

die Losungsklage bei dem zustandigen Gerichte anzubringen. Bis

zu erfolgter Entscheidung bleibt der Käufer dem Verkäufer voll

kommen verpflichtet, und er kann sich daher gegen diesen auf die

eingetretene Losung nicht berufen Wird später für die Losung

erkannt, so werden die Zinse aus dem Kaufschilling, die Baukosten

und Abgaben gegen die bezogenen Früchte ohne Berechnung aus

geglichen °). Z) Wird dem Losungsrechte gerichtlich Statt gegeben,

so hat der Losungsberechtige innerhalb weiterer Zo Tage von der

Zeit an, da das Urtheil rechtskräftig geworden, die ihm obliegende

Zahlung zu leisten Versäumt derselbe eine dieser Fristen, so ver

liert er das Losungsrecht

1) Ueber die Fristberechnung s. LR.Il. is. §.22 — 24. Vgl. oben Z. Z72

Note I. Eichhorn deutsches Privatrecht §. l»4 rechnet mit Andern die

Frist erst von der Erfüllung des Kaufs durch Ue Vergabe an, ob er gleich

nur einen geschlossenen Kauf als Bedingung des Rechts selbst setzt Z. 1«2.

Gemeinrechtlich ist freilich hierüber Streit s. Walch S. 227. Indessen hat

hier das Landrecht wohl die richtige Ansicht. Vgl. e«ns. ?>ib. IX. z>. s«8.

2) LR. U. 16. §. 27-29.

Z) LR. II. I6. §. 29. Nach gemeinem Recht kann darüber gezweifelt

«erden, ob die Hinterlegung nothmendig und von der Hinterlegung

(oder dem Verzug der Annahme) an binnen einer neuen Frist von Jahr

und Tag und nicht vielmehr binnen der römischen Frist von Z« Jahren

die Klage anzubringen sey. Allein bei der bestimmten Fassung des Land»

rechts, welches subsidiär auch auf die adelichen Familien -Verhältnisse

Anwendung findet, »nd andererseits in Rücksicht darauf, daß die Lofung
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«ine dem römischem Recht ganzlich fremde Einrichtung ist, glaubte ich hier

wie Note i das LR. zum Anhaltspunkt nehmen zu dürfen.

4) Ges. v. 1815. »r. III. in Verb, mit LR. II. 16. §. 12.

5) G<. v. 1815. °r. III. lit. » u. K. Durch Compensatio« nur mit Ein

willigung des Käufers das. lit. S.

6) Dieß und nicht mehr kann besagen das angef. Gesetz «r. IV. I!t. b.

„Die Losungszeit fängt von dem Zeitpunkte zu laufen an, wo der Contraet

in der Maße vollkommen oder rechtsbeständig ist, daß keiner der Contrahen»

ien mehr einseitig davon abgehen kann." Wäre dieß absolut zu verstehen,

s» stände die Stelle im Widerspruch mit dem Note Z bemerkten Grundsatz.

7) Das. or. IV. lit. e.

8) Das. »r. III. lit. «.

S) Das. or. IV. lit. g.

1«) Das. or. III. lit. 6.

Ii) Das, vr. III. 1!t.e. u. 6. Hier sind zwar nur die zu or.2 u. Z oben

bemerkten Fristen als ausschließend erklärt; allein der Zusammenhang er

zieht, daß auch die zu nr. i erwähnte erste Frist präclusiv seyn sollte.

8) Verlust des Losungsrechts.

Alle Arcen des Losungsrechts gehen verloren: 1) durch Verzicht

von Seiten des Berechtigten. Dieser kann auch stillschweigend er

folgen; doch ist er aus der Einwilligung in den Kauf oder der

Anwesenheit bei demselben nicht zu schließen, außer sie wäre gerade,

um in dieser Beziehung gesichert zu seyn, gesucht und gegeben wor

den 2) Durch Versäumniß der Losungsfrist (§.43Z). War das

Losungsrecht ein vertragsmäßiges oder testamentarisches, so geht

dadurch dasselbe für immer verloren, falls die Veräußerung über

haupt eine solche war, wo die Losung gesetzlich ausgeübt werden konn

te 2), denn diese sind überhaupt nur einmaliger Ausübung fähig.

Aber auch der Stammretract hört an dem bestimmten Gute seiner

Natur nach für immer auf, falls die Veräußerung an einen

Auswärtigen erfolgte. Z) Durch den Tod des Losungsberech-

rigten, wenn die Losung nicht auch in der Person des Erben be

gründet ist, oder von dem berechtigten Erblasser bereits gesetzlich

geltend gemacht worden^). Das vertragsmäßige, und testamentarische

Losungsrecht gehen noch überdieß durch einmalige Ausübung ver

loren"), während die Stammlosung durch diese Ausübung vielmehr
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erhalten wird, indem bei einer Veräußerung von Seite des Retra

henten dieselbe abermals der Familie zukommt.

t) Gesetz v. 181S »r. IV. I!t. ^ Vgl. LR. II. I6. h. ZI. Walch a. a.O.

S. 2S2 f.

2) S. §. ««. LR. II. I6. §. i«.

Z) Das. nr. ri^. lit. K. Auch die Erblosung bei allodialen und lehenbaren

Stammgütern setzt auf Seite des Berechtigten ein eigenes Recht voraus.

4) Daselbst.

§. 4Z5.

II. Tausch.

Der Tausch besieht wesentlich in der Uebertragung einer bestimm

ten Sache gegen eine bestimmte andere. Während bei dem Kaufe

die gekaufte Sache gegen einen Preis hingegeben wird, wird hier

Sache gegen Sache gegeben (vertauscht). Doch kann auch Geld

den Gegenstand ausmachen, sofern bestimmte Stücke ausgewechselt

und nicht als Preis sondern als Waare angesehen werden Selbst

eine Summe Geldes kann beim Tausch aufgegeben werden, ohne

daß dadurch der Vertrag aufhört, Tausch zu seyn, wofern nur das

zugegebene Geld nicht als die Hauptsache erscheint ^). Eine andere

Abweichung von den Grundsätzen des Kaufvertrags ist diese, daß

die bloße, auf Tausch gerichtete, Uebereinkunft noch nicht verbind

lich ist. Das Landrecht Th. II. Tit. 2« führt nämlich nicht nur

den Tausch unter den ungenannten Contracten auf, fondern handelt

auch noch von demselben besonders Th. II. Tit. 21 und beginnt

diesen Titel mit der Bestimmung: wenn einer dem andern einen

Tausch verspreche, möge ein jeder, ehe die getauschte Sache über

geben, von dem Tausche wieder abgehen^). Hiernach kann, bevor

von einer Seite der Tausch vollzogen, derselbe nicht als unwider

ruflich betrachtet werden, mit andern Worten: es kann jeder Theil

frei wieder zurücktreten und der Klage auf Erfüllung die Einrede

der Reue entgegensetzen; hat aber der Eine geleistet, bevor auch der

Andere dem Versprechen nachgekommen, so hängt es von ihm ab,

ob er die vertauschte Sache wieder zurückfordern oder gegen den

Andern auf Vollziehung klagen will'); dieser kann also, nachdem

er die Leistung angenommen, nun nicht mehr einseitig zurücktreten,

wohl aber der Erfüllende, wenn gleich er den Andern durch Ueber-

gabe der Sache bereits zum Eigenthümer gemacht hat °). Ein

Grund zu dieser abweichenden Behandlung des Tausches ist in der
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Volksansicht nicht gegeben, nach welcher der Tausch ebenso zu hal

ten ist, wie der Kauf; nur Hinneigung zu römischem Formalismus

hat bei der Abfassung des Landrechts dem Tausche jene ausnahms«

weise Stellung gegeben. Das Reurecht fällt jedoch hinweg schon

«ach römischem Recht: 1) wenn der Tausch einem klagbaren Ver

sprechen angehängt ist °). 2) Wenn die Erfüllung desselben später

wiederholt zugesagt worden (constitutum Zebiri proprii) Die

römische Form der Stipulation, mittelst welcher jede bloße Ueber-

einkunft klagbar gemacht werden konnte, ist jeze nicht mehr anwend

bar^). Dagegen wird das Reurecht bei uns noch ferner ausge

schlossen nicht blos Z) im Fall einer eidliche« Zusage sondern

auch 4) im Falle „auf stet und fest" gehandelt, demnach auf das

Renrecht verzichtet worden '"); und ebenso 5) wenn gerichtliche In

sinuation hinzugekommen

1) Pohls, die Lehre von den Jnnominar-Contracten. Heidelberg 18Z1

8. I1.

2) I.»utsrbseli LvII. tkeoret. xrsct. lib. XVNI. tit. 1. §. Z9. Glück

Pand. Bd. 16. S. 68.

Z) LR. ll. 21. §. 1. Das I. und 2. LR. (Ger.Ges. Bd. I. S. ZI«) ha

ben eine andere Fassung : „Wann einer mit dem andern ein Tausch trifft,

all dieweil einer dem andern die getauscht Haab nit hat zu handen geben,

oder sonst bestendiglich versprochen vnd zugesagt, so mag jr

jeder von dem Tausch abstehn, Dann u. s. w. S. unten Rote i«.

4) Das. §. 2.

5) Glück Pand. Bd. XVIIl. S. 124.

S) v. II. 14 kr. 7. z. 4. 5. L. II. 1Z «. 1Z.

7) v. XIII. s. tr. 1. §. 7. 8.

8) Die Ansicht, daß ebendarum bei uns alle Vertrage die Wirkung einer

Stipulation haben (Glück Pand. IV. S. 295) wird durch das Landrecht

Note Z und 4 cit. nicht unterstüyt.

») S. oben §. 126 Grit sing er von der Verbindlichkeit der Verträge

S. 122.

in) Die zwei ersten Landrechte (oben Note Z) enthielten folgende nähere

Bestimmung: Dann es ist ein solcher Contract, der nit anders dann durch

Zustellung (1. LR. „Handtraichung") des getauschten Dings, oder ein

Stipulation (!) vnnd bestendigen Verspruch, oder so es ligende

Guter betreffe, durch Gerichtliche Insinuation vollkommenlich

gefestnet vnd bekrefftiget würdt." Daß im 5. M. diese Stelle weggefallen,

beruht darauf, daß der Tausch als Realvertrag jezt schärfer aufgefaßt
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wurde s. §. t«S Note 5. Allein so wenig hierbei die Absicht seyn konnte,

die Fälle, wo schon nach römischem R«ht der Vertrag in anderer Weise,

als re intervenieate v«I kacto, zu Stande kommen konnte, auszuschließen,

so wenig ließe es sich mit den Grundsätzen des Landrechts vereinigen, einen

Verzicht auf das gesetzliche Reurecht hier gar nicht zuzulassen. Grit«

singer a. a. O. S. t2Z versteht unter beständigem Verspruch unrichtig

blos den eidlichen Verspruch und das constitutum.

IN Indem dadurch überhaupt das gesetzliche Reurecht bei Verträgen

über Immobilien aufgehoben wird, und dann insbesondere noch noch Ana»

iogie des constitutum.

§. 426.

III. Schenkung, s) Begriff und Erfordernisse :

1) in Ansehung der Personen.

Wenn jemand (Schenker) einem Andern (Beschenkten) aus

freien Stücken, das heißt ohne rechtlich dazu verbunden zu seyn,

eine Sache unentgeldlich übergibt oder zu übergeben »«spricht, so

heißt dieß Gabe oder Schenkung '). Die Uebergabe selbst gehört

nicht wesentlich zum Begriff der Schenkung : schon das angenommene

Versprechen reicht in der Regel hin zur Gültigkeit der Schenkung;

aber die Uebergabe ist auch nicht nothwendig getrennt von der

Schenkung, dergestalt, daß ein Versprechen vorausgehen müßte.

Wesentlich ist dagegen zum Begriff der Schenkung als eines Ver

trags die Annahme der Schenkung, sey es durch die That oder

durch Worte. Die Annahme, wie das Anerbieten, kann auch unter

Abwesenden erklart werden^). Auch eine Schenkung von Todes

wegen bedarf dieser Annahme; aber sie ist gleichwohl von der Schen

kung unter Lebenden in anderer Hinsicht, namentlich durch ihre Form

und ihre Widerruflichkeit, so sehr verschieden, daß sie besser unter

den leztwilligen Verordnungen im Erbrecht ihre Stelle erhält. Eine

Schenkung, welche in Erwiederung einer andern gemacht worden

(remuneratorische Schenkung, Gegenschenkung), ist dem Begriffe

nach nichts desto weniger eine Schenkung, weil keine Rechtspflicht

jene Erwiederung gebot ^). Indessen sehen unsere Gesetze darin,

so weit sie reunmeratorisch ist, nicht sowohl eine reine Freigebigkeit,

als die Erfüllung einer natürlichen Verbindlichkeit; daher die Be

schränkungen der Schenkung hier wegfallen Auch eine Schenkung,

welcher eine Zweckbestimmung (§. i,24) beigefügt ist, (äon»tio sub
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mo6o) hört darum nicht auf, eine Handlung der Freigebigkeit auf

Seite des Schenkers zu seyn, sey es, daß sie den Vortheil des Em

pfängers oder eines Dritten bezweckt; nur, wenn eine Auflage zu

Gunsten des Schenkers selbst oder solcher Personen, welchen dieser

verbunden ist, beigefügt wäre, würde sich der Werth des Geschenks

nach Verhältniß der Auflage vermindern Nicht blos der Schenker

selbst, sofern er ein Interesse dabei hat, auch der Dritte, zu dessen

Vortheil die Auflage gemacht ist, erlangt eine Klage auf deren Voll

ziehung °). Auch jedem andern Geschäft unter Lebenden kann eine

theilweise Schenkung beigemischt seyn, sofern die Leistung oder Ge

genleistung in der Absicht zu schenken höher gestellt worden. Im

Allgemeinen ist jeder zu schenken befugt, welcher das Seinige frei

veräußern, und mit Andern Verträge eingehen kann. Einige Be

schränkungen enthält jedoch schon das römische Recht, und diese

find im Landrecht aufgenommen und theilweise erweitert worden:

1) Schenkungen unter Ehegatten können während der Ehe jederzeit

widerrufen werden; erst durch den Tod des Schenkers oder durch

unterlassene Zurücknahme bei der Vermögensabsonderung nach der

Scheidung ^) werden sie unwiderruflich. Eine Ausnahme macht die

Morgengabe , wofern sie standesgemäß ist. 2) Schenkungen

zwischen Eltern und Kindern. Nicht blos die vom Hausvater (wie

nach römischem Recht), auch die von der Mutter einem Kinde ge

machte Schenkung ist widerruflich bis zur Beendigung der väter

lichen Gewalt"); nachher aber besteht die Schenkung und es fin

det eine Einwerfung gegen die anderen Kinder nicht Statt

5) M. Ii. 18. 1.

2) Das. 5. 2.

Z) Auch aus dem römischen Recht wird Obiges zu beweisen gesucht von

Kritz Rechtsfalle Bd. I, Leipzig 18ZZ. Nro. 1. And. Ans. ist Bülom,

Abhandlungen Th. II. Nro. 9. S. 82 f.

4) S. unten §. 4Z8. nr. Z. ?. Llsrrpreclit ölgereutlse potlores

öonst. slmpl. et remunerst. ?ub. 1754.

5) Daher findet Widerruf wegen Undanks hier auf gleiche Weise statt.

LR. II. 18. §. 14. „das so jhme in der Schenkung eingebunden wor

den"«. Unter den Romanisten ist freilich hierüber viel Streit, s. L. 6.

WsoKter öootrill» c>« eonäi«ti«ve esnss 6sts csuss von secut« z>. 89 z in»

dessen da bei uns die Gesehe nicht sowohl auf die Vertragsform und die

daraus entspringende Art der Klage sehen, als auf das Motiv der Frei
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gebigkeit, welche nicht über die Grenzen geübt werden soll, so wird man

die 6«u«ti« ,ub inoä« um so weniger ausschließen dürfen. Ebendeßhalb

kann aber auch durch die Auflage zu Gunsten eines Dritten, welchem die

Schenkung zu restituiren ist, die Schenkung nicht als vermindert angesehen

werden: denn für den Geber bleibt die Liberalität dieselbe, ob er sie mittel»

bar oder unmittelbar einem Andern zuwendet.

6) L. VIII. 55 eoost. 1- Z.

7) LR. IV. 4. §. 5.

8) Hier wird wohl ein Verzicht auf den Widerruf angenommen werbt»

können. v. XI.I. 6. tr. 1. §. 2.

9) LR. a. a. O.

i«) LR. II. 18. §. 7 u. 8. „Da aber die Eltern bey ihren Lebzeitte»

die Vergabung, so sie einem Kind, das noch vnder ihrer Gewalt, getha»,

nicht widerruffcen" u. s. m.

11) Das. §. 8. a. E.

S. 437.

2) In Ansehung des Gegenstands.

Gegenstand der Schenkung kann Alles seyn, worüber der Schen-

ker ein freies Verfügungsrecht hat, und zwar nicht blos Eigenthum,

sondern auch persönliche und dingliche Rechte. Auch der Erlaß

einer Forderung gehört hieher. Nur darf die Schenkung nicht so

weit gehen, daß die Nvkherben, falls jetzt zur Theilung geschritten

würde, in ihrem Pflichttheil verletzt erscheinen, widrigenfalls sie

nach dem Tode des Schenkers als pflichtwidrig (6«ostio inosLei-

«s«), so weit sie es ist, angefochten werden kann Die Schen

kung des ganzen Vermögens (äonstio «mnium bonorum) ist, sofern

nicht Nocherbrechte entgegenstehen, gemeinrechtlich nicht ausgeschlos

sen 2). Das Landrecht erklärt aber eine derartige Schenkung, weil

dadurch die Freiheit zu testiren verloren gienge, für ungültig,, sofern

nicht wenigstens irgend etwas zu künftiger restamentlicher Verfügung

zurückbehalten wird Ob die Schenkung eine einfache oder eine

Gegenschenkung ist, desgleichen in welcher Form das Nöthige zu

rückbehalten ist, darauf kommt es nicht an. Auch wie viel auszu

nehmen sey, lassen die Gesetze unbestimmt, man wird daher nur im

Allgemeinen sagen können: es müsse so viel von bereits erworbenem

Vermögen zurückbehalten werden, daß ein Erbe dazu wahrscheinlich

zu finden sey. Was hierzu gehört, darüber entscheidet das gericht

liche Ermessen. Hierbei entsteht nun aber die Frage : wenn der
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Schenker sein ganzes Vermögen, mit Ausnahme eines kleinen Theils,

Iemanden geschenkt hat, und er stirbt ohne Testament, wer erhalt

alsdann das Uebrige ? Ohne Zweifel der gesetzliche Erbe ') ; da in

Ermanglung der testamentarischen Succession die Intestaterbfolge

Statt findet; nur wenn mit der Schenkung zugleich ein Erbvertrag

zu Gunsten des Beschenkten verbunden worden wäre, so würde der

Schenknehmer jenen Theil erhalten, aber nicht als solcher, sondern

als Vertragserbe.

1) LR. III. 14. §. 6. „noch auch bey Leben, durch vbermäßige Scheu«

kungen oderHeurathsgeding". Weis haar, Privatr.§. 76Z. Glück Comm.

Bd. 7. §. 55«. Fortsetzung von Mühlenbruch Bd. ZS. §. 1421. g.

2) Wiewohl an eine universclle Nachfolge dabei nicht zu denken ist.

Hasse im Archiv für civ. Praxis Bd. V. S. 28.

Z) LR. II. 18. §. 6. Vgl. Kr»ss 6« reservato bonorum liberse testsii<I»

KeuItstK z>r«eservst!v«. lub. 17t«.

4) Weishaar §. l1««.

§. «8.

Z) In Ansehung der Form.

Nach römischem Recht bedarf eine Schenkung nur dann der

gerichtlichen Insinuation, wenn sie 500 «oli^o« in Geld und Geldes

werth betragt Nach württembergischem Recht ist dagegen eine

Schenkung von Geld oder andern beweglichen Sachen, schon wenn

sie den Werth von 20« fl. übersteigt, vor Gericht zu bringen und

in das Gerichtsbuch einzutragen Betrifft die Schenkung unbe

wegliche Sachen, so ist sie ohne Rücksicht auf den Betrag gerichtlich

zu insinuiren ^). Während die römische Vorschrift Vergewisserung

der Thatsache der Schenkung zum Zwecke hat und daher die ge

richtliche Handlung eine bloße Form ist, schreibt dagegen das würt-

tembergische Gesetz vom 19. Iuli 1808*), wie bei Erkennung über

Contracte überhaupt, so auch über Schenkungen eine wahre Sach

prüfung («süsse ««Fniti«) vor, welche insbesondere darauf zu rich

ten ist, ob der Schenkgeber zur Schenkung fähig, ob für seinen

Unterhalt hinreichend gesorgt und ob nicht Rechte Dritter, nament

lich der Gläubiger und Notherben verkürzt sind Daher ist auch

nicht jedes Gericht, sondern nnr das Ortsgericht, das heißt bei

beweglichen Sachen das Gericht des Wohnorts des Schenkgebers,

bei unbeweglichen das der gelegenen Sache zuständig °). Eine
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Schenkung, welcher das gerichtliche Erkenntniß der zuständigen Be

hörde abgeht, und zwar ohne Unterschied zwischen beweglichen und

unbeweglichen Sachen, ist der ausdrücklichen Bestimmung des Ge

setzes von 1808 zu Folge nichtig ; doch wird die Schenkung fahren

der Habe, wenn sie den erlaubten Betrag übersteigt, bis zu diesem

Betrage auch nach diesem Gesetz, welches hierin das Landrecht nicht

abgeändert hat , anstecht zu erhalten seyn ^. Ausgenommen von

der Vorschrift der gerichtlichen Insinuation sind nach romischem

Recht, welches hierin das Landrecht^) anerkennt: 1) Schenkungen

des Regenten und an den Regenten °); 2) Geschenke des Heerfüh

rers an die Soldaten '"). Z) Was zur Auslösung von Gefangenen")

oder 4) zur Wiederaufbaunng eingestürzter oder abgebrannter Ge

bäude gegeben wird "). Bei uns sind diesen gleichzustellen: 5) Ge

schenke der Regierung an Gemeinden, Kirchen oder Einzelne.

6) Oeffentlich angeordnete Sammlungen zu wohlthätigen Zwecken.

7) Milde Stiftungen, welche von der Regierungsbehörde gutgehei

ßen werden g) Gegengeschenke, so weit sie den Betrag der

vorausgegangenen Schenkung nicht übersteigen ; doch muß dabei

auf die vorangegangene Schenkung ausdrücklich Bezug genommen

oder der Beweis der letzteni geliefert werden^). Eme Schenkung

zum Vortheil eines Dritten ist in unsrem Gesetze nicht ausgenom

men, und in der That ist auch deren Insinuation durch den Grund

dieser Einrichtung in unserem Rechte (Note 5.) nicht ausgeschlossen.

Noch kommt nach dem Landrechte hinz« der Fall, wenn Eltern

nicht einem Kinde vor dem andern, sondern jedem derselben über

200 fl. schenken ^). Dagegen ist gleich einer einfachen Schenkung

zu insinuiren der Nachlaß einer vollkommen erworbenen Forderung

im Betrag von mehr als 200 fl."), nicht aber auch die Ausschlagung

eines deferirten Gewinns").

1) «. VW. 54. oon»t. 27. .

2) LR. II. 1». §. Z. Mehrere gleichzeitige Schenkungen sind zusammen»

zurechnen. Griesinger Comm. Thl. 4. S. 998. Weis haar §. 1104.

And. Ans. ist Reinhard Comm. Bd. 1. S. 551. Nro. 1.

Z) LR. a. a. O. §. 4.

4) Ger.Ges. Bd. IV. S. 149.

5) Gesetz von 1803 a.a.O. §.7 i» Verbindung mit §. 5—5. Reinhard

Comm, I. S. ZZZ nr. 4. Anderer Meinung ist Weishaar h. 11«5.

6) Das. Z. 7. „bei Strafe der Nichtigkeit." Vgl. LR. II. 18. § 5u.4.

Ncyscher Priv,R. II. Bd. 19
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Die Bezugnahme am Schluß des 4 auf Tit. 15 desselben Theils von

den gerichtlichen Insinuationen paßt freilich nicht auf die Grundsätze des

dritten Landrechts. S. jedoch Wcishaar §. i1«s.

7) LR. II. 18. §. Z „so vil die, ober bemelte zweyhundert Guldin sich

erstreckende Summen anlangt, nicht krafft «." Auf Immobilien bezieht sich

dieß nicht. Das. §. 4.

8) Das. §. s.

9) L. I. r. eonst. Z4. pr. und ^utb. «oä.

1«) <Z. I. c. eonst. 56. ^. 1.

11) <ü. I. «, c«»st. 16 pr. ,

12) L. 1, c. con5t. Z6. §. 2. LR. «. O.

1Z) Manche nehmen sie schon nach römischem Recht aus. I.suterK,eK

Loll, IIb, Z9. t!t. 5. ^. 16 S. jedoch L I, 2. eonst, 19.

14) Nach gemeinem Recht ist hierüber viel Streit s. Marezoll in der

Zeitschrift für Civilrecht und Proceß Bd. 1. S. 29 f. S. jedoch LR. a.

a. O. „Item, da einer dem andern vmb empfangner gutthat willen ettwaS

schenkt, so solchen gntthaten gemäß."

15) LR. a. a. O. „Doch sollen allwegen dise Gutthaten bey der Schen.

kung außtruckenlich vermelt, oder hernach durch den, dem geschenkt würdt,

da es die notturfft erfordert, bemisen werden."

16) LR. a. a. O. §. 9. Hier wird die Insinuation nur gefordert, wenn

die Eltern „einem Kind für dem andern" über 2«« ff. an Geld oder

fahrender Habe oder ein unbewegliches Gut geben.

17) Volley in Hofackers Jahrbüchern Bd. IV. No. I. in Uberein

stimmung mit einer Entscheidung des Obertribunals vom 14. Dez. 1827.

Ger.Ges. Bd. II. S. 21 Z Note.

18) Voet «s lib. 59. tit. s. §. 16,

§. 4Z9.

b) Wirkung der Schenkung und Widerruf.

Ist die Schenkung blos versprochen, noch nicht wirklich geleistet

worden, so hat der Beschenkte das Recht, auf Vollziehung dersel

ben zu klagen ^). Doch hat der Schenker die Wohlthat der Com-

perenz, das heißt er kann, wenn er vor der Uebergabe !n Armuth

gerathen, so viel zurückbehalten, als zu seinem nothwendigen Unter

halte erforderlich ist Auch wenn bereits die Schenkung vollzo

gen, hat ihm nach dem Landrecht, falls die Armuth nicht durch

grobe Verschuldung herbeigeführt, der Schenknehmer das Nöthige

zurückzugeben, bei Strafe des Verlusts der ganzen Schenkung
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Nur wenn die Schenkung nach gerichtlichem Ermessen gar gering

und der Nahrung „nicht gemäß" wäre, d. h. nicht im Verhältniß

stünde zu den Unterhaltungs-Kosten, würde die Verbindlichkeit zur

Zurückgabe nicht eintreten Wegen Entwehrung der Sache ist

der Schenker nicht verantwortlich °), außer er hätte sie besonders

zugesagt. Auch haftet er bis zur Uebergabe der Sache nur für

grobe Schuld lg. 132) und nicht für Verzugszinse °). Ein Wider

ruf der Schenkung ist dem Schenker gestattet: 1) wegen auffallenden

Undanks des Schenknehmers, sofern sich dieser in grober Beleidigung

oder Verläumdung, thätlicher Mißhandlung, Lebensnachstellung,

arglistiger und beträchtlicher Beschädigung oder einer solchen De-

nunciation äußert, welche den Amtsverlust des Wohlthäters zur

Folge haben könnte ^). Diese Gründe können auch gegen die

Erben des Schenknehmers, jedoch nur von dem Geber selbst, nicht

von dessen Erben, geltend gemacht werden ^). 2) Wegen unterlas

sener Erfüllung einer der Schenkung beigefügten Auflage °). 3) Wenn

dem kinderlosen Schenker unverhofft nach der Schenkung noch in der

Ehe Kinder geboren werden; in diesem Fall ist die Schenkung

sogar kraftlos, dermaßen, daß auch der Schenkgeber auf das Wi

derrufsrecht nicht verzichten und, wenn es von ihm nicht ausgeübt

worden, noch nach seinem Tode von den Kindern ausgeübt werden

kann; jedoch muß die Schenkung von Belang seyn^).

t) Vgl. LR. ll. 18. §. 1. Der römische Unterschied zwischen der soll»

ei st!pu1sm und der condictio ex lege Z5, §, ult. L. 6e ä«n»s. fällt bei

uns hinweg; es genügt, daß der Schenkungsvertrag klagbar ist.

2) LR. II, 18. §. 15.

Z) LR. a. a. O. Vgl, v. XI.II. 1. 5. 19. §. 1. „Durch Ohnglück oder

ohn sein großes verursachen." Diese Worte stehen nur bei dem zweiten

Fall (wenn die Schenkung bereits vollzogen ist), welcher in der That von

dem ersten verschieden ist. ^

4) LR. II. 18. §.15 a. E. Ein verhältnißmäßiger Beitrag, meint

Weishaar §. 1107, märe dennoch zu geben; allein ein Geschenk, das

nicht im Verhältniß steht zu den Alimenten (also nicht einmal auf kurze

Zeit diefe decken könnte), ist eben auch zu einem »erhältnißmäßigen Beitrag

nicht geeignet.

s) §. 4is. Note 5.

5) v. XXXIX. 5. ir. 22. 2Z. xr. §. Z.

7) LR. a. «. O. §. 10—1Z. Diese Grunde sind jedoch nur als Beifpiele

19 *
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anzusehen. Griesinger Comm. Bd. IV S. l«i5. And. Ans. scheint

zu seyn Weishaar §. 14«5. », '.- ? .:

8) L, VIII, 56. eoust. t«. . ,< - .

9) LR. a. a O. §, ta. Das Klagerecht des Dritten (§. «Z6. Note 6)

hindert diesen Widerruf nicht, außer es hätte der Schenker zu Gunsten des

Dritten darauf verzichtet.

1«) LR. II. 18. §. 1«.

§. 440.

IV. Darlehen,

s) Begriff und Natur (Verhältniß zum Gültkaus).

Der Darlehensvertrag ist eine Uebereinkunft, wodurch jemand

(Darleiher, Gläubiger) einem Andern (Entlehner, Schuldner) Geld

oder andere vertretbare Sachen ^) eigenthümlich mit der Bestimmung

zu übergeben verspricht, daß seinerzeit das Empfangene in gleicher

Art und Menge zurückgegeben werde. Schon dieser bloße Vertrag

ist nach unsrem Rechte gültig und klagbar d. h. es kann daraus

zunächst die Bezahlung, beziehungsweise Annahme der versprochenen

Summe gefordert werden. Die Verpflichtung zu Zinsen liegt nicht

im Begriffe des Darlehens, kann jedoch nach unsrem Rechte ^)

als Nebenbestimmung dem Hauptvertrag beigefügt werden. Ver

schieden von dem heutigen zinsbaren und aufkündbaren Darlehen

ist der frühere Gültkauf oder Rentenkauf, wobei der Käufer (Ren-

tennehmer) für eine von ihm hingegebene Summe sich eine jähr-

liche Rente ans einem Gute von dem Eigenthümer desselben ver

schreiben ließ *). Obgleich die Ablösbarkeit der verkauften Gült

auf Seite des Schuldners späterhin gewöhnlich festgesetzt wurde,

so war die Forderung doch nicht persönlicher sondern dinglicher

Natur; weshalb auch der Gültkauf nicht ohne gerichtliches Erkennt

niß und später selbst ohne landesherrliche Erlaubniß zuläßig war^).

Ist das Darlehen durch Unterpfänder gesichert, so kommt zwar

gleichfalls ein dingliches Element hinzu; allein die Dinglichkeit

liegt nicht in dem Hauptrechte, der Darlehensforderung, sondern

in dem Nebenrechte, dem Unterpfand. Nicht nur in dem ersten

und zweiten Landrecht °), auch noch in dem dritten Landrecht ^)

und in der neuesten Landesordnung ^) tritt der Gültkauf als ein

selbstständiges Geschäft hervor, dessen man in der That auch nicht

entbehren konnte, fo lange die heutige Form des zinsbaren Darlehens
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oder das Versprechen persönlicher Zinse noch nicht anerkannt war

(§. 404). Waren indessen die romanisirenden Iuristen schon bis

dahin geneigt gewesen, den Gültkauf auf die Idee einer Kapital-

und Zinsverschreibung mit hypothekarischer Sicherheit zurückzuführen,

so stand, nachdem das einfache Zinsversprechen gesetzlich anerkannt

war, dieser Auslegung nichts mehr im Wege v). Wenn daher auch

spater noch und bis in das 18. Iahrhundert in unsern Gesetzen der

Ausdruck: „Gültkauf" vorkommt, fo bezieht sich derselbe jetzt ge

wöhnlich nur auf ein durch Unterpfänder gesichertes einfaches Dar

lehen, das in der That jetzt an die Stelle des wahren Gültkaufs

getreten war und insoferne als eine Fortsetzung des leztern aller

dings betrachtet werden konnte, als schon der frühere Gültkauf zur

Verschleierung eines zinsbaren Darlehens gewöhnlich gedient hatte '").

Ein Unterschied zwischen beiden Geschäften hätte nun freilich schon

darin gefunden werden sollen, daß der Rentenkauf nur gerichtlich

abgeschlossen werden konnte, während eine Pfandverschreibung nach

dem dritten Landrecht auch außergerichtlich zuläßig war"). Nur

auf die Kapiralaufnahme mit „gerichtlicher Verschreibung "

wurde daher der Name Gültkauf bezogen, hierauf aber auch die

Notwendigkeit einer Regiernngs-Erlaubniß angewendet. Daraus

ergab sich der seltsame Widerspruch, daß, wahrend zu einer Geld-

aufnahme mit gerichtlicher Hypothek eine Erlaubniß der Kanzlei,

oder wenigstens (bei Summen von 100 fl. und weniger) der Amt

leute nothwendig war ^), ein verzinsliches Darlehen mit einer Privat

hypothek ohne alle Beschränkung aufgenommen werden konnte und

selbst eine gerichtliche Hypothek für eine andere Schuld, als ein

verzinsliches Darlehen, jener Erlaubniß nicht bedurfte. Noch ein

Erlaß vom 14. April 1781 halt zwar jene Notwendigkeit aufrecht,

beschränkt sie aber auf den gemeinen Mann ^) und ein General-

Reseript vom 17. März 1798 hob die anf die Erlaubniß gesezte

Kanzleitare ganz auf, überwies aber die Untersuchung und Geneh-

migung an die Staatsbeamten und Ortsmagistrate, „als welche

ohnehin über die Güterverpfändung zu erkennen haben ")." War

schon bisher die administrative Erlaubniß in der Praxis nicht mehr

für wesentlich gehalten worden^), so hatte jezt dieselbe ihre Be

deutung gänzlich verloren, und wenn schon auch noch in späteren

Gesetzen eine besondere oberamtliche Erlaubniß zur Kapitalaufnahme

mit gerichtlicher Schuldverschreibung gefordert wird so ward
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doch in der Doctrin und Praxis hiervon abgesehen und die ober«

amtliche Siglung der Obligation blos für den Beweis der Aechtheir

der Urkunde in Anspruch genommen So verhält es sich nun

auch wirklich nach den neueren Gesetzen: eine obrigkeitliche Bewilli

gung der Kapitalaufnahme wird überall bei Einzelnen nicht gefordert;

dagegen sind die Bezirksrichter verpflichtet, die von den Gemeinde«

rärhen beurkundeten Pfandscheine auf Verlangen des Gläubigers

nach vorausgegangener Prüfung ihrer Aechtheit mit dem Amtssigel

zu verschen; den von den Kreisgerichten ausgefertigten Verschrei«

Hungen ist das Collegial-Sigill aufzudrücken '^). — Kapitalaufnahme

ohne gerichtliche Sicherheitsleistung ist niemals von einer besondern

Form abhängig gewesen. Wer überhaupt sich frei verbinden kann,

darf auch ein Darlehen aufnehmen, und andererseits ist jeder be

rechtigt, ein Darlehen zuzusagen, dem die Verfügung über das

Seinige zusteht, unangesehen, ob er die Mittel zu dem Darlehen

schon in Händen hat oder nicht. Nur fremde Mittel darf der Dar«

leiher natürlich nicht verwenden, ohne Einwilligung des Eigenthümers,

widrigenfalls dieser die dargeliehene Sache, so weit sie noch vor«

handen, von dem Dritten vindiciren kann. Gelangt der Eigenthümer

auf diesem Wege nicht mehr vollständig zu seinem Eigenthum, so

hat er sich zunächst an den Darleiher zu halten, und wenn und so weit

er diesen vergeblich ausgeklagt hat, kann er die Darlehensforderung

selbst gegen den Dritten geltend machen ^). Hat dagegen der Dar-

leiher, wenn auch nicht mit Wissen und Willen, doch im Namen

eines Andern gehandelt, so kann dieser die Forderung von Anfang

an geltend machen, gesetzt selbst, jener hätte aus eigenem Vermögen

das Darlehen bestritten").

t) LR. II. I. §. 2.

2) S. z. 408. Ueber das gemeine Recht s. Glück, Pand. Bd. XU.

S. 2.

Z) Anders nach römischem Rechte, dessen Strenge jedoch in Deutschland

nicht gilt. Thibaut Pand. §. 546. Eine Vermuthung für das Zins

versprechen findet in der Regel nicht Statt, Glück a. a. O.' S. Z. Die

Ausnahme s. §. 4«Z Note 4.

4) Vergl. Urkunden von 1405 u. 155» bei Moser bäuerliche Lasten der

Württemberger S. 2Z1.

5) S. § 256. Ver. v. 6. Apr. 1541 und ZI. Aug. 15S4 (Ger.Gts. Bd. >.

E. 71 ». IS«.).
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«) Th. II. §. Verpfändung liegender Güter, Ger.Ges. Bd. I. S. 516.

Vgl. das. §. Bnsern Vnderthonen :c. a. E. S. Z29 unten.

7) LR. II. 9. §. 5. Ueber die Verpfändung s. dagegen LR. II. 7. §. z.

8) LO. Tit. 15 und 14 (Reg.Ges. I. S. 742).

9) Schon der Randzusatz zur LO. von 1621 (das. S. 745 Note) zeigt

deutlich die neue Auffassung; hier wird die Auflündbarkeit des Gültkaufs

von Seite des Gläubigers vorausgesetzt. Griesinger Comm. Bd. ll.

S. 5Z2.

1«) Daraus erklärt sich, warum der Name Gültb rief auf die Pfand

briefe, der Name Gültstaat auf die Bücher, in welche bei einzelnen

Vermaltungen die Pfandscheine eingetragen zu werden pflegten, angewen

det wurde (Com.O. Kav.IV. Abschn.2. §.2—4); gleichwie umgekehrtauch der

Ausdruck: „unterpfändig Gut," „Unterpfand" schon bei früheren Gültver-

schreibungen vorkam. Etat. Sammlg. I. S. 489 unten §. Item wann einem

ein Gurt Zinß gipt. Vgl. oben Note 6—3.

11) Thl. II. Tit. 7. §. Z. ., - '

12) Kanzlei-Ordnung von 166«. Tit. 1. a, E. (Reg.Ges. II, S. 406

unten) Wächter Handbuch I. S, 645.

1Z) Ger.Ges. III. S. 629. Schon in den Formularien der Comm.O.

(Reg.Ges. III. S. 765 u. 768) ist jedoch nur von vorausgegangener ober

amtlicher resp. vogtamtlicher Bewilligung die Rede. Griesinger

Comm. Bd. II. S. 417 Note K und Andere meinen, blos auf den eigent

lichen Gültkauf gehen auch die neneren Gesetze, nicht auf das Darlehen.

S. dagegen Wächter Handbuch I. 5. 75, welcher nur auf der andern

Seite zu weit geht, wenn er meint, daß der Gultkauf schon zur Zeit der

Landrechte nichts anderes gewesen sey. als eine gerichtliche Verpfändung,

mit dem einzigen Unterschiede , daß dazu eine administrative Erlaubniß

nöthig gewesen. Ebendas. S. 647. Note 22 wird ausgestellt, daß ich §. 256

meines Privatrechts mit Andern von dem Gültkauf als einem besondern

Geschäfte im praktischen Rechte (bis zum Jahr 1817) spreche. Allein

daß ein wahrer Gültkauf auch neben dem Darlehen noch bis 1817 vorkom

men konnte, sollte diß wirklich bestritten werden wollen?

14) Das. S. 714. Nur bei Geldaufnahmeu der Gemeinden und Stiftun

gen wurde auch jezt noch die Concefflon der vorgesetzten Behörde vorbe

halten.

15) Osn« 6e emtious völläit. SVNU0I1IM reöituum etism sine «oose»5u

msgistrstus vel z>riiieiz>!s jure Wi,t. vsliäs. lub. 1764. §. 15 »e<z.

16) Ver. v. 19. Juni 1803. §. 1Z. (Ger.Ges. IV. S. 154), vom 8.Septb.

181». Nro. 4 (das. S. 251.).

17) Volley von den öffentlichen Unterpfändern §. 1««. Weishaar

I. u. 2. Ausg. §. 528. Vgl. Griesinger Com»i. II. S. 418.
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18) PfandgesehArt. 194. S. Formular in den Ger.Ges. Bd. IV. S. 1875.

und Verfügung vom 21. Ocrvr. lu5g. das. Note 2v2«.

19) LR. II. 1. §. 2«. S. über die s. g. setio Invenlians v. XII. 1. kr.

Z2. Glück, Pand. Bd. XII, S. 2Z.

2«) Das. §. 19. 21.

s. 441.

K) Wirkungen des Darlehens.

Durch den Darlehensvertrag erlangt der Entlehner zunächst

ein Recht auf die Darstreckung der versprochenen Summe, und,

falls diese nicht zu rechter Zeit gewahrt wird, auf Leistung des In

teresses. Durch das Darlehen selbst aber wird der Entlehner Eigen«

thümer der dargeliehenen Summe, unter der Verpflichtung, seiner

Zeit eine Summe von gleicher Art und Güte zu erstatten. Dieß

liegt schon im Begriffe des Darlehens. Ist daher von dem Be

theiligten gleich Anfangs oder in der Folge eine Zeit der Herm

zahlung festgesetzt worden, so kann der Gläubiger sogleich nach

dieser Zeit Zahlung fordern '), der Schuldner aber auch früher lei

sten, da im Zweifel der Termin als zu feinem Vortheil beigefügt

anzusehen ist Wie ist es aber, wenn keine Zeit zur Erstattung

bestimmt ist? Im Allgemeinen gilt auch nach unsrem Recht der Grund

satz: daß wenn keine Zeit der Heimzahlung festgesetzt ist, derVerzug des

Schuldners durch Anmahnung des Gläubigers begründet wird doch

enthalt dasselbe folgende Ausnahmen : 1) wenn ein Darlehen ohne Zeit

bestimmung zu einem vorübergehenden besonderen Zweck gemacht

worden, so kann dasselbe erst zurückgefordert werden, wenn dieser

Zweck erreicht ist, oder so viele Zeit verflossen, daß er hätte erreicht

werden können 2) Wenn auch nicht stillschweigend die Zeit der

Heimzahlung festgesetzt worden, so ist im Anstandöfall vom Richter

ein billiger Termin von höchstens Z0 Tagen zu bestimmen Z) Im

Zweifel werden zinsbare Darlehen auf vierteljährige Aufkündigung

eingegangen, was zur Folge hat, daß nicht schon mit der Mahnung

des Gläubigers, sondern erst mit Ablauf eines Vierteljahrs, von

der Aufkündigung an, die Heimzahlung erwartet werden kann. Ie

doch kann der Schuldner auch schon früher bezahlen, wenn er den

vierteljährigen Stückzins der Hanvtsumme beilegt. — Hinsichtlich

der Folgen des Verzugs gelten die allgemeinen Grundsatze
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D LR. ll<,1. 5." 5. 5. K< .' .- . . - . - - -.„ -

2) Vgl. I, u. II. LR. Th. II. 5. Welcher dem andern :c. (Ger.Gks. l.

S. 291) a. E. „So aber gewisse Zil vn»d Tag gesezt, soll der Leiher

vor dem Zil nit fordern, aber der Schuldner mag vor dem Zil wol zaln,

wann er will, wölches auch der Leiher anzunemen schuldig.^ Im III. LR.

ist zwar dieser Satz weggelassen, vermuthlich aber nur, weil er schon nach

gemeinem Rechte gilt. Griesinger Comm, Bd. I, S. Z5.

Z) LR. II, 1. tz. 12. Vgl. §. 156. Note 5.

4) LR. II, 1. §. 7.

5) LR. II, 1. h. 7. Exec.Gesey Art. «». Vgl. LR. I. 55. §. Z, GR. v.

,4. Apr. 1781 (Ger.Ges. III. S. 6Z2).

S) M. II- 1. §. 5. S. oben §. 1Z6. Der römische Grundsaß, daß der

Verzug beim nmwum keine Zinsverbindlickkeit begründe, gilt auch gemein

rechtlich nicht. Reichsdep. Abschied v. 1S«0. §. 152. Vgl. Grissinger

§. 442.

V. Leibgedingsvertrag.

Unter Leibgeding versteht man das lebenslängliche Recht auf

eine persönliche Nutzung an Geld oder Naturalien. Ein solches

Leibgeding kann beruhen 1) auf Gesetz oder Herkommen. Dieß

ist der Fall bei der Leibzucht der adelichen Wittwe (Wittum), fofern

solche auf Hausgesetzen beruht, und bei dem Altentheil auf Bauer-

höfen, wo solcher hergebracht ist. 2) Auf leztem Willen, so

fern hierin einem Erben die Leistung eines Leibgedings an einen

Dritten, welcher in diesem Falle als Vermachtnißnehmer erscheint,

auferlegt ist. 3) Auf Vertrag. Diß kann seyn s) ein Nebenver-

trag, welcher einem andern Geschäfte, namentlich einem Kauf,

Tausch oder einer Schenkung beigefügt ist. Besonders häufig kommt

der Vorbehalt eines Leibgedings vor in Verbindung mit der er-

früheten Erbfolge (sueeessio snlioi^s«) Namentlich pflegt durch

einen solchen Nebenvertrag die Altentheils-Bestellung bei Bauergütern

häufig vermittelt zu werden, wobei übrigens ein bestimmtes Orts

herkommen oder Hofrecht nicht selten zur Grundlage dient, b) Ein

selbstständiger Vertrag, wodurch gegen Hingabe einer Sache zu Ei

genthum eine Leibrente oder eine andere Leibesnutzung zugesichert

wird 2). Ob Geld oder eine andere Sache dagegen gegeben wird,

kommt bei dem Begriff des Vertrags nicht in Betracht; in dem
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einen wie in dem andern Falle besteht die Eigenthckmlichkeit des

Geschäfts vielmehr darin, daß eine persönliche Nutzung die Gegen

leistung bildet, deren Dauer durch das Leben des Leibzüchters be-

dingt ist. Außer einer Rente und statt einer solchen kann daher

auch der Nießbrauch gewisser Güter, die Wohnung im Hause ')

oder eine andere Nebenleistung vorbehalten werden; ebenso kann

statt der Leistung einer bestimmten Rente die Naturalverpflegung

zugesagt seyn. Eine bestimmte Form für den Leibzuchtvertrag ist

in unsern Gesetzen nicht vorgeschrieben; er kann daher durch bloßen

Vertrag, mündlich oder schriftlich, eingegangen werden Nur so

fern Eigenthum an Grund und Boden oder dingliche Rechte an

Immobilien auf den Leibzuchtreicher übergehen, bedarf es der gericht

lichen Insinuation; wobei von Seite des Gerichts insbesondere dar

auf Rücksicht genommen werden soll, daß alle Bedingungen des

Vertrags deutlich beschrieben und darüber, ob der Vertrag wider

ruflich und aus welchen Gründen, ausdrückliche Bestimmung ge

troffen werde Ebenfalls ist gerichtliche Eröffnung nöthig, wenn

das Leibgeding als eine Reallast auf ein Gut gelegt werden will°).

Die Gesetze über den erlaubten Zinsfuß finden auf die Leibrente

keine Anwendung, weil die Rente kein bloßer Zins ist, fondern mit

der Rente das Kapital absorbirt wird Andererseits kann der

Rentenreicher keinen Nachlaß wegen Mißwachses fordern, auch wenn

die Rente in Früchten besteht, weil die Rente auch nicht die Natur

eines Pachtschillings hat. Nach dem Gesetz vom 21. Mai 1828

Art. 52 hat derjenige, welcher sein Vermögen gegen Alimente hin

gegeben hat, ein Absondenmgsrecht auf der hingegebenen Sache;

doch hangt es von der Gesammtheit der Gläubiger ab, ob sie durch

Fortreichung der bedungenen Alimente die Sache der Masse erhalten

wollen; außer es wäre der Leibzuchtvertrag gegenseitig aus Rücksicht

auf die Persönlichkeit der Contrahenten geschlossen worden, in wel

chem Falle der Leibzüchter nicht genöthigt werden kann, sich die

Alimente von einem Andern reichen zu lassen s). Ist mit dem Leib

geding ein Gut belastet, so hat der Leibzüchter hinsichtlich des lau

fenden Leibgedings und der Rückstände von den nächst vorangegan

genen zwei Iahren ein Vorzugsrecht erster Classe auf dem Vermögen

des Besitzers »).

«) Runde in der Zeitschrift für deutsches Recht Bd. V». Nr. t.
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z) Weishaar §. 1199. 1201 zählt den Leibrenten»er«««, w«nn nicht

Kauf oder Sckenkung bezweckt morden , zu den ungenannten Contracten.

Diß ist allerdings folgerichtig zu seiner Ansicht von den Jnnominatcontrac»

ten; allein warum stellt er ih» alsdann zu den Consensualcontraeten?

Auch Eichhorn deutsches Privatr. §. 117 meint, der Leibrentencontract,

wenn eine Sache und nicht eine Geldsumme (als Preis) hingegeben werde,

welch' lezteren Fall er als eigentlichen Leibrentenvertrag unterscheidet, ge^

höre zu den ungenannten Contracten, und das Reurecht finde Anwendung.

Allein wozu überhaupt diese Lehre im heutigen gemeinen Rechte?

S) Weishaar §. 120s meint, hier entscheiden die Grundsätze vom

Nießbrauch, allein gleich die Ausnahme, welche er macht, daß nämlich der

Untergang des Gegenstands das Verhältniß nicht aufhebe, sondern den

Rentengeber verpflichte, einen andern Gegenstand derselben Art zu substi»

tuireu, beweist, daß jene Analogie nicht zureicht, sondern daß man genöthigt

ist, auf den obligatorischen Grund des Verhältnisses zurückzugehen. So

allgemein gefaßt ist indeß jene Ausnahme unrichtig. Es wird vielmehr

auf die Absicht der Parteien ankommen, ob ein bestimmtes Gut, oder über»

Haupt ein Gut, oder eine Wohnung in gewissem Umfang eingeräumt wer»

den wollte.

4) <ÜKr. ?er6. RsrpprecKt, jus contractus vltslitii in c«nc>ir»u ereäi-

torum. 1^^.1754. §.4. welcher von Weishaar F. 1199 unrichtig für seine

Ansicht citirt wird, meint zwar, im Zweifel werden sich die Parteien das

Reurecht vorbehalten haben; allein diß ist eine reine qusestlo tscti.

5) LR. II. 1Z. §. 1. Gesetz vom 1«. Juni 1808. §. 4. Daraus folgt

aber nicht, daß jeder Leibrentenvertrag schriftlicher Abfassung und eines

gemeinderäthlichen Erkenntnisses bedürfe, wie Jeitter freiwillige Gerichts

barkeit §, 1084. meint; nicht einmal im obigen Falle ist die Schrift me»

sevtlich, wenn gleich das Gericht dafür sorgen soll.

«) Daß diß immer noch zulässig s. §. 256. Note 8. Priorität« -Gesetz

Art. 4. Nr. 4. Hauxt-Jnstruction zum Pfandgesetz §. 17«.

7) Weishaar §. 12«4.

8) Ger.Ges. IVb. S. 1855. Gemeinrechtlich findet diß nur bei der Mo»

dalschenkung Statt. UsrxxrecKt I.e. §. 17. Unrichtig deutet das Gesetz

Weishaar §. 12«7.

9) Prior.Ges. Art. 4. «r. 4. Volley Comm. S. 77. Note und S. 1255.

S. 44Z. - i '

S. Verträge auf Gebrauchsüberlassung,

l. Pacht und Miethe. s) Begriff und allgemeine Grundsätze.

Der deutsche Sprachgebrauch unterscheidet zwei Vertrage, welche

in der römischen lovstio conäuoti« zusammengefaßt sind, nämlich
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den Pacht- und den Miethvertrag, wovon jener auf fruchttragende,

dieser auf andere Sachen gerichtet ist. Auch auf Dienste wird der

Ausdruck „Miethe" nicht bezogen; diese sind vielmehr Gegenstand

einer eigenen Vertrags - Gattung , wovon an einem späteren Orte

(§. 452) die Rede seyn wird Unter Pacht versteht man also

denjenigen Vertrag, wodurch jemand (Verpachter) einem Andern

(Pachter) eine fruchttragende Sache zur Gewinnung der daraus zu

ziehenden Früchte gegen einen bestimmten Preis (Pachtschilling) in

Geld oder Früchten überläßt; unter Miethe denjenigen Vertrag,

wodurch jemand (Vermiether) einem Andern die Benützung eines

Gebäudes oder einer beweglichen Sache gegen einen bestimmten

Preis (Miethzins) überläßt. Ein Pacht ist auch alsdann vorhanden,

wenn mit einem Landgute die darauf befindlichen Wirthschaftsge-

bäude und Vieh, Schiff und Geschirr (das s. g. Gutsinventar)

mit überlassen werden ^), gleichwie umgekehrt es dem Begriff der

Miethe keinen Eintrag thut, wenn mit der vermietheten Wohnung

ein zugehöriger Garten abgegeben wird. Das Benützungsrecht des

Pachters und Miethers ist ein persönliches. Daraus hat das rö-

mische Recht die Folge abgeleitet, welche auch bei uns nunmehr

als Regel gilt, daß dasselbe aufhört, wenn von dem Eigenthümer

die Sache durch Kauf, Tausch u. s. w. veräußert wird, nach dem

Grundsatze : Kauf bricht Miethe. Dadurch ist jedoch die Entschädi

gungspflicht desselben nicht aufgehoben, wenn der Pachter oder

Miether durch unvorhergesehene Aufhebung des Verhältnisses in

Schaden gesetzt wird. Andererseits ist aber auch der Pachter und

Miether nicht verpflichtet, das Verhältniß gegenüber dem neuen

Eigenthümer fortzusetzen, auch wenn diesem die Fortsetzung von

seinem Vorgänger zur Bedingung gemacht worden wäre; nur kann

in lezterem Falle von einer Ersatzforderung desselben nicht die Rede

seyn 2). Nicht blos der Eigenthümer ist zur Verpachtung und Ver

mischung berechtigt; auch wer sonst ein dingliches oder auch nur

ein persönliches Benützungsrecht an einer Sache hat, ist im Zweifel

mit Ausschluß des Eigenthümers befugt, die Benützung als ein

persönliches Recht einem Andern zu überlassen. Auch der Pachter

und Miether selbst kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist,

die Sache afterweise wieder verleihen. Der Afterpächter oder After

miether kommt dadurch in kein persönliches Verhältniß zu dem Ei

genthümer. Wiederum kann jeder eine Sache pachten oder miechen,
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«elcher im Allgemeinen vertragsfähig ist. Die römischen Gesetze,

wonach Decurionen, Soldaten und Geistliche keine Landgüter pachten

sollten, finden in Deutschland keine Anwendung — Der Pacht«

und Mietvertrag kann sowohl ausdrücklich als stillschweigend ab°

geschlossen werden. Bei Verpachtung von Gütern des Staats, der

Gemeinden und Stiftungen ist jedoch, wo möglich, eine öffentliche

Versteigerung und jedenfalls höhere Genehmigung vorzubehalten

Vor dieser Genehmigung ist der Vertrag nicht als abgeschlossen zu

betrachten; es können daher auch Nachgebote rechtlich immer noch

angenommen werden °). Nach römischem Recht haben die Bethei

ligten gegenseitig die höchste Aufmerksamkeit anzuwenden und sie

haften daher für das geringste Versehens; nur den rein zufalligen

Schaden hat keiner zu ersetzen; das Landrecht fordert dagegen nur

guten Fleiß, also daß allerdings schon eine leichte, nicht aber die

leichteste Schuld angerechnet wird ^ (§.

t) Auch das Landrecht II, 17, nachdem es von dem Bestand der Häuser

und Güter gesprochen hat, handelt noch besonders §. «ff. von dem Dingen

der Dienste, wiewohl beides unter dem Titel 6e locatiove et eovSuctioi»

«rörtert wird.

2) S. unten §. 446,

Z) LR. II. 17. z. ö. Vgl. v. XIX. 2. tr, 25. §.1. K- Z2. «. IV. S5.

e. 9. Der Erbe, da er die Person des Erblassers fortsetzt, ist auf der «inen

wie auf der andern Seite an den Vertrag gebunden. LR. a. a. O.

4) Höpfner Commentar §. 885,

s) Ver. v. 17. Jan. 182Z. §. 4. Verw.Edicr von 1822. ^ 3«. 15Z.

5) Eine andere Frage ist, ob es im Interesse der Verwaltung selbst

liegt, Nachgebote bei Versteigerungen überhaupt zuzulassen. S. darüber

Verf. des Finanz-Minist, v. 8. Jan. 1821.

7) ». XIX. 2, tr. 25, h. 7. 5. III, 25. §. s.

8) LR. II. 17. §. I. Weishaar §. 112Z behauptet sogar nur oulx» in

««nerew, offenbar unrichtig.

K) Besondere Grundsätze, i) Bei dem Pacht von Landgütern.

Die Pachtzeit kann von den Betheiligren beliebig festgesetzt

werden ^) ; nur ein erblicher Bestand, dessen Grundsatze vhnediß von

denen der Zeitpacht wesentlich verschieden sind, dürfte sich mit unsrer

heutigen Gesetzgebung, welche die bäuerlichen Erblehen geradezu

aufgehoben und in Zinsgüter umgewandelt hat 2), nicht vertragen.
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Ist die Dauer des Pachts nicht ausdrücklich festgesetzt, so ist der«

selbe im Zweifel als auf eine solche Zeit eingegangen zu betrachten,

worin der regelmäßige vollständige Fruchtgewinn aus der Sache

gezogen werden kann^). Diß ist bei Gütern, welche noch jetzt der

Dreifelderwirthschaft unterliegen, der Zeitraum von drei Iahren,

bei Gütern, welche nicht zugleich bebaut werden, namentlich Wiesen,

Garten, Weinbergen, ein gewöhnliches Wirthschaftsjahr. Wird

ohne ausdrückliche Verabredung das bisherige Verhältniß nach ab

gelaufener Zeit fortgesezt, so dauert der stillschweigend erneuerte

Pacht, wie nach gemeinem Recht, stets e i n Iahr — Der Pach

ter ist verbunden, die Sache in gutem Stande (Bau und Wesen)

zu erhalten, und den Pachtzins, welcher sowohl in Geld oder Früchten,

als auch in anderen Sachen bestehen kann^), zu rechter Zeit, im

Zweifel nach abgelaufenem Wirthschaftsjahr, abzutragen. Dagegen

hat der Eigenthümer die ordentlichen und außerordentlichen") Ab

gaben aus dem Gute zu entrichten, mit Ausnahme der Zehnten

und Theilgefälle, welche unmittelbar aus dem Ertrage erhoben werden;

auch dem Pachter die nothwendigen und nützlichen Kosten, welche

derselbe für Erhaltung der Sache aufgewendet, zu ersetzen Ein

verhaltnißmaßiger Nachlaß am Pachtschilling ist alsdann zu bewilli

gen, wenn die noch nicht eingeheimsten Früchte durch außerordentliche

Zufälle, z. B. feindliche Verheerung, Hagelschlag, Mißwachs, be

trächtlich Noch gelitten haben und der Pachter die Gefahr nicht

übernommen hat^).

1) S. §. 2Z9. nr. s.

s) Zweites Edict v. «817. nr. II. §. 7-10.

Z) Griesinger Comm.Bd.4. S. 974 nimmt diß auch bei der rsloesti«

tscits an s. jedoch Note 4.

4) LR. Ii. 17. §. 2. Auch auf Gebäude bezieht die Worte : „bey dem

bestandnen Gut" Griesinger, Comm. Bd. IV. S. 969 f. S. jedoch

Weishaar §. 1118. Ueber römisches Recht s. Schrader Abhandl. aus

d. Civilrccht Bd. 1. »r. 2.

s) Auch ein Quotient der Früchte kann versprochen werden (locstio psr-

tisris). Glü ckPand. BV.XVII.S. ZZ5. Andere nehmen hier ein gesellschaft»

liches Verhältniß «N. Vgl. I^suterbsvK 6e colon« psrt. I'ub. 167«.

5) 3. B. Quartierkosten I^suterKseK Coli. XIX, 2. §. 99. 10«. Glück

Pond. Bd. 17. S. Z9S f.

7) v. XIX. 2. sr, S5, h. 1. fr. 61 ?r. Anders wenn bloö der Früchte

wegen der Aufwand gemacht ist. Glück«, a. O. S. Z94.
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8) v. I, <!. kr. ,5. § 2. ». Naheres bei Glöck a. a. ,O. S. «47 f.

Ueber Berechnung des Nachlasses am Pachtschilling f. Sattler in H?»

fackers Jahrbüchern l. S. 125.

§. 4^5.

2) Bei der Miethe v»n Wohnungen. ,

Bei der Miethe von Wohnungen wird gewöhnlich , ohne Feste

setzung einer bestimmten Miethzeir, bald ein vierteljähriges, bald

«in halbjähriges Aufkündigungsrecht der Parteien in der Art ange

nommen, daß vor Ablauf jener Frist, wenn nicht andere Aufhebungsr

gründe hinzukommen, z. B. Verkauf des Hauses, der Vertrag nicht

aufgelöst werden darf. Daher ist die Miethe von Wohnungen,

auch wenn der Zins dem Iahre nach festgesetzt worden, im Zweifel

als auf Aufkündigung geschlossen zu betrachten, und auch von der

Aufkündigung an, welche gemeiniglich nur auf gewisse Vierteljahrs

termine geschehen kann (Lichtmeß, Georgii, Iacobi, Martini),

dauert die Miethe je nach Gewohnheit der einzelnen Orte ein

Viertel- oder ein Halbjahr '). Einzelne Zimmer werden in größe

ren Städten öfters nur monatweife gemiethet, was übrigens

auch sonst alsdann zu vermuthen ist, wenn der Miethzins monat

weise festgestellt ist: hier kann dann im Zweifel einige Tage vor

Ablauf des Monats gekündigt werden. Wohnungen für Studirende

auf der Hochschule werden halbjahrweise gemiethet: hier ist vier

Wochen vor Ablauf des Winter-, beziehungsweise Sommer- Semesters

aufzusagen. Wenn dagegen bei Eingehung des Vertrags eine Mieth-

zeit bestimmt, z. B. ein Haus auf Z Iahre gemiethet worden, so

findet jenes Aufkündigungsrecht der Parteien in der Zwischenzeit

der Regel nach nicht statt; nach Ablauf der gesetzten Zeit aber

tritt, wenn der alte Vertrag nicht ausdrücklich erneuert, und gleich

wohl die Miethe fortgesetzt worden, im Zweifel das gewohnheits?

rechtliche Aufkündigungsrecht ein ^). Ausnahmsweise kann der

Mietvertrag auch schon vor Ablauf des Ziels aufgelöst werden, und

zwar von dem Vermiether: 1) wenn der Miethsmann die Sache

auf eine vertragswidrige, der Substanz der Sache nachtheilige oder

ärgerliche Weise gebraucht; hier kann derselbe ausgetrieben werden,

und gleichwohl ist er zur Bezahlung des ganzen Miethpreises ver

bunden 2). 2) Wenn der Miethsmann in Bezahlung der Miethe

säumig ist *). Z) Wenn der Vermiether die Wohnung unerwartet
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und unverschuldet für sich, seine Kinder oder Eltern bedurft).

4) Wenn er aus erheblichen, zur Zeit der Miethe nicht vorhergesehenen

Gründen eine Hauptveränderung in der vermietheten Wohnung vor

nehmen zu lassen genbthigt ist °). Die Ausnahmen Z u. 4 fallen

jedoch weg, wenn in dem Vertrag festgesetzt ist, daß der Miether

gar nicht solle ausgetrieben werden können'), nicht aber auch die

Ausnahme nr. 2; doch ist hier, wie in den beiden lezten Fällen der

Miether den Zins blos nach Verhältniß der wirklich genossenen Miethe

zu bezahlen verbunden Von dem M i e t h s m a n n kann die Miethe

einseitig aufgehoben werden: 1) wenn der Einsturz des Hauses

zu befürchten steht, oder sonst das Haus zur Miethe untauglich

wird. 2) Wegen einer ansteckenden Seuche, wodurch die Wohnung

bedroht ist. 3) Ebenso wegen eines feindlichen Einfalls, welcher

den Aufenthalt gefährlich macht. In diesen, sowie in andern drin

genden Fällen, worüber der Richter zu erkennen hat, darf die Woh

nung auch vor dem Ziele verlassen werden, ohne zu einem Zinse

für weitere Zeit als die bisherige verpflichtet zu seyn — Der

Miethzins wird, wo Vierteljahrstermine gelten, gleichfalls viertel

jahrsweise entrichtet ; wo aber halbjahrig oder monatweise gemiethet

ist, je nach Ablauf dieser Frist, bei längerer Miethe mindestens je

nach Ablauf eines Iahrs, wenn nichts Anderes verabredet ist.

1) Vgl. Weishaar h. 1119.

2) Die römische Ausnahme im Falle der locsti« conäuctio in »«iptl,

(v. XIX, 2. tr. 1Z. §. ult.) kann bei uns keine Anwendung finden, weil

auch die Regel: prout ^uiskzue Ksb!tsver!t, !u> «Kügotur nicht gilt. Ver

schiedene Ansichten s. bei Glück, Pond. Bd. 17. S. 289.

Z) LR. II. 17. § Z. Zum andern :c.

4) Daselbst: „Als erstlich, wann der Bestander oder seine Erben, eint-

weder gar kein Zinß, oder aber selbigen nicht gantz entrichtet hetten, noch

zu entrichten erbiettig weren." Griesinger Comm. Bd. 4. S. 97S u.

Weishaar §. 1404 meinen , daß mindestens 2 Termine versäumt seyn

müssen; allein schon nach römischem Recht behaupten Manche das Gegen-

theil; das LR. a. a. O. ist jedenfalls nicht für jene Meinung.

5) LR. a. a. O. Zum Dritten :c.

«) Das. Zum Vierdten «.

7) Das. Doch im Fall :e.

8) Daselbst: Vnd ist diß orts :c, Weishaar §. 1404 a. E. meint, in

allen diesen Fällen könne die Miethe von Häusern nach württembergischer
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Observanz nur mittelst der vierteljährigen Kündigung, aufgehoben worden;

allein zu dieser Kündigung bedarf es gar keiner Gründe.

9) LR. II. 17. §. 4. Hier steht auch noch von „gefährlichem Wesen",

und Weis haar §. 14«Z meint: wenn darunter Gespenster verstanden

seyen, so müßte ein strenger Beweis von solchen Erscheinungen geführt

«erden. Allein ich zweifle, ob die Gerichte dißfalls auf Beweis erkennen

würden!

§. 446.

Z) Bei der Brrmiethung von Thieren, und dem Vieh

bestand.

Bei der Vermischung von Pferden und anderen Thieren zu

einem längeren oder kürzeren Gebrauch gelten die S. 4äZ angeführ

ten allgemeinen Grundsätze ; nur tritt das Besondere ein, daß, wenn

die Miethe über die regelmäßige Futterzeit dauert, der Miether für

den Unterhalt des Viehs zu sorgen hat. Eine Vermiethnng ohne

Festsetzung eines bestimmten Ziels oder Geschäfts, deßgleichen eine

stillfchweigende Erneuerung der Miethe erstreckt sich hier im Zweifel

auf Einen Tag. Eigentümliche Grundsätze gelten bei der Vieh-

v erstell ung, welche darin besteht, daß Hausrhiere, welche einen

täglichen Nutzen oder Gebrauch abwerfen, einem Andern gegen

eine bestimmte Entgeltung unter der Bedingung überlassen werden,

daß derselbe das Vieh bei sich einstellen, füttern und pflegen solle

Um dem hierin von Juden und Christen getriebenen „Wucher" zu

begegnen, haben die älteren württembergischen Gesetzes manche

Bestimmungen getroffen, welche indessen gewisse übliche Formen des

Geschäfts voraussetzen, ohne diese selbst ihrem Wefen nach zu un

terscheiden. Einzelne dieser Formen wurden geradezu verboten, an

dere zugelassen, aber unter sehr in's Einzelne gehenden Beschränkun

gen; namentlich sollte eine auch sonst erlaubte Viehverstellung nur

gültig seyn nach vorausgegangenergerichtlicher Prüfung und Zulassung.

Auch das Polizeistrafgesetzbuch vom 2. Ort. 18Z9 Art. 72 erwähnt

der Viehversiellung unter der Aufschrift „Wucher", enthält jedoch

hauptsächlich nur den Satz: „auf die sogenannte Viehverstellung

finden die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes gleichfalls

Anwendung" 5). Die Viehverstellung kann indessen in verschiedener

Weise vorkommen: 1) in Verbindung mit einem Darlehen auf

Faustpfand, indem der Gläubiger das Geld auf das Vieh des

Rtyschn Prw.R. II. Bd. 20
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Schuldners leiht, d. h. sich das eigenthümliche Vieh desselben für

seine Forderung verpfänden läßt, dasselbe aber bei dem Schuldner

einstellt und statt des jahrlichen Zinses in Geld sich einen s. g.

Kalbzins, d.h. das jährliche Kalb «^bedingt. Hierbei ist zuvörderst

so viel gewiß, daß eine Faustpfandöestellung an einer körperlichen

Sache ohne Ucbergabe in die Hände des Gläubigers unthunlich

(g. Z45), daß also auch eine Einstellung der Sache bei dem Schuldner

(welche überdiß ein Gebrauchsrecht des Gläubigers voraussetzen

würde, das demselben in der Regel nicht zukommt) unzulässig ist

und somit nichts übrig bleibt, als ein zinsbares Darlehen, wobei

das jährliche Kalb den Zins repräsentirt. Nach den älteren Gesetzen

ist dieser Vertrag für wucherlich und darum für unerlaubt und

nichtig zu halten '); nach den heutigen Gesetzen über Wucher da

gegen (§.404) findet nur eine Ermäßigung auf den erlaubten Zins

fuß von 6 Procent Statt ; und selbst, wenn der Gläubiger, um den

Schuldner zu täuschen, den wucherlichen Vertrag absichtlich so ein

gekleidet hatte, daß daraus das wahre Verhältniß der Zinsen zum

Kapital nicht deutlich zu ersehen war, so würde doch nicht, wie

früher, von Amts wegen, sondern nur auf Klage des Beschädigten

einzuschreiten seyn ^). 2) In Verbindung mit einem Kaufe, in

dem nämlich der Darleiher, die Verlegenheit des Schuldners be

nützend, ihm dessen eigenes Vieh abkauft und sofort solches gegen

einen mit der dargestreckren Summe in keinem Verhältniß stehenden

Miethzins stehen läßt. Auch diesen Vertrag verbietet die Landes-

ordnung, ohne Rücksicht, ob absichtlicher Wucher dabei zu Grunde

gelegen oder nicht °). Ietzt gilt wieder das Ebengesagtez sollte

jedoch der Kauf nicht blos zum Schein abgeschlossen, sondern ernstlich

gemeint seyn, so würde das Rechtsmittel wegen enormer Verletzung

Anwendung finden (§. 418. 419). 3) In Verbindung mit einem

Gesellschafts vertrage, indem mehrere Personen gemeinschaft

liches Vieh zusammenbringen, unter der Bedingung, daß der Eine

das Vieh unterhalten und dafür die täglichen Nutzungen an Milch,

Dünger, Arbeit für sich genießen, die Nachzucht aber mit den An

dern theilen solle. Dieser Vertrag ist auch nach unsern älteren

Gesetzen nicht verboten und daher ohne Zweifel für gültig zu halten.

4) In Form einer Pacht oder einer Miethe '), indem der Eigen-

thümer (Versteller) dem Beständer (Einsteller) ein oder mehrere

Stücke (Bestandvieh) unter der Bestimmnng überläßt, daß derselbe



2. Kap. Von den Verträgen. 301

das Vieh in seinem Stalle unterhalten und dafür die taglichen

Nutzungen an Milch, Dünger und Arbeit genießen solle. Dieß die

eigentliche Viehverstellung, Viehbestand. Die Gesetze verbieten die

sen Vertrag nicht, wohl aber enthalten sie Beschränkungen, wodurch

wucherlichen Absichten gesteuert werden soll. Früher war die Summe

in Geld oder Früchten genau bestimmt, bis aufweiche die Gegen

leistung gehen konnte; jezt aber entscheiden darüber die allgemeinen

Gesetze über Wucher (§. 404), wonach nicht über 6 Procent Zinsen

bedungen und bei Natural -Verleihungen und Gegenleistungen leztere,

sowie der erfahrungsmäßige Ertrag der erstem geschätzt und nach

Vergleichung des Ergebnisses der Betrag über 6 Procent als wncherlich

betrachtet werden soll. Hiernach darf die dem Einsteller (Bcstän-

der) obliegende Gegenleistung nicht mehr betragen, als 6 Procent

des Kapitalwerths der „hingeliehenen Nutzung"; widrigenfalls der

Vertrag als wucherlich zu betrachten ist°). Nach dem General-

Rescript von 1620 sollte der Eigenthümer den zufälligen, d. h. nicht

durch Versäumniß des Beständers veranlaßten Schaden hinsichtlich

des Stammviehs und der Nachzucht allein auf sich nehmen "); nach

dem Gesetz von 1642 aber ist derselbe hinsichtlich der leztern gemein

schaftlich zu tragen"). Das Polizeisirafgesetz endlich schließt keinerlei

Verabredung aus: es kann also auch die Gefahr von dem Bcständer

ganz oder theilweise übernommen werden; nur ist eine solche er

schwerende Bedingung bei Schätzung der dem Beständer obliegenden

Gegenleistnngen gehörig in Anschlag zu bringen Eine eigcn-

thümliche Form bildet endlich 5) der Eisernviehvertrag, wobei

der Eigenthümer einer Viehheerde solche unter der Bedingung einem

Andern zur Benützung überläßt, daß ihm später diese Heerde in

gleichem Zustande zurückgegeben werde. Die Grundlage ist auch

hier eine Pacht, sofern eine Gegenleistung bedungen ist; allein das

Besondere dabei ist dieses, daß nicht die einzelnen Stücke, sondern

die Heerde als Ganzes (§. 105) verliehen ist. Der Beständer kann

daher über die einzelnen Stücke verfügen, sie verkaufen, vertauschen,

verpfänden, tödten, wofern er nur die Heerde ihrem ganzen Wesen

und Werrhe nach im Stande erhält. Er trägt ferner die Geführ

hinsichtlich der einzelnen Stücke, wogegen ihm auch der Vortheil

an zufälliger Werthserhöhung und Nachzucht zu Statten kommt «).

An einen Verkauf der Heerde ist darum nicht zu denken; diese als

solche bleibt vielmehr Eigenthum des Verleihers, und der gemachte

2« *
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Anschlag hat im Zweifel nur zum Zweck, eine Grundlage für die

spätere Abthcilnng zu haben Doch kann das Verhalrniß auch

die Natur einer Gesellschaft annehmen, sofern Gewinn und Verlust

getheilt werden soll. Das Geschäft kann sowohl durch selbststän-

digen Vertrag als auch in der Eigenschaft eines Nebenvertrags

eingegangen werden. Namentlich kommt dasselbe vor in Verbindung

mit der Pacht von Landgütern, wo häufig mich noch das übrige

Giitsinventar nach einem stehenden (eisernen) Anschlage ausgleiche

Weise mit überlassen wird. — Die gerichtliche Insinuation, welche

früher für nothwendig gefunden wurde, um etwaigem Wucher bei

dem Geschäfte der Viehverstellung zu begegnen, ist jezt nicht mehr

nothwendig Ebenso wird auch die Vorschrift, daß bei der Ab

theilung zwischen Verfteller und Einsieller die Schätzung durch un-

partheyische Sachverständige vorgenommen werden solle als

aufgehoben zu betrachten seyn ; es sind daher die Betheiligten

nicht gehindert, unter sich die Abthcilung vorzunehmen und nur im

Streitfalle hat das Gericht nach prozessualischen Grundsätzen den

Beweis dnrch Sachverständige einzuleiten. ' ... .

1) Huck, die Viehvcrstellung in der Zeitschrift für deutsches Recht

Bd. V. nr. i«.

2) LO. Tit. 56. §. 8 f. GR. v. 22. Febr. 162«. (Ger.Ges. II. S. Z66)

GR. v. 14. Merz 1642 (das. S. 418).

Z) Reg.Bl. v. 1859. S. 6Z5.

4) G.R. v. 162«. Den andern Weg «. LO. a. a. O. §. 8 u. g.

5) Strafgesetz Art. 55S. Pol.Str.Gef. Art. 72—74.

6) LO. a. a. O.

7) Pacht, wen» Stammvieh (Melkvieh) zum Zweck der Fruchtgewinnung,

Micthe, wenn Zugvieh zum Zweck der Arbeit überlassen ist. Der allgemeine

Name ist Viehbestand.

8) Pol.Straf.Ges. Art. 72, in Verb, mit Art. 71. 77. Knapp Comm.

z. P.Str.G. S. 99 meint, der Werth des überlassenen Viehs sey

als Kapital zu betrachten. Allein der Kapitalwerth des Viehs wird in der

Regel durch den Gebrauch vermindert; folglich könnten einfache Zinfe hier

nicht genügen. Das Gesetz spricht auch ausdrücklich von einer Vergleich«»«

der von dem Verleiher empfangenen Leistung mit der hingeliehenen

Nutzung. Die täglichen Bemühungen um das Vieh, dessen Wart und

Pflege, sowie die Fütterungskosten, Stollmiethe u. f. f. sind von dem Brutto»

werth der hingeliehenen Nutzung in Abzug zu bringen.

9) GR. v. 162«. a. a. O. Dan» fürs Erst«. .,
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t«) GR. v. 1692. a. o. O. Bey verstellung :c.

11) Art.72.a.E. „—dabei aber eine etwa von demBeständer über

nommene Gefahr für zufällige Beschädigung der in feiner Nutzung stehenden

Sache gehörig in Anschlag zu bringen." Wird die Gefahr nicht nbernom»

nien, so bleibt es bei dem gemeinrechtlichen Grundsatz : casum sentit »ominus.

12) Huck a. a. O. S. ZiZ.

IZ, Vergl. Huck a. a. O. S. Sil.

14) Knapp a. a. O. S. 106.

15) GR. ». 8. Dez. 1668. Ger.Ges. III. S. 49.

16) Diese Aufhebung ist zwar in dem Pol Str.G. Art. 77. nicht aus

drücklich erfolgt; allein impüeile liegt wohl dieselbe ebenso wie die der

gerichtlichen Insinuation in dem Satze 1. jenes Artikels.

§. 447.

«) Bei der Verpachtung dinglicher Rechte, insbesondere der

Zehentpacht.

Auch nutzbare dingliche Rechte sind Gegenstand des Pachtver

trags, sofern dieselben bestimmte Früchte abwerfen, welche der Pachter

zu erheben berechtigt ist. Insbesondere kommt hier in Betracht:

1) Die Iagdpacht. Gegenstand derselben ist das Iagdrecht

(§. 247) mit den ihm anhängenden Nebenrechten; jedoch werden die

besonders erhebbaren Abgaben, z. B. Surrogate für Hundeauf-

fiockung (Hundslege), für entgehende Wildfnhr (bei Ausflockung von

Waldungen) gewöhnlich nicht inbegriffen; die Iagdfrohnen aber,

als meist abgelöst (§. 269), kommen jezt nur noch selten in Be-

tracht. Ieder Iagdherr ist befugt, seine Iagd zu verpachten; die

Gemeinden müssen dieß sogar thun, wenn sie nicht vorziehen, durch

einen beeidigten Iäger das ihnen zukommende Pürschrecht ausüben

zu lassen (§. 247 Note 6). Auch bei den Staatsjagden ist die Be

nützung durch Verpachtung jezt Regel ')» Andererseits können so

wohl Gemeinden als Einzelne eine Iagd pachten; die Ausübung

kann aber immer nur durch Einzelne geschehen und zwar solche,

welche zum Gewehrbesitz nach den heutigen Polizeigesetzen ermächtigt

sind. Der Pächter hat die Iagd weidmännisch, d.h. nach den be

stehenden Iagdregeln, namentlich unter Beobachtung der herkömm

lichen Hegezeit, zu benützen. Die Verleihung zu Afterpacht ist

nicht ausgeschlossen, wenn nicht in dem Vertrag dieselbe untersagt

oder von jagdherrlicher Genehmigung abhängig gemacht worden.

2) Die Zehntpacht. Mit Unrecht nennen Manche -) diß Geschäft
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einen Kauf: denn nicht die einzelnen Zehntfrüchte als solche sind

Gegenstand des Vertrags, sondern das Zehentgefäll eines bestimmten

Bezirks im Ganzen; und zwar hat der Zehentpächter die Zehent-

frl'ichre zu erheben, nicht der Zehentherr. Auch die vorausgehende

Zehentbestchtigung und Zehenttaration ^1 hat blos zum Zweck, den

ungefähren Ertrag des Zehentgefalls zu ermitteln, als Grundlage für

die Verleihung. Ist nun aber das Geschäft eine Pacht, so ergibt

sich daraus von selbst, daß der Zehntpachter wegen eines beträcht

lichen zufälligen Schadens, welchen die Früchte vor der Einheim-

sung durch Hagel, Feuer vom Himmel (Blitz) oder feindliche Fou«

ragirung erleiden, verhältnißmäßigen Nachlaß am Pachtgelde ver

langen kann wahrend der Käufer den Zufall selbst zu tragen

hat. In neuerer Zeit werden die Zehenren des Staats wo möglich

auf mehrere Iahre verpachtet, unter Zugrundlegung einer Durch«

schnittsberechnung des vorangegangenen Ertrags ^). Sind hierbei,

wie diß vorgeschrieben ist, diejenigen Iahrgänge ausgelassen, wo

durch Mißwachs oder Gewitterschaden der Ertrag ein geringerer

war, so ist bei eintretendem außerordentlichem Unglück auch hier

ein Nachlaß am Pachtschilling gerechtfertigt; nicht fo, wenn bei

dem Durchschnitt bereits auf solche Unglücksjahre abgehoben, also

mit Rücksicht auf eintretende Wechselfälle der Pachtschilling niederer

gesetzt ist. — Die Verleihung findet gesetzlich bei Zehenten der Kam

mern und der Stiftungen in öffentlichem Aufstreich Statt °). Wo

aber eine Mehrheit von Pachtliebhabern nicht zu erwarten ist, wie

bei dem Zehnten auf abgelegenen Höfen, oder wenn der Zehnte an

die Gemeinde selbst auf eine Reihe von Iahren überlassen wird,

kann die Pachthandlung auch ohne Aufstreich vor sich gehen, vor«

behaltlich jedoch auch hier der höheren Genehmigung.

1) Hoffmann, die Domanialverwaltung des württ. Staats, Tübingen

1842. S. 2«Z f. wo nähere Vorschriften, die aber großentheilS blos die

Staatsjagden angehen.

2) 3. B. Weishaar 8. ZS9.

Z) S. die dem Erndtgeneralrescr. vom 29. Mai 180S beil. Instruction

Kap. t. §. Wann nur §. 7 — S.

4) S. angef. Jnstr. §. t7. Jnstr. für die Kameralstellen vom Z. Juni

(Reg.Bl. S. 278). Mißmachs wird, sofern die Verleihung vor der

Haupterndte Statt findet, in der Regel nicht in Betracht kommen.

5) Hoffman» a. a. O. S. 89.
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S) Früher hei brennendem Licht. Zehenr-O. Kap. I. §. Wann nun :c.

Spater regelmäßig durch Ausrufe«. Jnstr. v. tS«6. h. tl.

S. 448.

II. Leihe (Comniodat).

s) Begriff und Erfordernisse.

Der Leihvertrag (commoäswm) ist diejenige Uebereinkunft,

vermöge welck)er jemand (der Leiher) einem Ander» (Entlehner) eine

Sache zum unentgeldlichen ') Gebrauche zu übergeben verspricht.

Nach römischem Recht wurde das Commodat als Realvertrag erst

mitUeberliefernng der Sache klagbar; die vorgängige Abrede, wenn

sie nicht in Stipulationsform abgeschlossen war, hatte keine Ver

bindlichkeit. Nach unserem Recht ist schon die bloße auf Leihe ge

richtete Uebereinkunfr gültig und klagbar (g. 408) nnd macht eben

den Leihvertrag aus, welcher nur vollzogen wird durch Ueberlie

ferung. Von dem Darlehen unterscheidet sich die Leihe dadurch,

daß die Sache nicht wie dort in das Eigenthum überlassen wiid,

sondern nach gemachtem Gebrauch zurückzugeben ist ^). Wahrend

ferner den Gegenstand des Darlehens vertretbare Sachen bilden, sind

diese als solche von dem Leihvertrag ausgeschlossen. Uebrigens kön

nen sowohl bewegliche als unbewegliche Sachen zum bloßen Ge

brauche geliehen werden, und selbst vertretbare Sachen, z. B. Mün

zen, wofern sie unr nicht durch den bestimmten Gebrauch verzehrt

werden. Daß eine gewisse Art des Gebrauchs verabredet sey ^), ist

nicht wesentlich, ebensowenig daß auf eine bestimmte kürzere Zeit

der Gebrauch eingeschränkt sey; es kann auch auf Lebenszeit des

Eutleyners derselbe eingeräumt scyli*); ist dagegen für den Roth-

fall auch der Verbrauch dem Entlehner gestattet, so geht von da

an das Geschäft in ein Darlehen über.

t) LR. II. 2. §. 1. Ueber den verschiedenen Gebrauch de« Worts: „Lei»

Heu" s. LR. II. I. Z. 1 — 4.

2) LR. II. t. §. Z.

Z) LR, II. 2. §» I. steht zwar: „zu einem gewissen gebrauch", und

ähnlich definirt auch Weishaar §. i«44. Thibaut Pand. §.547. Allein

durch v. Xllll. 2«. kr. 1. xr. §. Z. ist diese Beschrankung nicht gerechtfer»

tigt. Vgl. l u. 2. LR. Th. U. §. Wie einer geliehene Haab bewaren soll ic.

(Ger.Ges. I. S. 292) „wölcher von dem andern ichk vergebens a» Gelt

entlehnet zum gebrauch" :c.

4) Nicht entgegen ist LR. II. 1. §. Z. „ein Zeitlang".
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§. 449.

b) Rechtsverhöltniß.

Der Lecher ist verpflichtet, die Sache dem Entlehner zu rechter

Zeit, und, ist keine bestimmt, sogleich zu überliefern; auch hat er

denselben so lange im Genuß zu lassen, bis die festgesetzte Ger

brauchszeir abgelaufen, oder, falls keine festgesetzt, bis der vertrags

mäßige Gebrauch gen«kcht oder so viele Zeit verflossen ist, daß er

hatte gemacht werden können; verhindert er den Entlehner an dem

vertragsmäßigen Gebrauch, so hat er demselben allen Schaden und

entgangenen Gewinn zu ersetzen '); ebenso hat er, wenn er wissent

lich und ohne ausdrückliche Verwarnung eine schadhafte Sache leihet,

den hierdurch dem Andern zugefügten Schaden zu erstatten Der

Entlehner andererseits ist verbunden,, die Sache mit bestem Fleiße

zu verwahren, keinen andern als den vertragsmäßigen Gebrauch

davon zu machen, sie zu rechter Zeit zurückzugeben und jeden Ab

gang oder Schaden, welcher durch das mindeste Versäumniß von

seiner Seite dem Eigenthümer zustoßen würde, zu ersetzen Ist

jedoch der Vertrag nicht blos zum Vortheil des Entlehners, sondern

auch des Leihers eingegangen worden, z. B. indem es diesem dar

um zu thun war, die Sache in guten Händen zu haben, so haftet

er nur für getreuen Fleiß Für zufälligen Schaden, oder den-

jenigen Abgang, welchen die Sache durch den natürlichen Gebrauch

erlitten, haftet er überall nur, wenn et sich ausdrücklich dazu ver

pflichtet °) oder die Sache über die Zeit behalten hat; im lezteren

Fall hat er das ganze Interesse dem Leiher zu ersetzen Nicht

zufällig im rechtlichen Sinn ist aber ein Schaden, welcher mittel

bar durch eine Verschuldung des Entlehnexs die Sache betroffen ^),

oder welcher durch Versäumniß eines von demselben aufgestellten

Bevollmächtigten oder Dieners, namentlich bei der Empfangnahme

oder Zurückgabe der Sache, zugestoßen; hieför hat der Entlehner

einzustehen, für einen Unfall, der die Sache in den Händen einer

von dem Leiher beauftragten Person betroffen, aber nur dann, wenn

er selbst Schuld daran hat Andererseits kann der Entlehner,

wenn er auf die Sache beträchtliche, nothwendige Kosten verwendet

hat, diese ersetzt verlangen und bis zur Ersatzleistung die Sache zu

rückbehalten 9) ; wegen anderer mit der Leihe nicht verwandten Ge

genforderungen hat er dieses Jubehaltungsrecht nicht '"). — Ist Je
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wanden eine Sache zu widerruflichem Gebrauche überlassen (prevs,

rium), so unterscheider sich sein Rechtsverhältniß von der regel«

mäßigen Leihe blos dadurch, daß die Sache von dem Leiher oder

seinen Erben jederzeit zurückgefordert werden kann Nach römi

schem Recht, welches dieses Verhältniß überhaupt nicht unter dem

Gesichtspunct eines Vertrags auffaßte, haftete der Empfänger nur

für grobe Schuld allein nach unsrem Rechte ist kein Grund

vorhanden, hier etwas Anderes anzunehmen, als eine widerrufliche

Leihe. Es wird daher ebenso wie in andern Fällen, wie z. B. bei einer

Leihe, welche nur anf kurze Zeit (z. B. 1 Tag) eingegangen, oder

nach Ablauf der gesetzten Frist stillschweigend verlängert worden

eine verschiedene Verpflichtung anzunehmen seyn, je nachdem da

durch blos der Vortheil des Empfangers oder auch des Gebers be

zweckt worden

1) LR. N. 2. 8. 4.

2) Das. §. Z.

S) Das. 5. 1. „Der soll solches mit allem besten Fleiß bewahren."

4) Das LR. a. a. O. §. t. setzt den gewöhnlichen Fall voraus, daß ,,ett«

was vergebens oder ohne einigen genüß entlehnet"; ohne aber obigen Fall,

wo schon nach gemeinem Recht der Commodatar ebenso wie der Commo«

dant nur für vulp» Ists eintritt (v. XIII, 6. kr. s. §. 1«. kr. 18.) auszu

schließen.

s) LR. a. a. O. Z. 2.

6> Das. §. Z.

7) Ueber verschuldeten Zufall, welcher kein Zufall im rechtlichen Sinne

ist, s. t. u. s. LR. Tl). II. §. Wie einer gelihene :c. (Ger.Ges. I. S. 292).

8) LR. II. ». §. 5. „Vnd so der Entlegner, die zuleihen bewilligte

Haab, bey seinem Diener abholen laßt, oder hernach wider heimb sendet,

ist er den, weder wegen der entlehneten Haab zugefügten Schaden, oder

Abgang abzutragen schuldig. Da aber der Leihcr bey seinem Diener die

Haab lifern, oder wider abholen laßt, ist der Entlehner des vnder wegen

zugestandenen Schadens halben, einigen Abtrag zu erstatten (wann er kein

Schnld daran hat) ohnverbnnden." Mit Rücksicht auf römisches Recht

(v. XIII, «. kr. s«.) meinen Griesinger Comm. Bd. I. S. 66 n. 67. und

Weishaar L. 1046, der Entlehner hafte für den von ihm beauftragten

Diener nur, wenn er in der Wahl desselben nicht sorgfältig gewesen, also

blos für seine eigene Säumniß; allein das Landrecht geht mit Recht davon

aus, daß der Herr für den Dieser einstehe. . .

g) LR. a. a. O. Z. 6. Griesinger a. a. O. S. 7«. meint, auch im
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xeosss utile», wenn sie nicht gar zu groß, seyen zu ersetzeu, well diß das

römische Recht wolle. ' , ' . >

1«) LR. a. a. O. §. 6. a. V. Vgl^ Glück, Pand. Bd. 13. S. 4S4.

11) v. Xl.lll, 26. kr. 2. §. s. kr. 12. pr. X. III, 14. csp. Z., wo auch

der Unterschied von der Precarei des Mittelalters. S. über diese Moser,

die bäuerl. Lasten der Württemb. S. 191.

12) v. XI.III, 26. kr. 2. 8. §. Z. 6.

1Z) LR. II. 2. §. 1. „noch auch länger vnd weitter dann jhme anfangs

bewilliget ist, ohne des Herrn fernere Bewilligung gebrauchen."

14) S. Note Z u. 4. Die Romanisten behaupten freilich, das precsrium

sey auch heutzutage nicht als Contract zu behandeln, z. B. Wening Ci»

vilrecht III. §. 2S2. Allein mit der Annahme, es se« nach der Gesinnung

des Gebers eine „Gefälligkeit" vorhanden, wäre jedenfalls zu viel demiesen.

s. äZ«.

III. Lehensvertrag.

Der Lehensvertrag (psotum 6e inteu^sn6o) hat zum Zweck die

Ueberlassung einer Sache in den Besiz und Gebrauch eines Andern

in Form eines Lehens (§. ZW. Derselbe kann sowohl für sich, als

in Verbindung mit eiuem andern Vertrage abgeschlossen werden

<§. 364. nr. 1). Ebenso kann derselbe unter Umstanden mit der

Belehnung in Einem sinnlichen Acte zusammenfallen ; keineswegs

aber ist es richtig anzunehmen, daß der Lehensvcrtrag als ein Real-

vertrag erst zu Stande komme mit der Belehnnng. Der Lehens

vertrag besteht vielmehr wesentlich in der Uebereinkunft (eonsensus)

her Parteien (des Lehensherrn und Lehensmanns), welche aber so

wohl erfolgen kann durch Worte, als durch Handlungen. Schon

das acceptirte Lchensversprecheu ist daher gültig, und es kann dar-

aus geklagt werden zunächst auf die Belehnung Nur das ding

liche Recht an der Sache, das Lehenrecht, entsteht erst durch die Be

lehnung (mvestiwrs) Die Quelle der Beurtheilung des Lehens

verhältnisses bleibt aber nach wie vor der Lehensvertrag (I» s. pso

tum investiturs«).

1) Darüber daß der Lehensherr selbst aus dem Lehensversprechen keine

Klage hat auf Annahme der Belehnung s. h. S64.

2) S. §. ZS7. Gleichwie durch die dem Kauf nachgefolgte Uebergabe du

Sache (trsäitw) das Eigenthum.
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S. 451. , -

IV» Verlagsvertrag

Eln elgenthümliches, dem älteren Rechte unbekanntes Rechts-

verhältniß entsteht durch den Verlagsvertrag , womit der Urheber

eines wissenschaftlichen oder Kunstwerks (Schriftsteller, Künstler)

oder dessen Rechtsnachfolger solches Werk zur mechanischen Ver

vielfältigung an einen Andern (Verleger) überläßt. Der Verlags

vertrag kann sowohl mündlich als schriftlich eingegangen werden ^).

Im Zweifel ist damit blos das Recht zu Einer Auflage übertragen,

nicht die Substanz des Verlagsrechts jede neue Auflage sezt

daher einen neuen Vertrag voraus, auch wenn der Umfang der er

sten Auflage nicht bestimmt worden ist. Zweck des Verlagsvertrags

ist Vervielfältigung und Verbreitung des Verlagswerks auf Rech

nung des Verlegers. Nicht wesentlich, wiewohl gewöhnlich ist die

Festsezung eines Honorars, der Vorbehalt einer Anzahl von Freiexem

plaren oder anderer Gegenleistungen ; hierdurch nähert sich das Ge

schäft dem Pachtvertrag. Ist dagegen das Eigenthum, d. h. das

gesammte Verlagsrecht auf den Verleger übertragen, so tritt die

Analogie des Kaufs ein. Durch Festsezung eines bestimmten Antheils

am Gewinn nnd Verlust endlich nimmt das Verhältniß die Natur

einer Gesellschaft an, nicht aber auch, wenn blos das Honorar

durch einen bestimmten Absaz bedingt ist, oder statt des Honorars

die Theilung künftigen Gewinnes zugesagt worden, ohne daß darum

auch der Verlust gemeinschaftlich wäre. Sind die Exemplare auf

Kosten des Autors gedruckt und sofort dem Verleger gegen einen

Preis überlassen worden, so ist das Geschäft ein Kauf; und hat

der Autor auch das Eigenthnm an den Exemplaren sich vorbehalten

und mit dem Verschluß derselben eine Handlung beauftragt, so geht

der Vertrag in das s. g. Commissions- oder Auftrags -Geschäft über.

Gesezliche Bestimmungen mangeln bis jezt über das Verhältnis der

Schriftsteller und Künstler zu den Verlegern «); ans dem Begriff

und Zweck des Verlagsvertrags aber ergiebt sich Folgendes : 1) der

Urheber (Autor) des Verlagswerks kann fordern, daß dieses wirk

lich und zu rechter Zeit auf anständige Weise vervielfältigt und ver

breitet werde *); 2) im Fall ein Honorar oder Freiexemplare zu

gesagt worden, daß beides nach vollendetem Drucke entrichtet werde.

Endlich kann derselbe Z) wenn er nicht das gesammte Verlagsrecht

überlassen, nach Vergreifung der ersten Auflage wieder neu darüber
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perfügen — Der Verleger dagegen ist im Zweifel befugt:

1) den Umfang der Auflage und den Preis der aufgelegten Exem

plare, welche sein Eigeuthum sind, billig zu bestimmen, auch diese

Exemplare an Sortimentshändler oder an Liebhaber zu verkaufen,

und den Erlös für sich zu verwenden. 2) Liefert der Autor das ver

sprochene Werk nicht zur rechten Zeit, fo kann der Verleger, wenn

nichts Anderes verabredet ist, deßhalb nicht vom Vertrage zurück

treten, sondern blos auf Erfüllung und Schadenersatz klagen, es

wäre denn, daß die spätere Lieferung für ihn kein Interesse mehr

hatte °). Z) Alle Verfügungen des Autors zu hindern, wodurch sein

Recht auf Absatz der gemachten Auflage verletzt würde, namentlich

denselben abzuhalten, daß nicht vor Beendigung des Absatzes eine

neue, wenn auch vermehrte und verbesserte Auflage ohne seine Ein

willigung oder Entschädigung veranstaltet werde Endlich 4) kann

der Verleger sein Verlagsrecht einzeln zwar nicht ohne Einwilligung

des Autors an Andere abtreten wohl aber in Verbindung mit

der Firma, mit welcher dasselbe auch auf die Erben übergeht.

") Literatur s, bei Mittermai er deutsches Privatrecht 5. 296. Note!.

Im Ganzen sehr zu empfehle» ist W. A. K r a m e r, die Rechte der Schriftsteller

und Verleger. Heidelb. 1827. Viele interessante Rcchtsfälle sind zu finden

in der seit 1840 in Leipzig, bei I. I. Weber, erscheinenden A l lg em. Preß

zeitung, redigirt von Hizig.

1) Der Entwurf eines Handelsgesehbuchs für das K. Württemberg, Stuttg.

1859, Art. Z74(vgl.Art, 291—29Z) will schriftliche Errichtung; allein bis jezt

ist dieß nicht Gesetz ; auch geht der Entwurf hierin weiter als xreuß. LR. Th. l.

Tit. lt. §. 998 u. 999, welches einen mündlichen Vertrag wenigstens zu»

läßt, wenn das Monuscript abgeliefert morden (also als Realvertrag).

2) Die Bezeichnung „literarisches" oder „geistiges Eigenthum" ist um»

gangen morden, weil die württembergischen Gesetze bis daher ein solches

nicht anerkennen. Auch die Motive zum Handelsgesetzbuch Art. Z74 sind »och auf

diesem Standpunkt.

Z) Ucber das Verhältniß beider zu den Nachdruckern s. die Lehre von den

unerlaubten Handlungen.

4) Der Entwurf Art. Z7S faßt blos die Säumniß in Beziehung des Werks

oder Bezahlung deö Honorars in's Auge, und gibt für diesen Fall dem

Verfasser das Rücktrittsrecht.

5) Auch hier weicht der Entwurf Art. Z8Z in Verb, mir Art. Z8Z a. S.

von den bestehenden Rechtsgrnndsähen ab, indem er dem Verleger gestattet/

neue Eremolare nachzudrucken und eine neue Austage nur dann, wenn sie

durch Titel oder Format als solche slch ankündigt, ihm untersagt I
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«) S. 5. «1». Anders »ach dem Entwürfe Art. Z7S/ «elcher dem Ber-

leger alsbald mit dem Verzuge des Autors gestattet, wieder abzugehen.

Andererseits soll der Autor sogar ohne Säumniß des Verlegers zurücktre

ten dürfen, nur unter der Verbindlichkeit, den Aufwand auf die unnül) ge«

wordenen Vorbereitungen zu ersehen und das Werk inner 2 Jahreu nicht

herauszugeben, ohne vorher mit dem ersten Verleger wegen des entzöge»

neu Gewinns übereingekommen zu seyn.

7) Natürlich absolut kann eine neue Auflage durch das Uebri'gseyn von

Exemplaren nicht gehindert werden, sondern nur sofern der bisherige Ver»

leger hoffen kann, diese abzusetzen. Die Exemplare können aber nach

dem Stande der Wissenschaft und dem Geschmack des Publikums möglicher

Weise einen sehr geringen Werth haben ; und nur mit Rücksicht auf ei»

wirkliches Interesse , nicht aber in semulstlooem slterius können Rechte aus

geübt werden. Nach dem Entwürfe Art. Z85 hätte dagegen der Verfasser

die vorräthigen Abdrücke im Buchhändlerpreise abzunehmen !

8) Auch nicht aftermeise, nach Analogie von §. 456 Note t. Vgl.

W. A. Kramer a. a. O. S.tS4, ^en Mittermaier a. a. O. Note i/

unrichtig für die gegentheilige Ansicht citirt. Auch der Entwurf Art. Z87

ist gegen das unbeschränkte Cesflonsrecht; aber zu viel beweisen die Motive

S. Z51, wenn sie dieß damit zu begründen suchen, daß der Verleger Schuld»

ner des Autors sey. (Dieß ist auch bei dem Pächter der Fall, und doch ist

Afterpacht gestattet.)

§. 452.

Verträge über Dienste.

») Begriff und allgemeine Grundsätze.

Dienste im weiteren Sinn bestehen darin, daß Einer Geschäfte

für den Andern besorgt. Diese Geschäfte können seyn theils solche,

welche der Dienende in eigener Person zu verrichten im Stande ist

(z. B. Gesinde-Vertrag, Lehrvertrag, Werkaccord , HZnterle-

gnngsvertrag), theils solche, welche derselbe »ur im Namen des

Auftraggebers, als dessen Stellvertreter, zu besorgen vermag (Be

vollmächtigung). Dienste im engeren Sinn (opei-se) sind positive

Leistungen (Arbeiten), welche für einen Andern zu besorgen sind,

sey es, daß dabei die Person des leztern als handelnd in Betracht

kommt oder nicht ^). Die Römer unterschieden Dienste, welche nach

einem gewissen Marktpreis schätzbar sind, und wofür ein bestimmter

Lohn («eres«) verabredet werden kann: dahin rechneten sie nicht

blos Handwerks- und Taglöhner- Geschäfte, sondern auch künstlerische

Arbeiten; und andere, welche wissenschaftliche Kenntnisse voraus

setzen: von diesen nahmen sie an, daß sie von den Gelehrten blos
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zum Nutzen Anderer vollbracht «erden, und daß daher für dieselben,

als an sich unschätzbar, nur allenfalls ein Honorar, d. h. eine frei

willige Erkenntlichkeit, nicht aber eine vorausbestimmte Belohnung

gegeben werden könne In Deutschland ist dieser Unterschied in so

fern unpractisch, als für die Dienste des Gelehrten wie des Künstlers

eine Belohnung — auf den Namen kommt hier lediglich nichts an —

zum Voraus bedungen und auf deren Bezahlung aus der Ueberein-

kunft geklagt werden kann. Dagegen muß man allerdings unter

scheiden zwischen gemeinen Diensten, welche hauptsächlich körperliche

Thätigkeit erfordern und daher im Zweifel von jeder kräftigen Person

geleistet werden können, und technischen Arbeiten, welche eine

besondere geistige Ausbildung und Sachkenntniß voraussetzen. Nur

hei ersteren ist ihrer Natur nach ein Zwang auf Erfüllung zulässig °),

nicht auch bei letzteren, welche jedoch gleichfalls einer Schätzung

und daher einer Entschädigungsforderung unterworfen sind. Bei

Arbeiten, welche einen gemeinen Marktpreis haben, ist im Zweifel

dieser als verabredet anzunehmen.

t) Auch von Diensten des Bevollmächtigteu mid von Staatsdienste» ist

bei mis die Rede, wo doch eine wirkliche Vertretung Statt findet. Man

kann daher den Dienstvertrag nicht wohl dem Mandat entgegensetzen. Daß

ater ein Unterschied nicht in dem bedungenen Lohne liegt, darüber s. §. 4«Z.

2) Glück, Pand. Bd. XVII, S. ZI«.

Z) Nach römischem Recht hat bei einer oKIigsti« tscleoäi überhaupt in

der Regel der Verpflichtete die Wahl, die Dienste oder das Interesse zu

leisteu. «»rSili äe «Kli^ütione kscivntii lub. 16Ü2. §. 87. Ebenso nach

LR. II. 17. h. 8. S. jedoch Exekut.Geseh Art. 27. Gew.O. v. 5. Aug.

13Z6. Art. 9.

§. 45Z.

d) Besondere Grundsäfte. I. Bei dem Gesindevertrag

Das Verhältniß der Dienstboten (Ehehalten), wiewohl es eine

eigenthümliche Unterordnung unter die hausherrliche Gewalt mit

sich bringt, und auch polizeilich besonders behandelt wird, beruht

seinem Wesen nach auf einem Vertrage, wodurch das Gesinde von

der Herrschaft gedungen wird ^). Derselbe wird gewöhnlich einge

gangen unter Bezahlung eines Haftgelds an den gedingten Dienst

boten, welches nicht am Lohne abgeht, außer wenn der Dlenstbote

die Dienstzeit aus eigener Schuld nicht aushält Unter Verzicht
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auf dieses Haftgeld von Seite der Herrschaft, beziehungsweise dop-

pelter Erstattung desselben von Seite des Dienstboten, kann nach

dem Herkommen sechs Wochen vor der Eintrittszeit (Ziel) der Ver

trag wieder aufgesagt werden ^). Der Eintritt der Dienstboten, wie

auch die Bezahlung des Liedlohns findet der Regel nach auf be

stimmte vierteljährige Termine Statt: Lichtmeß, Georgii, Mar

garethe und Martini ; männliche Dienstboten werden in Städten °)

zuweilen monatweise bezahlt und angenommen. Der Mann als

Hausherr hat dem Rechte nach die Entscheidung bei der Auswahl

des Gesindes °). Personen, die noch unter väterlicher oder vor

mundschaftlicher Gewalt stehen, können sich nicht gegen den Willen

der Eltern oder Vormünder verdingen ?). Auch sollen fremde Dienst

boten nicht ohne Vorwissen ihrer Herrschaft angenommen, noch zur

Verlassung ihres Dienstes angereizt (gelikert — geködert) werden

Will der Dienst nicht fortgesetzt werden, so ist derselbe mindestens

vier Wochen vor dem Ziele zu kündigen °). Zu einer unmittelbaren

Aufsagung des Vertrags ist kein Theil ohne rechtmäßige Ursache

befugt. Dahin gehört auf Seite der Herrschaft, wenn sich das Ge-

sinde eine grobe Beleidigung der Herrschaft, beharrlichen Ungehor

sam, eine Veruntreunng oder einen unsittlichen Wandel zu Schul

den kommen läßt"); auf Seite des Gesinds, wenn die Herrschaft

den versprochenen Lohn nicht zu rechter Zeit bezahlt, oder sich eine

strafbare Handlung, namentlich eine grobe Unsittlichkeit gegen das

selbe beigehen läßt Wenn ein Dienstbote ohne rechtmäßige Ur

sache den Dienst verläßt, so kann derselbe durch die Obrigkeit zur

Fortsetzung desselben oder vollständiger Leistung des Interesse ange

halten werden "); dagegen ist die Herrschaft nicht verpflichtet, einen

ausgetretenen Dienstboten wieder anzunehmen, oder ihm für die lau

fende Dienstzeit einen Lohn zu geben "). Wohl aber kann der Dienst-

böte, welcher ohne Ursache entlassen wird, den ganzen Lohn an

sprechen "). Das Gesinde ist der häuslichen Ordnung und daher

den Anordnungen, Ermahnungen und billigen Zurechtweisungen der

Herrschaft ^), nicht aber einer Züchtigung durch dieselbe unter

worfen "). Dagegen hat dasselbe außer dem festgesetzten Lohn in

der Regel freie Kost, Wohnung und Bett im Hause anzusprechen;

wegen des laufenden Liedlohns und des Rückstandes von 1 Iahr

kommt ihm ein Vorzugsrecht erster Classe im Gante des Dienstherrn

zu Ist ein Dienstbote nicht ausschließend zu gewissen Geschäften
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gedungen, so hat er sich allen angemessenen häuslichen Arbeiten zu

unterziehen Das Gesinde haftet der Herrschaft für jeden durch

Vorsatz oder grobe Nachlässigkeit verübten Schaden; wegen gerin

gerer Versehen und zufälliger Schäden jedoch nur, wenn es wider

den Befehl der Herrschaft gehandelt, oder sich besonders dazu ver

pflichtet hat ^). Zieht ein Dienstbote sich durch den Dienst eine

Krankheit zu, so hat die Herrschaft für seine Herstellung und Ver

pflegung zu sorgen, ohne ihm seinen Lohn verkürzen zu dürfen, nicht

aber auch, wenn derselbe sonst im Dienste erkrankt. Hier ist bei

längerer Daner der Krankheit die Herrschaft nicht verpflichtet, das

Dienstverhältniß fortzusetzen 2°). Für den von einem Dienstboten

Dritten zugefügten Schaden ist die Herrschaft nur dann verantwort

lich, wenn sie die Beschädigung mitvcrschnldet hat, namentlich wenn

sie die That wissentlich geschehen oder bei der Auswahl des Gesin

des oder bei der Aufsicht über dasselbe sich eine grobe Schuld bek

lommen ließ Auch hat die Herrschaft für die auf ihren Na

men von dem Gesinde eingegangenen Verbindlichkeiten nur im Falle

ihrer ausdrücklichen oder stillschweigenden Zuwilligung oder einer

Verwendung in ihren Nutzen einzustehen

1) Das LR. handelt von den „Ehehalten" nur kurz Th. 17. Tit. 17.

§. 8 u. 9. Es entscheidet daher hauptsächlich örtliche Gewohnheit. Darauf

sind auch gegründet die Lokalgesinde -Ordnungen von Stuttgart und Tü»

dingen, s. §. 5». Note 1«. Vgl. Dorn, Versuch einer ausführlichen Ab

handlung des Gesinderechts , Erlangen 1794. Besondere Rücksicht auf

Baiern nimmt die in juristischer Beziehung unbedeutende Schrift von

Mayer, die Ordnung der Dienstboten, psychologisch, polizeilich u. recht

lich bearbeitet, München 1827.

2) Stuttg. Ges.O. v. t8t9. §. 1. 7. Ueber den vormaligen Geslndezwang

der Leibeigenen s. §. 22z. Note i5. ,, . ^ .

Z) Stuttg. Ges.Ordnung 8.

4) Nach der Stuttg. Ges.O. §. 17. nur binnen Zmal 24 Stunden und

auch diß nur, wenn mindestens S Wochen vor dem Ziel gedingt worden.

5) 3, B. Stuttgart s. angef. Ges.O. h. 14. 65. 70.

6) Stuttg. Ges.O. §. 2 u. Z. . , ,

7) Das. §. ö. ' !'

8) LO. Tit. 49. §. Z. Hat sich ein Dienstbote mehreren Herrschaften zu

gleich zugesagt, so geht natürlich der ältere Vertrag dem jüngeren vor.

Naheres hierüber Stuttg. Ges.O. 5. 3-t5. . -", , !,'
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9) Nach der Stuttg. Gesinde-O. §. «7. bei weiblichen Dienstboten 6 Wo

chen vor Ablauf der Dienstzeit. . , . , "

t«) Vergl. allg. Gewerbe-O. v. 1856. §. Z6. Stuttgarter Ges.O. §. 82.

11) Gem.O. §. 57. In der Stuttg. Ges.O. §. 72. wird noch angeführt

Bedürfniß der Eltern und Heirathsgelegenheit des Dienstboten.

12) LR. II. 17. §. 8. Durch letzteres kann sich der Dienstbote allerdings

frei machen. Griesinger Comm. IV. S. 986. And. Ansicht Weis

haar §. 1151.

15) Das. §. 8. a. E. „ist er nicht schuldig, ihnen einigeti Lohn zu ge

ben." Auf Rückstände früherer Quartale bezieht sich wohl dieses Compen-

sationsrecht nicht. Anders, wenn die Herrschaft geneigt ist, den Dienst

boten wieder anzunehmen. Hier kann sie ohne Zweifel das Jnnbehaltungs-

recht (jus retmeuiZi) in Hinsicht auf den ganzen schuldigen Lohn ausüben.

14) LR. a. a. O. §. 9.

15) S. Stuttg. Ges.O. §. 58-42.

16) And. Ans. ist Dorn a. a. O. §. 112 f. S. jedoch Mittermaier

deutsches Privatrecht §. 294. Vgl. Eichhorn deutsches Privatrecht §. Z28.

a. E.

17) Prior.Gesetz Art. 4. Weishaar §. 1152. 1155.

18) Stuttg. Ges.O. §. 2«. Eine Ausnahme wird das. §. 27. noch ge

macht, wen» das Nebengesinde verhindert ist.

19) Vgl. LR. ll. 17. §. 1. Stuttg. Ges.O. §. 52 u. 55.

2«) Stuttg. Ges.O. §. 51—57. Mittermaier a. a. O. Note 14.

Bei einer Krankheit von mehreren Tagen fordert schon die Menschlichkeit,

sich des Gesindes anzunehmen (a. a. O. §. 54), wenn nicht dasselbe in

ei« Gesindehospital gebracht werden kann.

21) Stuttg. Ges.O. §. 59 — 65.

22) Das. §.64. Bülom u. Hagemann pract. Erört. Bd. I. ur. 2.

Bd. II. vr. 51.

II. Lehr-Vertrag.

Der Vertrag, wodurch eine selbstständig gewerbtreibende Person

(Meister, Lehrherr) sich verpflichtet, eine andere (Lehrling) in ihrem

Gewerb zu unterrichten, heißt Lchrvertrag. Gewöhnlich wird dafür

dem Meister ein Lohn (Lehrgeld) zugesagt; doch kann auch der

Meister unentgeldlich jemand in die Lehre nehmen oder einen Zu

satz zur Lehrzeit starr des Lehrgelds sich bedingen '). Soweit die

Betheiligten nichts unter sich bestimmt haben, entscheiden die Vor

schriften der besonderen Handwerksordnung, sowie die bei dem be-

Sieysch« Prl»,R, II. Dd. 21
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treffenden Gewerb stattfindenden Gebräuche, namentlich was die

Dauer der Lehrzeit betrifft ^). Der Eintritt in die Lehre setzt vor-

aus Vollendung der gesetzlichen Schuljahre sowie Einwilligung des

Vaters oder Vormunds des Lehrlings ^). In den ersten vier

Wochen nach dem Eintritt, wenn nicht eine längere Probezeit

verabredet ist, können beide Theile einseitig vom Vertrage

wieder abgehen Ebenso kann auch späterhin der Lehrling,

wenn er unter Einwilligung seines Vaters oder Vormunds zu

einem andern Gewerbe oder Berufe übergeht, nach vierwöchiger

Aufkündigung gegen Bezahlung des verfallenen Lehrgeldes aus

treten^). Außerdem ist der Rücktritt vor beendigter Lehrzeit und ohne

beiderseitig? Einwilligung nur aus besonderen Gründen gestattet;

und zwar: 1) dem Meister namentlich wegen körperlicher oder

geistiger Unfähigkeit, Trägheit, oder übler Aufführung des Lehr

lings, sowie wegen unterbliebener Erfüllung der im Lehrvertrage

ertheilten Zusagen °). 2) Dem Lehrling, beziehungsweise seinem

Vater oder Vormund, namentlich wegen erlittener Mishandlung,

Vemendung zu fremdartigen Geschäften und unterbliebener Er-

füllung der von dem Meister eingegangenen Verbindlichkeiten

3) Beiden Theilen, wenn einer derselben an einer Krankheit lei

det, die schon über ein Vierteljahr gedauert hat oder nach dem ärzt

lichen Urrheil über ein Vierteljahr dauern wird; ebenso wenn der

Lehrmeister in eine andere Gemeinde übersiedelt oder wegen verän

derter Verhältnisse außer Stande ist, den Lehrling zu beschäftigen

oder selbst zu unterrichten Von selbst endlich wird der Vertrag

anfgelöst durch den Tod des Meisters oder Lehrlings, ohne daß er

im erstern Fall übergienge auf die Wittwe, welche das Gewerb fort

setzt °). In diesem Falle, sowie wenn der Vertrag von beiden Seiten

freiwillig aufgelöst wird, ist nur das verfallene Lehrgeld zu bezahlen.

Wird dagegen der Lehrvertrag vom Lehrling ohne zureichende Gründe

aufgehoben, so kann der Meister außer dem verfallenen Lehrgeld

eine Entschädigung verlangen, welche jedoch das Drittheil des gan

zen Lehrgelds nicht übersteigen darf"); ebenso wenn der Lehrling

durch erwiesene Schuld dem Meister zu seiner Verabschiedung An

laß gegeben hat "); nicht aber wenn diese in einer körperlichen oder

geistigen Unfähigkeit des Lehrlings ihren Grund hat: hier kann er

nur das verfallene Lehrgeld ansprechen Auf der andern Seite

kann auch der Lehrling, wenn er wegen Verschuldung des Meisters
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austritt, fordern, daß das verfallene Lehrgeld nach Maßgabe jener

Verschuldung ganz oder theilweise, jedoch nicht über ein Drittheil

des gesammten Lehrgelds, nachgelassen, beziehungsweise zurückbezahlr

werde Das Gleiche ist wohl auch anzunehmen, wenn der Lehrling

ohne genügende oder vollständig erweisliche Ursache vom Meister*

verabschiedet wird Bei Ausmittlung jener Entschädigung, wie

auch sonst bei Auslosung des Lehrvertrags ist wichtig die Bestim

mung der Gewerbeordnung , daß in Ermangelung anderweiter Ver

abredung 2/e des festgesetzten Lehrgelds für das erste Drittheil, ^/e

für das zweite und Vs für das lezte Drittheil der Lehrzeit als be

dungen angenommen werden sollen

1) Gem.O. v. 5. Aug. 18Z6. Art. 24. Abgesehen von dem Gesellenlohn

ist ein solcher Lehrling nach vollbrachter ordentlicher Lehrzeit als Geselle zu

betrachten. Vergl. Art. 27. Auch kann sich derselbe durch Bezahlung der

Lehrgeldssumme, an deren Stelle der Znsaß tritt, von der Verbindlichkeit,

die zugesagte Zeit auszudienen, frei machen. Art. 24. »r. i, wo auch noch

andere Bestimmungen für obigen Fall. Wie aber, wenn jene Summe im

Wertrag nicht ausgedrückt worden? Hier wird im Streitfalle gleichwohl

richterliches Ermessen dieselbe bestimmen können. Ueber den Fall, daß der

Lehrling einen Lohn vom Meister erhält s. Art. 2Z.

2) Gew.O. Art. 14.

Z) Art. 1Z.

4) Art. 15. Ein Verzicht auf dieses Reurecht scheint nicht zulässig.

5) Art. 2«. Jene Einwilligung ist zwar hier nicht erwähnt, versteht

sich aber nach allgemeinen Grundsätzen, wenn der Lehrling nicht etwa voll

jährig und von der väterl. Gewalt entlassen ist, von selbst.

«) Art. 21.

7) Art. 19. Es ist zwar hier kein „:c." beigefügt wie imArt. 21, allein

gleich starke oder stärkere Ursachen sollten gewiß hier so wenig wie dort

ausgeschlossen werden.

S) Sirt. 2Z. «r. 1—Z.

9) Art. 2Z. „oder durch den Tod des Lehrmeisters oder des Lehrlings."

Das. a. E. „Die Meisterswittme" :c.

1«) Art. 18.

11) Ein srg. » «ontr. liegt in de» Worten des Art. 2Z. „oder ist bei

«Iii«' auf ander« Art herbeigeführten vorzeitigen Auflösung die angebliche

Verschuldung des einen oder des anderen Theils (Art. 18. 19) nicht

vollständig erwiesen, so wird das Lehrgeld nur in so weit entrichtet,

als es zur Zeit der Auflösung des Lehrvertrags verfallen mar (Art. 1«)."

Vgl. Art. 18.
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12) Diese Ausnahme scheint mir nickt blos billig, sondern auch dem frei

lich unklaren Art. 2Z. in voriger Note gemäß zu seyn.

IS) Art. 19. Wie aber wenn der Eintritt erst kürzlich erfolgt war?

Hier würde die Entschädigung nach Obigem schlecht ausfallen.

14) Art. 2Z. „Ist der Bertrag — durch die von dem Meister aus einem

rechtsgenügeudeu Grunde (Art. 21) verfügte Verabschiedung des Lehr»

lings vor dem Ablaufe der Lehrzeit aufgelöst — so wird das Lehrgeld nur

in so weit entrichtet, als es zur Zeit der Auflösung des Lehrvertrags ver»

fallen war." Wenn aus einem nicht rechtsgenügenden Grunde der Lehr

ling weggeschickt worden, kann doch nicht wieder dasselbe eintreten, d. h.

das verfallene Lehrgeld ganz zu entrichten seyn. Ebensowenig kann man

andererseits annehmen, daß der Meister gar nichts erhalte; denn diesem

steht entgegen Art. IS (Note 1? c!t.),

15) Art, 16.

S. 4SS.

Ul. Gesellenvertrag.

Gesellenvertrag heißt derjenige Vertrag, wodurch ein aus der

Lehre getretener (ausgelernter), jedoch nicht selbstständig gewerb-

treibenoer Mensch (Gesell) einem Meister seine Arbeit verspricht.

Von dem Lehrvertrag unterscheidet sich der Gesellenvertrag dadurch,

daß, während dort die Dienste des Meisters, hier die Dienste des

Gesellen versprochen sind. Daher wird in dem Lehrvertrag gewöhn

lich dem Meister, bei dem Gesellenvertrag dem Gesellen oder Ge-

werbegehnlfen ein Lohn neben freier Kost und Wohnung zugesagt;

doch kann der Gesell sich statt des Lohns (Gesellenlohns) auch nur

Kost und Wohnnng bedingen oder umsonst zu arbeiten sich verbind

lich machen ^). Bei dem Gesellenvertrag ist eine achttägige Probe

zelt eingeführt, durch deren Ablauf derselbe erst unwiderruflich wird^).

Bieten mehrere Meister eines Orts einem Wandergesellen eine Stelle

an, fo hat dieser die Wahl, bei wem er in Arbeit treten will; ent

scheidet er sich nicht, so geht die altere Bestellung vor, außer es

wäre unter den Bestellern ein kranker Meister, oder eine Meisters-

wittwe, in welchem Falle jener und sodann diese den Vorzug er

halt 2). Der Gesell (wie der Lehrjunge) ist jeden Tag, ansgei«m-

men die Sonn-, Fest- und gesetzlichen Feiertage zu arbeiten ver

pflichtet *). Ueber die Auflündigungsfrist bei Gesellen entscheidet

der Handwerksbrauch; allein auch, wenn jene eingehalten ist, kann

der Geselle, welcher stückweise, d. h. je nach dem Arbeitsgegenstande,
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bezahlt wird oder von dem Meister einen Vorschuß an seinem Ar

beitslohn empfangen hat, nicht eher austreten, als bis er die über

nommene Arbeit vollendet oder den empfangenen Vorschuß abver-

dient oder ersetzt hat Ohne Aufkündigung kann der Vertrag

aufgehoben werden: 1) von Seite des Meisters, wenn der Gesell

gegen ihn oder seine Hausgenossen einer groben Beleidigung oder

einer üblen Nachrede in Hinsicht auf das Gewerbe sich schuldig ge

macht hat«); ferner wegen beharrlicher Unfolgsamkeit , Trägheit,

Störung der Hausordnung, insbesondere wenn der Gesell gegen den

Willen des Meisters einen ganzen Arbeitstag oder zu wiederholten

Malen in den gesetzlichen Arbeitsstunden feiert, wenn er die Sicher

heit des Hauses durch Unvorsichtigkeit gefährdet, oder mit einer

ansteckenden Krankheit behaftet ist sodann wenn er einer Verun

treunng oder eines ähnlichen dem guten Rufe nachtheiligen Ver

gehens sich schuldig macht s); endlich wenn unverschuldete Ereignisse

den Meister außer Stand setzen, dem Gesellen Arbeit zu geben

2) von Seite des Gesellen, wenn der Meister einer strafbaren

Handlung gegen ihn sich schuldig macht, die versprochene Belohnung

schmälert oder vorenthält ">); uicht minder aber wohl auch, wenn

der Meister seine übrigen Verpflichtungen, namentlich hinsichtlich an

gemessener Verköstigung und Wohnung nicht einhält, oder dem Ge

sellen die herkömmlichen Erholungsstnnden und Feiertage entzieht. —

Wird ein Gesell ohne zureichenden Grund vor Ablauf der herkömm

lichen oder verabredeten Aufkündigungsfrist entlassen, so ist ihm

Lohn und Verpflegung, wie er solche bis zu jenem Ablauf anzu

sprechen gehabt hätte, vor dem Austritt zu vergüten Anderer

seits kann der Gesell, welcher unbefugter Weise aus der Arbeit

tritt, durch die geeigneten Zwangsmittel, z. B. Zurückbehalt«««,

seines Wanderbuchs, zur Erfüllung seiner Verpflichtung, oder so

fern diese nicht zu erreichen stände, zur Entschädigung des Meisters

angehalten werden Auch darf ein solcher Gesell in der nächsten

Zeit von keinem der Meister des Orts in Arbeit genommen werden

t) S. z. B. 8. 454. Note I.

2) Gew.O. v. «856. Art. 55.

Z) Art. 51.

4) Art. 42.

5) Art. 56.

6) Art. 56. Iir t.
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7) Art. 56. nr. , u. Z. Wie es bei anderen Krankheiten zu halten, ist

nicht gesagt; s, indessen oben §. 455. Note 2«.

«) Art. 56. nr. 4.

g) Das. or. s,

1«) Art. 57.

11) Art. 58.

12) Art. 5S. Vgl. oben §. 455. Note 12 u. 15.

15) Diß folgt wieder aus dem Gegentheil des Art. 4«. Strafbestimmun»

gen wider Gescllen-Mißbräuche s. Art. 42 — 44.

§. 4S6.

IV. Werk üb er n ahme (Werkakkord, Handwerksarbeiten).

Wird die Ausführung eines ganzen Werks von einem Andern

übernommen (loostio-concluoUo operis), so steht der Besteller (Bau-

herr) mir den einzelnen Arbeitsleuten in keiner Verbindung, sondern

nur der Unternehmer (Baumeister, Werkmeister). Wird das Werk

nicht zur bestimmten Zeit oder in der gehörigen Ordnung geliefert,

so ist der Unternehmer zum Ersatze des Schadens und Interesses

verpflichtet, ohne sich dnrch Nachlieferung davon befreien zu kön

nen '). Ebenso ist der Werkmeister zum Ersatze des SchadensA>er-

Kunden, wenn er den Bauherrn zu einem ordnungswidrigen und

nachtheiligen Bauwerke veranlaßt; und er darf, selbst wenn der

Bauherr, der geschehenen Abmahnung unerachtet, auf der Ausfüh

rung bestehen sollte, sich nicht darauf einlassen, es wäre denn daß

die Obrigkeit, welcher hiervon Anzeige zu machen ist, die Ausfüh

rung erlauben würde ^). Andererseits kann der Unternehmer, wenn

er durch den Besteller oder Bauherrn an der Ausführung gehindert

wird, allen Schaden ersetzt verlangen, nicht aber auch wenn das

Hinderniß von einem Dritten ausgeht, in welchem Falle gegen diesen

zu klagen ist ^). Dagegen kann der Werkmeister, wenn er dem

Bauherrn den Schaden und das Interesse zu ersetzen bereit ist, zur

Ausführung des übernommenen Werks nicht gezwungen werden,

außer wenn dieses dem Besteller unentbehrlich wäre und durch einen

Andern nicht ausgeführt werden könnte *). Wird endlich die Aus

führimg durch einen Anfall gehindert, so sinder von keiner Seite

Ersatz-Verbindlichkeit Statt ^). Eine Afterverdingnng des Werks

ohne Erlaubniß des Bestellers ist ungültig und strafbar °) ; dagegen

kann er allerdings einzelne Arbeiten unter feiner Verantwortlichkeit
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in Akkord geben. Haben Mehrere samt nnd sonders (in soliZum)

das ganze Werk übernommen, so kann der Besteller jeden von ihnen

einzeln aufs Ganze belangen, welchem sofort der Regreß gegen die

übrigen vorbehalten ist; nicht so, wenn das Werk stückweise an

Einzelne gegeben ist, ohne daß sie sich gegenseitig für's Ganze ver

bindlich gemacht haben: hier ist jeder nur zu seinem Antheile ver-

antwortlich — Besondere Bestimmungen enthalten die Handwerks-

ordnungen über die von den Handwerkern, namentlich Schneidern,

Schuhmachern, Küfern, Webern gelieferten Arbeiten. Diese sind

nach den Regeln des Handwerks und den getroffenen Bestellungen

zu liefern und im Anstcmdsfalle von den geschwornen Meistern

(Schaumeistern) zu prüfen. Ist die gelieferte Arbeit nicht hand

werksmäßig oder gegen die Bestellung, so unterliegt der Meister

nebst dem Verlust des Macherlohns und der Verbindlichkeit zum

Schadensersatz einer Strafe in die Handwerkslade ^). Uebrigens

können die Handwerker, bei welchen eine Arbeit bestellt ist, zu dieser

nicht blos gerichtlich, sondern auch polizeilich angehalten, und über

triebene Forderungen derselben auf dem einen wie auf dem andern

Wege ermäßigt werden °). Verabredungen der Gewerbtreibenden

eines Orts oder Bezirks zur Festhaltung oder Stelgerung des Ar

beitslohns für die Anfertigung bestellter Gegenstände sind ungültig

und strafbar >°).

1) LR. ll. 17. §. I«. Bau-Ordnung v. 1655. S. 121. §. Thut aber ?c.

(Reg.Gef. II. S. 216).

2) Bau-O. a. a. O. S. 118 u. 119. §. Und wo :c. Wollte aber :e.

(Reg.Ges. II. S. 215).

5) LR. a. a. O. j. 11 u. 12. Bau-O. S. 125. h. Würde ein «. (Reg.

Ges. ll. S. 218).

4) LR. a. a. O. §. 14. Bau-O. a. a. O. §. So dann «. (Reg.Gef. ll.

S. 219).

5) LR. a. a. O. §. 12.

6) Bau-O. v. I6S5. S. 12«. h. Wann dann :c. (Reg.Ges. ll. S. 216.)

Weisser, Recht der Handwerker S. 2,4.

7) LR. ll. 17. §. 15. Bau-O. S. 125. §. Wann es :c. (Reg.Ges. U. S. 219).

8) Ger.Ges. III. S. 65. 82. III. 166. 521. «58. Vgl. Weisser Recht

der Handwerker §. 11«.

9) Gew.O. v. 1856. Art. 9. Vergl. Gew.O. v. 1823. Art. 9. Vcrh.

der 2. Kammer v. 1828. Heft ll. S. 414 f.

i«) Gew.O. Art. 8.
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§. 457.

V. Hinterlegung. «) Begriff mid allgemeine GrundsSye.

Die Uebergabe einer Sache unter die Obhut („zu getreuen Han

den") eines Andern heißt Treuhanderschaft oder Hinterlegung. Nicht

blos bewegliche, auch unbewegliche Sachen können als Gegenstande

derselben vorkommen Das römische Recht setzt voraus, daß

die Verwahrung nuentgeldlich geschehe ^): nach dem Landrecht kann

dagegen eine Sache auch „um eine Belohnung zu verwahren ange

nommen" werden ^). Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich

unser Recht von dem römischen. Nach römischem Recht galt der

Hinterlegungövertrag (<Zep«siwm) nur, sofern die Hinterlegung wirk

lich erfolgt, d. h. die Sache sofort übergeben war^); nach unsrem

Recht hat dagegen schon die auf Hinterlegung gerichtete Uberein

kunft Gültigkeit und Klagbarkeit; und zwar kann daraus sowohl

der Hinterleger auf Uebernahme der Sache durch den Treuhander

(Depositar) ^), als auch der Treuhänder, im Falle zugesagter Be

lohnung, ans das Interesse klagen. Welche Sachen anvertraut sind,

darüber entscheidet die Absicht der Betheiligten ; im Zweifel ist aber

eine Sache mit ihren Zngehöningen gemeint °). Der Treuhander

hat die Sache, sobald sie ihm übergeben ist, mit treuem Fleiße

(6iliAcmtis in eoncreta) zu behüten ; er haftet daher der Regel nach

nur für „hohe Fahrlässigkeit" ?). Eine Ausnahme tritt ein, wenn

ihm eine Belohnung zugesagt ist oder die Hinterlegung seinen eige

nen Vortheil bezweckt, insbesondere, wenn er sich dieses Vortheils

wegen zur Verwahrung angeboren: in diesen Fällen ist er zu „einem

solchen Fleiß verbunden, den ein jeder fleißiger Hausvater iu seinen

eigenen Sachen anzuwenden pflegt"; er haftet daher für leichte

Schuld 6). Der Treuhänder hat ferner die Sache anf Anfordern

des Hinterlegers alsbald zurückzugeben, felbst vor der bestimmten

Zeit, ohne sich der Compensation oder einer anderen Einrede bedie

nen zu können ^); ausgenommen, wenn die Sache offenbar Eigen-

thnm eines Dutten ist ") und dieser sie anspricht, oder wenn dem

Hinterleger die Verwaltung seines Vermögens abgenommen wor

den ") : im erster» Fall ist sie dem rechtmäßigen Herrn, im zwei

ten dem aufgestellten Vermögensverwalter herauszugeben. Außer

dem bestättigt das Landrccht auch noch die gemeinrechtlichen Aus

nahmen ^), worüber jedoch viel Streit ist. Dahin gehört nament

lich das von der Praxis angenommene Zurückbehaltungsrecht wegen
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verwandter Gegenforderungen"), wohin nun auch die vertrags

mäßig ausgesetzte Belohnung oder der durch erfrühete Zurücknahme

dem Treuhänder zugefügte Nachtheil gehört. Die Zurückgabe er

folgt im Zweifel da, wo sich die Sache zur Zeit der Abforderung

befindet, falls sie nicht treuloser Weise an einen andern Ort gebracht

worden "). Ist eine Sache von Mehreren zugleich hinterlegt wor

den, so hat der Depositar, falls die Sache untheilbar ist, dieselbe

an einen Einzelnen nur alsdann zurückzugeben, wenn die Anderen

einwilligen oder Sicherheit gestellt wird; ist sie aber theilbar, so ist'

jedem sein Theil in Gegenwart zweier gerichtlich bestellter Urkunds

personen zurückzugeben '^). Ist umgekehrt eine Sache Mehreren

insgesamt anvertraut worden, so kamt jedem von ihnen dieselbe ab

gefordert werden, und keiner wird von seiner Verbindlichkeit frei,

bis der Hinterleger ganzlich befriedigt ist ^°). Wenn der Treuhänder

mit Tod abgegangen und mehrere Erben hinterlassen, von welchen

Einer im Besitz der Sache ist, so hat dieser sie auf Verlangen her

auszugeben, ohne sich auf Theilung berufen zu können"). Ver

zögert der Treuhander oder sein Erbe rechtswidriger Weise die Zu

rückgabe bis nach der Srreitbefestigung, so hat er auch für zufällige

Beschädigungen, welche dieselbe nachher treffen, einzustehen, außer

diese hätten die Sache voraussichtlich auch bei dem Hinterleger ge

troffen 's). Ebenso tragt er den Zufall, wenn er die Sache schuld

hafter Weise an einen gefährlichen Ort bringen ließ ^), wo dieselbe

sofort deßhalb Schaden nahm, oder wenn er die Sache mit der Be

stimmung in Verwahrung nahm, sie allenfalls auch verbrauchen zu

dürfen (llepositui» irreFiiIsi e) ; jedoch im leztern Fall erst von dem

Augenblicke an, wo er die Sache zu seinem Gebrauch bestimmte^).—

Eine besondere Schärfung enthält das Landrecht im Einklang mit >

dem romischen Recht für den Fall einer aus Roth geschehenen Hin

terlegung (Depositum rniserskile s. necesssrium). Wenn nämlich

jemand eine in Kriegezeiten, bei Feners- oder Wassergefahr oder

in einem andern Nothfall ihm oder seinem Erblasser geschehene Hin

terlegung abläugnet und die Zurückgabe verweigert, soll er nach er

folgter Ucbcrwcisung außer der Sache selbst deren Werth dem Hinter

leger zu erstatten haben; ebenso der Erbe des Treuhänders, falls

er arglistig das anvertraute Gut hinterhält Mit den übrigen

Privatstrafen des römischen Rechts ist jedoch auch diese neuerdings

bci^lms aufgehoben worden -. ,
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1) LR. II. S. Z. I. „Welcher von der Oberkeit oder den Partheyen ett»

was getrewlich zu verwahren annimpt" :c. Vgl. 1 u. 2. LR. in den Ger.»

Ges. I. S. 294. §. Wir sezen vnd ordneu, welcher Haab vnd Gut, es

sey was es wöll, zu seinen getrewen handen zu behalten annimpt«.

Verschiedene Ansichten s. bei Reinhard C«mm. Bd. 1. S. Z5.

2) v. XVI. Z. kr. 1. Z. 8. 9. v. XI.VU. L. kr. 2. §. 24. I.»uterKs«K

«oii. xvi. Z. z. i s.

Z) LR. II. Z. §. 2. Nur ein Honorar verstehen darunter Griesinger

Comm. Bd. I. S. 76. Weishaar §, i«48. Reinhard Comm. Bd. I.

S. 4«. weil auch das römische Recht nicht weiter gehe.

«) v. XVI. Z. kr. 1. §. 1Z.

5) Eine Klage auf Annahme des öep«s!wm läßt nach heutigem gemeinen

Recht auch zu Wening Civilrecht III. §. 229.

«) And. Ansicht Wening a. a. O. §. 2Z«.

7) LR. II. Z. §. 1.

«) Das. §. s. S. oben §. 1Z1.

S) Das. i«. Griesinger I. S. SZ.

4«) LR. II. Z. Z. 11. Auch wenn der Depositar selbst sich als Eigen»

thümer sogleich ausweisen kann. Glück Pand. Bd. i5. S. 197.

11) Das LR. a. a. O. spricht nur von Vermögensconfiscation, welch«

«ach heutigem Rechte nicht mehr vorkommt; allein obige Ausnahme ver-

steht sich von selbst, vorausgesetzt, daß das Hinterlegte ein Vermögensge»

genstand ist.

12) LR. a, a. O. „In disen vnnd andern mehren in Rechten außge»

nomnen Fällen, mag dem Hinderleger? die hinderlegte Haab wol vor»

gehalten werden."

1Z) SoksoKer z>rlnc. Voin. III. h. 188Z. Streek usus m«ä. XVI. Z.

§.9. Glück a. a. O. S. 2«4.

Ii) Glück a. a. O. S. 204.

15) LR. II. Z. §. 7. a. S.

1«) LR. a. o. O, §. 8.

17) LR. a. a. O. §. 9.

1«) a. a. O. §. Z. „mann er die hinderlegte Haab, biß »ach Beuösti«

aung des Kriegs vorzüglich vorgehalten" ze. S. §. 1ZS. Note 5.

19) Das. „oder au gefährliche Ort getragen vnnd kommen lassen."

2«) Vgl. Griesinger Comm. I. S. 8«. Weishaar §. ivZZ.

21) LR. II. Z. §. I6. „Wann einer, ouß grossem schrecken eines Feindt»

lichen Aufflauffs: Femers- oder Wassersnöthen, oder einfallender Gebe»

ettmas flehnet" :c. Vgl. l>. XVI. Z kr. i. §. 1.

22) Gesetz über die privatr. Folgen der Verbrechen. Art. 2?.
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/?) Besondere Grundsätze, t) Bei der HinterlezunA eingeschlossener Ge«

genstände.

Auch über die im römischen Recht unentschieden gelassene Frage,

in wiefern der Treuhänder für die in einem Gefäße (Kiste, Koffer,

Schrank u. s. w.) eingeschlossene Sache haften müsse, enthält das

Landrecht einige Bestimmungen. Es genügt nämlich, wenn der

Depositar, welchem nur das verschlossene Gefäß und nicht auch der

Inhalt im Einzelnen übergeben, noch der Schlüssel dazu mit über

liefert worden, das Gefäß uneröffnet zurückgibt ^). Ist jedoch das

Schloß oder Sigill weggenommen und nach der Behauptung des

Hinterlegers von dem Inhalte etwas entwendet worden, fo fragt sich,

wer hat zu beweisen? Vor Allem hat natürlich der Hinterleger dar-

zuthun, daß das Gefäß eröffnet worden, während solches in dem

Gewahrsam des Treuhänders sich befunden. Kann der Hinterleger

beweisen, daß eine Eröffnung „bei dem" Depositar ?), und zwar

geflissentlich ^) Statt gefunden, sey es, daß das Gefäß zerbrochen

zurückgegeben worden oder sonstige Beweise dafür vorliegen ^), so

wird er, der Hinterleger, zur eidlichen Behauptung des Inhalts und

seines Werths zum Schatzungseid (jursmentum in litem) zugelassen^).

Kann aber eine absichtliche, insbesondere gewaltsame Eröffnung nicht

dargethan werden, so wird anderseits der Beklagte (Treuhänder),

falls er von gutem Rufe ist, zum Reinigungs-Eid darüber

zugelassen, daß er das Gefäß weder selbst geöffnet, noch wisse,

von wem es geöffnet worden, und daß er die schuldige Sorgfalt

angewendet habe °). Kann endlich nicht einmal nachgewiesen wer

den, daß die Kiste ic. geöffnet worden, so bedarf der Depositar auch

nicht des Remigungseids, sondern es ist der Deponent mit seiner

Klage abzuweisen, wenn er nicht auf anderem Wege beweisen kann,

daß der Beklagte sich etwas von dem Inhalte zugeeignet habe.

1) LR. II. Z. 12. Das Gleiche gilt, wenn ein Paket versiegelt über

geben worden.

s) LR a. «. O. h. 1Z „auch der Hinderleger bewise, daß sollichs ge»

fährlicherweise, bey dem, der es hinder jhme gehabt vnd verwahrt haben

soit, beschehen". Das Wort „b e i" kommt allerdings an andern Stellen auch

vor für „durch" z. B. II. 2. §. 5. Allein in diesem Zusammenhang und in

Verbindung mit III. Z. 5. 15. ist leztere Erklärung nicht zulässig. Ob vom

Depositar selbst oder einem Dritten die Oeffnung ausgegangen, darauf
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kommt es also nicht an, wofern nur dieselbe geschehen, so lange das Gefäß

in seiner Verwahrung war. Weishaar §. lost.

5) LR. a. a. O. §. tl. „Es were dann einige Gefahr oder Betrug

darbey gebraucht worden."

S) Griesinger Comm. Bd. t. S. t«5— t«g. Vgl. KsuterbseK

«oll. XVl. Z. §. iZ.

5) LR. ll. Z. §. 1Z „so soll er anff sein begehren mit seinem Ayd, was

in dem Faß, oder Kisten gewesen, zu erhalten zugelassen werden."

6) LR. a. a. O. §. 14 „vnd sich mit seinem Ayd zu entschuldigen" :c.

Z. B. wenn das Paket schlecht versigelt gewesen oder das Schloß von selbst

aufgeht. . .

§. 459.

2) Bei der von Obrigkeitswegen angeordneten Treuhänderschaft (Se«

questration).

Vereinigen sich zwei streitende Theile bis zur Entscheidung des

Streits die bestrittene Sache einem Dritten (Sequester) in Verwah

rung zu geben (freiwillige Sequestration), so hat dieser die Sache

seiner Zeit demjenigen herauszugeben, dessen Ansprüche gerichtlich

als begründet erkannt worden sind '). Im Uebrigen gelten in Er

manglung besonderer Verabredungen ^) die oben angeführten all«

gemeinen Grundsatze der Hinterlegung ^). Gleichfalls eine Art der

Treuhänderschaft ist die von Lbrigkeitswcgen angeordnete Seque

stration (nvthwendige Sequestration *). Nicht blos als Sichernngs-

rnittel (§. 1S0), auch als außerordentliches Vollstreckungsmittel

kommt diefe vor. Wenn nämlich der Schuldner über die Substanz

seiner Güter nicht verfügen kann und die Beschlagnahme der Früchte

des laufenden Iahres zur Befriedigung des Gläubigers unzureichend

ist,^ so müssen die Güter in obrigkeitliche Verwaltung genommen

werden, falls nicht nach Lage der Sache eine Einweisung des Gläu

bigers in den Genuß der Grundstücke (Immission) für rärhlicher

gehalten wird^). Dem Schuldner wird dadurch jede Verfügung

über die Sache entzogen °); aber auch der bestellte Verwalter (Se

quester), welcher gleich dem Vormunde Rechnung abzulegen hat,

darf von den Gutseinkünften ohne obrigkeitliche Anweisung 'keine

Zahlung leisten ?). Sollen Falllehen fequestrirr werden, so ist von

den Gläubigern erst die Zustimmung des Grundherrn einzuholen,

welche von diesem nur versagt werden kann, wenn erweislich die

Maßregel für das Gut nachtheilig wäre ,
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1) LR. l. 8». §. 4.

?) S. Hieruber LR. a. a. O. §. 1.

Z) Auch den juristischen Besitz der Sache erlangt der Sequester nur,

wenn er ihm besonders übertragen worden. LR. I. 8«. §. 1. „Ob wol

Key anhangenden Rechten niemands die Possession vnd Besitz, auch Nutzung

vud Nüssung inhabender Gütter, ohnerfolgt Rechtens zu entziehen: — —

sollen alsdann die 8e<zu«stri, oder Mittelspersonen" :c.

4) LR. II. Z. §. 1. „Welcher von der Oberkeit oder den Partheyen

tttwos getrewlich zu verwahren annimpt" :c. Ueber die Verwaltung der

gerichtlichen Depositen s. provis. Depofltalordnung vom Z«. Dzbr. 182?

in den Ger.Ges. IV. S. 11t«.

5) Erecut.Ges. v. 1825. Art. 44. Insbesondere kommen diese beiden

Maßregeln vor bei Lehen- und Stammgütern, wenn die in Frage stehenden

Schulden nicht wahre Lehens- oder Stammgutsschulden sind, deßgleichen

bei hinterMigen Gütern der Kinder, bei Gütern der Ehefrau, unbeschadet

der Rechte dritter Personen. Das. Art. 47. Vgl. Gönner, Handbuch

ies gemeinen Processes Bd. 4. S. 80. §. 10.

6) Daselbst a. E.

7) Art. 45.

8) Art. 75. 77.

Z) Bei der Aufnahme von Sachen der Reisenden.

Schon nach römischem Recht hat der Gastwirth oder Schiffer,

welcher Sachen der Reisenden in sein Gasthaus oder Schiff auf

nimmt oder durch seine Leute aufnehmen laßt, für jeden Schaden

einzustehen, der dieselben im Hause oder Schiffe, sei es durch Schuld

der Leute vom Haus oder andere Reisende, trifft 5 nur für einen

unabwendbaren Zufall, unwiderstehliche Gewalt oder innern Ver

derb der Sache haftet er nicht Ebenso nach württembergischem

Recht 2). Nur ausdrückliche Verwahrung bei der Aufnahme ent

bindet von dieser Pflicht, wohin aber die Aufforderung an die Gaste

zur Verschließung ihrer Sachen oder die Uebergabe von Schlüsseln

an dieselben nicht gehört^). Dagegen kann der Gast keinen Ersatz

verlangen, wenn seine Sachen durch eigenes Verschulden oder durch

das seiner Leute verderbt oder entwendet worden — Die Auf

nahme der Effecten in das Haus oder Schiff, sowie den erlittenen

Schaden, als den Grund seiner Klage, hat natürlich der Gast zu

beweisen. Dagegen ist es Sache des Einredebeweises, darzuthun,
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daß der Schaden durch einen unabwendbaren Zufall oder die Schuld

des Klägers veranlaßt worden °). — Vorstehende Grundsätze sind

ohne Zweifel auch anzuwenden auf das Passagiergut, welches die

Reisenden zu Land auf Postwägen, Eilwägen, Dampfwägen oder

mit Hauderers- und Landfuhrmanns -Gelegenheit bei sich führen °).

Iedoch haben die Reisenden bei dem Um- und Abpacken des Eil

wagens auf ihr Gepäcke selbst Acht zu geben, indem ein hierbei

erlittener zufälliger Schaden nach unsern Postgesetzen nicht vergütet

wird

1) ^V. ^. I^» uterksck, »sutls, osup«ll!Kiis et stsbulsrüs 'kub. 1676.

I. I. Beck vom Gastrecht, Frankfurt und Leipzig 1748. S. 127 f. Ueber

die Ansicht von einem stillschweigenden Wertrage s. Weber, von den na

türlichen Verbindlichkeiten §. 27. Das Landrecht ermähnt die Aufnahme

in der Lehre vom äeposiwm, ganz richtig, wiewohl die Pflicht des Auf

nehmenden nicht blos auf die ihm besonders übergebenen, sondern auch auf

die im Zimmer des Gasts weggekommenen oder beschädigten Gegenstände

geht.

2) LR. II. Z. §. I5. „Doch sollen in jezt gemelten Fällen, die offene

Gastgeben oder Wirth, mehr dann andere, vnnd zum höchsten fleiß, also

verbunden sein, daß sie nichts dann allein ohnuersehens zugestandene Ohn»

glücksfäll entschuldigen mögen." ,

S) Ueber leztere s. B eck a. a. O. S. I55. Glück Pand. Bd. 6. S. Iis. 1Z8.

4) Beck a. a. O. S. 149 f.

s) UosavKer privclpia 4DZZ.

s) Nach Analogie des §. 461 zu Note 2 Angeführten.

7) Jnstr. v. 25. April 18«7 §.14. Erlaß vom 2Z. Aug. 1817 in Knapp s

Annalen l. S. 160.

S. 461.

VI. Ueberlieferungs-Vertrag.

Hierunter ist zu begreifen derjenige Vertrag, wodurch jcmand

Sachen eines Andern an eine bestimmte Adresse zu überliefern ver

spricht Die deutsche Praxis hat die Grundsätze von der Auf

nahme (§. 460) auch auf die Posten und Fuhrleute angewendet in

Hinsicht auf die von ihnen zur Versendung übernommenen Gegen

stände 2). Die württembergischen Gesetze, namentlich die Postdienst-

Instruction vom 25. April 18«? ^), der Brief- und der Postwagen-

Tarif vom 2. Iuni 1814 bestimmen in ersterer Hinsicht folgen-

v,
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des: 1) Die Post hat fü? die rechtzeitige Beförderung und sichere

Bestellung der ihr übergebenen Gegenstände zu sorgen °), und im

Zweifel für jeden Schaden einzustehen, ausgenommen wenn dieser

durch unvermeidliches Unglück °) oder durch die Schuld des Aufge

bers, namentlich in Folge unterlassener vorschriftmäßiger Verpackung

eingetreten ist ?). Selbst für zufällige Beschädigungen und für das

Unrecht Dritter, namentlich für Diebstahle haftet daher die Post,

nicht aber auch für Raub, welcher mit physischer Uebermacht aus

geführt worden, sofern die ordentlichen Vorsichtsmaßregeln nicht

ausreichten"). 2) Sowohl für den unterwegs, als auch für den

bei Ueberlieferung der Briefe und Pakete gestifteten Schaden ist die

Post verantwortlich ^. 3) Ob der Schaden durch eine Untreue oder

Nachläßigkeit des Postpersonals oder durch andere Reisende gestiftet

worden, macht für die Verbindlichkeit der Postanstalt keinen Unter

schied. 4) Eine Privatklage auf Entschädigung kann je nach Gnt-

finden gegen das betreffende Aufgabe-Postamt oder gegen die Post

stelle, unter welcher die Beschädigung stattgefunden, bei der ordent

lichen Gerichtsstelle angebracht werden '"). Im erstern Falle macht

es keinen Unterschied , ob auf Taris'schen oder auf anderweitigen

Stationen der Schaden eingetreten 5) Die Post hat den vollen

Ersatz des getreulich angegebenen Werths zu leisten Zunächst

entscheidet hierüber die Declaration, welche im Anstandsfalle bei

der Aufgabe sogleich zu ermäßigen ist ^). 6) Für Gelder und an

dere Sachen von Werth, z. B. Wechsel, Schuldscheine wird, wen«

sie zur Briefpost aufgegeben werden, im Falle des Verlusts kein

Ersatz geleistet"), für Briefe nur dann, wenn sie unter Empfeh

lung (Recommandation) aufgegeben sind: in diesem Falle wird auf

Vorlegung des Postscheins 25 fl. Ersatz geleistet "). ?) Als regel

mäßiges Beweismittel für die Aufgabe von Paketen und den Werth

dient der Postschein. Außerdem kann der Beweis jedoch auch durch

den Eintrag in die Postkarte oder das Postmanual geliefert, und

auf deren Edition geklagt werden, nicht aber durch andere Beweis

mittel; ist der Inhalt der Karte von dem des Mannals verschie

den, so entscheidet der erster« '°). 8) Der Anspruch wegen erlittener

Beschädigung ist binnen eines Vierteljahrs, vom Tage der Aufgabe

an, bei dem Postamte geltend zu machen "), kann jedoch, wofern

diß rechtzeitig geschehen, auch nachher noch binnen der gemeinrecht

lichen Frist von 30 Jahren bei dem zuständigen Gericht klagbar ge«
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macht werden. Auch Fuhrleute, Schifft? und Boten, welchen ge

gen hergebrachte oder festgesetzte Frachtgebühr Güter anvertraut sind,

haften für jeden Verlust und Beschädigung, welche jene Güter von

der Empfangnahme an bis zur Ablieferung getroffen haben, aus

genommen wenn solche durch einen erweislichen, unabwendbaren

Zufall oder durch die Schuld des Aufgebers herbeigeführt worden '^).

1) Die Stellung unter dem reeextum, wohin die Theorie diesen Vertrag

bisher verwiesen hat, ist durch den Begriff nicht gerechtfertigt; denn dort

handelt es sich von Sachen der Reisenden, welche diese selbst mit sich füh

ren, hier von Sachen, welche an eine Adresse versendet werden.

2) In Betreff der Posten s. verfch. Ans bei OKr. ?erck. UsrpprecKr,

6e ottic!« msglstr! z>ostsrum ?ub. 1755., Lsp. 2. §. Z. f. W ei s h » a r §. 1141.

Chr. Fr. Müller, über die 6« recspt« srt!« in ihrer Anwendbarkeit auf

die heutigen Postanstalten. Leipzig 18Z5.

S) Reg.Bl. 1807. S. 142.

4) Reg.Bl. 1814. Beil. zu nr. S«. paz. I. V. ,

, S) Postm.Tarif von 1814. §. 6.

5) §. 4«u. Note 2.

7) Postm.Tarif von 1814. §. 9. Vgl. Jnstr. v. 1807. v. h. 12. Noch

weiter geht Weishaar §. 1145. — Gewisse Gegenstände werden in An

sehung ihrer Zerbrechlichkeit nnr auf Gefahr des Versenders an

genommen. S. Verz. v. 16. Febr. 1821. Nr. II. 2. (Reg.Bl. S. 7S). Doch

ist auch im leztern Fall die Post verantwortlich, wenn durch Beobachtung

der gehörigen Wachsamkeit die Beschädigung hätte abgewendet werden

können. - , .

8) Weishaar §, 1144.

9) Vgl. Jnstr. v. 1807. L. h. 26. Nicht zu bestellende Pakete sind an den

Ort der Aufgabe zurückzusenden. Das. §. 25. vgl. das. ^ §. 4. Decret v.

z1. März u. 5. Octbr. 1815. iu Knapp's Repertorium Thl. V. Abthlg. 2.

S. 187 u. 189. - .,

10) Verordn. v. 9. Septbr. 1819. Gegen die General-Postdirection nur,

wenn die Bestellung von dem ganzen Postinstitute übernommen worden,

z. B. bei Zeitungen. Anderer Ansicht Weis haar §. 1»45.

11) Scheinbar entgegen ist Verordn. v. 9. Septbr. 1819. Art. 2«. „Der

Erbland-Postmeister hat den Ersatz des Werths der den Posten anvertrau-

ten, aber auf irgend einem Puncte der Fürstlich Thurn- und

Taxis'schen Postverwaltung ihrem ganzen Umfange nach, entkom

menen oder beschädigten Gegenstände der bestehenden gesetzlichen Bestim

mungen gemäß zu leisten." Allein eine weiter gehende Verpflichtung wollte

gewiß hierdurch nicht ausgeschlossen werden. Diese liegt, in der Natur



2. Kap. Von den Verträgen. Z31

des Ueberlieferungs -Vertrags. Vergl. Weishaar §. 1145. And. Ans. Chr.

Fr. Müller a. a. O. §. ZI.

12) Postm.Tarif von 1814. §. 6.

1Z) Das. h. 8. Bekanntm. v. 9. Octbr. 1811 (Reg.Bl. S. 550). Ueber

die amtliche Versleglnvg der mit Gold, Bankozetteln und Coupons be»

schwerten Briefe s. Postm.Tarif v. 1814. §. 12.

14) Briefpost Tarif v. 2. Jun. 1814. §. 9.

15) Das. §. 1«.

1«) Verordnung vom 2Z. Jan. 1818. (Reg.Bl. S. SO.) Anders »ach dem

Postmagen « Tarif v. 1814. §. 7. Vgl. über die Jnchartirung Jnstr. von

1807. «. §. Z. 7. f.

17) Postmagen-Tarif von 1814. §. 6. Durch die Aufhebung der Ver-

Kindlichkeit, Postscheine zu nehmen, in der Verordnung vom 2Z.Jan. 1813

(Note IS) ist dieß nicht geändert. Anderer Ansicht Weishaar §. 1147.

Die bloße Clausel in den Postscheinen, „gültig auf Z Monate" würde frei

lich nicht entscheiden.

13) Munter, Frachtfahrer-Recht, Hannover 1798. Ueber Landkutscher

s. Schröter juristische Abhandlungen II. S. 2«1 f. Sehr umständlich

handelt von der Haftpflicht der Fuhrleute der Entwurf eines württember

gischeu Handelsgesetzbuchs Art. Iii—1Z0. Vgl. Motive S. 115 f.

§. 462.

Von dem Versendnngs-Geschäft (Spedition).

Hierunter versteht man denjenigen Vertrag, wodurch jemand

Sachen eines Andern gegen eine bestimmte Belohnung zu verschicken

verspricht. Derselbe ist nicht zu verwechseln mit dem Frachtvertrag,

wodurch Kaufmannsgüter oder andere Sachen, sey es von dem Spc-

direr oder einem Andern, zur Beförderung aufgegeben werden lg. 461).

D«S Wort „Versendung" (Spedition) hat nämlich eine eigeuthüm-

liche technische Bedeutung, wonach nicht der Transport selbst, son

dern nur die Einleitung desselben dem Speditionsgeschäft anheim

fällt. Im Allgemeinen hat der Spedirer (Versender) die Ladung,

sobald sie eintrifft, hinsichtlich ihrer Identität nnd guten Beschaffen

heit zu untersuchen, sodann bis zu ihrem Abgang wohl zu verwahren,

und für ihre richtige Verpackung und Versendung Sorge zu tragen ').

Hat der Spedirer vom Einsender (Adressanten) und Empfänger

(Adressaten) zugleich Auftrag, so hat er den ersteren zunächst zu

besorgen ^). Fallirr daher der Empfänger, ehe die Ladung an ihn

abgeht, fo kann der Einsender immer noch über die Waare verfügen.

Sityschtt Pri»,R. II. »d. 22
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Hat aber der Spedirer die Waaren einmal dem Fuhrmann oder

Boten übergeben, so kommt es darauf an, ob dieser Bevollmächtig

ter des Empfängers oder Spedirers ist: im ersteren Fall ist der

Empfänger bereits als Eigenthümer zu betrachten, nicht aber im

lezten Falle. Ebenso hat der Eigenthümer, sei dieser der Einsender

oder Empfänger, wenn die Waaren beschädigt oder unterwegs zu

seinem Nachtheil aufgehalten worden sind, bei dem von ihm beauf

tragten Spedirer sich Schadens zu erholen, welcher wieder an den

Fuhrmann oder an den Zwischenspcdirer sich hält ^). Umgekehrt

hält sich der Spedirer wegen der Spesen und Kosten zunächst an

den Empfänger der Ladung, sei dieser Eigenthümer oder selbst wieder

Spedirer, und er hat bis zu deren Bezahlung ein Zurückbehaltungs

recht an der Waare, welchem jedoch das des Fuhrmanns vorgeht

!) P ö h l s Handelsrecht I. S. 279.

2) Mittermaier deutsches Privatrecht §. S5Z. Note 6. And. nach

dem badischen Landrecht Art. 1««'.

Z) Ganz richtig urtheilen Motive S. IS« (Entwurf Art. 175). Anderer

Ansicht Pöhls a. a. O. S. 287. Mittermaier 5. SSZ.

4) Pöhls a. a. O. S. 232. 288. Ein sogenanntes „Anrecht" d. h.

Absondermigsrecht räumt beiden ein der Entwurf Art. 12Z u. 17Z. Vgl.

Motive S. 12«. 15S.

§. 463. >

VU. Bevollmächtigung. «) Begriff.

Die Bevollmächtigung (msv^slum) besteht wesentlich in dem

einem Andern ettheilten, und von diesem angenommenen Auftrag,

in seinem, des Bollmachtgebers Namen gegenüber von Dritten zu

handeln Nicht daß die Besorgung des Geschäfts unentgeldlich

zugesagt wird macht die Eigenthümlichkeit dieses Vertrags aus —

der Begriff der Vollmacht wird nicht verändert, wenn eine Beloh

nung in den Vertrag eingeschlossen wird—, sondern daß die betref

fenden Verrichtungen im Namen des Auftraggebers, also an seiner

Statt zu besorgen sind. Die Vollmacht kann übrigens erthcilt

werden sowohl im erlaubten Interesse des Gcwaltgebers, als auch

zu Gunsten eines Dritten, welchen der Auftraggeber vertritt, sei

es als Vormund, Beamteter oder Selbstbevollmachtigter, nicht aber

im Interesse des nnmittelbar beauftragten andern Theils : hier kann

nur von einem Rathe (oonsilium) die Rede seyn, woraus der Rath
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geber blos haftett, wenn er arglistig gehandelt hat Dagegen ist

der einem Andern errheilte Auftrag, einem Dritten im Namen des

Gewalrgebers Geld darzuleihen (msn<lswm creäiri, Creditbrief),

fürLezteren allerdings verbindend, wenn er nicht rechtzeitig widerrufen

wird *). Geschäfte, wozu ein Anderer bevollmächtigt wird, sind

entweder gerichtliche oder außergerichtliche. Hierauf beruht der Un

terschied zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Vollmacht; von

jener ist im gerichtlichen Verfahren von dieser hier zu handeln.

1) LR. II. 4. §. 1. „Weil nicht allmegen jemand seine Geschäft vnnd

Händel selbst außrichten kan, also mag ein jeder (der sonsten von Rechts

wegen zu contrahiren taugenlich ist) in allen ehrlichen Sachen, vor sein

selbs, oder auch anderer wegen" «.

2) Wie Glück Pand. Bd. 15. S. 286 und andere Romanisten anneh

men. Auch Thibaut Pand. §. 517 u. 518 findet das Merkmal darin,

daß der Mandatar sich „ohne Lohn" verpflichte; doch genügt es ihm, wenn

die Dienste nur von der Art sind, daß sie keinen Marktpreis haben; „was

dann versprochen wird, das ist kein Lohn, sondern Iionorsriurn. "

Ebenso Weishaar §. 1148. Allein auch die Deserviten des Procura-

rors, die Provision des Commisflonäns, der Lohn des MZcklers unter

liegen gemissen herkömmlichen oder gesetzlich bestimmten Ansäyen, uud doch

beruht ihr Verhältnis anerkanntermaßen auf einem Mandat.

5) v. Ik 17. 47. Ebenso verhält es sich mit Empfehlungen. Vgl.

Entwurf Art. 422. 425.

4) Eigenthümliche Beschränkungen propvnirt der Entwurf Art. 425.

5) LR. I. 16.

S. 464.

/?) Allgemeine Grundsätze.

Niemand ist genothigt, einen fremden Auftrag anzunehmen; und

selbst, nachdem er ihn übernommen, kann er sich dessen, so lange

das Geschäft nicht begonnen ^) wieder entledigen. Iedoch ist er

verbunden, falls er sich die Vollziehung nicht getraut, dem Auftrag

geber rechtzeitig hiervon Anzeige zu macheu, widrigenfalls aber,

wenn er nicht durch eine gerechte Ursache entschuldigt ist, demselben

allen Schaden zu ersetzen Hat sich aber der Bevollmächtigte

«inmal der Sache angenommen, so ist er gehalten, den Auftrag

innerhalb der gegebenen Grenzen fleißig der Regel nach in ei

gener Person *), auszuführen; das, was er für den Auftraggeber

22*
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eingenommen, zn rechter Zeit an ihn abzuliefern; widrigenfalls aber

demselben Zinsen und sonstige Schäden zu ersetzen °). Andererseits

kann der Auftraggeber die ertheilte Vollmacht, bevor das Geschäft

angefangen, widerrufen°), hat aber dem Bevollmächtigten die zuge

sicherte Belohnung den gehabten nothwendigen Aufwand ^) und

den durch seine, des Gewaltgebers, Schnld verursachten Nachtheil

nebst Zinsen zu erstatten °). — Hat jemand Geschäfte eines Andern

ohne Auftrag besorgt (negotiorum gestio) '»), so ist dieser insoweit

daraus verbindlich, als er die Handlungen nachträglich ausdrücklich

oder stillschweigend genehmigt hat , oder Verwendungen zu seinem

Besten Start gefunden haben. In jenem Falle wird das Verhältnis

einer Bevollmächtigung gleich geachtet.

t) LR. ll. 4. §. 2. „ehe vnd dann er ettwas zu «errichten fürgenommeu «.

L) Das. h. 4.

Z) Das. §. 2. „fleisflg zn vornziehen." Das. §. 5. „sseisflge Achtung

geben." Diß heißt nicht, wie Weishaar §. Iis« meint, mit der größ

ten Sorgfalt, dergestalt daß er blos für den Zufall nicht einzustehen hätte;

sondern der Bevollmächtigte hat „guten" oder gemeinen Fleiß anzuwenden,

so daß er wegen cuip» levis iv sbstrset«, nichr aber wegen culps levissim,

zu haften hat. S. oben §. iZl.

4) P ö h l S Handelsrecht I. S. 86. Abweichend sind T h i b a u t Versuch«

Bd. 2. »r. s. Glück Pand. Bd. t5. S. 2S9.

5) Das. § 5 und 7.

S) Das. §. 8. „zu rechter Zeit."

7) Auch Pöhls Handelsrecht I. S. 98, »«erachtet er von einem Ho«o»

rar spricht, ist obiger Ansicht.

«) LR. a. a. O. §. 6.

9) v. XI.VII 2. tr. St. z. s. Nicht auch den zufälligen Schaden , wel»

che« der Bevollmächtigte bei der Ausführung erleidet. v. XVIl. t. kr. 26.

§. 6. u. 7-

III) U«fsoKer v. »istens lege« <zussäsm z>ot!«re» tituli Dig. ös negotii»

gestis. ?ub. 1787.

§. 46S.

z>) Besondere Grundsätze, i) Bei dem Mäkler geschöft.

Nicht selten pflegt man bei Geschäften, namentlich bei Handels-

und Darlehens-Versuchen ^), sich dritter Personen als Unterhändler

(Zwischenhändler, Mäkler) zu bedienen, welche entweder von Obrig

keitswegen in dieser Eigenschaft anerkannt und verpflichtet, oder
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lediglich als Privatbevollmächtigte zu betrachten sind. Die Ausübung

des Maklergeschäfts beruht auf orteobrigkeitlicher Bestellung —

Insbesondere gehören hieher die Sensale oder Geldmakler. Diese

werden von der Ortsobrigkeit unter Rücksprache mit den Handlungs-

vorstchern ernannt und dienen theils zur Vermittlung von Wech

sel-Geschäften, theils als Zeugen derselben, indem der Aussage eines

beeidigten Sensalen hinsichtlich des von ihnen geschlossenen und

schriftlich punctirten Wechsel-Vertrags voller Glaube beigemessen

wird Den Sensalen ist nicht gestattet, in eigener Person mit

Wechseln zu handeln Auch dürfen sich dieselben nur auf beson

deres Erfordern in fremde Geschäfte mischen °). Hinsichtlich der

Haftung für Schuld gelten die oben angeführten allgemeinen Grund

sätze Insbesondere ist der Makler zur Verschwiegenheit verpflichtet.

— Der Mäklerlohn richtet sich nach Ortsgewohnheit, kann jedoch, so

fern nicht Landesgesetze entgegenstehen von den Parteien beliebig

festgesetzt werden. In der Regel wird er vom Auftraggeber und

zwar auch alsdann entrichtet, wenn das Geschäft durch dessen Schuld

nicht zu Stande kam °).

1) Auch bei Heirathsversuchen; und es ist characteristisch, daß hier haS

römische Recht dem Bevollmächtigten (Freimerber, xrolenets) die Anfor

derung eines Lohns (pr«ieoet!vum, Kuppelpelz) ohne Anstand gestattet,

v. 1,. 14. tr. i und Z. in Verbindung mit v. XXIII. 1. lr. 18. und V. 1.

ooust. ult. I^S?s«r Zleckitl. »pee. 682. ineä. g und 7.

2) Instruction zur Ge».O. ». 12. Oct. 18Z7. 5. 97. tvZ.

S) Wechsel-Ordnung von 1759. Kap. IU. §. i.

4) Das. 5. 1. a. E. 2 und Z,

5) Das. 5. 4.

«) Das. §. 1.

.7) §. 4S4. Note z.— Weishaar §. 12S6. beschränkt hier die Haftung

auf „Betrug und Arglist" — soll wohl heißen grobe Schuld (rülps Ist»)

und Arglist (Solus) — mit Rücksicht auf v. 1.. 14. kr. 2. Allein das römi«

sche Recht gilt hierin nicht. L. 0. I.ueKr»eQ v. 6s pr««»eti» pubUoi,

« jure germsuico prses. Uamburg. Loett. 1795. «ect. V. ^. 23. Der

Entwurf eines württemberg. Handelsgesetzbuchs, wo Art. 8g f. sehr umständ

lich von den Mäklern gehandelt wird, umgeht die Frage. S. Motive S. 1«S.

8) S. herzogliches Rescript vom Z«. Juli 179«, worin für die Wechsel»

sensal« zu Stuttgart ein Maximum festgesetzt ist. Reg.Ges. III. S. 1062.

g) Bender, Grundsätze des Handelsrechts Bd. l. §. e«. And. Ans.

Pohls a. a. O. S. 119.
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§. 466.

2) Bei dem Commissionsgeschöft.

Unter dem Commissions- oder Anftragsgeschäft versieht man

die gewerbsmäßige Betreibung von Handels- oder Geldgeschäften

ans Auftrag und für Rechnung eines Andern gegen eine hergebrachte

oder bedungene Vergütung (Provision) Nicht wesentlich ist

hierbei, daß der Commissionär den Commitrenten benenne: er kann

auch auf eigenen Namen oder den seiner Handlung abschließen

jedoch erwirbt im lezrern Fall der Committent kein Klagrecht gegen

den Dritten ^) und umgekehrt. Zunächst richtet sich die Befugniß

des Commissionärs nach dem Auftrag (Commission, Ordre), der

jedoch nicht nothwendig schriftlich abgefaßt seyn muß, weiterhin

aber nach dem Handelsgebrauch des Geschäftsorts, wonach nament

lich die Bestimmungen über Preis und Gewicht, sowie die Com-

missionsgebühr im Zweifel sich richten. Man unterscheidet die Ein

kaufs- und Verkaufs-Commission, je nachdem der Geschäftsführer

(Commissionär, Agent) zum Einkauf oder Verkauf von Waaren

aufgestellt ist. Bei der Einkaufs-Commiffion hat der Com

missionär die bestellten Waaren innerhalb des Limites, so wohlfeil

und gut als möglich, zukaufen; kauft er mehr, als verlangt wird,

oder zu einem hohem Preise, so muß er, wenn der Committent

diß nicht hintenher genehmigt, das Mehr für eigene Rechnung be

halten; die Commission bleibt aber gültig bis zum Limits ^). Von

seinem eigenen Vorrath kann der Commissionär die gesuchten Waa

ren nur mit Einwilligung des Committenten nehmen °); in diesem

Fall geht das Eigenthum über an den Auftraggeber mit der Ab

sonderung der Waaren. Ebenso, wenn er sie zuerst auf eigene Rech

nung kauft und dann unter Zustimmung seines Auftraggebers in

die Commissions-Rechnung überträgt, oder mit dem Commissions-

Zeichen versieht. Im Zweifel wird, wenn der Commissionär mit

denselben Artikeln handelt, angenommen werden müssen, er habe

auf eigene Rechnung gekauft °). — Bei der Verkaufs-Com

mission hat der Commissionär die zum Verkauf bestimmten Waa

ren fo gut als möglich zu verkaufen; doch kann er sie um den am

Verkaufsorte gültigen höchsten Preis auch selbst behalten '). Hat

er sie unter dem gesetzten Preis verkauft, so gilt das Geschäft

gleichwohl; jedoch hat er dem Auftraggeber Ersatz zu leisten

Für die Zahlbarkeit des Käufers steht er nicht, wenn er nicht un
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vorsichtig sich eingelassen oder die Gefahr übernommen hat °).

Macht der Kaufer von Commissionswaaren, welcher dem Commis-

sionär zugleich aus dessen eigenen Geschäften schuldig ist, eine Zah

lung, so ist im Zweifel anzunehmen, die Zahlung gelte der eigenen

Forderung '").

1) Wird das Geschaft nickt gewerbsmäßig betrieben, so wird die Provi

sion nicht vermuthet, und es treten dann überhaupt die allgemeinen Grund«

sitze des Mandats ein. — Pöhls Handelsrecht I. S. 25«. nennt die Pro»

vislon wieder Honorar, weil sie ihm zu den römischen Grundsähen vom

Mandat nickt paßt. Mein was ist damit gewonnen? —

2), Der Entwurf eines württ. Handelsgesetzbuchs Art. 1ZI. nimmt diesen

Fall sogar in den Begriff auf, und will, wenn auf den Namen des Com-

mittenten gehandelt wird, blos die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts

über die Bevollmächtigung entscheiden lassen. Art. 1Z4. S. jedoch Pöhls

a. a. -O. S. 25!.

Z) Mittermaier deutsches Privatrecht §. 551.

4) LR. II. 4. §. 5. Vergl. Entwurf Art. 14! . Motive S. 136.

5) Pöhls a. a. O. S. 256. And. Ansicht ist der Entwurf Art. 16«.

Satz 2.

6) Anderer Ansicht ist Bender Handelsrecht I. S. 21g.

7) Pöhls o. a. O. S. 262. Noch weiter geht Bender Handelsrecht l.

S. 227. S. dagegen Bender, Frankfurter Privatrecht H. 117. Note s

«) LR II. 4. 5. Z. Vergl. Entwurf Art. 141.

g) Pöhls a. a. O. S. 265. 26g.

1«) Bender Handelsrecht I. S. 2z«.

§. 467.

Z) Bei der Geschäftsführung.

Geschäftsführer (Factor, Verwalter, Vorsteher, institor) heißt

derjenige, welchem die selbstständige Führung eines fremden Ge

schäfts (einer Fabrik, Handlung, oder eines andern Gewerbs) über

tragen ist. Der Umfang seiner Thätigkeit richtet sich zunächst nach

der von dem Geschäftsherrn ertheilten Vollmacht (rn-ocurs), welche

entweder eine volle oder theilweise ist, je nachdem sie zur Leitung

aller Geschäfte oder nur eines Zweigs derselben berechtigt. Bei

einer allgemeinen Fassung ist im Zweifel anzunehmen, daß die Ver

richtung aller das betreffende Geschäft angehenden Handlungen auf

getragen sey '). Der Handelsgebrauch bringt als Regel eine schrift

liche Ausfertigung dieser Vollmacht und Bekanntmachung derselben,
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wenn nicht in öffentlichen Blättern, doch dnrch Rundschreiben an

Geschäftsfreunde mit sich 2). Iudessen wird der Geschäftsherr durch

die Handlungen des Geschäftsführers auch ohne vorgängige Be

kanntmachung alsdann verbunden, wenn diefer erweislich aus Auf

trag gehandelt hat. Andererseits kann, wenn die Geschäftsvollmacht

ohne öffentliche Anzeige zurückgenommen ist, der unkundige Dritte

immer noch Rechte gegen die Firma dnrch den Verwalter erwerben

Daß der Geschäftsführer ausdrücklich auf den Namen des Prinzi

pals handle, ist nicht erforderlich*); es genügt, daß die Handlung

innerhalb des Geschäftsbereichs und für Rechnung des Prinzipals

Statt gefunden. Dagegen darf er nach dem Handelsgebrauch ohne

Erlaubniß des Prinzipals nicht ein Geschäft auf eigene Rechnung

oder Rechnung eines Dritten betreiben Hat aber der Geschäfts-

führer in eigenem Namen gehandelt, fo wird er dadurch nur per

sönlich verpflichtet. Das Recht, die erhaltene Vollmacht auf einen

Andern zu übertragen, hat der Geschäftsführer, wenn ihn die Voll

macht nicht ausdrücklich dazu ermächtigt, nur in Nothfällen °) ; doch

kann er zu einzelnen Geschäften Bevollmächtigte bestellen, und bei

den täglichen Verrichtungen sich der Beihülfe der Handlungsdiener

bedienen Auf der andern Seite haftet der Geschäftsherr für die

Handlungen des Geschäftsführers, sofern sie der öffentlichen Voll

macht gemäß sind, nicht aber für Ueberschreitungen der Vollmacht,

außer sofern er dieselben ausdrücklich oder stillschweigend gebilligt

oder durch geheime Vollmacht zum Voraus dazu ermächtigt hat.

Dritte Personen haben sich im Verkehr mit der Firma an den Ge

schäftsführer zu halten. Doch können sie aus Handlungen des

Factors, welche den Herrn verbinden, beliebig diesen oder jenen

belangen Ebenso kann der Herr unmittelbar gegen Dritte kla

gen, ohne sich erst vom Factor die Klage abtreten zu lassen °). Die

Vollmacht kann, wenn sie auf unbestimmte Zeit gestellt ist, jeder

zeit widerrufen werden; ist sie auf eine bestimmte Zeit ertheilt, so

bald diefe abgelaufen, deßgleichen wenn der Factor unfähig wird,

oder sich unredlich gezeigt hat. — Verschieden von dem Geschäfts

führer sind die Handlungs- oder Ladendiener, welche zwar gleich

falls kleinere Geschäfte im Laden abschließen dürfen, jedoch nur

unter der Aufsicht und Leitung des Prinzipals oder Geschäftsführers,

dessen Gehülfen sie sind '"). Ein Reisender, welcher zur Uebernahme

von Bestellungen ermächtigt ist deßgleichen ein Comptoir-Bedienter,
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welcher mit Führung der Handlungsunterschrift für alle oder für ein«

zelne Geschäftszweige beauftragt ist (Procurist) verhalten sich

auf dieselbe Weise wie ein Geschäftsführer.

1) Schon nach dem §. 125. Note s. angeführten Grundsahe. Vergl.

Pöhls a. a. O. S. 85.

2) Badisches Handelsrecht Tit. 1. Kap. 2. §. 7b. PöhlS Handelsrecht I.

S. 84. Der Entwurf Art. 62. schlägt vor gerichtlichen Eintrag in das

öffentliche Handelsregister, ohne jedoch davon die Gültigkeit der Vollmacht

gegen Dritte abhängig zu machen.

Z) Vgl. Entwurf Art. 74. Sah 2.

4) Pöhls a. a. O. S. 94. Der Entwurf Art. 67. fordert, daß die

Eigenschaft eines Bevollmächtigten aus der Unterschrift erhelle. S. jedoch

Art. 68.

5) Bender Handelsr. I. §. 45. Vgl. Prenß. LR. II. 8. §. 52Z. Ba«

disches Handelsr. Tit. 1. Kap. 2. §. 7. e. Württ. Entwurf Art. 72. Vgl.

Motive S. 89. And. Ans. ist Pöhls a. a. O. S. 89.

6) Pöhls I. S. 86. And. Ans. Thibaut Pand. Z. 528.

7) Prenß. Laudrecht a. a. O. §. 520 u. 521. Motive des württ. Ent«

«urfs S. 82.

8) Pöhls a. a. O. S. 95. Entwurf Art. 71.

9) v. XIV. 1. kr. 1. §. 24.

10) Vgl. preußisches Landr. a. a. O. §. 546 f.

11) Vgl. P ö h l s a. a. O. S. 102. Entwurf Art. 78.

12) Entwurf Art. 77. u. Motive.

§. 468.

».Gemischte Verträge.

I. Gesellschaftsvertrag.

Der Vertrag, wodurch sich Mehrere zu einer Gesellschaft im

rechtlichen Sinne vereinigen ist schon nach römischem Recht ver

möge der bloßen Einwilligung der Gesellschafter gültig und klagbar,

vorausgesetzt nur, daß der gesetzte Zweck ein erlaubter ist, d. h. dem

Rechte und den guten Sitten nicht widerspricht^). Das Landrecht

hat in seinen beiden ersten Ausgaben die Gesellschaften nicht erwähnt,

i» der neuesten dritten Ausgabe (L.R. ll. 6.) wird dagegen unter

den Verträgen auch des Gesellschaftsvertrags erwähnt, wenn schon

nur mit Beziehung auf die Erwerbsgesellschaften oder diejenigen „Ge

sellschaften, die in einer Handthierung sambtlich mit einander an-

ligen"; und zwar sollen die Beredungen und Vergleichungen, welche
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die Contrahenten zum Zweck einer „ehrlichen Gesellschaft" mit

einander getroffen haben, an und für sich kräftig und bündig seyn^).

Jene Stellung der Gesellschaft (soviel»«) zu den Vertragen ist zwar

dem römischen Rechte und noch der heutigen gemeinen Auffassung

gemäß; allein der Vertrag kommt hierbei nur insofern in Betracht, als

er der regelmäßige Enlstehungsgrund der Gesellschaften ist. Diese

selbst ihrem Wesen und ihren verschiedenen möglichen Zwecken nach

fordern eine eigene umständliche Behandlung , wozu hier so wenig

der Ort ist, als es z. B. am Platze wäre, die Lehre vom Pfand

rechte aus Gelegenheit des dahin gerichteten Pfandvertrags ab

zuhandeln *).

1) Ueber den Begriff der Gesellschaft s. achtes Buch von den Gesell

schaften und Gemeinheiten.

2) v. XVII. 2 tr. 4 I>r.

Z) LR. II. g. §. 2.

4) Im Landrecht und zwar gleich im folgenden Titel (II. 7.) ist dieß

«irklich der Fall; allein niemand wird darum glauben, daß diese Legal-

Ordnung binde.

§. 469.

II. Vergleich.

Unter Vergleich (trsnssoti«) versteht man eine Uebereinkunft

zweier oder mehrerer Personen, wodurch ein unter ihnen bestrittenes

oder doch ungewisses Recht mittelst gegenseitiger Nachgiebigkeit fest

gestellt wird. Der Vergleich kann sowohl gerichtlich'), als außer

gerichtlich eingegangen werden. Wird der Streit auf eine nicht

lastige Weise dadurch beigelegt, daß ein Theil auf feinen Anspruch

lediglich verzichtet, so ist dieß kein Vergleich, sondern Verzicht.

Nach römischem Recht erzengte der Vergleich , wenn er nicht in

Stipulationsform abgeschlossen war, keine Klage, sondern nur eine

Einrede, außer wenn der eine Theil geleistet und der andere die

Leistung angenommen hatte, in welchem Fall der Leistende gegen

deu Andern auf Erfüllung klagen konnte. Das Landrecht II, 20.

§. 1. rechnet die „gütlichen Verträge", wie das römische Recht,

zu den ungenannten Contracten ; aber im Titel 22. desselben Theils,

wo von jenen Verträgen eigens die Rede ist, wird der Grundsatz aufge

stellt, daß der Vergleich in rechtsanhangigen und andern streitigen

Sachen, auch wenn er mit bloßen Worten eingegangen, alsbald
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kräftig seyn solle Hieraus ergibt sich, daß gerade derjenige Punkt,

welcher die ungenannten Contracte nach der Auffassung des Land

rechts auszeichnet (g. 408.), nämlich das Reurecht, bei dem Ver

gleiche nach unserem Rechte keine Anwendung findet, und zwar

ohne Unterschied, ob ein eigentlicher Streit schon eingeleitet war

oder nichts. Aus den allgemeinen Grundsätzen über Auslegung

ergibt sich, daß eiu Vergleich in einer einzelnen Sache nicht auf

andere Streitpunkte zu beziehen ist'). Die Natur des Vergleichs

bringt dagegen mit sich: 1)daß derjenige, welcher seinem Anspruch

auf die bestrittene Sache entsagt, deshalb nicht zur Gewährleistung

verpflichtet ist, wohl aber derjenige, welcher dem Andern zur Ab

findung eine eigene Sache überträgt ^). 2) Ein Irrthum hinsichtlich

des streitigen oder für ungewiß gehaltenen Punkts hat keinen Ein

fluß auf die Verbindlichkeit des Vergleichs; dagegen kann wegen

eines als gewiß vorausgesetzten Thatumstands der Jrrthum in gleicher

Weise, wie bei andern Geschäften, geltend gemacht werden °). —

Daß die Klage wegen enormer Verlezung bei dem Vergleiche nicht

ausgeschlossen, ist früher bemerkt worden^).

1) Nur in zweifelhaften Fällen sollte der Richter einen Vergleich veran

lassen. 2. und Z. Hofger. Ordnung. Ger. Ges. I. S. 15«.

2) LR. 11,22 §.1. „Wa in rechthängigen oder andern strittigen

Händeln, göttlich Vertrag gemacht, und mit Gelt oder sonsten verglichen

werden, sollen dieselbige Vergleich«»«.«i alßbald krafftig, vnnd ein Parthey

die ander vmb volnziehung derselben mit Recht anzuhalten befugt sein: ob

schon die Beredung mit blosseu wortten beschehen".

Z) IlsrppreeKt v. <Zo ti »nssctions superi!6e! «ommisso ivter persona» sck

Muä vocstss (seine Dissert. Sammlung v«I.Il, <Zi»s. 54.1 §. ZI. und Grie»

sing er Comm. Bd. IV. S. 1«52. meinen bei solchen Vergleichen, die nicht

in Beziehung mit einem Rechtsstreite stehen, finde die Reue, wie nach rö«

mischen. Recht, immer noch statt; doch fügt der Letztere bei: „würde ich ein

neues Gesetz machen, so würde ich das Reurecht hier ohne Unter»

schied ausschließen; den» es ist dasselbe in unsern Zeiten nichts, alseine

Römische Barbarei"! — Weishaar §.1l97.spricht von der Aufhebung

des Reurechts blos in Beziehung auf den Vergleich, zu dem einseitig«

Leistung hinzugekommen ist.

4) LR. Il, 22. 5. 2.

5) S. oben §. Iis. Vgl. e. ll, 4. 00»«. 10.42.

6) M. §. Z. S. 416. Note 6.

7) §. 4t S. Nro. 5. Vgl. «. II, 4. const. ZZ.
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§. 470.

!ll. Spiel.

Das Spiel, im Gegensatz zur Arbeit, kommt rechtlich nur in

Betracht, sofern vermöge ausdrücklicher oder stillschweigender Ver

abredung bestimmte Vortheile oder Nachtheile daran geknüpft sind.

Jene Verabredung heißt der Spieldertrag. Darunter versteht man

eine Uebereinkunft zweier oder mehrerer Personen , wonach von dem

ungewissen Ausgang einer deshalb unternommenen Beschäftigung

Gewinn oder Verlust abhängen soll. Man unterscheidet Kunst-,

Glücks- und gemischte Spiele, je nachdem die Geschicklichkeit der

Spieler, Zufall, oder beides zugleich über den Ausgang entscheidet.

— Das römische Recht gestartet nur die auf Leibesübung berech

neten (gymnastischen) Spiele, und auch hierbei durfte nur ein mös-

siger Preis gesetzt werden; ward höher gespielt oder ein anderes

Spiel getrieben, so fand nicht nur keine Klage wegen der einge-

gangenen Spielschuld Statt, sondern es konnte auch der bezahlte

Verlust binnen 5« Iahren zurückgefordert werden '). Das deutsche

Recht ging von einer mildern Ansicht aus^), wonach auch der Zu

fall, selbst der künstlich herbeigeführte, sein Recht behaupten sollte.

So auch das württembergische.— Das Spielen, sei es des Zeitver

treibes oder des Gewinnes wegen, scheint ursprünglich in Württem

berg nicht verboten gewesen zu seyn; denn in einem Vertrage zwi

schen Graf Ulrich von Württemberg und der Reichsstadt Eßlingen

von ist bestimmt, daß ^die württembergischen Unterthanen,

welche in Eßlingen verspielen, so viel das sei, und wie das Spiel

genannt sei, deshalb dort nicht weiter benöthigt werden sollen, als

daß man ihnen die Kleider abnehme und im Uebrigen sie bei ihren

Gerichten belange^). Die erste Landesordnung von 1495 verbietet

sowohl gefährliches, d. h. betrügliches und heimliches Spielen, als

auch große und verderbliche, d. h. dem Stande und, Vermögen

des Spielers unangemessene Spiele; auch Spielen auf Borg und

Leihen während des Spiels wurde für unstatthaft erklärt; es sollten

nämlich unsere Gerichte um solcher Schulden willen weder selbst

richten noch Recht ergehen lassen (erequiren) '). Die Landesord

nung von ISI5 verbietet in gleichem Sinne nur gefährliche und

schädliche Spiele'). Die vierte von 15Z6 dagegen, ohne Rücksicht

auf den Betrag, insbesondere das „Bock-, Kauf- oder Momspiel"

und andere dareinschlagende und wachsende (steigende) oder schäd
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llche Spiele, wie die Namen haben mögen, es sei mit Würfeln,

Karten oder auf andere Weife °). Diefes Verbot ist wörtlich in

der neuesten siebenten Landesordnung wiederholt, unter dem Beisatze,

welcher in der zweiten Landesordnung wieder weggeblieben war,

daß auf das, was auf Borg verspielt oder auf Spiel geliehen

werde, kein Gericht erkennen, noch die Amtleute hierum Bezahlung

gestatten sollen^). Gegen Hazard - Spiele ohne Unterschied ist ge

richtet das Ausschreiben vom 25. Nov. 179Z «). Auch das Polizei-

strafgesetz vom 2. Okt. 18Z9 verbietet diese, nur mit Einer Aus

nahme, welche nachher (Note 11) anzuführen seyn wird. Es ist daher

zu unterscheiden: 1)die Glücks- oder Hazardspiele sind in Würt

temberg bei Geldstrafe verboten Dahin gehören überhaupt alle

Spiele, welche ganz allein vom Zufalle abhängen, sie mögen Na-

. men haben, welche sie wollen (Pharao, Halbzw'olf, vingt-u«, Würfel)

und nieder oder hoch , von Reichen oder Armen gespielt werden ").

Eine Ausnahme macht das Polizeistrafgesetz bei einem Glücksspiel

um Eß- oder Trinkwaaren, welche sogleich verzehrt werden").

Beschlagnahme der Bank und des zum Spielen Ausgesetzten findet

jetzt nur noch bei gewerbsmäßiger Betreibung und zwar zu Gun

sten der Ortsarmenkasse Statt "). Insbesondere verbietet die Lan-

desordnung das Spielen auf Borg und das Leihen zum Spiel,

unter dem Beisätze, daß an dem Gelde nichts gegeben und keine

Klage deshalb stattfinden solle "). 2) Die gemischten Spiele und

die reinen Kunst spiele sind zwar in Württemberg nicht verboten,

d. h. sie unterliegen keiner polizeilichen Strafe; allein die Bestim

mung der Landesordnung, daß nicht auf Borg gespielt, noch zum

Spielen geliehen werden solle, bezieht sich auf alle Spiele "), und

es können daher Spielschulden, auch jofern sie in solchen erlaubten

Spielen eingegangen worden, oder Anleihen zum Zweck der Spiele

(„auff Spihl") niemals eingeklagt oder mit einer Einrede geltend

gemacht werden ; «uch wenn die Bezahlung wiederholt versprochen

oder ein Vergleich darüber eingegangen worden^). Eine andere

Frage ist: kann auch das im Spiel Verlorue wieder zurückgefordert

werden? Nach römischem Recht ist diese Frage zu bejahen, sofern

nicht das Spiel ein gymnastisches war, und selbst in diesem Falle,

wenn mehr als ein Dukaten von einem Vermbglichen für eine Tour

eiugesetzt worden (Note 1). Nach unsrem Recht kann dagegen von

einerZurückforderung des bezahlten Spielgelds weder die Rede seyn bei
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Kunstspielen und gemischten Spielen, noch auch bei reinen Glücks

spielen"), da unsere Gesetze nirgends eines solchen anßerordent-

lichenRechts erwähnen, vielmehr durch den Gegensatz des Spielens

auf Borg und des Leihens zum Spiel, welche sie allein erwähnen,

jene Zurückforderung stillschweigend ausschließen '^).

1) (Z. III. 4Z. (ist nicht glosslrt) «. 1. Z.

2) Wild«, die Lehre vom Spiel in der Zeitschrift für deutsches Recht

Bd. II. Heft 2. S. 144 f.

s) Ger. Ges. I. S.5. Sattler,«Geschichte der Grafen von Württemberg

t. Forts. (Tüb. 1767) S. 121 vermuthet: «eil die Württemberger nach

Eßlingen gegangen, daß in Württemberg das Spielen verboten gewesen.

Allein dann wären wohl die Eßlinger nicht an die württemb. Gerichte ge

wiesen morden, um sie abzuhalten, die diesseitigen Unterthanen im VerHaft

zu behalten.

4) Reg. Ges. I. S. 7.

5) Reg. Ges. I.S. ZZ. Bergl. Adelberger Gerichtsordnung von 1512 in

der Etat. Sammlung Bd. I. S. 15, wonach nicht höher denn um ein Pfen

ning , auch nicht auf Borg oder an die Kreide (d. h. auf Abrechnung) ge

spielt werden soll. ,

S) Das. S.87. Ueber das Mumspiel s. Schmid schwäb. Wörterb. S. 594.

7) Das. S. 855. Vgl. 5. LO. das. S. 202.

«) Reg. Ges. III. S. 1087.

9) Polizei-Strafgesetz Art. 81.

1«) G. R. von 1795 Nro. l u. III. Daß insbesondere die Beamten nicht

spielen sollen, ist hier am Schlüsse wiederholt ausgesprochen.

11) P. S. G. Art. 85. Nro. I.

12) Das. Art. 82. Satz i u. 5. Art. 84. Weiter ging das Ausschreiben

vou 1795 Nro. III. über Conftscation des Gewinns beim Einsetzen in ein

von einem Dritten im In- oder Auslande »uternommcnes Glücksspiel

s. Art. 85. a. E.

15) LO. v. 1621. Tit. 21. 5.5. 5.

14) LO. von 1621 §.5. „vnd insonderheit, was auff Borg verspihlt oder

«uff Spihl geliehen wirbt, kein Gericht" u. s. w. Vergl. §. 5. „welches (auf

Borg spielen) Wür auch ganz und gar vcrmitte» haben wöllen". LO. von

1495 oben Note 4. cit. „Item das man nit vff borg spile, man soll auch

vmb das jhen so ainer vff borg verspilt hette, nit richten oder Recht ergen

lassen". „Item es soll keiner dem Andern vber das spül leyhen u. s. w."

15) Die Worte: „auff Spihl geliehen wirdt" stehen erstmals in der

Landesordnung von 1567. In der LO. vou 1495 steht (s.Note 14) „vber

das Spül", d. h. während des Spiels. Nach obigen Worten kann nun

auch ein Dritter, Abwesender, welcher wissentlich zum Spiele Geld
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leiht, selbst zu einem erlaubte» Spiele, das Darlehen nicht zurückfordern.

Vergl. Wilda a. a. O. S. 19t. Ueber die römisch rechtliche Streitfrage

s. Glück Pond. Bd. II, S. ZZ4.

16) WechselO. Cap.I^.8. Glück a.a.O. S. 185 f. Weisha ar §.121«.

17) Wilda a.a.O. S.485 f. Anderer Ansicht Weishaar^.1215 Noteck.

«elcher sogar bei erlaubten Spielen die Rückforderung gestattet.

18) Also nicht aus dem Grund, welchen I^suterKseK O«U. IIb. XI. tit. 5»

§. 19. und Lons. rub. VIII. «s. 12. Nr. z2 anführen : quock ubi utriusqus

tur^,!tuäo versstur, melior est eouäit!« z>os»ickent!s. Denn dieser hätte schon

im römischen Recht die Zurückfordern««, ausschließen müssen, sondern weil

das römische Recht hier nicht anwendbar ist.

S- 471.

!V. Ausspielgeschäft (Lotterie).

» Die Verabredung, daß durch ein Glücksspiel (Loos, Würfel

u. s. w.) entschieden werde, welcher von den Teilnehmern eine be

stimmte Sache oder einen bestimmten Werth haben solle, ist im

Grunde wieder nur ein Spielvertrag, und kommt bei jedem Ge

sellschaftsspiele, womit Einlagen verbunden sind, vor; nur hier ge

wöhnlich verbunden mit Strafen, wodurch die Aussicht auf Gewinn

und Verlust gesteigert wird. Indessen hat der sichere Gewinn, wel

chen die Lotterien durch Abzüge an den Einlagen oder an den Lotterie-

Gewinnsien den Unternehmern abwerfen, nicht blos in einzelnen aus

wärtigen Staaten, z. B. Baiern, eigentliche Staatslotterien veranlaßt,

sondern auch in Württemberg wurde früher der Versuch gemacht,

dem fiskalischen Interesse durch Ertheilung eines Lotterie -Privile

giums zu Hülfe zu kommen Nach gewonnener Ueberzeugung,

daß das errichtete Zahlen-Lotto auf die Wohlfahrt der Unterthanen

„in maucherley Betracht einen sehr nachtheiligen Einfluß habe",

ward die auf das ganze Land verbreitete Anstalt im Iahr 1779

aufgehoben, und den Unterthanen, ohne Unterschied des Standes,

alle Einlage in die sog. Zahlen-Lottos oder I^ottos <Zi Lenous,

unter Androhung von Geld - oder Leibesstrafen und der Einziehung

des Gewinns zu milden Stiftungen, untersagt; ebenso wurde den

Unterthanen und Auswärtigen das Collectiren und Ausgeben der

Loose für irgend eine Art ausländischer Lotterie bei Strafe und Er

satz des verursachten Schadens verboten Dieses Verbot des Ein

setzens in auswärtige Zahlen-Lottos und des Sammelns für
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ausländische Lotterien jeder Art ward später mehrmals wieder

holt^); jedoch ist kein Fall bekannt, wo von der angedrohten Be

schlagnahme des gemachten Gewinns Gebrauch gemacht worden

wäre. Das Einsetzen in auswärtige Waaren- oder Güter-

lotterien war durch die angeführten Gesetze nicht verboten; ebenso

wenig war die Errichtung einer ordentlichen Klassen- Güter- oder

Waaren -Lotterie im Lande selbst, mit Einwilligung der Regierungs-

Behörde, ausgeschlossen*). Noch weiter ging daö Polizeistrafgesetz

von 18Z9. Hiernach ist zwar der Betrieb einer Lotterie oder ähn

lichen Unternehmung (z. B. Ausstellung eines Glückshafens auf

Märkten und Kirchweihen) noch immer von polizeilicher Erlaubniß

abhängig; dagegen ist das Einsetzen in eine Lotterie, sei es, daß

dadurch vorausbestimmte Geldsummen oder andere bewegliche oder

unbewegliche Gegenstände ausgespielt werden, für straflos erklärt;

ebenso der Verkehr mit Staarsschuldscheinen, deren Verzinsung und

Ablösung, ohne die Gefahr eines Verlusts an dem Nominal- Werth?,

durch das Loos bestimmt wird Hieraus folgt zugleich,

daß eine Klage aus Geschäften, welche den Perkehr mit Staats-

schuldscheinen oder Lotterie - Loosen betreffen, bei unsern Ge

richten zulässig ist; nur der Unternehmer einer polizeilich nicht

gestatteten Lotterie, desgleichen der Collecteur für Lotterien,

welche keine besondere Ermächtigung zur Verbreitung der Loose

im Lande erwirkt haben, haben kein Klagerecht. In Fällen,

wo kein Dritter als Unternehmer erscheint, sondern die Gesellschaft

selbst es ist, welche die unter sich auszuspielenden Werths an«

schafft °); desgleichen wenn Mehrere das Loos oder einen andern

Zufall wählen, um ein unter ihnen zuvor schon bestandenes Mit-

eigenthum zu Gunsten eines der Theilnehmer aufzulösen, möchte es

auch nicht einer polizeilichen Erlaubniß bedürfen.

1) GR. vom 27. Juni 1772. Reg. Ges. III. S. 869. Damit hängt zu»

sammen Gen. Reser. vom 24. Juli 1775, wodurch den Lotto -Collecteurs

die Anborgmig von Lotto »Schulden und die Annahme von Pfändern »er-

boten wurden. Reg. Ges. a. a. O. S. 915.

2) GR. vom 19. April 1779. (Ger. Ges. III. S. 597. Reg. Ges. Ill.

S. 9Z9.)

Z) Erlaß der Ober-Landes»Regierung vom 9. Juni 1807. (RBl.S. 194.)

Bekanntmachung vom 2S. April 1821. (Reg. Bl. S. 2«1). Nach Erlaß

des StaatsministeriumS vom s. Dzbr. 1309. (Ger. Ges. IV. S. 22Z.) soll»
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ten die consiscirten Gewinuste zum Fonds der Zucht- und Arbeitshäuser

verwendet «erden.

4) Nach einer Verordnung vom 11. April 1817 (Reg. Bl. S. 1S9.1 —

der einzigen Bestimmung, welche Weishaar 5.121s anführt, — soll zwar

zur Veräußerung liegender Güter durch Verloosen oder Ausspielen mittelst

Lotterien keine Concession mehr ertheilt werden; es versteht sich jedoch,

daß die Regierung hierdurch nicht gebunden ist. Vergl. Erlaß des Mini»

steriums des Innern vom Z. Febr. 18Z2. Heber die Bedingungen der

polizeilichen Erlaubniß zu einer Waaren-Lotterie f. Erlaß dess. Minist,

vom 8. August 1851. Roller, württemb. Polizeirecht S. 526.

5) Art. 8Z. Nr. 2. Z. 4.

6) Das Sxortelgesetz von 1828 (Slg. der Steuergesehe S. 1S12) spricht

freilich allgemein von der Erlaubniß zur Errichtung von Lotterien, wofür

2 fl. vom l«o der Sinlagesumme zu erlegen sind. Allein der Minist. Er

laß vom 8. Aug. 18Z1 seht einen Unternehmer voraus; und auch das

Pol. -Strfgstz. Art. »Z. Nr. Z. v«c«: „Betrieb" ist wohl nur hierauf

zu beziehen. Vgl. Accisegesey v. 18. Juli 1824. §. s. (Steuergesetze S. 1Z0Z),

«onach in obigem Falle keine Accise Statt findet.

Dem Spiel ist ferner verwandt Vre Wette, wodurch zwei oder

mehrere Personen sich gegenseitig etwas versprechen für den Fall,

daß eine bestimmte, der ihrigen entgegenstehende, Behauptung sich

württembergischen ist die Wette im Allgemeinen vollkommen erlaubt

und klagbar '). Nur folgende Ausnahmen machen unsere Gesetze:

4) wenn der Gegenstand der Wette unehrbar, d. h. nach dem Er

messen des Richters unanständig, unmoralisch, unerlaubt ist

Hierher gehört auch der Fall, wenn über den Ausgang eines Glücks

spiels von Dritten oder den Spielenden selbst gewettet wird

Ebenso mnß man 2) eine arglistige Wette für nichtig halten

Hieher gehört namentlich der Fall, wenn einer der Wettenden den

von ihm behaupteten Thatumstand gewiß weiß, ohne dieß dem

andern Theile zu sagen Z) Auch eine scherzhafte odex lächer

liche Wette ist ungültig °). 4) Darf die Wette nicht unmaßig, '

d. h. die Entrichtung des Gewinns dem Verlierenden im Verhält

niß zu seinen Vermögens -Umständen nicht allzu nachtheilig und

beschwerlich seyn. Auch hierüber entscheidet im Zweifel das richter-

Reyschcr Prlv R. II. Bd. , 23

§. 472.

S) W e t t e.

 

Wie nach römischem Recht, so auch nach
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liche Ermessen ; jedoch ist hier die Wette nicht ganzlich ungültig,

sondern, wie nach gemeinem Recht ^), tritt richterliche Ermäßigung

ein").

1) LR. H. 24. „Wenn zween oder mehr mit einander bedächtlich wetten,

mag der Gewinner seinen Gegentheil gleichermaßen mit Recht ersuchen.

Es were dann die Sach des wettens ohnerbar, oder sonst die erstattung

desselben dem verlustigten Theil zuvil nachtheilig vnd bkschmehrlich, Welches

zu erkanntnus des Richters stehen soll."

2) LR. Note I. angcf. Vgl. I^»uterbs«K I. e. §. 27.

Z) Griesinger Comm. Bd. 4. S. i«7«.

4) LO. Tit. 98. h. s. „Gleicher gcstalt wollen Wir die arglistige Ge»

wett hieZnt auch gemeint haben «."

5) rsuterKseK I. «. Griesinger a. a. O. S. 1»68 und die dort

Note r. Citirten.

6) LR. a. a. O. „bedächtlich wetten".

7) LR. Note 1 angef. a. E. Dasselbe schon nach dem 1. u. 2. LR.

Die Hau g'schc Relation sagt darüber : „Weil dieser teit I» srbitrium ju-

Sie!» ö!r!ß!ettt, soll eß billich auch darbey pleiben."

8) Glück Comm. Bd. 11. §. 761.

9) Griesinger a. a. O, S. 1072. Reinhard Comm. I. S. ZSt.

Für nichtig hält die Wette auch in diesem Falle Weishaar §. 1218.

Dritter Abschnitt.

Von den Nebenverträgen.

§. 47Z.

Begrifs und Natur.

Nebenvertrage (accessorische Verträge) sind solche Vertrage,

welche mit Rücksicht auf eine bereits bestehende Hauptverbindlichkeit

eingegangen werden. Nicht blos eine durch Vertrag, auch eine

durch Gesetz oder irgend einen sonstigen Titel begründete Verpflich

tung kann auf jenem Wege erweitert oder gesichert werden. Be

sonders hanfig kommen solche Nebenverpflichtungen vor in Verbindung

mit Verträgen, s. g. Hauptvertragen (S. 421), welchen sie beigefügt

werden (psors sZjects). Nach römischem Recht war eine solche

Nebenabrede nur gültig, wenn das Hauptgeschäft ein bonse iiäei

negotium (§. 412) und die Beifügung vor völligem Abschluß des

selben erfolgt war. Nach unsrem Recht ist dagegen jede Neben-



2. Kap. Von den Vertragen. ' Z49

Verpflichtung gültig unter der Voraussetzung, daß es auch die

Hauptverpflichtung sey. Ist dagegen mit Rücksicht auf eine ver

botene Schuld, z. B. eine Spielschuld, ein Nebenvertrag eingegangen,

so ist dieser ebenso unverbindlich wie jene '). Ebenso ist, wenn

einem dem Reurecht unterworfenen Vertrag, z. B. dem Tausch

(S. 4Z5), ein Nebenvertrag beigefügt worden, dieser nur unter der

Voraussetzung klagbar, daß die Parteien von ihrem Reurecht keinen

Gebrauch machen. Dagegen ist nicht erforderlich, daß der Neben

vertrag vor völligem Abschluß der Hauptverbindlichkeit zu Stande

gekommen; vielmehr kann derselbe zu jeder Zeit beigefügt, z. B.

eine Bürgschaft, ein Pfand für eine Forderung bestellt werden. —

Die Nebenvertrage haben zum Zweck theils die Erweiterung, theils

die Sicherung der Hauptverbindlichkeit. In ersterer Beziehung

kommt hauptsächlich in Betracht der Zinsvertrag, worüber schon

früher (§. 40Z—405) das Nbthige angeführt worden; in lezterer

Beziehung die Bürgschaft, der Pfandvertrag und der Wechselvertrag.

1) Wechsel-Ordnung Kap. 1. §. 8.

g. 474.

I. B ü r g sch a fr. ») Begriff und Eingehung.

Die Uebereinkunft, wodurch ein Dritter für den Schuldner per

sönlich zu haften verspricht, galt nach römischem Recht nur, wen«

sie in eine besondere Wortform (stipulstio) eingekleidet war; nach

deutschem Recht ist jedoch jede Form der Einwilligung genügend:

nur muß die Absicht, sich zu verpflichten, wie bei andern Ver

trägen deutlich erklärt sey« Nach römischem Recht sind ferner

gewisse Personen unfähig, Bürgschaften zu übernehmen, namentlich

Soldaten Bürgschaften im Proceß und bei Pachtungen, Geistliche

bei öffentlichen Schuldsachen Auch diese Beschränkungen finden

bei uns keine Anwendung ^). Die Verbindlichkeit des Bürgen ist

1) persönlich, weil sein Vermögen überhaupt, nicht eine einzelne

bestimmte Sache, dadurch verhaftet wird; dagegen geht dieselbe,

wie in der Regel alle vermögensrechtliche Verpflichtungen, auch

gegen die Erben des Bürgen. Die Verbindlichkeit des Bürgen ist

ferner 2) der Regel nach eine bedingte (subsidiäre), d.h. sie wird

erst wirksam, wenn von dem Hauptschuldner nichts zu erlangen ist.

Der Bürge kann daher fordern, daß der Hauptschuldner zuerst aus-

23 *
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geklagt werde wenn nicht die Zahlungsunfähigkeit desselben ge-

richtskundig oder derselbe abwesend und deßhalb schwer zu belangen

ist °). Anders wenn der Schuldner auf die Einrede der Voraus

klage (Kenöiiclum or6inis s. excus««ni») verzichtet hat. Ein solcher

Verzicht liegt stillschweigend darin, wenn der Bürge sich als Schuldner

und Zähler verpflichtet °), oder nach geschehener Bürgschaft die Zah

lung von Neuem versprochen hat — Die Bürgschaft kann für

jede Verbindlichkeit eingegangen werden, cmch dafür, daß ein Anderer

sich anf Erfordern oder zu bestimmter Zeit vor Gericht stellen werde,

widrigenfalls der Bürge eine bestimmte Strafe bezahlen wolle;

jedoch tritt diese Strafe erst ein nach Verstreichnng des zweiten

Termins, und der Tod des Schuldners wahrend des ersten Termins

befreit den Bürgen von seiner Verbindlichkeit ^. Hat der Bürge

sich für die Schuld eines Andern schlechthin verbürgt, so erstreckt

sich die Bürgschaft anf die ganze Forderung, auch auf die Ncben-

theile derselben (in «mnein csussm), namentlich die Zinsen; nicht

so, wenn er nur für die Hauptschuld (das Kapital) sich verbindlich

gemacht hat: hier haftet er blos für den Grundstock Der Bürge

kann sich auch stärker, d. h. wirksamer verbinden, z. B. nach

Wechselrecht aber nicht zu einem Mehreren oder Anderen als

der Hanptschuldner : diß folgt aus der accessvrischen Natur der

Bürgschaft, und das Landrecht hat es ansdrücklich bestätigt

Hat sich der Bürge für eine andere Leistung verpflichtet, so ist

die Bürgschaft nichtig ; hat er aber eine größere Schnld zu bezahlen

versprochen, so gilt dieselbe nach unserem Recht bis zum Betrage

der wirklichen Schuld Ebenso wird man nun auch, falls der

Bürge sich lästigeren Bedingungen unterworfen, z. B. an einem

andern Orte, zu einer frühern Zeit, oder statt einer bedingten Schuld

eine unbedingte zu zahlelt versprochen hat, zwar dieses Mehr der

Verpflichtung für unstatthaft erkennen, im Uebrigen aber die leztere

aufrecht erhalten müssen Anf Weniger, als der Schuldner,

kann sich der Bürge ohne Anstand verpflichten

i) v. II. 8. §. 1. c. IV. ss. const. Z1. Woraus Manche auf die Un

fähigkeit der Soldaten überhaupt geschlossen haben. Z. B. I^suterbsrl,,

<^«II. II,, 8. §. 1Z. S. jedoch Ll«tt»e1>aIK älseeptstiones koreoses «. 27.

5) Hinsichtlich der Soldaten s. Kap ff Civilrechrsspriiche Bd.l.S.422 f.



2. Kap. Von de» Vertragen. 251

Ger. Ges. IN. S. ZZ4. Note. Hinsichtlich der Geistlichen NYKmer ju,

ecclesisst. ?rot. IiK. Z. t!t. 22. §. 2. Höpfner CoiyM. tz. «Z8.

4) LR. II, 6. §. I. I^SutvrKscl, äe boneüe!« e«uss!oni» ?ub. 16ßZ.

5) LR. a. a. O. §. 2. Daß die Einrede, als eine dilatorische, in der

Regel verloren geht, wenn sie nicht vor der Streitlefestigung eingewendet

wird, folgt aus den Prozeßgesehen (LR. o. a.O),

6) Daselbst.

7) Daselbst.

8) LR. a. a. O. §. s.

!,) v. XI.VI, 1. tr. 68 z, I. kr. S6 §. 2, :. 5

1«) Kap ff a. a. O. S. 422. Von der Wechselbürgschaft später bei dem

Wechselvertrag.

11) LR. a. a. O. §. 3.

12) Griesinger Comm. Bd. I. S. 26t. Anders nach römischem Recht.

Gmelin und El säßer jurist. Beobachtungen Bd. Z. Nr, 6." , ,,

1Z) Anderer Ansicht Weishaar §. 1ZZ8.

14) 1. I«, 21. §, 5.

b) Verhältniß mehrerer Bürgen (Mitbürgen , Ueberbürgen , Rück»

bürgen). ., .

Haben sich Mehrere gemeinschaftlich („vnd sin alle zugegen")

für eine Schuld verbürgt, so haftet jeder nur für den ihn treffen

den Antheil. Wird daher Einer der Bürgen auf das Ganze belangt,

fo kann er von dem Gläubiger fordern, daß er die Klage theile

und jeden auf seinen Antheil belange ') ; ausgenommen wenn Einer

für den Andern sich verpflichtet ?), oder der Einrede der Theilung

entsagt hättet, oder endlich wenn von den Andern nichts zu er

langen ware*). Hat jedoch einer der Bürgen die Schuld vollstan,

dig getilgt, ohne sich von dem Gläubiger die Klagen abtreten zu

lassen, so kann er bei den Mitbürgen sich nicht schadlos haltens,

wohl aber im Falle jener Abtretung: hier kann er die Antheile der

Ander» je einzeln und, wenn Einer derselben anf die Theilung

verzichtet hat, von diesem das Ganze, nach Abzug seines Antheils,

fordern"). Wenn mehrere Bürgen unabhängig von einander sich

verpflichtet haben, so ist es anzusehen, wie wenn jeder für das

Ganze sich verpflichtet hatte: es kann also keiner die Theilung ver

langen. Verschieden von dem Mitbürgen ist der Ue öer bürge
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und der Rückbürge: jener ist ein Bürge, an welchen sich der

Gläubiger erst halten kann, wenn der nächste Bürge vergebens aus

geklagt ist; dieser ein Bürge, welcher dem Bürgen selbst haftet,

wenn dieser aus der Bürgschaft bezahlen mußte, und sich bei dem

Hauptschuldner nicht erholen kann; also ein Bürge des Bürgen.

t) LR. II, s. §. 5.

2) Daselbst §. „auch keiner für den andern sich verschriben".

2) Das. §. 5. „oder da benekelo <Ziu!s!oiiK renuncirt".

4) Das. §. 4. „ Wa aber einer oder mehr der Mitbürgen , sein Antheil

nicht zu bezahlen hette, oder dergestalt abwesend, daß von ihnen kein Be

zahlung zu erlangen, soll solcher außstand, den andern seinen Mitbürgen,

vnnd einem jeden dem Rato nach zuwachsen".

5) Das. §. s. „ Vnd so einer ausser den Bürgen dem Gläubiger volkomene

Bezahlung thut, seyen die andern alle erledigt: vnd mag er seine Mit«

bürgen vmb bezahlung ihrer angebürnus, oder da KvneKcio ä!u!si«ui» re«

nuncirt, vmb die ganize Schuld nicht ansprechen: es Hab jhme dann der

bezahlt gläubiger seine zuuor an den Hauptschuldner, vnd seine Mitbürgen

gehabte Forderung (inmassen er zu thun schuldig ist) cedirt vnd vbergeben".

6) So scheint die Stelle Note 5. in Uebereinstimmung mit der theore«

tisch richtigeren Ansicht erklärt werden zu müssen. Abweichend ist jedoch Grie»

singer Bd. 1. S. 211. Unbestimmt lautet Weishaar §. 1Z44.

§. 476.

o) Dauer der Bürgschaft.

Der Bürge haftet dem Gläubiger in der Regel, bis er bezahlt

ist'). Eine Ausnahme tritt nur ein: 1) wenn eine bestimmte

Zeit für die Bürgschaft, als solche, zum Voraus gesetzt worden.

Hier hort dieselbe mit der Zeit von selbst auf. Bestritten ist ge

meinrechtlich, ob ein Bürge, welcher nur auf bestimmte Zeit sich

verpflichtet hat, nach deren Ablauf nicht mehr zu haften habe, oder

ob er, um von fernerer Verbindlichkeit frei zu seyn, dieß ausdrück

lich erklart haben müsse'). Da jene Zeitbestimmung im Zweifel

die Begrenzung der Bürgschaft zum Zweck hat, so wird ein solcher

ausdrücklicher Beisatz der Regel nach nicht gefordert werden können,

ausgenommen wenn sich der Bürge gerade für die dem Hauptschuld

ner selbst gesetzte Zeit verbindlich gemacht hatte: hier haftet der

Bürge auch nach Ablauf dieser Zeit, so gut wie ein anderer Bürge,
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welcher sich schlechthin für den Schuldner verbürgt 5). Dadurch

nämlich, daß der Schuldner die ihm bestimmte Zahlungsfrist ver

streichen läßt, wird der Bürge nicht frei. Hat jedoch der Gläu

biger dem Schuldner diese Frist ohne Einwilligung des Bürgen

verlängert, so hat dieß nach unserem Landrecht die Wirkung, daß

der Bürge, wenn anders seine Bürgschaft auch auf die Zinsen sich

erstreckte, blos für die Hauptsumme und die bis dahin erwachsenen

Zinse, nicht aber für die weiteren verpflichtet ist*). 2) Wenn der

Schuldner entweder die ihm gesetzte Zeit der Zahlung verstreichen

läßt, oder, wo keine Zeit festgesetzt ist, überhaupt „lange Zeit"

mit Bezahlung der Schuld im Rückstande bleibt, gesetzt auch, daß

er von dem Gläubiger nicht gemahnt worden. Welche Zeit vor

ausgehen muß, darüber hat der Richter im einzelnen Fall nach den

Umständen zu erkennen 5). Z) Wenn der Schuldner „nach gerhaner

Bürgschaft" anfangt, sein Vermögen zu verschwenden, sei es auch,

daß die Zeit der Bürgschaft noch nicht abgelaufen wäre°). In

diesen beiden Fällen (2 und 3.) kann jedoch der Bürge sich nicht

geradezu frei machen, sondern nur von dem Schuldner fordern,

daß er ihn entledige sei es durch Bezahlung der Schuld oder

Leistung einer andern, dem Gläubiger genügenden, Sicherheit. Hier

zu hat der Richter dem Schuldner auf Klage des Bürgen eine

mäßige Frist zu setzen, bei deren Umgehung sofort Erekution zum

Zweck der Bezahlung der Schuld eintritt. 4) Wenn dex Gläubiger

gegen den Schuldner klagen kann und der Bürge befürchten muß,

daß durch die Zögerung des Gläubigers seine Einreden wider die

Bürgschaftsklage (Z. B. der Vorausklage, Theilung) unwirksam

gemacht werden: hier kann der Bürge fordern, daß der Gläubiger

sofort entweder den Schuldner ausklage, oder auf die vorgeschützten

Einreden des Bürgen sich einlasse oder endlich diese Einreden auch

für die Zukunft gelten lasse ^). — Durch Zahlung der Schuld, sei

es durch den Schuldner oder Bürgen, hört natürlich die Bürgschaft

von selbst auf. Iedoch kann der Bürge seinerseits dem Gläubiger

die Zahlung nicht aufdringen; wird er aber von dem Gläubiger in

Anspruch genommen, so kann er von demselben Abtretung der zu

ständigen Rechtsmittelverlangen «). Auch unabhängig von dieser Wohl-

that der Abtretung hat zwar der Bürge das Recht, von dem Schuldner

vollständigen Ersatz der bezahlten Schuld nebst Kosten zu verlangen ;

jedoch insofern die Rechtsmittel des Gläubigers (z. B. die Pfandklage)
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vortheilhafter sind, kann er sich nach Abtretung derselben auch dieser

bedienen.

t) !>. I. o. kr. 58. §. I. Weishaar §. 1Z46.

2) Letzteres behauptet I^suterbseli Loll. I. e. §. 62. Gmelin von

Aufsätzen über Verträge §. 7Z. a. C. Erstens Griesinger Comm. Bd. t.

S. 2gz f. Weishaar §. 1ZZg.

Z) Griesinger I. S. 29«. und Wcishaar a. a. O. meinen zwar,

hier sei dem Gläubiger ein moöicum tempus zu Bclangung des Bür-

gen zu setzen; allein weder aus LR. II, 5. §. 7, noch aus der Natur der

Sache ergiebt sich diese Beschränkung. S. unten Note 7.

«) LR. a. a. O. §. 9. Auch hierdurch ist eine Streitfrage des gemeinen

Rechts entschieden , worüber G r i e s i n g e r <r. a. O. S. Z«t.

5) LR. a. o. O. §.7.

s) Daselbst. , .

7) Daselbst. Griesinger Bd. I. S. 2Zg f. 247 f.

8) Griesinger a. a. O. S. 25Z. Ans der I. 28. »! conteoSst v. XI.I,

I. folgt freilich diefc Provocation nicht; indessen hat den Practikcrn, wie

dieß oft vorkommt, die römische Stelle, wo gar nicht eine Klage, sondern

eine Einrede (»! „an et III! »«Ivenäo slnt) , dem Bürgen gestartet wird,

wohl nur als gesuchter Anhaltspunkt gedient, um der in der Volks -Mei

nung begründeten Vorstellung von einem Aufkündigungsrcchte des Bürgen

nachzugeben.

9) LR. a. a. §. s. a. E.

1«) LR. a. a. O. §, 8. a. E. Nach der LO. Tit. 27. §. 2s. in Wer»

bindung mit §. 25. soll Niemand für einen württembergischen Unterthanen

sich gegen einen Juden bei Strafe verbürgen, wobei noch angefügt ist, daß,

wo Schaden daraus für ihn entstände, er sich dessen bei dem Schuldner nicht

entheben könnte. Weis haar §. tZ47. glaubt, daß dieser Zusatz noch jetzt

gegen ausländische Juden gelte; allein abgesehen davon, daß das Ver

bot selbst nie allgemein zur Anwendung gekommen (Kapffs Rechtssprüche

I. S. 4«6. Ger, Ges. III. S. 5»t. Note), kann davon zum wenigsten jetzt

nicht mehr die Rede seyn, da weder das Judengesetz, noch das Polizeistraf»

gefetz dasselbe erwähnt.

§. 477.

6) Besondere Grundsätze hinsichtlich der Jntercession der Weiber.

«) Früheres Recht.

Hieher gehören überhaupt alle Fälle, wo ein Frauenzimmer für

die Schuld eines Andern (bedingt oder unbedingt) eintritt, sey «s
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in Form einer Bürgschaft oder durch unmittelbare Uebernahme einer

fremden Verbindlichkeit (Expromission), oder endlich durch Verpfan

dung für eine fremde Schuld Insbesondere gehört hieher nach

württembergischem Recht der Fall, wenn eine in Errungenschafts-

gemeinschaft lebende Frau mir ihrem Manne Geld aufnimmt und

für die ganze Schuld sich verbindlich macht ^). Nach römischem

Recht kann die Intercession der Frauenzimmer, welchen darin

wenige Ueberlegung zugetraut wird (lsoilius mulier se obligat,

husm slicui öonst), in der Regel mit einer Einrede (exceptio Se»

»sw8 - Oonsulti Vellejimi) entkräftet werden; nach einer Ver

ordnung Iustinians ist dieselbe sogar unmittelbar (ixsoi'ure) nichtig,

wenn sie nicht in einer öffentlichen und von Z Zengen unterschrie

benen Urkunde übernommen worden, außer die Intercedentin wäre

dafür belohnt oder die Schuld in ihren eigenen Nutzen verwendet

oder die Intercession nach 2 Iahren wiederholt worden ^). Weiter

verordnet eine Novelle Iustinians (^utkentios si qua mulier) : die

Jntercession einer Ehefrau für ihren Ehemann, selbst wenn sie in

einer öffentlichen Urkunde eingegangen worden, solle nichtig seun,

außer wenn das Geld in der Intercedentin Nutzen verwendet wor

den^). Auch das württembergische Landrecht wiederholt diesen

Grundsatz, fügt jedoch zwei weitere Ausnahmen bei; nämlich Ver

wendung zum Besten der Kinder und Eingehung zum Besten des

gemeinen Haushalts In Hinsicht auf die Intercessionen un-

verheiratheter Frauenspersonen oder der verheiratheten zu Gnnsten

dritter Personen enthalt das Landrecht keine besonderen Bestimmun

gen : es scheint also hier der in Verbindung mit Obigem angeführte

allgemeine Grundsatz, daß Coutracte der Weibspersonen, ohne Zu

ziehung des Geschlechtsvormnnds eingegangen, unkräftig seyn sollen,

zureichend gefunden worden zu seyn°). Indessen spätere Gesetze

setzten auch hierin das römische Recht als gültig voraus und

die Praxis wendete sogar auf einen der Fälle, welche im Landrecht

ausgenommen sind, wenn nämlich zum Besten der ehelichen Gesell

schaft die Schuld eingegangen worden, den Vellejanischen Rath

schluß an 6). Dagegen konnten — was nach römischem Recht un-

zuläßig war 2) — die Frauen der Wohlthat aus dem Senstusoon.

sulwm Vellejsnum und der ^utkentics si qua inulier (hierauf, nicht

auf das Laudrecht, ward in den Formularien der Verzicht gerichtet)

vor Gericht nach vorheriger Belehrung und Angelobung an Eides
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statt entsagen; was die Wirkung hatte, daß weder die Nichtigkeit

der Intercession, noch eine Einrede gegen dieselbe stattfand").

1) S. die nachher anzuführenden römischen und württembergischen Ge-

sehesstellen. Pfizer, Rechte und Verbindlichkeiten der Weiber Tb. U.S.2ZZ.

2) LR. U, 19. §. I.

, Z) v. XVI, 1. L. IV, 29.

4) sä <Z. IV, 29. «. 22. Nov. 1Z4. v. 8.

s) Landrecht a. a. O.

5) LR. a. a. O. §. 2. Anderer Ansicht sind freilich die Schriftsteller

bis auf den heutigen Tag, z.B. Weis haar 2. Aufl. §. 144Z f. Z. Aufl.

§. 1ZZ5. Wächter Handbuch I. S. 465. 471.

7) Wechselordnung Kap. II. 5- «.

8) Wächter a. a. O. S. 469-

9) Glück , Paud. Bd. XV. §. 925.

10) Weishaar 2. Ausg. §.s I6.— B0 lley, Lehre von den öffentlichen

Unterpfändern S. 7«. hielt sogar einfachen, nicht eidlichen Verzicht für

genügend, und dafür ist theilweise auch die Wechsel-O. «. a. S.

§. 473.

>) Neueres Recht.

Das Pfandgesctz hob die eidliche Bekräftigung des Verzichts

auf die weiblichen Wohlthaten ^, das Gesetz vom 21. Mai 1823

(Art. 5—1Z) aber das Erforderniß des Verzichts selbst ans. Hier

nach ist eine von einer volljährigen Frauensperson für ihren Ehemann

oder einen Dritten eingegangene Intercession gültig, wenn sie nur

vor einer, mir streitiger oder willkürlicher Gerichtsbarkeit versehenen

Stelle oder vor einer, wenigstens aus Z Mitgliedern eines solchen

Gerichts bestehenden, Deputation übernommen worden^). Besondere

Competenz der Gerichtsstelle wird nicht erfordert, außer bei Inter-

cessionen durch Bestellung eines Unterpfands: hier muß die Inter«

cession entweder von der ordentlichen Orts-, Bezirks« oder Kreisge-

xichtsbehörde, welcher die Frau in erster Instanz unterworfen, oder

vor der zustandigen Unterpfandsbehörde, oder einer Deputation die

ser Stellen geschehen ^). In Theilungssachen kann eine Intercession

vor der Vormund schaftsbehörde oder deren Deputation, namentlich

vor dem Waisengerichte geschehen *). Iede nicht vor einer solchen

gerichtlichen Stelle geschehene weibliche Intercession ist, wenn sie

auch eidlich bestätigt worden, nichtig; nur die Intercessionen der
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Handelsfrauen in Handelsangelegenheiten machen auch jezt noch

eine Ausnahme, da es bei diesen keiner öffentlichen Form bedarf^).

Außer jener öffentlichen Eingehung bedarf es aber auch bei andern

weiblichen Intercessionen keiner Förmlichkeit°). Selbst die Intercession

zu Gunsten des Ehemanns macht hier keine Ausnahme Wenn

jedoch eine Frau mit einem Andern gemeinschaftlich contrahirr, und

namentlich eine in der Errungenschaftsgesellschaft lebende Frau mit

ihrem Ehemanne für eine gesellschaftliche Schuld sich verschreibt,

so bedarf es, um dieselbe für die ganze Schuld, nicht blos die sie

treffende Hälfte, verbindlich zu machen, einer ausdrücklich hierauf

gerichteten Erklärung vor einer der angeführten Gerichtsstellen

Zwar soll das Gericht die intercedirende Frau über die Folgen der

Intercession belehren, sie insbesondere, unter Beachtung der besonderen

Umstände, auf die damit verbundenen Gefahren aufmerksam machen,

auch sie fragen> ob sie die Verbindlichkeit freiwillig übernehme, und,

wenn sich ein gegründeter Verdacht angewandten Zwanges zeigen

sollte, die Verschreibung nicht vor sich gehen lassen; allein diese

amtliche Handlung ist so wenig wesentlich zur Gültigkeit der Inter

cession, als der Eintrag derselben in das Gerichtsprotokoll °°). Auch

eine öffentliche Urkunde, welche das Pfandgesetz bei der weiblichen

Intercession durch Faustpfandbestellung forderte ist nicht mehr

Bedingung der Gültigkeit der Intercession; jedoch ist die Anfertigung

einer Urkunde über den Vorgang von Seite der betreffenden Gerichts-

oder Unterpfandsbehörde für den Gläubiger insofern wichtig, als

damit die Intercession vollständig bewiesen wird "). Schon nach

gemeinem Recht hat eine vor Gericht ausgestellte Urkunde vollkommene

Beweiskraft. Eigenthümlich aber ist die Bestimmung unseres Ge

setzes, daß die Frau, welche eine von dem Gericht oder der Unter-

pfandevebörde ausgestellte Schuld- oder Intercessions-Urkunde selbst

unterzeichnet, gegen den redlichen Besitzer dieser Urkunde in Beziehung

auf gewisse, gegen die Nichtigkeit derselben gerichtete, Einreden nicht

einmal zum Gegenbeweis zugelassen wird, namentlich wenn die Frau

behaupten wollte, daß sie nicht vor dem Gericht die Intercession

eingegangen, daß sie nicht sich solidarisch verbindlich gemacht, daß

sie die Intercession nicht freiwillig übernommen Andere Ein

reden, z. B. die Einrede der getilgten Hauptschuld, der Vorausklage :c.

sind auch jezt nicht abgeschnitten.

I) Pfandgesey Art. 21 f, 217. Ergänzimgsgeseh Art. I.
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») Gesetz vom 21. Mai 18Z8. Art. 5. Satz I.

Z) Das. Satz ?.

4) Ebendaselbst.

5) Art. «.

6) Art. 7.

7) Art. 8. Daß bei Jntercesflon verheiratheter Frauen für einen Dritte»

die Zuwilligunz des Mannes nöthig ist, ergiebt sich aus dessen Verwaltungs»

recht (Gesetz von 1828. Art. 4. Satz 2. Art. 8). In Hinsicht auf Gegen

stände, welche die Ehefrau ihrer Verwaltung vorbehalten hat, kann diese,

«ie eine andere Frauensperson, unabhängig Handel», z. B. sie für eine«

Dritten verpfänden.

«) Art. 9.

S) Art. 1« in Verbindung mit Art. 7. Satz 2.

1») Pfandgesetz Art. 247.

11) Gesetz von 1828. Art. II. Satz 1.

12) Das. Satz 2. Der Entschädigungs- Anspruch gegen die Behörde,

welcher die Unrichtigkeit der Urkunde zur Last fällt, bleibt der Frau natürlich

vorbehalten. Das. a. E.

^ §. 47S.

II. Pfandvertrag (Eigenthums- Vorbehalt).

Ein Pfandvertrag ist nach jezigem württembergischem Recht

(§. 109) derjenige Vertrag, wodurch Iemand die Bestellung eines

Pfandrechts zugesagt wird. Durch den bloßen Vertrag kann näm

lich jezt weder ein Unterpfand noch ein Faustpfand in Württemberg

entstehen, sondern nur ein Titel, ein Rechtsgrund zur Erwerbung

eines solchen dinglichen Rechts. Wie nämlich ein Pfandrecht an

unbeweglichen Sachen (Unterpfand, Hypothek) nach dem Pfand«

gesetz nur entsteht durch Eintrag in das Unterpfandsbuch, so ein

Pfandrecht an beweglichen Sachen (Faustpfand) durch Besitznber-

gabe und Ausstellung einer öffentlichen Urkunde. Die Erfordernisse

des Pfandverrrags sind im Uebrigen dieselben, wie nach gemeinem

Recht (§. Z18). Die Nebenbcstimmung, daß auch im Falle unter

bleibender Zahlung der Pfandgläubiger nicht berechtigt seyn solle,

die Veraußernng des Unterpfands zu bewirken, ist ebenso nichtig

als die Ucbercinkunft, wodurch für jenen Fall das Pfand dem Gläu

biger, ohne Verkauf überlassen wird ^). Auch der Pfandrechts-Vor

behalt bei Veräußerung einer unbeweglichen Sache wirkt nur noch

als Pfandrechtstitel ^); «in solcher Vorbehalt auf der veräußerten



2. Kap. Bon den Vertragen. 5K9

beweglichen Sache ist aber nur möglich, wenn dieselbe in Form einer

Faustpfandbestellung zurückbehalten wird ^). Früher war es bei

Veräußerungen sehr häufig, daß sich der Verkäufer, indem er auf

Borg verkaufte, ein Eigenthumsrecht an der verkauften Sache zur

Sicherheit semer Forderung vorbehielt, was die Wirkung hatte,

daß, weun der Schuldner die Forderung nicht bezahlen konnte, der

Gläubiger sich nicht mit den übrigen Gläubigern des Schuldners

in den Gant einzulassen hatte, sondern verlangen konnte, mittelst

Absonderungsrechts von dem Erlöse der verkauften Sache befriedigt

zu werden Ein solcher Vorbehalt wird nun in dem Pfandge

setze mit dem Pfandrechts -Vorbehalt gleich behandelt, so daß

er bei unbeweglichen Sachen nur durch den Eintrag in das Unter-

pfandsbuch zu einem dinglichen Rechte wird °), bei beweglichen

aber, wenn diese veräußert werden, gar nichts wirkt, da hier

blos ein Faustpfand möglich ist °). — Nicht zu verwechseln mit dem

Eigenthums -Vorbehalt, als Sicherungsmittel, ist der Vorbehalt

eines wahren Eigenthumsrechts, sofern nämlich nach der unzweifel-

haften Absicht beider Theile die Uebertragnng des Eigenthums auf

geschoben werden soll. Ein solcher Vorbehalt ist noch immer wirk

sam

1) Pfandgesetz Art. Sl. Auch nach neuerem römischem Recht ist diese

f. g. I» comini»5«ris verboten. L. VIN. Z5 e«o«t. Z. Vgl. Reichspolizei»

Ordnung v. 1S77. Tit. 2«. j. ö. lieber das xsctum commi»sorium über-

Haupt später bei der Lehn von der Aufhebung der Forderungen.

2) Das. Art. 4Z.

Z) Das. Art. ?Z9. Geseh v. 21. Mai 1828. Art. 16. Satz 2.

4) Bunz Beiträge zu der Lehre v.Concurse der Gläubiger. Ludwigsburg

1807. »r. UI. Volley 55 Aufsähe „r. Z». Sehr ausführlich hierüber ist

auch Weishaar Handbuch 2. Ausg. §. 146« f.

5) Note 2.

6) Note Z.

7) Pfdges. Art. 45. Satz 2. Verh. der Abg. v. 1824. Z. Beil. Heft.

E. 2Z2. Vgl. G«»sl«r im Archiv für «». Praxis Bd. II. S. 291.

§. 480.

M. Wechselvertrag. 1) Begriff. .

Das Wort „Wechsel", abgeleitet von wechseln, d. i. tauschen

(csmbire), bezeichnet ursprünglich einen Umtausch insbesondere von
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Geldsorten. Iezt versteht man unter Wechsel im engern Sinn eine

Urkunde, worin die Verpflichtung zur Bezahlung einer gewissen Summe

nach Wechselrecht ausgesprochen ist. Das Eigenthümliche des

Wechselrechts ist die Haftung nach Wechselrecht, d. h. die Unter

werfung unter ein gewisses schleuniges Verfahren und sofortige

Exekution durch Personal-Arrest bei mangelnder Erfüllung der ein

gegangenen Verbindlichkeit In Württemberg wurde die Wechsel

strenge gesetzlich anerkannt durch die Wechselordnung vom 24. Merz

1759 2), unter Errichtung eines eigenen Wechselgerichts, an dessen

Stelle im Iahr 1806 das Oberjustitz-Collegium zweiten Senats

getreten ist"). Iezt bilden die ordentliche Instanz in Wechselsachen

die Civilsenate der Kreisgerichtshöfe; in klaren Fällen, z.B. wenn

der Wechsel wegen Ungehorsams des Beklagten für anerkannt an

zunehmen ist, oder wenn die gemachten Einwendungen offenbar

unerheblich sind, haben die Oberamtsgerichte diejenige Gerichtsbar

keit, welche nach der Wechselordnung den Oberbeamten delegirr

war

1) S. hierüber WechselOrdn. Kap. 6 u. 7. H u ck, der Grund des Wechsel»

rechts. Tübingen 18Z2. S. Z2 f.

2) S. hierüber oben §. ZS und nunmehr Wächter Handbuch I. S.Sit,

s) W.O. Kap. 5. Jnstr. vom 4. Mai 18«6. §. Z4. /

4) IV. Edjct von 1818. §. 185. Verordn. vom 22. Sept. 1819. §. 27. a. E.

§. 481.

2) Arten des Wechsels und Bedeutung desselben.

Die gewöhnliche Art des Wechsels ist der gezogene (trassirte,

eigentliche, förmliche) Wechsel, worin der Aussteller (Trassant)

einen Dritten (Trassat) anweist, zu einer bestimmten Zeit an den

Präsentanten der Urkunde eine benannte Summe zu bezahlen. Eine

andere, jedoch seltenere, Art bilden die eigenen oder eigen-trassir-

ten (nneigentliche, trockene, unförmliche) Wechsel, in welchen der

Aussteller auf sich selbst eine Zahlung trassirt, d. h. zu einer ge

wissen Zeit die bestimmte Zahlung zu leisten verspricht ^). Bei dem

eigenen Wechsel kommt wesentlich nur in Betracht die Person des

Ausstellers und die des Empfangers; bei dem gezogenen Wechsel

dagegen tritt noch hinzu der Bezogene (Trassat), welcher jedoch erst

verbindlich wird durch die Annahme (Acceptation) des Wechsels.

Nicht wesentlich ist, daß dem trassirten Wechsel eine wirkliche Schuld
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von Seite des Bezogenen (Trassaten) gegen den Ausgeber zu

Grunde liege: derselbe kann auch in blsoc« gezogen und acceptirt

werden, namentlich wenn jener einen s. g. Blanco- Credit ertheilt

hatte. 2) Ebensowenig wird vorausgesezt, daß der Ausgeber schon

zuvor in einem Schuldverhältnisse zu dem Nehmer des Wechsels

sich befunden habe: denn der Wechsel kann auch bezogen werden

gegen baare Bezahlung. Es könnte also scheinen, daß von einem

bloßen Nebenvertrag hier überall nicht die Rede seyn könne. Allein

der bezogene Wechsel ist von dem eigenen Wechsel im Wesentlichen

nur darin verschieden, daß jener ausgestellt wird zahlbar durch

einen Andern, dieser zahlbar durch sich selbst Auch der bezogene

Wechsel enthalt daher ein Schuldbekenntniß von Seite des Aus

gebers für den Fall, daß der Trassat der Anweisung nicht nach

kommen sollte. Ebenso wird der trassirte Wechsel zu einem Schuld

bekenntnisse von Seite des Trassaten durch die Annahme des

Wechsels, womit dieser in die Wechselverbindlichkeit eintritt: der

selbe ist daher von nun an gleich einem eigenen Wechsel. Nicht

minder wird endlich jeder Dritte nach Wechselrecht verhaftet, wel

cher den Wechsel auf Andere übertragt (indossirt), vorausgesetzt, daß

er selbst wechselfahig ist. Hieraus ergibt sich ein Doppeltes : 1) die

Tratte und der eigene Wechsel sind nur verschiedene Formen eines

und desselben Geschäfts, wobei der Unterfertiger sich — hier unbe

dingt, dort bedingt — als Schuldner bekennt. 2) Die Haftung

nach Wechselrecht ist nicht die Haupt-, sondern die Nebenverpflich-

tnng, und es sieht somit nichts im Wege, den darauf gerichteten

Wechselvertrag in die Classe der Nebenvertrage aufzunehmen *);

wobei nur zu berücksichtigen ist, daß die Wechselstrenge nicht un

mittelbar durch den Wechselvertrag erzeugt wird, sondern erst

durch die Ausstellung und Uebergabe des Wechsels, worauf aber

aus ebenjenem Vertrage- geklagt werden kann. — Der Wechsel,

als transportables Document, dient nicht allein den Kaufleuten als

Stellvertreter des Gelds (d. h. als Zahlmittel) zur Erleichterung des

Handelsverkehrs, sondern er ist auch selbst Gegenstand kaufmannischer

Spekulation, sofern er dem Eigenthümer Gelegenheit gibt, aus

der Veränderung des Kurfes Vortheil zu ziehen. Hiermit hängt

zusammen das Discontiren der Wechsel, indem nicht fallige

Wechsel unter Abrechnung der bis zum Verfalltage zu berechnenden

Zwischenzinse zu kaufen und zu verkaufen gesucht werden. Der
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Betrag des Disconto (iaterusurium), welcher dem Kaufer des Wechsels

(Discontant) mit Rücksicht auf die spätere Verfallzeit desselben zu

vergüten ist, richtet sich im Zweifel nach dem gesetzlichen Zinsfuß;

doch pflegt an größeren Plätzen ein laufender Disconto sich festzu

stellen, welcher, je nachdem Geld oder Wechsel am Platze mehr ge

sucht sind, dem Steigen und Fallen unterworfen ist Mit dem

Discontocurs ist nicht zu verwechseln der Wechselcurs, d. h. der Markt

werth der Wechsel, welcher im Zweifel dem Kaufe derselben zu

Grunde liegt, und bestimmt wird durch die größere oder geringere

Lebhaftigkeit des Verkehrs und die Umsctzbarkeit der Papiere zwischen

den verschiedenen Plätzen.

1) Wechselordnung Kap. t. §. Z. Nach frünMschcm Recht gilt diß nicht, son

dern es ist nothwendig ckstsntis loci. Diß scheint deu Verfasser des württemb.Ent

wurfs eines Handelsgesetzbuchs bestimmt zu haben, de» Begriff des Wechselver

trag« zu beschränken auf die Form des trasstrten Wechsels. Entwurf eines H.G.

B. Art. 54«. S. jedoch Art. 744, wo auch der eigene Wechsel zugegeben wird.

2) PSHls, das Handelsrecht Bd. 2. S. s.

Z) WO. a. a. O.

4) Als Nebenvertrag wird der Wechselvertrag auch aufgefaßt von Weis -

haar §. 1221. Andere Ansichten s. bei Mitter mai er §. Z25.

5) And. Ansicht Pöhls a. a. O. S. 7««.

§. 432.

S) Wechsclfähigkeit. s) Personen, welchen sie zukommt.

Die rechtliche Möglichkeit, einen Wechsel zu beziehen, wie über

haupt Rechte aus einem Wechsel zu erwerben (active Wechselfähig-

keit), kommt im Allgemeinen jedem, selbst dem Minderjährigen, zu.

Der Wechsel ist daher giltig, wenn auch der Gläubiger (Remittent

oder Indossat) nicht fähig wäre, selbst einen Wechsel auszustellen

oder auf sich trassiren zu lassen; nur kann die Wcchselstrenge gegen

einen Wcchselunfahigen nicht zur Anwendung kommen. Die ei

gentliche Wechselfähigkeit dagegen (passive Wechselfähigkeit), d. h.

die Befugniß zur Uebcrnahme von Wechselverbindlichkeiten, ist zwar

nicht an ein bestimmtes kaufmännisches Gewerbe (den Geld- oder

Wechselhandel), wohl aber an eine gewisse gesellschaftliche Stellung

geknüpft, welche den hinreichenden Grad von Bildung und Ueber-

legung erwarten läßt, um die Folgen des Schritts zu übersehen.

Doch sind auch andere Personen nicht ganz von der Wechselfähig

keit ausgeschlossen, sondern nur beschränkt durch Auferlegung be
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sonderer Bedingungen und Formen. Auch die württembergische

Wechselordnung ertheilt die Fähigkeit, sich wechselrechtlich verbindlich

zu machen, nur bestimmten Classen von Personen, namentlich 1) den

Banquieurs, Kaufleuten, Kramern, ohne Rücksicht ob sie dem In-

oder Auslande angehören Diesen sind nach einer authentischen

Erklärung gleichzustellen andere Leute, „die an sich zwar zur Bürger-

schaft gehören, in Ansehung ihrer Entreprisen aber den vornehmsten ^

Negotianten gleichkommen"^); also Personen, welche, ohne die Kauf

mannschaft im Großen oder Kleinen zu betreiben, mit ausgedehn

teren Handels - oder Fabrikgeschäften sich abgeben 2) Andere

angesehene Personen, welche zu den sogenannten Honoratioren ge

rechnet werden. Die Wechselordnung Ksp. II, g. 2 nennt s) adeliche

und noch höhere Standespersonen. Der Besitz des hohen oder «le

dern Adels gewährt also Wechselfähigkeit, wofern nicht ein nach-

benanntes Dienstverhältniß oder ein allgemeiner Unfähigkeitsgrund

(Minderjährigkeit, weibliches Geschlecht) im Wege steht, b) Die

Oberoffiziere. Die Niedern Offiziere, bis auf den Hauptmann

oder Rittmeister ausschließlich, können, wofern sie in württem-

bergischen activen Militärdiensten stehen, auf gültige Weise einen

Wechsel nur ausstellen, wenn der Regiments- oder Bataillons,

Commandant denselben unterschriftlich bestätigt. Diese Beschränkung

bezieht sich jedoch nicht auf ausländische, noch auf pensionirte

Offiziere, noch endlich auf die s. g. Noncombattants (die Auditoren,

Regiments -Aerzte und Reg. -Quartiermeister), welche sämmtlich

für wechselfähig erklärt sind v) Die Hofbedienten (§. 211),

mit Ausnahme der geringeren Livree -Bedienten, ä) Die herzoglichen

Civil-, Cameral- und Forstbedienten bei der Kanzlei und auf dem

Lande, welche Gelehrte -oder von der Feder sind. Diese Bezeichnung,

auf die heutigen Verhältnisse übertragen, umfaßt sämmtliche Staats«

diener im engern Sinn (g. 210) ; die Staatsdiener im weitern Sinn

nur, sofern ihr Dienst eine gelehrte oder sonstige höhere Bildung

voraussezt. e) Die Commun- Vorsteher und Commun- Bediente

in den Städten. Zu den leztern zählt die Wechselordnung die Bür

germeister (jezt Stadtpfleger), Stadt- und Amtsschreiber (jezt Ge-

richts- und Amtsnotare), Amtspfleger. Die Stadträrhe und die

Schultheißen in den Dörfern sind dagegen nur fähig, wenn sie zu

einer der andern befähigten Kategorien gehören ^). j) Alle voll

jährige Gelehrte und Schreibereiverwandte, weß Standes, Würde

Roscher P,,».R. II. Bd. 24
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oder Bedienung sie sind, d. h. ohne Rücksicht, ob sie zum Adel oder

Bürgerst«»!) gehören, ein Amt haben oder nicht. Unter den Ge

lehrten sind zu verstehen nicht blos diejenigen, welche einen akade

mischen Grad erlangt, sondern auch Andere, welche eine der höheren

Staatsdienstprüfungen mit Erfolg erstanden haben; unter Schrei-

berei- Verwandten nach der heutigen Einrichtung diejenigen, welche

nach bestandener niederer Dienstprüfung zur Bekleidung eines No

tar!"« oder Verwaltungs - Actuariats fähig erklärt sind.

«) Wechsel»Ordnung Csp. II. z. 1.

2) Herzogliches Decret vom 19. Mai 176« (Ger. Ges. III. S.SZ6.)

Z) Wie z. B. die Weinhändler; — nach Kapffs Rechtfällen I. S. 5«9.

nur, wen» sie ihr Geschäft auf kaufmännische Art und nicht nebenher, et»

wa als Gastgeber, betreiben. S. jedoch §. 48Z. Nr. Z.

4) Gen. Rescr. vom 28. März t7«l (Ger. Ges. IN. S. 577.)

5) Abweichend ist in Hinsicht auf die Sradträthe Weishaar §. 1Z4Z.

§. 48Z.

b) Personen, welche ausgeschlossen sind.

Ausgeschlossen von der Wechselfähigkeit sind: t) vor Allem

Minderjährige. Diese können sich, auch vorausgesetzt, daß sie

ihrem Stande nach wechselfähig sind, ohne Einwilligung ihres Va

ters oder Pflegers nicht verbinden, also auch nicht nach Wechsel-

recht Geben diese ihre Einwilligung, so haben sie dieß durch

ihre Unterschrift auf dem Wechsel anzuerkennen 2). Eine persönliche

Verpflichtung des Vaters oder Vormunds nach Wechselrecht tritt

nur ein, wenn sie sich in eigener Person verbindlich gemacht, d. h.

den Wechsel allein oder als Mitaussteller unterfertigt^), nicht aber,

wenn sie in der Eigenschaft als Vater oder Vormund vorschrift

mäßig unterzeichnet haben. 2) Weiber; ausgenommen, wenn sie

entweder allein oder mit Andern öffentlich eine Handlung treiben

(Handelsfrauen). Auch eine Wittwe, welche ein von dem verstor

benen Manne angefangenes Geschäft auf den Namen ihrer Kinder

oder anderer Erben fortsetzt, kann nach der Wechselordnung einen

Wechsel ausstellen, nicht aber eine Ehefrau, welche ihrem Manne

blos Hülfe bei seinem Geschäfte leistet, ohne in eine förmliche Hand

lungsgesellschaft öffentlich mit ihm getreten zu seyn *), noch auch

eine Wittwe, welche nicht selbst dem Geschäft vorsteht, sonder»
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solches durch einen Handlungevorsteher versehen läßr°). Solche

und andere weibliche Personen können einen Wechsel für sich oder

Andere nur ausstellen, nachdem ihnen die Wechsclstrenge von dem

Oberamtsrichter (früher Stabsbeamten) erklart worden ist. Daß

dieses geschehen, ist auf dem Wechsel von dem Oberamrsrichter zn

beurkunden°). Eines Geschlechtsbeistandes, dessen Beiziehung'die

Wechselordnung vorschreibt, bedarf es seit dem Gesetze vom 21. Mai

1828 (§. 167) nicht mehr; wohl aber ist die Verbindlichkeit, falls

sie auf einer Intercession beruht, vor einer mit streitiger oder will

kürlicher Gerichtsbarkeit versehenen Behörde einzugehen'), „nd auch,

daß diese Förmlichkeit Statt gefunden, auf dem Wechselbriefe sclkst

zu beurkunden 6); Z) vermöge ihres Standes die Handwerksleute,

Bürger und Bauern. Auch diese sind ordentlicher Weise nicht be

fugt, Wechselbriefe oder wechselmäßige Verschreibungen auszustellen;

ausgenommen, wenn sie mit rohen oder verarbeiteten Landeserzeug-

nissen eiuen „merklichen" Handel treiben, oder zu ihrem Hand

werk, zum Ankanf von Gütern, oder aus einer andern erheblichen

Ursache Geldes bedürfen. In diesem Falle aber ist zur Gültigkeit

der Verschreibung erforderlich, daß der Oberamtsrichter dem Schuld

ner die Folgen der Wechselstrenge erklart und dieß auf dem Wechsel

selbst beurkundet °). 4) Vermöge ihres besondern Berufs die

Kirchen- und Schnldiener, so wie die Kirchendienstcandidaten und

die Studirenden der Theologie — Noch entsteht die Frage:

wie verhält es sich, wenn Iemand falschlich sich für wechselfähig

ausgegeben hat, ist er nunmehr der Wechselstrenge unterworfen? —

Hinsichtlich des Minderjährigen, der boshafterweise sein wahres

Alter verschwiegen oder verläugnet hat, nimmt die württembergische

Wechselordnung") zu seinem Nachtheil die Wechfelfähigkeit an;

und dafür ist auch die Analogie des römischen Rechts hinsichtlich

des Haussohns, der sich für selbstständig ausgibt. Wenn nun das

Gesetz den Minderjährigen, welcher in der Regel ohne Vormund

sich gar nicht verpflichten kann, in jenem Falle der Wechselstrenge

unterwirft, so muß noch mehr gegen einen Volljährigen, der sich

eine falsche Eigenschaft beigelegt hat, zur Strafe der Wechselproceß

erkannt werden "). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz tritt nur

ein bei deujenigen Personen, welche vermöge ihres Berufs von der

Wechselfähigkeit ausgeschlossen oder darin beschränkt sind, nament

lich bei den Geistlichen und Subalternofsizieren.

24'
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1) Wechsel-Ordnung c»i>. II. §. 9. Satz 1 und 5. Nur wenn der Minder-

jährige 2« Jahre zurückgelegt, und eine eigene öffentliche Handlung oder

Haushaltung angefangen, soll des Vaters oder Pflegers Einwilttgung nicht

von Nöthen seyn. Allein auch hier wird die Alters -Dispensation voraus»

gesetzt werden müssen, welche aber jetzt, schon wegen der Recrutirungsver»

höltnisse, in so frühem Alter nicht mehr vorkommt.

2) Wechsel -Ordg. Cap. II. 5. 9. Satz. 2.

Z) Hierauf bezieht sich WO. Cap. II. §. 8.

4) WO. Cap. ll. 5. 6.

5) Martens Handelsrecht §. 12.

. 6) Anal, der Note 2 angef. Stelle.

,) Siehe Lehre von der Bürgschaft oben h. 474.

8) Weishaar §. 1247.

9) Wechsel -Ordg. Cap. il. §. 5. Rescript der Oberlandesregiernng vom

Z«. März 1L0S (Ger. Ges. III. S. SZS. Note). Auch Bauern sind nicht

ausgeschlossen, wenn sie bedeutenden Handel, z. B. mit Früchten, treiben,

s. Entscheidung des Obertribunals bei Sarwey Monatschrift Bd. I. S. Z0«.

t«) W. O. Cap. II. §.4.

II) WO. Cap. II. §. 1«.

t2) Kapffs Rechtssprüche Thl. I. S. S09 — II.

g. 484.

4) Bestandtheile des Wechselvertrags.

Unter dem Wechselvertrag versteht man die Verabredung über

die Bedingungen, unter welchen der Wechsel ausgestellt werden soll,

namentlich über die Zeit, die Summe und den Ort der Zahlung

des Wechsels, den Werth (vsluw) des Wechsels, die Zeit und de»

Ort der Zahlung dieses Werths '). Die Summe, welche im Wechsel

briefe als Forderung angezeigt und dem Inhaber des Briefs seiner

Zeit zu bezahlen ist, pflegt bei kaufmannischen Wechseln von dem

Werths des gezogenen Wechsels verschieden zu seyn. Dieser Werth,

welchen der Aussteller erhält, richtet sich nach der getroffenen Ueber-

einkunftz im Zweifel ist jedoch der laufende Preis (der Wechsel

kurs) als Werth anzusehen '), wonebst bei Wechseln, die von Geld-

handlern angeschafft werden, die Provision als stillschweigend ver

abredet anzusehen ist ^). Ebenso muß, wenn nichts Anderes bestimmt

ist, als stillschweigende Bedingung angenommen werden, daß die

Zahlung des Werths an dem Orte, wo der Wechsel ausgestellt

wird, und zwar sogleich baar bei Uebergabe desselben, zu berich«
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tigen ist*). Die Wechselsumme kann bei einem trasfirten Wechsel

auch an einem andern Orte, als an dem Geschäftsorte des Tras

saten, angewiesen werden, indem der Trassat beauftragt wird, die

selbe an einem bestimmten dritten Orte dem Remittenten zu ver

schaffen. Ein solcher Wechsel heißt domicilirter Wechsel, in«

dem nämlich demselben gleichsam ein selbstständiger Ort (zur Zahlung)

angewiesen ist 5). Ebenso kann endlich der Wechsel auf Rechnung

eines Dritte« trassirt werden, von welchem der Trassat seine

Deckung zu erwarten hat^). — Die Verabredung, den Wechsel zu

liefern, findet entweder zwischen beiden Theilen unmittelbar statt

oder durch Vermittlung eines Mäklers^). Wird ein obrigkeitlich

bestellter Mäkler beigezogen, so hat dieser die Bedingungen des

Wechselvertrags zu Papier zu bringen, beiden Theilen eine Urkunde

darüber einzuhändigen, für sich selbst aber das Concept oder eine

Abschrift zu behalten ^). Der Wechselvertrag ist übrigens ohne alle

Form gültig und die Beiziehnng eines beeidigten Sensals nur räth-

lich aus dem Grunde, weil durch das Zeugniß desselben der Inhalt

des Vertrags vollständig bewiesen wird^. Der Wechselvertrag

kann auch durch gewöhnliche Bevollmächtigte abgeschlossen werden,

ohne daß es der Wechselfähigkeit des Bevollmächtigten bedarf '°).

Schon die allgemeine Vollmacht des Factors (Procura) genügt").

Oeffentliche Kassenbeamte können von Amtswegen keinen Wechselvertrag

eingehen, ausgenommen die königlichen Haupt- Cassiere, falls solche

durch ein königliches Decret ausdrücklich ermächtigt werden ").

Damit übrigens der Vollmachtgeber durch die Handlung des Be

vollmächtigten verbunden werde, ist die Urkunde auf die Person

oder Firma des erstem auszustellen"). Zum Beweis der Klage

gegen den Vollmachtgeber bedarf es der Vorlegung der Vollmacht,

und zwar in Abschrift, wenn sie eine General-Vollmacht, — des

Originals, wenn der Bevollmächtigte kraft einer besondern Voll

macht gehandelt hat^.

1) Manche sehen hierin nur ein vorläufiges pscwm 6e csmbisiuZo, wel»

chem der eigentliche, in der Uberlieferung des Wechsels bestehende, Wechsel»

Contract erst folgen soll. v. Martens Handelsrecht §. 75. Eichhorn,

deutsches Privatrecht §. 229. Mittermaie r, deutsches Privatrecht Z. Z26.

2) Pöhls Handelsrecht Bd. 2. §. 247.

5) Scherer Wechselrecht Thl. 2. S. 55t.

4) Pöhls a. a. O, 5. 25Z.
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5) Heise und Cr opp, juris!. Abhandlungen Bd. 1. Nr 27.

6) Mittermaier, Grundsätze des deutschen Privatrechts §. S28.

7) W. O. Cap. Z. §. 1.

8) W. O. Cap. Z. §. 2. Anderwärts ist der Vertrag in das Mäklerbuch

einzutragen, woraus sofort den Vertragenden ein Auszug (Schlußzettel)

zugestellt wird.

S) Das. §. 1. Z. Ueber den Beweis durch den Sensal und den Mäkler-

lohn s. oben §. 465. Note 4.

1«) Das. Cap. III. §. 1. Weishaar, §. 12S2.

11) Wechsel -Ordg. Cap. lV. §. 18. Satz 2.

12) Das. Cap. II. §. Z.

1Z) Das. Cap. II. §. 7.

14) W. O. Cap.lV. §. 18. SakZ. Cap. II. §. Z. Weishaar, §. 12SS.

§. 4S5.

s) Von der Wirkung des Wechselvertrags, insbesondere der Wechsel«

klage.

Die Wechselstrenge wird zwar durch den Wechselverttag un-

mittelbar nicht erzeugt, da das schleunige Verfahren, welches die

selbe mit sich führt, Bescheinigung des Anspruchs mittelst Vor

zeigung des Wechselbnefs voraussetzt. Es kann daher die Wechsel

klage nach allgemeinen Grundsätzen nur angestellt werden, nachdem

der Wechselbrief ausgestellt und dem Kläger übergeben ist, und

zwar auf den Grund der in demselben beurkundeten Wechselschuld.

Gleichwohl hat schon der Wechselvertrag, wie er oben aufgefaßt

ist, seine bestimmten Wirkungen. Es kann nämlich daraus zunächst

geklagt werden auf Lieferung des Wechsels in der verabredeten

Weise. Diese Klage richtet sich nach den Regeln des gemeinen

Processes; zum Beweise der Klage kann jedoch die eidliche Aussage

des Sensals, falls solcher zugezogen worden, benützt werden').

Um aber dieselbe mit Erfolg anstellen zu können, muß der Wechsel

nehmer feiner Seits erst den Werth des Wechsels nebst Provision

entrichtet haben, weil ihm sonst die Einrede des nicht erfüllten

Vertrags entgegenstünde Andererseits kann der Ausgeber des

Wechsels gegen den Aufnehmer desselben, falls er die Annahme

des Wechsels verweigert, auf diese Annahme und Bezahlung des

Werths, zwar wieder nicht nach Wechselrecht, wohl aber in den

Formen des ordentlichen Processes klagen. Ebenfalls hat er bis

zur Bezahlung ein Retentionsrecht am Wechsel. — Bestritten ist,
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ob dem Trassanten nach Abgabe des Wechsels eine Wechselklage

oder nur eine gemeine Schuldklage auf Bezahlung des Werths zn-

stehe? Sofern die Vorzeigung des Wechsels zur Bescheinigung des

Anspruchs nach Wechselrecht nothwendig ist, in dem vorliegenden

Falle aber derselbe weder in den Händen des Klägers sich befindet,

noch überhaupt zum Beweise der nicht erfolgten Deckung dienen

kann, muß man nach allgemeinen Grundsätzen das Letztere anneh

men^). Allein die Leipziger Wechselordnung, welche hier als Hülfs-

recht in Betracht kommt, gestattet auch dem Ausgeber des Wechsels

die Wechselklage, falls der Aufnehmer (Remittent) nach Empfang

des Wechsels nicht prompte Satisfaction leisten sollte, ohne daß

sich dieser mit der Einrede der Zahlung oder Compensatio» schützen

könnte Die eigenthümliche Wirkung der Wechselklage besteht

nicht blos 1) in dem, als Folge derselben eintretenden, besonderen

Erekutionsmittel, dem Wechselarrest °), sondern auch 2) in dem ab

gekürzten wechselrechtlichen Verfahren, wobei alle Einreden, welche

nicht aus der mangelnden Legitimation des Klägers oder der Be

schaffenheit des klägerischen Beweises, insbesondere dem vorgelegten

Wechsel selbst hergenommen sind, wenn sie nicht sogleich erwiesen

werden können, ausgeschlossen smd°). Hierzu kommt 3) daß bei

den von mehreren Personen ausgestellten Wechseln, wenn schon die

Verpflichtung auf das Ganze nicht darin ausgedrückt ist, gleich

wohl eine solidarische Verbindlichkeit angenommen wird, so daß

nach Gutfinden des Klägers einer allein oder alle zumal belangt

werden können, ohne der Einrede der Theilung sich bediene» zu dürfen').

Dieser Grundsatz findet auch auf die unter der Firma emer Hand

lung, nicht blos unter dem Namen der einzelnen Theilhaber, aus

gestellten Wechsel Anwendung; und jene collective Bezeichnung hat

daher die solidarische Haft eines jeden einzelnen Gesellschafters

zur Folge °).

t) S. §. 48«. Note 9.

2) Vgl. Leipziger Wechsel «O. §. t5.

Z) And. Ansicht Bender, Wechselrecht §. Z2«. Eichhorn, Privatrecht

§, IZ2. a. E.

4) Leipz. W.O. §. 2Z. — Sigel, corpus jur!« esmbisll» Thl. 4. S.44.

setzt voraus , daß auf den Grund der vom Mäkler behändigten schriftlichen

Notiz geklagt werde; allein auch eine andere Bescheinigung wird für g<-

niigend gehalten werden müssen. Vgl. Pöhls a. a. O. S. t69.
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s) W. O. Cap. 7. §. t f.

s) Das. Cap. 6. .§. i f.

7) Aas. §. t7.

8) Gemeinbescheid des Wechselgerichts v. 26. Oct. t8t? (Ger. Ges. IV.

S. Z7Z). Vgl. Kapffs Rechtssprüche Th. 1. S. 435.

S) Form des Wechsels. ») Trassirter Wechsel.

Hinsichtlich der Form des Wechsels ist zu unterscheiden der

trassirte und der eigene Wechsel. Wesentliche Bestandtheile des

erstem sind nach der Natur der Sache und nach den meisten Gesetzen

folgende: 1) Bezeichnung der Urkunde als Wechsel'); 2) Name

(oder Firma) dessen, der den Wechselbrief bezahlen soll (des Tras

saten, Bezogenen). Nach der württembergischen Wechselordnung

wird der völlige Name, also auch der Vorname, gefordert, es wäre

denn, daß das bezogene Handlungshaus die Gewohnheit hatte, blos

den Zunamen oder einen derselben in die Firma zu setzen Eben«

so wird gefordert Angabe des Wohnorts des Trassaten °). 3) Name

(oder Firma) dessen, an welchen oder auf dessen Auftrag (Ordre)

die Zahlung geschehen soll (des Remittenten, Aufnehmers)*).

4) Bestimmte Angabe der zu zahlenden Summe. Nach der Wech-

selorduung genügt es nicht, daß sie mit Ziffern bezeichnet sei, son

dern sie muß, und zwar im Briefe selbst, mit Buchstaben ausge

schrieben «erdenk; auch ist die Geldsorte, worin die Schuld zu

bezahlen, anzugeben"); der Wechsel ist daher nichtig, wenn darin

nicht wenigstens im Allgemeinen der Münzfuß oder die Art des

Gelds, ob Currentgeld oder eine bestimmte Sorte (z. B. preußische

Thaler, holländische Dukaten), angegeben worden, ö) Die Zeit der

Zahlung ?). Diese kann entweder bestimmt werden mit Rücksicht

auf die Zeit der Ausstellung des Wechsels oder im Verhältniß zur

Vorzeigung desselben bei dem Bezogenen, oder es ist die Zahlung

ausgesetzt auf die Gewohnheit des Orts, wo die Zahlung geschehen

soll. Hierauf beruht der Unterschied zwischen Dato-, Sicht- und

Uso- Briefen»). 6) Angabe des Orts und der Zeit (Iahrs und

Tags) der Ausstellung des Wechsels. Nach gemeinem Recht be

streiten Mauche die Nothwendigkeit des Datums; nach unsrem

Recht leidet dieses Erforderniß keinen Zweifel y. 7) Unterzeichnung

des Ausstellers oder seiner .Firma. Nach württembergischem Recht
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ist nvthwendig völlige Unterschrift, des Vor- und Geschlechtsnamens;

doch genügt es hinsichtlich des Vornamens an dem ersten Buch

staben, wenn der Aussteller sich gewöhnlich damit begnügt; auch

fallen bei einer Firma die Vornamen5weg, wenn sie nicht zu ge

nauer Bezeichnung nvthwendig nnd deshalb in die Firma selbst

aufgenommen sind Ebenfalls ist nvthwendig nach Würnern«

bergischem Recht 8) das Bekenntniß des Ausstellers in der Urkunde

über den Empfang des Werths Ihm gleich kommt das Be

kenntniß, den Werth in Rechnung gestellt zu haben, z. B. durch

die Fvl-mel: „Werth verstanden", „Werth vergnügt", „Werth in

Waaren" — Findet ein Mangel an diesen Erfordernissen statt,

so gilt die Schuld nicht als Wechselschuld Unwesentlich, jedoch

nützlich und theilweise auch nach auswärtigen Rechten vorgeschrie

ben, ist: 1) die Bezeichnung des Wechsel- Exemplars, als eines

Sola-, Prima- oder Secunda - Wechsels. Diese Bezeichnung be

ruht darauf, je nachdem ein Wechselbrief nur einfach oder mehr

fach ausgefertigt und, im letzteren Fall, die eine oder andere Ur

kunde in Lauf gefetzt ist. Diese mehrfache Ausfertigung hat haupt

sächlich Werth für den Fall, daß eines der Exemplare verloren

gehen sollte: dagegen haben sie alle Wechselrecht; sobald aber eines

derselben bezahlt worden, sind die übrigen zugleich als erloschen zu

betrachten 2) Die Beziehung auf einen Bericht (Ävifobrief), wo

durch der Trassat von der Ziehung des Wechsels in Kenntniß gesetzt

worden. Zu diesem Bericht ist der Trassant von selbst, auch ohne

besondere Clauscl, verbunden (§. 488.), und nur sofern der Beisatz

„laut Bericht" eine Hiuweisung enthält, daß der Bericht wirklich

erfolgt ist, erscheint derselbe nützlich Wen» wegen des kleinen

Betrags der Tratte oder aus einem andern Grunde der Bericht

unterlassen wird, so pflegt dieß im Wechsel angedeutet zu werden

durch die Bemerkung : „ohne weiteres Aviso"; doch ist auch diese

für die Gültigkeit des Wechsels nicht weseutlich. 5) Der Beisatz:

„an Ordre", um dadurch die Uebertragbarkeit des Wechsels aus

zudrücken. Auch diese Uebertragbarkeit versteht sich zwar nach dem

Zweck des Wechselinstituts von selbst; allein in der württembergi

schen Wechselordnung ist dieselbe von jenem Beisatze ausdrücklich

abhängig gemacht ^°). -

1) W. O. Cap. 1. §. 1. Nr. 7.

Z) Das. Nr. 9. Vgl. Nr. 8.
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S) Das. Nr. tg. Die Zonstante Praxis, worauf flch in Kap ff «Rechts,

spruchen I. Nr. 8». bezogen wird, kann nach unserem Recht nicht gegen

das ausdrückliche Gesetz aufkommen. Vgl. Weishaar §. 4261. Die Clau»

sel: „wo ich anzutreffen bin" in der W. O. a. a. O. geht blos auf ei»

gene Wechsel, nicht auf trasstrte, wie Weishaar Z. 12Sl. Nr. 1«. an,

nimmt.

4) Das. Nr. Z.

5) Das. Nr. s. Ist sie zugleich in Ziffern beigeschrieben , s» geht die

in Worten bezeichnete vor. Scherer Handbuch NI.S.276. And. Ansicht

Pöhls Handelsrecht II. S. «09.

«) Das. Nr. s. Weis haar §. !2öo. Nr. 6.

7) Das. Nr. 2.

8) W. O. Cap. lV.§. s. „Ein vst«. Brief das ist, ein Wechselbrief,

darinnen es heißt: ^ 6sto innerhalb so oder so viel Zeit solle die Zahlung

geschehen". §. ». „ein Sichts-Brief, oder sonsten genannter ^v»t»-

Brief — das ist ei» Wechselbrief, darinn es heißt, die Zahlung solle in so

oder so viel Zeit nach Sicht , oder nach beschehener ?rsesentst!«ii geschehen".

Bei dem Uso -Brief ist die Formel: ,v,o (oder nach vs«) zahlen Sie"

u. s. w.

9) Das. Cap. 1. §. 1. Nr. 1.

t«) Das. Nr. 8.

t!) Das. Nr. 4.

42) Scherer, Rechtsfälle in Wechselsachen Nr. 14.

1Z) W. O. Cap. 1. §.2.

14) Das. §. 4. u. s. Wechselcopien sind mit Wechselduplicaten nicht zu

verwechseln ; jene sind nicht zum Verkehre geeignet. W. O. Cap. IV. h. Z.

ts> W. O. Cap. IV. §. 1.

«S) Das. §. 2.

§. 487.

K) Eigener Wechsel und unförmlicher Wechsel.

Die Wechselordnung setzt die Formen des eigenen Wechsels nicht

besonders fest. Indessen unterscheidet sich der eigene Wechsel von

dem trassirten dadurch, daß in ihm der Aussteller sich selbst zur

Zahlung verpflichtet, also der Auftrag zur Zahlung fehlt. Dieje«

»igen Formen fallen daher nothwendig weg, welche auf die Anw«-

sung an einen Dritten sich beziehen (§. 486. Nr. 2). Dagegen kommen

alle übrigen, oben angegebenen, Erfordernisse (Nr. 1.3 — 7) auch

hier zur Anwendung, mit der einzigen Beschränkung, daß statt des

Orts, wo der Aussteller wohnt, auch die Clause! genügt: „wo ich
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anzutreffen bin"'). Hierdurch untnwirft sich der Schuldner -der

Gerichtsbarkeit eines jeden Wechselgerichts, in dessen Bezirk er zur

Verfallzeit, wenn auch nur zufallig, sich befindet. Auch die neue

ren Gerichtsverträge mit den Nachbar-Staaten haben diese Clause!

für wirksam erkannt?). Dagegen ist auch in eigenen Wechseln die

Zeit der Zahlung unmittelbar und nicht blos mittelbar dadurch zu

bestimmen , daß die Zahlung von einer gewissen Begebenheit, z. B.

der Aufkündigung durch den Wechselgläubiger, abhängig gemacht

wird 2). — Die Kraft eines förmlichen Wechsels erlangt auch nach

württembergischem Recht eine wechselmäßige Verschreibung in Form

eines gewöhnlichen Schuldscheins, wofern nur der Schuldner wechsel

fähig und die Wechselklausel in der Urkunde enthalten ist «). Gleich

gültig ist, ob die Wechselklausel der Urkunde angehängt oder in den

Text derselben aufgenommen ist, ferner ob die Schuldurkunde ein

Darlehen oder eine sonstige Schuld, z. B. einen Waarenconto, aus

drückt. Dagegen wird man für wesentlich halten müssen: 1) Unter

schrift des Schuldners; 2) Bestimmung der Zahlungszeit; 8) die

Wechselklausel, d. h. die Verpflichtung, nach Wechselrecht zahlen

zu wollen, welche aber schon geschlossen wird aus der gebrauchten

Formel: „nach Wechselrecht"; 4) Bemerkung von Zeit und Ort

der Ausstellung/). Noch bestimmt die Wechselordnung, daß nur

diejenigen Gläubiger das Privilegium des Wechselrechts durch eine

solche Verschreibung erhalten sollen, welche württembergische Unter-

thanen sind, nicht auch Fremde, selbst wenn ihnen der Handel im

Lande gestattet wäre; daher verliert eine solche Verschreibung ihre

Wechselkraft, wenn sie an einen Fremden abgetreten wird°). Handels-

billets, d. h. Scheine von einem Kaufmann für eine Waare oder

eine andere kaufmännische Schuld ausgestellt, wenn sie nicht die

Wechselklausel enthalten, genießen kein Wechselrecht ^).

1) W. O. Ca». I. §. 1. Nr. 1«.

2) Mit Baiern 1821. §. 18. (Ger. Ges. IV. S. 102«.) Baden 1826.

Art. 16. (das. S. 161«). Sigmaringen und Hechingen 1827 Art. 16. (das.

S. 1764. 1774).

Z) Weis haar §. 1Z2Z — 1527. Abweichende Entscheidungen s. bei

Kap ff, Rechtssprüche I. Nr. 8Z.

«) W. O. Cap. I. §. «. Z. B. wenn einer gewöhnlichen Schuldurkunde

oder einem Waarenconto beigefügt ist: Vorstehende Summe zahle ich in

S Monaten s öst« nach Wechselrecht.
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S) S. die in du W. O. a. a. O. mitgetheilte Formel. W ei «haar

K) W. O. Cap. I. §. 7. Sine andere Ausnahme von der Wirkung eineö

förmliche,i Wechsels tritt ein bei der Respectzeit s.§.«7.Note. «.

7) Das. §. s. im Eingang.

§. 488.

7) Rechtsverhöltniß der Parteien.

Das Rechtsverhältniß der Parteien ist verschieden , je nachdem es

sich von einem trasstrten oder von einem eigenenWechsel handelt. Dem

eigenen Wechsel liegt zu Grund eine unmittelbare Schuld des

Ausstellers, welcher verbunden ist, zu rechter Zeit Zahlung zu lei

sten. Der trassirte Wechsel betrifft zwar gleichfalls eine Schuld,

aber zahlbar durch einen Andern, den Bezogenen (Trassaten). Auch

hier ist der Aussteller des Wechsels (Trassant) verpflichtet, zu rech

ter Zeit Zahlung zu schaffen; daher hat er den Trassaten durch einen

Bericht (Avisobrief) von der Ziehung des Wechsels zu benachrich

tigen, und nur sofern die Summe sehr wenig betragt, oder der

Wechsel den Beisatz enthalt: „ohne weiteres Aviso", darf er den

Bericht unterlassen '). Ebenso hat der Trassant für Deckung des

Wechsels, d. h. für Vergütung (Rembours) des Betrags der Tratte

an den Trassaten zu sorgen, sei es durch Zahlung oder Abrechnung ^).

Dem Remittenten andererseits liegt ob, nichts zu versäumen > was

zur Einkassirung des Wechsels dienlich ist; namentlich hat er den

selben, wenn er nicht selbst am Geschafrsorte des Trassaten wohnt,

Behufs der Vorzeigung (Präsentation) zu versenden. Nach mauchen

Wechselordnungen muß diese Versendung, wenn nichts Besonderes

verabredet ist, mit umgehender Post geschehen ; gemeinrechtlich läßt

sich dieß aber nicht behaupten; vielmehr gznügr es bei Meßwech-

seln, wenn die Versendung so zeitig vorgenommen wird, daß der

Wechsel zur Meßzeit; — bei Dato- und Uso- Wechseln, wenn die

Versendung so vorgenommen wird, daß der Wechsel vor der Ver

fallzeit noch präsentirt werden kann. Ist der Wechsel auf Sicht

gestellt, so hängt die Zeit der Versendung, wie die der Präsentation^

von dem Remittenten ab ^). Der sicherste und gewöhnliche Weg

der Versendung ist durch die Post. Da nun der Remittent als

Bevollmächtigter des Trassanten in Betracht kommt und als solcher

den höchsten Fleiß zu prästiren hat, so wird er in der Regel den
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ordentlichen Postenlauf für die Versendung zu benützen haben, und,

sofern auf einem andern, ungewöhnlichen Wege der Wechsel auf

gehalten wird, diß nicht zur Entschuldigung seines Verzugs benützen

können, wohl aber einen ungewöhnlichen Aufenthalt auf der Post,

welcher jedoch von ihm bewiesen werden muß.

«) W.O. Kap. IV. §. 1.

»Pohls Handelsrecht II. S. 147.

Z) W.O. Kap. IV. §. 8. Der Grundsatz : qu«S »m« Sls cksbewr, »wtlm

6ebetur läßt sich im kaufmännischen Verkehre nicht unbedingt anwenden.

§. 4S9.

8) Von dem Indossament, s) Arten und Erfordernisse.

Ein eigenthümliches Rechtsverhältniß entsteht durch das In

dossament, d. h. durch den, wenn auch nicht auf dem Rücken (in

äorso) des Wechsels, doch jedenfalls auf dem Wechsel selbst ertheil-

ten Auftrag zur Einkassimng desselben '). Das Indossament kommt

bei den eigenen Wechseln ^), wie bei den trassirten vor, und

dasselbe ist entweder ein volles, ordentliches (mäoWsmenwm

yusIiLvswm), oder ein einfaches, bloßes Indossament (Procura-In

dossament). Das volle Indossament, auch Transport oder Giro

genannt, ist dem Grunde nach nichts anderes als eine Abtretung

(Cession), aber eine Abtretung in wechselrechtlicher Form und mit

wechselrechtlichen Wirkungen. Das bloße Indossament ist dage

gen ein Auftrag zur Erhebung der Summe im Namen und auf

Rechnung des Indossanten. Um einen Wechsel zu indossiren, muß

der Indossant dieselbe Wechselfähigkeit haben, wie der Trassant

(S. 4S2). Was die Form des Indossaments betrifft, so ist zu

unterscheiden: ^. das ordentliche Indossament muß enthalten:

1) den Namen desjenigen, ans welchen der Wechsel übertragen wor

den (des Indossanten). 2) Empfang des Werths (in Geld oder

Rechnung). 5) Ort, Iahr, Monat und Tag des Indossaments.

4) Die Namensunterschrift des bisherigen Inhabers (Indossanten) ^).

Fehlt es an einem dieser Erfordernisse, so kann auf das Indossament

keine Wechselklage gegründet werden*). Eine Ausnahme macht

hier das Bianco- Indossament. Ist nämlich für den Namen des

Indossanten leerer Raum gelassen, , so kann der Trassat, wenn er

den Wechsel vor dem Indossament schon acceptirt hatte, die Zahlung
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nicht unbedingt verweigern, sondern nur von dem Inhaber des

Wechsels Sicherheit verlangen, daß er ihm ein richtiges Indossa

ment schaffen wolle °). v. Die Form des bloßen oder Procura«

Indossaments ist dieselbe, wie bei dem ordentlichen Indossament;

nur ist dabei, der Natur der Sache nach, das Bekenntniß des Werth-

Empfangs (nr. 2) nicht wesentlich; vielmehr wird die Clause!:

„Werth erhalten" oder „Werth verstanden", im Zweifel auf ein

ordentliches Indossament schließen lassen. Dagegen pflegt die Ab

sicht einer bloßen Procura ausgedrückt zu werden durch die Clausel:

„es soll mir gute Zahlung seyn", oder „es soll mir validiren". Doch

ist auch eine solche Clause! nicht wesentlich : vielmehr kann einIndossa-

ment, welchem das Bekenntniß des Werth - Empfangs fehlt, wenn

nur die übrigen Erfordernisse eines Indossaments vorhanden sind,

schon darnm als ein bloßes Indossament benüzr werden °).

1) Findet das Indossament auf dem urfprünglichcn Blatte keinen Raum

mehr, so ist der Wechsel zu alongiren. Bender Wechselrecht I ZS9.

g) V.Noksmsnst, v. 6eesseclumä«ssst!ovisLsmb!iprvprii?ub. 1767.

Z) W.O. Kap. IV. §. 4.

4) Entscheidung des Obertrib. v. 26. Jan. 18ZZ (Ger.Ges. III. S. 542.

Note). Vgl. Weishaar h. 1269.

s) W.O. a. a. O. §. 4. a. E Vgl. Leipziger Wechsel-Ordnung §. 11.

Kapff, Rechtssprüche!. S. 477. And. Ansicht Weishaar §. 127«.

Von selbst versteht sich, daß der Richter nicht von Amts wegen obige dila»

torische Einrede zu ergänzen hat. Kapff a. a. O. S. 48Z.

5) Vgl. Pöhls U. S. ZZ2. Weishaar §. 1277. a. E.

§. 490.

K) Wirkungen des Indossaments.

Es ist hier wieder zu unterscheiden zwischen dem ordentlichen

Und dem Procura -Indossament. 1) Das ordentliche Indossament

Überträgt daö Eigenthum des Wechsels auf den Indossaten. Diß

folgt schon aus dem Begriffe desselben als einer Abtretung. Dabei

hat dasselbe aber noch besondere Wirkungen. Das ordentliche

Indossament enthält nämlich einen nenen Wechselvertrag, und dieser

ist gültig, wenn es auch der zu Grund liegende Wechsel nicht ist

Der Indossant haftet daher nicht blos für die Aechtheit (»ome»

verum), sondem auch für die Güte des Wechsels (nomen Koaum).

Der Indossatar kann daher, wenn der Wechsel nicht honorirt wird,
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sich an seine Vormänner halten, und gesezt auch, der Wechsel wäre

bereits acceptirr gewesen, kann ihm nicht die Einrede der Voraus

klage entgegengehalten werden Aber der Indossat muß, um

sich seine Regreßansprüche zu sichern, alle schuldige Vorsicht beobach

tet haben. Wenn er daher den Wechsel dem Trassaten erst präfeu«

tirt, nachdem er verjährt ist, und aus diesem Grunde die Zahlung

verweigert wird, so kann er nicht nach Wechselrecht klagen, weder

gegen den Trassaten noch gegen einen Vormann, außer er konnte

seine Unschuld an dem Verzuge beweisen °). Durch die Clause!

„frei von Giro" oder „ohne mein Obligo" kann der Indossant zwar

von der Regreßpflicht sich befreien; allein in diesem Falle ist das

Indossament überhaupt nur als gemeine Cession zu betrachten. Da

gegen können dem Indossatar von dem Trassaten aus der Person

des Indossanten keine Einreden entgegengesezt werden, z. B. die

Einrede der Zahlung oder Abrechnung, wenn nicht auf dem Wechsel

selbst die betreffenden Thatsachen bemerkt sind Wie die würt

tembergische Wechselordnung gegen den Nehmer des Wechsels, so

gestattet sie auch gegen den Kaufer eines indossirten Wechsels

(Indossatar) die Wechselklage auf Bezahlung des Werths — wenn

nicht innerhalb 24 Stunden dieser entrichtet wird 2) Durch

das bloße Indossament erhalt der Indossatar blos das Recht

zur Einkassirung des Wechsels. Er hat für diesen Zweck Alles zu

thun, was ein Eigenthums-Indossatar zu thun berechtigt ist, haftet

jedoch aus Versäumnisse» nur im ordentlichen Proceß. Auch sonst

ist seine Stellung von der des ordentlichen Indossatars sehr ver

schieden. Namentlich kann er den Wechsel nur in proours weiter

indossiren, d. h. Iemanden zur Einkassirung desselben substituiren;

ihn mit Eigenthumsrecht zu übertragen, ist er nicht befugt, wen»

nicht die procura dazu ermächtigt °). Dem Indossatar einer procura

können alle Einreden entgegengesezt werden, welche ihm gegen den

Indossanten zustanden Die erhaltene Zahlung hat der Indossatar,

gewöhnlich über Abzug einer gewissen Provision, an den Indossan

ten zu ersetzen; auch muß er eine Contre- Ordre des Indossanten

sich gefallen lassen, so lange er keine Verpflichtungen eingegangen

!) Eichhorn, Privatrecht §. 1ZS. Kap ff Rechtssprüche I. »r. 78.

2) Vgl. W.O. Kap. IV. §. 21 u. 22.

Z) Wechs.Ordn. Kap. IV. §. Zg.

« W.O. Kap. VI. §. tg. Vgl. Eichhorn §. tS5. »r. II.
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5) W.O. Kap. IV. §. 27.

6) Pöhls «. S. Z5Z.

! 7) lioeb V. ^listsnus inckossstsri« eioeptioue« » persoos möosssot»

«pponi csuesnt §. 8. (LeseKe tkessurus juris esmbislis tom. I. x. 997.)

Pöhls ll. S. SSZ. Weishaar 8. 1277.

s) Pöhls a. a. O. S. z54.

§. 491.

9) Von der Atttptation der Wechselbriefe. ») Präsentation zum Behuf

derselben.

Unter Acceptation versteht man die Erklarung dessen, welcher

einen Wechsel zahlen soll, an dem Verfalltage wirklich zahlen zu

wollen. Bei eigenen Wechseln bedarf es keiner Acceptation; es

genügt an dem in dem Wechsel selbst liegenden Schuldbekenntnisse,

außer wenn der Wechsel durch Indossament in dritte Hände ge

kommen Bei gezogenen Wechseln dagegen wird der Bezogene

erst verbunden durch die Acceptation, d. h. durch die Erklärung,

zur Verfallzeit leisten zu wollen. Zn diesem Zweck muß demselben

der Wechsel erst vorgezeigt (präsentirt) werden. Bei Wechseln,

welche auf Sicht lauten, kann die Präsentation geschehen, wann

der Inhaber will Datobriefe sind wenigstens vor der Verfallzeit

zu Präsentiren Ebenso wenn der Zahlungstermin fix ist, z. B. ,

wenn es heißt: „zahlen Sie den 6. April 1S4Z." Die Präsentation

des Wechsels kann sowohl erfolgen durch den Eigenthümer des

Wechsels, als durch einen Bevollmächtigten. In beiden Fällen dient

der Besitz des Wechsels zur Legitimation; jedoch muß der Wechsel

den Präsentanten oder dessen Vollmachtgeber als Wechsel-

Gläubiger darstellen. Der Bevollmächtigte braucht nicht auf dem

Wechsel genannt zu seyn, und bedarf überhaupt, sofern es sich bloS

von der Präsentation zum Behuf der Acceptation handelt, nach ent

schiedenem Handelsgebrauche keiner andern Legitimation als des

Besitzes der Urkunde Die Präsentation muß dem Trassaten selbst

oder seinem Bevollmächtigten geschehen. Niemand ist genörhigt,

den Auftrag zur Präsentation anzunehmen ; doch wird in der Praxis

angenommen, daß derjenige, an welchen ein solcher Auftrag ergeht,

verbunden ist, seine ablehnende Antwort mit nächster Post zu er-

theilen 5). Ward aber der Auftrag von ihm angenommen, so hat

er auf Vollziehung desselben den höchsten Fleiß zu verwenden. Da-
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her hat er den Wechsel, wo möglich, sogleich nach dessen Empfang

dem Bezogenen vorzuweisen und ihn zur Erklärung aufzufordern,

ob er denselben annehmen und zur bestimmten Zeit bezahlen wolle

oder nicht. Namentlich muß diß nach der württembergischen Wechsel

ordnung geschehen, wenn der Wechsel auf einen zur Zeit des Em

pfangs desselben im Lande sich aufhaltenden Fremden gezogen ist °).

Eine Ausnahme findet nur statt : 1) wenn der Präsentant den Wechsel

an einem Sonntage, Fest- oder Feiertage erhält. An einem solchen

Tage wird kein Wechsel präsentirt; doch soll, wenn der Wechsel

ein Sichtbrief ist, und hernach acceptirt worden, die Acceptation

auf den vorigen Tag zurückgestellt werden Bei Iuden ist außer

dem Sonntag auch noch der Sonnabend (Sabbath) auszusetzen

2) Wenn der Wechsel nach Verflnß der Geschäftsstunden angekommen

ist: hier kann bis zur ordentlichen Geschäftszeit zugewartet werden

3) Wenn eine Präsentationszeit ausdrücklich oder stillschweiget vor

geschrieben und diese noch nicht eingetreten ist. Diß ist namentlich

der Fall bei Meßwcchseln, d. h. solchen Wechseln, welche als

auf der Messe zahlbar ausgestellt sind. Diese pflegen nur während

der Meßzeit vorgezeigt zu werden.

1) Leipz. W.O. h. 4. Hier ist bei mangelnder Annahme zur Sicherung

des Regresses dann auch Protest nothmendig. GR^ v. 28. Aug. 18«S

(Ger.Ges. IV. S. 62).

2) W.O. Kap. IV. tz. 8.

Z) Das. §.6. .

4) Sigel oorp. Zur. csmb. Th. I. S. 8. Pöhls II. S. 185.

5) Pöhls a. a. O. S. 187.

g) W.O. Kap. IV. §. Z.

7) Das. 12.

») Daselbst.

9) Martens Handelsrecht §. »6.

§. 492.

K) Zeit, Form und Wirkungen der Acceptation.

Derjenige, welchem der Wechsel zur Annahme vorgezeigt wor

den, darf seine Erklärung nicht unbegrenzt hinausschieben, sondern

er hat dieselbe mindestens 6 Stunden vor Abgang der nächsten Post

oder des nächsten Boten abzugeben, ausgenommen bei Dato- und

Usobriefen, wenn diese längere Zeit vor dem Verfall präsentirt sind :

Reyscher Prw.R. II. Dd. 23
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hier kann die Annahme nicht früher, als 14 Tage vor der Verfall-

zeit erwartet werden '). Die Acceptation, wenn sie für den Bezo-

genen verbindlich seyn soll, muß von ihm selbst, oder einem beson

deren Bevollmächtigten schriftlich geschehen, unter Bemerkung der

Zeit (Iahrs, Monats und Tags), des Vor- und Zunamens des

Acceptanten; und zwar hat, wenn der Wechsel auf Mehrere gezogen

ist, welche nicht in einer Gesellschaft stehen, jeder auf diese Weise

zu unterschreiben; wenn aber ein Bevollmächtigter acceptirt, genügt

es an der Beisetzung der Firma Zur förmlichen Acceptation

gehört ferner, daß solche auf dem Wechsel selbst beurkundet wird

Weiter fordern die Wechselgesetze, namentlich die württembergische

Wechsel-Ordnung, daß die Acceptation unbedingt und ohne Vor

behalt geschehe Ward gleichwohl eine Bedingung beigefügt, so

ist dieselbe für nicht beigefügt zu halten : die Acceptation gilt also

gleichwohl, aber unbedingt Bestritten ist, ob der Wechsel -Iu-

haber bei einer theilw eisen Acceptation sich beruhigen dürfe, so

daß wegen des Rechts, den Rest in Anspruch zu nehmen, ihm der

Regreß frei bliebe? Nach unsrer Wechsel-Ordnung darf er diß

nur bei einer besondern, in dem Wechsel selbst hierzu ertheilten, Ein

willigung des Trassanten, oder der Vormänner: jedoch steht es ihm

frei, die theilweise Zahlung anzunehmen und blos wegen des Ucbrigen

sich den Regreß zu wahren oder dieselbe abzulehnen und wegen des

Ganzen Protest zu erheben °). — Die in gehöriger Form geschehene

Acceptation bewirkt die wechselrechtliche Verbindlichkeit des Acceptan

ten, den Wechsel zur Verfallzeit zu bezahlen.

1) Leipz. W.O. §. 7.

2) W.O.Kap. IV. §. t9. K a p ff, Rechtsfälle I. «r. 84. W ei sh a ar h. 1287.

Z) Zwar ist hierüber nichts vorgeschrieben, und deßhalb glaube» Einige,

die Acceptation könne auch stillschweigend oder außerhalb des Wechsels er»

klärt werden. Eichhorn Privatrecht §. 1Z8. Weishaar §.1286. Allein

die Begünstigung der Wechselklage im Proceß beruht darauf, daß die Klage

durch den Wechsel selbst bescheinigt wird.

4) W.O. Kap, IV. §. 17.

s) Leipz. W.O, §. 8. a. E.

5) W.O. Kap. VI. z. 16. Weishaar h. 1288 u. 1289.

S. 493.

e) Protest wegen Nicht-Annahme.

Der Wechsel-Protest (wechselrechtliche Verwahrung) ist eine
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öffentliche Urkunde darüber, daß der einer gewissen Person ertheilte

wechselrechtliche Auftrag nicht erfüllt worden Derselbe ist

zur Sicherung des Rückgriffs gegen die Vormänner insbesondere

nothwendig, wenn der Trassat einem wechselrechtlichen Auftrag

gar nicht oder nicht vollständig nachgekommen. Wird die Ac-

ceptarion geradezu verweigert, so ist sogleich Protest zu erheben;

auch hat der Inhaber diesen Protest nebst dem Original-Wechsel

seinem unmittelbaren Vormann durch die erste Post zugehen zu

lassen, außer es wäre die Zeit zu kurz, um bis zum Abgang der

Post noch daö Nöthige zu besorgen ^) : in welchem Falle die nächste

Post abzuwarten ist; oder es würde die Annahme von dem Be

zogenen wegen nicht erhaltenen Berichts, verweigert: in welchem

Falle die Zurücksendung des Wechsels nebst Protest noch einen Tag

aufgeschoben werden kann ^). Wird dagegen die Acceptation ver

weigert wegen mangelnder Sicherheit, so ist zwar zu protestiren und

der Protest zu befördern ; dagegen kann der Wechsel (nicht auch

der Protest) bis zur Verfallzeit zurückbehalten werden, um zu er

warten , ob der Trassat sich indessen zur Zahlung entschließt

Das leztere wohl auch im Falle einer Partikular -Acceptation (S.492.

Note 6), oder wenn der Trassat noch unentschlossen ist. Wird der

Wechsel nicht zur gehörigen Zeit mit Protest zurückgeschickt, so ver

liert dadurch der Inhaber den wechselrechtlichen Regreß wider den

Trassanten und alle Indossanten — Der Protest ist nach der

württembergischen Wechselordnung zu erheben „vor" einem Notar

oder Stadt- und Amtsschreiber (jezt Gerichts- und Amtsnotar)

und zwei Zeugen ^). Hiernach scheint dieselbe vorauszusetzen, daß

der Wechsel-Inhaber oder sein Bevollmächtigter in Gegenwart

dieser Personen den Protest selbst einlege. Indessen pflegt der Notar

den Wechsel im Namen des Inhabers zu leviren ^) ; und durch die

angeführte Stelle ist dieser Gebrauch nicht ausgeschlossen. Der

Protest darf nicht an einem Sonn- oder Feiertage erhoben werden,

und wo möglich nicht nach Sonnen-Untergang ^). Derselbe hat

zu enthalten eine Abschrift des protestirten Wechsels nebst allen In

dossamenten, die Veranlassung zu dem Proteste und die in Gegenwart

des Notars und der Zeugen wiederholte Weigerung der Annahme,

nebst der Ursache dieser Weigerung, ferner das Datum und die

Unterschrift des Notars und der Zeugen

1) Weishaar §. 1298. Eichhorn Privatrecht §. 1Z9.

25 *
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2) W.O. Kap. IV. §. 1Z. .. ,1 ,,u

?) Das. §.14. , , , ,

4) Jedoch ist es räthlich , diß nicht unmittelbar zu tkuu , sondern den

Protest nebst Wechsel dem Vormann durch einen Dritten vorzeigen zu lassen.

Weishaar §. 1Zng.

5) W.O. Kap. IV. §. 15.

S) Leipz. Wechselordnung 15. a. E. Kap ff, Rechtsfälle Thl. I.

S. 5«g.

7) W.O. Kap. IV. §. 57. „vor einem jeden U«t»rio, oder auch vor

einem Statt - mid Amtscbreiber (welch lezterc wir hierzu vorzüglich Kgiti-

inirt habeu wollen)" n. s. w.

8) Weishaar §. 1Z»5.

g) W.O. Kap. IV. z. Z7. Sah 1. Vgl. Notar.Ordnung v. 25. Oct. l»o».

§. 25. „Eine jede Amts - Verrichtung der Notariell ist nicht bei Nackt,

sondern z« rechter unverdächtlicher Tagszeit vorzunehmen. Nur wenn die

Natur des Geschäfts keinen Verzug gestattet, findet hievon eine Ausnahme

statt, es muß aber alsdann .der Notar seine Aufmerksamkeit verdovpeln

und alle vorkommende Umstände sorgfältig bemerken, um sich gegen Jrrthnm

oder Täuschung z» sichern, und allen Misbrauch zu hindern."

10) Das. Satz 2.

§. 494.

10) Zahlung der Wcchselbriefe. s) Zeit und Art der Zahlung (Ver-

längerung des Wechsels).

Hinsichtlich der Z a h l u n g s z e i t ist zu unterscheiden : 1) Wechsel,

in welchen eine bestimmte Zahlungszeit genannt ist (Datowechsel),

und zwar entweder absolut (z. B. zahlbar am 1. Iuli 184Z), oder

relativ mit Rücksicht auf die Zeit der Ausstellung (z. B. zahlbar

innerhalb 6 Monaten » <Isw), sind wenigstens innerhalb 24 Stunden

nach Ablauf jener Zeit zu bezahlen, z. B. ein den 12. Ianuar

auf 1 Monat gestellter Wechsel am 12. Februar, ein auf den I.Ian,

gestellter Wechsel am 2. Ianuar. Ein auf die Mitte eines Monats

gestellter Brief ist stets am 16. desselben zu honoriren, der Monat

mag 28, 29, 30 oder 3l Tage haben ^). 2) Ufowechsel richten

sich hinsichtlich der Verfallzeit nach dem Ufo, d. h. nach dem Her

kommen oder den Gesetzen des Landes, wo die Zahlung erfolgen

soll; dieser Uso kann nun abe? bald von der Ausstellung, bald von

der Sicht (Präsentation) des Wechsels die Zahlung abhangig machen.

In Wm ttemberg sind die auf Uso gestellten Briefe „nach 14 Tagen,
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den Tag der Präsentation und Acceptation nicht mitgerechnet", zu

bezahlen ^) ; also ein am 1. Ianuar in Stuttgart nach Uso ausge

stellter Wechsel am 16. Iannar. Z) Auch bei Wechseln, welche

auf gewisse Tage nach Sicht lauten, wird der Tag der Präsentation

und Acceptation nicht eingerechnet: wenn also ein den 1. Sept.

acceptirter Wechsel auf 14 Tage nach Sicht lautet, ist die Berfall-

zcit der 15. September ^). Ein unmittelbar auf Sicht lautender

Wechsel ist spätestens innerhalb 24 Stunden von der Präsentation

an zu bezahlen — Die Verlängerung des Wechsels (Prolon

gation), d. h. die Hinausschiebung der Vcrfallzeit kann mit voller

Wirkung nur geschehen unter Einwilligung sämmtlicher Betheilig-

ten, welche auf dem Wechsel selbst beizusetzen ist; verlängert der

Inhaber für sich die Verfallzeit, so thut er diß auf seine Gefahr 2).

Leistet andererseits der Bezogene die Zahlung vor der Verfallzeit,

so thut er es gleichfalls auf seine Gefahr, d. h. er leidet allen

Schaden, der aus einer zu frühen Zahlung entsteht, z. V. weil der

Trassant oder der Präsentant vor der Zahlung fallirt °). — Was die

Art und Weise der Zahlung betrifft, so soll diese baar (per «ssss),

und zwar in den im Wechsel festgesetzten Münzsorten, geschehen.

Zahlung durch Abrechnung oder Anweisung setzt besondere Vereini

gung voraus. Auch eine bloße Anweisung in Form eines Anftrags

hat der Wechsel-Inhaber nicht anzunehmen; übernimmt er sie aber

freiwillig, so kann er zwar, wenn er mittelst der Anweisung nicht

befriedigt wird, an denjenigen, welcher die Zahlung hätte leisten

sollen, zurückgehen; jedoch ist ihm der wechsclrechtliche Regreß an

denselben, sowie an seine Vormänner nur alsdann gesichert, wenn

er nach Ablauf der Zahlungsfrist ordnungsmäßig Protest erheben

läßt Sind die im Wechsel bemerkten Sorten nicht zu haben,

so kann der Inhaber des Wechsels entweder den Wechsel protestiren

lassen, oder von den Trassaten Vergütung des Schadens verlangend.

Lautet der Wechsel anfCnrrentgeld, so sind die Sorten in dem zur

Zeit der Zahlung üblichen kaufmännischen Werthe anzunehmen ^).

Das Geld ist bei dem Wechselschuldner abzuholen '"), und es kann

dieser, nachdem er geleistet, die Auslieferung des Wechsels nebst

Quittung vom Präsentanten verlangen Im Falle unterlassener

regelmäßiger Abholung hat der leztere den durch den Verzug, na

mentlich in Folge von Cursveranderung, entstandenen Schaden zu

leiden
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W.O. Kap. IV. §. 7. Die Sache wird hier etwas anders ausge»

druckt : „die eigentliche Verfallzeit wird bei einem Dato-Brief also gerechnet,

da^ der erste Tag nach Verffuß der in dem Wechselbrief bestimmten Zeit

die Verfall zeit ist." Allein eigentlich wollte doch nur das Obige gesagt

werden. Das zweite oben angef. Beifpiel steht nicht im Gesefe; aber die

Anwendung auf dasselbe ergibt sich von selbst.

2) Das. §- 11. '

Z) Das. §- 1«.

4) Das. §. 9.

5) Das. §. 26. 8. ^l. lispks 6s prolvogstioue rsmbii ejusyue eneotibus.

Lub. 1777. Weishaar §. 1419 f.

6) Das. §. 24. Leipz. W.O. §. 14 und Anm. dazu von Sigel im eorx.

juris <üsmb. I. S. 27. Note 8.

7) W.O. Kap. IV. §. Z2.

8) Das. §. 29.

9) Das. §- 5".

i«) Das. §. 5!. Während sonst der Schuldner das Geld zu liefern hat.

11) Daf. F. ZZ.

12) Leipz. W.O. §. 12 und 16. Die hier angeordnete gerichtliche Depo»

sltion ist nicht mehr in Uebunq; ebensowenig die von 8ig«I I. e. S. 22.

Note 5 erwähnte gerichtliche Verflglnng.

§. 496.

b) Vorzeigung zur Zahlung und zur Auslieferung als Prima u. s. m.

Die Präsentation zur Zahlung kommt bei eigenen, wie bei

trassirten Wechseln vor und besteht in einer persönlichen Aufforderung

an den Schuldner zur sofortigen Tilgung der Wechselschuld unter

Vorzeigung des Wechsels. Sie setzt voraus, daß der Präsentant

durch den Wechsel zur Einkassirung desselben legitimirt sei, sei es

als Bevollmächtigter oder Eigenthümer. Mit einer Vollmacht

außerhalb des Wechsels hat sich der Acceptant nicht zu begnügen,

außer dieselbe wäre eine General-Vollmacht. Die Präsentation

zur Zahlung muß, wenn die Regreß-Ansprüche gewahrt werden

sollen, spätestens am Verfalltage selbst erfolgen. Uebrigens richtet

sich diese Präsentation nach denselben Regeln, wie die Präsentation

zur Annahme (S. 491) ; fällt daher die Zahlung auf einen Feiertag,

so ist dieselbe auf den nächsten Werktag zu verschieben. — Sind

mehrere Exemplare eines Wechsels ausgefertigt worden, wovon das
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eine (z. B. die Secunda) in Umlauf gesetzt, das andere (die Prima)

einem Correspondenten am Zahlungsorte zugesendet worden, um

die Annahme dort zu bewirken, so kann der Trassat die Zahlung

verweigern, wenn ihm nicht sämmtliche Papiere vorgelegt werden ').

Es hat daher der Wechselinhaber, welcher nur eines der Exemplare

in Händen hat, vor Allem die übrigen zu sammeln, und zu diesem

Behufe sich bei dem Besitzer derselben mit seinen eigenen Exemplaren

auszuweisen. Wird die Auslieferung verweigert, so ist auch diß-

falls Protest nothwendig

1) Leipz. W.O. §. 11.

2) Nicht um auf dessen Grund sofort von dem Trassaten Zahlung zu

fordern, wie der Entwurf eines H.G.B. Art. 647 u. S48 will, — den» die

Verweigerung kann ja begründet seyn, und der Protest hebt die Ansprüche

des Dritten nicht auf — sondern um mittelst des Protests an die Vormän»

ner zurückzugehen.

§. 496.

e) Protest wegen Nichtzahlung oder Fallirung.

Zur Anstellung der Wechselklage gegen den Acceptanten bedarf

es keines Protestes da dessen Verpflichtung schon aus dem Ac

zepte auf dem Wechsel hervorgeht. Wohl aber bedarf es des Pro

tests zur Sicherung des Rückgriffs gegen die Vormanner (Indossan

ten, Trassanten): 1)wenn derAcceptant aus irgend einem Grunde

nicht bezahlen will oder doch nicht in baarem Gelde oder in den

bestimmten Münzsorten ^) ; 2) weil derselbe vor oder an dem Ver

falltag öffentlich fallirte oder sein Falliment zu besorgen ist. Hier

muß der Inhaber den Wechsel sogleich, ohne den Verfalltag abzu

warten, protestiren lassen Die Zeit und die Form des Protests

wegen Nicht-Zahlung ist dieselbe, wie die wegen Nichtannahme

(S. 49Z). Ist schon aus letzterem Grunde ein Protest erhoben wor

den, so bedarf es eines neuen Protests nicht mehr. Bei eigenen

Wechseln ist ein Protest nur nöthig, wenn der Wechsel förmlich

indossirt ist, und der Inhaber den Regreß bei einem der Indossanten

suchen will, nicht aber um den Aussteller in Anspruch zu nehmen

In jenem Falle ist aber dasselbe zu beobachten, wie bei trassirten

Wechseln.

1) Leivz. W.O. §. 1Z und Sigels Anm. dazu,

s) Namentlich wegen Falliments des Trassanten oder eines Indossanten.

W.O. Cap. IV. §. 22.



386 V. Buch. Von den Forderungen,

s) Das. §. 5». 29.

4) Das. §. 2t. Für den zweiten Fall ist diß zwar nicht klar ousge»

sprechen, da nur ein Anspruch auf Cautions-Leistung eingeräumt wird; s. je»

doch daselbst §. Z8.

5) G.R. vom 28. Aug. 18«6 (Ger.Ges. IV. S. 62). Ander« nach der

W.O. Cap. IV. §. 55, wonach der Protest auch zur Begründung der Wech

selklage wider den Aussteller des eigenen Wechsels nothwendig war. Die

hier zum Protest gegebene Zeit von 1 Jahr (der Verjährungszeit der Wcch-

selklage) läßt sich jedoch nicht auf den Protest zum Behuf der Regreßklag«

anwendeu.

§. 497.

6) Respecttage.

Die Anwendung der Wechselstrenge (rigor «srabisli«) ist, abge

sehen davon, daß der Gläubiger auf seine Gefahr den Wechsel

verlängern kann, schon dadurch gesetzlich hinausgeschoben, daß ein

von dem Verfalltag verschiedener Zahltag angenommen wird (§. 494).

Außerdem kann der Schuldner nach den meisten Wechselgesezen ')

sogenannte Respecttage (Respir-, Discretions-Tage) ansprechen,

d. h. eine Frist von mehreren Tagen, nm die Zahlung nachzuholen.

Nach der württ. Wechselordnung besteht diese Frist in Z Tagen,

von dem Verfalltage an gerechnet. Iedoch wird dieselbe beschränkt,

wenn der dritte Respecttag auf einen Sonn- oder Feiertag fallt,

auf 2 Tage; wenn auch der zweite Tag ein Sonn- oder Feiertag

ist 2), auf 1 Tag ^). Ganz fällt dieselbe hinweg bei „förmlichen

Wechselbriefen", nicht auch bei wechselmäßigen Verschreibunge»

<§. 486)'): 1) wenn alle Respecttage kirchliche Feiertage sind °);

2) wenn der Wechsel von einem Reisenden einkassirt wird, welcher

nicht länger zuwarten kann noch will, oder wenn die Zahlung aus

andern Gründen ohne Nachtheil nicht verschoben werden kann ; 3) wenn

der Trassat schon 14 Tage zuvor den Verfallrag gekannt hat; 4) wenn

die Wechselforderung unter 1000 fl. beträgt Hierbei fragt es

sich: kann der Wechsel-Inhaber, wenn er will, unmittelbar nach

dem Verfalltermin, oder erst nach Ablauf der Respecttage Protest

erheben, mit andern Worten: hat er blos das Recht, den Protest so

lange zu unterlassen, oder auch die Pflicht, ihn zu unterlassen? Es

wird darauf ankommen, zu wessen Gunsten die Frist eingeführt ist,

ob zu Gunsten des Präsentanten oder Acceptanten? Im erstem Fall

ist der Präsentant nicht genothigt zuzuwarten, im letztem Fall aber,

,
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der nach der württembergischen Wechselordnung anzunehmen kann

weder der Protest noch die Wechselklage vor Ablauf jener Frist

gegen, den Bezogenen angestellt werden. .' -

1) Eine Uebersicht s. bei Pöhls Handelsrecht II. S. 40Z.

2) So namentlich regelmäßig, wenn ei» von einem Juden zahlbarer

Wechsel am Freitag verfällt.

s) W.O. Kap. IV. §. 28. „Fiele" u. s. w.

4) Das. im Emgang.

5) Das. „Wären endlich" «. s. w.

6) Das. ur. 1—4. i

7) Das. nr. 4. „Ausser disen Fällen sollen nach der Verfallzeit Z Kesz>oet.

«der Kesxir-Täge Plaz greiffen, ehe gegen den, der zahlen sollt, nach

Wechsel-Recht verfahren werden kan."

11) Wechselrechtlicher Rückgriff, s) Verfahren »ach erhobenem Protest.

DerProtest, sei es wegen Nicht-Annahme oder Nicht-Zahlung u. s. f.,

hat an sich nicht die Bestimmung, Rechte zu erzeugen, sondern Rechte

zu wahren; und auch diese Wirkung hat er nur, wenn er rechtzei

tig, d. h. mit der nächsten Post versendet wird. Zwar schreibt die

Wechsel-Ordnung vor, daß auch der Original-Wechsel an den

Vormann einzusenden sei; allein diß bezieht sich nur auf den Fall,

daß der Regreß sogleich an den Vormann unmittelbar genommen

werden will. Ist noch Hoffnung vorhanden, daß der Bezogene zur

Verfallzeit leisten werde, so kann der Inhaber einstweilen den Pro

test allein abgehen lassen und den Wechsel zurückbehalten^); und

das Gleiche ist um so mehr für den Fall zu behaupten, daß der

Inhaber erst eine Klage gegen den Acceptanten anstellen will, zu

deren Begründung er des Wechsels bedarf. In diesen Fällen kann

der Inhaber von dem Vormann blos Sicherheit verlangen, daß er,

falls von dem Bezogeneu nichts zu erhalten, für ihn eintreten werde

Ebenso hat, wenn der Wechsel noch nicht verfallen ist, der Vor

mann, an welchen der Wechsel mit Protest versendet worden, Sicher

heit dafür zu geben, daß zur Verfallzeit Zahlung erfolgen werde

Ist dagegen der Wechsel verfallen, so hat der Vormann den Werth

nebst Unkosten binnen 24 Stunden bei Vermeidung der Exekution

zu bezahlen Die Berechnung der Unkosten hat die Wechselord-
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nung dadurch abgekürzt, daß sie dem Inhaber gestattet, nebst 6 pro

6ent Zinsen ein halb Procent für die Auslagen (Porto, Protest-

kosten u. s. f.) abzuziehen, unbeschadet einer großem Forderung für

leztere, falls solche nachgewiesen werden sollte Ist der Wechsel

unter Vermittlung eines Sensalen geschlossen worden, so hat dieser

auf Verlangen für die Vergütung des Wechsels und der Unkosten

unentgeldlich zu sorgen Auch kann der Inhaber, um zum Er-

saze seiner Forderung zu gelangen, einen Rückwechsel (Rücktratte)

auf denjenigen ziehen, bei welchem Regreß gesucht wird; und zwar

nach dem Curs, welcher am Verfallrage bestand zwischen dem Orte,

wo der Wechsel hatte bezahlt werden sollen und demjenigen, wo

Regreß gesucht wird ; unter Vergütung der Zinse « 6 pro Oent auf

so viele Zeit, als der Rückwechsel zu laufen hat °). — Der wechsel-

rechtliche Regreß geht verloren, wenn durch Verschulden des Gläu

bigers oder seines Bevollmächtigten die Erhebung des Protests oder

dessen rechtzeitige Versendung unterblieben ist v).

1) Kap. IV. §. iZ.

2) Das. 5. is.

Z) Das. §.2l.

4) Das. §. Z8.

5) Das. h. Z9.

«) Das. §. 40.

7) Das. §. 4t.

8) Das. §. 4«. Besteht zwischen dem Orte, wo hätte bezahlt werden sol

len, und dem Wohnort des Regreßpstichtigen kein Wechselcurs, so muß der

Rückwechsel freilich über einen andern, mit beiden Orten wechselnden, Plaz

genommen werde».

9) Leipz. W.O. §. 1Z. „oder, durch dessen Versä'umniß und Nachlässig

keit, sein Recht, sowohl wider den Ausgeber des Briefs und ?rs»«!rer, al<

wider die Inä«»sirer, verlohren, und sodann allein an den ^eceplsnten :c."

— Weishaar meint, die Regreßklage im ordentlichen Prozeß sei

nicht ausgeschlossen.

S. 499.

b) Ordnung des Rückgriffs.

Es fragt sich, bei wem hat der Wechsel-Inhaber den Regreß

zu suchen? Nach der Natur der Sache sollte die Regreßklage eigent

lich immer zunächst gegen denjenigen gerichtet werden, von welchem
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der Wechsel-Gläubiger den Wechsel erhielt, also gegen den unmit

telbaren Vormann. Indessen nehmen die Wechselgesetze durchaus

eine Correalität der Vormänner an, und nur darin weichen sie ab, '

daß nach den einen die entfernteren Vormänner lediglich subsidiär

haften, indem der Regreß successiv durch alle Giri bis zum Tras

santen hinauf durchzuführen ist, während nach andern der Wechsel-

gläubiger diesen oder jenen Vormann um seine Befriedigung an

gehen kann, ohne an irgend eine Ordnung in der Ausklage gebun

den zu seyn. Nach der württembergischen Wechselordnung hat der

Inhaber die Wahl, ob er an einen Indossanten, oder den Trassanten

zurückgehen will; auch an die Ordnung der Indossamente ist er nicht

gebunden *). Es entsteht nun aber die Frage : wenn der Inhaber

auf diese Weise seinen nächsten Vormann überspringt, wird damit

der leztere von dem Regreß gänzlich entbunden? Erhält der Wechsel-

Inhaber den Regreß bei einem frühern Vormann, so sind ohne

Zweifel die Nachmänner befreit: denn jeder Theil kann sich nur an

seinen Vormann, nicht an feinen Nachmann halten. Erhält er ihn

aber nicht, so kann die im Gesetze ausdrücklich gestattete Uebergehung

der Nachmänner doch keineswegs dem Rechte an dieselbe präjudi«

ciren, da die Regel, welche die Leipziger Wechselordnung (g. 20)

ausdrücklich anerkennt, daß 'nämlich sowohl der Trassant als jeder

Indossant solidarisch verhaftet bleibe, bei uns nicht aufgehoben ist.

Wemi jedoch auf den Trassanten selbst der Wechsel zurückindossirt

worden, so erwirbt derselbe hierdurch nur Rechte an den Acceptan-

ten, nicht an den ersten Nehmer des Wechsels oder die ihm, dem

Trassanten, vorgehenden Indossat««e»; und er kann daher auch kein

solches Recht auf feinen Indossatar und die weiteren Indossatar»»

übertragen ^). Eine andere Frage ist die : muß der Wechsel-Inha

ber, wenn er einmal an einen Vormann sich gewendet, erst diesen

ausgeklagt haben, ehe er einen weitern Interessenten aufsucht. Die

württembergische Wechselordnung spricht sich nicht darüber ans, die

Leipziger Wechselordnung aber gestattet dem Wechsel-Inhaber die

„Variation," ohne die vorgängige Anstellung oder Durchführung

der Wechselklage bei dem zuerst angegangenen Vormann zu ver,

langen 2). Dagegen muß der Inhaber, ehe er weiter geht, den

fruchtlosen Ablauf der Zahlungsfrist von 24 Stunden abgewartet,

und sofort zu seinem Ausweise sich einen weitem Protest (Contra-

Protest) verschafft haben. ^
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t) W.O. §. ss. „Alsdann aber kann er sich an den Aussteller selbst, «der

an einen der Noäosssoten, an welchen er will, halten, ohne daß er nöthig

hätte, sich an die Ordnung, nach welcher die Lnä««sements geschehen seynd,

zu binden." Hiernach ist auch zu erklären §. is daselbst und §. Z8.

L) Scherer, Rechtsfälle in Wechselsachen «r. 5g.

5) Leipz. W.O. §. 20 in Verb, mit §. IS. u»d Sigel Auw. zu §. 19.

Note Z. - .

§. Zoo.

e) Nothadresse und Intervention.

Unter Nothadresse (Nebenadresse) versteht man die dem Wechsel

beigefügte Weisung, daß der Inhaber, falls der Bezogene die An

nahme des Wechsels verweigert, bei einer genannten anderen Person

sich einfinden und Zahlung begehren solle '). Eine solche Anweisung

kann sowohl vom Trassanten selbst, als von einem Indossanten bei

gefügt werden. Der Adressat erscheint als ein substituirter Trassat :

er ist daher zur Acceptation des Wechsels aufzufordern, so bald der

Trassat dieselbe verweigert, und zwar unter Vorzeigung des Wech

sels und Pretests. Verweigert auch der Adressat, dem Auftrage

Folge zu leisten, so ist gleichfalls Protest aufzunehmen ^). Acceptirt

er aber, so ist er nach Wechselrecht zur Bezahlung am Verfallrage,

oder, wenn dieser schon verstrichen, zur alsbaldigen Zahlung verbun

den. Uebrigens hat der Adressat vorerst zu untersuchen, ob nicht

von Seiten des Wechsel-Inhabers etwas versaumt worden, wodurch

derselbe der Regreßnahme an den Trassanten verlustig geworden

wäre. Auch hat er, falls er wirklich den Wechsel acceptirt, den

Adressaten alsbald hicvon in Keimtniß zu setzen. — Verschieden

von dem Rechtsverhältnisse des Adressaten ist das des Acceptanten

aus Freundschaft (per K«nor). Acceptation aus Freundschaft oder

Intervention zur Ehre des Wechsels wird genannt eine Annahme,

welche nicht kraft Auftrags geschieht. Auch sie findet nur hülfs-

weise statt, d. h. wenn vom Trassaten (und, falls eine Nothadresse

einverleibt ist, auch vom Nebentrassaten) keine Leistung zu erhalten

ist. Zur Herstellung dieses Beweises dient der Protest: dieser ist

daher auch hier nicht zu unterlassen nnd dem Jntervenienten gegen

Bezahlung der Protestkosten zuzustellen ^). Die Ehrenannahme kann

ausgehen von jedem der nicht der Trassant oder der Inhaber des

Wechsels selbst ist; selbst von dem Trassaten, wofern er nicht als
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Trassat, d. h. als Bevollmächtigter des Trassanten, sondern nur

unter Protest (««pr» protMo), etwa zu Ehren eines Indossanten,

leisten will; sie muß aber zur Sicherheit des Acceptanten, als per

Konor geschehen, im Wechselbriefe bemerkt werden^). Die Inter

vention kann ferner geschehen sowohl für den Trassanten, als für

einen Indossanten und selbst für den ersten Acceptanten, nicht aber

zur Ehre des Inhabers. Von dem letzteren, dem Inhaber, hangt

es ab, ob er die Intervention annehmen will oder nichts. Uebri-

gens wird der Intervenient auf gleiche Weise' verbindlich, wie ein

anderer Acceptant °) ; dagegen kann er, falls er zur Ehre eines In

dossanten angenvmmen hat, sich ebensowohl an diesen als an den

Aussteller halten l). , -

«) Z. B. „Nöthigenfalls ist sich zu melden bei V."

2) Martens Handelsrecht tz. los. '

Z) W.O. Kap. IV. §. 2«.

4) Z. B. mit den Worten: „Acceptirt z»r Ehre des

. s) W.O. a. a. O. ^ ,

6) Leipz. W.O. §. 17. ' ^ ,!. -'j ' ,.,

, 7) W.O. Kap. IV. §. 2«. , . - .-. -,,

12) Bestellung besonderer Sicherheit wegen Erfüllung einer Wcchselschuld

(Wechselbürgschaft).

Die Bürgschaft für eine Wechselschuld kann im Wechselbrief

selbst übernommen werden (per svsllum); hier ist die Verbindlichkeit

nach Wechselrecht zu vermuthen; oder sie wird übernommen in einer

besondern Urkunde, welche jedoch nur dann die Wechselstrenge zur

Folge hat, wenn die Wechselelausel darin gebraucht ist (g. 487). Die

Bürgschaft kann übernommen werden sowohl für den Aussteller des

(trassirten oder eigenen) Wechsels, als auch für einen Indossanten

oder den Acceptanten. Im Nebligen ist zu unterscheiden : 1) wenn

der Bürge den Wechsel mit ausgestellt und unterschrieben hat, ohne

als Bürge genannt zu seyn. Hier wird derselbe als Sclbstschnldner

angesehen und zwar mit solidarischer Haftung, obgleich diese Haf

tung im Wechsel nicht ausgedrückt ist '). 2) Hat sich der Bürge

zwar im Wechsel unterschrieben, aber ausdrücklich nur als Bürge,

oder doch in einer Weise, welche subsidiäre Haftung ankündigt,
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wie z. B. wenn der Wechsel nicht in der Mehrheit abgefaßt,

und der Name des Bürgen dem des Hauptschuldners einfach bei

gefügt ist 2), so findet gegen ihn die Wechselklage statt, sofern bei

dem Hauptschuldner nicht schnelle Zahlung zu erhalten ist; nament

lich s) wenn über denselben zur Verfallzeit der Concurs erkannt

oder doch materieller Concurs vorhanden ist; b) wenn ein Anderer

auf dem einzig verfügbaren Exekutions- Objekt ein besseres Recht,

z. B. ein Pfandrecht hat, oder doch dißfalls Streit entsteht, wor

über erst gerichtlich zu erkennen wäre ^). Die Einrede der Thei-

lung unter Mehreren Bürgen ist im Wechselrecht ausgeschlossen

Hat der Wechselbürge den Hauptschuldner durch Zahlung befreit,

so kann er sich nur im ordentlichen Prozesse bei demselben erholen,

außer wenn er sich die Klage des Wechselgläubigers abtreten, d. h.

den Wechsel auf sich indossiren läßt. Auf gleiche Weise kann er

sich als Bürge eines Indossanten den wechselrechtlichen Regreß gegen

dessen Vormänner sichern, nicht aber auch als Bürge des Trassan

ten oder Acceptanten, da diesem keine Wechselklage zusteht. Z) End

lich ist für die Uebernahme der Bürgschaft auch noch die Form des

Indossaments zulässig, in welchem Fall der Bürge in alle Rechte

und Pflichten eines Indossanten eintritt. — Ist von einem Wech

selschuldner ein Faustpfand oder ein Unterpfand bestellt, so

fragt es sich, können die Vormänner im Falle einer Regreßklage

verlangen, daß der Gläubiger sich zunächst an diese Sicherheits-

mittel halte? Diese Frage könnte nur dann bejaht werden, wenn

der Gläubiger genbthigr wäre, zunächst den Hauptschuldner auszu

klagen : denn zur Ausklage gehört allerdings, daß auch die Pfänder

und Unterpfänder in Anspruch genommen werden. Allein da der

Gläubiger mit Hülfe des Protests auf die Vormänner zurückgehen

kann, ohne erst den Wechselschuldner auszuklagen, so braucht er

auch auf jene Sicherheit keine Rücksicht zu nehmen.

,) W.O. Kap. VI. 5. 17.

«) Schon aus der bloßen Unterschrift eines im Wechsel nicht Genannten

wird auf Bürgschaft geschlossen. Martens Handelsrecht §. 119. Weis»

haar §. 1ZZ4.

z) Das. §. 11.

4) Nach Analogie der Note 1 angef. Stelle. Weishaar §. 1545.

Anderer Ansicht Griesinger Commentar Bd. 1. S. 195.
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,', ' . S. SV2.

tZ) Von verloren gegangenen Wechseln.

Besondere Grundsätze treten ein bei abhanden gekommenen

Wechseln. Die Wechselforderung selbst geht dadurch nicht ver

loren; wohl aber kann der Verlust eines Wechsels besondere Nach

theile für den Gläubiger in der Hinsicht zur Folge haben, weil

von dem unmittelbaren Vorzeigen des Wechsels der Eintritt des

wechselrechtlichen Verfahrens abhangig ist, und weil andererseits

durch Bezahlung des Wechsels an einen unverdächtigen Inhaber

die Wechselforderung selbst erlischt. In letzterer Hinsicht kann sich der

Gläubiger durch rechtzeitige Nachricht an den Zähler unter ange-

hängteni Verbot der Annahme und Zahlung sicher stellen Unter-

läßt er diese Nachricht, oder langt dieselbe nach der Verfallzeit und

Zahlung ein, so trifft der Schaden den Eigenthümer des Wechsels,

welcher dießfalls sich nur bei dem unrechtmäßigen Erwerber des

Wechsels erholen kann^). Kommt endlich die Nachricht an, bevor

der Wechsel bezahlt ist, so darf der Trassat dem dritten Besitzer

keine Zahlung machen, — welchem nur, falls er die Urkunde in

gutem Glauben erworben, der Regreß an seinen Indossanten vor

behalten bleibt 2). Hat aber der Trassat den Wechsel bezahlt, ehe

er verfallen war, wenn gleich ohne Kenntniß von dem Verluste,

oder bezahlte er den Wechsel, nachdem er von dem Verluste benach

richtigt war, so ist die Zahlung ungültig*). Eine andere Frage

ist: kann der Verlierer in Ermanglung des Wechsels oder eines

Duplikats von dem Bezogenen die Zahlung fordern? Es ist zu

unterscheiden : 1) war der Wechsel zur Zeit des Verlusts noch nicht

acceptirt, so kann der Gläubiger, um zur Zahlung zu gelangen,

von dem Trassanten die Anfertigung einer neuen Urkunde fordern,

wozu der Aussteller verpflichtet ist, wenn der Gläubiger die vorge

schriebene Präsentationszeit nicht versäumt hat, und den Trassanten

gegen die Gefahr, welche aus dem möglichen Laufe des alten Wech

sels neben dem neuen für ihn hervorgehen könnte, durch eine Cau-

tion sicher stellt 5). 2) War der Wechsel erweislich schon acceptirt,

so ist der Bezogene schuldig, die erwiesene oder zugestandene Wech-

selsumme dem Eigenthümer zu bezahlen, jedoch unr gegen hinrei

chende Sicherheit dafür, daß derselbe ihm von dem Trassanten und

den übrigen Vormännern einen Mortifikationsschein beibringen und

ihn überhaupt schadlos halten wolle °). Z) Gieng endlich der Wechsel
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verloren, nachdem wegen mangelnder Zahlung protesiirt war, so

hat der Protestirende zur Sicherstcllung des Regresses den Protest

mit der Nachricht des Verlusts vorläufig allein zu versenden und

die Nachsendung des Wechsels sich vorzubehalten — Im Falle der

Wechsel durch ein verfälschtes Indossament in die Hände eines un

schuldigen Besitzers gekommen, fragt es sich: steht dem rechtmäs

sigen Eigenthümer gegenüber von demselben ein Aurückforderungs-

recht (rei'vinäiostio) zu? Der Grund, welcher hiegegen angeführt

wird: daß der Wechsel als clrkulirendes Geld zu betrachten sei^),

ist, juristisch betrachtet, unrichtig, da, abgesehen davon, daß diese

Eigenschaft nur dem wahren Papiergeld (welches aber in Württem

berg gesetzlich nicht anerkannt ist) zukommt, auch wirkliches Geld,

wenn es in dritten Händen sich findet, von dem Eigenthümer vin-

dizirt werden kann; um wie viel mehr Schuldscheine, welche nur

eine Forderung ausdrücken, also nur ein rechtliches Interesse haben

für den Gläubiger Da überdieß (Note 1) der rechtmäßige Wech

sel-Gläubiger dem Bezogenen die Bezahlung an den dritten, wen»

auch unschuldigen, Besitzer verbieten kann, so wird man demsel

ben um so mehr die Vindikation des Wechsels, als seines Eigen-

thums, gestatten müssen.

1) W. O. Ca». IVl §. 2Z, Satz 1. ... . ..,

21 Das. Sah 2. ° - . " . .

Z) W. O. a. a. O. Satz 5,.

4) S. oben §. 494. Note 6.

5) Die Amortisation ist bei dem Verlust eines nicht acceptirten Wechsels

ungewöhnlich. S. jedoch Entwurf eines HEB. Art. 721.

6) W. O. a. a. O. Satz 4. Es versteht sich von selbst, daß außer der

Privatamortisation der Interessenten auch eine eigentliche d. h. gerichtliche

Amortisation nach vvrgängigem öffentlichem Ausgebot zulässig ist. Schümm

in Hofackcrs Jahrbüchern Bd. II. S. 177.

7) Abweichender Ansicht ist mit And. Weishaar §. 1Z25, indem er alS

Folge des Verlusts nur annimmt, daß der Regreß im ordentlichen Prozeß

zu nehmen sei. Allein dieser kennt jenen Regreß gar nicht. Eigene An

sichten hat wieder Pöhls II. S. 6NZ. ... , . .-, .

8) Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 149. , .

9) Ueber die Vindikation von Schuldscheinen vgl. Geiger und Glück,

Rechtfälle Bd. III. Nr. Z8.
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Drittes Kapitel.

Von den Vergehen.

§. 50Z.

Von den privatrechtliche« Folgen der Vergehen

überhaupt.

So wenig auch dem älteren Recht eine öffentliche Strafgewalt

unbekannt war '), so wurden doch die meisten Rechtsverletzungen

zunächst unter dem Gesichtspunkt einer Beeinträchtigung der Indi

viduen aufgefaßt, also daß der Verletzte oder seine Familie eine

Genugthunng zu fordern hatte und ihnen die Anklage überlassen

war. Nur bei einzelnen Handlungen, welche gegen das Gemein

wesen unmittelbar gerichtet waren, z. B. Landesverrath, wurde ein

Verfahren von Amts wegen eingeleitet und auf eine Sühne des

verletzten Gemeinwesens das Absehen genommen. In anderen Fällen

wurde zwar neben der Privatbuße eine öffentliche Buße (Brüchte)

für den verletzten Frieden von dem Richter erkannt; aber dieß er

schien nur als ein Nebenrecht, abhängig von der Verfolgung des

Hauptrechts durch den Verletzten. Allmälig erweiterte sich jedoch

das Verfahren von Amts wegen, und, wenn schon der verletzte Ein

zelne seinen Schaden verschweigen oder sich mir einem außergericht

lichen Abtrag begnügen konnte, so sollte doch der Richter darum

seine Forderung an den Friedebrecher nicht verlierend. Die Buße

für die einzelnen Frevel, namentlich Wunden, worüber die alten

Volksrechte ganz in's Einzelne gehende Ansätze enthielten, ward

jetzt von der Schätzung durch Sachverständige abhängig gemacht:

doch sollte man dem Kläger mehr geben, denn dem Richter^).

Der Grundsatz, daß bei Verletzungen, insbesondere Schmachsachen,

(Injurien), Leibesbcschädigungen und Tödtungen, neben der öffent

lichen Strafe, auf einen „ziemlichen Abtrag" für die verletzte

Partei zu erkennen sei, ist auch von der späteren Landesgesetzgebung

anerkannt*); doch erscheint dieser Abtrag nicht mehr unter dem

Gesichtspunkte einer eigentlichen Buße oder Sühne (c«mz>o5itio),

sondern unter dem eines richterlich zu ermäßigenden Schadens

ersatzes^). Die Privatstrafen des römischen Rechts, welche zum

Roscher Priv.N, ll, Bd. 26
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Theil auf das Einfache, zum Theil auf das Doppelte, Dreifache

und Vierfache des Werthes gehen, hätten schon aus diesem Ge

sichtspunkte bei uns keine Aufnahme finden sollen °); gleichwohl

wurden dieselben in einzelnen Beziehungen von unsern Gesetzen be

rücksichtigt und einige Privatstrafen sind durch die einheimische

Praxis und Gesetzgebung erst geschaffen worden^). Das Gesetz

über die privatrechtlichen Folgen der Verbrechen und Strafen vom

S. Sept. 1839 bestimmt Art. 8: „alle einzig in dem römischen

Rechte gegründeten, aus einem Verbrechen oder Vergehen entsprin

genden, und in einem mehrfachen Betrage des Schadens be

stehenden Privatstrafen sind aufgehoben". Sofern jedoch außerdem

nach den Gesetzen aus unerlaubten Handlungen gewisse Rechts-

nachtheile entstehen, soll es hieb« auch in denjenigen Fällen sein

Bewenden haben, in welchen eine gerichtliche Strafe erkannt wird;

vorbehaltlich der in diesem Gesetze enthaltenen Ausnahmen. In

der Regel bestehen daher die privatrechtlichen Ansprüche eines durch

ein Verbrechen oder Vergehen Verletzten lediglich in dem Rechte

' auf Schadensersatz Auch die auf das Einfache des Werthes

gerichtete Privatstrafe wegen Selbsthülfe (g. 151. Note 8 und 9)

ist aufgehoben, vorbehaltlich des Anspruchs auf Ersatz des wirklich

zugefügten Schadens"). Ebenso die Bestimmung des römischen

Rechts, daß, wer in einem Rechtsstreite seinen Richter bestochen

oder den Rechtsbeistand seines Gegners zur Untreue gegen seine

Partei (Prävarication) verleitet hat, sachfallig werdet. Einige

andere Privatstrafen, namentlich bei Beleidigung, Schwächung (s.

H.50S. 506.), sind dagegen beibehalten. Der Anspruch auf Schadens

ersatz, sowie der Anspruch auf eine Privatstrafe, soweit dieser jetzt

noch besteht, tritt mit dem Vergehen von selbst ein, ohne daß der

selbe durch den Ausspruch eines Straferkenntnisses bedingt wäre").

Der erstere Anspruch geht auch wider die Erben; dagegen haften

für öffentliche Geldstrafen die Erben nur dann, wenn dieselben

gegen den Erblasser rechtskräftig erkannt worden, und nur in so

weit, als die Erbschaft reicht "). Gemeinrechtlich kann die Straf

klage wie die Ersatzklage gegen jeden einzelnen Theilnehmer auf

das Ganze (!» ««lickum) gerichtet werden, gegen den bloßen Ge

hülfen jedoch nur, wenn der Urheber unvermögend ist In Ver

bindung damit steht die Bestimmung der Hofgerichtsordnung von

1655 Th. III. Tit. 25 §. 7 u. 8, wonach, im Falle jemand bei
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einer Schlägerei umgekommen oder bedeutend verwundet worden,

und der unmittelbare Thäter nicht sollte ermittelt werden Können,

„alle und jede, so darbei nnd der Sache verwandt gewesen", den

Verwandten des Gerodteten, beziehungsweise dem Verletzten nach

richterlicher Ermäßigung Abtrag thun sollen. Diese Bestimmung

ist nünmehr aufgehoben, so daß diejenigen, von welchen nicht er

wiesen ist, daß gerade sie die Verletzung zugefügt haben, nicht zum

Schadensersatz verbunden sind Im Uebrigen ist jedoch das be

stehende Recht nicht geändert. Es bleiben daher die erweislichen

Urheber der Verletzung und subsidiär die Gehülfen nach wie vor

solidarisch zum Ersatze verpflichtet.").

1) S. hierüber die interessanten Untersuchungen von Wild«, das Straf-

recht der Germanen. Halle 1842. Ueber das alemannische Recht insbeson.

dere s. meinen Aufsatz bei Bauer, Schwaden wie es war und ist. Karls»

ruhe 1842 S. Z96.

2) Schwab. L.R. Art. 97.

Z) Das. Art 98.

4) Dritte Hofger,O. von 1557 in den Ger. Ges. l. S. 148. 149. 1SZ.

Fünfte von 1654 Th. III. Tit. 25. das. Ii. S. 5Z6. Vgl. in Betreff des

Todtschlags L. O. von 1515 und 1621 (Reg. Ges. I. S. 20 und 844).

5) Hof-G.O. von 1654 a. a. O. §. 8. „Dem Beschädigten Artzerlohn,

Costen vnd Schaden; nach Richterlicher Erkanntnuß vnd Massigung zu be

zahlen, vnd abzulegen :c. "

6) Ganz wird die heutige Gültigkeit derselben geläugnet von T h i b a u t,

Pand. §. 68.

7) Ueber das äeposiwm misersbile s. 457 Note 21. Von der x«ns 6!-

vortii später im Eherecht.

8) S. §. 5«6. Note 5. Gleichfalls gehört Hieher der auf das Zwei»

und Mehrfache gesetzte Schadensersatz bei Baumverderbung Gen.Rescr. v.

25. Juni 1808 im Reg. Bl. S. 545.

9) Verkündigt durch das Regierungsblatt vom 15. Sept, 1859 S. 5SZ.

Die Motive und Verhandlungen sind wörtlich zusammengestellt in der Hand»

ausgabe von Knapp Stuttg. 1859. Erläuterungen zu dem Gesetze gab«

Wächter im Archiv für civ. Praxis Bd. 2Z. Heft 1. auch besonders ge

druckt Heidelberg 184«. (Nach diesem besondern Druck werde ich citiren.)

Erschöpfende Bestimmungen scheinen durch das Gesetz nicht beabsichtigt wor

den zu seyn. S. Motive i. Ving. Commiss. Bericht bei Knapp S. 179.

1«) Vgl. Motive der Regg. zu dem Entwürfe Art. 4.

Ii) S. das Note 9 cit. Gesetz Art, 12.

26*
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12) Das. Art. t«.

1Z) Das. Art. 5Z.

14) Art. 7. Eine Ausnahme machen die-Vergehen mider die Abgaben

gesetze , in welcher Beziehung auf Art. Zg8 des St. G. B. verwiesen ist.

Im Entwurf mar nur von gerichtlich erkannten die Rede. Bei der Ver

handlung ward dagegen obiger Grundsah auck auf polizeiliche Strafen aus

gedehnt. Die Grundsätze von den römischen Pönalklagen finden bei unfern

Strafklagen , welche mehr oder weniger zugleich Schadensklagen sind, keine

Anwendung.

15) Glück, Pand. Bd. i«. S. Z79. 535.

is) Art. is in Verbindung mit Art. 15 im Sing. Vergl. die Verhandl.

bei Knapp S. 181 - 191.

17) Art. 14. Satz a. Vergl. Verhandl. bei Knapp S. 191. Wäch

ter S. S8.

§. 504.

i) Verletzung von Leib, Leben und Freiheit.

In dieser Hinsicht gilt nach dem neuen Gesetze nunmehr Fol

gendes: 1) die Verbindlichkeit zum Schadensersatz bei Tödtungen

findet Statt, „wenn die Handlung des Thaters die wirkende Ur

sache des erfolgten Todes war"'), also nicht, wenn ein anderes

hinzukommendes Ereigniß den Tod bewirkt hat, gesetzt auch, die

erste Verletzung wäre an sich tödtlich gewesen^), und nicht blos bei

absichtlicher oder auf grobe Weise verschuldeter Tödtung, sondern

auch, wenn nur die geringste Schuld dem Thäter zur Last fiel^).

Dagegen wird man wegen einer blos zufälligen Tbdtung den Thäter

auch privatrechtlich nicht verantwortlich machen können, wenngleich

ohne seine Handlung der Tod nicht erfolgt wäre Ausdrücklich

ausgeschlossen ist die Ersatzpflicht: «)bei einer fahrlässigen Tödtung

im Affect, worein der Thäter durch besonders schwere Beleidigun

gen oder Mißhandlungen von dein Getödteten selbst versetzt wurdet,

b) Bei einer Tödtung in regelmäßigem Zweikampfs), c) Bei einer

Tödtung auf Verlangen des Getödteten Das Recht auf Ent

schädigung kommt zu denjenigen Personen, welche ein Recht auf

Unterhalt gegen den Verstorbenen hatten, namentlich der Wittwe

und den Kindern des Getödteten, jedoch nur, wenn und soweit sie

durch die Tödtung ihren Lebensunterhalt verlieren. Haben sie zu

leben oder war der Verstorbene unfähig, Unterhalt zu geben, so
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fällt die Klage weg. Der Schaden !st gerichtlich zu ermessen, und

zwar mit Rücksicht auf den Stand, das Vermögen und die Be

dürfnisse der Beschädigten, auf die Gesundheitsumstände, die ver-

muthliche Lebensdauer, die Erwerbfähigkeit und Erwerbthärigkeit

des Get'odteten ^). Ebenfalls hängt es von gerichtlichem Ermessen

ab , ob die Vergütung in einer Aversalsnmme oder in wiederkehren

den Leistungen festgesetzt werden soll«). 2) Auch bei bloßer Kör

perverletzung tritt nur in so weit ein Recht auf Entschädigung

ein, als ein Schaden wirklich gestiftet ist. Der Anspruch auf

Schmerzengeld ist für unstatthaft erklärt"). Auch auf bewirkte

Verunstaltung (Deformität) ist bei Zuerkennung des Schadenser

satzes nur in so weit Rücksicht zu nehmen, als das bessere Fort

kommen des Verletzten dadurch verhindert wird "). Ausgeschlossen

ist die Klage bei Körperverletzungen im Zweikampfe ") und, analog

den oben (Note 4 u. 6) angeführten Bestimmungen, bei einer Ver

letzung auf Verlangen des Verletzten oder in Folge einer durch den

selben herbeigeführten Aufreizung"). Im Uebrigen bleibt es hin

sichtlich der Erstattung der Kosten und des Schadens wegen Körper

verletzung bei dem gemeinen Rechte "). Die Klage geht also nicht

blos auf den Unterhalt, sondern auf den Ersatz jeden Schadens ").

2) Wer einen Andern seiner persönlichen Freiheit widerrechtlich be

raubt, sei es durch Einsperrung oder auf andere Weise, haftet

demselben für das ganze Interesse und für allen Aufwand zu fei

ner Befreiung^). 4) Wer durch widerrechtliche Handlungen die

Familienrechte eines Menschen zu dessen Nachthcil unterdrückt, ver

ändert, oder doch dem Berechtigten vorenthält, insbesondere, wer

in solcher Absicht ein Kind verwechselt, wird des Intestaterbrechts,

der elterlichen Gewalt und der Nutznießung des Vermögens in An

sehung derjenigen Person verlnstig, gegen welche die verbrecherische

Handlung gerichtet war").

i) Art. 1Z. Satz 1.

2) Die Art. 2Z5 u. 248 des St.G.B. gehen von der entgegengesetzten

Ansicht aus. S. jedoch den Commisstons- Bericht bei Knapp S. 145.

Wächter a. a. O. S. 52 u. 55.

Z) Die Commission der II. Kammer wollte die Ersatzpflicht ans äolus und

rülps Kts beschränken; die Kammer verwarf jedoch den Antrag mit über»

wiegender Mehrheit. S. Knapp «, a, O. S. t44 f.

4) Die Worte des Gesetzes begreifen freilich auch diese» Fall i allein in
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den Verhandlungen war nur die Frage, ob auch auf die leichteste Schuld

die Ersatzpfficht zu erstrecken sei. Ueber die Grundsätze der lex ^u!1i» in

dieser Hinsicht hinauszugehen , war nicht die Absicht. Eine widerrechtliche

Handlung (injuria) nn'rd also jedenfalls vorausgesetzt. Vgl, jedoch Straf

gesetzbuch Art. 251.

5) Art. 1Z Satz Z. „Diese Klage findet nicht Statt, wenn derThäter,

im Falle einer fahrlässigen Tödtung durch besonders schwere Beleidi»

gungen, Beschimpfungen oder Mißhandlungen von Seite des Getödteten

zum Zorne gereizt, und auf der Stelle zu derjenigen That hingerissen wor

den ist, welche den Tod zur Folge hatte (vergl. Art. 247 des Strafgesetz

buches)" u. s. w. Hier ist, wie aus der Bezugnahme auf Art. 247 des

St.G.B. hervorgeht, zunächst an den Fall einer eulp» ä«Io äeterminsts

gedacht; jedoch auch der Fall einer rein culposen Tödtung ist nicht ausge

schlossen. S. die Verhandlungen bei Knapp a. a. O. S. 172 f. 178 u.

179. Wächter S. 5«.

6) Art. 1Z Satz Z. „ingleichen wenn die Tödtung im Zweikampfe (Art.

201 des St.G.B.)".

7) Das. a. E. „sowie wenn die Tödtung auf ernstliches Verlangen des

Getödteten (Art- 239 des St.G.B.) gescheheu ist".

8) Das. Satz 2.

9) Das. Satz 1 a. E.

1«) Art. 14 Satz 1. Vergl. Entscheidung des Obertrib. vom 25. Sept.

1829 in den Ger. Ges. II S. 5Z6 Note S>7. Anders nach der gemeinen

Praxis. Glück Pand. Bd. 1«. S. Z88.

III Art. 14 Satz 2. Vergl. Entscheidung vom 12. Sept. 1828 in der

Ges. Slg. a. a. O.

12) Art. 14 Satz Z.

1Z) Wächter a. a. O. S. 55. und 56.

14) Art. 14 Satz 4. „ bei dem bestehenden Rechte ".

15) Art. 16 in Verb, mit d. Entwurf Art. 1«.

16) Art. 27. Außerdem ist er derselben ohne Zweifel auch zum Schadens

ersatz verbunden.

§. 505.

2) Ehrverletzungen.

Die deutschrechtlichen Klagen auf Widerruf, Abbitte und Ehren

erklärung sind aufgehoben Dagegen kann der Beleidigte noch

immer entweder 1) auf eine öffentliche Strafe oder 2)anf eine

Privatstrafe in Geld klagen Bei Ausmittlung der letztern hat

der Richter anf die allgemeinen Strafbemessungsgnmde, namenr
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lich den Stand des Verletzten und die besonderen Verhaltnisse, unter

welchen die Verletzung Statt gefunden, Rücksicht zu nehmen 2)."

Wählt der Beleidigte die Privatklage (svtio sestimswris , Schätzungs-

klage), so kann er nicht auch noch die erster« anstellen und umge

kehrt Verschieden von der Klage auf Privatgenugthunng ist

5)dieKlage aufSchadensersatz. Wofern nämlich der Beleidigte

durch die Beleidigung in seinem Fortkommen, Gewerbe- oder Ge

schäftsbetrieb beeinträchtigt wurde, kann er Ersatz des erlittenen

Schadens fordern, dessen Größe der Richter nach dem Einflüsse

der Ehrenkränkung auf die bezeichneten Verhältnisse zu ermessen hat^).

Diese Klage kann sowohl mit der Klage auf eine Privatstrafe ver

bunden, als auch für sich angestellt werden; auch durch den Antrag

auf eine öffentliche Strafe wird sie nicht ausgeschlossen °). 4) Eine

andere Art der Genugt,hunnL besteht in der Erwiederung (Retorsion)

der Injurie. Die schriftliche Retorsion, welche früher, um sie

. glaubhaft zu machen , durch einen Notar insinuirt zu werden pflegte,

ist in einem Ausschreiben vom 24. Iuli 1620 Nr. V. verboten und

für kraftlos erklärt, außer es wäre dem Beleidigten zu einer Klage

bei der ordentlichen Obrigkeit des Gegners alle Gelegenheit benom

men Der mündlichen Erwiederung wird hier nicht gedacht, wor

aus aber nicht zu schließen ist, daß dieselbe eine erlaubte Selbst-

hülfe gewesen Sofern es sich von einer öffentlichen Strafe han

delte, ward vielmehr von der früheren Praxis keine Compensation

der gegenseitigen Injurien zugelassen, sondern jeder Theil wurde

bestraft v). Nach der jezigen Strafgesetzgebung steht dagegen,

wenn der Beleidigte die Beleidigung auf der Stelle, ohne Ueber

schreitung des Maaßes, erwiedert, keinem Theile ein Recht auf

Klage zu"). Hieraus folgt, daß auch eine öffentliche Strafe un

ter den angegebenen Voraussetzungen wegen der gegenseitigen Be

leidigungen nicht stattfindet — Endlich kann der Beleidigte

5) wenn die verläumderische oder injuriöse Aeußerung öffentlich ver

breitet worden, verlangen, daß die rechtskräftig erkannte öffentliche

Strafe auf Kosten des Beleidigers öffentlich bekannt gemacht werde.

Ist die Verbreitung durch eine bestimmte Zeitschrift geschehen, so

ist die Bekanntmachung in ebendieser Zeitschrift, und zwar in der

vom Richter vorgeschriebenen Weise, unentgeltlich aufzunehmen

Bei Ehrenkränkungen nnd Berläumdungen gegen Verstorbene sind

deren Erben zur Privat- wie zur öffentlichen Klage berechtigt").
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Auf eine öffentliche Strafe können außer dem Beleidigten, selbst

gegen dessen Willen, dessen Eltern und Namens der Ehefran der

Ehemann antragen Eine kirchliche oder politische Körperschaft

kann, wenn sie in Hinsicht auf ihren Zweck, ihre Verfassung oder

Handlungsweife eine Beleidigung erfahren, durch ihren Vorsteher

auf eine öffentliche^), nicht aber auch auf eine Privatstrafe klagen.

1) Art. 17 Satz 4. S. über jene Strafen L R. I, 77. §.2.4. Weis,

haar §. 1571 — 157Z. Knapp, württ. Crimin. Recht S. 275.

2) Das. Satz i. Gründe für die Zulassung der letztern s. in den Verl),

bei Knapp S. 19Z.

5) Das. Satz 2.

4) Strafgesetz Art. 49. Motive zu dem Entwurf Art. I1. Verh, bei

Knapp S. 195.

5) Art. 18 Satz 1. Wächter S. 59.

6) Daselbst, „überdieß auf Schadensersatz zu klagen berechtigt". Vgl.

Verh. bei Knapp S. 195.

7) Ger, Ges. II. S. 57Z.

8) Wie Weishaar §. 1Z8« thut.

9) K n a p p Crim.-R. S/ 27Z.

1«) Strafgesetz Art. 29Z. Ein Unterschied zwischen schriftlicher und münd»

licher Erwiederung ist hier nicht ausdrücklich gemacht; doch wird die erste«

nach den angegebenen Requisiten in der Regel ausgeschlossen seyn.

11) Da Ehrenkränkungen nur auf Klage des Beleidigten zur Untersuchung

und Strafe gezogen werden. Strafgesetz Art 291.

12) Strafgesetz Art 294.

15) Das. Art. 292 Satz Z.

14) Das. Satz I.

is) Das. Satz 2.

S. 506.

Z) Fleischesvergehen.

Die einfache Schwächung («tupr„m), d.h. der außereheliche,

mit beiderseitiger Einwilligung erfolgte, Beischlaf, zwischen einer un-

verheiratheten Manns - und einer unverheiratheten, ehrbaren („un-

verläumbdeten"), nicht in verbotenem Grad verwandten oder ver

schwägerten, Frauensperson erzeugt für den schwächenden Theil,

abgesehen von der öffentlichen Strafe und der Verbindlichkeit zum

Unterhalt des erzeugten Kindes^), die Verpflichtung: 1)zu Beza!,
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lung der Geburts-, Tauf- und Kindbettkosten. Diese werden mir

Rücksicht auf den Stand der Geschwächten gerichtlich ermessen.

Obgleich hiebei in der Regel keine Aufzählung gefordert, sonderir

ein mittlerer Maaßstab zu Grund gelegt wird, so sind doch noth-

wendige außerordentliche Auslagen, z. B. die Kosten einer künst

lichen Geburt, auf Beweis nicht ausgeschlossen ^); 2) zu Ehelichung

der Geschwächten oder Bezahlung einer Privatgenugthunng. Die

im kanonischen Recht festgesetzte Verbindlichkeit des schwächenden

Theils, die Geschwächte zu heirathen und auszustatten °), ist von

der deutschen Praxis nicht aufgenommen worden ^). Aber auch die

alternative Verbindlichkeit, die Geschwächte zu heirathen oder aus

zustatten^) ist unsrem Rechte nicht bekannt, sondern nur die Ver

pflichtung sie zu ehlichen, oder ihr das s. g. Kränzchen zu be

zahlen^). Die Ehegerichtsordnung Th. II. Cap. 7 g. 1 will es

Zwar „in punoto >rn^>rseAnstionis vel öeüorsticmis bei der Dispo

sition der gemeinen Rechten »«geändert" belassen; allein hierdurch

ist eine Aenderung des früheren Rechts weder bewirkt, noch be

absichtigt worden. Die Geschwächte kann daher nicht auf eine

wirkliche Ausstattung klagen, fondern nur auf eine Privatgenug

thunng, welche ebenso, wie bei der Schätzungsklage wegen Ehren

kränkungen (g. 505 Nr. 2), zu ermessen ist. Dieses Recht ist auch

durch das Gesetz vom 5. Sepr. 18Z9 anerkannt°). Ausgeschlossen

ist dasselbe jedoch, nicht blos, im Falle der Schwächende die Ge

schwächte wirklich heirathet, sondern auch, wenn er seiner Seits

sie zu heimchen bereit ist, die Geschwächte aber von dieser Bereit

willigkeit keinen Gebrauch macht, oder wenn durch Schuld der

Geschwächten die Ehe zwischen ihr und dem andern Theil unmöglich

geworden, z. B. dadurch, daß sie einen Dritten geheirathet. An

ders wenn durch Schuld des schwächenden Theils die Ehe gehindert

ist'), oder wenn ein zufälliges, nicht zu beseitigendes, Hinderniß,

z. B. eine nach dem Beischlaf eingetretene nahe Schwägerschafr,

die Ehe unmöglich macht ^). In diesen beiden Fällen ist die

Klage auf Genugthunng immerhin statthaft, nnd nur die Einrede

des Beklagten, welche aus feinem Wahlrecht fließt, ist aufgehoben.

Ebensowenig wird durch den Tod des einen oder andern Theils

die Klage ausgeschlossen, wenn gleich auch hier das Wahlrecht des

Beklagten wegfallt °). 2) Wenn die Geschwächte zur Zeit der

Schwächung keine «„verletzte Jungfrau gewesen '"). Doch wird, daß
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sie eine gewesen, bis zum Beweis des Gegentheils vermuthet").

Eine Wittwe kann nicht auf Ersatz des Kränzchens klagen : denn

sie hat als solche dasselbe nicht mehr anzusprechen. Z) Wenn die

Geschwächte der verführende Theil war"). Auch hiegegen spricht

die Vermnthung 4) Endlich folgt schon aus dem Begriffe der

Schwächung, daß die Klage ausgeschlossen ist bei dem Ehebruch")

und anderen qualisicirten Fleisches -Verbrechen, außer wenn der

stuprirende Ehemann sich für unverheirathet ausgegeben und dadurch

das geschwächte Mädchen in Irrthum versetzt hat. Dagegen kann

wegen Entführung, Nothzucht, Verführung zur Unzucht und Doppel

ehe von dem unschuldigen Theil gegen den schuldigen auf Ent

schädigung geklagt werden, welche nach den Grundsätzen der bei

Ehrverletzungen anzustellenden Schadensklage (S. 5OS Nr. Z.) sich

richtet").

1) Hiervon später im Familienrecht.

2) Ein Hieher gehöriger Rechtsfall ist erzählt bei Kap ff, Rechtssprüche

I. S. 275, jedoch, wie mir scheint, nicht richtig entschieden.

Z) X. V, I6. csp. 1. „övtsbit esm, ei Ksbebit esm uiorem". In einer

Berliner Handschrift findet sich jedoch vel statt et. s. Richters Ausgabe

des lZ. Im Falle verweigerter Heirath sollte Excommunikation ein»

treten. Das. 6sp. 2.

4) l). S, Kmelin, 6e tatis et tunäsment« «bligstiouis »tuprstoruin 6u-

cenSi aut SotsixZ! vitlsts», lub. 1797. §12. »e^, nimmt dieselbe als gemeinen

Gerichtsgebrauch an; ebenso Glück Bd. 28. S. 154. Weishaar

§. IZ86.

5) Herz. Mandat v. 21. Mai 1586 (Ger. Ges. I. S. 44Z.) h. So aber«.

Dieses „Kränzlin", als den Ehrenschmuck am Hochzeittage (Oos virginitstl»),

verliert nämlich die Geschwächte. Ehe>O. Cap. III. §. 4. Gen.R. v. 2. Janr.

1728 und 25. Febr. 17Z2. (Ger. Ges, Bd. III) Nach dem Dorfrechte von

Einsingen v. 1«. Mai 161Z (Hdschr.) mnßte das Mädchen , welches 'nach

verlorenen jungfräulichen Ehren im Kranz öffentlich zur Kirche geht, die

doppelte Unzuchtstrafe leiden.

S) Art. 28 im Eingang. „Einer Geschwächten bleibt die Klage auf

Genngthunng nach dem bestehenden Rechte vorbehalten". Eine alterna

tive Fassung der Klage auf Ehlichung oder Genugthunng ist nicht erforder

lich; nach dem ebengenannten Gesetz, sowie nach dem Mandat von 1586

ist vielmehr die Klage blos auf letztere zu richten. Vgl. Wächter a.a.O.

S. 65.

7) Weishaar §. 1Z9Z.
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«) Auch im letztern Fall hält Weishaar §. 1Z92 die Klage für unstatt»

Haft. Allein die allgemeinen Grundsätze über alternative Verbindlichkeiten

sind nicht hiefür. v. XI.VI, Z. kr. 95. §. 1.

9) Glück, Pand. Bd. 28. S. 17«. And. Ans. ist Weis haar §. 1Z94.

Allein die Analogie der ästimatorischen Klage, worauf er sich beruft, ist

wenigstens nach dem jetzigen Rechte gegen ihn s. §. s«5. Note 1Z.

1«) Mandat von 1586. „darzu dem Weib, so sie ein Jungfraw ge

wesen, vmb der verfallung, oder beraubter Jung frawschaft willen ":c. And.

Ans. nach gem. Recht Glück, Pand. Bd. 28. S. 155.

11) <Ü«II«. lub. tom. I. co»s. ZZ, nr. 18. toin. II. c«»s. 6Z. »r. 48 «e<z.

12) Mandat von 158«. anal, „es were dann fach, daß sichs lautter er

fände, daß sie dem Mann zu solchem vnordenlichen beyschlaffen, selbsten

vrsach gegeben, außer welcher dise Vnthat sonsten vermutlich mol verbliben

«ere ".

1Z) Das. Die Worte: „daß slch's lautter erfände".

14) Eine Ausnahme macht das vormalige Hofgericht in Entscheidungen bei

Kap ff, merkw. Rechtsfälle I. S.ü«o f., wenn blos der schwächende Theil

verheirathet mar. Allein sowohl in dem Mandat v. 1S86, als auch in der

E.G.O. wird ein lediger Mann vorausgesetzt. Weishaar §. 1Z9«.

Schümm in Hofakers Jahrbüchern Bd. 1. S. 5«2.

15) Ges. über die privatr. Folgen Art. 18. Sah 2. Die ästimatorische

Jnjurienklage wird der Genothzüchtigten eingeräumt i» Oons. ?uK. IV.

cons. 118. or. 71.

§. 507.

4) Eigenthums- und andere Vermvgens-Verletzungen.

Im Allgemeinen gelten hier die früher (g. 129 f.) angeführten

Grundsatze vom Schadensersatz. Im Einzelnen aber ist Folgendes

zu bemerken: 1) Das römische Recht hatte in dem Aquilischen Ge

setz (lex ^uilis), welches uns jedoch nur unvollständig überliefert

ist'), einen Anhaltspunkt, wonach eine widerrechtliche Beschädi

gung durch eine positive Handlung (äsmnum injuria ««tum) be-

urtheilt wurde. Das erste Capitel jenes Gesetzes hatte die Tödtnug

eines fremden Sclaven oder eines vierfüßigen Thieres zum Gegen

stand und bestimmte als Strafe den Ersatz des höchsten Werths

der Sache im verflossenen Iahre; der Inhalt des zweiten Capirels

ist uns unbekannt; das dritte Capitel endlich handelt von allen

übrigen Arten widerrechtlicher Beschädigung. Die Strafe war der

Ersatz des höchsten Werths, welchen die Sache in den vorhergehen
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den 50 Tagen hatte. Bei arglistiger Abläugnung war das Doppelte

zu entrichten. Die letztere Bestimmung fallt bei uns hinweg ;

vielmehr geht das Rechtsmittel, auf dessen Benennung bei uns

nichts ankommt, nur auf Schadensersatz ; und zwar wird bei dessen

Ausmittlung auf den Werth gesehen, welchen die Sache hatte

zur Zeit der Beschädigung, ohne die Fälle, wovon das Aquilische

Gesetz im ersten und dritten Capitel handelt, zu unterscheiden^).

2) Die römischen Privatstrafen wegen Diebstahls und Raubs

haben für uns keine Verbindlichkeit; es tritt daher nur die Ver

bindlichkeit zu einfachem Schadensersatz ein. Eigenthümlich ist dem

württembergischen Recht eine Bestimmung in Betreff des Ankaufs

verdächtiger Waaren durch die Gold- und Silberarbeiter. Es ist

nämlich diesen Handwerkern verboten, von Leuten, die ihnen un

bekannt sind, oder die sich nicht hinlänglich ausweisen können, Kost

barkeiten zu kaufen. Würde dieß gleichfalls geschehen, so sind

dieselben, abgesehen von der öffentlichen Strafe, verbunden,

den Eigenthümern der gestohlenen und verkauften Waaren den von

diesen beschworenen wahren Werth derselben, falls sie nicht mehr

in Natur vorhanden, zu erstatten ^). Z) Derjenige, welchem von

einem Andern durch Thatlichkeiten oder Drohungen eine Handlung

oder Unterlassung abgenöthigt wird, um sich oder einem Dritten

einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen^), kann die erpreßte

Sache nebst dem ganzen Interesse zurückfordern; statt des Schadens

ersatzes können aus der erpreßten Geldsumme auch Zinsen gefordert

werden °). Hat derselbe durch eine unerlaubte Handlung Anlaß

zu dem Vergehen gegeben, wie z. B. wenn gegen den Dieb, den

Ehebrecher eine Erpressung verübt worden, so verfallt nach ge

meinem Recht das Erpreßte dem Fiskus; nach dem neuen Ge

setze dagegen zur Armenkasse am Wohnort dessen, gegen wel

chen die Erpressung verübt worden 2) Nach dem Gesetz

«om 2Z. Iuni 1808 über die Bestrafung der B an in verderber

hat der Beschädiger , sei es, daß er in böser Absicht oder aus blos

sem Muthwillen gehandelt hat, s) für jeden frisch gesetzten Baum

dem Beschädigten zwei Bäume von der nämlichen Gattung und

Beschaffenheit oder die Ankaufspreise und die Transport- und

Pflanzungskosten von ähnlichen Stämmen zu ersetzen; b) für

einen jungen Banm, welcher schon ein oder mehrere Iahre gepflanzt

war, ist der Ersatz auf jedes Iahr um 2 junge versetzbarc Bäume
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zu erhöhen; c) für einen alten, vollkommen tragbaren Baum sind

8 junge versetzbare Baume und zugleich der entgehende Obstcuchen,

nach Verhältniß des jedesmaligen Ertrags von ähnlichen Bäumen

der Markung , bei Steinobst 6,, bei Kernobst 8 Iahre lang in Geld

«der Obst zu ersetzen Diese Entschädigung ist dem Beschädigten

von der Gemeinde abzureichen , welche sich deßhalb an dem Schul

digen erholt; ist dieser ganz unvermbglich, so daß auch künftig, un

ter Nachführung in der Commun- Rechnung, kein Ersatz zu erzielen

wäre, so wird dem Beschädigten die Anzahl der verdorbenen Stämme

von der Gemeinde einfach ersetzt^). Diese Bestimmungen sind in

dem neuen Gesetze unverändert aufrecht erhalten worden Z) Bei

dem Kassenreste, er mag aus Nachläßigkeit oder durch vorsätzliche

Veruntreunng entstanden seun, hat der Rechner neben der Haupt-

summe den landüblichen Zins zu erstatten; ist der Zeitpunkt der

Entstehung nicht auszumitteln, so beginnt die Zinsverbindlichkeit

von da an, wo dem Rechner die Verwaltung abgenommen oder,

wenn dieß nicht geschehen, wo der Rest festgestellt worden ist

Wer einem Rechner wissentlich zu Bedeckung des verübten Kassen

rests Geld darstreckt, um dasselbe nach vorübergegangener Unter

suchung aus der Kasse zurückzuerhalten, desgleichen wer in jener

Absicht dem Rechner eine Quittung über eine Forderung an die

Kasse ausgestellt, hat für den Rest, insoweit er durch die Anleihe,

beziehungsweise die Quittung, gedeckt worden, subsidiarisch zu

haften"). Auf der andern Seite wird, wenn ein Rechner

seinen Privatgläubiger dadurch befriedigt, daß er dasjenige, was

dieser seiner Amtskasse schuldig ist, zu entrichten übernimmt,

von seiner Schuld zur Kasse nicht befreit, auch wenn er eine amt

liche Bescheinigung über den Empfang vorzuweisen vermag

Desgleichen hat ein f. g. Rückschein, vermöge dessen ein Gläubiger

der Kasse, der Bescheinigung über völlige Befriedigung ungeachtet,

noch ein Guthaben an die Kasse haben soll, letzterer gegenüber

keine Wirkung Diese Bestimmungen finden bei Verwaltung

von Vorräthen auf gleiche Weise Anwendung, wie auf die Geld

verrechnung

t) l>. IX, Z legvm ^rzulü-im.

S) S. das Gcseh von i«Zg obe» §. z>,Z. Note n,.

Z) Glück, Pand. Bd. >,>. S. 584.



408 V. Buch, Von den Forderungen.

4) G^R. v. 28. Mörz 1727 (Ger. Ges. III. S. SZ7). Durch die polizei

liche Strafe (Pol. Straf Gesetz Art. 6Z.) nicht aufgehoben.

s) S. über diesen Begriff der Erpressung Strafges. Art, ZI 5.

5) Ges. v. 18Z9 Art. 21 Satz 1.

7) Das. Satz 2. Motive zum Entwurf Art. 1Z.

8) Ger. Ges. IV. S. IS«. Nr.1 u.2 — 4. ö— 8.

9) Das. S. 161. Nr. 9.

1«) Gesetz von 18Z9 Art. Z«.

11) Art. Z2 Satz 1.

12) Das. Satz 2 u. Z.

1Z) Das. Satz 4. Motive zum Entwurf Art. 2Z.

14) Daselbst. Motive o. a. O.

15) Note Z2 a. E.

S. 508.

Von dem Nachdruck insbesondere.

Die Rechte des Schriftstellers und Verlegers werden abgeleitet

theils ans dem Verlagsvertrag (g. 4SI), theils aus der Natur des

Verlagsgeschäfts überhaupt. Gegenüber von Dritten ist aber der

Verlagsvertrag kein Gesetz. Gleichwohl follte man annehmen dürfen,

daß die Rechte des Verlegers auch von Dritten geachtet werden

müssen, oder daß, wenn das Recht des Verlegers von dem Autor

abgeleitet ist, dieses Recht gegenüber von Dritten nicht preisgege

ben sei. Demungeachtet ward ein literarisches Eigenthum gemein

rechtlich in Deutschland lange nicht anerkannt. Während einer

Seits die Gerichte den Autor gegen den Verleger in Schutz nahmen,

sofern dieser willkürlich das Verlagsrecht ausdehnte, genoßen Autor

und Verleger gegen den Nachdruck von Seite Dritter nur einen

sehr beschrankten Rechtsschutz; und auch diesen verdankten sie, mit

Einer Ausnahme (Badens), nicht der Annahme eines literarischen

Eigenthums, sondern besonderen Privilegien, welche bei der Re

gierung anf eine Anzahl von Iahren unter Tarerlegung nachgesucht

werden mußten. Erst dem Bundesbeschluß vom 9. Nov. 18Z7

verdanken wir die gemeinrechtliche Anerkennung eines s. g. Eigen

thums an schriftstellerischen und Kunst-Erzeugnissen (Art. 2), wel

ches jedoch in seiner Wirksamkeit auf 10 Iahre beschrankt wurde.

Dieser Beschluß ist bis jetzt in Württemberg noch nicht verkündigt;

dagegen ward derselbe durch das provisorische Gesetz vom 17. Okt.
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18Z8^) dadurch zu verwirklichen gesucht, daß ausgesprochen wurde:

„die im Königreiche oder einem anderen im deutschen Bunde be

griffenen Staate seit dem 1. Ianr. 18Z8 erschienenen und künftig

erscheinenden schriftstellerischen und künstlerischen Erzeugnisse ge

nießen von der Zeit ihres Erscheinens an zehn Iahre lang ohne

Entrichtung einer Abgabe gesetzlichen Schutz gegen den Nachdruck

und gegen sonstige, durch mechanische Kunst bewirkte, Vervielfälti

gung in derselben Weise, wie wenn ihnen nach dem Gesetze vom

25. Febr. 181,5 ein besonderes Privilegium deßhalb ertheilt worden

wäre 2). Es gilt daher im Wesentlichen noch immer das Privile

gien-System, wie solches durch das ebengenannte Gesetz bestimmt

worden, nur mit dem Unterschiede, daß für die ersten 10 Iahre

nach Erscheinung eines Werks die Nachsuchung eines ausdrücklichen

Privilegiums oder die Entrichtung einer Abgabe nicht erforderlich

ist. Den gleichen gesetzlichen Schutz haben die vom 1. Ian. 1818

bis zum Z1. Dez. 18Z7 im Umfange des deutschen Bundes erschie

nenen Werke bis zum ZI. Dez. 1847 zu genießen^). Die Zeit des

Erscheinens wird bei Werken, die in mehreren Abteilungen her

ausgegeben werden, vom Erscheinen des letzten Bandes oder

Heftes an gerechnet, falls zwischen der Herausgabe mehrerer

Bände oder Hefte nicht mehr als drei Iahre verflossen sind^);

im letztern Falle werden die früher erschienenen Lieferungen

als ein für sich bestehendes Werk betrachtet °). Wer gegen das

Gefetz oder ein ertheiltes besonderes Privilegium ein Buch nach

druckt, verfällt nicht nur in eine polizeiliche Strafe, sondern es

soll auch der Vorrath von Exemplaren des Nachdrucks zum Bor

then des Schriftstellers oder Verlegers confiscirt und für die bereits

abgegebenen Exemplare dem Beschädigten auf Verlangen der Laden

preis der Verlags - Ausgabe erstattet werden °). Ausgenommen von

dem Schutze des neuen Gesetzes sind diejenigen, nicht besonders pri-

vilegirten, Werke, von welchen zur Zeit der Verkündigung des Ge

setzes vom 24. Okt. 18Z8 bereits ein Nachdruck, wenn auch nicht

erschienen, doch veranstaltet worden: hier kann der Nachdruck in

polizeilich gestempelten Exemplaren auch ferner zum Absatz gebracht

werden Dagegen unterliegen jenem Schutze, wie gesagt, nicht

blos schriftstellerische, fondern auch künstlerische Erzeugnisse. Als

Vervielfältigung eines künstlerischen Erzeugnisses sind jedoch nicht

zu betrachte„: Nachbildungen von Werken zeichnender Kunst, in
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plastischer Form oder von plastischen Werken durch zeichnende Kunst ;

desgleichen Darstellungen nach einem Originale mit Veränderung

des letztem, wodurch jene als eigene Kunsterzeugnisse erscheinen^).

1) Reg.Bl. S. 547.

s) Art. I. Satz I.

Z) Das. Satz 2.

4) Das. Satz Z.

5) Verf. v. 19, Okt. 18Z8 h. 2. Reg.Bl. S. S51,

S) Ges. v. 25. Febr. 1815 (Reg.Bl. S. 74).

7) Gesetz v. 18Z8 Art. 2. Vgl. Werf. v. 19. Okt. 18Z8. 5 f.

8) Angef. Verf. §. I.

K. 509.

s) Von Verletzungen durch Thiere.

Eine besondere Klage (sotio 6e psuperie) gab das römische

Recht bei Verletzungen durch Thiere, und zwar unmittelbar aus

dem Gesetze (sctia äirects), wenn das Thier ein vierfüßiges, aus

dehnungsweise aber auch (actio «tili«), wenn es ein zweifüßiges

war '). Vorausgesetzt wird dabei , daß das Thier gegen die Ge

wohnheit seiner Art den Schaden gestiftet hat Auf die mehr

oder weniger gute oder üble Gewohnheit des einzelnen Thiers kommt

es dagegen nicht an. Wenn daher auch ein bestimmtes Pferd aus

zuschlagen geneigt ist, so wird das Rechtsmittel dadurch nicht ab

gewendet^). Ebensowenig kann die Gattung des Thiers in soweit

entschuldigend in Betracht kommen, daß etwa dem einen oder an

dern Geschlecht, z. B. den Hengsten und Zuchtstieren, besondere

Unarten gestattet wären *). Das Rechtsmittel ist zuläßig , ob der

Schaden an einer Person (durch Verletzung ihres Körpers), oder

an einer Sache stattfindet, und kommt in letzterem Falle zu nicht

blos dem Eigenthümer, sondern auch einem Andern, welcher ein

Interesse dabei hat, daß die Sache nicht beschädigt werde, z. B.

dem Miecher. Die Klage geht auf volle Entschädigung, welche

jedoch der Beklagte dadurch abwenden kann, daß er das Thier statt

des Schadens dem Beschädigten überläßt^). Auch im deutschen

Recht kommt diese Hingabe vor; jedoch muß solche alsbald ge

schehen, nachdem der Eigenthümer von der Beschädigung Kenntniß

erhalten °). Trägt jedoch der Besitzer des Thiers selbst Schuld bei
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der Verletzung, namentlich durch- mangelhafte Wachsamkeit auf

dasselbe, oder indem er versäumte, spitzige Horner zu kürzen, An

dern auszuweichen, während^ihrffidie üble Eigenschaft des Thiers

bekannt war, so ist er unbedingt zum Schadensersatze verbunden').

1. 5. 1. §. Z.5, 4^ ' ,»'! ' '

Z)v:^d.'^i.5,4.''- ,^ /' ' «> s-'- ,:'.:-:^.i-,

4) Neuerlich wurden in einem Erlaß des Minist, des Innern vom 5.

Ianr. 1845 die Polizeibehörden angewiesen, die Eigenthümer und Führer,

von Zuchtstieren auf die ihnen obliegende Verpflichtung zum Schadensersatz

bei den aus ihrer Nachlässigkeit entspringenden Unglücksfällen aufmerksam

zu machen, und nöthigenfalls zu Beobachtung der erforderlichen Sicherhutsz

maßregeln , namentlich bei älteren, als tückisch oder wild bekannten, THith

ren anzuhalten. Vergl. auch Roller Polizeirecht 8v. ,

s) Glück, Pand. Bd. i«. S. 292. , . ,' , / ,

6) Schwab. Ldr. Art. 204. Ueber u«xse ästio im alemannischen Recht s.

meinen Aufsatz bei Bauer, Schwaben, wie es war und ist. Abth. 1.

S. Z99. Die Fälle, in welchen nach römischem Recht die Wahl zwischen

Ersatz und Hingabe ausgeschlossen ist (Glück a. a, O. S. 299.), nämlich

wenn der Beklagte gelängnet, daß ihm das Thier gehöre, oder das Thier

nach der Einlassung auf die Klage zu Grund geht, sind hiedurch von selbst

beseitigt. . - ,- --' s?, -- - i!

7) Schmitb. idR. Art. 2«4 u. s«s.

;'t- ' - ,ki ,>?? " ,!,,',» .< . , ,,,, ... <

Viertes Kapitel.

, , - !-, «e- - - , ,--^

Rechte der Gläubiger und Schuldner.

Rechte des Gläubigers im Allgemeinen.

Der Gläubiger kann im Allgemeinen fordern : 1) daß die Ver

bindlichkeit ihrer bestimmten Beschaffenheit nach erfüllt werde.

Es kann daher dem Gläubiger wider Willen kein anderer aufge

drungen werden. Auch die Dienste machen nach württembergischem

Recht im Ganzen keine Ausnahme. Wenn nämlich der Beklagte

nach gerichtlichem Spruch verbunden ist, eine Arbeit zu verrichten,

so findet bei dessen Weigerung, dem Urtheil Genüge zu leisten, auf

Rtyscher P,!».R. II. Bd. 27
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Anrufen des Klägers Hülfsvollstrecknug durch Einlegung von Pres

sern Starts. Ist dieses Mittel fruchtlos, so steht es in der Wahl

des Klägers , entweder die Ausführung der Arbeit durch einen Drit

ten, auf Kosten des Beklagten, oder das Interesse zu verlangen^);

und hat die Verrichtung der Arbeit durch die Person des Beklag

ten für den Kläger einen besondern Werth, oder ist wegen Unver-

mbgenheit des Beklagten oder aus einem andern Grunde ein an

gemessener Ersatz für die Arbeit, oder die Aufstellung und Beloh

nung eines Dritten nicht zuläßig, so kann der Kläger fordern, daß

der Beklagte sofort durch Strafen oder andere Zwangsmittel zur

Vollvringung der Arbeit angehalten werdet. 2) ihrem ganzen

Umfange nach. Stücktcistungen hat der Gläubiger nicht anzunehmen,

nzönn liicht verabredet ist, es solle dem Schuldner erlaubt sein, die

Schuld theilweise zu tilgen'). 5) an dem gehörigen Orte. Ist

der Ort der Leistung nicht bestimmt, so kann diese im Zweifel am

Orte des eingegangenen Vertrags und, wenn die Fordernng nicht

auf Vertrag sich gründet, am Wohnorte des Schuldners gefordert

werden ^) ; bezieht sich die Leistung auf eine unbewegliche Sache,

z. B. die Uebergabe, Unterpfandsbestellung, so versteht sich als

Ort der Leistung der der gelegenen Sache. Ist die Zeit der Lei

stung festgesetzt, so kann der Gläubiger diese vor Ablauf des letzten

Moments nicht fordern °). Dagegen kann der Schuldner früher

bezahlen wenn nicht der Termin zum Vortheil des Gläubigers

festgesetzt worden 6). Doch kann auch im letztern Fall der Schuld

ner, wenn das Interesse des Gläubigers einzig in der Verzinslich

keit der Schuld liegt, durch Beifügung des Stückzinses zu dem

Capital sich befreien v). Andererseits kann der Schuldner, wenn

der Gläubiger eine unverzinsliche Schuld vor der bestimmten

Zeit zurückverlangt, einen Zwischenzins (interusuriuln) iu Abzug

bringen , bestehend in dem landläufigen Zinse bis zum Verfall

tage").

^ , -i .- , .:- .

. ,1) Erekut. Ges. Art 27. Satz t. ,.,

, 2) Das. Satz 2. ,

Z) Das. Satz Z. Das Gesetz spricht zwar allgemein von „ Arbeiten"!

indessen möchte der Ausdruck hier doch nicht auf Geistesarbeiten und knnst°

"lerische Leistungen, welche nur freiwillig gedeihen (operse libersiös) / zu be

ziehen sein (§. 452). S. jedoch §. 456. Rote 4. i ' ,^:.-,J ?..-- !

4) Gesterding, Nachforschungen Bd. UI. S. «ach 5 ,
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5) Thibaut, Pand. §. 654,

6) Eine dem württembergischen Recht eigenthümliche Ausnahme s. §. Z29.

Note 7 — 9.

7) ^ «l, 16. §. 2. v. x^v, I. kr. 42.

8) V. XXXllI, 1. tr. 15.

9) S. §. 441. Nr. Z. " '

1«) Pfandgesetz Art. 52. v. XXXV, 2. t>. 1. §. 1«.

11) O,rp««v vecis. ?. III. öec. 275. Dieser Berechnung wird zwar in

neuerer Zeit bald die Hoffmann'sche (z. B. von Schrader, Seuffert,

Wetting), bald die Leibnitz'sche (z. B. von Thibaut Pand. §. 2«2.)

vorgezogen. Allein erstere ist zu künstlich, um in der Praxis Eingang zu

finden; letztere aber, wonach nicht blos die einfachen Zinsen, sondern auch

Zinsen aus Zinsen in Anschlag kommen sollen, bat nicht nur das Verbot

der Zinsenvervielfältigung l §- 4«Z. a. E.), sondern auch die Thatsache

gegen sich, daß Zinsen in der Regel nicht alsbald nach ihrer Bezahlung

wieder angelegt werden. Bei dem Wechsel -Disconto wird auch allgemein

die einfachere Carxzov'scl'e Rechnung angewendet. — Bolls« Comm.

Bd. 1. S. 109. Anm. hält bei sehr bedeutenden Summen die Leibnitz'sche,

außerdem aber die Hoffmann'sche Rechnung für die richtigere. Eine An»

weisung zu diesen Berechnungen gibt derselbe in seiner Schrift: das Wich»

tigste von den Rechtsverhältnissen der Württemberger 5. Ausg. §. 20«.

. »" , .. '">', - ü " i/^'/.'^li

<i'-^, . !,,->, i S. 511. . - . - . ^ ,,- ,

- ' Rechtsmittel des Gläubigers.

Hieher gehört: I. die Bitte um Hülfsvollstreckung (Schuld

klage). Nach älterem Recht konnte der Gläubiger, wenn der Schuld-

n«r auf geschehene außergerichtliche Mahnung nicht bezahlte^ mit

obrigkeitlicher Zulassung und Aufsicht den Schuldner auspfänden,

d: h.', so viele Gegenstände von Werth ihm abnehmen, daß dadurch

die Schuld nebst dem erlittenen- Schaden gedeckt wurde.. Das ,hie

be! beobachtete Verfahren (Gant) zerfiel in mehrere Abschnitte, -

wÄche die Freiheit des Schuldners sicher stellten : 1) wurde dem

Schuldner inBeiseyn des Wittels oder Stadtknechts von dem Gläu

biger die Pfäichung angesagt; 2) wenn sofort in einer herkömmlichen

Seit (4 Wochew,2 Tage) Bezahlung nicht erfolgte, wmde auf Ver

langen des Gläubigers von den obrigkeitlich bestellten Pfandschätzern

in Gegenwart des Bittels «der wirkliche Angriff oder die Pfand-

schätznng vorgenommen und, wenn endlich Z) binnen weiterer Frist

(wieder 4 Wochen 2 Tage) nach gemachter Schätzung., während

>velcher das Gut dreimal öffentlich ausgerufen wurde, der Schuld-

27 "
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ner seine Pfänder nicht gelöst hatte, wurden dieselben dem Gläu

biger zugeschlagen. War das Gut dem Gläubiger zum Voraus

verpfändet, so bedurfte es nur des letzten Stadiums, um dem Gläu

biger entweder Befriedigung zu verschaffen, oder ihn in das ver

pfändete Gut einzusetzen '). — Das Landrecht schließt sich zwar an

dieses ältere Verfahren an, indem es in ähnlicher Weife zwischen

Thädigung, Angriff und öffentlicher Verrufung oder Gant unter

scheidet; allein die Thädigung oder Vertagung (Tagsatzung) ist

eine von dem Amtmann auf den Antrag des Gläubigers ausgehende

Fristberaumung (von 14 Tagen), welcher zwar immer noch eine Ver

kündigung unter die Augen des Schuldners oder zu Haus und Hof

desselben voräusgeheu muß, aber nicht mehr durch den Gläubiger

blos in Gegenwart des Stadt- oder Dorfknechts, sondern durch

den letzteren in Auftrag des Amtmanns^). Bei dem Angriff ist

zwar auch noch nach dem dritten Landrecht der Gläubiger unmittel

bar thätig, indem er mit Erlaubniß des Amtmanns einen Stadt

oder Dorfknecht mit sich nimmt, um in des Schuldners Haus zu

gehen, und dort von ihm Bezahlung an Geld oder Pfand zu

fordern 2). Ebenso ist es der Gläubiger, welchem die Befugniß zu

geschrieben wird , nach Ausgang der dritten Verkündigung und un

terbliebener Wiederlösung (wozu eine Frist von einem Monat, also

immer noch der alte Termin von 4 Wochen und 2 Tagen einge

räumt war) das Pfand anzugreifen, in rechtem Werth, fo hoch er

kann, urkundlich zu verkaufen und von dem Kaufschilling sich be

zahlt zu machen, den Rest („Ueberhauf") aber dem Schuldner

hinauszugeben*). Erst, wenn zu solchem Pfand kein Kaufmann

sich zeigen würde, sollte dasselbe nunmehr, und zwar nachdem sol

ches auf gemeinem Platz zu dreien Sonntagen, nach der Morgen-

, predigt, „ wie es jeder Orten gebräuchig ", vergeblich zum Aufschlag

gebracht worden, von dem Gericht. dem Gläubiger nach einem bil

ligen Anschlag heimgesprochen werden, dem Schuldner aber hier,

wie auch im Falle des Verkaufs, die Widerlosung- binnen Jahres!-

frist vorbehalten seyn^). Durch die Praxis und sofoüt auch durch

die Gesetzgebung wurde von diesen Grundsätzen iusoferue ab

gewichen, als die Hülfsvollstreckung nach und nach ganzlich in die

Hände der obrigkeitlichen Beamten ckam, welche bei , Fingeklagten

liquiden Forderungen dem Schuldner eine Frist von 4 Wochen zur

Bezahlung einräumten und nach deren fruchtlosem Maus auf, den
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Antrag des Gläubigers „unter Beobachtung der nöthigen Vorsicht

und Ordnung" die landrechtliche Exekution veranstalten, nach Um

ständen aber auch mit Bewilligung des Gläubigers (welche übrigens

in der Praxis nicht eingeholt zu werden pflegte) dem Schuldner

eine weitere Frist verstatten sollten^). Durch das Exekntionsgesetz

vom 15. Apr. 1825 wurde die Ordnung des Angriffs aufs Neue,

und zum Theil abweichend von dem früheren Rechte, festgesetzt.

Ein unmittelbares Angriffsrecht des Gläubigers kommt jetzt nur

noch vor bei Staats- und gutsherrlichen Einkünften, welche die

Beamten der königlichen Finanzkammern und der Hofkammer, so

wie die Rentbeamten derjenigen Standesherren, welchen in dieser

Hinsicht die gleiche Berechtigung eingeräumt worden (S. 234 Note 4.),

durch Einlegung von Pressern selbst beitreiben dürfen Im

Uebrigen sind nunmehr die Ortsvorsteher und in zweiter Instanz die

Oberamtsrichter von den Gläubigern um die entsprechende Exekution

anzugehen^), welche jedoch voraussetzt, daß die eingeklagte Schuld

entweder von dem Schuldner anerkannt oder rechtskräftig entschie

den und der Zeitpunkt der Leistung eingetreten ist °). Die Personal

haft des Schuldners auf Kosten des Gläubigers (Schuldgefängniß),

welche noch in dem Landrechte allgemein als letztes Exekutions

mittel anerkannt war, kommt jetzt nnr noch ausnahmsweise bei

Wechselforderungen vor '"). Auch die obrigkeitliche Anerkennung einer

im Wege der Exekution dem Schuldner abgenommenen Sache (Ad

judication) an den Gläubiger findet in der früheren Form nicht

mehr Statt; dagegen können die Gläubiger, zu deren Gunsten

Exekution verhängt worden, an der Kaufhandlung Theil nehmen,

und, wenn sich bei wiederholten Steigerungsversuchen kein Kauf

lustiger zeigt, die Sache um einen von ihnen angebotenen Preis

als zuerkannt verlangen, nachdem noch einmal die Erzielung eines

höheren Erlöses vergeblich versucht worden ist "). Ebenso ist das

Widerlosnngsrecht des Schuldners (s. g. Schuldenlosung) aufgeho

ben und dagegen demselben das Recht eingeräumt worden, an der

öffentlichen Steigerung unter Sicherheitsleistung Theil zu nehmen, wie

auch, im Falle eines ihm nicht genügenden Erlöses auf eine Wieder

holung der ersten, und nach Umständen auch der zweiten Verstei

gerung anzutragen "). — II. Ist die Forderung bestritten, so kann

der Gläubiger bei dem zuständigen Gericht (Gemeinderath, Ober-

Amtsgericht, Civilsenat des Kreisgerichtshofs) auf Vernrrheilnng
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des Schuldners zur Bezahlung derselben nebst Kosten klagen. Wah

rend die bloße Schuldklage (Nr. I.) sich einfach stützt auf die man

gelnde Befriedigung, gehört dagegen zum factischen Grunde der

Rechtsklage außer dem Daseyn des Rechts selbst die Thatsache der

mangelnden Anerkennung. Das römische Recht hat zum Schutze

der in ihm anerkannten Obligationen verschiedene besondere Klagen

eingeführt, wovon einige auf mehrere, andere nur auf einzelne be

stimmte Forderungen giengen. Für uns hat diese Verschiedenheit der

Condictionen insoferne keinen practischen Werth, als die römischen

Klage -Formeln bei uns unanwendbar sind und auch die Benennung

der Rechtsmittel nach einem bestimmten Kunstworte in unserem

Rechte überflüssig ist'»).

1) Umständlich sind über dieses alte Verfahren die Rechtsgebräuche von

Botwar v. 1552. Stat.Slg. I. S. 487 f. Vergl. Wild« über das Pfän

dungsrecht in der Zeitschrift für deutsches Recht Bd. II. S. 198 f.

2) f. erstes u. zweites Landrecht in den Ger. Ges. I. S. 275 unten.

S) L.R. 1, 75. §. Z. 22. Nur im Falle Streit über die Ausmahl entstünde,

sollte richterliche Einmischung Statt finden. Das. §. 2«.

4) Dos. §. 1Z.

5) Das. §. 14 u. 15.

e) G.R. v, 14. Apr. 1781. Ger. Ges. III. S. 6Z2.

7) Erek. Ges. Art. 15 -15. Vgl. Erl. des Fin. Minist, v. 6. Sept.

18ZS. (Ger. Ges. IV. S. 1ZZ9. Anm.) Note des Justiz - Minist, v. 17. Sept.

18Z0 (das. S.lZ4ZAnm.) Erl.dess.Min. v. l6.Dez. 18Z« (das.S.iZ4»Anm.).

8) Erek. Ges. Art. 9 u. 1«. Ueber die Competenz der Oberämter bei

Betheiligung der Gemeinden Art. 11 u. 12.

9) Erek. Ges. Art. 17 ff. Von dem Verfahren selbst ist nicht im Privat

recht, sondern im Prozeß zu reden. ' m^?'

1«) Erek. Ges. Art. 8Z. Vgl. L.R. I, 75. 9 W.O. Cap.- 7! H-'^f.

11) Art. Z5. Satz 1. Art. 62 u. 6Z. Ver. v. 21. Mai 1825 §, 9, lieber

die Sequestration und Immission s. §. 15«^ ! ^

12) Erek. Ges. Art, 59. 61. Ver. v. 1825 §. 9. , 1, .,. .

1Z) S. oben §.154. Wening-Jngenheim Civilrecht Bnch'lN.,§.,Zh-

!.-,;! !I?iiz?>Ä

§. S12. : . ,-,',' „-i ,<,--«,-

Rechtswohlthaten des Schuldners.-, ^

Der Schuldner kann, um dem Andringen seiner Gläubiger ,zn

entgehen: 1) um einen Anstandsbrief (Moratorium) bei, dem

König einkommen. Die älteren Gesetze erwähnen eines solchen Pri
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vilegiums nicht'). Erst durch neuere Verfügungen sind die Er

fordernisse des Gesuchs um Errheilung desselben in Uebereinstimmung

mit der gemeinen Theorie festgesetzt worden. Vorausgesetzt wird

hiernach bei einem solchen Gesuch, daß der Schuldner, obgleich sein

Vermögen nach allgemeiner Schätzung zu Bezahlung seiner Schul

den hinreichend ist, dennoch Gefahr lauft, durch alsbaldige Zahlungs-

Verfügung in Gant zu gerarhen; daß er durch unabwendbare

Zufälle, in diese Lage gekommen; daß er in dem Rufe eines guten

Hanshälrers steht und deßhalb sowohl, als mit Rücksicht auf die

übrigen Verhältnisse es wahrscheinlich ist, daß er durch den nach

gesuchten Aufschub sich wieder aufhelfen werde; daß endlich der

Schuldner hinreichende Sicherheit durch Bürgen oder Pfänder da

für leistet, daß er nach Ablauf der ihm bewilligten Frist die an

dringenden Gläubiger um ihre Forderungen befriedigen werde ^).

Der Anstandebrief oder eiserne Brief, welcher nach Lage der Sache

auf kürzere oder längere Frist, längstens jedoch auf 5 Iahre er-

theilt zu werden pflegt, hemmt für die bestimmte Frist in Ansehung

aller vor seiner Errheilung vorhandenen Forderungen die Exekution

und die Wirkungen des Verzugs, nicht aber die Entstehung ver

tragsmäßiger Zinse s, noch die Verfolgung eines Rechtsstreits

wider den Schuldner. Auch kommt er weder den Erben ^), noch

den Bürgen des Schuldners zu Statten. Durch das bloße Gesuch

um einen Anstandsbrief wird übrigens die Hülfsvollstrecknng gegen

den Schuldner nicht aufgeschoben ^), nnd auf das wechselrechtliche

Verfahren ist auch das Moratorium selbst ohne Einfluß ^) ; 2) kann

der Schuldner , wenn sein Vermögen zu Bezahlung seiner Gläubiger

nicht hinreicht, und diese ihm nicht freiwillige Borgfrist gestatten,

von dem Vermögen abtreten und solches deu Gläubigern zu ihrer

Befriedigung überlassen (benelioium oessioms) Diese Erklärung

muß vor dem Gericht des Wohnorts geschehend und hat zur Folge,

daß die Exekution gegen den Schuldner in so lange, als er nicht

wieder neues Vermögen erwirbt^), eingestellt und das Concursverfah-

ren (g.51Z) eröffnet wird. Hiermit steht in Verbindung Z) die W o hl-

t h at des B e d arfs. Das Landrecht nimmt von dem Vermögens-

Angriffe des Schuldners überhaupt gewisse zu seinem und seiner Fa

milie Unterhalt und zur Begründung künftigen Erwerbs unent

behrliche Gegenstände aus, namentlich bei dem Handwerker den

nöthigen Schaff- oder Handwerkszeug, bei dein Künstler die In
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strumente, bei dem Bauern seine Zugrosse oder Zugochsen nebst Wa

gen, Karren, Pflug und Zugehbrde, bei dem Weingärtner Haue,

Wickel, Karst u. dergl. und überdies! allgemein des Schuldners,

seines Weibs und seiner Kinder tägliche und nothwendige Kleidung,

Bettgewand, Gewehr und Harnisch"). Das Exekutionsgesetz da

gegen nimmt von dem allgemeinen Vermögensangriff nur aus:

s) ohne Unterschied der Stände: was von Kleidern, Betten und an

deren Haushaltungsstücken, nach der Zahl der Familienglieder und

nach dem Stande des Schuldners, ganz unentbehrlich ist"); K) bei

dem Handwerker den unentbehrlichen Handwerkszeug "). Diesem

werden die Instrumente des Künstlers und die Bücher des Gelehr

ten an die Seite zu setzen seyn, wenn gleich auch hier Beschränkung

auf das Nöthige eintritt. Dagegen ist das zum Unterhalte einer

bäuerlichen Familie nöthlge Vieh und Geschirr, sowie das Ar-

beitsgeräthe des Weingärtners nicht mehr von dem allgemeinen Ver

mögensangriffe ausgenommen, und selbst bei einem theilweisen An

griff kann dasselbe hülfsweise bcigezogen werden"); o) Besoldungen,

Quiescenzgchalte und Pensionen öffentlicher Diener oder ihrer

Hinterbliebenen können nur bis zum dritten Theil ihres Betrags in

Beschlag genommen werden; der laufende Gehalt von Privat

dienern aber nach Abzug dessen, was zur Nothdurft des Schuld

ners erforderlich ist"); 6) Sr'andesherrlichen und ritter

schaftlichen Gutsbesitzern ist nach Verhältniß des Standes, der

Größe ihrer Familie, des Ertrags der Güter und sonstiger Ein

künfte, sowie mit Rücksicht auf die Ursachen der entstandenen Ueber

schuldung, eine angemessene Compctenz auszusetzen, welche in keinem

Falle die Hälfte des reinen Ertrags jener Güter übersteigen darf'^).

Von dem in den römischen Gesetzen gewissen Schuldnern eingeräum

ten Rechte des Abzugs der beuöthigten Alimente (KenelZcium ««mpeten»

tise)") ist bei uns blos auf den Schenkgeber Anwendung gemacht").

Damit ist nicht zu verwechseln der Anspruch des Schuldners und

seiner Familie auf Alimente aus dem in der persönlichen Nntznies-

sung desselben stehenden Vermögen '^). Diesen Anspruch hat nament

lich die Ehefran, so lange sie nicht in den Genuß ihres in der

Gantmasse befindlichen Vermögens eingesetzt ist >°). Ebenso aber auch

die Kinder hinsichtlich ihres hinterfälligen Vermögens ; nnd in beiden

Beziehungen der Nutznießer selbst, welcher von dem auf seiner Person

ruhenden Nntznießungsrechte nicht ganz getrennt werden kann").
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1) Die Lehre beruht, wenigstens in ihrer heutigen Anwendung, nicht

auf dem römischen Recht, sondern auf der Gewohnheit und dem Gerichts«

brauch. Schmeppe, System des Concnrfes §. 11.

2) Erlaß des Justiz.Min! v. 27. Ott. 1825 lGer. Ges. IV. S. 142Z).

Das Gesuch ist hiernach vvn dem Civilsenate des zuständigen Kreisgerichts»

Hofs zu prüfen und, wenn es von ihm unstatthaft gefunden wird, sogleich

zu verwerfen, außerdem aber dem Justiz-Ministerium zur Einreichung an

den König vorzulegen. Vergl. Ver. vom 1. Juli 1811. (Ger. Ges. IV.

S. 296. Anm.)

Z) Z. R. LöKmer, 6s Uteri» re»oirstori!» (bereit, tom. III. er. 46.)

csp. 2. §. 16. .

4) Das. §. 1«. «sp. Z.

5) Erekut. Ges. Art. 96. ,

6) W.O. Cap. VII. §. 6.

7) L.R.I,76.§. 1 u.2 Nach römischem Recht kommt die cemio bonorum

nur denjenigen zu Statten, welche ohne Verschulden in Vermögen szerfall

gerathen sind. Das L R. 1, 76 §. i« in Verb, mit §. 2. macht jedoch

von dem Verschulden des Debitors nur das Erkenntniß einer Freiheitsstrafe

abhängig.

8) L.R. I, 76 5. Z. . °

9) Das. 5. 7. a. El . -'1 !

1«) LR. I, 75 z, 5 u. 6. Tit. 76 §. 8. „möllen wir doch, daß in sol»

chem Fall, dem Abtretenden, auß erbärmd, nicht allein «in zimblich

Kleid" u. s. m.

11) Erekut. Ges. Art. Z8. Satz 2.

12) Daselbst. ^ . ..^

1Z) Das. Satz 2 in Verb, mit Satz 1.

14) Art. 42. Satz 4 u. 5.

15) Art. 48.

16) S. überhaupt 1^ auterbsek, 6e denelicio eomoeteatise ?lik. 1647.

(v!ss. scs^.tom.Lnr.iZ.) und unter den Neuern Thibaut, Pand. §. 662

u. 66Z. Wening-Jngenheim III §. 2Z u. 24.

17) S. §. 4Z9. Note 2—4. Die gemeinrechtlichen Gründe der Com»

petenz mit Volley, Commentar S. 951. 9Z4. Note 4. überall noch für

anwendbar zu halten, scheint mir sehr bedenklich: darnach würde z.B. der

Gesellschafter hinsichtlich der Schulden an die Gesellschaft , der Schwiegervater

als Schuldner des Schwiegersohns , der Ehemann von dem Heirathgut« der

Frau , der Soldat sogar von allen und jeden Schulden (dieß will nunauch

Bolley nicht mehr) seinen standesmäßigen Unterhalt abziehen können ! Hin»

sichtlich des militärischen Solds s. §. 214 Note 6 u. 7.

18) Erekut. Ges. Art. SS.
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19) Das. a. E. , ,, , , v 'M-'„nV , --^b ^

20) Das Exekut. Ges. a. a. O. verweist Lvfdje allgemeinen Grundsatze;

allein diese sind bestritten. Von Manchen wird der Ertrag der N„tz,ii«s-

sung der Masse ganz entzogen, z. B. <u einer, Mtscheidung der Juristen'

facultät Tübingen bei Ka«ff> ^Rechttzsprücheisjl, »r. 65. Andere nehmen

nur ein Jnterventionsrecht der Ehefrau und der Kinder zu Gunsten deS

Ehemanns und Vaters an, z.B.Bolley Comm.Bd.II.S, 95t.

', i! '. . , , ' ., .I - ! ,^

Fünftes Kapitel.

Concurs der Forderungen.

',.' 5 §. 5IS. . .,, ' . -

Begriff und Wirkungen im Allgemeinen.

Können die sämmtlichen Gläubiger eines Schuldners aus dem

vorhandenen Vermögen befriedigt werden, fo löst sich die Eon-

currenz von Gläubigern einfach auf, indem jedem diese Befriedi

gung zu Theil wird. Anders, wenn das Vermögen zur Befriedi

gung der Gläubiger unzureichend ist: hier findet ein s. g. Concurs

(eigentlich Collision) von Gläubigern Statt. Man unterscheidet

materiellen und formellen Concurs. Iener ist vorhanden, wenn

das Vermögen des Schuldners tatsächlich nicht hinreicht zur Be

friedigung der darauf haftenden Forderungen; dieser, wenn durch

gerichtlichen Beschluß das Concursverfahren eröffnet und dem Gemein-

schuldner die Verwaltung des Vermögens abgenommen ist. Es können

indessen auch gewisse vorläufige Maaßregeln des Gerichts in der Mitte

liegen und mit ähnlichen Wirkungen, wie der förmliche Concurs,

von den Gesetzen bekleidet seyn So namentlich in Württem

berg. Wenn nämlich entweder der Gemeinschuldner selbst vor Ge

richt seine Zahlungöunfahigkeit erklärt, oder das Gericht aus andern

Gründen dieselbe vermnther, so wird, von dem Oberamtsgerichte

(bei Cremten erster Classe von dem Civilsenate des Kreisgerichts-

hofs) eine Vermögens -Untersuchung gegen den Schuldner angeordnet

und zugleich dem letztern jede Veräußerung untersagt, auch zur

Verhinderung von etwa zu fürchtenden Vermögens -Verschleuderun

gen Vorkehr getroffen Schon dieser Auftrag zur Vermögens
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untersuchung, ja schon der Antrag auf dieselbe von Seite des

Gemeinderaths oder der Unterpfandsbehörde bewirkt, daß jede Ver

fügung, welche der zahlungsunfähige Schuldner über sein Vermögen

von der Wissenschaft jenes Aufträgs oder dieses Antrags an vor-

genommen hat, von dem Güterpfleger (ourswr msssse), sowie von

den benachtbeiligten Gläubigern als nichtig angefochten werden

kann. Dieselbe Folge hat die von dem Schuldner selbst der Obrig-

keit gemachte Anzeige von seiner Ueberschuldung ^). Der förmliche

Concurs (Gant) wird erkannt, wenn durch die angeordnete Vermö-

gensuntersuchung die materielle Unzulänglichkeit sich herausstellt,

und der Schuldner zu Abwendung des Concurses keine befriedigende

Mittel anzugeben weiß^). Dieses Erkenntniß hat, sofern es rechts

kräftig geworden ist, zur Folge, daß nunmehr das Gantverfahren

gegen den Schuldner eingeleitet, demselben die Verwaltung seines

Vermögens abgenommen^), und solches, mit Ausnähme des nötig

sten Bedarfs (§. 512. Nr. Z.) den Gläubigern zu ihrer Befriedi

gung überwiesen wird. Eine Veräußerung oder Zahlung, welche

der Gemeinschuldner vornimmt nach Eröffnung des förmlichen

Concurses oder den oben bemerkten, darauf hinführenden Thatsachen,

ist nichtig. Dagegen kann eine vorher von dem zahlungsunfähigen

Schuldner vorgenommene Veräußerung nach gemeinem Recht nur

mit der f. g. scti« ?sulisns angegriffen werden. Diese steht zu

den benachtheiligten Gläubigern und geht auf Wiederherstellung des

früheren Standes. Hier ist nun aber Mauches bestritten, nament

lich wann die Klage Statt finde? Gewöhnlich nimmt man an,

daß im Falle einer nnenrgeldlichen Veräußerung das, um was der

Erwerber bereichert worden, von ihm unbedingt zurückzugeben sei,

auch wenn er in gutem Glauben gehandelt; während im Falle einer

lästigen Veräußerung die Restitution nur gefordert werden könne,

wenn nicht blos der Veräußernde, fondern auch der Erwerber in

bösem Glanben sich befunden habe°). Das Pfandgcsetz hat die

Panlianische Klage nicht berührt: deßhalb wurde oben (§. 328.)

unter den durch jenes Gesetz gebotenen Beschränkungen die fort

dauernde Gülrigkeit jenes, in der Billigkeit begründeten, restiru-

torischen Rechtsmittels angenommen. Seither sind durch das Ge

setz über die privatrechtlichen Folgen der Verbrechen vom S. Sept.

48Z9 Art. 29. die Zweifel in dieser Hinsicht beseitigt und die Be

dingungen jenes Rechtsmittels vorgesehen worden. Es wird näm
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lich zur Zulässigkcit desselben gefordert: 1) daß die betreffende Ver

mögens - Verfügung der förmlichen Concurserklärung , beziehungs

weise einer der angeführten offiziellen Thatfachen (Note Z.) vor

ausgegangen fei; 2) daß aber gleichwohl der Schuldner schon

dazumal in zerrütteten Vermögensumständen sich befunden^); Z) daß

die Verfügung zum Nachtheil eines oder mehrerer Gläubiger ge

reicht habe 6). Insbesondere wird hieher gerechnet die Zahlung

einer Schuld, sowie das Geben an Zahlungsstatt oder eine voll

zogene Zahlungsanweisung Ebenso die Bestellung eines Faust

pfands; dagegen kann die Bestellung eines Unterpfands, wofern

diefelbe unr an sich gültig vorgenommen worden (Note 5), unter

keinen Umständen als für andere Gläubiger nachtheilig angefochten

werden 4) Daß der Dritte, zu dessen Gunsten die Verfügung

getroffen worden, die Vermögens -Unzulänglichkeit des Schuldners

und dessen Absicht, seine andern Gläubiger zu benachtheiligen, ge

kannt habe "). — Die Klage ist anzustellen von den benachtheilig-

ten Gläubigern, also im Falle der Zahlung oder Faustpfandbestel

lung von denjenigen Gläubigern, welche ein besseres oder gleiches

Recht mit dem befriedigten Gläubiger haben"); im Falle einer

Veräußerung, da hier alle betheiligt sind, wird jedoch auch der

Güterpfleger zur Anstellung befugt feyn. Die Klage geht anf Auf

hebung des nachtheiligen Geschäfts und dauert, vom Tage der

Rechtskraft der Gantvcrweisung an, 1 Iahr"); sie fällt ganz weg,

wenn das nachtheilige Rechtsgeschäft Z Iahre vor dem die Zahlungs

unfähigkeit bezeichnenden Umstande (Note 2 n. Z.) eingegangen

worden"). Unter denselben Voraussetzungen kann auch das mit

einem obrigkeitlichen Zahlungsbefehl, sowie mit einem trassirten

oder eigenen Wechsel oder einer gewöhnlichen Schuldverschreibung

verbundene Vorzugsrecht kraftlos erklärt werden ").

1) Aus diesem Grund ist gegen jene Eintheilung Schweppe, System

des Concurses der Gläubiger Z. Ausg. §. 27.

2) IV. Edict v. 1818 h. 16«.

Z) Geseh über die privatr. Folgen der Verbrechen vom 5. Sept. 18Z9

Art. 2Z. Hinsichtlich der Gültigkeit der von einem Schuldner vorgenom»

menen Unterpfandsbestellimg bleibt es bei dem Art. 19 des Pfdges. (s. §.Z28

Note s), wonach die Kenntniß des Schuldners in den dort genannten Fäl

len nicht entscheidet, sondern die Bemerkung der betreffenden Thatsachen

>m Unterpfandsbuch.
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4) IV. Cdict §. is1.

s) Das. 5. 164. 18Z. , . . . ^

s) Nach v. xi.Il. g. K.. 9.

7) Gesetz über die privatr. Folgen Art. 24 Eingang. ^ .j Z, s

») Daselbst.

9) Das. »r. 2.

10) Das. »r. 1.

11) Das, nr. 1. a. E. Die Vorrechte des Fiskus bei der sotlo ?sul!sos,

welche jedoch bei uns wohl nie in Uebnng waren , sind aufgehoben. Art.26.

12) Art. 24 nr. 2. «, E.

1Z) Art. 2Z. Satz 1. ,^

14) Das. Satz 2. , , ^/ ..,

15) Art. 24. vr. Z u. 4. , , ' ,

§. Sä.4.

Rangordnung der Gläubiger, s) Aelteres Recht.

Ueber die Ordnung in der Befriedignng enthält daö erste Land

recht eine eigene von dem römischen Rechte mehrfach abweichende

Classifikation, abweichend namentlich dadurch, daß die gesetzlichen

Pfandrechte den vertragsmäßigen durchaus nachgesetzt, daß keine

Privatpfandrechte und nur sehr wenige persönliche Vorzugsrechte

anerkannt werden ^). Die Reihenfolge der Befriedigung war fol

gende: I. Gläubiger mit einem unbedingten persönlichen Vorzugs

rechte. Diese ordneten sich in folgender Weise: s) Begräbnißkosten

und Leibfall; b) Pfleglohn (für diejenigen, welche den Verstorbenen

in der letzten Krankheit verpflegt) und der laufende Lid- (d. h.

Gesinde -) Lohn. II. Der „ gemeine Nuz und die Herrschaft "> d. h.

was der Schuldner dem Landesherr« von Obrigkeits wegen,

desgleichen den Armenkästen und Spitälern, sodann den Städten,

Dörfern und Flecken, von gemeinen Nutzens wegen, a» Steuer, Zinsen,

Strafen u. dgl. schuldig war. In dieser Beziehung haftete auf dem

Vermögen des Schuldners ein stillschweigendes privilegirtes Pfand«

recht 2). III. Die Gläubiger mit ausdrücklichen öffentlichen Unter-

pfandsrechten („ eingefetzte und verschriebene Unterpfander"), so weit

der Erlös aus den Unterpfändern zur Befriedigung der versicherten

Forderungen hinreichte ; sodann die Gläubiger mit nicht privilegir-

tm stillschweigenden, d. h. gesetzlichen, Unterpfändern. Der Vor

rang «nttt mehreren, auf dasselbe Unterpfand gerichtlich eingesetzten
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oder verschriebenen, Gläubigern bestimmte sich nach demMter; eben

so der Vorgang . zwischen den gesetzlichen Pfandgläubigern; jedoch

gieng die Ehefrau rücksichtlich ihres Heirathguts und die Kinder

rücksichtlich des anersiorbenen mütterlichen Guts allen andern, nicht

privilegirten, gesetzlichen Pfandgläubigern vor. IV. Gemeine Glau

biger , unter welchen s) der angedingte Gesindelohn des nöchstvoran-

gegangenen Iahrs und der Hauszins zuerst kam. Nach diesen bei

den einfach bevorzugten Fordeningen folgten b) alle andern Glau

biger ; diese theilten das Uebrige nach Verhältnis) ihrer Forderungen.

Das dritte Landrecht s) ließ es hinsichtlich der I. und II. Klasse

im Wesentlichen bei dem Angeführten : nur wurde in die erste nun

mehr der gesammte Liedlohn, in die zweite der Kassenrest von Ver

waltern frommer Stiftungen aufgenommen, welcher sogar den fis

kalischen und Gemeinde-Forderungen vorgehen sollte. Die Zahl

sowohl der Privilegien der ersten als der zweiten Klasse wurde durch

die spätere Gesetzgebung und Praxis sehr vermehrt; namentlich

wurden von letzterer die römischen Privilegien gegen den Sinn des

Landrechts herbeigezogen. Wesentliche Aenderungen wurden sodann

voU dem Landrechte selbst in der III. Klasse getroffen: Privatunter-

pfänder, selbst generelle Unterpfandsrechte, wurden jetzt nach dem

Muster des römischen Rechts gleichfalls zugelassen, und unter ihnen,

wie unter den übrigen nicht privilegirten Pfandrechten, der Vorzug

des Alters anerkannt. Dadurch ward der Grundsatz der beiden

früheren Landrechte, daß die gesetzlichen Pfandrechte den ausdrück

lichen nachstehen sollen, verlassen und folgeweise die vierte Klasse mit

der dritten vereinigt. Die Zahl der gesetzlichen Pfandrechte wurde

vermehrt, weniger durch das Landrecht selbst, als durch die Doc-

trin und Praxis, welche das römische Recht auch hier in das ein

heimische hineintrug. Ebenfalls auf diesem Wege und gegen das

Landrecht ward den öffentlichen Pfandrechten (nicht auch den quasi-

öffentlich vor Notar und Zeugen errichteten) der Vorrang vor den

vertragsmäßigen Privarpfandrechten gegeben, welche endlich durch

ein Gesetz auch noch den stillschweigenden Pfandrechten nachgesetzt

wurden So bildeten sich in der dritten Klasse 3 Abtheilungen :

») die öffentlichen, b) die stillschweigenden, o) dis Privat- Pfand

rechte. Nach den Unterpfandsgläubigern folgen auch im dritten

Landrechte die „gemeinen Gläubiger"; statt des Gesindelohns,

welcher in die erste Klasse hinaufgerückt war, wurden aber fämmt
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gche ttn gemeinen Rechte Mir einem einfachen ptt^Iezium «xiFenäi

versehenen Gläubiger als bevorzugt angesehen , uttd dadurch entstand

die gemeinrechtliche IV. Klasse, welcher in der V. die übrigen Gläu

biger nachfolgten ^: üi , l-A?:

1) Ger^eN/'S?M^B^""

2) S. erstes LR. Ger.Ges. I. S. Z2I. §. „Wa einer Vns" :c, inÄerb.

flit"M.,.?M^, Nach dem ^etzt gemelten «. , „,' ,1,.^ q,i -4 ««<k, -

5> LR.,I,,?^' §. 28^f.,ni ^ ',,!,', .Ii

, 4) Ges. v. !tg<,.,Merj, K/5ß (Ger.Ges. Hl, S. 4IZ>. S. oben §. 5«8.

s> Eine Bfleuchtu«g diesBx älteren Prioritäts-Ordn. s. bei Wächter

Handbuch S. z7Z f. . w

»,^,»iA nos Di,ö. ^'>"!' ,'«! ^ . : -: ,». "!

'-:,n^' ^--s^ "'KZ Heutiges Recht. ^.'Klasse, '«is-

Durch das Prioritätsgesetz vom I5. Zlpnl 1825 wurde die Ord

nung der Gläubiger, , iu Uebereinstimmung mit. dem gleichzeitigen

Pfandgesetze, aufs geregelt., Dje Bertheilung des Vermögens

geschieht ,auch je,tzt noch ,»sch ,fünf Klassen. Diese sind aber zum

Theil, anders ausgsMb; mamentlich. sind>die früher so sehr zahl

reichen Vorzugsrechte bedeutend vermilchert worden. In der Classe I

komme« wieder die mit «»et» unbedingten Vorzugsrecht ver

sehenen Forderungen, nämlich D'di^-Gantkosten, d. h. die Kosten

des gerichtlichen Verfahrens und der Güterpflcge, sowie die auf

der Masse im Allgemeinen ' haftende-« /MstünSen^) , an Alimenten

(§. KIS.'NoteM 18—M laufenderWuer u^s^ ' 2) Die lau

fenden Staats-, Amts'- -und Gemeinde -Abgabt nebst den Rück

ständen zweier Iahre, welche jedoch, wenn sienicht von den nächst

vorangegangenen zwei Jahren herrühren, den Betrag der Abgaben

von diesen letzteren nicht übersteigen dürfen ^,). 3) Die während des

Eoncurses ausgeschriebenen Bl'ündschadensbeiträge samt dem von der

letzten Umlage herrührenden Rückständen^'^ Die laufenden Real

lasten /nebst den Rückständen aiis ixen zM nächstvvrattgegangenen

Iahren ^). 5) Die nothwendigen BeerdiMgskösten, wenn öet'Tvd

vor Eröffnung des Concurses oder Anordnung einer Vermögensun-

tersuchung erfolgt ist. Der Aufwand auf die Beerdigung der An

gehörigen des Schuldners gehört Hieher nur dann, wenn deren Tod

« Mon«ts vor jenem Zeitpuncte erfolgt ist 5> 'S) Die Kosten der

Krankheiten des Schuldners und feiner Angehörigen °> ans den sechs
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Monaten vor Einleitung des Gantverfahrens oder, dem Tode des

Schuldners. Dahin werden gerechnet die gesetzmäßigen Belohnungen

der Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Hebammen und Kranken

Wärter, sowie die Kosten der angewendeten Heilmittel ?). 7) Der

laufende Gesindelohn, nebst dem Rückstande vois dem vor Einleitung

des Gants verflossenen Iahr »). ^ "7^ , ,, ,„

1) Prior.Gesetz Art.j.nr.1. Auch die Grundsteuer/ mit die Kapitalsteuer,

ist eine persönliche, also auf dem Vermögen im Ganzen haftende Abgabe

(§. 2SS«.E.); dennoch ist eine getrennte Behandlung der während des Gants

laufenden von den zur Zeit seines Ausbruchs laufenden wohl nicht beab

sichtigt morden. S. auch nr. Z. ' ^ ,5 '>,.."!,icsc,

2) Das. nr. 2. Ueber den Begriff „laufend" ist and. Ansicht Volley

Comm. Bd. II. S. S5Z. Anlehen zu Tilgung von Steuer» genießen obiges

Vorzugsrecht nicht, wenn nicht der Darleiher sich das Vorzugsrecht hatte

abtreten lassen. Volley S. 6,55.

«Das. .. «.s.^/' ^'''/, 's-'''''"' .,

4) Das. or. 4. Hiernach genießen überhaupt ' nur periodische Leistungen

dieses Vorzugsrecht. Volley S. 657. Huf»»g«l Belehrung S. 50«.

Andere Ansicht bei Richter Civilrechtssprüche n^ is. Dagegen rechnet

B o ll e y S. 66? Hieher die Besoldungen der gutsherrlichen Beamten ; allein

diese sind im Zweifel kein, Reallasten. >S ;,<d , ,;u.n', V ! , .

5) Das. »r. 5. Die Worte: Eröffnung des Cyncurses und Auordnung

einer Vermögensuntersuchung sind hier promjseue gebraucht; es sind aber

nun wohl auch die andern offiziellen Thatsachen, <S. 51Z. Not« 2 u. «

gleichbedeutend «»it,jk«^ <SrSff»Mg i»,mh»M,',-', ,^ ,,, !k,,

6) Das Gesetz (Note 7) spricht von Hausgenosse»; all,«i» hieruqt'er sind

doch wohl nur die der Hausherrschaft unterworfenen ^erfonen: Frau, Kin»

der, Dienstboten zu verstehen , nicht was man sonst Haasgenossen Nennt.

7) Art. 4."»r. 6. Die" Anrechnung der Aerzte richtet sich nach der Me-

dizinaltaxe, die der Apotheker nach der MÜVKamententaxe. ,

8) Das. »r. 7. Zu dem „laufenden" Lidlvhn kann naturlich nür der bei

Ausbruch des Gants laufende monatliche oder vierteljahrige Begndekoh»

aus dem Grunde verstanden werken, weii ein« spätere Verbindlichkeit der

Masse überhaupt nicht besteht: eS müßte den» das Gesinde für die Guts-

vxrwaltuyg gebraucht werden. --, , ! , .,^j, ^!, . -, , ,.

^ ,? ,,-,-, > !
'
'"',!^-^

1, ' «- - „ H,z?l5,ö^ tt,k'^'^,ü

. ! ,Die frühere zweite Klasse hat mit den pxivilegirten Pfwdrechten

aufgehört. Dagegen vereinigen sich in der «uumehrigen zweiten
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Klasse die sämtlichen durch Unterpfänder oder Faustpfänder gesicherten

Forderungen. Diese werden nach Befriedigung der unbedingt öe-

vorrechreten Forderungen aus dem Erlöö der ihnen verpfändeten

Gegenstände bezahlt <). Reicht derselbe zur Tilgung der dadurch

versicherten Forderungen und Zinsen nicht hin, so werden die be-

treffenden Gläubiger mit dem Ueberrest in diejenige Klasse verwiesen,

welche sie, abgesehen von dem Pfandrecht, anzusprechen haben ?)i

Bleibt dagegen von dem Betrage jener Forderungen, je nach Be-

friedigung der einzelnen auf die Unterpfänder oder Faustpfänder ver-

sicherten Forderungen, etwas übrig, so fällt solches zur Bcfriedigung

der übrigen, nicht mit Pfandrechten versehenen, Forderungen der

gemeinen Masse anheim Von dem Erlöse der verpfändeten Ge

genstände nnd ihrer Früchte, woraus die Pfandglänbiger ihre Be

friedigung in der zweiten Klasse zu suchen haben, ist jedoch in Ab-

zug zu bringen : ») Der besondere Aufwand, welcher von der Masse

zur Erhaltung oder Verbesserung der Substanz eines mit dem Pfand

rechte behafteten Gegenstands nach vorgängiger Vernehmung der öes

theiligteu Pfandgläubiger gemacht worden; dieser ist von dem Erlbse

der verpfändeten Sache in Abzug zu bringen. Ebenso können di<

Früchte aus den verpfändeten Gütern nnr nach Abzug der daraus

verwendeten Kosten für die Unterpfandsmasse in Anspruch genom

men werden K) Diejenige Summe, welche wegen Unzureichend

heit der gemeinen Masse zur Befriedigung der Forderungen erster

Klasse in Anspruch genommen wird. Diese Forderungen sind zwar,

wo möglich, unbeschadet der Unterpfandsrechte, zu befriedigen;

reicht jedoch die Summe des freien Vermögens nicht hin, so ist der

nicht berichtigte Rest auf die Erlöse aus den Pfändern nach Ver-

hältniß des Betrags derselben zu verweisen H., : -,..ri,H.

t) Prior.Ge^eh Art. 7. 8. Ueber die Ordnung unter mehreren, auf die»

selben Grundstücke versicherten^ Unterpfands-Gläubiger s. §. 5ZS f, . , . , '

2) Art. 9. , -„,^:

z>Art.!«. . , ,- , ',,-')...^ <>

4) Art. 5. , ,, „

5, Art. 6. Satz t u. z.
.,! ..., , '. -,,

§. K17. '

III. Klasse.

Hieher sind jetzt einzelne Forderungen gesetzt, welche früher

ein gesetzliches Pfandrecht genossen und zum Theil noch jetzt,finen

Mischer Priv.R. II. Bd. 28
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gesetzlichen Pfandrechtstitel genießen; letztere, soweit sie nicht ver

möge eines mittelst dieses Titels verwirklichten Pfandrechts oder

eines Absonderungsrechts Befriedigung finden '). Der Grnnd dieser

Lokation ist ein denselben theils zum Ersatze des früheren Pfand

rechts, theils mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse eingeräumtes,

qualift'zirtes Vorzugsrecht. Solches genießen 1) die Mindeliährigen

und andere Pflegbefohlenen (S. Z21), rücksichtlich der ans der Ver

waltung ihres Vermögens gegen die Vormünder oder Pfleger ent

standenen Forderungen 2) Die Kinder des Schuldners wegen

ihres in der gesetzlichen Verwaltung ihrer Eltern stehenden Vermö

gens (§. Z20); sieht das Vermögen in der Verwaltnng des Stief

vaters, so kann mich gegen das Vermögen des letztern das Vor

zugsrecht ausgeübt werden 3) Die Ehefrau wegen ihres dem

Ehemann zugebrachten eigenthümlichen und nutznießlichen Vermö

gens, sowie wegen des im Ehevertrage zugesicherten Wittums,

und der vertragsmäßigen Gegenschenkung oder Widerlage (§. 319) *).

4) Die Staatskassen und Staatsanstalten, die Hofdomanenkammer,

die Amtskörperschaften, Gemeinden und milden Stiftungen, wegen

der ihnen gegen ihre Verwalter aus der Verwaltung zustehenden

Forderungen, soweit diese nicht durch besondere Cautionen gedeckt

sind 5). Auch einzelnen Standes- und Grundherren wurde dasselbe

Borzugsrecht zum Ersatz für anderartige Rechte eingeräumt «).

5) Die Vermiether von Wohnungen ttnd Gebäuden wegen des Mieth-

zinses für das laufende Vierteljahr und für die Rückstände von zwei

Quartalen; diefes Vorzugsrecht beschrankt sich jedoch auf den Werth

der von dem Richter eingebrachten und bei dem Ausbruche des Con-

curfes vorhandenen Sachen '). — Der Vorzug innerhalb der dritten

Klasse wird durch das Alter der einzelnen Forderungen bestimmt;

bei Forderungen aus einer Verwaltung entscheidet der Tag der

übernommenen Verwaltung; bei Miethzins-Forderungen der Verfall

termin 2).

t) Prior.Ges. Art. 11. IK ». a. E. l!t, d. «.

2) Das. >!t. «.

Z) Das. I!t. b.

4) Das. Ilt. v.

5) Das. lir. 6. Vgl. §. 521. »r. Z. ? ^

«) Das. S. §. 2Z4. Note 5. §. 2Z7. Note 4. Die betreffendeu Stan

des- und Grundherren s. bei Hufnagel, Belehrung über das Pfand-

geset) S. S41.
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7) Das. IK. e. Mit Recht vergleicht Volley Comm. S. «8« dasselbe

mit dem alten geschlichen Pfandrechts, , ...,-, . , , ^ ' , 4

8) Art. I2.

lV.Kla4st. -„. ,,

Auch hier handelt es sich von einem der einzelnen Forderung

anklebenden Vorzugsrechte (Privilegium osü8«e), welches jedoch allen

übrigen Vorzugsrechten nachgestellt' ist. Dasselbe genießen: 1) die

Wechselgläübiger. Ist der Wechsel ein trassirter (g. so ge

nießt derselbe von selbst diesen Vorzug ; dagegen begründet ^ ein

eigener Wechsel das Vorzugsrecht ^nnr dami, weW derselbe durch

ein gehörig geführtes Handelsbuch erweislich oder^ in ,der nachher zu

«r. 2 anzuführeicheu Form, beurkundet ist ^). Bericht das Vorzugsrecht

auf der Wechselform, wie bei trassirten und bei gebuchten eigenen

Wechseln, so ergiebt sich von selbst, daß dasselbe nur so lange vor

handen ist, als die Wechftlkrafr dauert 2) Diejenigen, welche

dem Schuldner gegen Ausstellung einer Schuldverschreibung Geld

geliehen haben, worin die Unterschrift des Schuldners entweder von

einer obrigkeitlichen, zur Beglaubigung berechtigten, Person oder

durch zwei Zeugen mit dem Beisatze beurkundet ist, daß der Schuld

ner ihnen persönlich bekaiMt se» und in die Beglüubigung eingewil-

ligt habe Ein Schuldschein,, welcher nicht auf einem Darlehen

beruht, ebenso ein Bürgschein genießt den Vorzug nicht, auch

wenn dieselbe Form der Beglaubigung angewendet wordeu, °).

3) Diejenigen, welche für eine eingeklazte Forderung vor entstande

nem Concurse einen obrigkeitlichen Zahlungsbefehl erlangt haben °).

4) Die Unterpfandsgläubiger in Ansehnng desjenigen Theils ihrer

bevorrechteten Forderungen, welcher aus dem Erlöse ihrer Unter

pfänder nicht bezahlt worden ist, sofern ihnen nicht ein Recht <üif

die dritte Klasse (S. 617) zusteht — Die Gläubiger der vierten

Klasse unter sich erhalten ihre Befriedigung nach dem Vorzüge der

Zeit; diese bestimmt sich bei den Gläubigern nr. 1. nach, der Zeit der

Ausstellung des Wechsels, bei denen vr. ,2 und 5. nach der Seit der

Beglaubigung ^), beziehungsweise des ,e,rtheilten ZahlungSbeMls ^);

bei den Gläubigern nr. 4. endlich nach der Zeit der Unterpfcmdöbe-

siellung. Das Vorzugsrecht geht hier, wie in allen Klassen, nicht

bloö auf die Hauptforderung, sondern auch auf die während des
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Gauts laufenden Zinsen, sowie auf die rückständigen Zinsen von

den zwei vorangegangenen Iahren

1) Prior.Ges. Art. 1Z. lit. s. Eine Tratte auf eigene Ordre ist nichts

Anderes als ein eigener Wechsel, auch wenn die Form des trasstrten Wech

sels noch dadurch nachgeahmt ist, daß der Schuldner den Accept beisetzt.

Seeg er Comm. z. Pfandgesehe Bd. II. S. 2Z9.

2) S. die Entscheidimg in Sarmey's Monatschrift. Bd. Vl. S. 5a.

Z> Gesetz, v. zf. Mai 1828., «het«,«.,. Auf die vor dem 1. Jnli «828

(dem Einführungstermin) gebuchte» eigenen Wechsel findet dieses Gesetz

natürlich so gut Anwendung, als aus die späteren Wechsel: denn hier ent"

scheidet die Zeit des Coucurfes. (Vgl. Ges. v. 21. Mai 1828, Art, 67.)

Dagegen märe der Eintrag in das Handelsbnch, spater vorgenommen als

die Ausstellung, ungehörig und däher nicht beweiskräftig. And. Ans. mar

in lchtrcr Hinsicht das Öbertribnnäl in der Entscheidung bei Sarwey,

Monatschrift Bd. I. S. «9. S. jedoch Hei^e ül Crop-p jurist. Äbhandl.

II. 415. Note 18. Ueber den Beweis durch Hcindlungsbücher s. Ben

der, HandlungSrecht l. S. 459. - !' ' C.,7 . ^ . ^ ^ .

4) Prior.Ges. Art. 15. Buchst. K.„Art. ^ Das ausdrückliche Zeugniß

in der Beglaubigung, daß der Schuldner der beglaubigenden Person

persönlich bekannt sey, halten für unwesentlich Seeger Commentar deS

Pfandges. II. S. 22s. Polle» Commentar S. 683 f> , Noch weiter geht

Widmann bei Sarwey Bd. VII. S. 279. Unter die zur Beurkundung

berechtigten Personen rechnet ,Hufnagel, Belehrung über das Pfandgesetz

S. 548,>lrßer den Obttamtsrichtern und Schultheißen die Gerichts- und

Amtsnotare, die verpflichteten Substituten, Verwaltungsactuare und Rath-

schreiber; allein dieß sind keine obrigkeitlichen Personen, sondern nur

Gehülfen der Obrigkeit. Der Notar kann zwar ein« öffentliche Urkunde

aufnehmen, aber nur iu Gegenwart von Zeugen. Auch die Gerichtsactuare

können nnr ,«ts Stellvertreter der Oberamtsrichter beglaubigen.

5) And. Ans. B 0 l l e y S. «9!. ,^ . . ^

S) Art. 15. Buchst. «. Mit dem Zahlnngsbefehl im Wege des Executiv»

Prozesses ist nicht zu verwechseln «ine bloße Vertröstung, wie geschieht bei

Sarwcy, MonaHichrift Bd, II. S. 121. Ebensowenig ein Gant» oder

anderes Urtheil^ Das. Bd. !V. S. 495 n. 49«. Dagegen involvirt die

Absenkung eines Pressers mittelst eines Preßzettelö sicherlich einen Zah

lungsbefehl, wiewohl auch hierüber gefragt wir» das. Bd. IV. S. 492.

Geschieht freiiich^ie Adsendulig Hurch das Cameral» oder Rentamt, so ist

dieß zwar ein Zahlungsbefehl, aber kein obrigkeitlicher, wie ihn das Gesetz

vorausseht. " - " - ° ' '

7) Art. 14. ^« > ! ,' -

8) Art. «s a.'iS. i>!k> 1 ^ ' i:5„ . ,
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9) Durch später ertheilte freiwillige Borgfrist begiebt sich jedoch der Glau»

biger des Vorzugs. Eine and. Anf. wird mitgetheilt von Veiel bei Sur-

wey Ii. S. 12«. , ,

10) Pnor.Ges. Art. 18. Auch bei einer eingeklagten Forderung, wenn

sie gleich nicht ausdrücklich mit i eingeklagt sind. Hufnagel a. a. O.

S. 551.

S- 549.

V. Kltsse.

In diese kommen alle nicht bevorrechteten Forderungen, na

mentlich die ans unerlaubten Handlungen erwachsenen Ansprüche

auf Strafe und Schadensersatz, die nicht bevorrechteten Zins

rückstände, sowie die Ansprüche wider den Geineinschuldner als

Bürgen t). Das Gesetz spricht nur von „persönlichen" Forde-

rungen ; vermuthlich im Gegensatz theils zu den durch Pfandrechte

gesicherten Forderungen, welche in die zweite und jedenfalls in die

dritte Klasse kommen, theils zu den Reallasten, welche theils in

der ersten Klasse (§. 615. nr. 4), theils vermöge Absonderungsrechts

(§. 520 f.) Befriedigung erhalten können. Sofern indessen sowohl das

absolute Vorzugsrecht der ersten Klasse, als das dingliche Befrie«

digungsrecht unter d^n Separatisten-Gläubigern Beschränkungen

unterworfen sind, muß es den Gefällberechtigten vorbehalten seyn,

ihre Forderungen jedenfalls noch in die fünfte Klasse einzubringen.

Die Forderungen dieser Klasse werden nach Verhältniß ihres Be

trags aus der noch bevorbleibendeu Vermögensmasse befriedigt, aus

genommen die Geldstrafen, welche allen anderen Schuldigkeiten nach

gehen 2).

1) Prior Gcsejz Art. 16.

2) Art. 17. Sah 1.

S. 520.

Von dem Absonderungsrechte: ») vermöge Eigeuthums.

Von den Gläubigern, welche ihre Befriedigung nach der gesetz

lichen Rangordnung bei der vorhandenen Masse zu suchen haben,

sind zu unterscheiden die s. g. Separatisten oder Absonderungs-Be-

rechtigte. Das Absonderungsrecht, d. h. das Recht außerhalb des

Concurses befriedigt zu werden, kann stattfinden entweder kraft

Eigenthums (jure ^omimi), oder kraft eines besonders geeigen
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schaftcten Forderungsrechts (jure c,-e6iti). Die Absonderungs-

berechtigten der ersten Art sind keine eigentlichen Gläubiger, sondern

Vindikanten. Dahin gehören alle diejenigen, welche ein wahres

Eigenthnmsrecht auf einzelne Bestandtheile der Masse haben, na

mentlich 1) im Falle bestandener ehlicher Errungenschaft die Ehe

frau des Gemeinschnldners wegen der in Natur vorhandenen Gegen

stände ihres Beibringens und ihrer hälftigen Errungenschaft ').

2) Die Kinder des Gemeinschuldners rücksichtlich der ihnen zuge«

theilten Gegenstände ihres hinterfälligen Vermögens, fowie hinsicht

lich ihrer sonstigen Pekulien ^). 3) Diejenigen, welche ein dingliches

oder auch nur persönliches, aber durch Eintrag in das öffentliche

Buch gesichertes, Recht auf Erwerbung oder Wiedererlangung einer

in der Masse befindlichen Sache haben, falls die Bedingung des

Erwerbs oder Rückerwerbs eingetreten ist 4) Der Verkäufer

einer unbeweglichen Sache, wofür der nicht angeborgte Kaufpreis

unbezahlt geblieben ist *); es wäre denn, daß die Gesammtheit

der Gläubiger es vorzöge, durch Bezahlung des Kaufpreises die

Sache der Masse zu erhalten ^). 5) Derjenige, welcher sein Ver

mögen unter Vorbehalt einer Leibzucht (S. 442) übergeben hat °) ;

doch hängt es auch hier von den Gläubigern ab, durch Fortreichung

der bedungenen Alimente die Sache der Masse zu erhalten; es

wäre denn, daß der Leibzuchtvertrag gegenseitig aus Rücksicht auf

die Persönlichkeit der beiden Theile abgeschlossen worden — Außer

diesen im Gesetz ausgedrückten Fällen muß auch überall sonst, wo

das Eigenthum Dritter an einer im Gewahrsam des Gemeinschuld

ners befindlichen Sache erweislich ist, dem Abforderungsrechte (rei

vin6iostio) Statt gegeben werden, wie namentlich wenn der Gemein

schuldner die Sache nur als Bevollmächtigter, oder Depositar in

Händen hatte ^). Iedoch müssen die Eigenthums-Ansprüche an nn-

beweglichen Sachen , falls sie nicht in die öffentlichen Buche? ein-

getragen sind, gegen diejenigen Unterpfandsrechte zurückstehen, welche

im Vertrauen auf jene Bücher erworben worden sind und selbst

das Faustpfandrecht an einer beweglichen Sache oder Activ- For

derung geht dem Absonderungsrechr des Dritten vor, wenn es von

dem Gläubiger in gutem Glauben und unter beschwerendem Titel

erworben worden; und bei einer verpfändeten Activforderung, wenn

die Urkunde, worauf solche beruht, den Schuldner als den Eigen-

thümer der Forderung bezeichnet — Collidiren verschiedene Abson
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dernngsberechtigte unter einander, so ist die Sache demjenigen aus

zufolgen, welcher als Eigenthümer sich ausweist ").

1) Gesetz v. 21. Mai 1828. Art. 52. nr. 1. Ueber die Bestandtheile des

Beibringens und der Errungenschaft s. das Eherecht.

2) Das. nr. 2.

5) So verstehe ich die nicht ganz glücklich gefaßte Stelle das. nr. Z.

S. §. 244. Note 2. Hieher gehören auch, jedoch nicht blos, die Fälle des

trsnsitus und reältus legslis. Volley Comm. Bd. III. S. 125Z.

4) Das. nr. 4. Bewegliche Sachen können aus diesem Grunde nicht vin-

dizirt «erden. L. 287 a. E.

5) Art. S2 a. E. „Doch hängt" ,c.

6) Das. nr. s.

7) Art. 62 a. E. Eine Pietäts-Rücksicht wird in der Regel mitwirken;

und ob sie blos nebenbei wirkte oder prims «süss mar, wird meistens schwer

zu beweisen seyn. Indessen scheint der Gesetzgeber nicht an den snimus ä«.

nsnöl, welcher der Vermögensübergabe zu Grund lag, gedacht z» haben,

vielmehr an die persönlichen Verhältnisse bei Reichung der vorbehaltenen

Leibzucht, indem es allerdings dem Leibzüchter nach Umständen nicht gleich»

gültig seyn wird, von wem dieselbe gereicht wird. Nur auf den Fall, daß

unmittelbare Verpflegung, namentlich Kost und Wohnung im Hause des

Gemeinschuldners, vorbehalten märe, möchte daher obige Ausnahme zu

beziehen seyn. Liegt dem Vertrage eine Modalschenkmig zu Grund, so hat

der Leibzüchter zwar nach L. VUI, 55. «onst. 1. bei mangelnder Erfüllung

des inoöus eine vinckiesti«; allein ob er wegen des Concurses widerrufen

darf, hängt nach Obigem davon ab, ob ein Dritter erfüllen kann oder

nicht. Will sich der Leibzüchter den Widerruf für den Concurs schlechtweg

vorhehalten, so muß er den Vorbehalt eintragen lassen, und dann handelt

es sich von dem Falle oben nr. Z.

8) Die Fälle nr. i — 5 sind nur beispielweise („namentlich") im Gesetze

aufgeführt. Vgl. Prior.Ges. Art. Z. Volley S. 1251.

9) Art 5Z. Satz 1. S. §. 242. Note 6.

1«) Art. 5Z. Satz 2.

Ii) Bei unbeweglichen Sachen gilt wieder die § 242 Note 6 angeführte

Rechtsvermuthung. Art. 15.

§. 521.

b) vermöge eines dinglichen Befriedigungörechts.

i) Absonderungsrecht der Grnndgefäll-Berechtigten.

Wie das Eigenthumsrecht, so werden auch andere dingliche

Rechte durch den Verkauf der betreffenden Sachen aus der Eon
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cursmasse nicht aufgehoben ^); vielmehr begleiten dieselben das Gut

zu dem neuen Besitzer. Dieß ist namentlich der Fall bei den Real

lasten, z. B. dem radizirteq Leibgeding, den Grundzinsen, der

Lehenwaare. Der Berechtigte hat daher, um sein dingliches For

derungsrecht an sich zu sichern, nicht nöthig, in den Concurs sich

einzulassen. Ebensowenig bedarf es für ihn eines Absonderungs-

rcchts in dieser Beziehung : denn die Reallasi haftet auf dem Gute

und ist also von den übrigen Forderungen von selbst geschieden.

Ein Zweifel kann hier nur entstehen rücksichtlich der rückständigen

Leistungen, worüber das Gesetz sich nicht ausgesprochen hat Ein

stillschweigendes Pfandrecht auf dem beschwerten Gute kann nicht

angenommen werden, weil das Pfandgesetz stillschweigende oder ge

setzliche Pfandrechte gar nicht mehr kennt, ebensowenig ein gesetz

licher Pfandrechtstitel, da ein solcher in dem Gesetze nicht einge

räumt ist. Soll daher der Gefällherr gleichwohl gesichert feyn (und

daß er Anspruch auf Sicherheit hat, erkennt auch das Prioritäts-

gesetz an, indem es ihm ohne Rücksicht anf die Person einen Vor

zug einräumt), so bleibt nichts übrig, als auf die Dinglichkeit der

Forderung zurückzugehen, welche der Reallast zu Grunde liegt (§.255),

wonach es einer accessorischen Sichcrstellung durch Pfandrechte gar

nicht bedarf, da die Forderung gegen das Gut selbst gerichtet ist, die

Forderung aber eben besteht in der Summe der einzelnen Leistungen.

Diesem steht auch nicht im Wege das Prioritätsgesetz, obgleich es

das Vorzugsrecht erster Klasse beschränkt auf periodische Leistungen

und auch hier nur bei den Rückständen der nächst vorhergehenden

Jahre (§. 515. x>r. 4) dasselbe einräumt. Dieses Vorzugsrecht ist

nämlich nur ein persönliches Privilegium und hebt das dingliche

Befriedigungsrecht, soweit es durch jenes Vorzugsrecht nicht über

flüssig wird, nicht auf Allerdings kann ein solches separates

Befriedigungsrecht nach den neuern Gesetzen, wie ein anderes ding

liches Recht, nur gesichert werden durch Eintrag in die öffentlichen

Bücher, und der Eintrag der Reallast als solcher sichert den Ge

fällherrn nicht unbeschränkt für die rückständigen Leistungen, sondern

nur für das laufende Gefäll und die Rückstände zweier Iahre. Will

daher derselbe auch noch für weitere Forderungen gesichert seyn, so muß

er sie besonders verwahren, d.h. einzeln im Unterpfandsbuche bemerken

lassen, widrigenfalls weder die Pfandgläubiger, noch die sonst bevor

rechteten Gläubiger dadurch in ihrer Befriedigung leiden können.
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t) Gesetz v. s1. Mai t823. Art. S9.

2) Die Commentatvren sind hier verschiedener Ansicht. Seeg er, Erläut.

des Pfand- u. Prioritäts-Ges. II. S. 2«S, beschränkt die Rückstände anf

das prir. exigeuäi erster Klasse, wiewohl er zugibt, daß dieß nicht die ge

meinrechtliche Ansicht sey. Volley, Comm. z. Pfandges. S. 77. Note, gibt

außerdem eine Klage gegen den dritten Besitzer, aber blos wieder für die

laufende Leistung, und die Rückstände zweier Jahre. Mit dieser Klage ist

es aber nicht gethan : denn die Gesetze wollen, daß die rückständigen Gefälle

aus dem Erlöse getilgt werden. §. 255. Note lt.

Z) Nur als subsidiär betrachte ich hier das Absonderungsrecht. Vgl. Art.

56 u. 72. Satz Z. Art. 7Z. Prior.Ges. Art. 6. Satz 5. s. §. S22. Note 8.

§. 522.

2) Absonderungsrecht der Erbschaftsgläubiger und

Vermächtnisnehmer.

Auch Gläubiger des Gemeinschuldners können abgesondert von

den übrigen, und außerhalb der Ordnung der fünf Klassen, Befrie

digung verlangen, sofern ihr Forderungsrecht ^) gewisse Gegenstande

des vorhandenen Vermögens ergreift, deren Werth daher zur Til

gung desselben vorzugsweise zu verwenden ist'^). Ein solches ding

liches Befriedignngsrecht kommt insbesondere zu den Erbschafrs-

gläubigern. Sind nämlich aus Erbschaften, oder Vermögens

übergaben zu Lebzeiten des Erblassers einzelne Gegenstände an den

Gemeinschnldner als Erben gekommen, so können die Gläubiger des

Erblassers, welche bis zum Gante des Erben nicht befriedigt sind,

zunächst ans jenen Befriedigung fordern. Dieses Absondernngsrecht

erstreckt sich auf alle zur Zeit des Gants noch bei dem Erben vor

handenen, von dessen Vermögen trennbaren, beweglichen und unbe

weglichen Erbschaftsstucke. Auch die rückständigen Kaufschillinge aus

veräußerten Erbschaftsstücken , sowie sonstige Forderungen des Erb

lassers, selbst die an den Erben, sind Gegenstand des Absonderungs-

rechts, wogegen auch die Forderungen des Erben an den Erblasser

bei Bildung einer Absonderungsmasse wieder aufleben Wird

das Erbschaftsvermögen abgesondert, so ist solches unter den ab

sondernden Erbschaftsgläubigern in derselben Ordnung zu vertheilen,

wie wenn es eine Concursmasse für sich bildete Bei Benützung

dieses Absonderungsrechts macht es keinen Unterschied, ob und wie

viel von der Forderung des Gläubigers auf den Erbantheil des

Gemeinschulduers verwiesen worden ist; vielmehr kann der Glau
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biger dasselbe für seine ganze Forderung gebrauchen, obgleich er ge

gen den einzelnen Erben persönlich nur dessen Schuldantheil ein

klagen kann Verlangen einige Erbschaftsgläubiger die Absonde

rung, andere nicht, so können erster« doch nur so viel ansprechen, als

sie in Concurrenz mit diesen, sofern solche nämlich noch dazu berech

tigt und nicht durch den Erlös der ihnen etwa besonders verpfän

deten Güter befriedigt sind, erhalten haben würden °). Das Abson-

dernngsrecht der Erbschaftsgläubiger erlischt durch ausdrücklichen

Verzicht, Nichtgebrauch binnen Z Iahren nach dem Antritte der

Erbschaft, und durch Novation. Der ausdrücklichen Novation, d. h.

der erklärten Annahme des Erben als Schuldners, wird gleichgestellt

die Bestellung eines Pfandes aus dem Vermögen des Erbeu und

die Annahme einer für den Erben bestellten Bürgschaft oder einer

auf denselben lautenden neuen Schuldverschreibung, nicht aber schon

die Zinsen-Zahlung von Seite des Erben °), noch die Geltend

machung des den Erbschaftsgläubigern zukommenden Pfandrechts

titels an den Erbschaftsgütern als solchen (§. Z2Z), sey es während

oder nach der Theilung; doch kann im letztern Falle der Erbschafts

glaubiger sich des Absonderungsrechts nur in so weit bedienen, als

er nicht in der Eigenschaft eines Pfandglänbigers allein oder in

Verbindung mit den andern Erbschaftsgläubigern Befriedigung

findet 6). Der Absonderungs-Anspruch der Erbschaftsgläubiger hin«

dert übrigens Veräußerungen und Verpfändungen, welche der Erbe

in gutem Glauben vornimmt, nicht, solange jener Anspruch nicht

mit Beziehung auf die betreffenden unbeweglichen Sachen im Unter-

pfandsbuche vorgemerkt ist Eine Ausnahme findet Statt bei

einer in böslicher Absicht, d. h. absichtlich zum Nachtheil des Gläu

bigers von dem Erben stattgefundenen Veräußerung; bei „böslich

verausserten" Sachen geht nämlich das Absonderungsrecht der

Erbschaftsgläubiger nach dem Gesetze nicht verloren diese kön

nen vielmehr von denselben zur Masse zurückgefordert und sofort zu

ihrer abgesonderten Befriedigung in Anspruch genommen werden

Wird von dem Absonderungsrechte kein Gebrauch gemacht, so wer

den die Erbschaftsfachen als Bestandtheile der gemeinen Concurs-

masse behandelt, ans welcher nun auch die Erbschaftsgläubiger nach

Maßgabe ihrer Pfand- oder sonstigen Vorzugsrechte Befriedigung

suchen können — Das gleiche Absonderungsrecht, wie die Erb

schaftsgläubiger haben diejenigen, welche ein Vermacht» iß bei
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dem Gemeinschuldner zu suchen haben; jedoch ist dieses dem erstem

in so fern untergeordnet, als es nur auf dasjenige erbschaftliche

Vermögen geht, welches nach Befriedigung der bei der Absonderung

concnrrirenden Erbschaftsgläubiger übrig bleibt

1) Auch das Pfandrecht ergreift zwar die verpfändeten Gegenstände; aber

die versicherte Forderung wird dadurch nicht verändert, welche daher auch

kein Absonderungsrecht, sondern nur ein vorzugsmeiseS Befriedigungsrecht

zweiter Klasse im Concurse genießt.

2) Ueber die Abzüge, welchen der Erlös unterliegt, gilt dasselbe. S. oben

5. SI5. Note 4 u. s.

Z) Ges. v. 21. Mai 1828. Art. S5. Pfandgesetz Art. 40 u. 41.

4) Art. 59.

4 b) Das. Art. S7. '

5) Das. Art. S6.

s) Art. S8 u. 56. 61. in Verb, mit Pfdgesetz Art. 4« und Erganzungs-

gesey v. I5. Apr. 1825. Art. s. Der vor gängige Verzicht wird nicht

erwähnt, kann aber wohl keinem Bedenken unterliegen, da ja auch die

Novation (als ein bedingter Verzicht) und der spätere Verzicht gilt.

7) Sind der Gesammtheit oder doch einer collectiven Mehrheit der Erb

schaftsgläubiger Pfandrechte eingeräumt worden , so ist der Gesammterlös

unter den betreffenden Gläubigern nach ihrer ursprünglichen Befriedigungen

ordnuug (s. oben Note 4) zu vertheilen.

8) Art. S6. „und nicht durch den Erlös der ihnen nach Art. Z9 des

Pfandgeseßes verpfändeten Güter befriedigt sind" «. Volley Commentar

S. 126«. Darnach ist zu berichtigen Weishaar §. 9«Z. »r.I. Auch ein

vor dem Erbschaftsantritt, und noch von dem Erblasser selbst, bestelltes

Pfandrecht schließt das Absonderungsrecht nicht .us; hier ist der Gläubiger

nicht einmal genöthigt, als Pfandgläubiger sich in den Concurs einzulassen,

sondern er kann die ganze Forderung als Separatist ansprechen, freilich

nicht als Pfandgläubiger (Art. 74 a. E.), sondern als Erbschaftsgläubiger.

9) Art. ss. „unbeschadet jedoch der vom Erben selbst vor geschehener

Vormerkung des Msondernngs-Anspruchö^im Unterpfands-Buche auf Erb

schafts -Sachen gesetzmäßig bestellten Unterpfands- sowie der Faustpfands-

Rechte" Zc.

1«) Art. ss. Nach Anal, des h. S1Z, «r. 4 bemerkten Grundsatzes wird

allerdings auch die Absicht des dritten Erwerbers in Betracht kom

men müssen; allein nicht blos, wie Volley E? 126« annimmt. Eben

sowenig macht das Bewußtseyn, daß der Erbe (soll wohl heißen: der Gläu

biger) Absonderungs-Ansprüche mache, die bösliche Absicht aus, wie Volley

annimmt; vielmehr wird hier, wie bei der ««!o ?sul!sns, smmus traucksvcki

gefordert werden müssen, und zwar anfSeite des Dritten, wie auf der d«S Erben.
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it) Wohl nach den §. SlZ angeführten Grundsätzen.

,2) Art. 6l. , , . ^

1Z) Art. SZ. , .1

' ' §. 62Z.

L) Absonderungsrecht der Gesellschafts-Elöubiger.

Nach gemeinem Gerichtsgebrauch wird gewöhnlich angenommen,

daß, wenn der GemeinschiMier zwei verschiedene Handlungen führt,

die Gläubiger ihre abgesonderte Befriedigung bei derjenigen Hand

lung fordern können, welcher sie geborgt haben Dieses Recht

wurde von unserer Gesetzgebung iu Beziehung auf die Gesellschafts-

gläubiger, aber auch nur in Beziehung auf diese, anerkannt. Wenn

nämlich der Gemeinschuldner mit andern Personen in Beziehung

auf ein Gewerbe, eine Fabrik, oder ein Handelsgeschäft in Ge

sellschaft gestanden, so kann die Gefellschaft von dem denselben

treffenden Antheil des gesellschaftlichen Vermögens vor dessen Aus-

folge an die Gantmasse erst seinen Betreff an den Gesellschafts-

Schulden in Abzug bringen Hat dagegen der Schuldner für

sich allein verschiedene Geschäfte betrieben, und in Verbindung mit

dem einen oder andern verschiedene Schnldverhältnisse eingegangen,

so wird dadurch bei uns kein Absonderungsrecht begründet Auch

wirkliche Gesellschaften können jenes Recht nicht sämmtlich ausüben,

sondern nur sofern sie auf einen Erwerb der angeführten besondern

Arten gerichtet sind. Daher ist den Socialglänbigcrn der in einer

Errungenschaftsgesellschaft lebenden Eheleute auch jetzt noch wie

früher kein Absonderun^srecht zuzuschreiben ; vielmehr wird der An

theil jedes Gatten an der Errungenschaft mit dessen besonderem Ver-

mögen vereinigt und Beides als Eine Masse je unter die betreffenden

Gläubiger vertheilt Gegenstand des Absondernngsrechts ist übri-

gens in den angeführten Fällen blos der Antheil an den „gesell

schaftlichen" Schulden. Wenn daher die Mitglieder der Gesell

schaft zu einem andern als dem gesellschaftlichen Zweck, wenn schon

gemeinschaftlich, Geld aufgenommen haben, so ist hierauf das Ab-

sonderungsrecht nicht zu erstrecken. Ebensowenig kann ein Gesell

schaftsmitglied wegen seiner personlichen Ansprüche an die übrigen

Mitglieder ein solches Recht geltend machen.

t) Nach Anal, von v. XIV, 4 ir: 3. h. tZ u. I6. I.suterbscb v. 6e

jure in euris merost. usit. §.78. Volley Cvmm. S. 6Z6. And. Ansicht

ist Gmelin, Ordnung der Gläubiger §. SS.
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2) Ges. v. 21. Mai 182«. Art. S5. Das Absonderungsrecht der Gläu

biger einer besondern Tabente ist ausdrücklich aufgehoben. Art. ?4.

Z) Art. S6. „vorbehaltlich' der in Beziehung auf auswärtige Staaten für

Fälle dieser Art eintretenden besonderen Verhältnisse." Dieser Beisat, be

zieht sich auf den Fall, daß ein mürttembergischer Gantinann im Auslande

ein Geschäft besitzen sollten hier würden die auswärtigen Rechte entschei

de«, falls etwa dort eine abweichende Praxis gälte. Vgl. Staatsvertrag

mit Badeu v. ZI. Aug. «821. §. i« a. E. (Ger.Ges. IV. S. 1»18). ,

4) Volley S. SZ9 u. S4v. Näheres in der Lehre von der ehelichen Er»

rungenschaft, wo auch der Art. 63 zu erklären ist.

. . §. 52ä. , ,

4) Weitere Absonderungsrechte.

' Ein" weiteres^ Absondernngsrecht findet Statt bei Lehen- und

Fideicommißgütern zu Gunsten der auf dieselben gelegten Le

hens- und Stammschnlden. Namentlich können die Früchte von

jenen Gütern nur nach Abzug der darauf haftenden Leistungen, ins

besondere der Cvmpetenz- und der Depntaten-Gelder, zur Concurs-

masse gezogen werden; vorbehältlich der vor der Vormerkung solcher

Ansprüche in Beziehung auf jene Güter eingetragenen Rechte^). —

Ein ähnlicher Particular-Concurs kann eintreten, wenn der Gemein

schuldner in verschiedenen Staaten Vermögen besitzt, falls nicht der

Ausfolge an das Gericht des Wohnsitzes, als allgemeines Gant

gericht, nach Staatsvertragen oder besonderer Verabredung Statt

gegeben wird 2). Andere als die bisher bezeichneten Absonderungs-

rechte können durch Vorgänge, welche nqch dem 1. Iuli 1828 ein

treten, nicht mehr begründet werden Namentlich gilt dieß von

dem gemeinrechtlich behaupteten Absonderungsrechte der Soldaten in

Ansehung der mit ihrem Gelde erkanfteu Sachen; der Pupillen, der

kirchlichen und weltlichen Körperschaften wegen der von dem Vor

mund oder Verwalter mit ihrem Gelde, aber nicht in deren Namen

angeschafften Gegenstande; ferner von dem aus dem Eigenthnms?

vorbehalt bei Veräußerungen, sowie ans dem frühern communord-

nungsmaßigen Vorverweis der Kinder erster Ehe abgeleiteten Abson

derungsrecht, desgleichen von dem Absondernngsrecht desjenigen

Pfand-Gläubigers, dessen Pfandrecht begründet wurde, ehe die Sache

in die Hände des Gemeinschuldners kam

i) Ges. v. 21. Mai 1328. Art. 72. Satz 1 «. 2. . :. -
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2) Vgl. z. B. Vertrag mit Baiern v. ZI. Aug. 182! h. iu; mit Baden

v. Z. Jan .i«26. Art. 8. Ger.Ges. IV. S. 1S18. i««7.

Z> Ges. v. 1828. Art. 74. Satz 1. in Verb, mit Art. 9Z. Die zu Note 2

erwähnten Particular-Conenrse hält das Gesetz nicht ausdrücklich aufrecht;

dennoch ist nicht zu zweifeln, daß fle, als eine mehr factisch« als rechtliche

Nothwendigkeit, immer noch vorkommen können.,, /, ,

4) Art. 74. Satz 1 u. 2. Ueber daS zuletzt genannte Absonderuugsrecht

s. Gmelin, Ordnung der Gläubiger S. SZ f. Wächter, im Archiv für

civ. Praxis Bd. XIV. S. Z4« f. , - .

Sechstes Kapitel.

Uebergang der Forderungen ypd V?xbindlich«

keiten. . !',.." -!

, S, 52S. . „. .< , . ,, ,> ....--

Vom Uebergang einer Forderung auf Andere. ^,

Die persönlichen Rechte werden auf Andere übertragen: 1) durch

Erbfolge. In der Regel gehen alle Vermögensrechte des Ver

storbenen auf dessen Erben über ^). Ausgenommen sind die Rechte,

welche ihrer Natur nach, oder vermöge besonderer Bestimmung, auf

die Person des Berechtigten beschränkt sind, z. B. die Rechte aus

einer Gesellschaft, welche im Zweifel die Erben nicht fortsetzen kön

nen 2), ebenso die blos persönlichen Privilegien 2) Durch Ab

tretung (cessio), d. h. durch einen Vertrag, wodurch der Gläu

biger (ceäens) eine ihm zuständige Forderung einem Dritten (Ces-

sionar) in der Absicht überträgt, damit dieser sich der zur Ver

folgung derselben dienenden Mittel zu eigenem Vortheil bedienen

könne In der Regel können alle Forderungen, selbst rechtshän

gige 5), abgetreten werden, ohne daß die Einwilligung des abgetre

tenen Schuldners hierzu nothwendig wäre, welcher gleichwohl mit

erhaltener Anzeige an den neuen Gläubiger gewiesen ist °). Nicht

abtretbar sind jedoch Forderungen, welche eine gewisse persönliche

Eigenschaft oder ein besonderes Interesse des Gläubigers voraus

setzen '); auch die Abtretung der Injurienklagen verdient gewiß

keine Begünstigung Das gemeinrechtliche Verbot der Cession von

Iudenforderungen gegen Christen an Christen besteht nach neuerem
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württembergischem Rechte nicht mehr °). Dagegen ist eine arglistige

oder sonst den Schuldner beimchtheiligende Abtretnng noch immer un

gültig '°). Auch die Forderung an einen Pflegbefohlenen, eine Stif-

tnng oder an eine öffentliche Kasse kann nicht an den Vormund

öder Verwalter ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde gültig ab

getreten werden "). Die Abtretung gilt auch, wenn sie ohne alle

Form mündlich oder schriftlich erfolgt ist die frühere Vorschrift,

daß Cessionen von Forderungen über 20 fl. gerichtlich eröffnet wer

den müssen, ist aufgehoben ^). Ebenso die Bestimmung der Lau-

desordnung (Tit. 5L. §. 7), welche die Abtretung einer Forderung

um die Hälfte oder einen noch geringeren Preis für wucherlich und

daher nichtig erklärt, sogar mit Rückwirkung auf alle früheren Ces

sionen Das Recht des Schuldners, die vom Gläubiger ver

kaufte Forderung auszulösen, (Schuldlosung im eigentlichen Sinn)

besteht gleichfalls nicht mehr Die Cession überträgt die abge

tretene Forderung mit allen zubehörigen persönlichen und dinglichen

Rechten '°). Auch die Pfandrechtstitel ") und Vorzugsrechte ein

zelner Forderungen ^) sind hiervon nicht ausgenommen. Der Ce-

dent haftet seinem Nachmann für die Existenz der abgetretenen For

derungen, ausgenommen wenn er sie ihm schenkte; nicht aber auch

für die Emtreibbarkeit derselben, ausgenommen, wenn er dieß zu

gesagt oder den Cessionar in Irrthum versetzt hat ^). Dagegen muß

der Cessionar alle unmittelbar mit der Forderuirg selbst zusammen

hängende Einreden (exo. rei ovKserente«) , welche/seinem Vormann

entgegengesetzt werden konnten, auch gegen sich gelten lassen ^").

Eigentümliche Grundsätze gelten bei einer mir Unterpfändern ver

sehenen Fordernng. Zwar geht auch hier das Pfandrecht mit der

letzteren über. Allein zur Sicherstellung der Rechte des Ccssionars

gegen den Schuldner ist die Eintragung der Cession in das Unter-

pfandsbuch und im Anstandsfall eine vorläufige Bemerkung deßhalb

erforderlich"); versäumen Cessionarien jene Vorsicht, so müssen sie

die von dem ursprünglichen Gläubiger hinsichtlich der Hauptforde

rung oder der Unterpfander fernerhin getroffenen Verfügungen vor-

behältlich ihres Rückgriffs auf denselben anerkennen, sofern nicht

dem Schuldner oder betheiligten Dritten dießfalls etwas Betrügliches

zur Last fällt; namentlich kann eine dem ursprünglichen Gläubiger

in gutem Glauben geleistete Zahlung von ihnen nicht angefochten

werden Auf der andern Seite kann, wenn die Eintragung oder
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vorläufige Bemerkung im Unterpfandsbuche erfolgt ist, von Seite

des Schuldners selbst eine Einrede wider die ursprüngliche Richtig

keit der Forderung, sowie eine gegen den früheren Gläubiger begrün

dete Einrede der Zahlung oder Compensatio» gegen den Cesstonar

nur alsdann noch geltend gemacht werden, wenn solche in Folge

jener Eintragung oder Vormerkung „alsbald" vorgemerkt oder an

gezeigt worden sind ^).

1) S. z. B. LR. ll, 17. §. S n. 6. Vergl. I.suterbscK Ss trimsitlon«

sct!v«. ?uk. ISZZ. tk. 2Z. sey. Thibaut, Pand. §. 7«.

2) Die bereits in der Gesellschaft erworbenen Rechte auf Antheil am Ge«

winn n. s. w. gehen jedoch auch auf die Erben.

Z) v. I.. 17. kr. 196.

4) Ueber die Fälle einer nothwendigen Cession s. Mühle nbruch Cessio«

der Forderungen §. Z6. Z7.

5) 8truv Dxereltstt. sck ?sn6. 46. nr. 44. Lerger Oecon. )uri« lib. III.

tit. Z. ^. 5. Note 22. And. Ansicht sind mit Rücksicht auf römisches Recht

I^iluterKsol, Lull. üb. XllV. tit. 6. §. 15. Mühlenbruch Cession der

Forderungen §. ZI. Spangenberg im civ. Archiv Bd. IX. S. 40« f.

Allein die Praxis ist für die Abtretbarkeit. Glück Commentar Bd. XVl.

S. Z84. Note 94.

s) Lerger I. e. §. s. Note 4. Klein Rechtssprüche Bd.I. nr. 18.S. 147.

Die Anzeige kann auch von dem neuen Gläubiger allein geschehen; jedoch

zum Beweise der geschehenen Abtretung, welche der Schuldner vor der Zah»

l»»g verlangen kann, genügt der Besch des Schuldscheins nicht, außer bei

Papieren auf den Inhaber. l.eber »xeo. s«1. Glück Pand. Bd. XVl.

S. 45« f.

7) 3. B. das Losnngsrecht.

8) Für dieselbe sind gleichwohl I^sulerKsoK Coli. XVlll. 4. §. 27.

UokscKer prive. §. 1945. i. k. And. Alls, ist Stroit äe ,'nribus vt scti«.

nibus non ressibilibu« «sp. VI. §. 6. Glück Pand. Bd. XVl. S. ZSZ.

o) S. §. 185. Note 9. S. über das ältere Recht «oos. ?ub. Vol. V. c. 59.

IlokseKer princ. Z. 1946. Glück «. a. O. S. 4ZI f. Weishaar

Handb. 2. Aufl. §. 55. Oben §. 184. Note 10—12.

10) Nur in dieser Beschränkung ist das römische Verbot der ««s!« »<l

potenti'orem, welches an sich bei der Unabhängigkeit unserer Gerichte keine

Bedeutung mehr hat, in unserer Praxis aufgefaßt worden. 1,e7»er N«-

Sitt. »per. 2««. me6. 1. u. 2. Glück a. a. O. S. 429. In Hinsicht auf

Unterpfandssachen ist dasselbe ausdrücklich aufgehoben. Pfandgeseh Art. 92.

Auch die Abtretung einer litigiösen Forderung (oben Note 5) kann unter

obigem Gesichtspuncte allerdings nichtig seyn. Ebensowenig hat sich der
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Schuldner eine nachtheilige Theilung der Forderung gefallen zu lassen.

Thibant Pand. §. 5Z4 a. S. .. .

. 11) Auf diese Art ist in der Praxis das Verbot der Nov. 72. csp. 5.

längst ausgedehnt worden. I^szser spee. «71. meS. ZZ^ Wernlior

nbserv^ k«r. ^om. I. ?. II. obs. Z77. Dagegen wird auf Verlust der For

derung als Privatstrafe zu Gunsten des Schuldners bei uns nicht erkannt.

12) Glück a. a. O. S. Z96.

1Z) Pol.Str.Gesetz Art. 77. Vgl. LR. ll. ZZ. Z. 1. II. iZ. §. z.

14) Nur in diefer Weife ist das Anastasische Gesetz bei uns zur An

wendung gelangt, welches jezt aufgehoben ist durch das Gesetz v. 21. Mai

182«. Art. 14. Verschiedene Auslegungen s.'bei Volley i» HosackerS

Jahrb. III. S. 187. verm. Aufsatze nr. 8. Hufnagel in den Erlanger

Jahrb. der jurist. Lit. Bd. XXIV. S. 2Z6. Schon Schriftsteller des gemei

nen Rechts bestreiten die Anwendbarkeit der lex ^»»«tsslims (s. die verfch.

Ansichten bei Glück a. a. O. §. 1»24. ll>25). S. jedoch L«»»«. r„b. t«m.

vm. Vgl. Gmeliu in den gem. jur. Beobachtungen IV, 1?.

15) Verordn. v, 2. Merz 1815. ur. I. Auch im LR. >I,^ 1U. h. s. beruht

dasselbe nur auf einer Parenthese. Wächter Handbuch l. S. 528.

lg) V. XVIII. 4. tr. 6. 2Z. Zu unterscheiden von bloßen persönlichen

Vorrechten (pr!v. porsonse), die mit der abgetreteneu Forderung in keiner

unmittelbaren Verbindung stehen. ^V. I^XVIl. kr. 68. Preuß. M. Th. 1.

Tit. kil §. WZ— 405. Mühlenbruch a. a. S^Z-' 87. '- - , :

17^ Bei dem bedungenen Titel (§. Z18) kann dieß keinem Zweifel unter

liegen; allein anch von den gesetzlichen Titeln muß dasselbe behauptet wer

den. Nicht nur geht nämlich die stillschweigende Hypothek der Ehesrau und

der Pupillen,, an deren Stelle jetzt gesetzliche Pfandrechtstitel getreten sind,

nach gemeinem Recht über auf den Cesslonar, sondern es sind auch sämt

liche gesetzliche Pfandrechtstitel (§. Z19 f.) wahre Privileg!» csusse, d. h.

mit der Forderung selbst zusammenhängend, wofür sie gegebeu sind.

18) Mü^hlenbrnch a. a. O. h. 25. s«. Kann auch nach gemeinem

Rechte bei einzelnen privllegis exigenäl an ihrem Uebergange gezweifelt

werden : nach württembergischem Recht sollte kein Zweifel entstehen, da alle

übrig gebliebenen Prioritäten aus der Beschaffenheit der Forderung selbst

entspringend S. Prioritäts-Ordnung^ , . -> ',»-:

19) v. XU«, 4. f«. 4. ,^ 27!' Mühlenbruch §. 59 — 62. .

2«) v- XXI. z. kr. 74. §. Z. XVIIK 4. tr< 4. Verschiedene Ansichten s.

bei Glück a. a. O. §. 1»16. Mühlenbruch §. 64. Auch für das Da-

seyn der angeblichen Nebenrechte, z.B. Pfandrecht, Bürgschaft,, hat der

Abtretende einzustehen, nicht aber w^der für die Glitte derselben. , v. XX.

1. tr. Z0
- f Zt--Niicii', .1.:^ - ,!, . ". 't ck.uk, , -«„

, «.ysche, ^.x.».^«^ , .-„,„ , , - .., 29,,-,,,
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,l) Pfandgesetz Art. »4.

22) Art. 85.

25) Art. »8. Die Stände wollten den Zeitpunkt der Anzeige auf Z Tage

festgesetzt wissen; die Regierung zog aber eine, unbestimmte Frist vor, wo»

nach nunmehr das richterliche Ermesseu entscheidet. Mayer Com»,. Bd. I

S. 404.

§. 526.

Vom Uebergang der Verbindlichkeiten.

Auch die der Forderung entsprechende persönliche Verbindlichkeit

geht in der Regel auf die Erben über (trsnslsli« r,s,sivs), und es

können daher gegen diese nach dem Tode des ursprünglichen Schuld

ners dieselben Rechtsmittel gebraucht werden, welche gegen jenen

begründet waren. Eine Ausnahme tritt jedoch ein: 1) wenn die

Erfüllung ihrer Natur nach besondere persönliche Eigenschaften vor

aussetzt '); 2) wenn die Verbindlichkeit vermöge besonderer Abrede

auf die Person des Schuldners beschränkt ist; Z) bei Geldstrafen,

wenn solche nicht gegen den Erblasser schon rechtskräftig erkannt

sind 2). Die wechselrechtliche Verbindlichkeit macht dagegen keine Aus

nahme: denn wenn die Erben binnen der ihnen zu gestattenden Frist

von 2 Monaten sich unbedingt zur Annahme der Erbschaft bereit

erklärt haben, so werden sie als Erben nach Wechselrecht behandelt;

und nur wenn sie die Erbschaft ausschlagen oder nur unter der

Rechtswohlthat des Inventars antreten, oder endlich sich in jener

Frist gar nicht erklären, hat der Wechselgläubiger seine Ansprüche

im Wege des ordentlichen Processes geltend zu machen Abge

sehen von dem Uebergang auf den Erben, welcher die Person des

Erblassers fortsetzt, kann an die Stelle des bisherigen Schuldners

ein anderer nur treten mit Einwilligung des Gläubigers. Dieß ist

wieder auf zweierlei Art möglich: entweder fo, daß der bisherige

Schuldner auf einen andern die Verbindlichkeit überweist (Ver

weisung, Delegation), oder so, daß ein Anderer die Verbindlichkeit

des Schuldners geradezu übernimmt, ohne dessen Zustimmung (Ein

tritt, Erpromisstou). Soll der bisherige Verpflichtete ganz von

seiner Verbindlichkeit befreit werden, so wird erfordert nicht »ur

ein Vertrag zwischeu dem alten Gläubiger und dem neuen Schuld

ner, wodurch dieser in die Schuld «»mittelbar eintreten zu wollen

erklärt, sondern auch ein Vertrag zwischen dem Gläubiger und dem
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«Ken Schuldner, wodurch dieser seiner bisherigen Verpflichtung ent

hoben wird Die Wirkung einer solchen Schuldverweisung ist,

daß der alte Schuldner, wenn er nicht arglistig gehandelt hat, auch

nicht einmal hülfweise mehr verhaftet bleibt, und daß der neue

Schuldner dem Gläubiger keine Einreden entgegensetzen kann, welche

lediglich in der Person des alten Schuldners begründet waren. —

Eine bloße Anweisung des Gläubigers an einen andern Schuldner

(Assignation) mir Zahlungsauftrag an den letztern entbindet dagegen

weder den bisherigen Schuldner von seiner Haft, noch entzieht sie

demselben oder seinem Bevollmächtigten den Gebrauch der in der

Person des erstern begründeten persönlichen Einreden, nach dem

Grundsatz: „Anweisung ist keine Zahlung" °).

1) Z. UsrppreeKt, 6« eleetione personse inckustri»e. ?uk. 1715.

2) Gesetz v. s. Sept. 18Z9 Art. 7. Bei Schadensklagen und gemischten

Privatstraf«», was die jetzt noch vorkommenden Privatstrafen all« sind,

haftet der Erbe jedenfalls soweit die Erbschaft reicht. S h i b a u t, Pand. § 7«.

Z) W.O. Cap. VIl. §. 9.

«> XI.VI, 2, kr. II. 17. L. VI«. 42. eonst, 1. 6.

S) W.O. Cap. VI. 5. t«. Satz 1. a. S.

§. 527.

Von kaufmännischen Anweisungen insbesondere.

Die bloße Anweisung eines Kaufmanns an einen andern, eine

Zahlung bei einem dritten zu erheben, genießt keine Wechselkraft;

vielmehr liegt hier ein gewöhnlicher Bevollmächtigungs- Vertrag zu

Grund; und zwar ist der Bevollmächtigte unmittelbar nicht der Assis-

nat, d. h. derjenige, welcher der Anweisung gemäß zahlen, sondern der

Assignatar, d. h. derjenige, welcher von dem Dritten Zahlung er

halten soll. Daher hängt es auch von dem Willen des Assignatars

ab, ob er die Anweisung annehmen will'). Auch hier gilt der

Grundsatz, daß, wenn der Angewiesene von dem Dritten nicht be

friedigt wird, er sich deßhalb an den Assignanten halten kann^).

Gemeinrechtlich bedarf es hierzu nicht des Wechsel -Pretests, noch

' der sonstigen Formen des Wechsel-Regresses, außer wenn die an

gewiesene Schuld eine Wechselschuld ist. Die württembergische

Wechselordnung geht jedoch weiter und verlangt den Protest auch

29'
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bei Anweisung von Maaren- und änderen Handelsschulden; es hat

hier nämlich;, wenn kein Zahlungstermin bestimmt ist°, der Änge-

wiesen« innerhalb 8 Tagen vom Empfang der Anweisimg an die

Zahlung von dem Assignaten zu fördern: wenn ein Zahlungstermin

bestimmt ist, spätestens den Tag nachher; ist die Schuld eine Wech

selschuld, so muß der Assignatar spätestens am Verfalltage' Svn dem

Assignaten Zahlung fordern^). Leistet der Assignat sofort nicht, so

hat der Assi'gnatar alsbald die Anweisung des Assi'gnanten zunick-

znsenden, und, falls dieser abwesend ist, Protest zu erheben. Ver

säumt er diese Obliegenheiten, so verliert er seinen Regich an den

Assignanten, falls diesem dadurch unmöglich gemacht worden, bei

dem einstweilen zahlungsunfähig gewordenen Assignaten die For

derung noch zu erheben Ist dagegen der Assi'gnatar im Stande,

seine Vigilanz zu beweisen, so kann er nicht bloß seine ursprüng

liche Forderung, sondern mich die Kosten nnd Nachtheile aus dem

erhaltenen Auftrage bei dem Assi'gnanten einklagen. — Ist zu der

Anweisung eine Cession oder Delegation hinzugekommen, so wird

dadurch der bisherige Schuldner von Regreß-Ansprüchen befreit^),

ausgenommen, wenn die Schnlh gar nicht gegründet wäre. Die

Cession wird vermnthet, wenn der angewiesene Gläubiger (Cessi'ouar)

den Empfang seiner Schuld bescheinigt hat, oder wenn die Anweisung

in die beiderseitigen Schulobücher eingetragen ist; eine Delegation

oder Ueberweisung, wenn auch der assignirte Schuldner den Vor

gang anerkannt oder die Anweisung in das Scontro-Buch einge

tragen hat. Kann der Beweis der Cession oder Delegation, nicht

dnrch eine schriftliche Urkunde (Vertragsbrief oder Empfangsschein),

noch durch die Scontro- Bücher geliefert werden, so wird eine bloße

Anweisung angenommen. Der Beweis dnrch Zengen und Eides-

Antrag ist ausgeschlossen °). . , , ' ' ,'' . ^ "

t) W.O. Cap. IV. §. Zs. ,

2) Das. Cap. VI. z. «. Saht. a. V. ,. - , ,!-,

Z) Das. Satz 5. , / , . ,

, 4) Das. Cap. VI. §. 14. Satz Z »- E.

, s) Das. Satz i.- , - . V - ' .

«1 Das. Satz s.
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. Unter gerichtlicher Schuldvenveisung verftche man vis.^vt«

dein Gericht ausgehende Anweisung eines Wöubigerö ,äuf bestimmte?

Beftiediglttigstuittel. Sie findet Statt, wenn eutweden auf dem

Exekutionswcge oder im Wege des Concurses die BefttedigunA des

Gläubigers bewirkt wird. In beiden Fällen kau» nur durch das

Gericht die Verweisung der Schulden vorgenommen werden^), sei

eö auf die vorhandenen baaren Mittel, auf ausstchende Güter-

kanfschillinge, oder ans die imr Beschlag- ^ des '

Schuldners^). Durch den in gesetzwHiZer Form vojgenommenen

und zum Erkenntniß gebrachten obrigkeitlichen Verkauf eiues Gmlid-

stücks werden die Rechte und Pflichten des Schuldners nacK ,Ver-

hältniß des angewiesenen Erlöses ans den Käufer übertraget!

Dagegen dauern die Pfandrechte des Gläubigers auf der verkauften

Sache fort, bis die Bezahlung des Kaufschillinzs in Gcmaßheir der

obrigkeitlichen Zahlungsanweisung erfolgt ist*). Die gerichtliche

Anweisung unterscheidet sich nämlich dadurch von der außergericht

lichen, daß der Gläubiger sich dieselbe gefallen lassen muß. Will

sich der Gläubiger be5 der Verweisung auf Zieler nicht beruhigen,

so sind diese auf Kosten des Schuldners zu venverthen, und die

baaren Mittel zur Befriedigung des Gläubiges zu .Verwenden.

„Diefe Berechtigung des Gläubigers findet jedoch vor der Hand

und bis auf weitere Verordnung «nr dann Statt, wenn der Kauf-

schilling auf mehr als drei Iahrszieler vertheilt ist, und nur in

Ansehung der über diesen Zeitraum hinaus sich erstreckenden Zieler. "

Ucbn'gens ist die Erhebung jeuer Zieler dem GläMger nöthigenfalls

mittelst Bestellung eines Güterpflegers in der Art.,zu erleichtern,

daß jener den Betrag, welcher von verschiedenen ihm zugewiesenen

Kaufschillingeu an Einem Termin verfallt, aus Einer Hand be-,

ziehen kann ^). Bei der Beschlagnahme von Forderungen des Schuld?

uers ist dessen Schuldner hiervon mit dem Anfügen in Kenntnrß

zu setzen, daß er bei Gefahr doppelter Zahlung das Geld nur ent

weder dem Gläubiger, für welchen die Erekution verhangt worden,

oder der obrigkeitlichen Behörde einzuhändigen habe °). Uebrigens

kann,, abgesehen von dem Falle, daß die Forderung von der Obrig

keit selbst zur Befriedigung des Gläubigers beigettieben wird, diese
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Befriedigung auf eine dreifache Weise mittelst derselben bewerk

stelligt werden: enNveder durch eM einfache Anweisung, welche

dem angewiesenen Gläubiger gestattet, zu seinem Schuldner zurück

zukehren, falls die Anweisung ohne Erfolg bleibt; oder durch obrig

keitlichen Verkauf der Forderung, wo sofort der Erlös als Befrie-

digungsmittel dient; oder endlich gerichtliche Zuerkennung (Adjudl-

kariou) an Zahlungsstatt, welche bei Forderungen nicht aufgehoben,

sondern ausdrücklich gebilligt ist

1) G.R. v. tZ. M«i l79S (Ger. Ges. III. S. 7«S). Di« Exekntions.

behörde ist zwar zunächst der Ortsvorsteher ; allein der Verkauf der aus

gepfändeten Gegenstände wird vom Gericht eingeleitet. Exek. Ges. Art. 59.

2) S. über di«s« Exe?. Ges. Art. 42. L.R. l, 75. §. 8.

Z) Exek. Ges. «xt. 7Z. Satz I. .

4) Art. 7Z.

5) Exek. Ges. Art. S6. Satz s u. 7. ^

6) Art. 42. Satz l.

7) Art. 42. Satz 2. o. E. Volley, Comm. S. S45.

Siebentes Kapitel.

Erlöschung der persönlichen Rechte.

s. S29.

Erlöschungsgründe im Allgemeinen.

Hieher gehört: 1) Tod des Berechtigten oder Verpflichteten.

Der Regel nach erlischt die Forderung hierdurch nicht, sondern sie

wird auf die Erben übertragen. (§. K25. nr. 1. §. 526.). 2) Gegen

seitiger Rücktritt (muwu, 6i«en«us). Hieran genügt es , wenn

die Parteien nicht über eine bloße Uebereinkunft hinaus gekommen

sind, welche sofort auf demselben Wege, wie sie zu Stande ge

kommen, wieder aufgehoben wird. War jedoch dieselbe bereits

vollzogen, so bringt der Rücktritt stillschweigend mit sich Zurück

gabe des Geleisteten oder Schadensersatz. Z) Umwandlung

(Novation). Ein persönliches Rechtsverhaltniß kann in verschie

dener Hinsicht umgestaltet werden, namentlich indem in die Rechte
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des bisherigen Gläubigers oder des bisherigen Schuldners ein an

derer tritt (§. 525. 526). Wird die alte Schuld selbst aufgehoben

und in eine neue umgewandelt (novsti« privativ«), so heißt dieß

eine Novation im engem Sinn. Diese ist so der Zahlung gleich

zu achten, und es hören damit, auch ohne besondere Erwähnung,

die Zubehörden der alten Verbindlichkeit (Pfandrecht, Bürgschaft)

von selbst, auf. Daher fordert eine solche Novation die Absicht bei

der Theile> an die Stelle der alten Verpflichtung eine neue treten

zu lassen (s»imu5 novsnä'i), welche aber, wie der vertragsmäßige

Wille überhaupt, nicht bloß mit Worten, sondern auch durch be

zeichnende Handlungen erklärt werden kann'). 4) Widerruf.

In der Regel ist einseitiger Rücktritt nicht gestattet. Eine Aus

nahme findet Statt: ») bei einzelnen Verträgen, wo dieselbe ge

setzlich zugelassen ist, z. Bevollmächtigung, Gesellschaft; b) allge

mein, wenn die Reue oder Aufkündigung besonders vorbehalten ist

(pactum 6i5plioe»tise), wie namentlich bei der Pacht und Miethe, bei

dem zinsbaren Darlehen; e) wenn die Aufhebung des Vertrags

für den Fall der Nichterfüllung bedungen ist (pactum oommiswrium).

Eine solche Wiederauflösung kann namentlich für den Fall der Nicht

bezahlung des Kaufschillings verabredet werden^). Im Zweifel

wird durch eine solche Nebenbestimmung die Gültigkeit des Haupt

geschäfts, und daher auch der Uebergang des Eigenthums, nicht

aufgeschoben 2). Wenn dagegen der Käufer zu rechter Zeit den

Kaufpreis nicht bezahlt, so steht es in der Willkür des Verkäufers,

ob er den Kauf sofort als aufgelöst erklären oder den Kanfschilling

einklagen will*). Hat er aber das letztere gethan, so kann er nun

nicht wieder ans das Erster« zurückkommen und umgekehrt ^). 5) Er

löschung des Rechts des Ertheilers. Aus diesem Grund

wird namentlich die Pacht und Miethe aufgehoben im Falle eines

Verkaufs der Sache (§. 44Z Note Z). Ebenso, wenn das Nutz

nießungsrecht aufhört, werden alle daraus abgeleiteten persönlichen

Rechte mit aufgehoben °). 6) N a ch l a ß , indem der Gläubiger auf

seine Forderung ganz oder theilweise verzichtet. In der Regel be

ruht derselbe auf einer freien Uebereinkunft (pactum remi««rium),

welche bald nach den Grundsätzen der Schenkung (H. 4Z6.) , bald

nach denen vom Vergleich (§. 469.) zu beurtheilen ist, je nachdem

dieselbe eine Freigebigkeit oder die Beilegung einer Ungewißheit zum

Zweck hatte — Em erzwungener Nachlaß kommt bei Concurse»
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von, indem die Minderheit der Gläubiger genöthigt MP> ,sich der

Majoritat anzuschließen «). Weitere Erlöschungsgründe sind :

7), Z a h l u n g. 8) Ab r e ch n u n g. 9) V e rj^ h r u n g, , Hiervon

wird, im Folgenden besonders die Rede seyn. ü?n?,

i) Manche fördern , mit RKcistcht auf «. V«l, 42. «. K Kne "än'sdrück.

liche Erklärung, ausgenommen^ wenn dir neue Verbindlichkeit so beschaffen

wäre, daß die ältere von selbst in ihren wesentliche» Bestaii^thicilen d«i

durch aufgehoben würde. Weni»g»FnKenh«im Lehrbuch ^>I18>

Thibaut, Paod..O 595. .H«pp, im Archiv für civ. Praxis Bd. XV.

^24« f. Damit, stimmt überein ein Erk. dies Obertribi, .y.«t. Dez. 4827:

Allein d« MoM ist jedenfalls nicht für die Strenge dys xöimfchen Rechts,

ttflksLksr prlfls.,^. 4102. Note e. Richter, Aufsätze ,über verschiedene

Rechtsfrage« ur^,Z9. Vgl. Ges. v. 2t. Nov. «28. Art.- SS,. ,^,5, ,

^2), Pfa^gest^l,t. 45. Satz 2. «dR U, iq, ^ ^^^^ ^'-«^

Z) I). XVIII, z. IN. I.

!'41« ll. .«. §. t u- 2. -"",'.« '

' 5) L.R. a. a. O. 5.^ ' ' ' ' ^I!,

Ii, 9. H:' 6/' ^- > ! uns^-,«. , ,.^?-z

- 7) Im erster« Fakl bedarf es allerdings bei ErlassM-g Ät<er^Fotd<rutta)

vvn mehr als 2«« fl/ gerichtlicher ?nsiM«tio». ^. 438. BörlleV in Hof-

ackers JasM,Bd.i IV.>w°-"1. i',^ /.Zs/n« ! . «',^ ,-,m,Z:z !«k

») Sp anggsberg in der Jeitschrift für Civikxecht und ,Prozeß, M. Vl.

WM«-5.' ^^u,«!?: s> ':k:!:- .tt ^,.,z), ----.:,,,

.''^ - ,- ^. - k^,--: 1 ,i',^^chk'-^!,",

, ,- .... ' ',?«'!!!''(' vi? S- ,^30. '. ^ ^s,^-,,; ic'-i,, d'-,^, ' ^

> ^ -iJusbesoudere: O^Mku«^.' ?' - ^.---H .z

Durch Zahlung oder Leistung erlischt die Forderung, wenn!,dö:

z» Gruno liegende Verbindlichkeit vollstandig erfüllt wird ^ö^Stt))^,

Dabei muß der Schuldner die Absicht haben, zu erfüll«i, indem

der Gläubiger nicht das Recht Hut, eine für einen ander» ZweL

geschehene Zahlung in die Erfüllung eirier bestimmten VerKi»dlichj-

keit umzuwnndeltt '). Hat der Schuldner Mehreres an den Glan-

biger zu zahleti und eti erklärt sich ungewiß , was ,er, zahlen wolle,

fo ist zu vermutsM,ivaH zunächst die fallige Schuld und hierunter

die ältere od« lästigere Verbindlichkeit habe erfüllt, werden wollen.

Daher sind rückständige Zinsen vor dem Kapital, Ätere Iinse vor

den neueren als bezahlt anzunehmen ^). Eine vvn einem Dritten

angebotene Zahlung braucht der Gläubiger nicht anzunehmen ; nimmt

er sie aber au, so wird dadurch der Schnldner befreit, felbst wenn wider
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deffci» Willen geleistet ist!?). Andererseits kann an einen Dritten mit

Wirkung nur gezahlt werden^ wenn dieser ausdrücklichen oder still

schweigenden*) Auftrag hat oder zum Voz-aus die Zahlung an ihn fest

gesetzt oder endlich diese Zahlung nachtraglich genehmigt ist. Zum Be

weise der Zahlung dienen die gewöhnlichen Beweismittel, namentlich

Zeugen, Urkunden, Eidesantrag. Das Iustinianische Gesetz, daß

die,, Zahlung einer schriftlich eingegangenen Schuld nur entweder

durch Urkunde« ! vde?'i!fÄ»si"Zeugen, welche zu dem Zahlungsacte

oder dem Bekenntnisse der Zahlung eigens zugezogen worden,

bewiesen werden können 5), ist bei «ns nicht anwendbar. Empfangs-

bescheiwLungen) welckie mcht in einer öffemlichen Urkunde enthalten

sind, beweisen nach römischem Recht erst, wenn sie nicht innerhalb

50 Tage/i pon der Zeit der Ausstellung <m widerrufen sind °). Auch

für diesen Grundsatz, welcher der deutschen Auffassung nicht minder

entgegen ist^) , läßt sich eine bestimmte Praxis aus Württemberg nicht

anführen ^)>, Nicht zu verwechseln mit der Beweiskraft der Quittungen

ist die der Schuldscheine, welchen nach römischem Recht zwei Iahre

lang die Einrede des nicht empfangenen Gelds vom Schuldner entge

gengesetzt werden kann, wogegen, wenn diese Zeit abgelaufen ist, der

Schuldner nnn auch nicht einmal mit dem Gegenbeweis des Richtem

pfangs gehört werden soll°). Dieser Gegenbeweis wird zwar nach der

Praris auch spater noch zugelassen, dagegen die Einrede des nicht be

zahlten Gelds, wenn innerhalb zwei Iahren vorgeschützt, derniaßen für

privilegirt gehalten, , daß nicht der Schuldner den Richtempfang

des Darlehens, sondern der Gläubiger die Ansbezählung desselben,

trotz des vorliegenden Schuldbekenntnisses, beweisen muß '"). Das

Pfaudgesetz setzt diesen, Grundsatz als gültig voraus und hat nur

die Frist von zwei. Jahren bei Darlehen auf Unterpfänder inso-

feme beschrankt, als hier das Vorrecht jener Einrede, schon

nach Z0 Tagen, von der Ausfertigung des Schuldscheins an,

aufhören soll, wenn nicht der Schuldner binnen letzterer Frist die

selbe im Uuterpfandsbuche gewahrt oder bei dem Richter' vor

gebracht hat"). Hat der Schuldner die Einrede des nicht oder

nicht vollständig erhaltenen Gelds rechtzeitig zur Vormerkung an

gemeldet, es unterläßt aber die Unterpfandsbehörde den Gläubiger

hiervon in Kenntniß zu setzen, so bringt dieses Versaumniß dem

Schuldner keinen Nachtheil Durch eine hinzukommende Quit

tung oder spatere Anerkennung der Schuld wird jedoch der Beweis
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erfolgter Zahlung auch vor Ablanf des Termins hergestellt^ während

die Empfangsbescheinigung in dem Schuldscheine selbst denselben

so wenig überflüssig macht, als der Verzicht auf die Einrede in

demselben — Zur SicherstelltMg des Beweises geleisteter Zahlung

kann der Zahlende nach geleisteter Zahlung überall eine Quittung")

nebst Zurückgabe des ausgestellten Schuldscheins fordern. Vermu

ther wird indessen die Zahlung bis zum Gegenbeweis, auch wenn

nur die Schuldverschreibung an den Schuldner zurückgegeben oder

in ihren wesentlichen Bestandtheilen vernichtet ist '^). Ebenso begrün

det die Vorlegung von Quittungen über nenere Terminszahlungen die

Vermuthung für Abtragung der früheren periodischen Leistungen ^).

. . ,' ,,. '>5,>,-Sk:,'M,?-a,',- ,-'!,'>,-»«'-,,.!,„,,!,-!.'!
0 v. ».V. « «7 S5. -. ,

2) v. I. e. kr. Z. z. 1. kr. 5, pr. §.Z. kr.6.48.i.k. fr. 97. L. r. «metto.

grsviori esuss, in <zusm s Debitors »oluti« k»ets es«e prsesumllur.

VuK. 18«l. ' "-^ '

Z) v. I. c. kr. 2«. 4«. 55. ^. Ul, 29. §. 5. U«rtiu8, öe 5«Iuti«ne pr«

sl!« ksct» »eet. 2. §. 1 — 4. (Opus. vol. II. ?. Z. p. 195 seq.) ^

4) Dieser kann unter Umstanden namentlich angenommen werden t« dem

Ueberbringer von Waaren. Nlevi «s, veei«. ?. M. Ser. Zs1. ?. V. ä«.

17Z. 174. ,

5) L. IV, Z«. e. 18. «ov. 90. «sp. 2.

6) <Z, IV, 5«.«. 14. ^. 2. )I. ^. k'rommsno, 6e sp«vk!> u. Quittnugen

?ub. 1664.

7) Allerdings werden zuweilen Quittungen von dem Gläubiger zum Zweck

der Zahlung als Interpellationen eingesendet; allein allgemein besteht diese

Sitte nicht, und da der Gläubiger vor dem Empfang nicht zu quittiren

hat, so sollte darauf, daß im Vertrauen auf die Ehrlichkeit des Schuld

ners vom Einzelnen eine Ausnahme gemacht wird, keine Regel gebaut

werdeu. Weit eher kann sich jedenfalls der Gläubiger gegen die Beweis

kraft der Quittungen schützen, als der Schuldner gegen den Mangel der

selben. , „ / ^ ^

8) In Richters Sammlung von Rechtssprüchen »r. 47. wird zwar

obigerGrnndsat) als gebräuchlich behauptet, allein in den dafür angef. gemein,

rechtlichen Schriftstellern ist der Gebrauch nicht nachgewiesen.

9) I. «. sr. s. ?. 8. 9 §. 4. r. 1Z «. t4. Heise und Cropp, jnrist.

Abh.Bd.1.S. Z79f. Ueberdie eigenthümlichen Fristen bei den »e.n«» nnm«

r,c«« Sot!s f. Glück, Pand. Bd. 25. 1259.

1») I.suterb»«K Coli. lib. XII. ttt. I. §. 8t. Oms. Lub. t«m. V. «s. 50.

>, 507. 51« f. Glück, Pand. Bd. 12. S. 171. S. auch Schäfer in

Sarmey's Monatschrift Bd. 2. S. 49. Bei Wechsel» hindert die Einrede,
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wenn sie nicht glaubhaft bescheinigt werden kann, die Wechselexekution nicht.

W.O. Cap. VI. §, 15. Kap ff, Rechtssprüche l. °r.89. Vgl. «o°s. r»K.

tum. V. von,. 4 »r. 28 f. 47 f.

11) Pfdges. Art. 86 u. 87. Vgl. Eins. Gesetz Art. 9. Satz s.

12) Ges. v. 2l. Mai 1828. Art. 22. , , .

1Z) Vgl. L. IV, Z«. const. 14. §.1. L«ns. ruk. tom. V. c. L. Z«. n. Zog.

5I2 Kz. Wenn nicht der Schuldschein bloß das Bekenntniß einer älter«

Schuld enthält.

14) «. IV, 2«. v. i«. Gesterding im Arch.für civ.Praxis Bd.lV. »r.4.

Auch öffentliche Leistungen sind hiervon nicht ausgenommen, wofür übrigens

hänfig besondere Formen von Empfangsbescheinigungen bestehen (Gteuerzet

tel, Zins- und Gültbüchlein). a.E. Gegen unerlaubte Gebühren für Aus.

stellung amtlicher Quittungen s. G.R. v. 11. Ott. 17S2. (Reg. Ges. «I.

S. 1«81.)

15) l,»uterb»<:K 0. 6e t«o!t« p»rt« rem!»«ri« « reö^itione vkirogrsplii

prsesuml« (vl«». Slg. Vol. l. »r. 2» ) §. «. BÜlo», Abh. Th. »l.nr.21.

§. 2 u. Z. Glück, Pand. Bd. 21. S. ZS8 f. Präjudiz bei Sarmey l,

S. 5«2. Eigenthümliche Folgen knüpft Surücklassung des Schuldscheins.

G. R. v. ZI. Janr. 1774. (Ger. Ges. III. S. sni. Anni.)

I6) L. X, 22. c. Z. Bülom a. a. O. §. 4 — 6.

§. KZt.

Besonder« Grundsatz« bei Veränderung des Werths der geschuldeten

Sache.

Hinsichtlich der Münzsorten, worin die Zahlung zu ge

schehen hat, bestimmt das Landrecht, abweichend von dem römischen

Rechts, daß bei verandertem Werth der Münze auf die Zeit der

Zahlung zu sehen sei, oder, mit den Worten des Landrechts, daß

die Sorten in dem Werth, welchen sie zur Zeit der Zahlung gelten,

wieder angenommen oder andere gure gangbare Sorten dafür be

zahlt werden sollen ^). Das entgegengesetzte Prinzip wird in dem

Münzedict vom 2Z. Aug. 162Z aufgestellt, daß nicht auf die Ver

fallzeit, sondern die Zeit des Contracts gesehen werden sollet

Allein durch daö Ausschreiben vom 6. Febr. 1624 wurde der land

rechtliche Grundsatz wiederhergestellt*), jedoch mit folgenden Ausnah

men: 1) allgemein, wenn unter den Parteien etwas Anderes verab

redet worden ^). 2) Bei Darlehen wird unterschieden, ob dasselbe bei

guter oder leichter Wahrung anfgenommen worden. Ist dasselbe bei

schwerer Währung aufgenommen, hernach aber der Münzfuß ge
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steigert worden, so muß die Zahlung nach der früheren Wahrung ge

leistet werden: im umgekehrten Falle aber, wenn zur Zeit der Zah

lung eine bessere Wahrung gilt, bleibt es bei dieser, und muß also

für deu empfangenen Gulden leichter Währung ein Gulden Lnter

Wahrung geleistet werden °). Diese Ungleichljert wird zwar auf die

damaligen Zeitverhaltnisse gestützt: allein da mit der Veranlassung

eines Gesetzes dieses nicht selbst aufhört, so darf vor einerM

derung auf dem Wege der Gesetzgebung nicht davon abgeggM»

werden. Wenn übrigens der Gläubiger im ersteren Falle das bei

guter Wahrung dargeliehene Capital ohne Vorbehalt annimmt,

dafür bescheinigt und die Schuldverschreibung zurückgibt, so ist dieß

als ein Verzicht auf den Ersatz wegen veränderter Münze anzu

sehen; nur dem Mündel solle ein dießfälliges Versäumnis? des Vor

munds nicht angerechnet werden^). Z) Bei der Güterlofung.

Lknch hier soll, falls bei guter Währung verkauft, bei leichter

Wahrung aber gelöst werden wolle, die erstere zu Grund gelegt,

also der Preis, soferne er in der jetzt gangbaren Münze geleistet,

vcrhältnißmäßig erhöht werdend. — Im Falle des Verzugs in

der Bezahlung oder Annahme der Schuld gelten die allgemeinen

Grundsatze: der säumige Theil hat daher dem andern das Inter

esse und so namentlich den Nachtheil aus einer nach der Verfallzeit

eingetretenen Münzverändernng zu ersetzen ^). — Besteht der Gegen

stand der Leistung in Früchten, so ist ganz auf den Lcistungs-

termitt zn sehen; eine Veränderung des Preises der dargeliehenen

Früchte von der Zeit des Darlehens bis zur Verfallzeit gibt dahe^

weder dem Gläubiger noch .,dem Schuldner Ersatz-Ansprüche'^

i) Welchem gemäß die Müuzeiz im Zweifel nach ihrem inner» Werth zur Zeit,

der Entstehung der Schuld zu zahlen sind. T hiba u t, Pand. h. 659. Die

sem ist indessen schon die gemeinrechtliche Praxis entgegen, Il'olsclirl-,

prln«. 'tom. I«. §. 1871. Note s. In Beziehung auf öffentliche Schuldig

keiten s. Klein, Rechtssprüche Bd. l. S. 271. Anm.

2) L.R. II, I. §. 17. - ' ^ '

Z) Griesinger, Comm. Bd. 1. S. 51.

4) Ger. Ges. II. S. Z91. Griesinger, Comm. I. S. Äi^

5) Angef. Gcseß §. Nicht weniger :c. „Es geben dann die Hanptver-

schteibungen viid darinnen begriffene sonderbare zulassige r»cts ein anders

zuerkennen." ^ , , " ' ^ . . , '

ti) Angef. Gesetz §. Erstlich :c. Transitorisch war dagegen die Bestim
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mung wegen der creditirteu Rechnungen der Apotheker, Wirthe, Hand

werksleute a. a. O. S. Z9Z. - ^ l,.-

7> Das. §. Nicht weniger zc. a. E.

- '8) Das. §. Erstlich zc. S. Z92. - ^ ' " -

9) L.R. ll, i. §. 17. a. E. in Verb, mit Z. I5 n. «6. - - "

10) lieber den Fall des Verzugs s. hier oben ^. «5IZ. Note 9 u. in.

Weis haar §. i«Z».

§' 232. , ,, . . . , ^

2) Abrechnung (Compeusation). ' , '

Die Erlöschung einer Forderung durch eine Gegenforderung

setzt voraus, daß beide Forderungen auf gleiche Gegenstände ge

richtet, gleichermaßen fällig und gegenseitig sind. Außerdem

kommt auch noch die Liquidität des Gegenanspruchs, jedoch nur

insofern in Bettacht, als die Einrede der Compensation im Ere-

kutiv- Prozesse vorgeschützt wird. Es kann nämlich die Rechtshülfe

wegen einer anerkannten Forderung durch .Gegenansprüche nur auf

gehalten werden, wenn entweder diese Ansprüche liquid und bereits

fällig, oder zwar illiquid, aber aus demselben Rechtsgeschäfte oder

aus fortgefetzten Rechtsgeschäften derselben Art entsprungen ist

Liquid heißt eine Forderung , wenn der Rechtsgrund der Verbindlich

keit nicht bestritten und keine Einrede gegeu dieselbe vorgebracht

ist Ist eine Forderung theilweise anerkannt, theilweisc bestrit

ten, so kann der anerkannte Theil zur Compeusation allerdings be-

nützt werden 5). Uebrigens geht durch die Illiquidität des Gegen

anspruchs nur die formelle Wirkung der Compeusation verloren,, P.chi

die Forderung muß, bezahlt und kann nicht mit derGegenforderung

ausgeglichen werden; nicht auch die materielle: wenn nämlich spä

ter die Gegenforderung liquid gemacht wird, so kann das Gezahlte

zurückgefordert werden Auch ein Dritter, auf welchen die, -För

derung übergegangen, muß sich die Einrede der Compeusation eben

so wie die der Zahlung gefallen lassen, wenn sie schon .unter seinem

Vorgänger begründet worden, ausgenommen: 1) bei Wechselforde

rungen, wenn nicht die Zahlung oder Gegenforderung auf dem Wech

sel selbst abgeschrieben ,, worden 5). 2) Bei Darlehen auf Unter

pfänder, welche der Dritte dnrch lästigen Rechtstirel und. in gutem

Glauben erworben oder z« Faustpfand erhalten hat. Hier ist die
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Einrede aus der Person des Borgängers nur zulässig, wenn sie

vorgemerkt worden (S. 525 Note 21).

t) Exek. Ges. Art. 18. Sah 2. Außerdem kommt es auf Connexitöt

nicht an : daher können Forderungen aus Verträgen mit Forderungen aus

Vergehen wohl ausgeglichen werden. v. XVI, z. tr. 1«. §. 2. Entschei»

dnng das Obertrib. v. 6. Juni I8ZZ.

2) Das. Satz 1.

Z) Art. 19.

4) v. l. r. tr. i«. 5. t. Entscheidung des Obertrib. vom s. Jun. 18ZZ.

Volley, Com»,. S. 88I.

s) W.O. Cap. VI. §. tZ.

S. 53Z.

Z) Verjährung, insbesondere bei Wechseln.

Nach gemeinem Recht erlischt die Forderung ') der Regel nach

durch Nichtgebrauch der Klage binnen Z0 Iahren. Bei einzelnen

Forderungen ist jedoch für die Klage eine kürzere Frist gesetzt; in

diesem Falle gebt dann auch die Forderung mir dem Ablauf dieser

Zeit verloren. So erlischt die ästimarorische Injurienklage und da

mit das Recht auf Privatstrafe, wie die Klage auf öffentliche

Strafe, wenn nicht binnen zwei Iahren von erlangter Wissenschaft

nn die Klage angebracht, oder, falls der Thärer unbekannt, die

Beleidigung dem Gericht angezeigt worden; ist aber das Eine oder

daö Andere geschehen, so verjährt der Anspruch erst binnen 6 Iah«

ren; ebenso wenn der Beleidigte erst nach der That Kenntniß von der

Beleidigung erhalten hat und seit dieser Kenntnißnahme noch nicht

2 Iahre verflossen sind Die Forderungen an Studierende ver

lieren ihre Rechtskraft, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten

kürzeren Zeit dem Rectoramte angezeigt werden^). Andererseits ist

die durch Unterpfänder versicherte Forderung weder rücksichtlich der

Hauptsumme, noch rücksichtlich der damit verbundenen Unterpfänder

der Verjährung ausgesetzt, so lange nicht der Eintrag im Unter

pfandsbuch gelöscht oder doch die Löschung vorgemerkt ist; rück

sichtlich der aus der Forderung fälligen Zinse gelten wieder die all

gemeinen Grundsätze — Besondere Grundsätze treten ferner ein bei

der Wechselverjährung. Diefe findet Statt, wenn der fällige Wech

sel binnen bestimmter Zeit nicht einkassirt, lwch eingeklagt worden
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ist '). Die Verjährung des Wechselrechts ist jedoch von der Ver

jährung der Forderung zu unterscheiden. Die letztere kann -fortbe

stehen, während das erster? aufgehört hat. Nach württembergischem

Recht verjährt das Wechselrecht 1) bei eigenen Wechseln und wech

selmäßigen Verschreibungen binnen 1 Iahre. Nach dieser Zeit ha

ben dieselben nur noch die Kraft einer gemeinen Handschrift °).

2) Bei trassirten Wechseln , wenn solche von dem Bezogenen selbst

oder einem Intervenienren acceptirt sind, in 4 Wochen, ansgenom-

men der Inhaber könnte sofort darthun, daß der Verzug in Ab

holung des Gelds ihm nicht zur Last falle Die Folge der Ver

jährung ist, daß die Wechselklage nicht mehr angestellt werden

kann. Dagegen fragt es sich, kann nicht die Forderung gleichwohl

auf dem Civilwege noch eingeklagt werden? Hinsichtlich der eigenen

Wechsel ist dieß unzweifelhaft zu bejahen °). Hinsichtlich des tras

sirten Wechsels dagegen ist bestimmt, daß solcher in Folge der

Verjährung für bezahlt z« halten sei und nicht mehr darauf ge

klagt werde« könne, es wäre denn, daß der Inhaber alsogleich

seinen Verzug zu rechtfertigen vermöchte°). Hieraus geht her-

yyr: 1) Eine Wechselklage auf den Grund des verjährten tras

sirten , Wechsels ist nicht mehr zulässig. 2) Derselbe kann auch

nicht einmal mehr als Beweismittel für eine Civilklage gegen

den Acceptanten gebraucht werden. Z) Eine solche Civilklage

ist auch mittelst anderer Beweismittel nicht statthaft"). Die

Verjährung des Wechsels läuft nicht unmittelbar von der Ver

fallzelt, sondern vom letzten Respecttage an, da vorher die Klage

nicht rechtlich möglich ist"). Sie wird unterbrochen durch Pro

longation des Wechsels (§.494.) und durch Anstellung der Wechfel-

klage, nicht aber auch schon durch die Erhebung eines Protests"),

«och durch außergerichtliche Mahnung oder eine Abschlagszahlung,

oder eine allgemeine dem Schuldner ertheilte Stnndung ^). Guter

Glaube des Schuldners ist zur Verjährung der Wechselklage als

solcher nicht erforderlich; daher wird auch durch einen in der Zwischen

zeit eintretenden bösen Glauben <ms!» iicle» «upervenien«) die Ver

jährung nicht unterbrochen").

1) Nicht bloß die Klage Z. 16« Note 1. Von Verjährung der Forderun

gen ist namentlich die Rede in den Note 5u.« angef. Stelleu. Ges. v.

2t. Mai 1828. Art t9 u. 2».
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2) Ges. über privatr. Folgen v. 183S. Art. 17. S«H Z. in Verb. Hit

Strafgeseh Artl5«. Verhandlungen bei Knapp S.1UZ. DieHchq^rns-

klage <§. s«5. vr. Z.) dauert dagegen Z« Jahre. Wächter, Erlänte^ngen

,S. S«. Note 12«. .-„, , / .. :-/,„-

,S) s. Creditgesetz für Stud. vom 24.'Febr, 18Y8. UI-. Il/F — 4. nr. III

Vgl. oben §. 215. Nr. ,1, ' „' -. , ' '

4) Psdges. Art. 7Z. Vgl. §- ZZ9. »r. ^^ " ^" ' "^'''''^

'"y W.O. Cap. kV: 8- s« ->s. " ^

/ö^'W.O. Cäv. IV. §. 54. Die öeipz. W.O."^''Z2. a.E. ''macht Wei

AnsnÄhnre^n: wenn der Gläubiger in jener Zekt gestorben oder der Wechsel

«iner frommen Stiftung gehört; in diestu tetdenRillen soll die Verjäh?

rung erst -in 2 Jahren eilitreten. Allein diese Ausnahmen lassen sich nicht

mit Weis haar 8- 1412 auf Württemberg übertragen, da unsere W.O.

ganz allgemein und ohne Ausnahme redetz,,. <'-,,^, , -^.^ -.^

7) Das. §. ZS. .- -. , . ,..-^ <w

8) W.O. Cap.IV.z. Zi. „Nach solcher Zeit hat er nur die Kraft einex

gemeinen Handschrift. " ^

, o> W.O. a. a. O. §. 56. „Wofern aber ein kÄssirter Wechselbrief auf

«örgängige Hccoz,wti«n innerhalb vier Wochen nach der Verfallzcit Nicht ein-

r»8s!rl wird, so ist er vor bezahlt zu halten, und kann darauf ferner

nicht geklagt werden, es ware dann, daß der Wechsel -Jnnhaber alsofort

!„ continenli seine hierunter begangene Norsm zu purgiren vermochte. ^

1«) Die beiden ersten Söye nimmt auch Weishaar §. 1414 u. 141Z.

«Ii, nicht aber den letztern. .,',. , ^chi,,.-, .- /,

11) Scheinbar entgegen ist W.O. a. a. O. §. 54. „von dem Tag der

Werfallzeit an zu rechnen ^. §- Z6. S, jedoch Pohls II. E>. 655. Weis-

h«,a^ §.^417.-,- ., ,,,, „ ,,, i ,-, ,, I, ^ ^ ..,,, , -

,12) Gen. R. v. 28. Aug.^1806 (Ger. G«set) IV. S. .S2). Bg,^ Leipz,

WS. §. 52. und Aim.'daju vo« Sigel. , ,, '

15) IiÜstner O. ös meostrus^LW^MSMijijMiolls IiNeraruin er

lium §. ö^»

14) Pöhls S. ess. 65




